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95 nnalet
Det

Rostioc&gt;schen Academie.
13. Band. . d. Ctud,

Den 2. Qulius 7805.

Vorerinnerung,
ey dem noch immer fortdauernden Mangel “eines

hinlänglichen Fonds für die hiesige Nrademix,
und der dadurch verzögerten volligen: Einrich»

tung derselben , nimmt frtylih. das , was cigentlith
die Hauptsache seyn sollte bedauerlich einen schr at
ringen Plaß in diesen Blättern“ ein. Da aber „auch
bic übrigen 3mede derselben ihren guten Nuten Pabeny,
und, wie die Erfahrung gezeigt hat, auf einent' ändern
Wege nicht zu erreichen sind : so glaube ich sowohl
denen , für welche die Litteratur und die Verfassung
unsers Laudes ein Interesse: hat / als denen 7 weiche
eine allgemeine Kenntniß vvy den academischen Ein
richtungen zu haben wlhnschen, einen Dienst zu thut,wenn ich einen Theil meiner Nebenstunden der" Fortscs
ßung dieser Blätter widme.. I&lt; werde däben ron
den vormals angezeigten Grundsäten nicht abgegen,

ne

Mecklenburgische Rechts - Sprüche. Heransaepebenvom Hof- und Landgerichtsässessor von BEP
zu Güstrow. Zweyter Band. Rosto&gt; / „du. der
Stillerschen Buchhandlung ,- .3804. 22 Bügeminuatt. ERU TU

7% der bey der ersten Sammlung (9 B. S3 297.)
umständlicher angefüßrtea Einritung [aufenin: "pte
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diesem Bande die Bemerkungen von Nr. 87 bis 176
fort. Ich zeichne nur diejenigen aus - bey denen ich»
so wie votmals- einige Zweifel oder Nebensätze anzu-
führen habe. Nr. LXXXVIL Ueber oae Remedium
Supplicatignis umo die Appellabilität der fife:
schen Sachen. “Dis Nebenfragen : ob die Veritchi-
dung bep beu Supplicationen von Amts wegen gt
schehen müsse ? und ob nach verloruer Supplication
nod) bie Sicflitutibn zulässig sey? dürften wohl beyde
ohne Bedenken bejabenb- 4u entscheiden seyn. Nr-
XCIL Heber den Umfang der zur Legitimation
der Anwälde und Procuratoren beym Hof:
und Landgericht übergebenen. Vollmachten,
besonders auf Legitimation zum Empfange
des Geldes und zur Restitutions-Instanz. Hät
die beym Hofgerichte eingeführte Erfoderung wieder
holter' Vollmachten für bic Sueftítution, Sxeconpention,
Intervention, ?c. (vorausifeseßt nämlich, daß der vor«
Hin durch eine völlig gleiche Vollmacht schon legitimir»-
xe Procuyrator nickt verändert wird, ) einen wirklichen
Muhen, der ift sie, wie ich dafür halte ,. eine bloßeunnüße Vermehruug der Kosten ? Nr. XC. Die
bey dem Zeugenbeweise von dem Producten
übergebenen Sragestücke werden na&lt; Hof: und
Landgerichtlicher . Praxis dem Producenten
vor dem Productions + Termin nicht mitge
theilt, sondern ihm.erst in demselben vorgelegt.
Diese iu audern meckl. Gerichten nicht übliche Vorle-
gung sinde ich der Sache. schr angemessen. Den
Gründ“ warum man dem Producenten pic Gingabe,
mit welcher die Interrogatorien eingereicht worden,
abshrifilic&lt; zugehen 1äßt „&gt; aber nicht die Unlage., als
die Zauptsache - habe ich nie errathen können. * Nr.
C1. Ist das während der Ehe von einem Ebe:

mann Pe 'erworbene Vermögen unterer eh&amp;iHen Gütergemeinschaft begriffen. Ob
nach dem xostockschen. Stadtrechte diese Frage zu vers
neinen sey? ilt so ganz ausgemacht nicht. Zwar ist
barübet, I, 574, eins sehr deutliche und allgemeine-F or
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Porschrift enthalten : aber bey der Erbtiheilung enk
siehea doch aus der Abweichung vom lübschen Rechte, und
aus der sonderbaren Fassung der-.die Erbfolge der Ehe
gatten bestimmenden Artikel, Schwierigkeiten z wie.denn
überhaupt das rostoc&gt;sche Stadtrecht aus der ehelichen
Güätergemeinschaft ein Ding gebildet hat , das keiney
deutlichen Begriff zuläßt, „und wobey immer ein Grunds
satz gegen den andern anstößt. Nr. Cv1U, Nachdem
neuen rostockschen Stadtrechte. ist bey Con:
tions-Bestellungen keine Stadtbuchschrift nö-
tbig. Die Stadtbuchschrift ist nach dem rostockschert
Stadtrecht, 111, 4: 1, erfoderlich, wenn unbewegliche
Güter zum handhabenden Pfande gegeben werden, und
nad) Ilf, 4,40, wenn die Conventional Hypothek eine
öffentliche werden soll Mit Recht wird also der Be-
zug auf den ersteren, aus dem lübschen Recht entlehns-
ten Artikel verworfen, wenn von keinem handhabenden
Pfande eines Grundstücks bic Siebe ift: im Gegentheil
aber muß ber lettere Artikel allerdings auch bey Caus
tionen sodaun seine Anwendung fiuden - wenn eine
Privathypotbek keine hinlängliche Sicherheit geben
würde. Nr. CXXXV. Die rostockschen Districts»
güter sind schuldig , zu den privativen ritter»
schaftlichen Anlagen beyzutragen. Das Steuers
verhältniß der Güter des rostocrichen Districts gehört
zu den Gegenständen, davon ich mir bisher keine.Kennts
nig babe versehaffen können. - Zwar habe ich einmal.
Gelegenheit aebabt,. die in der: -ersien Instanz verhan»
delten Acten durchzusehen ; dariw aber war keine Auf-
klärung zu finden, weil der -Sachwald des rosiodschen
Districts, anstatt: die nöthigen biliorischen Argumente
aufzusuchen, meisiens. aus dem Geiste gepredigt hatte.
Kein Wunder also; daß die Facultät zu Sießen, wie
die angesührten Entscheidungsgründe zeigen, auch an
der Oberfläche stehen. bleiben mußte. Durch den Ves
gleich von 1793 ist übrigens die Beytragspflichtigkeit
des Districts zu den privativen ritterschafilichen Anla
gen für die Zukunft keinesweges definitiv. verillführet-
Nr, CLIV, Ueber die Gultigseit oet vostortschen» 2 ab
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Salliten-Ordnung. " Zu den vormals angeführten
beyden Fällen ist im vorigen Jahre ein dritter gekom«
men, in welchem eine auswärtige Facultät - die srey-
lich nicht wissen känn,/ daß dagegen viele hundert Con
cursfälle vorgekommen sind, bey denen der Richter an
diese :Verprdnung gar nicht gedacht hat / darnach eti
kannte. Dies bestimmet mich aber desio weniger,
meine vorige Meynung zu verändern, da auch in jenen
beyden Fällen die Vollstre&gt;ung der erkannten Strafe
unterblieben it, . Nr. CLV1. Ueber das Stimm»
vecht der magistratlichen Beysitzer in deny her-
zöplichen Stadtgerichten. Die Facultät zu Gót
fingen nahm in einem hierüber entsiandenen Processe
den frehlich in der Maaße nicht anpasstnden Grund»
saß an , daß der Stadtrichter die ihm vom GStadtmas
gistrat zugegebenen Beysißer, die in der Regel garkeine
Rechtskenntniß haben, nur in Fällen, welche eine causlae
eognitionem erfodern, und in consessu indicii zu vers
handeln sind, zuzutichen , keinesweges aber um ihre
Stimme zubefragen schuldig sey. Das Hofgericht refor-
mirte das darauf gebauete Erkenntniß Dabit , daß der
Stadtrichter im Nahmen des Etadtgerichts ohne Vor-
wissen und Zuzichig seiner Beysiter einseitig etwas
vorzunehmen nicht ermächtiget, vielmehr ihnen von
allen Gerichtsvorkommenheiten Wissenshaft. zu geben,
sie umr ihre Stimmo zu befragen, und bic rkeuntnisse
von ihnen unterzeichnen zu lassen verbinden sey. Wie
wird es nun aber, wenmentweder die beyden ungelchrten
Assessoren durch ihre Stimmenmehrheit:unzutreffende
Verfügungen und Exkeantnisse-veraulaffen; oder unzu
rechtfertigende Decrete und Urthelauy vie sie nicht beit»
theilen können / aus Zutrauen geFew'den Richter , der
sie abgefaßt hat, unterzeichnen ? Nr. CLXV1U1, Die
im Dienst eines Gutsherrn stehenden Lehrer
ober I ebrerinnen seiner Rinder fino oer patri
moniatgerichtsbarkeit unterworfen. Von diesem
Saße-werden zwey Ausüahmen gemacht / deren: Rich»
tigkeit mir zweifelhaft scheint, sobald jener alsRegel
augenomnten wird; nämlich 3) winn «8 nicht: die LeH:
IA HU
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rerin seiner eignen , sondern eines bey ihm in der Kost
befindlichen Kindes gewesen, die von der Vormundschaft
dieses Kindes ihren Lohn empfangen , und 2) wenn der
Lehrer ein Candidat (2) ist. Nr. CLIX. Ueber den Ge-
pichtsstand der Organisten. Gesetze entscheiden
darüber nichts, und die Praxis ist keine gültige Norm.
Da nun ohnehin die Obergerichte bisweiten über die
Menge der anhängigen Sachen Klage führen , und die
Kosten bey den Niedergerichten gewdhalich geringer
sind: mit es doch im zweifelhaften Falle wohlgut, sösche“Sachen den Niedergerichten zu lassen.
Nr. CLXX11. Sälle, worin Jis wohl pro affirma-
ziue contestatra angenommen wird. Nach cinem
Decrete der schwerinschen Kanzley kann Jis. ít gering:
fügigen Sachen in contumacuam pro aflirmatiue conte-
ftata angenommen werden: und der Hr. Verf. scht
Hinzu : wie sehr würden die Processe abgekürit werden,
wenn dieser Grundsaß in allen Gerichten Mecklenburgs
angenommen würde. Jh halte aber jenes nicht be-
gründet, und dies sehr bedenklich. Jm Mandatspro-
cesse wird 1is , wiewohl nur anscheintich, in contuma-
ciam pro afirmatine contestata erfläret , weil zugleich
die beygebrachten Urkunden in contumaciam für rich
tig angenommen werden müssen ; aiso die Klage in der
combinirten ersten Instanz und Beweis - Instanz, er-
wiesen. ist : vorausgeseßt nämlich , daß die Urkunden
den: ganzen Klagegrund wirklich darthun, und sich
gegen ihre Beweiskraft keine Bedenklichkeit ergiebt,
Daß aber die Geringfügigkeit der Sache eben diese
Folge hätte, davon ist der Grund nicht zu errathen.
Zu wünschen isi es auch nicht, daß dies jemalen allge-
meiner eingeführt 'werde : sv sehr die Bequemlichkeit
derjenigen Gerichtspersonen dabey gewönne , die eine
Berichtigung der Litiscöntestation und die sorgfältige
Nörmirung des Beweissaßes beschwerlich finden, so
ftbr mürbe die Zuverlässigkeit der richterlichen Entschei-
P, an welcher dem Staake ungleich mehr gele-gef ät , darunter leiden. „Nr. CXXXV, Beyträge
zur Lehre von der Appellation nach mec.

| Rechte.
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Rechte. Die in bet Hofgerichts- Ordnung, enthalfene
Vorschrift, daß in schriftlichen Provocationen das
Instrumentum appellationis , und wenn v1ua voce aPs
pelliret worden, das documentum interpositae appella-
tionis eingereicht werden foi, verbindet wahrscheinlich
mit diesen Ausdrücken einen andern Sinn , als die
Benennunaen, Appellations : Ir strument und
Appellations - Document, jeht gewöhnlich haben.
p die Anfüihrung der Beschwerden iü denselbenHat für die Appellations - Justanz keinen Nuen, wenn
nicht der Appellant flatt weiterer Ausführung, sich dar-
auf berufen will. Sollte es also nicht schv anräthlich
seyn, die ganz unnülzen Kosten des jetzigen Jusiruments
den Partheyen zu ersparen 2 -“Es ist zu wünschen, daß
diese Rechtssprüche ununterbrochen fortgeseßt, und zu
diesem Behuf von ven einheimischen Rechtsgelchrten
unterstüßt werden mögen. Sie bringen manchen Punck
in Aurege / auf den sonst nicht grachtet wird.

26

Des jektlebende Rosto&gt;, von 1804. 2x Bogen in
Quart.

Etat der Stadt Rosto&gt; , März, 1805. Sio(tod
gedruckt und zu haben bey Christiaga Müller, E.
E. Raths Buchdrucker. 3 Bogen in Octav. .

us dem Titel, Das jetzt - lebende Rosto&gt;auf das Jahr 1746, gab zuerst der Referendas
rius Schmidt (1 B. S. 253.) ein Verzeichniß bets
ans, in weichen x ) die Mitglieder E. E. Raths , 2)
die Gerichte (und übrige Deputatiouen des Raths,)
3) der geistliche Status , '4) die bürgerlichen Collegia,
und 5) die bürgerlichen Syeputatíonen , namentlich
aufgeführet warden. Nacy einem langen Zwischen-
raum ist ein solc&lt;es VWerzeichniß mehrere Jahre bine
durch bey denhiesigen Intelligenz - Blättern als ein Aufs
saß in den Beylagen, oder als eine besondere Beylage
erschienen. Nachdem anch diese Eigrichtung. wieder
unterbrochen. worden: so hat ber. Dr. Doct. ero
der, als Censor der Raths-Buchdruckerey , die juaction
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daction übernommen ;^ bitfem SBeneid)nig eine etwas
größere Ansdehnung gegeben, und es in folgende eilf
Abschnitte vertheilt? 1) Das Magistrats - Collegium.
2 ) Das Collegium der Hundert - Männer. 3) Die
Justiz - Departements. 4). Die Gamerali unb melt
Tey - Departements, 5) Einzelne Camera! -und Po-
licey - Gegenstände. 6) Die Directoren und bie $t
putirten der approbirten Gesellschaften. 7) Die Pa-
fronen und Aeltesten der Aemter. 8 ) -Die-Bürger-
fahnen. 9) Geistlicher Etat. 10) Landgüter. 11)
Warnemünde. Das erste dieser von ihm besorgten
Verzeichnisse ist noch als eine Anlage zum Intelligenze
Blatt ausgegeben: das zweyte aber , als eine für sich
bestehende. Schrift, und daher auch in einem andern
Format erschienen. Am auffallendsten wird wohl für
manchen darin die Nachricht seyn , daß an einem Orte,
der nicht mehr als 13000 Menschen enthält, gleich»
wohl 18 Leichen - Gesellschaften existiren , die 5872
Mitglieder haben, von denen aber wahrscheinlich meb-
rere zu mehr als einer Gesellschaft gehören, Eine andere
Gesellschaft der Art gieng vor länger als 20 Jahren,
mit großem Schaden der noch nicht verstorbenen In-
teressenten, ein, weil der Stadtrechenmeister bey ihrer
Errichtung eine falsche Berechnung grundleglich ae
macht, und man bey der Confirmation derseiben sich
nicht die Mühe genommen hatte, den Calcul zu unter:
Juchen. Eine größere eben so falsch berechnete kam
gar nicht zu Stande.

Za.

n den netteren Bänden des ournale fór Dre
diger, nämlich dem ein und dreyfßigsten bis

sieben und vierzigsten, die ih zum Behuf dieser An-
nalen nachzüsehen durch eine zufällige Ursache veram
laßt bin , habe ich verhältnißweise noch weniger kenn»
bare meckl. Beyträge gefunden / als in den vorhergc-
henden. ( 8 B. S. 290 ) An kleinen Abhandlungen
find in diesen x7 Bänden nur. zwey eingerückt : 1 )

Ueber 3 -Thessal. V, 21 5 24. Eine Synodal Abanb:
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handlung vom Pred. E. S. Studemund ju] ant:
bow, im 44 B. 1 St. 2) Ueber die verbesserte
Form der Kirchenbücher in Mecklenburg, nebst Vor-
schlägen zu noch nußbarerer Einrichtung derselben,
vom Präy. C. G- Mantzel, im 46 B- 1 St.
Aus den übrigen Abschnitten mögen hier folgende Nos
tizen ihven Plaß finden, - Hr. P. Hane hat für seine
Schrift über die Nothwendigkeit verbesjerter Gesange
bücher und. das neue me&gt;l. Gesangbuch ( 5 B. S-
236. ) vom Durchl. Herzoge ein ansehnliches Ge-
schenk erhalten. Der in den vorigen Bäuden enthal:
tene Vorschlag des Hrn. P. Lkfantzel zu einer'ges
drüccen liturgischen Correspondenz hat theils eine Ants
wort des Pfarrers Röster zu Eppingen, im
34 B. €. 401, theils ein anonymisches Schreiben
aus dem Mecklenburgischen / im 35 Bande S. 2737
veranlasset. Das letztere vertheidiget 0a8 nene medi.
Gesangbuch. Hr. I. C. T. Sischer in Güstrow
ist 1800 zum Organisten an der dortigen Stadtkirche
ernannt.

ye
CVy der zehnten Lieferung der Zeitschrift, Rußland
AS unter Alexander dem Erstem, von Storch,
ist eine Verordnung für die Universität zu Dorpake
in Betreff der Aufsicht über die zu ibrem, Bezirk gehö
rigen Schulen, enthalten. Da dergleichen Aufsicht
von den deutschen Universitäten nicht verlangt wird, —
wiewohl es doch nicht undienlich scyn mögte, bey dew
jenigen Schulen, die zur Universität vorbereiten sollen
dies Muster mit einigen Abänderungen nKachzuah-
men, == so wird es genügen). diesen Artikel im All:
gemeinen nachzuweisen,

6,

iln 6 May ernannte die philosophis&lt;e Facyl-tät den Hru. Christian Dfartin Srähn , aus
Rostoc&gt; gebürtig, der sich jeßt zu Aubonne im
Waadtland aufhält, abwejend zum Magister,
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Rostockschen Academie.
13, Band. 2. Stü&gt;k,

Sen 9. Julius 7805.

ls

Differtatio iuridiea de fucceffione hereditaria ex iure
fanguinis in Ducatu Slesvicenfi, fecundum ius Iu-
ticum, quam pro fummis in iure honóribus obrff
nendis confcripfit Caro/us Marr. Wilh. Schrader,
Roftochii, menfe April. MDCCCV. Litteris Adle;
rianis. 5 S5ogen in Quart.

$ er Hauptinhalt dieser Abhandlung erhellet ausdem Titel hinlänglich. Hätte auch die spes
„“ eielsere Ausführung für meine Leser mehr Inter»
esse; als ' siechaben kann , jo würde ich doch davon fei»
nen genauyern Bericht geben können , da ich weder das
Landesrecht des Herzogthums Schleswig kenne, nod)
die Sprache, in welcher das Gesetzbuch geschrieben ist.

2,

(wn btt Norturbiflorifehen Reife durch einen Theil
AS Schwedens von Dr. Fr. Weber und D, M. H.
Mohr, Gött. 18604, finden sich Bemerkungen über
zwey Universitäten« davon ic&lt; zur Ergänzung der
schon gesammelten Nachrichten hier einen Auszug zu
liefern habe, |

- z- Die Universität zu Lund besteht jekt selt uns
gefähr anderthalb hunder? Jahren. Die Zahl der
Studireuden beläuft sich etwa auf 260 bis 300. Die
Vorlesungen sind meistens auf ein Jahr berechnet 2
dom werden sis in zwey Abtheilungen gehalten, vom,
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Februar bis zum Junius ,/ und vom DOcetober bis
Weyhnachten. In der Zwischenzeit sind Ferien. Wes
nige Lehrer halten im Jahre zwey Eursus , wovon der
eine der Frühlings- der andere der Herbst - Cursus
genannt wird. Jeder Profeffor ordinarius ist verpflich:
tet, Eine dffentiiche Vorkesung von wöchentlich wenig
stens 4 Stunden zu halten : außerdem hält jemand
selten mehr, als noch eine Privatyorlesung. Die
Professores ordinarii fünnen nämlich, wenn sie ihr
volles Gehalt genießen, recht gut leben, ohne durch
Privatvortesungen Geld zu gewiunen. Sie erhalten
300 Tonnen Korn , halb in Gersie halb in Roggen,
deren Werth sich jekt ungefähr auf 1500- 1800 Tha-
lex Schwedisch beläuft. Diese Art der Besoldung
macht dem Lehrer gewiß, daß seine jedesmalige Ein-
nahme dem allgemeinen Preise oer gebeusmittel ange
messen sey. Es dauert aber oft sehr lange, ehe man
zum Genuß des vollen Gehaltes kommi: Jietzius
z.B. erhielt es erst in seinem zosten Jahre. Zwölt bqs
ben es beständig , und jeßt sind 5 ordentliche Professo»
ren , deren Einnahme nicht bestimmt ist , auf Exspee-
tanz zum vollen Gehalte. Die Zahl der Adijuncte in
allen Fadultäten ist sehr beträchtlim/ da jeder Pro-
fessor ord:narius seinen eignen hat," der, sobald er am
Lesen verhindert wird, für ihn vicartiren muß. Außer»
dem halten diese Adjuncten auch selbst Vorlesungen.
Ihre Besoldung ist gering - 100-150 Rthlr. Auch
giebt es mehrere Privatdoceaten, die sich dadurch nad)
den Einrichtungen des Landes den Weg zu Prediger-
fielen bahnen- Wenn die Studirenden ihre academi»
sche Laufbahn geendigt haben, fo werden in Lund
alle 3 Jahre 40, in Upsala 50, in Abo 30 zu
Magistern creiret, Halten. diese sim nun einige Jahreals Privatdocenten- auf einer Universität ME be;
kommen sie dadurch die sogenannten Meritenjahre,
wodurch fie leichter zum Predigeramt befördert werden.
Da bey diesen Promotionen fast alle Dissertationen
von den Professoren geschrieben, unb mit 12/15
Rtehlr. an sie dezahlt werden, jeder Promovendus“ aber
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aber 2 Disserkationen / eine pro speciwine und die
andere pro gradu, vertheidigen muß, so 'kommen bloß
in L. schon alle 3 Jahre 80 Dissertationen herous,
wovon leider zu wenige dem Siustanbe recht bekannt
werden ; obgleich die meisten es gewiß sehr verdienen,
Sqmmtliche öffentliche und die meisten Privat -Vorle-
fungen werden in den 2 Auditorien, besonders in dem
größten, im Universitäts - Gebäude gebalten : nur me
nige alte oder kränkliche Lehrer lesen, zumal im Win»
ter, jn ihren Wohnungen. Die Professoren der Bo-
tant? + Chemie und Physik können auch bey den ihnen
untergebenen Instituten ihre Vorlesungen halten. Jes
der, der auf dieser Universität Student werden will,
muß sich vom Decan der philosophischen Facultät
examiniren lassen : eine Rejection ist zwar selten, aber
sie kommt doch vor. Während der academischen Laufe
bahn sind dann noch ferner , wenn man künftig Docs
tor werden, oder zu Aemkern gelangen will, mehrere
Examina ydthig, denen ähnlich / weiche in Kopen-
Hagen und auf andern nordischen Universitäten üblid)
sind. Die Einrichtung der Universität yu KL. weicht
übrigens in mancher Hinsicht von der zu Upsala ab :
es sicht aber , wie man sagte, den schwedischen Uni-
versitäten nächstens eine Reform bevor, die von 3 Kanz
lern , 4 Mitgliedern und einem Secretair eingerichtet
werden soll. Man hat Ursache , sich zu wundern , wie

es Retzius noch so gut gelang, den botanischen Gar«ten zu der Stufe der Vollkommenheit zu bringen auf
der er sich befindet. Die Eintheilung ist zwar noch
nach altem Gärtnergeschmac&gt;, doch sucht R. von Tage
zu Tage das alte Zweklose zu verbessern, Obgleich
der Garten noch jez! nicht viel-Pflanzen enthält, so
findet man doch manche Seltenhriten. Die Garten-
häuser find recht gut eingerichtet) hell, zur Genüge
geräumig , und sehr wohl in Ordnung. Am liebsten
cultivirt R. Bäume und Gesiränche / von denen des
sonders der Garten manches Hübsche aus Sibirien
und X7ordamerica enthält. Das Musenm, weiches
fi bisher in 2 Zimmern des lten Universitäts»Ger2 bat
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bäudes befindet , enthält etwas aus allen Zweigen der
Naturgeschichte, Pflanzen ausgenommen. Das neue
academische Gebäude, naht jeßt seiner PBollendung.
Zwey geräumige , - belle und hübsche Zimmer sind der
Naturalien Sammlung, die aus ihrem vorigen Gifs
durch die erweiterte Bibliothek verdrängt wird, D
stimmt. Ein Zimmer ist vorzüglich der Mineralogie,
das andere der Zoologie bestimmt. Die Lage der acas
demischen Gebäude ist sehr angeneßm. Ein geräumse
ger mit schattenden Bäumen dbesegter Plaß dient in
den Zwischeuzeiten der Collegien den Studenten zum
GSpaßiergauge. Die Bibiiothek wird in 5 Zimmern
aufbewahrt. und soll 20000 Bände enthalten. Im
Fache der Naturgeschichte besitzt sie manches kosibare
Werk ,. besonders für älters Litteratur. Zuihrer Ver«
mehrung können jährlich 609 * 7co Rthir. angewandt
werden, Geit 1773 besteht die physivgraphische Ges
frülicaft: sie hält jeßt keine regelmäßige Sitzungen,
sondern kommt zusammen , wenn jemand etwas pota
lesen bat.“ |

„Upsala gleicht mehr einem großen ländlichen
Orte; die Häuser stehen mehr gruppenweise , als tu te;
geimäßigen Straßen z, vorzügliche wechseln mit ärme
lichen Hütteu ab. Das Schloß, die prächtige Cathe:
dralkirche , und allenfalls die Universitäts Gebäude;
machen die hervorragenden Puncete. Die Universität
weicht in ihrer Einrichtung, zum Theil von der zu
Lund ab. Die Professoren, deren einige zwanzig
ordentliche sind. hatten vorhin x00 Tonnen Getreide
und 100 Thaler baar Ged; jeßt hat man ihnen 209
Tonnen Getreide gegeben , dafür aber die 100 Thaler
Gehalt eingezogen. Der Werth dieses Getreides ist
ungefähr «200 Thaler, so daß bie ordentlichen Vitfessoren allerdings febr gut bezahlt sind. In ff.
Haben sie freylich mehr; hier komt man indessen früher
u einer bessern Einnahme, wie dort, Die Ädjuncten,
Demonstratoren, u. s. w. in L. sind schlecht bezahlt;
hier ziemlich gut mit 65 Tonnen Getreide. Mit Recht
adelt man. bey L, die Ansekung zu vieler Ir: orum
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forum extraordinariorum, bíe oDne bedeutendes Ge-
halt oft 20 - 50 Jahre sichen müssen, dann aber aewise
sermaßen zu viel bekommen z wodurch sie eher, ais die in
U., zu litterarischer Judolenz verleitet werden, wie
dies im Ganzen die Erfahrung desiättigen soll: Ein
großer Nachtheil ist es für die Academie, daß viele
Professoren, besonders Theologen und Philosophen,
noch Yemter außer der Stadt, Präbenden , Pasivrate;
w.f.m. haben / worunter nothwendig ihre arademie
schen Berufsgeschäfte leiden müsen. Die Anzahl der
in U. inscribirten Studenten joll sich jekt auf 900
bis 1000 belaufen: doch sind viele abwesend / um als
Hofmeiser, oder auf andere Weise, ihren Unterhalt
u erwerben. Von ungefähr 609 werden die Vorles

fungen besucht ; zur Zeit der Promotionen aber pflegen
ic) alle zu versammeln. Alle 3 Jahr werden in der
philosophischen Facultät die Magister creiret: für
Mediciner ist aber keine gewisse Zeit; doch ist sie auch
nicht willführlich , sie hängt vielmehr davon ab,
wenn eine gehörige Anzahl Licentiaten da ist. Eramett
können sie zu jeder Zeit nehmen , und dann erhalten sie
Jicentiam practicandi: auf die Dvetorwürde müssen
sie aber oft lange warten, Eine lobenswürdige Eins
richtung ist es, daß es zwey volle Professoren : Gehalte
für Profellores emeritos , die über 30 Jahr gedient
Haben, giebt , und daß die Wittwen aller ordentlichen
Professoren die Gehalte ihrer Männer ein oft zwey
Jahre nach dem Tode derselben behalten. Die Biblis
the? ist von Sustav Adolph aus seinem deutschen Bü-
&lt;erraube zuerst gegründet. Er schenkte darauf der
Universität Landgüter und andere Einnahmen zur Er-
bauung des Bibitiothek - Gebäudes und aur SBermebs
rung des Büchervorraths. Nachher hat besonders
Carl XI die Bibliothek vergrößert, und Gustav 111
Hat sie aufs neue mit einem Borrath von Büchern
beschenkt. Sie schien uns kaum mehr wie: 530002
Bände zu enthalten. Sie ist in 4 Zimmern des Uni-
versitäts - Gebäudes aufbewahrt? außerdem ist noch
eine Kammer , welche seltene Mannseripte, und na»

*'meutlíd)
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mentlich die von Sustav11, enthält. Für „Nafur«
geschichte finden sich hier viele der ältern großen Werke,
und von neuern. einzeln manches Kostbare. Die Dis,
harmonie Thunbergs" mit einigen Gliedern der
Universität, . besonders mit dem Bibliothekar Auri-
vilius, soll die einzige Schuld seyn, warum in
neuern Zeiten nicht genug für Naturgeschichte ange“
schafft wurde : andere Fächer sind auch in der neuesten
Litteratur vorzüglich gut besetzt. Bry der Bibliothek
find ein Bibliothekar / ein Vice - Bibliothekar , zwey
Amanvenses ordinarii , und jeßt 5 Amanuenses extra-
ordinarii angestellt: die leztera werden nicht besoldet.
Zur Zeit der Vorlesungen wird sie täglich von 5-4
geöffnet? man kann aber auch noch zu andern Stun-
den, in denen die Bibliothefare bey verschlossenen
Thüren arbeiten, fi daselbst zu beschäftigen Erlaub-
niß bekommen: Gustav UI schenkte den zum königl.
Schlosse gehdrigen Garten der Universität zu einer
neuen botanischen Pflanzansialt : der ältere Garten
ax nicht schr geräumig, und hatte dabey kein güns
stiges Terrain. Die Liberalität des Königs begnügte
sich ine nif mit bcm Geschenke das Plaßes : feit
vielen Jahren schon wird an einem wahrhaft könig
lichen Gebäude gearbeitet, das die acadeimischen Ein-
richtungen für die Naturgeschichte im Allgemeinen,
und für Botanik inöbesondere, in sich begreifen foll,
Der Bau ist fast vollendet , und man berechnet die
bisherigen Kosien auf 50000 Thaler. Vorne wird
darin das Auditorium für die naturhistorisc&lt;en Vorle-
jungen seyn. Im linken Flügel sind bíc Drangerte
Gebäude; darunter ein Frigidarium, das an Größe,
Helle und Höhe ein Muster genaunt zu werden ver-
dient, und wohl wenige seines Gleichen hat; es wird
durch mehrere große Oefen erwärmt.- Weniger gut
finb ba8 Calidarium unb Veporarium; nad) ber Git
richtung eines großen regelmäßigen Gebäudes konnten
sie keine andere als senkrechte Fenster erhalten : Licht
und Wärme wird dadurch zu wenig hineingeleitet , die
hintern Pflanzen entbehren solches zu schr- Doh sind6
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diese Zimmer dadurch nicht unbrauchbar: es wird
Oberdieß noch ein wärmeres Treibhaus von vorzüglich
guter Einrichtung im Garten aufgeführt werden. In
dem rechten Flügel werden sich Zimmer für das Müs-
seum, die Wohnzimmer des Protessors der Botanik
und des Demonstrators, wie äuch einige. Behälter
für eine kleine Menagcrie finden, Der Garten scheint
weder eine ganz vorzügliche Lage noch den besten Bd-
den zu haben : doch ist er in beyder Hinsicht dem al
ten weit vorzuziehen. Er ist sehr gut unterhalten,
und alles in der besten Ordnung. - Die Gewächse
Fommien besser fort, als man es nach dem Clima
erwarten sollte. Was Thunberg für ba$ acabe
mische Museum that , ist bekannt; aber leider geschah
nicht, was geschehen sollte, um ein so ungeheures
Museum nach Verdienst zu erhalten. Gustav 111
ließ freplich das eben erwähnte prächtige Gebäude an
fangen , seit dessen Tode aber ist der Bau so langsam
fortgeselßt, daß er, obgleid) 16 Jahr daran gearbeistet wurde;nochnichtbeendigtist.vetDatman6stimmt vörsprochen , das neue Gebäude solle dieses
Jahr fertig werden, aber es sieht gar nicht darnach
aus. Daher kommt es denn, daß z. B. eine Menge
der seltensten Mammalieu im verfallenen, nicht vor
Regen. sihern Treibhause des. alten Gartens steht,
und daß die Pflanzen im kürzlich fertig gewordenen»/
noch feuchten Frigidario des neuen Hauses von Nässe
und Schimmel so leiden / daß sie jekt gleichsam zum
zweyten Male getro&gt;net. werden "müßen. Welche
Schäße für das Studium der Naturgeschichte vereinigt
Schweden! Sieht iman das vortreffliche Museumzu 1. , was für Mammalien', Pflanzen , Mineralien
und Insecten mit den ersten Museen in Byropa wett-
eifern darf, als den Mittelpunck dieser Schätze au:
so vereinigen Paykulls ornitholvgisches Kabinet auf
der einen ,- und die Sammlung der Academie zu
Stockholm, besonders für die in Spiritus aufbe-
wahrtrn Naturproducte aus den Klassen der Fische,
Amphibien und Würmer, auf der andern Seite ich

mt
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mit jenem - ein krefliches Ganze zu machen. Außerdem
gicht es aber noch eine ziemliche Anzahl nicht so großer
Sammlungen in diesem Lande, Bey der Nebeube-
merku: a, das Thunberg unter der jetigen Regies-
rung nicht mehr so sebr, wie vorher, geschält werde,
sagen die Verfasser : ,- Einige Schuld daran mag auch
dem jetzt in U. herrschenden Studium der neuern Phi:
losophie, die practische Wissenschaften zu unterdrücken
sucht - beyzumessen seyn. In unserm Vaterlande ha-
ben wir ähnliche Zeiten gehabt. Doch dergleichen
dauert nicht ewig: auch in U. wird dieser Geist
verwehen. “

3
Christian Gottfried von Murr Beykräge zur ara«

bischen Lirteratur. Mik" drey Kupfertafeln. Er-
langen, in Commission bey Johann Christian
Sceibert, und gedruckt bey Johann Augustin
Hilpert , 1803. 6 Bogen in ar. Quart.

Hir findet diese Schrift ihren Platz wegen der Sep:träge , die Hr. K. R. Tychsen dazu geliefert
hat. Sie besiehet aus 6 ardhern und 6 kleinern Aufs
säßen, Bon den größern ist sogleich der ersie cit
Eum in von ihm; so wie auch die dazu gehörige
erste“Kupfertafel von ihm gezeichnet it. In bem $mep:
ten; dritten, vierten und sechsten / sind Erklärungen
altarabischer Inschriften und Vermuthungen aus
Briefen desselben angeführt, und die Zeichnung zu
dritten Kupfertafel muß auch von ihm eingesandt seyn.
Desgleichen sind unter den kürzern Notizen die dritte
und vierte durch ihn verantaßt«

ao

H“ Prof. Josephi hat neben seiner Professur die“4 Strelle eines Regiments  Feldscheerers bey dem
hier in Garnison liegenden Regiments übernommen-



Annalen
Det

Rostoc&gt;kschen Academie.
13. Band, 3- Stück,

Den 23. Syulius 7805.

1l,

Grundzüge zur Verbesserung des Creditwefens jy in-
sonderheit auf ritterfchaftlichen Gütern, in Meck-
lenburg, von einem dafigen Gutsbefitzer, Gedruckt
am Ende des Jahrs 18294. 11$ Bogen in Octav,

uf dem vorigen Landkage ist bekanntlich eine
' Committe erwählt ,' welche nach dem Wunsche

„TT mehrerer Gutsbesiker , die die Folgen des vers
minderten Credits schon empfunden haben oder noch
besorgen, den Versuch machen soll , anwendbare Vors
schläge zur Aufhelfung des Credits auszumitteln. Das
durch ist die vdllige Aunsarbeitung und Bekanntmachung
dieser Schrift veranlasset , deren erster Entwurf schon
X799 gemacht ist. Vermuthlich ist die Beybehaltung
des ältern Entwurfs die Ursache , daß die einzelnenTheile nicht ganz zusammen passen : vielleicht aber has
ben auch mehrere Personen Beyträge zu dieser Schriftgeliefert,—DerMangeleinergenanenAnordnungdesGanzen, einer zwedmäßigen Präcision des Vortrags,
und eines correcten Ausdrucks , machen einen concen
krirten Auszug ihres Juhalts, der'gegenwärtig doch sein
Interesse für uns hat, etwas schwiertg. Jc&lt;h hoffe ins
zwischen des Wesentlichen nicht zu verfehlen : einige
Stellen, wo noch Zweifel eintreten - werde ich in dem
Augzuge bezeichnen.

In eivigen vorangeschi&gt;fen allgemeinen Bemex-
kungen über das Creduwesen in Weklenburgnimm
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nimmt der Hr. Verf. als bekannt an , „daß Mecklen»
burg in der umlaufenden Geldmasse seiner einhei
mischen Betriebsamkeit zum Theil fremder Kapi»
talien bedarf 3; daß .es diezelben zwar , da seine Han-
delsbilanz in gewohnten Jahren ihm nachtheilig ist,
nur durc) außerordentliche Geldzuflüsse “' (hauptsäch-
lich in denJahren, in welchen viel Korn gebauet, und
zu hohem Preise ausgeführt wird,) „erlangen ; jedoch
auf eben solche - seiner Lage und Verhäitnisse wegen
innerhalb eines längern Zeitraums mit Zuversicht
Rechnung machen dart.“ Um nun diesen temporellen
Geldmangel möglichst zu heben, und insbesondere von
den Eigenthümern ritterjchaftlicher Güter die Folgen
despelven abzuwenden , empfiehlt er in 3 Abschnitten,
die er Aauptpuncte nennt; drey specielle Der-
besserungs Vorschläge.

Das erste dieser drcy Mittel, den gesunkenen Credik
zu verbesern ^. ift ein ritterschaftliches Creditsy-
stem, oder, wie er es in dei Ueberschrift des Abschnitts
nennt, die Berichtigung der Hypotheken , und
zwar in denjenigen Mevifieationen und Formen , weis
&lt;e die hiesige Vertassjung und Localitäten srfodern,
Gesammte Mitglieder der Ritterschaft , oder , wenn
nicht alle dieser Verbindung beytreten wollten , der
größere Theil derseiben, sollen sich durch eine freywil-
lige Association solidarisch verpflichten , auf ihren ge“
meinschaftlichen Credit jedem. einzelnen Interessenten
die erfoderlichen Kapitalien zu 4 pro Cent Zinjen zu
verschaffen, solange die Anieihe nac) dem Werthe des
Gutes völlig sicher ist. Um diese Sicherbeit außer
Zweifel zu sclzeu, soll entweder jedes Gut nach allge-
meinen sogleich zu verabredenden Taxations-Princeipien
von drey Gutsbesigern aus drey verschiedenen Acmtern
taxirt werden, oder man soll zur Abkürzung der Sache
den Kaufpreis zum Grunde legen ; im ersten Falle sol-
leu zwey Drittel des dur&lt; die Taxe herausaebrachten
Werths , im leßtern Falle bey erkauften Gütern die
Hälfte des Kaufpreises / bey ererbten hingegen drey
Viertel be8 bep ber Grbtbeilung angenommenenert
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Werths, gemeinschaftlich garantkret werden. Daneben
aber soll der Creditkasse dur&lt; eine gesekßliche VPorschrift
die Priorität vor allen andern Creditoren zugesichert,
und zu voller Ueberzeugung - daß feine ältere Gliäubi-
ger vorhanden sind, die diesem Vorzuge widersprechen
könnten, jedes Gnt proclamiret werden. Die Credite
fasse, welche ihre eigne Dircetiow unter der Coutrolle
des Eingern Ausschusses oder einer beföndern Commit»
te erhielte, siellt alsdann für neun Zehntel des syr Ga-
rantie übernommenen Betrags die Schutdverschreibin«
gen in gewöhnsicher Form / auf 500 oder 1009 7,
einige auch auf größere Summen, ans ; und von ihr
empfängt der Gläubiger unmittelbar seine Zinsen, auch
nach erfolgter Kündigutig das Kapital. Der Gutsbe,
siter zahlet dagegen die Zinsen halbsährig an' die Erey
ditkasse , und außerdem jährlich 5 oder 3 p. C. Addis
tional-Zinfen, um davon die Kosten. der Anstalt zu bes
streiten , und andere Zweeke 'zw befördern. Für ein

Zehntel des garantirten Werthssollen aber zur Beför-derung der Circulation von der -Croditkasse kleinere,
auf 106 oder 200 7-S gestellte, und auf jedenInhäbet
lautende, wiewohl ebenfalls zinshare Pfandscheine aus-
gefiellet werden , deren Betrag von der Kasse zu jeder
Zeit , jedoch außerhalb der Termine mit Verlust der
Zinsen des [laufenden Halbjahrs - abgefodert werden
Fann, deren übriges Verbältniß aber dem andern gleicd
wäre, Würde nun der Schuldner im Abtrag der bhalb-
jährigen Haupt - und Additional Zinsen säumig werden ;
so soll die Kasse berechtiget seyn, entweder dus Gut so-
lange in Administration zu nehmen , bis der Vorschuß
mit den Kosten erseßt ist, oder wenn das Gyt verpache
tet wäre, die Zahlung sofort von dem Pächter zu er-
fodern. Ist aber auf diesem Wege die Ordnung nicht
herzustellen , so soll das Hofgericht die Credittasse 'so-
gleich in die förmliche Possession des Gutes seßen.
-+Das weitere Verfahren , bet Umflánben und der
Billigkeit angemessen, muß nun der Dircction anheim
gestellet seyn, die ihre Rechenschaft darüber an eine auf

Landtägen zu bestellende Committe der associirten Mit-2 g 1e
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glieder ablegt- Diese* lektere wird auch ermäßigen
ob das Gut zum Öffentlichen Verkauf ausgebräacht, oder
vorerst noch dem Schuldner erhalten werden soll.“

Ob nun gleich der Hr. Verf. die Hofnung begt, daß
es bey einer solchen Sicherheit an Anleihe zu 4 p- C.
nicht fehlen werde 2. so hält er doch selbst dafür , daß
durch das Creditsysiem für sich „allein der .gemün dte
Zweck nicht erreicht werden könne, und sein zweyter
Vorschlag ist daher“ die Verbindung einer Bank mit
dem Creditsystem. * Der hievon handelnde. Abschnitt,
welches der größte ist, hat die Ueberschrift Beförde:
rung eines hinreichenden Geld«Umlaufs im
Lande. Dr aileinige Zwce&gt; dieser Bank. soll seyny
day sie die Operationen des Creditsystems. ausführt,
und den dabey besorglichen Mangel des. haaren Geides
durch ihre Banknoten hebt - welche. auf 5 bis 103 %*E
lauten kdunten. Sie- soll daher von diesen. Bankzet-
feln nicht mehr in Circulation seen , als die Bedürf“
nisse des Creditsystems erfodern : cine 9e tion, alle
falls anderthalb , hält der Hr. Verf. nach seinem lie
berschlage ,. dessen specielle Gryndlagen aber nicht att;
geführt find, nicht zuviel für Mecklenburg / wenn sie
nur mit Vorsicht und allmätig in Umlauf kommen.
In Jahren , die für ausgeführtes Korn viel baares
Geld ins Land ziehen , soll die Zahl dieser Banknoten
uad) Verhältniß einstweilen vermindert werden. Um
diejen Baukzetteln vdlliges Zutraten zu verschaffen,
sollen sogleiM 100900 bis 200000 2G 92. angelie-
hen, und baar zurückgelegt werden , um die Zettel auf
Verlangen zu jeder Zeit einzuldsen : man soli ferner
bewirken, daß sie in allen Kassen des Landes angenom-
men werden, „welches um so weniger Bedenken erre-
gen kann, da die dafür discontirten Pfandbriefe ihren
Werth fundiren, und ihre baare Realisirung ohne Ans
fand geschiehet. /“ Am gerathensien wäre es wohl,
wenn diese Bank unter die eigne und unmittelbare Si
rection der Landesherren und betreffenden Strände
geseßt würde, damit von benden Theilen gemeinschaft
lich sowohl die Verwaitung und gegenseitig Controlli-

1ung
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rung besorgt , als die festbeltehende Einrichtung und
Ordnung förmlich garantiret werde» , Einer weitern
Garantie wegen der eigentlichen Sicherheit bedarf
es kaum, da die Bauk nicht anders als gegenvolls
fommen sicheres Unterpfand Noien ausgiebt,
und überhaupt verleibet.: wenn sie aber auf ihren
eignen Credit Geld aufnimmt, dafür eben so viele

Pfandbriefe in Deposito giebt. Da ferner dieanfnoten durchaus gleich der Landesmünze gelten,
und deshalb in allen herrschaftlichen. Kassen -dafür an-
genommen werden mössen: so kann wegen diejer gnä-
diasten Verwilligung, und dann auch in Betracht der
bey allen solc&lt;hen gemeinnützigen Anstalten. wesentlich
eintretenden Oberaufsicht die verhältnißmä&amp;ßige Theil»
nahme .an .dem Eigenthuym und der. Adminisiration
ber Bank nicht anders, wie eine nothwendige Bedin»
gung ängesehen , und von. den Ständen unterthänigsk
nachgesucht werden.“ Sowrhl die herzoglichen Come
missarien als die ritterschaftlichen Deputirte sollen beys
den Theilen verpflichtet seyn , und nur gemeinfdaftlis
&lt;e- Aufträge vollziehen : die Grundgeseße der Bank
dürften aber nur durch einmüthige Zustimmung aller
Theilhaber Abänderung erleiden. Um alles etwani*
ge Mistrauen gegen die Banknoten völlig zu entfer-
nen, soll die Bank auch falsche Zettel für gültig an-
nehmen, weil die Merkmale der Falschheit nicht für
jedermann sichtbar, sondern nur den Eingeweihten kenne
bar sind. Bey den größern Noten soll i“deß die Bank,
wenn sie selbige als falsch entdeckt , berechtigt seyn, von
dem Vorzeiger über die Art , wie er dazu gelangt ist,
kürze Auskunft zu begehren, um dem Vorgange weiter
nachzuspüren, Dieser Zwe könnte auch durch In.doss
sirung der größern Banknoten erleichtert werden.
Wenn übrigens diese Bank nur erst einige Zeit im
Gange gewesen ist : so wird sie sich selbst , nach der
Hofnung des Hrn. Vers. , aus den Additional-Zinsen
und den Zinsen der ausgegebenen Banknoten , die
jährlich 40---69000 7:E betragen könnten , eineu sv
gauschnlichen Ueberschuß verschaffen , daß nach Abzuger
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der Verwaltnngskosten , und nach Zurücklegung einer
Neservekasse für mögliche Zubußen , im ordentlichen
Laufe der Dinge noch eine beträchtliche Summe zur
Dispbsition beyderseitiger Jateressenten , nämlich der
Landesherren und der Ritterschaft , vorhanden seyn
wird. Dessen Anwendung hienge dann von ihrer
Vereinbarung ab : gut wird es aber seyn, wenn alle
Jahre 10000 xS zu einem Tilgungsfond bestimmet
würden, nm -damit vorerst die answärtigen Anleihen
alzutragen 7 "nnd demnächst allmälig die entbehrlichen
Banknoten einzuziehen. Vwvn mehreren Einwürfen,
die der Hr. Verf, besorget , utid alfo im Voraus bes
antwortet hat, erwähne ich nur des hauptsächlichsten;
daß die Bank bey einem feindlichen Ueberzuge in Uns
ordnung gergthen, und vielen Migbränchen ausgesekt
seyn würde, Da dies nicht zu bezweifeln ist, so foll
die Bänk sich, solange dieser Zustand dauert / suspyens
diren, und die Gläubiger anweisen ,/ ihre Zinsen einst
weilen von den Besißern der Güter , in welchen das
Geld stehet, unmittelbar wahrzuneßmen. Die Zettel,
die sodann nicht eingeldset werden können, und imUm-
lauf bleiben , werden, noch die gute Wirkung äußern,
daß der Feind viel weniger im Stande ist, das Land
von baarem Gelde zw entblößen. Nach dem Abzug
des Feindes kann sie sich gleich wieder herstellen , und
alles baldmöglichst ins vorige Gleis bringen ; sie wird
alsdann den Interessenten des Creditsysiems , deren
solidarische Verbindlichkeit auch während dieses Ueber-
zugs unverrückt bleibt , wiederum das Mittel darbie-
ten, sich früher und allgemeiner zu erholen, als sonst
möglich wä e. Zuletzt ist noch angeführt / daß eine
anf gemeinschaftlichen Credit im Auslande gemachte
große Anleihe nicht so nüflid) werden kann , da fie be
krächtliche Kosten veranlaßt, und die dafür aus dem Lande
gehenden Zinsen den Mangel des baaren Geldes vers
größern. &lt;

Mit der Ueberschrift: Beseitigung der Haupt:
schwierigkeit durch weitere Ausdehnung des
Credits, folgt noch ein Abschnitt mit dem dritteni oti
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Vorschlage. Weil Gutsbesiger , die etwas mehr schuldig
sind , als das Creditsystem garantiren kann, wohl be-
sorgen müßten / daß diejenigen Credicoren, welche das
Creditsystem nicht anerkennt, sogleich zu Kündigungen
und Klageu schreiten mögten ? so hält der Hr. Verf,
ein schonendes Auskynftsmittel nöthig, um eine. bé
trächtliche Anzahl vou Individuen nicht einer Saa»
regel aufzuopfern , die den Wohlstand des Landes
datterhaft begründen soll. Diese besteht darin, daß
die Bank noch cine zweyte Klasse von Echulden über-
nehmen soll; auf welche sich zwar die solidarische Ver-
hindung des Creditsystems nicht erstrecken kann , die
auch den garantirten Schutdeo unbedingt nachstehen
müssen, für die aber doch noch einige, wenn gleich
keine so - vollständige Sicherheit vorhanden ist. In
den Hypothekenbüchern über die Güter, die das Credit-
system doch halten muß, sollen annoc&lt;, wiewohl ganz
abgesondert von den übrigen, diese nicht garantirte
Schulden mit angezeichnet werden, wenn sie nur nicht
Über 3 und * oder 75 bis 80 pro Cent des Werths
betragen (genauer ist die Bestimmung in der Schrift
nicht gemacht,) und die Bank soll bie SBerfuren be$
Kapitals und der Zinsen , welche jedoch hiebey allen-
fall$ ju 5 p. G. hinaufgehen müßten , eben so, wie
bey'den garantirten Schulden übernehmen. Wenn die
Bank auch dabey einigen Betlust hätte , so könnte bice
ser doch aus dem ESparfond gedeckt werden. Bey:
läufig wünscht der Hr. Verf. nv&lt;, daß der preußische
Geldfuß, als die Landesmünze unsers größten Nach:
baren, bey uns möge eingeführt werden.

( Das Uebrige künftig, )
2

Gesundheitszeitung für alle Stände. Mit Unter,
stüßung teutscher Aerzte herausgegehen von Dr.
Georg Heinrich Masius , Herzogl. Mel.
Schwer. Hosmedicus, der correspondirenden Gesel-
schaft der Pharmacie und ärztl. Naturkunde ordentl.
Mitglied, und pract, Arzt zu Schwerin. Erster

un
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und zweyter Band. Schwerin , beyni Herausgeber,
so wie in allen Buchhandlungen und Postämtern zu
haben. In Octav. |

(9o 3tur(áge des Hry. Herausgebers , Aufsäße ansderer Aerzte / und Excerpfe aus Büchern , wechseln
in dieser Gesundheits - Zeitung mit einander ab. Einen
bestimmten Plan und eine feste Ausführung desseiben
scheint mir darin zu fehlen. Der erste Band bestehet
aus zwanzig Stücken, die mit dem Register 263 Bogen
ausmachen / und. ist 1893 und 1804 ausgegeben: ein
bey dem ersten Stücke befindliches anderweitiges Titels
blatt hat statt der Angabe des Bandes die Jahrzahl
1803. Die Stärke des zwenten in den Jahren 1804
und. 1805 ausgegebenen Bandes , bey welchem sich
auch einige Intelligenzblätter befinden, kann ich nicht
angeben , weit das Exemplar, das ich zur Durchsicht
mir habe verschaffen können, nicht ganz vollständig ist.
Jedes einzelne Stück beträgt in der Regel einen Bogen,
Jann und wann einen haben oder Viertel Bogen, auch
wohl einen ganzen / mehr. Ein Genius der Sesund»
Heit tritt jetzt an die Stelle dieser Gesundheitbzeitung,

2

2a

Bemerkungen auf einer Reife durch die Niederlande
nach Paris im eilften Jahre der grofsen! Republik.
Erster und zweyter Theil, 1894 , 4Alph. 5 Bogen

in. Octav. |

Gu glaubwürdigen Nachricht zufolge ist der Verf.dieser Reisebeschreibung in unserm Lande mit
einem ansehnlichen Gute ansässig / und also diesc Schrift
Hier nicht zu übergehen. Won dem Inhalte darkcich
nur bemerken , daß der größte Theil derselben fid auf
die Stadt Paris beziehe / und daß Werke der sc&lt;dnen
Künste am häufigsten der Gegenstand dieser Bemer»
kungen sind. Judeß wird auch verjenige , welcher auf
Werke der Kunst nicht vorzügliche Rücksicht nimmt, bod)
mue andere interessante Nachricht in diesem Buche

nden.
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l,

Vollständigeres Wörterbuch der Producten - und Waa-
renfunde. Eine alphabetische Beschreibung der
Natur» und Kunstproducte , die im Großhandel vor-
kommen, mit den nothwendigsten naturhistorischen,
dconömischen , physicalischen , technologischen , geo»
graphisch - statistischen , und mehreren den Waaren«
handel betreffenden practischen Erläuterungen , für
Kaufleute, Makler , Manufacturisten und audere
Geschäftsleute, neu ausgearbeitet von D. D. 45.
Lrorrmann,. Hofrath und Professor zu Rosto&gt;.
Erster Band. A -L. Hamburg, bey Carl Ernst
Bohn , 1805. 3 Alph. 3 Bogen in gr. Octav.

GSottfried Christian Bohns wohlerfahrner Kauf»
mann. Zweyter Theil , welcher das Waarenlager,
oder ein Wörterbuch dex Producten - und Waaren-
kunde entbált, nem ausgearbeitet von . D. 5.
fiorrntann,. ic.

"18 im Jahr 1788 die fünfte umgearbeitete und
vermehrte Ausgabe von Bohns wohlerfahr,

dT. nen Raufmann besorgt ward, übernahm Hr.
H. R. VDorrmann die Bearbeitung des zweyten
Tbeils des älteren Werks ,. das damals schon erheb«
liche Verbesserungen erhielt : die Bearbeitung des ersten
Theils-äbernahmen Hr. Prof. Ebeling und Hr Prof.
Brodhagen. Seit diesen x6 Jahren hat-derselbe die
vorhandenen Hülfsmittel, insbesoöndere die während "d er
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&lt;er Zeit herausgekommenenz mit dem Buche zu vergleis
den. (ottgtfabren , aud) bie münblicen &amp;rinnbigungen
(ovtadfetit; "wb (alio dum (f C tanbe gewesen , seinen
Zukäßen nnb SSeridtiguugen cinen. foldew Grab der
Vollkommenheit zu geben / als man bey Werken dieser
Art von einem 6inzelnen Manne erwarten kann. Der
I;chalt und Zweek dieses Buchs di auf dem ersien Titel
foweit biniänglich bezeichnet, als er zum Behuf dieser
Blätter anzuführen ist.

da 6

JZeschluß der Anzeige von den Grundzügen zur
Verbesserung des Creditwefens , insonderheit

auf ritterfchaftlichen Güteru, in Mecklenburg. ==
Yus diesem Auszuge ist es denn schon ersichtlich , daß
bloß von dem Creditwesen der Gutsbesiter die Rede sey.
In den allgemeinen Bemerkungen sind aber doch
die speciellen Gründe, warum viele Gutsbesiker kein
Geld und keinen Credit haben , übergangen, Dahin
gehören nämlich, 1? der übermäßige, mit dem Ertrag
in keinem richtigen Verhältniß stehende Kaufpreis ihrer
Güter, 2) der Ankauf von Landgüätern ohne binlángs
liches eignes Vermögen , 3) das Bewirthschaften der
Landgüter ohne dronomische Kenntnisse und ghne ges
hdrige Aufsicht, 4) der auch bey den Einrichtungen
der Gutsbesizer eingetretene Luxu8 / und 5) das 95e;
streben , die aus andern Ursachen entstehende Minde-
rung der Einnahme durch Herabsezung der Zinsen
unter 5p. C. zu deen, (11 B S. 338. 12 B.S. 347)
Auf diese specielle Ursachen des Geldmängels und Mis
credits wancher Gutsbesiker treffen die hier gemachten
Vorschläge nicht weiter zu, als daß die übertriebenen
Gäterpreise «urch die augerathenen Tarationen viele
leicht etwas heruntergebracht werden könnten, . hinge
gen aben auch die im Ganzen nachtheilige Minderung
des Zinsefußes befördert werden. soll, =&gt; Zir demin
andern Ländern schon. - eingeführten , und“ auch vom
Hry. v. Ihlenfeld (12 'B. S. 303.) angerathenen
Creditsystem habs ich. kein großes Zutrauen, "Deun1
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1) ein allgemeines Institut für die ganze Nitterschaft
kann es nicht werden. Auf einige-Arten der zum rit
terschaftlichen Cataster gehörigen Güter wird ' man gar
nicht rechnen können. - Dexmuthlich werden: sich auch
alle diejenigen ausschließen - die einer sold en Hülfe
nicht bedürfen , theils, weil eine solidarische Verpflich:
fung, vorausgeselzt, daß sie in einer genügenden Form
eingegangen ist, die lästige Folge haben“ würde, daß
die nicht promt befriedigten Creditoren sich ändie sicher-
sten Jateressenten halten; theils, weil eiu mit-biefet
Verbürgung belastetes Gut aus diesen Verhältnissen
nicht ohne Zustimmung aller Creditoren wieder heraus-
scheiden kann, und also ein-reicher Käufer immer ein
freyes Gut vorzichen dürfte z- theils , weil der Besiker
besotgen müßte , man werde auch: von "ihm glauben,
daß er mehr Schulden habe, als .er wirklich hat.

Die zu hoch verschutdeten. Güter sind von di aud;geschlossen. Mancher wird die Taxation ; “mancher die
Proclamaka ungerne sehen. Andere werden sich vielleicht
den anfänglich noch nicht genau zu überfelenben. Ver»
Hältnissen gegen die Direction und die kändtäglichen
Committen nicht unterwerfen wollen. Für dierichtige
Benennung , associirte Mitglieder, bätte also
nicht bisweilen Ritterschaft oder Stände geseßt
werden sollen. Wenn aber auch eine hinlängliche Aus
zahl .von Eingesessenen es sich zuträglich achtete , dieser
Votbindzng beyzutreten: so halte ich es doh 2) sehr
zweifelhaft, ob. man auf soviele Anleihen su ^4. p. G-
rechnen könne ; als dir Kasse bedarf; besonders, wenn
die angenommenen Taxations-Principien “nicht allger
mein gebilligt würden. Wetrche Verwirrung wird aber
entstehen , wenn man sich hierin geirret hätte 2? or;
züglich" im Anfange, da wahrscheiniich.viele Persuren
nöfhig seyn werden ? 3) Da die Creditkasse zicht biu
dern-kann , daß auch andere micht garantirte Gläubi-
ger gegen die Interessenken Executionen erwirken, und
Adjudicate suchen ; weil, wenn gleich weitere Anleihen
auf solche Güter sv ziemlich von selbst unterbleiben
werden; der Bekiker dennoch: aus „andern Ursachen

D3 €doul;
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Schulden; contrahiren kann ;- so wäre zu bestimmen
gewesen , wie sie sich hiebey verhalten solle. - 4) Die
nachtheiligsten Folgen würden aber aus dem Concyrse
eines Mitgliedes entstehen. Geseßt auch: daß dem
Institute eine ganz unbeschränkte , nicht bloß das Gut
sondern auch das. übrige Vermögen des Schuldners
ergreifende Priorität vor allen andern Creditoren gee
setzlich verlichen würde , was doch so ganz unbedenklich
wohl, nicht seyn mögte: so ist in allen Concursfällen,
aus der Stok&gt;kung der Zinsegelder ; aus den Advocatur-
rechnungen, - und besonders aus den Concurskosten,
die der Creditkasse ganz. oder großen Theils zur Last
fallen , ein erheblicher. Schade zu besorgen. Wie aber)
wenn gar das vor dem Concurse gewöhnlich deterio-
xirte und in'Unordnung gekommene Gut keinen Käufer
nach ber Taxe fände? Soll die Creditkasse das ius
idem offerendi ausüben ? oder soll sie diesen arößern
Schaden: ebenfalls geduldig übernehmen ? 53). Auch
erhellet nicht, ob der Concuxs die Verbindung aufhe-
ben , oder die solidarische Verpflichtung anf den Käufer
des Coycnrsgutes übergehen sdll. =- Anstatt, daß
diese Zweifel. durch die Verbindung des Creditsysiems
mit einer Bank vermindert würden, werden sie viels
mehr. dadurch in einem hohen Grade vermehrt. Zwax
werden: die gewöhnlichen Nachtheile des Papiergeldes
in Friedenszeiten nicht alle zu besorgen seyn, da: die
Banknoten keinen gezwungenen Cours erhalten können)
auch der ganzen Einrichtung nach die volle Srepbeit,
sie anzunehmen oderzu verweigern, den Creditoren des
Creditsystems, wenn sie Zinsen oder Kapitalien. zu err
beben haben) gleichfalls wird: verbleiben müsse , wenn
gleich einige Ausdrücke diefer Schrift damit nicht ganz
Übereinzustimmen scheinen. Aber auch daun bleibey
do) noch folgende erhebliche Bedenfklichkeiten übrig.
x) Es fehlt der Bauk an einer hinlänglichen Garantie,
wenn man, gicht die mißliche Hofnung des künftig erst
zu sormirenden Tilqgungsfonds dafür annehmen will,
Denn die Intexessenten des Creditsystems kdnunen doch
für nichts weiter haften / als für den Betrag dar garanx:
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tirten Kapitalien , und der von ihnen zu erlegenden
Zinsen und Additional - Zinsen : für die unterbliebene
Realisirung der Bankzettel , für die von der Bank bes
sonders: gemachten Anleihen, und für den Verlust,
den die Bank als Bank hat , werden sie schwerlich eim
sichen wollen , wenn. die Inhaber der Bar.kjettel sich
auch begnügen wollten , den Creditoren der Greoitfafje
den Vorzug vor den Creditoreu der Bank zu lassen,
Und die beste Direction wird weder die Kasse immer
mit Geld versehen, noch jeden Verlust abwenden füy-
nen. Die in der Schrift enthaltenen Acußerungen,
daß die discontirten Pfandbriefe den Werth der Bauk-
noten fündiren, daß die Bank nyr gegen sicheres Uns
terpfand Banknoten ausgiebt., und daß fie bey eignen
Anleihen eben so viel Pfandbriefe in Deposito giebt,
halte ich nicht zutreffend : woher soll sie diese Pfand-
briefe und das Unterpfand nehmen? 2) Die vorgeschla
gene Quantität von einer Million oder gar anderthalb
Mitlionen Bankzettel scheint mir äußerst übertrieben.
Außerhalb Landes ist kein eigentlicher Cours dieser
Banknoten zu erwarten: im Lande wird hauptsächlich
unc&lt; nur auf diejenigen Einwohner zu rechnen seyn,
welche an dem Orte wohnen , wo deren jedesmalige
Realisirung ohne Umstände geschehen kann , oder an
solc&lt;e Kassen zu bezahlen haben , bey denen man sie
annimmt; aus den leßtern werden sie aber bald wie-
der an die Bank zurücke kommen. Für diesen kleinen
Gírfel genügt tine viel geringere Summe. 3) Das
Verhältniß des zur Ein!dsung bestimmten baaren Gel:
des gegen die Zettel ist viel zu klein angenommen, Eg
ist gar kein Grund angegeben , der eine Wahrschein«
lichfeit darböte , mit dem fünften Theile des Betrags
der Zettel auszukommen. Höchstens würde ich glatt
ben , daß vier Fünftel baar Geld hinreichten , wenn
Man sich für einen Nothfall einer sc&lt;lennigen Aughüife
von Privatpersonen oder andern Kassen im voraus
versichern könnte. 4) Werden falsche Banknoten nicht
eingeldset , 49 sidret freylich die Besoraniß, dergleichen
W erhalten, alle Eirculation ; aber. ihre Einldsung [öhe

at
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dagegen allerdings befürchten , daß ihrer so viele kom:
men, daß der Verlust ins Große geht... Scibst die
vorgeschlagene Erkundigung, und noch mehr die Indos-
sirung der größern Banknoten , werden für manchen
ein Bewegungsgrund werden, die Annahme ganz ab«
zulehnen. 5) Daß bey feindlichen Ueberzügen viele
Bankzettel im Cours. bleiben würden , bezweifie ich:
die ersten Nachrichten - weiche dieses Ungiück besorgen
lassen » würden wohl jeden Inhaber bewegen ,/ sich das
von [os zu machen. Für diejenigen , die dies nicht
thun fönngen , wäre aber der Schade erheblich, da sie
ihnen nach geschehener Suysvendirung oder Erschöpfung
der Bank niemand abnehmen wird. Sollte aber nicht
zu befürchten seyn, daß der Feind die Suspendirung
verhindere , eine unverhältnißmäßige Vervielfältigung
der Banknoten veranstalte, und ihnen einen erzwunges-
nen Cours verschaffe“ 6) Ob man für die Bankno»
ten, die über den Betrag des baaren zu ihrer Reali
sirung bestimmten Fonds hinausgehen ,. überall Zinsen
in Anrechnung bringen könne ,/ getraue ich mir nicht
zu bestimmen :. beträchtlich werden fie nach den obigen
Vorausseßungen nicht seyn. Gewisser und größer sind
zwar die Additional - Zinsen : aber davon sind denn
auch erhebliche Ausgaben zu bestreiten , nämlich a)
die gesammten Kosten der Einrichtung und Verwaltung
des Creditsystems und der Bank, b)das Porto für
Zinsen und Kapitalien, falls dies nicht von den Debistoren wieder zu ersiatten ist,c)dieAdvocatur9undConcursfositen, d) der Verluysi an Kapital und Zim
sen , wenn die Creditkasse bey einem- Concurse nicht
ganz zur Hebung kommt, e) die Zwischenzinsen wäh»
rend des Concurses, €) die Zinsea für das baare
Geid, was zur Einldsung der Noten in Bereitschaft
seyn muß, &amp;g) die Kosten für die auswärtigen An-
leihen, * hk) die höhern Zinsen, wenn zu 4 p. €. kein
Geld zu haben ist, und i) der Verlust au den falschen
Bauknoten 3 vielleicht auch noch einiges, was sich nicht
sogleich ergiebt. Ob unter diesen Umständen ein
Ueberschuß zu erwarten sey, oder ein Desert-entsiehen

wer:
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werde, läßt sich bey der Ungewißheit der meisten An,
säße , und der Zeit, wann der Verlust durch Concurfe
und durch falsche Banknoten eintreten wird, gar nicht
bestimmen. Solange man nicht .überzeugend.darlegen
kann , woher man den etwanigen Defect bestreiten wird,
halte ich die Verbindung einer“Bunk mit dem Credit,
system - unausführbar. &lt;- Der dritte Vorschlag
kann gar nicht im Ernsie gemeint seyn : die Bank würde
sogleich ihren Vertall einleiten, wenn sie unsichere
Schulden mit übernehmen wollte,

3.

D* man in diesen Blättern känftig einmal Nache
richten von litterarischen Kleinigkeiten eben sowohl

suchen wird / als Nachrichten vou erheblichen Gegen
ständen : so erwähne ich noch einiger Notificatorien,
die der Hr. €. R. Amtsberg, oder wie er sich bey
seiner letzten Anwesenheit in seinem Vaterlande zu
schreiben pflegte, Amsberg, veranlaßt hat. Nach»
dem er die betrübte Erfahrung gemacht hatte, daß die
Erkenntnisse der Gerichte mit seinen Meinungen , so
unfehlbar ihm diesc auch schienen, durchaus nicht übers
einstimmen wollten, und nachdem auch vermuthlich
die eingeholten Belehrungen seine verkehrten Einleis-
kungen nicht bisligten , - weil er. nichts davon bekannt
gemacht hat: so verglich er sich endlich im vorigen Jahr
mit“ seinem Verpächter, und bei sprach , die dem efie
teren in seinen. 'Druckschriften gemachten Vorwürfe
öffentlich. zu wiederrufen. Statt dessen licß er aber
in dem hamburger Correspondenten solgendes
Avertissement einrücken: „, An die WMiecklenburger,
Die Umstände der Ablieferung des Guts Rambow,
unb daraus erfolgte Trangactionen ynd Bekannt,
mMachungen in den-.meckl. Blättern erfodern eine frey-
müthige Darstellung dieser Begebenheiten , die
aufs fördersamste im Druck erscheinen , und das Urtheil
des getäuschten Publicums berichtigen und firiren wird.
Mögte man es bis dahin gänzlich suspendtren. - Es

ward also hierauf von dem zur Auseinandersehung
av
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beyder Partheyen gerichtlich ernannten Commissario das
von ihm schriftlich ausgestellte Bekenntniß zum Abdruck
befördert : „Nachfolgende von dem C. R. Amtsberg

wider Versprechen unterlassene Bekanntmacvung ge-schiehet vorbehaltener Maaßen hiedur&lt;h von Seiten
der Commission, vor welcher solche verwillführet wor-
den. 1, Da im mit dem Hrn. L. R. v. Both, jekt
wohnhaft zu Wismar, in mancherley Mighelligs
' keiten gerathen bin, und solche jeßt unter uns abe
„ gethan sind : sv zeige ich dies öffentlich mit dem Bey-
fügen an , daß ich mehrere öffentliche Druckschriften
57 wider denselben leidenschaftlich habe ausgehen lassen,
u deren Juhalt ich gänzlich zurücknehme, da ich durch
„ Irrthum verleitet worden / und jetzt von diesem mit
1 Ueberzeugung vdlitg zurückgefehrt bin. Amtsberg.“
Rostoc&gt;, den 21 Jul. 1804. Von Commissions wegen.“
Da in einem vollen Jahre von der angekündigten frey-
mmöthigen Darstellung nichts weiter zu hören ges
wesen ist, so wird das Angeführte wahrscheinlich die
leßte Folge einer verkehrten Anwendung der Publicität
seyn. (10 B. S. 209. 297. 11B. S. 32, 103, 248;
351. 12B,S. 232. 239.)

qe

Gy Recetorat zu Erlangen, welches bisher halbjährig und nach einer Facultäten - Ordnung
wechselte , ist zum ersßen-Male von einem Juristen an
einen Juristen auf ein ganzes Jahr übertragen:worden.
Vermuthlic&lt; wird die Verlängerung seiner. Dauer
auch in der Folge beybehaliten werden. |

5e
m 29 May ist zu L2eubrandenburg der PattorA primarius. fE, T. I. Brückner, in. seinem

5often Lehensjahre verstorben.
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I,

Die Succession der Kinder in alte Lehne und Stamme
güter ist keine gemeinrechtliche , sondern eine diesen
Gätern eigenthümliche Erbfolge. Zweyte Abtbei-
lung. - Einsadungsschrift jur rper des Osterfestes
von A. 3. H. Posse, als diesjährigen Rector der
Universität., Rosto&gt; , 1808. Gedruckt in-der Ad»
lerschen Officin. 3 Bogen in Quart.

Die Succession der Kinder in alte Lehne und Stamm-
güter ist keine gemeinrechtlim&lt;e , sondern eine diesen
Gütern eigenthämliche Erbfolge. Dritte Abthei-
lung. Von A. Z8. H. Posse, gewesenen Rector
der Universität. Einladungsschrift, zur Feyer des
Pfingstfestes vertheilt dur) G. P. H. Lyorrmann,
jetzigen Piorector der Universität. Rosto&gt; , 1805.
Gedruckt in dex Adlerschen Officin. 35 Bogen
in Quart.

ey der Anzeige der ersten Abtheilung dieser Pros
gramme (12 B. G.361.) Habe. ich [don bo
merket, daß sie durch die Abhandlung beg frm.

P. D. Heinemann über IL F. 45. (12 BV, S. 319.)
veranlaßt worden; und bey dieser leßteren habe ich
gleichfalls angeführt, daß ich zwar in demjenigen Res
sultate, was Hr. H. hauptsächlich aus seiner Hypothese
ableiten wollte , mit demselben einverstanden sey, daß
ich ader seine Hypothese selbst, und die zu deren Unter-
f'ügung vorgetragenen Argumente nicht billigen dune,e"
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Der in diesen Programmen enthaltenen Widerlegung,
die das entgegengesetzte Resultat rechtfertigen soll, kann
ich demnach noch weniger beyflichten. Es wird darin
zuersi vorausgeschet , daß das römische Recht in Lehne
sachen kein aushülfliches Recht sey, weil den Römern
das Lehnsverhältniß nicht bekannt gewesen 3 vielmehr
müsse das natürliche Lehnrecht zur Anwendung kommen,
wein eine Frage im longdbardischen Lehnrecht unbe-
stimmt gelassen ist. „Dieses natörliche Lehnrecht be
1 steht aus logischen, aus der positiven Natur des Lehns
gezogenen Schlüssen ; und die positiven , das Lehn
zu betreffenden Bestimmungen werden entweder aus dem
e- longobardischen Lehnrecht selbst , oder aus den mit
u diesem verschwisterten alten allgemeinen deut-
n fen Lehnrechtssammlungen genommien ,, weilnes feinen Zweifel leiden kann, daß dieser-historische
„1 Gegenstand aus Urkunden erkannt werden muß, die
„seine Entstehung und Ausbildung nachweisen.“ Dies
ser Vorausseßung zufolge werden denn aus den Ges
seen der Ripuarier, der Bajuvarier, der Sach-
sen, der Normänner, :c. aus einigen Urkunden,
und aus den Angaben und Behauptungen mehrerer
Schriftsteller , Folgerungen und Grundsäße abgeleitet,
welche die mangelhaften und unbestimmten Vorschrif-
ten des longobardischen Lehnrechts ergänzeu- und er-
klären sollen z: und 'hieraus ergeben fic) vun freylich
wobl die verlangten Resultate , insbesondere auch
einige Gründe für die Behauptung , daß die Sdhne in
gleicher Maaße als andere Agnaten revociren und
retrabiren können. Sollte aber diese Verfahrungsart
wohl zulässig seyn? So wenig ich den großen Nuten
verkenne, den die Ausbildung des deutschen Privat-
rechts für die Jurisprudenz bisher gehabt fat, und
die zwemäßige Fortseßung dieser Bemühungen schäße z
so sehr bin ich. doch überzeugt, daß man, wenn der
Zwe: erreicht, und manche ganz unnüße Controverse
vermieden werden soll, nicht, wie jekt oft geschieht,
aus einzelnen Vorschriften partieylairer Geseße , aus
einzelnen Urkunden, aus einzelnen historischen Nach-

tid
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richten , sogleich allgemeine Regeln. für das ganze
deutsche Privatrecht machen" muß. Die Methode des
deutschen Privatrechts paßt aber“ nicht einmal für das
gemeine Lehnrec&lt;ht : und bey beyden Wissenschaften kön-
nen wir der Nushuülse des römischen Rechts notorisch
nicht entbehren, wenn gleich die Anwendung mit Bars
sicht geschehen muß. Wer dafür unter dem ganz un-
passenden Namen eines natürlichen Lehnrechts
Grundsätze einschiebt, die aus den Sammlungen alter
deutscher Geseße - oder gar aus einzelnen historischen
Notizett , entnommen sind, legt dadurch nicht allein
solchen Quellen , die gar keine geseßliche Kraft haben,
diese Kraft bey, sondern verwickelt sich auch bey der
Verschiedenheit , Unbestimmtheit und Unzuverlässigkeit
dieser Quellen in ungleich größere Schwierigkeiten, als
wenn er da, wo die deutlichen Bestimmungen des

iongobardischen Lehnrechts' sowobl,- als die aus ihm
selbst mit Sicherheit abzuleitenden, Folgerungen ganzfeblen, auf das römische Recht zurü&amp;gehet, Jusbes
sondere aber läßt sich von den Stammgütern auf Lehne
und umgekehrt, bey der großen Verschiedenheit beys
der Güter, kein zuverlässiger Schluß machen, wenn
wir auch für die Stammgüter mehr allgemeine Bor»
schriften hätten , als wirklich. vorbanden sind. Bey
der unverhohinen Acußerung dieser meiner Meinung
bin ich zwar in Gefahr, daß mich der, der anderer
Meinung ist, für einen romanisirenden Feudisten
erklärt ; ich halte mich aber überzeugty - daß im dabey
auf einem richtigeren Wege. bin , -als wenn ich cin
germanisirender Feudist würde, und aus unzuver-
lässigen Quellen unhaltbare Hypothesen beweisen wolte,

Soviel insbesondere die Revocation und den Retrack
der Descendenten anlangt: so bedarf es der weit her-
bey geholten Grundsäße aus den Gesiten anderer
Völker , deren Anwendlichket auf. das [ongobardische
Recht dadurch nicht in Gewißheit geseßt wird, wenn
die Longobarden auch aus benachbarten Gegenden ab-
stammten , überall nicht. Wir können diese vielmehr
aus den im longebardischen erupit selbst entpalte:2 nen



36 Annalen der Rostockschen
nen Grundsäßen hinlänglich beurtheilen. Dies sagt
bestimmt , daß ein Lehn mit Zustimmung der Agna-
ten verkauft werden könne ; das wäre aber eine wider-
sinnige Vorschrift , wenn alle möglichen Descendenten
des ersten Erwerbers darunter verstanden werden sollten,
folglich auch die noch nicht geböbhrnen (denn die alte
Me-tnung , daß ein noch nicht gebohrner Mensch gar
Feine Rechte habe, wird man in dem Sinne doch wohl
nichr richtig achten, daß er sich: alles gefallen lassen
müsse , was vor seiner Geburt geschehen ist,) in einen
solchen Verkauf consentiren müßten. Die Anwendung
dieser Vorschrift ist also nicht anders denkbar , als
wenn die Descendenten desjenigen, der consentiret hat,
an den Consens der Asceudenten gebunden sind. Diese
strengere Verpflichtung der Descendenten ergiebt sich
auch ans der Verbindlichkeit zur Uebernahme der
väterlichen Schuldev mit dem Lehne, die keine Auss
nahme von einer vorgeblichen Regel macht, sondern
einem richtigen allgemeinen Grundsaße ganz gemäß ist,
aus den Wirkungen der Felonie, und aus den Wirkungen
der Refutation , die nicht blos bey dem ersien Erwer»
ber, sondern, wenn IL F. 14. eine ungezwungene Er-
klärung finden soll, allgemein alle Descendenten vom
Lehn ausschließt. Ganz zutreffend sagt man also,
daß der Lehnfolger ex prouidentia maiorum, nicht,
daß er ex prouidentia primi acquirentis $uccebite,
Billigkeits - Gründe finden sich auf beyden Seiten,
(11 B. S. 295.) jenachdem die Eigenheiten des ein-
zelnen Falles sie begünstigen: und auch bey andern
Gegenständen, die keine Lehne sind, darf der Descen-
dent manche ihm nachtheilige Handlung seines Paters
nicht: anfechten,

2.

"e dem 71 und 72 Stücke des Reichs - Anzcigersx) vom Jahre 1805 ist eine Vergleichung der Unis-
versitäts- Verfassung zu Wittenberg und Dor:
pat eingerückt. Ein Gelehrter, der in einem ältern
Buche die Nachricht gefunden haben mag, daß ein Nubel

- über
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über einen Thaler werth sey, und nicht ahndet, welche
Veränderungen in der Folge, theils durch den «bgemins
derten innern Werth der Rubel, theils durch das Pa-
piergeld bewirkt worden , rechnet das Gehalt der Pro»
fessoren in D. von 2000 Nubel in Banco - Assignatio»-
nen mit 200 Ducaten gleich, und will darnach den
großen Unterschied der Professoren - Einnahme und
sonstiger Verwendungen, so wie diese am Schlusse des
vorigen Jahres in W, waren , zeigen. Diese Jrrung
Hat inzwischen eine genanere Nachricht von den dcono»-
mischen Verhältnissen der Universität zu W. zur allge-
meinern Bekanntschaft gebracht, als sonst vielleicht zu
Haben gewesen wäre: und ich ziehe also diesen Theil
des Aufsaßes aus. 1) Jährliche Gehalte der Lehrer.
I) Jn der theol. Facultät. 1 Stelle, 634 2*E,
näml. 530 2E als Prof. , 21 ?«9 als Senior , unb
83 7eS als Stipendien- Ephorus, 2 St. 6561 2*E,
nämlich 478 2«€ als Prof., 83 22 als Stipendien-
Gpborud unb roo» Pension. 3 St. 914 7E, nämlich
4875* als Prof., 177 2*S als Probst und Consist. Assess.
und 250 xG Pension. 4 St, 905 2ES, nämlich 514 2
als Prof. , und 39x 7X als Syperintend. u. Consist.
Assess. Facultäts -Sporteln können nicht in Anrechnung
kommen , seitdem es abgekommen ist, daß Superinten-
denten, und die noch höherer Dignität sind, promoviren,
auch theologische Responsa höchstselten verlangt werden,
st ber furift.Sacultát. 1 €t. Prof. Decretal, 19642069,
nümlid) 502 ?«9 al$ qof. un» €cnior, 1000 o9
als Sacultit, 162 2?«9 al$ Sírect, Gonfift. nib fof
gerichts -Assess.- und 300 2E Pension. 2 St, Prof.
Cod. 1574 xS, nämlich 537 *E als Prof. , und
3037 xS als Fac. Schöppe. 3 St. Prof, Dig. vet.
7466 xW, nämlich 429 2*S als Prof. unb 1037 »«
als Fac. Sch. 4 St. Prof. Dig. int. et nov. 1381 9%,
nämlich 344 %S als Prof. und 1037 %S als Fac. Sch.
5 St. Prof, Instit, 3542 als Prof. und 1037 xS als
Fac. Schöppe. Die beyden Assessoren der Facultät jeder
1037 2%S, Nur erst seit kurzem sind „die Facultäts-
Arbeiten, und mit ihnen ihr Ertrag so vermehrt wor!

* den
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den : vordem wurden sie zu 500 xS geschäkt. 3) In
der med. Facultät. x St, Prof, Path, et Ther. 349 xS,
näml. 449 xCE als Prof. und Senior, und 100 7E
als Facultist. 2 St. Prof, chir. et art, obítetr, 497 29,
nämlich 397 28€ als Prof. und 100 20S als Facultist«
3 Gt, Prof. anat. etphyfiol, 47020, nämlich 370 x
a[$ qrof. unb. 100 29 alá Sacultif. 4 St. Prof,
botan. et hist. nat. ist ohne alle Besoldung, Seit eini-
gen Jahren kamen die Promotionen so häufig vor/
daß die Facultäts - Einnahme auf 300 ES geschäkt
wurde: wenu aber ein Durchschnitt von 10 Jahren
angenommen wird, kann sie nicht über 200 7%xE jährs
lich geschäßt werden. Ein Prosector hat 1007 und
Freyes Logis. 4) In der philos. Facultät, 1 Ot.
Prof. Histor, 743 %G, nämlich 491 %*E ais Prof. 25 EC
Fac. Sporteln, 173 2S als Direct. der Bibl. und
890XG Pension. 2 St. Prof. Math. 804 XE, näml.
353 XS als Prof. 25 2G Fac. Sporteln, 26 *E als
Aedilis, Ioo 29 al8 Direct. Seminar. tnb. 300 2*9
Pension. 3 St. Prof. Ling, Orient, 800 xS, naml.
362 als Prof. - 25 xE Fac. Sporteln, 50 ES als
Infp. Conuict. 131 2e? al8 pb. 3290€ als Coinsp. (?)
und 200% Pension. 4 St. Prof. Moral, 333 GE,
nämlich 308 %E als Prof. und 25 2Fac. Spoirteln.
5 St, Prof, Oec. et Cam, 425 XC, näml. 300 XE als
Prof. ,/ 25 xS Fac. Sp. und 109%XE Pension: 6St.
Prof. Graec, ling. 3437C ,/ nämlich 318 %E als Prof.und 25 XC Fac. Op..7Ot.Prof.Eloqu.399%E/nämlich 365 XE als Prof. und 25 E Fac. Sp. 8 6t.
Prof. Phys. 440 EC, nämlich 315 2e al$ rof.i 2520
Fac. Sp. 100% Pension. 9 Cit. Prof. Pocf, 339 20,
nämlich 314 XE als Prof. und 25 %XE Fac. Sp. 10St,
Prof. Metaphyf, 334 *€ , nämlich 309 %S als Prof.
und 25 2G Fac. Sy. Fünf Adj. der Facultät erhal-
ten nicht mehr , als jeder 7 9E Biersteuer. 5) Sons
fige Lehrer, Ein franz. Sprachlehrer , der auch im
Englischen, Jtaliänischen und Deutschen unterrichtet,
i5o XC. Ein Stallmeister , 225 XE. Ein Fecht-
meister, 40 %G+ Ein Zeichenmeisier, 60 xE, TEani
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Tanzmeister, 60 %xE |). ".11) Besoldyun der Univer-
fitäts- Beamten. 3) Der Rector hat keine Einnahme
vom Staate, sondern nur x 2V 8 gyr. von "der Ins
scription eines Bürgerlichen , doppelt von jedem Ad-
lichen , und dreyfach von einem Baron und Gräfenz
dies macht, da jährlich nur 100 Jnfcriptionen ange-
nommen werden können , aufs halbe Jahr etwä 60%ES.
2) Die Decanen haben halbjährig 8 2%S Facultäts-
Besoldung und ein kleines Praecipuum 'vdn den Promo-
tionsgeldern: Eine Magister - Promotion bringt 25 2
ein , wovon der Decan 5 xS, und jedes Mitglied der
Facultät 12 ggr. erhalten. Eine medicinische Promo»
tion kosiet x37 2S, eine juristische 230 %ES, eine theo:
logische 319 76S , von welchen allen die Filci das Meiste
ziehen. Der Director der Bibliothek, welches stets
der Prof. der Geschichte ist, erhält x7X 2S , die schon
angeführt sind : zwey Cussodes erhalten 90 2*S, und
der erste von derponikauischen Stiftung uoch 50 %ES,
4) Der Protonotar 270 2%E, muß sich aber den Actua-
rium selbst halten, 5) Der Diaconns an der Univer-
sitäts - Kirche 142 *S, der Küster 74 ES, und derMyu-
fikdirector und Hospitalmeister für arme kranke Studen-
fem 63549, 6) Ein-Mechanicus, 25 2E und freye
Wohnung. 7) Der botanische Gärtner wird von den100 %G erhalten, die zum Behuf der Botanik bestimmt
sind ; hekömmt auch Holz vom Professor der Botanik,
und frethes Logis. 8) Der Präefectus Conuictarii,
60%G , der Famulus Conuietorii, 26%CG. 9) Zwey
Pedeile , zusammen 276%) der Universitäts -Fröhn,
36 xS, der Aufwärter und Carcerfneht'33xE, 10)

Der

D) S8emerft i nod, baf im ben betebneten Gummen
einige Naturalien mit angeschlagen sind, näml. 3 Klafter
Holz, 3 Scho&gt; Reisigbünde, -45 Sdfi. Korn, 12 Schfl.
Hafer, 8 Gänse und 8 Hüter / dur&lt; die bey hohen Prei-
sen das Professor - Gehalt wohl nm 50 Rthlr. vermehrt
werden kann! imgleichen , daß einige Ueberschüsse ge»
Pisser Kassen bisweilen nocd eine kleine Erhöhung ge-
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Der Universitäts - Verwalter , 426 28E, der Oeconomus
Conuictorii , 204 2&amp;. . UI), Fonds der Universitätso

Institute und Appatate- 1) Zum &lt;emischen Labora-
forium feht der Gründungs: Fond bis jeßt noch. 2)
Das anat. Theater hat keinen bestehenden Fond, auch
fein leidlich eingerichtetes Locale. Zu Anschaffung
neuer Präparate sind 507 bestimmt, aber hiezu kaum
hinreichend : sie scheinen der Vergänglichkeit nahe zu
seyn, welches wohl zu verhüten wäre. 3) Ein Accous
&lt;hirhaus iF vor kurzem zur Etablirung eines Hebammens-
TJustituts für 4500 EC erfauft :. die Unterhaltungss
Summe ist zwar noch nicht völlig ausgeworsen
das Ganze wird &gt;dber in einem Jahre zur Vollendung
gedeihen, und von ausgebreitefem Nugzen seyn, - 4) Die
Reitbaha hat keinen bestehend?a Fond. 5) Die Bib-
liothef Bat 150209. 6) Ein Museum der Kunst ist
nicht vorhanden. Der Naturalienkabinet isi äußerst
ünbedeufend ! die Mineralien umfassen das Ganze
nicht, und sind schlecht geordnet. Dik Cinfecten tonne
ten bey der Einrichtung, die-sie von. Aufang hatten,
nicht bestehen , waren auch von keinem Belang, Eine
Sammlung Vögel -Skelette , obwohl ohne 9tabmet,
ist noch) das-Beste. Zur Erbaltung der Sammiung
werden dem Prof. der Naturgeschichte 50 22 gegeben :
er muß diese aber zu dem botanischen Garten verwens
den. 7) Ein physischer Apparat ist nicht vorhanden.
8) An einem Observatorio und astronomischen Justrus
menten fehlt es ganz- 9) Even so wenig haf man Up-
parate für die angewandte Mathematik, oder technische
Modelle. 10) Für den botanischen Garten sind zwar
100 28 bestimmt, die aber für den Gärtner und übrige
Bedürfnisse nicht augreichen. - 11) Die academische!;
durch Vermächtnisse entstandenen Stipendien betragen
jet jährlich 2x 3x Rthlr., diechurfürstlichen Stipendien
2623 Nthlr. x8 ggr. - und 6 Procuratur- Stipendien
180 Rthlr. 12) Der Betrag des Convictorii soll nach-
geliefert werden.
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m 1 Julius d. I. übernahm der Hr. Professor
Josephi das Rectorat, nachdem ex am 24 Jun.
wie gewöhnlich , zu dieser Stelle gewählt war.

Hr. H.R. Qorrmann blieb ; statt des Hrn. Prof.
Posse, erster, und Hr. Prof. Link ward zweyter ots
dentlicher Beysißer des engern Concilit : außerordents
licher Beysißer ward der Hr. Dir. Martini. Dik
Inspection des Convickorii und der Stipendien behielt
Hr. Prof. Hecker. Decane der Facultäten sind ge-
worden, Hr. Prof. Lange, Hr. Prof. Wiese, Hr.
Prof. Josephi , und Hr. Prof. Rarsten. Imma/
triculirt sind imi abgewichenen Jahre 35 Studenten ;
eine officielle Nachricht von der Zahl der gesammten
Studireuden ist auch diesmal nicht veranstaltet - nach
den von mir angestellten Erkundigungen ist es. aber
Daerint 1 daß sich diese bis auf 60 permindert

m.

CVy dem 23 Bande von Rleins Annalen der Ge«
ah sevgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den
preußischen Staaten, findet fi cin 9lufjag :^fEtwas über die Bildung der Nechtsgelehrten in
den preußischen Staaten. + Die in diesen Staaten
Bft vorkommenden Klagen ber Landesjustizeollegien über
den Mangel au tauglichen Subseelen zur Befekung dereigent,
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eigentlichen 9iicteriellen., ub. fiber bie fcbledyte 9il
dung der Juristen auf den Academien ; so wie auf der
ändern Seite die häufige Unzufriedenheit der jungen
Mechtsgelehrten mit ihren Beschäftigungen, haben den
Verf. veranlasset, die Ursachen davon aufzusuchen, und
einige Vorschläge zu deren Beseitigung zu machen. Er
findet den Grund dieser Beschwerden , x) in der un-
zweckmäßigen Vorbereitung des Juristen zum acade-
mischen Aufenthalte , 2) in der Vernachlässigung des
gelehrten Studii der Wissenschaft auf der Academie,
und in der mangelnden Gelegenheit , das vaterländi-
sche Recht daseibst kennen. zu lernen , und 3) in der
unangenehmen, und für das eigue Fortstudiren ungüns
stigen Lage, worin sich der angehende Jurist in den ek-
sten folgenden Jahren befindet. Er richtet inzwischen,
mit absichtlicher Ucbergehung des zweyten Grundes,
seine Bemerkungen auf den ersten und dritten Punct.
Um den ersten Gründ zu entfernen, macht er den Vor»
schlag , daß in jeder größern Provincialstadt mit der
Schule noch eine Vorbereitungsklasse für den Juristen
verbunden werde, ym darin die Encyclopädie, Metho-
doltogie, Geschi&lt;te und Litteratur der Jurisprudenz
vortragen zu lassen; und daß der Schüler nach vollen-
deten Schulstudien / ehe er zur Universität geht , ein
Halbes Jahr als gerichtlicher Protocollführer angestellet
werde, damit er vorläufig historisch kennen lerne, mor
auf es bey einem Juristen ankomme. Den dritten
Grund soll eine stuffenweise abgemessene Einführung
ins practis&lt;e Leben , nach geendigter acadtmischen
Laufbahn , und einige Unterstüßung bis zur völligen
Versorgung, möglichst heben. Man soll also die von
der Academie kommenden Juristen der Anleitung eines
Justizcommissarii zuerst übergeben, den Stand der Ju-
stizcommissarien als die Mittelstuffe und den Vorbe-
reitnngsposten zum Richteramte behandeln , und den
noch, nicht hinlänglich gewandten Rechtsgelehrten lieber
zuerst in ein mit mehreren Mitgliedern beseßtes Cols
legiti aufnehmen, als ihm eine solche Richterstelle aus

vertfeauenz bey welcher ex obne Aufsicht eines Geabtern
abe
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alles allein zu besorgen haf. - Zugleich soll man den
noch nicht angestellten Juristen gelegentlich leichtere
Aufträge machen; und fis dafür an denSporteln Theil
nehmen lassen.
- "Zu den angeführten Klagen mögen nun freylich lo;
cale und kemporelle Veranlassungen manches beytragen,
Settelbladt legte schon durch seinen auf zu kurze Zeit
berechneten Cursum bey den in Halle sindirenden Jus
risten den Grund zu dem Vorurtheile , - daß man sich
auf Academien geschwinde expediren könne; ein Vorur-
theil; was durch die Köstbarkeit des acabemi[d en 9rufs
enthalts, und durch Beyspiele einzelner Männer / die
näch einer kurzen academischen Laufbahn dennoc&lt; ihr
Fortkommen durch Glück oder vorzügliche Talente fan-
den, so sehr untersiüßt wird. Die Einführung des in
deutscher Sprache geschriebenen Landrechts hat ohne
Zweifel die Meinung bestärket, daß man es ohne große
gelehrte Kenntnisse werde verlieben und «anwenden tóns
men. Endlich unterhält die in. ihrer Unlage vortheile
haft berechnete , aber in ber jeßigen Ansführung ane
scheinlich mit einigen Mängeln verbundene Einrichtung
der Stellen eines Referendarii beym Kammergerichte
den Wahn - daß man daselbst alles nachholen könne;
was auf der Academie versäumt ist. Nach -beendigten
academischen Jahren scheint aber die juristische Praxis
in den preußischen Ländern auch noc&lt; etwas mehr
Schwierigkeiten zu haben / als in andern Ländern
Demnungeachtet ist die voransgesekzte Erfahrung nicht
auf die erwähnten Staaten. beschräufft. - Aucß in an»
dern Ländern sind die Juristen!nicht häufig, welche sich
auf der Academie so weit vorbereitet haben , daß sie
sich durch eigne Kräfte fortheifen, und/ wenn wir auch
das academische Lehramt gar niGt mit in Anschlag
bringen wollen, doch zur Stelle eines Richters und Ad-
vocaten mit vdliiger Zuversicht übergehen könnten. Es
ist also allerdings der Mühe werth / zu untersuchen;
warum diejenigen - welche jeßt studiven , bierin den
Studirenden voriger Zeiten nachsehen. Die Voll-
fiändigkeit wird inzwischen erfodern, vaß der eiat2 he
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sche Lebenslauf des Juristen , als Hauptfache 7 nicht
ßbergangen werde.

- Der erste. Grund liegt freylich in unsern Schulen,
in welchen; aller Pralereyen von Verbesserung ungeä&lt;h-
ket, der künftige Jurist, sey es nun durch Schuld der
Lehrer oder durch andere Ursachen, nur selten eine hin-
längliche Vorbereitung zur Academie findet ; insbesons-
dere fehlt ihm meistens soviel Kenntniß der lateinischen
Sprache , daß ex seine noch häufig in dieser Sprache
geschriebenen Compendia ; und die Sammiungen des
römischen und canonischen Rechts versiehet: Bey dem
Hausunterrichte kaun man dies noch weniger erwarten.adurch wird aber der Studirende nicht allein unfä«
Hig, den academischen Unterricht gehdrig: zu benyßen,
sondern es wird auch das nachherige eigne Studium
behindert, indem manche in der Handbibliothek nicht
aut entbehrliche Bücher wieder in der lateinischen Spra-
&lt;e abgefaßt sind. Ein besserer Unterricht in dieserSprache, der jedo&lt;h nicht auf das Sprechen derselben
ausgedehnt werden darf, und die eursorische Erklärung
des Textes der Institutionen, deren Sinn der Schul-
lehrer, wenn er auch kein Jurist ist, durch Höpfners
Commentar sich leicht bekannt machen kann, genügt zu
diesem Zwecke. Außerdem aber muß die Schule schon
dem. künftigen Juristen die Fertigkeit verschaffen, seine
Gedanken in schriftlichen Aufsäten richtig und geordnet
vorzutragen. =&gt;“ Die Vorschläge des Verf, kann ich
nicht billigen. . Wenn die Encyclopädie, Geschichte und
Litteratur des Rechts, deren zwedmäßigex Vortrag yon
dem gewöhnlichen Juristen nicht einmal zu erwarten ist,
auf der Schule gelehrt werden sollten, so müßte dazu
ein eigner Lehrer angestellet werden : man überlasse siealso der Academie. Und das Protecolliren in Geriche
ten giebt dem, der noch keine juristische Kenntnisse hat,
keine richtige und deutliche Begriffe : überdem würde
einem solchen: Protocollführer schwerlich die bey Gerich«
ten erfoderliche Glaubwürdigkeit beygelegt werden, ein
Halbes Jahr , vielleicht außer dem Wohnorte der Aels-
kern, damit verloren gehen) und der Schüler derjenigent
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Art des Fleißes entwöhnt werden , den er von: det
Gehule auf die Academie mitnehmen soll.

ISas über den zweyten Grund zu sagen ist, ist zwar
bekannt, aber desiv mehr verkannt , und kann daher
nicht oft genug in Erinnerung gebracht werden. *An
der Einrichtung. der Universität liegt es , wenn die
Lehrsiellen in der juristischen Facultät nicht vollständig
oder nicht mit gehdtriger Auswahl beseßt sind: und in
dieser. Hinsicht dürfte wohl .in.der loten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts bey Helle , Frankfurt, nnd
Rönigoberg zu wenig Sorgfalt bewiesen seyn. "An
den Lehrern liegt die Ghuld, wenn die Lehrbücher
vder der Vortrag den künftigen Geschäften des Juri-
sten nicht angepaßt sind. Der. gute mündliche Vortrag
des seei. Leettelbladt war doch nicht hinreichend , die
Mängel seiner Lehrbücher; „und. das Unzutreffende: seiner
aus der wolfischen Philofopbie entlehnten Methode
zu ersetzen ; wollte sein Zuhörer nachhin practische Ge«
schäfte anfangen , oder sich aus andern juristischen
Schriften Raths erholen , so batte da alles eine ganz
andere Gestalt, als in dem Hörsaale , und mancher
wußte sich nicht zu helfen. Eben das ist jekt der Fall
mit der kritischen Philosophie , wenn deren nicht allge“
mein verständliche , und zu dem bisherigen pofitiven

Recht nicht passende Terminologie in juristischen Vor»lesungen und Lehrblichern angewandt wird. Der größte
Theil der Schuld liegt abex dom wohl unstreitig: an
den Studirenden , die, wenn sie auch die nöthigeü
Talente haben, doch zu wenig Zeit. und. zu wenig Fleiß
anwenden. Der Zeitraum von 3 Jahren hat in den
preußischen Ländern durc&lt; ein ordentliches Geset
wieder eingeführet werden müssen; und an andern Ore
ten hält man ihn häufig auch für zu lang, Demungse
achtet findet man es noch viel zu undequem, vier Vor-
lesungen des Tages zu besuchen, und versäumt zu oft
diejenigen, die man gewählt hat. Jn den Vorlesun:
gen demühet man sich nicht, sim eine richtige Uebersicht
des Ganzen und eine genauere Kenntniß der Hauptsachen
IN verschaffen , und eine zwemäßige Behandlungeartür
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für die Zukunft zu erlernen: sondern man schreibt Hefte
zusammen, deren Lücken freylich für die Stunden, wels
he manversäumt hat, aus andern Heften ergänzt wer-
ben fünnen. Man macht badurch die Rechtsgelahrt«
Heit zur Sache des Gedächtnisses, und glaubt, daß der
Jeer gebliebene Kopf, ob.mangleich. nicht einmal gelernt
Hat, Bücher zu gebrauchen , dennoch aus den Heften
immer gefüllet werden könne.: Bey einer so unvoll*
ständigen Benußung des 'academischen Unterrichts wird
nur ein Mann von vorzüglichen Fähigkeiten im Stande
seyn, sich selbst ohne Anstoß weiter fortzuhelfen; Dies
wird sich, wie ich schon vormals bemerkt habe , nicht
anders heben lassen, als wenn ein strengeres Examen
diejenigen von der Advocatur und den Richtersiellen 'zus
rückweiset, die nicht völlig brauchbar sind: Dann wird
derjenige,. der sich. dem: juristischen Fache widmet , sich
auf ber Academie schon so nehmen müssen , daß er in
der Prüfung bestehet. . Hat. es gleich einigen Schein
der Unbilligkeit , wenn diese Abweisung solc&lt;e Leute
trift, die allen Fleiß bewiesen haben, aber. von der Nä»
tur keine hinlängliche Naturgaben empfingen , oder in
der Schule verwahrloset wurden : so erwäge man doch,
wie viel ungerechter es sey , diejuristischen Geschäfte
des Staatsbürgers , bisweilen seine ganze Wohlfahrt
undsein Leben, der Willkühr . unwissender Richter und
Advoraten anzuvertrauen:

Hieraus ergiebt sich denn auch shot, daß drittens
die unangenehme Lage desjenigen Juristen , der von
der Academie keine Kenntnisse, sondern höchstens zusam
mengeschriebene Hefte mitbringt, meistens nicht anders
zu verbessern ist, als daß er sich um eine Subalternen-
Stelle bemühetz in vielen Fällen wird er nicht einmal
sogleich als Notarins brauchbar seyn, Dem Justiz-
commissair, welchem der Verf. ihn zur weitern 2Luletetung übergeben will: ist es doch wohl nicht anzumu-
then, daß er das mit ihm nachhoie, was auf der Ycas
demie versäumt ist : auch in andern Ländern soll bis-
weilen ein Advocat , dei ssch ein sol&lt;er Maun zum
Gehülfen anbietet , oder ein Collegium / bey dem er

| me
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mehrere Jahre umsonst zu arbeiten sich entschließt, diese
undaufbare Mühe übernehmen. Fehlt cs dem jungen
Manne daneben au einer zureichenden Handbibliothek,
vder dauert der Unfleiß, an den cr sich auf der Academie
gewöhnt haf, auch nachhin noch fort, so ist ihm um ss
viel schwerer zu helfen. Eben so wenig kann der Mans-
gel des Vermögens vom Staate erseßet werden: auch
der brauchbare Jurist würde es nicht verlangen können,
daß sogleich , wie er von der Academie zurückkommt,
ein Amt für ihn offen sey, oder. reichliche Advvcaturge-
schäfte seiner warteten ; wenn sich auch der Uebergang
von dem academischen Unterrichte zu den Geschäften so
geschwinde machen ließe. Wie könnte der Jurist in
dieser Hinsicht einen Vorzug vor vielen andern Leuten
begehren ; wie könnte ein Jurist ohne Vermögen ins-
besondere verlangen, daß für ihn mehr geschehe , als
für den unvermögenden Theologen, Medieiner, Kaufe
diener und Handwerksgesellen. Darin bin ich aber
mit dem Verf. einverssanden, daß man die Richterstellen
i4 der Regel durch Advocaten besckßen sollte. Man kann
ihre Kenntnisse, ihre Denkungsart, und ihre Handlungs
weise ungleich zuverlässiger beurtheilen ; und sie sind
nicht allein sogleich brauchbar , sondern häufig brauch-
barer, als derjenig?, der die extrajudicielle Behandlung
der Geschäfte nicht genau genug kennet. Hr. v. Ram-
dohr (Ueber die Organisation des Advocaten-Standes
S. 49.) bestreitet dies zwar aus dem Grunde - weil
denNdvocaten mehrentheils eine Eigenschaft feblen soll,
die sich nur durch frühe Angewöhnung erlernen "Läßt,nämlich die Gabe, mit andern collegialisch zu deliberi-
ren. Jh kann mich aber nicht überzeugen , daß diese
Gabe nur durch frühe Angewöhnung zu erhalten sey,
und ein Advocat den Gang der Deliberationen nicht
so leicht begreifen werde, als andere Leute: man mögte
denn darunter eine steife Anhänglichkeit an alte Forma»
lien verstehen, die der mit der Wissenschaft und dem
Verfahren anderer Gerichte bekannte Advocat freylich
dicht so leicht für hohe Weisheit ansehen wird, als ein
Manny, der eden dis Academis verlassen hat.

it,
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5.

Meine Anzeige der-Bedpträge des Hrn. v. Murr
zur arabischen Litteratür (18 B. S. 16.) sinddie Veranlassung geworden , daß-ichebendesselbenJournal zur Kunsigeschichte und zur allgeniei-

nen Litteratur, 17 Theile, Würnberg , 1775
3789, und L7eues Journal zur Litteratur: und
Runstgeschichte, 2 Cheile, 1798 ; 1799 , nachgeses
ben habe, um einige auch däpin enthaltene Beyträge
des Hry, K. R. Tychsen nachzuweisen. Sie betreffen
die na&lt;hin auch von Casiri bis auf einige Verschie«
denheiten besiättigte Erklärung der Saumschrift des
unter den Reichs - Insignien: befindlichen kaiserlichen
Mantels , und andere Gegenstände der orientalischen
Litteratur : und finden sich im 9 Th, S. 84, im 10
Th. S. 333, und im 15 Th. S, 266, 269, 385, des
Fjournals, üngleichen im x Th, S. 150, 167; 19r,
und im 2 Th), S, 303, -des neuen Journals. Bey dem
ersten Theile des netten Journals findet -sich schon die
dritte bey den Beykrägen befindliche Kypfertafels meine
Vermuthung, daß die Zeichnung auch von ihm sey, ist
richtig gewesen. - In einem Briefe von 1784 schtefbt
er au beant Jta: v. 07.1! „Einer meiner ehemaligen
Zuhdrer , der Pagen -Informator Hr. Martini in
Schwerin, ein in Orientalibus, vorzüglich im Aradi-
schen, ungemein bewanderter Mann / wird bald eine
ausführliche Geschichte der Drusen , mit beygefügter
neuen Ueberseßung ihrer-Catechismen, 2c, herausgeben.“
Im zwepten Theil des neuen Journals, S. 1 , finden
fich auch Urkunden zur Geschichte Albrechts,“ Herzogs
zu Friedland, die aber auf die Zeit, da er PMIecklen,
burg besaß, keinen Bezug Daben.

^ LL

Gy Kaiser von Rußland haf der Unsversität zuWilna ein außerordentliches Geschenk? von 79000
Rubel S. M. anweisen lassen, wovon 40000 zur Er-
richtung eines Clinicums / und zur Vertnehrung der
Bibliothek und der Kabinette , 30900 Rubel .aher zu
den Schulen ihres Bezirks verwandt werden follen).
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Den 27. August 1805.

Ll.

Einige Bemerkungen über Portugal , in Briefen von
C. I. Ruders. Aus dem Schwedischen überseßt,
mit Anmerkungen, von D. H. S8. Link, Professor
zu Rostio&gt; und verschiedener Gelehrten-Gesellschaften
Mitgliede. Rosto&gt; und Leipzig, bey Karl Chrisioph
Stiller, 1805. 11 Bogen in Octav.

r. Prof. Link fand in dieser , später als seine
. eigne Reisebeschreibung abgefaßten Schrift viele

tressende Bemerkungen und wichtige Angaben.
Er hielt also eine Ueberseßung derselben nüßlich. Von
Coimbra, das der Hr. Verf. nicht aus eigner Ansicht
fannte , hat er bloß die Zahl der jekigen Professoren
gngeführt.

2.

Ueber Aufhebung mittelbarer Stifter - Abteyen und
Klöster in Teutschland. Zur Erläuterung des $ 35
des Reichs-Deputations-Hauptschlusses vom 25 Febr.
1803 , mit Anwendung auf die me&amp;ienburgischen
Jungfrayenklöster. Von dem Geheimen-Justizrath
Zäberlin in Helmstädt. Helmstädt, bey €, G.
Fleckeisen, 1895. 1r Bogen in Ockayv.

Laut der Vorrede hat der Hr. Verf. den über diesen
v Gegenstand ersthienenen Verluch (x2 B. S. 314.)
m einem schon verstorbenen Minister zugesandt erhal:

Vy und ist, von demselben aufgefodert worden , fmcin
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seine Gedanken darüber zu melden. Daraus soll diese
Abhandlung entstandea seyn. Verschiedene Aeußerun-
gen lassen mich aber vermuthen , daß noch eine ander-
weitige Veraniasung hinzugekommen seyn müsse. Für
diejenigen , welche einer Widerlegung , die in einer
eignen Schrift und von einem berühmten Gelehrten
verfasset ist, einen vorzüglichen Werth deplegen , wird
dieselbe willkommen seyn *), u

In einer Einleitung wird beimer?t, daß der 8 35
keine buchstäbliche Erklärung zulasse , weil er durch
mehrere nicht ganz genau gemachte Correcturen eine
unbestimmte Fassung erhalten hat. Der Hr. Verf, ver-
sucht daher im ersten Abschnitt der ersten Yb-
tbeilung , fid durch eine aus der Vergleichung der
beyden früheren Entschädigungsplane mit dem Reichs-
deputattons-Hauptsc&lt;lusse abgeleitete Entstchungs-Ge:
schichte des 8 35, hisiorische Gründe zur richtigen Er-
ftärung dessetben zu verschaffen. QESodann folgt im
zweyten Abschnitt der ersten Abtdeilung die Er-
Brterung einiger, die Aufhebung der Stifter und Kid:

ser in den alten Besigungen der Beschädigten betref:enden Rechtsfragen. Diese sind :- 1. Ist es den sämmt-
lichen deutschen Landesregenten gesiattet, die in ihren
Landen und Gebieten befindlichen Stifter, Adteyen und
Klöster aufzuheben , oder nur denen , welche durch
den Deputations:Receß mittelst neuer Besißungen eine
Territorial»Entschädigung erhalten haben ? 11, Sind
durch den 8 35 alle bisher der Aufhebung der Stifter
und Klöster entgegen gestandenen Geseke und Verträge
vernichtet 2 111. War es die Absicht , die Einziehung
mittelbarer evangelischer Jungfrauenkidster ober solcher
weltlicher Damensstifter zu gestatten ? IV, Würden
die protestantischen Fürsten von den in ihren Landen
eingezogenen protestantischen Stiftern einen Beytrag
zur Aussiattung der Domkirchen entrichten müssen ?
Diess Fragen sind dahin beantwortet : 1. Daß nur

den

*) In dem 49 Stü&gt;e der greisswalder critishen Nach?
richten v. v. I. findet sieh- auch eine ziemlich umständlicht
Prüfung des Versuchs,
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ben fo zu entschädigenden Neichsständen die Aufhebung
gestattet worden 3 mithin die unbestimmte Anführung der
Stifter, Abt:yen und Klöster nicht füt eine allgemeine
Erlaubniß zu halten fep; H. bag aber áud) durch den
5 35 die rechtlichen Beschränkungen dieser Aufhebungss
freyheit, insbesondere die Landesverträge / weder auf»
gehoben sind, noch aufgehoben werden sollen, noch ohne
Ungerechtigfeit **) aufgehoben werden föunen ; IIL
daß in dem 6 35 und 36 der mittelbaren evangelischen
Jungfrauenklöster keinesweges erwähnt ' worden)
wie der Verf. des Versuchs acsagt hat; und IV. daß,
wenn dergleichen eingezogen würden, davon allerdings
ein Beytrag zu den beyzubehaltenden Domkirchen ges
leistet werden müßte. Die zweyte Abtheilung enk
hält die Anwendung auf die Jungfrauentlöster in un-
serm Lande. Borläufig wird bemerkt , daß L7ec&gt;k-
Lenburg feinen Territorial-Abgang erlitten , sondern
nur seine bisherigen Ansprachen an die Doinherren-
stellen zu Straßburg und an den Priwall verloren ;
also auch keine Territorial»Ents&lt;ädigung haben sollen,
vielmehr demselben dafür das volle Eigenthum der
sc&lt;on längst zu 97. gehörigen lübeckschen Hospitalddr-
fer, nebst der Actie in der Rhein-Schiffahrts-Octroy,
verliehen wörden :- welche Entschädigung überdem in
der aosten Sißung von der Neichsdeputation für er-
Plecklich erkläret ist. Hauptsächlich aber wird zur Wi-
derlegung des Versuchs angeföhrt , daß die hiesigen
Landesklöster in Grundlage der Kirchenordnung /, des
ruppinschen Machtspruchs, und der Reversalen von
1572, den Ständen förmlich abgetreten und überwie-
sen sind , diese Abtretung in dem landesgrundgeseßli
en Erbvergleiche bestättiget ist, und dadurch die Kldsier
ein eigentliches landjchaftliches Gut und eine fromme2 ' und

822) Der Anckotität Mosers wird Pütters Abh. von der
Bessimmung; welche die Landesboheit mit jeder andern
böcdsten Gewalt auch darin gimein hat , daß einem je»den sein wohlerworbenes eigenkhümliches Recht zu Toca
iste in den Beptrxägen- zum dentschen Staats» und Für»tutedte, 19. Nr. XX, entaegengefebt.
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und milde Stiffung geworden , dergleichen nach dem
ß 65 des Visitationsschlusses conserviret werden sollen,
Beyläufig wird noc&lt; darauf Bezug gemacht , daß die
Landgüter dieser Klöster verfassungsmäßig sowohl zu
den allgemeinen als zu specichlen Anlagen mit beytras
gen; daß die Klosterjungfrauen vermöge der Kirchen-
vrdnung mit Gelübden und Kappen nicht beladen wer-
den sollen, und also keine eigentliche Klöster mehr vors
Handen sind ; daß die Klosterordnung nie als Lkandesge-
set publiciret worden , sondern bloß als Manuscript
äm herzogl. Archiv existire ; und daß das landesherrliche
Reformationsrecht auf diesen Gegensiand gar nicht an-
wendlich sey. In einem Anhange sind vier Beyla«
gen enthalten, Die ersie ift ein Auszug aus dem
ruppinschen Machtspruch. Die zweyte ifl bic ya
siruetions:Notul der Herzöge Johann Albrecht und
Ulrich vom 7 Oct, 1572, wegen der Kldster-Anweisung.
Sie bevollmächtigen darin ihre Räthe , Lic. Hubert
Syben und Georg Below zu Rargow, daß diese
den Verordueten von der Landschaft die Klöster mit
allen Zubehdrungen, Dörfern, Gütern und Geredtigs
keiten abtreten. und einweihen sollen. ( Das Wort
einweihen , das Behr und Rudlosf übergeben,
paßt hier ni&lt;t. Vermuthlich heißt es anweisen,
schwerlich, entweihen.) Die dritte Beylage bemerkt
die Veränderungen , welche im Staatskalender in Ab-
sicht der Klöster vorgenommen find. Es ist aber zwey-
erley unbemerkt geblieben. 1) Die Klöster hatten eht-
Deß, und zwar bis zum Jahre 1792, im Staatskalender
ähre Stelle unter den landständischen Nubriken , unter
welche sie anch noc&lt; 1793 vermittelst folgender Tabelle
gebracht sind. „Ritter und Landschaft, 1. der Herzogs
khümer Schwerin und Güstrow, 4) Dirceforium , B)
Engere Ausschuß, C) Ritterschaft, D) Ctábte, E) flb«ster. 13. Städte des Fürstenthums Schwerin. ^|$ndein Kalender für 1794 aber giengen sie zum geistlichen
Etat über, dem nachhin die Bemerkung beygefügt ist,
daß er unter besonderer Oberaufsicht der herzogl. Re-
gierung stehe. 2) Auch. in dem zwepten Theile desaate:
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Gtaatskalenders ward 1803, S. 108 , bey ven Klos
stergütern die Note gemacht; „Gehören den nicht fecus
larisirten drey Landesklöstern, '“ welches in dem Kalen«-
der von 1804 wieder dahin abgeändert ist : „Gehören
den fundirten mittelbaren Jungfrauenklösiern augsbur«
gischer Confession in den Herzogthümern Mecklenburg
und der Stadt Rosto&gt;, “ und in dem diesjährigen Kas
lender noch den Zusaß erhalten hat : „und sind durch
den Neichsschluß vom 25 Febr. 1803. ber. lanbeéfert:
lichen Disposition überlassen. ““ Die vierte Beylage
ist das Formular des bey den Klöstern üblichen Exspe-
etanzscheins. =- Im Ganzen ist diese Abhandlung, von
welcher der erste Abschnitt der ersien Abtheilung schon
im. Staatsarchiv des Hrn, Verf. eingerücft gewesen,
wohl etwas zu eilfertig abgefaßt: in Rücksicht der Dar-
stellung haf also der widerlegte Versuch einen. sichtlichen
Vorzug. In der zwenten Abtheilung ist über die sony
stigen Verhältnisse der Kidster manches als unzweifel,
Haff angeführt, was bekanntlich noch sehr bestritten wird :
dies hat aber auf die Hauptsache keinen Einflub.

^
5*

Ideen über das Aeuffere der evangelifchen Cottesver-
ehrung, von Friedrich Ludwig Reinhold, Prediger
und Inspector des Schullehrer - Seminarii zu Wol-
degk, * (Credimus, docemus et confitemur : eccle-
fiae Dei vbiuis terrarum et quocunque tempore li-
cere, pro re nafa ceremznnias mutare , iuxta cam
rationem, quae ecclefiae Dei vtiliffima, et ad aedi-
ficationem eiusdem maxime accommodata iudica.
turi ca tamen in re omnemleuitatem fugiendam et
offendicula cauenda, Epitome ad Catech, mai, p.
M. Lutheri?)  Neuftrelitz, 1805, bey dem Hof.
buchhändler Ferdinand Albanus- 1 Alph, in Octav,

Sen es auch gleich nicht für allgemein richtig ans
genommen werden kann, was der Hr, Verf. nach

manchen Erfahrungen in seinen Amksjahren behauptet,
daß die Lauigkeit gegen den öffentlichen Religionsenltus

edig:
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kediglich daraus ent(pringe , taf bep tinfetir Goffes:
vereboungen theils zu wenig auf die Sinnlichkeit der
Menschen gewirkt , theils manches Alte beybehalten
wird , dessen ungeordnete Buutshecfigkeit und dessen
ac(dmadmipriger Prunk zu dem geläunterten Kunsisinne
unserer Zeiten in keinem Verhältnisse sicht: so ist dies
doch eine von den Ursachen, waru,;n er weniger geache
ket wird. Man ist daher wohl längst darüber ziemlich
einverstanden , daß dies Aeußere einer allmäligen Aen-
dKerung bedürfe, und zufällige Ursachen haben schon
manche Aenderung herbeygeführt : nur hat es seine
Schwierigkeiten, im Detail zu bestimmen , was noch
verändert werdea , und was an die Stelle des Alten
treten soll. Es ist also nicht zu misbilligen, daß man
jet ^burd) mehrere Druckschriften Vorschläge dazu
macht: mud in Mecklenburg werden wir sie , wenn
sie anpassend sind, desto mehr benußen können, da wir
nach dem 5 484 des LV. eine ueue Kirchenordnung zu
erwarten haben , und es doch wohl sehr anzurathen
seyn mögte, dadurch nicht mit einem Male alle Abägn-
derungen einzuführen , sondern sie schor früher nach
und nach mit möglichster Abstufung einzuleiten. Was
in dieser Schrift darüber vorkommt ,- wirb man unges
fähr ays folgender Uebersicht des Juhalts entnehmen
können. Binleitung. Erstes Bych. Ueber die
zur öffentlichen Gottesverehrung gehdrenden Werkzeu-
ge. 1 Rap. Von den öffentlichen, der äußern Gottes
verehrung gewidmeten Gebäuden, nebst einem Anhange
über die Friedhöfe oder die Begräbnißstätten unscrer
Todten. 2 Rap. Von den Geräthschaften der Kirche.
3 Rap. Von den gottesdienstlichen Kleidungen. Jwey-
tes Brich. Ueber die dffentlichen religidsen Zusammen»
fünfte. x Rap. Von der Zeit der dsfentlichen Gottess
verehrung. 2 Rap, Vom religidsen Gesange und der
Kirchenmusik. 3 Rap. Von der Predigt. 4 Rap.
Vom dffentlichen Gebete. 5 Rap. Von der Folge»
ordnung beym dffentlichen Gottesdienste. 6 Rap.
Von den Festen, 7 Rap. Vom äußern Anstande bey
der öffentlichen Gottesverehrung. Drittes Buch.! eber
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Ucber einige gemeinschaftliche Feyerlichkeiten-; 1 Rap,
Von der Beichtansiait. 2 Rop, Voa dem Abend-
mahle des Hertin. 3 Rap, Bon der Einsegnung
oder Kinderweihe. 4. Rap, Von. der Ordination uad
Einföhrung des Predigers. Viertes Buch. Ueber
einige besondere Feyertichkeiten. 3 Rap, Von der
Taufe. 2 Rap. VomKirchgange der Sechswöchne-
rinnen. 3 Rap, Von der Copulation.: 4 Rap, Von
der Eydesleistung, 5 Bap. Von der Leichenbestat:
tung. Fünftes Buch, Ueber die geisilichen Finanzen.
1 Rap. Von den Kirchenfonds und deren Verwaltung.
2 Aap. Son ber Besoldung überhaupt. 3 Rap.
Bon den sicehenden Hebungen der Prediger. 4 Rap.
Bouden zufälligen Hebungen.

Freylich wird wohl niht alles allgemeinen Beyfall
erhalten ; was über diese Gegenstände geäußert ist.
Bey einem zum Theil juristischen Gegenstande , der
Eydesleistung, billige ich zwar größtentheils , was zur
Abminderung der Eyde angerathen wird: aher die bv
keistung in der. Kirche , den dabin zu machenden Zug,
unb bic übrige Form, wärde ich nicht emptehlen. Zur
Probe der Darstellung des Hrn, Verf. wähle ich die
Beschreibung der alten Predigerkleidung, so wie sie zum
Theil *) auc in Rostock noch zu fiaden , und zu Zei
ten wohl gar als eine vorzügliche Trac&lt;ßt ängeschen
ist. „„Echeint es nicht , als sey sie absichtlich gewählt,
um das Amt selbst , und den Mann, der das Amt bes
kleidet, dem Gespötte Preis zu geben, und die widrig'
sien Carricaturen darzustellen! Ein weiter, dis auf die

Knöchel
*) «n X. ift nämlich der Schiffhuk und das Chorhemde

pérláng&amp;t, und später der Chorro&gt;, worunter man abet
den bls auf die Fäße zuaeknöpften Ro&gt; verstanden bat,
gußer Gebran&lt; gefommen. Dahingegen tragen die mei-
sten hiesigen Prediger, entweder dloß bey ihren Umtsver«
richtungen, oder auch sonst bepm 2ludgiben, bie Gum»
marie , nämlich den Mantel vol iuo doch ohne Acro
mel, den Wolkenkragen und das Baret. Ihre Vorfoh-«ren haben sich) , dem Vernehmen nad, als diese Tracht
verändert werden sollen, die Gnade erbeten , daß jeder,
der sich in diesem Unzuge gefällt, fte deybehalten könne.
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Knöchel niedergekndpfter Roc&gt;, (das Summarium;)
ein noch weiterer in hundert Falten gekniffener s&lt;war»-
zer Mantel, hin und wieder noch mit großen , neben
den Armlöchern niederbaumelnden Nermeln Qt
Chorrock,) oder ein ähnlicher weißer, aus zu großer
Deconomie oft ziemlich gelber Ueberwurf von Leinwand,
(das Chörhemde, ) ein gewaltiger spanischer: Wol-
kenkragen, einem Mühlsteine nicht unähnlich , und
über diejem , gleichsam als Krone , ein jedes Gesicht
entstellender ,- auf zwoen Seiten aufgeklappter Hut,
(Schiff hut,) vder statt dessen ein nur in der Hand zu
tragender runder Deckel mit einem breiten, mit Fran-
gen besetzten Rande, (das Barret.) Dies ist die alte
Ausgabe eines Dieners des Worts : sie ist abscheulich,
aber nicht viel besser ist die neuere Edition: Der
Pfeifenkragen, wie ich ihn auch benennen gehöret habe,
ist keine den Predigern eigne Tracht, sondern muß voro
mais bey allerhand Art Leuten gewöhnlich gewesen
seyn. In Qübeck sollen noch jekt die Bürgermeister-
diener bey ihrem feyerlichen Anzuge einen solchen Kra-
geu tragen, und einer von ihnen fährt damit als Maär-
tensmann jährlich in Schwerin nach dem Schloß **).

4.
Mit bem sieben und neunzigsten-Bande der neuen

allg. deutschen Bibliothek ist das Bildniß
des Hrn. €. R. Ziegler ausgegeben. Beym Kupfer»
steher hat dasselbe aber alle Achnlichkeit verloren.

^) Geschichte des Martensmannes während seiner
Gesandtschaft nach Schwerin, S, 19. Der Martenss
mann ziebet feinen solennen lübeckschen Amtshabit an,
welcher in einem schwarzen Kleide vestehet, über welches
er einen schönen rothev scharlac&lt;nen Mantel ohne Yers
mel, oder sogenannten (panischen Ro&gt; anlegt : um den
Hals hat er einen in viele Falten gelegten weißen run2

en Kragen, der nur etwas schmäler ist, als der, den in
jamburg unb £übe die Magistratspersonen , auch
noch an verschiedenen Orten in Liedersachsen die Pries
ster tragen. 7€ (Nach den von mir eingezogenen Erkun-
digungen ist der Kragen, den in Lübeck die Burgermeis
ster, undin Zamburg der Rath, die Oberalten und die
Krämergilde tragen, noch verschieden ; der Kragen aber,
den au dem leßteren Orte die reitenden Diener bey
Beerdigungen anlegen, solß mehr damit übereinkommen.)
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Geschichte der Entstehung und Entwickelung der hohen
Schulen unsers Erdtheils, von C. Meiners, kdn.
Großbrittannischem Hofrath , und ordentlichem £cl
rer der Weltweisheit zu Göttingen, Dritter Band.
Göttingen , bey Johann Friedrich Röwer , 1804.
1 Alph. 3X Bogen in Octav.

Gu fahre itt meiner Anzeige des Jühalts dieses
a Theils naß eben den Grundsätzen fort, welcheich bey den vorhergehenden behden Theilen, (11x
B.S. 183. 12B.S, 225.) beobachtet habe.

Fünftes Buch. Geschichte der Erhalter der
Privilegien und Gesetze hober Schulen. Con»
fervatoren, Protectoren, Curatoren, Visitato-
ren, Reformatoren, Ranzler, Superintenden-
ten, Directoren und Präsidenten academischer
Corporationen. Die Universitäten wurden in be pet»
líefenen Privflegien nicht selten beeinträchtiget, oder
wenigsiens glaubten dieselbent sich beeinträchtiget, Sie
erbaten sich also; da ihnen die Macht sich zu verthei-
digen fehlte, in den etsten Zeiten vom Pabsie Confer-
vatores iurium ; welche aber von der andern Seite
Beschwerden veranlaßten. Mit der Zeit bdrte dies
uf, Fandesherrliche Conlservatores iurium findet matt
seltener, =&gt; Weil aber auch die Universitäten ihrer
Seits die ihnen gewordenen Vorschriften nicht beobache
teten, so-wurden nicht alleinvon Zeit zu Zeit ReformaeI ionen
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tionen wnb 9Sififationen notbmenbig , fonbern e8 tout.
ben aud) bisweilen eigne Personen unter verschiedenen
Namen besiellet , die eine specielle Aufsicht führen soll-
ten, = Allgemeine Grundsäße sind hiebey nie „beob-
achtet. (In den ersten Zeiten hat die hiesige Academie
auch wohl einmal vom Pabste ein temporelles Conser-
vatorium ethalten, (13 B. S. 238.) aber Nußen hat
sie davon nicht gehabt: kein Wunder also, daß nachhin
dergleichen Conservatoria nicht mehr vorkommen.
Von den übrigen benannten Personen findet sich bey
Pns auch keine weitere Spur: als daß nach den alten
Statuten (1 B. S. 142.) der Promotor zugleich zum
Superintendenten des Rectors bestimmt ist ; und daß
bald nach der Restauration der bisherige Director der
Justizkanzley zu Schwerin, Hr. Loöccenius , unter
dem Namen eines Vicekanzlers hieher geseßt ward, mit
dem dreyfachen Auftrage ,» die innere Einrichtung der
Academie zu besorgen , die innern Streitigkeiten zwis
schen Rath und Bürgerschaft zu vermitteln , und die
Stelle des einen Juristen beym Consistorio zu versehen.
Er hatte aber die zu den beyden ersten Geschäften erfo-
derlichen Kenntnisse sowenig, als die Neigung, sich solche
zu verschaffen : und verstarb, ehne in mehreren Jahren
etwas weiter, als den ersten unbedeutenden Anfang ge-
macht zu haben.) |

Sechstes Buch. Geschichte sowohl der gro»:
ßen als der kleinen academischen Räthe. Co-
miria Uniuersitatis, Senate, Concilien, Congre-
gationen, Consistorien, Deputationen, Convo-
Cationen, wöchentliche Gerichte. Auf allen Acas
demien hat man das Bedürtniß gefühlt, außer den bey
wichtigern Angelegenheiten anzustellenden Bersammlune
gen gesammter zum 'RKcademischen Senate gehörigen
CEU kleinere Depuytationen zu minder wichtigeneschäften, und insbesondere zu gerichtlichen Verhand»-
lungen, zu wählen. Jndeß ist auch hiebey die Einrich,
tung allenthalben schr verschieden gewesen. An den
größern Versammlungen haben gewöhnlich in Deutsche
land nur dis Professoren Theil genommen ; dp&lt; hat

man
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nan auf einigen Academien auch andere Academiever-
wandte zugezogen. . (In den ältern Zeiten bestand das
hiesige Concilium aus den Professoren - die von der
Rente von 800 Fl. besolder wurden , jedoch mit Auss
nahme zweener Philosophen. Von ihrem Gutbefinden
Dieng €$ ab, 0b sie noch zwey höchstens drey angesehene
Graduirte zuziehen wollten. (1 B. S. 120. 140.)
Im Jahre 1563 verabredete many) daß das Concilium
aus neun fürstlichen und neun räthlichen Professoren,
(und zwar aus 4 Theologen, 4 Juristen, 2 Aerzten und
8 Philosophen) bestehen sollte, (295. S. 2131.) wobey
es bis 1760 blieb. Von einer Zuziehung der Doctos
ren und Magister ist in der Concordien-Formel die Re-
be nit weiter: indeß hat mandieselben doch bey einzels
nen Vorkommenheiten wohl einmal; und alsdann, s9s
wiel ich gefunden, älte befräget. Aus Nothwendigkeit
geschahe dies bey Geldbeyträgen, es moglen uotbmens
dige ober frebmillige feon : daher wurden fie bey bt
Contributivnen im siebenjährigen Kriege / bey Einfüh»
rung der Brandwächter - und bey ähnlichen Gelegen»
heiten befraget. Ein Beyspiel, daß fie nicht ans Noth»
wendigkeit befraget worden, bietet das Statut von der
Erbfolge kinderloser Ehegatten dar. (3 B. S- 311.)
Nach der Restauration ist zwar die Hauptbestimmung
der Concordienformel darin beybehaiten , daß neun
fürstliche und neun räthliche Professoren das eigentliche
Coneilium ausmachen, (2 B. S. 46.) jedoch wird das
bey auf die Facultäten nicht weiter gesehen / und es
sind in der Folge auch die übrigen ordentlichen Profese-
svren als überzählige Coneiliaren „mit „aufgenommen,
(2 95. G. 47. 4 B. S- 198.) Von einer Zuziehung
der Doctoren und Magister kann vun nicht mchr die
Rede seyn , nachdem sie durch den neuen Erbvertrag,
(235. €. 82.) mit bloßer Ausnahme der Privatdocen-
ten, aufgehört haben, überall Academie-Verwandte.zu
seyn. --“ Als einen fortdauernden Ausschuß des ganzen
Concilii habe ic bis 1788 keinen andern gefunden, als
den des Rectors und Promotkors: von allem dem, was

dem Lettern anfangs (15. e 142.) aufgetragen war)o2 un
ARCHIV .
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ist zuleßt bloß bie Qualität eines Beystandes des Re-
etors bey der Untersuchung der Studentensachen übrig
geblieben. Er war allemal ein Jurist, wenn der Rector
es nid)t tar ; unb je nad-bem der Rector ein (ür(ilis
her oder 1äthlicher Professor war, .gebbcte er zu derje-
nigen Classe, aus welcher der Reckor nicht war. Da-
für ist bey der Restauration das engere Concilium ein«
getreten, welches aus dem Rector , dem Exrector und
dem auf dem Rector folgenden Professor, imgleichen,
wenn diese drey alle keine Juristen sind , aus eigem
auferorbentlidhen 95epfi&amp;er bestehet. (2 B. ES. 103.) -=-
Studentenhändel und Studentenschulden warcn zulekf
der hauptsächlichsie Gegenstand des aus dem Rector
und Promotor bestehenden Ansschusses:. sie sind es auch
jekt beym engern Concilio. ie anbern roce(je birigirt und entscheidet die Juristenfacultät im Namen des
Rectors und des Concilii,)

Siebendes Buch. Geschichte der Würden
von Rectoren, Prorectoren und Vicerectoren,
wie aud der Aemter von Spndicis und Ses
crergrien, nebst einem Anhange über die Pe-
dellen, Ganz verschieden sind die Verfassungen der
Universitäten, in Absicht der Wahl des Rectors , der
p diesem Amte wahlfähigen Personen , der Feyerlich«
eiten bey Uebernahme des Amts, der Dayer desselben,

des Ranges, der Geschäfte , der Rechte und der Ein-
Fünfte des Rectors. Darin kommen sie inzwischen ziems
lich überein, daß sie, mit Ausnahme der Universitäten
zu Gxford und zu Cambridge, diejenige Person,
weiche als das Oberhaupt der Neademie zu betrachten
ist, Rector oder Prorectoy nennen , daß sein Amt eine
mäßige Zeit, etwa ein ganzes oder halbes Jahr dauert,
daß d:s Wahl desselben au eine gewisse Ordnung ges
bunden ist, und daß die Rechte und Pflichten selten ihre
gehdrige Bestimmung haben. No&lt; weniger aber läßt
sich von den übrigen benannten Personen etwas sagen,
wae man als allgemeinere oder fortwährende Bestim-
mungen anschen könnte- (Inu Rostock erhielt der

VBorgesekte der Universität schon in der Stiftungebille
I $3,
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(1. .B. S. 71.) den Nahmen des Rectors.. - Prorector
hieß er; entweder wenn einmal ein Rector magniticen-
tisfimus gewählt war, der mit den eigentlichen Geichäf-
fen gleichwohl uichts zu thun hatte ; oder wenn bey teme
porellen Behinderungen die Besorgung aller oder eit;
zelner Rectoratsgeschäste einem andern Mitgliede des
Concilii übertragen wurde ; in weichem Fasl dessen Wahl
vormals von der Willkühr des Rectors und des Sub-
stituten abhing, jeßt aber auf den Ex-Rector beschränkt
ist. (2 B. S. 47.) Der Rahme des Vicerectors ist
hier nie üblich gewesen. --Die. Dauer 'des Kretorats
war bis 1789 auf ein halhes Jahr bestimmet, und die
Wabl geschahe am Tiburtiys und Dionpfiustage : seit
solcher Zeit dauert dies Amt ein ganzeß Jahr, (2 B,
S. 47.) und dis Wahl geschiehet am Johannistage.
ic ridtete I ehedeß-nach der Ordrnüng der Facultä-
ten, in dex Maaße, daß im ersien Jahr 2 Fhrologen/unb im zwepten Jahr 2 Juxisign, gin fürstlicher und ein
räthlicher jeder Art, vorangiengen, im dritten Jahr abex
abwechselnd ein fürstiicher Arzt und ein räthlicher. Phi-
lojopb ober ein fürstlicher Philosoph und ein räthlicher
Arzt-folgten : seit dex. Resiauration geht aber das Re-
ctorat „nach der Ordnüng.dex Reception. (2 BS, 47.)
Alle Mitglieder des Coneilii sind also wahlfähig, weng
nicht zufällige Hindernisse eintreten ; in den. neuern Zeis
ten haben inziwischen-mehrere sich durch. Dispeusationen
davoy loszumachen gesuchet, (9 B- €, 350.) Vor»
mals übernahm der Rector sein Amt von: jeizem 930rgänger meistens -im Audifgxio. mit einigen Formalitä-
ten; in den neuern Zeiten ift die Uebertragung mei-
siens ohne alle Umstände bey einer furzen Versammlung
des Concilii geschehen, Was der Rector von den acas
demischen Geschäften allein anordnen kann , ynd in
welchen Fällen er das engere vder ganze Coneiliym bes
fragen muß, ist in den zu erwartenden neyen Statuten
noch genauer zu bestimmen, Der Rang des Rectors
ist in der Rangordnung von 1704 nicht angegeben, ob/
gleich die Professores süperiorum Facultatum und Phi-
losophiae angefähret sind 3 seit 1789 wird der in den

bülßow»



62  9(nnalen der Rostockschen

büägowschen Privilegtfen (x B.S: 299.) bestimmte Rang
demselben beyzulegen seyn, zumal das , was man wohl
einmal von einem ehemaligen böhern Range desselben
behauptet hat , auf Mißsdeutung zu beruhen scheint,
Einträglich ist das Rectoraf niht: eine Einnahme von
44209 wnb von jeder Inscription x 7xS , sind die
bauptsächlihsten Emolnmente.)

(Das Uebrige nächstens.)
Ao

S5» dem Abgänge des Hr. Prof. Posse lag es derJuristenfäcultät ob, nach Vorschrift des Erbver-
trags dem Coneilio sechs Rechtsgelehrte vorzuschlagen).
aus welc&lt;hen dieses der herzogl. Regierung drey zurWiederbeseßung der erledigten dehrselle des Staats«
rechts zu empfehlen hatte: " Aüßer den aligemeinenSchwierigkeiten eines fol&lt;en Vorschlags, vön welchen
in der Fölge einmäl umständlicher zu handeln seyn
wird, batte der jekzige noh seine besondern Schwierigs
keiten: Sv wie es vön jeher iinmer nur wenige Rechtss
gelehrte gegeben hat, welche vas deutsche Staaisrecht
zum Hauptgegenstande ihres Studsi wählten, und da«
her mehrere Academien fettet" öber wenigstens nicht
Ünunferbrochen, einen seinem Fache gewachsenen Publi-
tiften hatten, == in Rosto&gt; war bis 1789 keiner, in
Bötzow auf, kurze Zeit Rydloff, -- fo scheint dies
jest in einem höhern Grade der Fall zu seyn,;. nachdem
vas System des deutschen Staatsrechts dur&lt; die neuern
Ereignisse so manchen Bruch bekommen hat, der noch zu
Heilen ist, und durch genauere Prüfung manche in den vos
rigen Zeiten angenommene Grundfäge 'unbrauc&lt;bar ge
worden sind. Freylich finden sich Beyspiele, daß jemand
Zuversicht genug hat / sich für einen Publicisten auszu-
geben / ohne daß er sich die dazu ndthigen Kenntnisse
erworben, und die unentbehrlichen Lülfsmittel verschaft
hätte : Lehrer dieser Art sind aber für den Studiren;
den nicht brauchbar, Bey dem jetzigen Vorschlage
mußte inzwischen auch noch darauf Rücksicht genom»
men werden, ob nicht dev Nachfolger des Hrn, P- P.

even
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eben so wie dieser, die Vorlejungen über das deutsche
Privatrecht und, das canonische Necht übernehmen fön«
ue (12 B. S. 399.) „Ist nun gleich das Studiom
des deutschen Privatrechts jekt merklich erleichtert, und
ist es gleich wohl zu wünschen, daß dasselbe von einem
Civilisten vorgetragen werde ; damit man unndthige
Ybstimmigkeiten von dem übrigen Privatrechte desio
sicherer vermeide : so erfodert das Studium dieses
Fachs doch theils eine ausgesuchte Bibliothek , theils
Hinlängliche Zeit , um alles genau zu prüfen und zu
vergleichen. 'Von einem größern Umfange ist aber
das Studium des canonischen Nechts : indem das, was
wohl einmal unter. den: Nahmen eines protestantischen
Kirchenrechts vorgetragen wird, für den academischen
Unterricht nicht hinreicht, Man wird zwar vielleicht
einwenden, daß diese beyden Fächer von den hier vor-
Handenen Professoren hätten übernoinmen werden kdn«
nen, und vscr Professoren für die hiesige Juristenfacul-
tät genügten. Nun halte ich es freylich für richtig,
daß man mit vier Professoren, wenigstens für jetzt, aus»
kommen könne ; sodann müssen indeß durch die Bestal-
lungen von Anfang her alle zur Jurisprudenz gehöri-
gen einzelnen Theile unter dte Mitglieder der Facultät
gehörig vertheilt werden. Aber in spätern Jahren des
Lebens widmet man sich diesen Fächern doch nicht mit
Erfolg: und die Kdsien der zu diesem Behuf anzuschaf-
fenden Handbibliothek würden dabey auch in Anschlag
zu bringen seyn. :

Ueberdem traf nod) der Vorschlag diesmal in einen
Zeitpunct , ia welchen? einestheils überhaupt wenige
Juristen Neigung, Unterstüßung und Geduld genug ha-
ben, sich dem academischen Leben zu widmen , weil fe
aus vielen Beyspielen den Erfahrungssaß ableiten, daß
man auf andern Wegen mit wenigerer Anstrengünä des
Geifte$ fortfommen , meiftens fi aud) eint fvübere
Einnahme verschaffen kann: und anderntheils bie neue
Organisirung einiger deutschen Universitäten den wenis
gen Juristen , die sich dem academischen Leben widme,

ten , meistens solc&lt;s Stellen verschafft hatte, daß mannicht
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nicht darauf rechnen durfte, sie hieher zu ziehen. Die
Facultät mußte sich also begnügen ; solche Gelehrte in
Vorschlag zu bringen, die fich entweder im Staatsrechte
vder im canonischen Rechte von einer bortbeilbaften
Seite gezeiget haben; und einige jüngere Gelehrte bey-
zufügen, von denen man die Bearbeitung der fehlenden
Fächer, wenn ihnen diese Bedingung gemacht würde,
wohl erwarten könnte. Sie wählte demnach den Hrn.
Doct. Bichhotn in Göttingen , den Hrn. Prof.
Leist? ebendaseibst - den Hrn. Doct. Rodbertus in
Greifswald ; den Hrn. Prof. Seidensticker in Je-
11a, den Hru. O H A. Weiße in Leipzig, und den
Hrn, R. R. Wiese in Gera : und das Coneilium
wählte aus diesen die Hrrn, Bichborn , Seidensti-
&gt;er und Wiese zur weitern Nomination an die her:
zogliche Regierung. (i2 BD. S. 398.)

e
3 6

D“ hey dem sc&lt;werinschen Staatskalender befinde„liche Karte hat die Veranlassung gegeben / daß
zu dem strekizischen. Staatskalender ebenfalls eine
Karte des zener fehlenden targardschen Kreises gelie-
fert ist - welche ungefähr so groß ist , wie eine Hälfte
jener andern Karte. Sie hat den Titel : Specialkarte
vom Herzogthum Mecklenburg-Strelitz, nach feinen
jetzigen sieben Aemtern abgetheilt, Zum Behuf des
Mecklenb. Strelitzschen Staats - Kalenders angefertigt
von D, F. Sotzmantn , 1805. Bon der bhomanni-
schen Karte, (7 B. S. 399.) der sie sonst ähnlich ist,
unterscheidet sie sich durch die neuere Eintheilung der
Aemter ; falls diese nicht in der leßkeren nachhin noch
nachgeholet ist, und datauf also jeht beyde Eintheilun«
gen dargestellet ind. Mit dem Locale der Gegend bin
ich gar nicht bekannt 3 ich. fang alfo von bcm De
tail nichts weiter bemerken-
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Den 17. Sept» 1805-

ls

Uebersicht der mecklquburgischen Geschichte. Von
Paschen Heinrich Hane, zweytem Prediger zu
Gadebusch. 1804. 2 Alph. 193 Bogen in Octav-

ach der ersten Absicht des Hru. Verf. sollte diese
Geschichte auf höchstens 16 bis 20 Bogen zu-

un fammengefaft werden , damit dieselbe bey den
größern Geschichtsbüchern von SranF, Rudloff und
Aepinus, (baben wir Ursache, den Buchholz so
ganz an die Seite zu stellen? ) als Leitfaden dienen,
und auch beym jugendlichen Unterrichte gebraucht wer»-
den könnte. Er war aber bey Außarbeitung der ersten
Abschnitte über diese Schranken hinausgegangen , (ver-
muthlich wurden die ersten Abschnitte auch sogleich abs
gedruckt, denn sonst war ja deren Abkürzung immer
noch mdalich ; ) und also entschloß er sich, so fortzufah-
ren, wie er angefangen hatte. Durch diese Ausdeh»-
nung aber hat das Buch nicht gewonnen; durch eine
größere Concentrirung der Hauptsachen , und durch
Weglassung der Nebendinge, würde es meines Ermess
sens ungleich brauchbarer geworden seyn. Jeßt unters
scheidet fich diese Uebersicht von der Geschichte des Hru.
P, Aepinus hauptsächlich in den beyden Stücken, daß
fie etwa halb sv groß ist, und daß die einzelnen Thak«
sachen minder chronologisch geordnet sind. Bey derusarbeitung beschränkte sich der Hr. Verf, auf die
Pflichten eines Epitomators, „zo dem man, wie eriner
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der Vorrede äußert, uur eine guke Zusammenstellung
der Begebenheiten , nicht aber neue Aufschlüsse und
Berichtigungen erwarten dürfe. Wenn man dies gleich
zugiebt , sv wird dennoch eine sorgfältige Vergleichung
der vorhandenen gedruckten Hülfsmittel auch von dem
Epitomator zu erwarten seyn / weil sonst durch Abkürs
zung der Erzählungen , veränderte Stellung der S. pate
sachen, und verwechselte Ausdrücfe , leichr Irrungen
entssehen: und.diese Vergleichung scheint der Hr. Verf.
nicht sorgfältig genug übernommen zu haben ; so wie
es auch sichtbar wird, daß juristische Gegenstände einem
Schriftsteller , der Theolog ist, zu Zeiten unerwartete
Schwierigkeiten machen. In der Methode, die That-
sachen nach den Gegenständen zu ordnen, ist er gleiche
falls hinter dem Muster , was er an Rudloff vorsich
Hatte, zurücke geblieben : vielleicht, weil er die Neben»
absicht haben mogte, diese Geschichte auch zum Gy-
branch der Lesewelt zu widmen. I&lt; ziehe nun noch
eine Stelle, als Beyspiel der Darstellunngsart aus, die
man init der Stelle beym Aepinus (8 B. S. 259.)
vergleichen kann , und füge derselben einige Bemerkuno
gen bey. -S. 583. ZUBÜB0W stiftete H. Sriedrich
eineneue Academie. Seine Irrungen mit der Stadt Ro-
stoc&gt; , Mißshelligkeiten der Professoren mit dem Magi-
strate , und Migshelligkeiten der Professoren unter sich
selbst , welche burd) ba$ Gompatronat des Magistrats
nur noch verwickelter wurden, bewogen ihn wohl dazu:
aber sicherlich noch eine andere Rücksicht. Als Erbprinz
war er, da sein Herr Vater einen Theil des Jahres zu
Rostoc&gt;k sein Hoflager hielte , nur zu oft Augenzeuge
von den rohen Sitten der Studirenden gewesen. Er
hatte schr hohe Begriffe von der Moralität , war
selbst ein ausgezeichnetes Muster derselben, QOhne
Zweifel glaubte er, daß in einer kleinen Landstadt über
die Sitten der Studirenden besser könne gewacht wer-
ren, als in einer großen Handelsstadt. (' ( Es ist
dichtig - daß vor der Trennung die LebenLart der Sty-
denten nicht so war , wie sie seyn sollte, auch mag eine
Nebenabsicht die Trennung sehr begünstigt haben:aber;
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aber, daß es die angesührte. gewesen, daran zweifie i&lt;
schr. Wer sollte nun in Bützow die Studenten in
Ordnung halten , wenn es hier die Garnison nicht ver?
mogte? Und war denn dork ihr Bekragen besser? )
„ Er versekte von da seine, die herzvglichen Profesjoret
nach B. Die zu R. zurückbleibenden räthlichen pro
fessoren fuhren fort zu lesen , wählten sich nach wie voL
einen Rector, und der Magistrat beseßte bie veukommenden Professorstellen jedesmal- wieder.-DerHerzog sparte an der neuen Stiftung nichts."' (Es
wurden ; wie der Verf. beym Aepinus fand, jährlich
nur 8000 Rthlr. für die Academie bestimmet, und diese
wurden zu Salarien verwändt, was bod) für eine teu
errichtete Academie sehr unzüreichlich. ist. An Lehr-
anstalten ward bekanntlich beyaahe gar nichts verme:
det.) „ Er berief sehr geschikte Männer zu Lehrern,
(solite man Döderlein, Hfantzeln , Detharding,
Carpov, mid manche andere; für 'sehr'geschite Pros
fessoreg halten können?) „, gab der Academie 1761 eis
nen ansehnlichen Apparat mathematischer und physica-
lischer Justrumente ,/ “ (dieser kam 1789 hieher , und
war sehr unbedeutend, “') /7 1769 ein Convictorium, ^!
(das aus den der hiesigen Academie gehörigen Hebun-
gen errichtet ward, ) „und eine Bibliothek, zu deren
Vermehrung. 1772 ein bestimmter Fond angewiesen
ward. Um die Anordnung und Einrichtung derschbett
machte fich dor noch zu R. lebende Kanzleyrath Prof.
Tychsen: verdient. . ( Aus.desjen Geschichte der hiesi-
gen Bibliothek (2'B. S. x78.) hätte der Hr. Verf.
aber wissen können , daß dies bloß eine alte, in dem
Schlosse zu Schwerin lange aufbewahrte , und fasi
vergessene Bibliothek war ; imgleichen, daß der ganze
zur Vermehrung derselben angewiejene Fond nicht
mehr , als jährlich 80 Nthlr. betrug. Wird wohl der
mit der Sache sonst noch nicht bekannte Leser sich dies
bey den vom Hrn. Verf. gewählten Augdrücken den-
ken? besonders, da voraufgeht, daß an der neuen
Stiftung nichts gespart sey- ) »-- Die Frequenz der
Academie blich indeß immer ntschwach. !

42 ^.
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2

Zeschluß des Anzeige des dritten Cheils vonWMieiners Geschichte der Entstehung und
Entwickelung bober Schulen. -- Achtes Buch.
Seschichte der Lehrer bober Schulen. Die ex-
sten Lehrer wählten für sich selbst dies Geschäfte, und
ließen sich dafür von ihren Zuhörern Honorarien geben.
Um das Zudringen unwissender Lehrer zu verhindern,
wurden nachhin gewisse Prüfungen, und die davon abs
hängige Anerkennung der Brauchbarkeit zum Lehramte
eingeführt, weiches die Berantassung zu den academi«
schen Graden-gab. Wie Besoldungen vom Staate
gegeben, und Collegien- Gebäude errichtet wurden, in
denen die Lehrer. freye Wohnnngen und nmauche andere
Emolumente erhielten , veränderten sich die ersten Ver«
hältnisse der Doctoren und Magister, es wurde auch
von ihnen wohl verlangt, daß sie einige oder, alle SBots
lesungen unentgeldlich hielten. Diese Austellung von
Seiten: des Staats veranlaßts auch , daß außetordent»-
kiche Lehrer entstanden, :zu welcher Benennung die ges
wöhnliche Zahl der Lehrer ,. oder das:Gebalt und (ou
stige Emoiumente, die Behinderung der angestellten
gewöhnlichen Lehrer / „und- andere Abweichungen von
der bisherigen Einrichtung, die Veranlassung gaben,
Anfsnglich waren die Gegenstände des Unterrichts nicht
so mannigfach , wie in der Folge: zu Bologna und
Padua lehrte man zuerst bloß die Rechtsgelehrsamfkeit,
zu Salerno die Medicin, zu Paris Theologie und
Philosophie 3 auß Achtung für die leßtere Universität
(2) ertbeilte der Pabst eine ziemliche Zeit bindurch uns
gerne die Erlanbniß zur Errichtung tbeologischer Fa-
cultáten, sowie er im Gegentheil den Unterricht im
römischen Rechte zu Paris verbot. Es ward aber
doch bald allgemeiner eingeführt, alle vier Facultäten
auf“ der Universität zu verbinden: und in den neuern
Zeiten hat man die Lehrgegenstände noch mehr verviel-
fältiget. (Von den hiesiger Professoren läßt sich wenig
sagen. Sie erhielten Anfangs zwey Collegiengebäunde

zu
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zu ihrer, Wohnung, und 805 Fl., die sie als Befoldung
unter sich vertheilten, „von der Stadt : wie sie cs ge
macht haben , :als ihnen; bey ihrer Räcktehr von
Greifswald die 800 Fl. entzogen wurden, erhellet
nicht; vermythlich haben sie sich mit den Honorarien
und einigen milden Stiftungen behelfen müssen. Die
Anweisung aus den Klostergütern, und die bey der
Concordienformel von der Stadt wieder übernommene
Salarirung von neun Professoren bewirkte ihre Einthei-
lung in ein gedoppeltes Collegium der fürstlichen und
der räthlichen Professoren, das als cine Eigenheit der
biesigen Academie zu betrachten ist: in den vorigen
Zeiten hat man diese Abtheilung als Veranlassyng
zum Partheygeiste betrachtet /: allein , wenn das gleich
in einzelnen Fällen wohl einmal: sich gezeigt haben
kann, so ist diese Wirkung der Eintheilung , soviel ich
finden können / nicht oft porgekommen. ' Außerordente
liche Professoren sind hier selten angestellet worden.
- . Leuntes Buch. . Geschichte der Hörsäle,

Schpl- und Lesezeiten, der Vorlesungen und.
Uebungen, auch der Serien. Zuerst konnten keine
andere als Privatauditoria vorhanden seyn : wie fid)
aber die Zuhörer auf den ersten Universitäten so schr
mehrten, suchte man in öffentlichen Gebäuden , beson-
ders in den-Klöstern, größere Säle auf, die viele Leute
faßten. . Dergleichen öffentliche Hörsäle wurden auch
in. den: Collegien - Gebäuden eingerichtet : wiewohl die
Collißson mehrerer Lehrer / die in derseiben Stunde zu
lesen wünschen, und andere:Bequemlichkeiten, dzn Pri-vatauditorien an den meisten Orten wieder dey M
gegeben haben. == Die Schulzeit fing in der Regel an
einem bestimmten Tage an , und die hauptsächlichsten
Vorlesungen waren vordem auf ein Jahr herechnet.
Deshalb aber gab es doch auch Vorlesungen , die eine
viel kürzere Zeit dauerten. Ob der Lehrer seine Vorle-
sung früher endigte, als die dazu bestimmte Zeit vers
floß, das scheint ni&lt;k in Betrachtung gekommen zu
seyn, wohl aber verordnete man, daß sie zu rechter
Zrit geendigt seyn müsse, und daher nicht zu spät an-

ge:
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gefangen werden dürfe. Man gäb ferner Vorschriften,
welche Vorlesungen gehalten werden sollten, in welchen
Stunden , von wem und über welche Lehrbüther; auch
bestimmte man die Honorarien. Außer den Vorlesun»
gen ward viel auf Disputirübuügen gehakten: bloß
die Aerzte hatten schon frühe eigentliche practische Ans
leitungen. == Ferien gab es während der Vorlesungen
von Anfang her, die Fasten und die Erndte scheinen
dazu bey den gelehrten Beschäftigungen, eben so wie:bey
den Gerichten und andern Anstalten - die Hauptveran-
lassung gegeben zu haben. - Schön '123x ward eine
Serordnung gegeben, daß die Ferien nicht über einen
Monat erstreckt werden sollten... (Ju Abstcht dcr Yor-
lesungen und Disputirübungen ist unsere Academie den
dbrigen vdllig gleich gewesen. - "Im weißen . Collegio
Haften vormals zwey Zimmer no&lt; die Ueberschrift des
theologischen und philosophischen Auditorii 3 vielleicht
hatten die beyden andern Fäcultäten ihre Auditoria
vor 1677 in dem Collegio am alten Markte; das Aus-
ditorium auf dem Hopfenmarkte hieß daher 'no&lt; 1ange
das Größere auf dem Titel der Disputationen.)

Zehntes Zuch. Geschtehte der Universitäts«
Verwandten. Als die Univörsitäten sich zu solchen
Corporationen gebildet hatten, denen eine eigene Ge-
richtsbarkeit und besondere Immunitäten verlieben mas
ren: so ward jene durch mehrere:Veranlassungen auth auf
andere Personen , - als Löhrer und Lernende erstrekst,
Die Gelehrten des Orts nahmen daran Theil, wenn sie
auch nicht wirklich lchrten ; die Sybalternen bep Umi
versität , die Bedienten und die Hansgenossea der zur
glcademie gehörigen Personen; wurden nach der Analo»-
gie anderer Corporationen dazu gerechnet,. Exereitien-
und Sprachmeister wurden nicht mit Unrecht als aca
demische Lehrer angesehen. Diejenigen Künstler, welche
hauptsächlich für den Gelehrten arbeiten, also meistens
in den Universitäts - Städten leben, und von den Ara-
deimien dahin gezogen wurden / suchten und erhielten
leicht das academische Bürgerrecht :' dahin gehören die
Bücher - Abschreiber, an deren Stelle nachhin die Buch,drucker
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beiden tatem y bie Buchbinder, die Buchhändler , bie

jane und Pergamenthändler, die Zeichner, Kupfer-echer , - Verfertiger-. wissenschaftlicher Julstrumente -
Landkartenhändler/; Äntiquare, u. d. g, auch. woh! Apo-
fhefer , Wundärzte , Kräurersammler. Die Erbauung
der Collegien- Gebäude und Bursen gab Veranlassung,
daß die zum Behuf dieser Gebäude erfoderlichen Per-
sonen zur Academie gerechnet, und ihnen für die darin
angerichtete Speisewirthschaft die Immunität zugestan-
den wurde. Waren bey der Anlegung der Universität
in einer kleinern Stadt die nöthigen Handwerker ents
weder gar. nicht oder nicht in gehdrigrr Qualität vor»
banden : so gab das Veranlassung, daß die Universi-
täten einen solchen Mann kommen ließen , und sich dasdurc&lt; das Recht erwarben, auch in. Zukunft seine
Stelle wieder zu ersetzen. Inzwischen findet sich bey
diesem allen keine Gleichförmigkeit, so wenig unter den
Academicen überhaupt, als bey einzelnen Reademien,
und zu allen Zeiten. (In R. gehörten bis zum neuen
Erbvertrage alle Gelehrte zur Academie, besonders, wenn
sie promoviret hatten, und nicht Rathsherren geworden
waren, vder nach 1748 zur Justizkanzley gerechnet wer,
den mußten: andere zufällige Academie - Verwandte
Hatte man bier nur wenige. Wenn der Academie Ver-
wandte bürgerlichen Erwerb trieb , was seit 1788 auch
nicht weiter gestattet wird , kamen ihm dabey die aca-
demischen Immunitäten nicht zu Gute.) |.

Eilftes Buch. Seschichte der Privilegien der
Studirenden, der Inscription Und Matrikel ;
besondre Rlassen oder Ungleichheit der Studi,
renden. -- Auf den deutschen Academien hat man
vermuthlich immer Verzeichnisse von den Studirenden
gehalten, zu welchem Zwe sie sich bey dem Rector
binnen einer kurzen Zeit nad) ihrer Ankunft melden,
und eine gewisse Inscriptions -Gebühr erlegen müssen.
Diejenigen , welche noch auf keiner andern Yeademie
gewesen sind, müssen sich auch noc&lt; gewöhnlich bey dem
Decan der philosophischen Faculkät melden. Ehedeß
würden sie auf bie ignem vergelegten. Gefe&amp;e. epolid)

tete
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verpflichtäk : in der Folge“"'hat man div* Beeydigung
unzwerkmäßig gefunden: Die auf den ältesten -Acade-
mien nach dem Vaterlande des Studirenden gemachten
Klassen hat man auf den neuern nicht beybehälten. Von
den übrigen Unterschieden, die man soviel möglich zu
entfernen gesucht hat, ist hauptsächlich noch der übrig
geblieben, daß Fürsten, Grafen, und ihnen ähnliche
Studirende einen vorzüglichen Plaß in den Vorlesungen
und bey Feyerlichkeiten erhalten. (In NMostock sind
die Studirenden schon seit Erdfnung der Universikät in
die Matrikel eingezeichnet. Besondere öffentlich aucto»
risirte Klassen der Studsrenden sind meines Wissens
Hier nie gewesen, wiewohl sie sich vor 1750 in neun
Landsmannschaften eintheitten, nämlich die rostocksche,
mecklenburgische, pommersche ; märkische , li;
neburgische, hollsteinsche, westphälische, meiß«
nische und friesländische,

3e
Versuch einer anatomisch - physiologisch - pathologi-

schen Abhandlung über die Gehörwerkzeuge des
Menfchen, von| C. 3. L. Wildberg , Doctor der
Medicin und Chirurgie » Herzogl. Meckl, Strel.
Kreifsphyficus, Mit (4) Kupfern.. Jena, bey.Chrift,
Heinr, Cuno's Erben, 1795. I Alph. in Octav,

Gy: Schrift ist bauptsächlich für Ansänger bestimmtund soll ihnen eine vollständige Kenntniß verídjat
fen. Die in der Hauptsache schon auf dem Titel any
gegebene Anordnung derselben ist folgende. f&amp;vfteo
Buch. Anatomie des Ohrs. 1 Abschn. Beschreibung
des Schlafknochens. 2 Abschn. . Beschreibung des
äußern Ohrs. 3 Abschn. Beschreibung des innery
Ohrs.  Zweytes Buch, Physiologie des Ohrs, und
zwar im x Abschn. des äußern , und im 2 Abschn,
des innern, Drittes Buch, Pathologie des Ohrs
I Abschn. Krankheiten des Ohrs. 2 Abschn. Krank:
heiten des Sehörs.
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Pro Memoria fiber be an aiferL.. alferbódi(te Soajeftát
von des Hrn. Herziogs zu Mecklenburg - Schwerin
Durchl. unterm 15 Febr. und 26 März 1804 erstatte-
ten alleruntertbänigsten Vorträge, in Betreff der von
dem Landrath v. 8kotow und Consorten an dashöchstverehrliche. Reichs-CammergerichtergriffenenAppellation, wider die Herzogl. Melenbyrgische
Declarator » Verordnung , wegen der bey Lehns-
Veräußerungen einreißenden Mißbräuche - vom
12 Febr. 1802. 23 Bogen in Quart... (Ohne eie
gentlicßes Titelblatt.)

[&amp; die Declarator - Verordnung erlassen war,
wurden dagegen, als gegen ein anßergerichtliches
Gravamen, verschiedene Appellationen einges

wandf. . Dies geschabe auch von dem Drm. G. R. V-
Slotow und dem Hrn. L. R. v. '&amp;lotow für sich und
mehrere auswärtige Agraten. Das Reichskammer;
gericht , bey welchem diese Appellation anhängig ges
macht wurde, erkannte zuersi en Schreiben um Bericht)un

v) Spätern Nachrihken zufolge i&amp; aus auf den Appellas
tions Libel! des Hrn. v. BDül0w auf Leezen- (11 B.
S. 142.) uur ein Swreiben um Bericht erkaynt ges
weisen. Meine in der A-zeige dieses Libeils, der: ers
sien Nacdrichten gemäße Angabe , daß darauf völlize
Appyellations-Processe erkannt wären, ist also hiernach
zu berichtigen,



74 Annalen der Rostockschen
und erfoderte bey weiterem Anrufe die. Bescheinigung,
daß die Appellanten sich um Gehabung des Berichts

gebührend gemeldet. Diese Bescheinigung ist beyge-bracht, das R. K. G. hat sie genügend gefunden , und
es erkapnte darauf die Appellations- Processe in contu-
maciam 'ivdicis non informantis, Stud «erfolgten. fo»
wohl der Bericht, als Anträge um Wiederauthebung
der Processe, deren Inhalt in diesem Promemoria con»
centrirt worden. Was zu demlefteren Zwecke vorge-
fragen ist, will ich nicht ausführlich bemerken , da es
minderes Interesse hatz die zum Behut der Hauptsache
angeführten Gründe will ich einzeln nusziehen ; 1) Bey
der Lehns - Constitution von 1802 sind alle Formen be»
pbachtet worden, welche die Verfassung und die Grund»
gesetze des Landes zu einer gültigen Legislation nur im-
mer erfordern. 2) Aus den Begriffen von Geseßge-
hbungsmacht und Geseß, von Geseßgeber und Unterthan
folgt, daf gegen eine in landesgrundgesetzlicher Form
ergangene Geseßgebung kein Unterthan sich auftepnen
darf. 3) Nach der deutschen Reichsverfassung Dat bie
Unzulässigkeit. der Auflehnung einzelner Unterthanen
wider förmlich ertheilte Landsgeseze um so weniger
Zweifel, da KaiserlicheMajestät sich aller Einmischung
In die verfassungsmäßige Geseßgebung der einzelnen
Territorien feyerlichst begeben , den Reichsgerichten dies
selbe verboten, und ihnea den Befehl ertheilet haben,
sich nach den Geseßen der besondern deutschen Staaten
zu richten. (Wahlcapitulation, 1. 8. XV. 2. 4. 8. XIX.
6. Visitations Receß von 1713, 6 15.) 4) Insbeson-
dere findet gegen ein verfassungsmäßig ertheiltes Lans
desgeseßz keine Appellation, auch nicht die extrajudieielle,
Statt. 5) Insoferne die v. Stotowsche Appellation
vom Gesetze den Zwe&gt; hat, dessen gänzliche Aufhebung
pbtr allgemeine Abänderung in den Landen des Durchl.
Herrn Üppellaten zu bewirken , födert der Appellant
aud) mebr, als sein Durch!. Gegner zu leisten im Stan-
de ist. (Dies Argument beziebet sich darauf , daß a)
die Appell»tion blvß gegen den Herzog von Mecki.
Schwerin, nicht aber zugleich gegen den Heriog voneckl.
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Meckl. Strelitz, ín beffen &amp;anbe bie samilie v, Slov
tow keine alte Lehne hat, gerichtet worden, gleichwohl
aber die Constitution nicht bloß in einem ganbesantbeis
le aufgehoben werden kdune, weil nach dem 8 140 des
&amp;. 95. bepbe 9Intbeile nad) einerley Geseßen , Landes?
ordnungen und Verträgen zu regieren sind 3 b) daß
dazu nach dem 5 196 des eL. V die-Concurrenz der
Stände nöthig sey.) 6) Der Appellant kann degen
der für sich und seine angeblichen Conjorten bis qu. ife
rer Entschädigung eventualiter begehrten Eremtion
vom Gesetze nicht auf dem Wege der Appellation Hüls
fe suchen, sondern er muß deshalb in der ersten Instanz
zur Klage schreiten. -= Die Folge, der. in dem Pronies
moria dargestellten Anträge war das Decret : „- Bes
wandten besondern UmJänden nach sind die fub et obr
reptitie unterm 16 Jan. [. J. erschlichenen Processe wie?
der aufgehoben 1 jedoch bleibt Lic. Dietz Princeipalen
die Klage wegen Beeinträchtigung allenfallsiger Privats
rechte, wenn sie damit auszulangen vermeinen, bey der
Behörde ein- und.auszuffhren, unbenommen, sondern
vorbehalten z; und ist ihnen Einsicht des Berichts in
Cancellaria hiemit gestattet, auch dieses Reichskammet»-
gerichts Kanzley, sothanes Decret Lic. Dietz insinusren.
zu lassen, aufgegeben. In cons. 27 Apr. 1804.'' Bey
diesem Bescheide ist es auch, der Gegenvorstellungen der
Appellanten "ungeachtet, verblieben.

Soweit ich den Gang des Processes übersehen kann,
war allerdings zu frübe in contumaciam gesprochen!
mithin aus diesem den Appellanten nicht zur Last kom»
menden Grunde die Aufhebung des Contumacial: Des
crets nimt unrecht: aber das sofortige Definitiv-Decret
in einer so vielseitigen Sache , die keine besondere Eile
Hatte, scheint mir wieder zu frübe erlassen, und pie.&amp;ts
foderung des Gegenberichts würde im zur vollständigen
Justruirung der Sache vorgezogen haben. Zwar bat
die Gültigkeit des Gesetzes in Rücksicht auf dessen Fornt,
keinen Zweifel weiter., nachdem es von den Ständen
wiederholt genehmiget ist : die Geheimhaltung des

Entwurfs bis zu der Mitte der Landtags- Deliberatio»2 : net
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hen, davon sich kein richtiger Grund errathen läßt, hat
also bioß vie nachtheilige Folge gehabt , daß manche
Abänderung der Rebenbeitimmungen , die aus wissen-
schaftlichen Gründen sehr rathsam gewesen seyn mögte,
durch diese einer sorgfältigen Prüsyng hinderliche Be
bandlung nnmöglich geworden ist. Aber dem eigunt-
lichen Begriffe einer Ertrajudictal - Appellation (7 B.
GS. 93.) ist die Fassung des Decrets ebenfalls nicht
anaeinessen.: Und nachdem man eine rückwirkende Kraft
des Grseßes auf frühere Belehnungen und auf die ba:
durch erworbenen Rechte möglich gehaiten haf , von
der ich mich nicht überzeugen kann, und die das Reichs
gericht ath tür unstatthaft ansehen muß, weil sonst der
SBorbebalt wegen der agnatischen Privatrechte ganz
Öberflüssig wäre ; so dürfte doch auch darum eine ges
nauere Fassung dieses Erkenntnisses nützlich geworden
seyn. = In dem diesjährigen Staatskalender wird
der Hr. K. R. Bouchholtz3 in Schwerin, der dem
Vernehmen nach dieser Angelegenheit halber nach
Wetzlar gewesen ist , als der Verf. des Promemoria
angegeben.

2.

Versuch einer neuen Eintheilung der Wissenschaften
zur Begründung einer bessern Organisation fur die
hóhern gelebrten Bildungsanftalten, Von 7771helm
Traugotz Krug, Profeffor der Philofophie zu Frank-
furt au der Oder. Züllichau und Freystadt , bey
Dornmann, 1805, 43 Bogen ín Jctav.

M" folgender Darstellung des Inhalts - besondersdes zweyten Abschnitts , wird man ersehen / daß
diese kleine Schrift sehr unbedeutend sey, und zur bes-
sern Organisation der hdhern gelehrten Bildyugsanstal-
ten gar nichts beytragen werde. Einleitung. Ueber
Eintheilnng der Wissenschaften überhaupt. Erster
Abschnitt, Eintheslung der Wissenschaften , oder Dt:
gantsation des wissenschaftlichen Sysiems, 1 Hauptst.
Genereile Zergliederung. 2 Hauptst. Specielle Zer-
glicberang. 9 4«uptft. Slaffification.— MS R uita
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sulfat dieses ganzen Abschnitts ist : Es giebt freye, ge
bundene und gemischte Wissenschatten z der Grundstoff
derersieren ist entweder empirisch oder rational. Hier-
aus entstehen 10 Klassen, 1. Freye Wissenschaften mik
empirischem Grunditags, 1) philologische, theils allge/
meine, theils besondere, 2) historisc&lt;e, theils beschrefs
bende, theits erzählende. 11. Freyec Wissenichaften mit
rationatem Grundstoff, 3) mathematische, then!s reine,
theils angewandte , 4) philosophische, theils ipecylati»
ve, theils moralische, 11]. Freye Wissenschaften mit
empiridj rationalem Grunbfloff, 5) anthropvlogische,
tbeilá fold)c (m engern &amp;inu, theils politische, 6) phy-
sicalische- theils physiologische, theils phykographische.
IV. Gebundene Wisscuschaften, 7) theologische, 8) jus
ristische. V. Gemijäte Wissenschaften, 9) kameralists«
sche, 10) medicinische, Die 4 letzteren Klassen sind theils
thevretische, theils practische. . Zwepter Abschnitt.
Einrichrung der höhern Büdungsaunstalten, oder Organs-
sstion des wissenschaftlichen Studiums. = Ihr höche
sies Regulativ ist : („Sie müssen sv eingerichtet seyn,
doß wirklich alle Wissenschaften auf denselben von bin,
länglich vorbereiteten Jünglingen insoweit erlernt wer»
den können, daß diese nachher durch foitgeschtes Sty-
dium sowohl für sich weitere Fortschritte, als auch für
das gemeine Wesen die gehörige Anwendyng machen
können.“' 1 Hauptst. Lehrer:Personal, == Für das
philologische Fach sind drey erfoderlich , einer für die
Brientaliiche, der zweyte für die griechischer dmische, der
dritte für die vaterländische Sprachkunde urd Litterg»-
für; für die übrigen neueren Sprachen genügen Leceto,
xen oder Maitres, Das historische Fach erfodert ehen,
falls drey Lehrer, einen für Geographie und Skatisik,
einen für Staaten - und Vötkergeschihte , einen für
Litteratur« und Culturgeschichte. Für Mathematik find
zwey anzustellen, einer für vie reine der andere für die
angewandte. Für das philosophische Fach sind auch
zwey exfoderlich, einer für die specuylative , der andere
für die moralische Philosophie. Für das anthropolo»-

Sische Fach bedarf man ebenfalls zweener, eines Lehrersur
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für die Anthropologie und die davon abhängige Pädas
gogif, des andern für die allgemeine und besondcre Yo-
litik- Für das physicalische Fach werden endiich auch
zwey Lehrer hinreichen , einer für die Physik und Che-
mie, und einer für die Naturgeschichte Für die ge-
bundenen und gemischten Wissenschaften läßt sich das
Perjonale nicht so genau im Allgemeinen bestimmen,
weil es dabey sehr auf Localitäten ankommt. Da, wo
diese nicht mehrere adthig machen / dürften drey hin
reichend seyn! zwey für den theoretischen, einer für den
practischen Theil. Außerdem müpte nod) für acabemis
sche Encyclopädie und Methodologie ein besonderer
Lehrer angestellt werden , wenn nicht etwa der Lehrer
der speculativen Philosophix oder der Litteraturgeschich»
te, (warum nicht der Lehrer der Anthropologie ? ) sie
mit übernehmen will. Jedoch ist das Bexbinden mehe
rerer Lehrstellen in Einer Person keinesweges anzuras
then, und überhaupt keinem Lehrer zu gestatten, in ein
fremdes Lehrfach einzugreifen / weil das gründiiche
Studium eines Hauptfachs schon die ganze ungetheils
te Kraft eines Mannes fodert. ==" Von den artisti-
schen Lehrern ist bier absichtlich nicht gesprochen wore-
den. Sie gehören nicht 24 e/e, sondern hdchsiens ad
bene effe : es läßt sich wenigstens eine Universität oh-
ne Stallmeister, Fechtmeister, 2c. sehr wohl denken.=-
Po aber so viele tüchtige Lehrer hernehmen ? Wenn
man ernstlich sucht, und nach Verdienst achtet und be
lohnt, so wird man auch leichter finden, Hiezu kommt,
daß wenn eine höhere Lehranstalt einigermaßen gut bes
schaffen ist, sich auf derselben nach und nach gleichsam
von selbst tüchtige Männer zu Lehrexu bilden. == Wos
her-aber das Geld zur Besoldung sovieler Lehrer , und
zur Unterstüßung bedürftiger Privatdocenten ? Es ist
besser, Ein gutes Ding, als mehrere schlechte derselben
Art zu haben. In Ländern / wo mehrere Universitä
ten sind / vereinige man also lieber die Fonds von
zweyen oder dreyen , um eine Vortrefliche zu erhalten.
Danächst aber bringt der Aufwand, den man für eine
gute Sache macht , in der Folge gewiß doppelten Sewinn.
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winn. Zugleich sorge man dafür , daß. die Honora-
rien *) püncttich entrichtet werden. 2 Hauptst. Lehr«-
plan und Studienzeit. — Sämmtliche Lehrer müssen
die Wissenschaften nach einem gemeinschaftlichen Plan
so vortragen: daß jeder Studirende im Stande isi, in
einem gewissen Zeitraum alles zu hören , was er ge-
wöhnlich hören muß. Für diejenigen , welche sich zu
brauchbaren Geschäftömännern für den Staat bilden
wollen, kann dieser Zeitraum zu 'drey Jahren bestimmt
werden, um das erste den freyen, die andern den gebun-
denen oder gemischten Wissenschaffen zu widmen. 3
&lt;HZauptst. Aufnahme und Behandlung der Studiren-
den. = Site sollten nicht eher aufgenommen werden,

als bis sie ihre Reife "S glaubwürdige Zeugnisse oderdurch eigne Proben sattsam documentirt, und durchaus
nicht eher entlassen werden - als bis sie alles Nöthige
wirklich erlernt haben. Beschluß, Von einigen du:
bern , die Organisation einer höhern Bildungsanstalt
betreffenden Umständen. =- Wenn diese Grundbedin-
gungen erfüllt sind, so ist die übrige Organisation ziem-
lich gleichgültig. (Wirklich ?) Nur zwey in unsern Zei-
ten häufig in Anregung gebrachte Puncte mögen also
anhangsweise berührt werden. 1, Von den sogenann-
ten Facultäten. = Die Abtheilung ist weder nothwen-
bíg nod) zweckmäßig. Wenn indeß die kameralistische
Abtheilung nur nicht ganz fehlt, oder zur philosophi-
schen Facultät gerechnet wird, wahin sie nic&lt;t- gebdrt,
so läßt sich diese Abtheilung dulden. Der Zunftgeist,
den man ihr vorwirft , ist ähr nicht eigen : und die
Rangordnung unbedeutend, 2. Von der academischen
Gerichtsbarkeit, =- Es läßt sich durchaus kein wesent,
licher Vortheit davon hoffen, daß die academische Ge«
richtsbarkeit aufhdre. Warum sollte das academische
Collegium zu deren Verwaitung nicht eben so geschickt
seyn, als die Stadtobrigkeit ? In disciplinarischer Hin-
sicht erfodern die Studirenden gewiß eine ganz andere
Behandlung, als die des gewöhnlichen juristischen Ge-

j schäfts-

9) Hr. R. neunt sich hiebev als den Verfasser einer vor-
Mals angezeigten (1x B. S, 318-) anonymischen Schrift.
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schäftsganges? den Vorwurf, daß die academischen Leh-
rer in Anjehung ihrer Subsistenz zu abhängig von den
Studirenden sind, als daß sie diese gehörig in Ordnung
halten könnten + kann man durch hinlängiiche Besol-
dungen beseitigen. Was cinzelne Ruhesidrer betrift, so
verstehet es sich, daß die Policenbehörden dieselben ob,
ne Umttände müssea ergreiten; und zur Bestrafung über;
geben kdanen. Und wenn sich unter den Studirenden
gar grobe Verbrecher finden toten, so wird es am auge*
meiscnsten feyn , daß dergleichen Unwürdige des aca-
demisthen Bürgerrechts verlustig erkiärt , und einem
andern Gerichte zur Verurtheilung überliefert werden.
(9.B. S. 359.) =- Daß übrigens zu einer wohl ein
gerichteten höhern Bildungsanstalt auch lehrreiche
Sammlungen voy Bslichern, Modellen , Naturalien,
u. d. gl. , und besonders für angehende Kameratisten
und Mediciner - (wenn diese nicht etwa ihre völlige
)luébilbung anderswo erhalten sollen, ) gewisse practis
sche Institute gehören, versieht sich von selbst, so daß es
nicht nödthig ist, hierüber ausführlich zu seyn."

5*

Beschreibung der Bäume und Sträuche, welche in Meck,
senburg wild wachsen, von Herrm. Sried. Becker,
Forst-Juspector der Stadt Rosio&gt;, der Königl, Mär»
kisch:dconomischen ; der Jenaschen und Mecklenburgi-
schen naturf. Gesells, Mitglied? Zweyte verm. Aufl.
Rostsxf, 1805, auf Kosten des Verfassers. In Coms-
mission in den Bu&lt;ßhandlungen zu RostoF , Schwer
xin und Neustreliß. 10 Bogen in Octay.

yere vieicr Gd)rift(2:. 6 329.) uut| zx Bogen fiark war) so wird man aus der Bogens
zahl dieser zweyten Yusgabe den ungefübren Hmfang ber
Vermehrung beurtheilen können. Die ?Itnzahl der inMecko
lenburg wild wachsenden Bäume und Sträuche ist jet zu
111 Rummernderechnet- In einer vorangeseßzten Einlei»
tungerkläret der Hr. Verf.; daß seine Absicht dahin gehe;
den Land» nnd Forstieuten ein kleines Handbuch über die
Kennzeichen, die Cultur und den vorzügijchsten Nutzen
unserer Holzarten zu verschaffen, und dadurch das Stär
dium größerer Werke zu erleichtern.
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Index praelectionum in Acedemia Roftocbienfi per
femeftre hibernám a die XV Oct, MDCCCV ha-
bendarum, Litteris Adlerianis. 1 $80gen ít Duart.

"w a die einzelnen Lections-Catalogen sich in der
$ Folge leicht verlieren : so ziehe ich, wie gewöhn-

lich, auch diesen vollständig aus. Folgende
Lectionen sind es, welche diesmal vorgeschlagen sind«

1. Von den Professoren,
1. In der theologischen Sacultät. 1) Vom

fytu. €. R, Ziegler , die Dogmatik nac) Morus um
9 U., und die Dogmengeschichte um 10U., imgleichen
öffentlich die Weissagungen vom Messias am Sonnas
dend um 9 u. 1oU, 2) Vom Hrn. Prof. Petersen,
die Homiletik nach Niemeyer um 8U., und eine Erkläc
rung der Perikopen verbunden mit practischen Anlei-
tungen um II lU. 3) Vom Hrn. Prof. Lange , die
Dogmatik um 10 U., die theol: Moral um 1rU., und
die Erklärung der Evangelien des Matthäus , des
Marcus und des Lucas um 2 U. 4) Vom Hrn. Prof.
Dahl, die theol. Moral nach Vogel um 8 U. , Hiob
und die Klagelieder des Jeremias um 9 U., die Briefe
des Paullys an die Römer und Corinthier um 31,1.
und die gewöhnlichen Anweisungen und Uebungen für
die Seminaristen.

11. In der juristischen Facultät. 1) Vom Hrn.
Dir. Martini, die mec&gt;l. grain, und das med,rn
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Privatrecht , beydes nam Dictaten. 2) Vom Hru.
Prof. Wiese , das Kirchenrecht nac) dem Lehrbuche
seines Sohnes um 8 1U., die Fortjchunig seiwer practi-
schen Anweisung nach Dietaten um 11 U., und das Cris
minatrecht nach Meitter um «= U. 3) vom Prof.
Eschenbach, die jurist. Encyclopädie nach Eisenhart
um 2 U., und die Jnstturionen nach Waideck um 3
U. 4) Bom Hrn. Prof. Weber, die Pandecren nach
Hellfeld um 9 und i9 11.

IH. In der medicinischen Saculrät, 1) Vom
Hru H. R. Vogel, die elinische Medicina , und die
medicinische Encyclopädie. 2) Vom Hru. Prof. We-
ber, nojologische, therapeutische und ciinische Anwei-
sungen. 3) Vom Hrn. Prof. Josephi , die Auato»-
mie in den Bormittagsftunden, die Mantnal-Chirurgie
um 2 U., und die Entbindungskunst um 3 M. 4)
Vom Jra, prof. t1oloc. bic Gntbiubungéfunft nach
seinem eignen Lehrhuche , (10 B. S. 265.) und die
Krankheiten des weiblichen Geschlechts.

IV. In der philosophischen 8acultät. 1)
Vom Hru. K. R. Cychsen , die Anfangsgründe der
ebräischen Sprache uad der damit verwandten Diolecte
nach seinen eignen Anleitungen , BVergleichungen des
alten Testaments mit der chaldäischen, syrischen, sa-
mariranischen und arabischen Ueberseß "ng , und der
Abschnitt des Talmuds, welcher von der Erbfolge hans
delt. 2) Vom Hru. H. R Rönnberg, das Natur-
recht nach Kant um 8 U, , die juristische Encyclopädie
nad) &amp;dmaly um 19 U , das deutsche Staatsrecht
nach Pütter um 11 U. , das meckl. Staatsrec&lt;ht nach
Hagemeister um 3 U. , und das gewöhnliche Zeitungs-
Collegium um 5 U, 3) Vom Hry. Prof, Schade-
Looc&gt; , die Optik nach Karsien / die mathematische
Geographie, und die Antangsgründe der Mathematik.
4) Dom Hrn. Prof. Hecker , die reine Mathematik
nach Kästner , die sphäiutsche Trigonomeryie,. und der
Ueberrest der im vorigen Halbjahr angefangenen Anas
Iyse endlicher und unendlicher Größen. 5) Vom Hru.
Prof. Barsten , die reins Mathematik nach seinestns
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Bruders Anszug, eine Anleitung, Anschläge über Land-
güter zu machen , nach dem vierten Abschnitt seines
Lehrbuchs, and die landwirthschaftliche Baukunst. 6)
Vom Hrn. H. R. LWorrmayn; die Staatengeschichte
nach Meusel um 10 UU, und die Neichsgeschichte nach
Pütter um xx U. , auch privatissime die Geögraphie,
7) Vom Hrn. Prof. Linpk*), die Pharmacie um 11
U., die Experimental Chemie um 3 U. / und dffentlich
die Experimental:Physik na&lt; dem eignen Grundrisse
vm 4 U. 8) Bom Hrn, Prof, Beck, das Naturrecht
um 7 U., bie £ouif um 19 U., und die höhere Geome-
frie nm 3 Y. 9) Vom Hrn. Prof, Pries , die Gee
schichte der Philojophie bis auf Kant um 8 U. , die
philosophische Moral nach Dictaten um 9 U., und eine
Anleitung zum deutschen Style.

11. Von Privatdocenten.
^Y. Theologische Porlesungen. Vom Hrn, Mag.
Tarnow, die gewöhnlich angekündigte exegetisch 0
miletische Anleitung.

Ir Juristische Vorlesungen. Vom Hrn, Doct.
Müblenbruch, die zuristische Eneyelopädie nach Hu“
go, die Justitütionen nach eignen Dictaten, und dffent»
lich die Rechtsgeschichte, ebenfalls nach Hugo.

111. Philosophische Vorlesungen. 1) Vom
Hru. Mag Ludwig, Anleitungen zur engl Sprache
und die Rcichsges&lt;hichte. 2) Vom Hn, Mag. .Carnow,
die Ethik. 3) Vom Hrn Mag. Sieimssen, vie Chc-
mie in Bezug auf Landwirthschaft und Technologie,
imgleichen auf: Verlangen die Naturgeschichte unsers
La"des. 4) Vom Hrn. Mag. Wiggers, eine Anleis
tung zu den schönen Wissenschaften und Künsten nach
Dictaten um 8 U., die Geichichte der Philosophie nach

Socher
*) Dur&lt; ein zu späte bemerktes Versehen habe ich in

dem Außzuge des vorigen Lectious: Verzeichnisses (12
B. S, 387.) die Vorlesungen des Hrn. Prof. Link
übergangen. I&lt; ergänze diese Lücke also dur&lt; die
Anzeige, daß derselbe damals die Mineralogie um 3
U., die Botanik um 4 U., und als me^ tite Vorles
fung die Naturgeschichte um XL U. angetiubiget batte,
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Socher um 9U., Arisiophanes Wolken um 13 U., und
einige Dialogen des Plato um 4 U.

2:

Meclenburgisches Journal. Ersten Bandes erstes
Stü. 1805, Juiius. Scwerin und Wismar, in
der Bödnerschen Buchhandlung. 5 Bogen in Octav.

A" die Stelle der Monatoschrift von und fürMecklenburg und des patriotischen Archivs
fritt*) eine neue Zeitschrift, deren Redaction der Hr,
M. Dietz in Ratzeburg übernominen hat. x) In
einer Vorerinnerung wird der Plan ziemlich undbe-
stimmt angegeben, „Die Absicht der Zeitschrift, heißt
es, welche hicmit beginnet, ist nicht bloß ausschließend
für Mecklenburg, sondern auch allgemein, wichtige
und interessante Gegenstände, jedoch vorzüglich von der
Seite zu behandeln, mit der sie 237. besonders berühs
ren, und allen unsern denkenden uud sachkundigen Mit-

A ein Magazin zu erdfnen, dem sie ihre Urtheiele, Wünsche, Vorschläge uud Belehrungen über solche
Gegenstände anvertrauen köngen, =. Aber mur bann
verdient ein Journal Achtung, wenn es Gedanken er:
weckt und berichtiget, das gründliche Urtheil erleichtert,
den Irrthum und das Vorurtheil weise bekämpft, und
anf die Verminderung des Uebels aller Art hinzuwir«
ken fircvt. == Wer also durch dasselbe zu dem Publis
eum sprechen will, muß ihm etwas zu sogen wissen, das
des Anhörens werth ist; werlehren will , muß etwas
wissen, und muß es recht wissen z; wer nrtbeilen will,
muß ein Urtheil haben, d.h / muß sich deutlich und de-
stimmt bewußt seyn, worauf sein Urtheil sich gründe, und
wie- weit es reiche. =" Mit Achtung und Dankbarkeit
wird man alle mit Hinsicht auf den Zwef dieser Zeste
schrift bearbeitete Beyträge annehmen , in denen etuns

+

*) Git test laut der Ankündigung gewilliget , anch an
die Stelle der mecki. Dlätter zu treten : das hat
abet bet Dr. p, YOebnert verbeten, und deren Forts
schung wiederholt angekündigt,
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und Kenntniß sich ausspricht, die das Nachdenken erre«
gen und das Urtheil schärfen, die wichtige Gegenstände
zur Sprache und der vernünftigen Entscheidung näher
bringen, die lehrreiche Erfahrungen mittheilen , oder
die ausgemachte aber nicht allgemein genung erkannte
SPahrheiten zu verbreiten und wichtig zu machen ge-
eignet sind.“ 2) Aus dem Briefe eines meckl.
pbilofopben, — des seel. H. R. Witte. Meines
Ermesjens ganz unbedeutend. 3) Nad schrift zu
dem vorstehenden Sragmente, yon Hn. Dietz. =-
Ihm sind die sämtlichen Handschriften des H, N.
Witte zur Durchücht und zur Herausgabe dessen, was
sich dasür eignet, zugesandt, Er wird einen Gebrauch
davon zu machen suchen, wie ihn die Hochachtung ge
gen den Verstorbenen und die Dankbarkeit für dies Zu-
trauen erfodert. Es finden sich unter zdiejen Manu-
scripten manche ideenreiche Auffähe aus dem Gebieteder theoretischen und practischen Philosophie, vornäm«-
lich auch der Kritik des Gesc&lt;mac&gt;s und der sogenann-
ten Acsthetik, namentlich eine Theorie der Dichtungss
arten, die viel Scharfsinniges enthält, Eine nicht ge-
ringe Anzahl von einzelnen Bemerkungen erwarten aber
erst eine Zusammenstellung nach der Jdee eines systema-
tischen Ganzen , um dem Publicum vorgelegt zu wer»
den. Ganz vollendet ist die Ueberseßung von Con-
dillacs Schrift: Der Handel und die Regierung
im Verhältniß zu einander betrachtet , welche
zucrst erscheinen wird. 4) Von dem Getraide, als
Maaß des Werthes betrachtet. =&gt; (in Kapittel
aus dem eben gedachten Buche des Condillac, 5)
Binige Betrachtungen auf Veranlassung des
vorhergehenden Aufsatzes.=- Aus dem erhöheten
Getraidepreise wird die Unzulänglichkeit vieler Besols
dungen abgeleitet, Dies ist aber nicht die vollständige
Ansicht der Sa&lt;e. Wenn man auch annehmen will,
daß die Preise aller übrigen Dinge sich im Durchschnitt
in gleicher Maaße verändert haben ; so ist doch auf der
einen Seite noch hinzuzufügen, daß sich auch die wirk»
lichen und eingebildeten Bedürfnisse selbst , nicht bios

die
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die Preisey vergrößert haben ; auf der andern Seite aber
die Einnahme der Kasse, aus welcher die Bejoldung zu
erheben ist, das Maaß der dafür zu jeistenden Dienste
und der hiezu erfoderlichen Kenntnisse , imgleichen die
Brauchbarkeit des Subjects , das die Besv«dung ges
nicßt, und die äußere Lage, mit in-Betrachtunig zu Fes
hen sind. 6) Briese über die Academie zu Ro-
(toc. 1, Brief. = Eine kurze Bemerkung über den
Saß ; daß der Nußen einex Academie nicht nach der
Zahl der Studireunden beurtheilet werden müsse Was
andere über diesen Gegenstand voriäugst gesagt haben,
scheint dem Verf. unbekannt gewesen zu scyn. So wie
die Sache hier dargestellt wird, wäre auch noch darauf
Rücksicht zu nehmen; daß eine Academie , die zu einer
Zeit eine geringere Anzahl von Stuydirenden hat, durch
zufällige Veranlassungen sowohl als durch verbesserte
Einrichtung zu einer größern Frequenz gelangen könn,
wie häufige Erfahrungen beweisen. 7) Ist der Vers
such einer richtigen Auslegung und Anwen»
dung der die pro'estantischen Rlöster betref:
fenden Bestimmung in dem Reichsdeputationss
Hauptschlusse befriedigend ? == Der Verf. ank
wortet mit Häberlin, Nein ,-hat aber bey Abfassung
seines Aufsaßes bloß das gekannt, was im Sraagtsars
&lt;iv darüber gesagt ist. 8) Ueber den früheren
Zustand der slavis&amp;en Völker an der Ostsee
vor ihrer gänzlichen Bekehrung zum Christen-
tbum, 9. D. vor der Mitte des zwölften Jahr-
bunberto, vou Ora. 3f.olm. —  Qufanumenficllung
einiger historischen Notizen , vorzüglich aus Helmold,
die aber nicht vollfändig genug sind, und kein anderes
Resultat geben , als daß wir wenig Zuverlässiges von
ihnen wissen. 9)-Bemerkungen Über einige das
mel. Creditwescn betreffende Schriften. --
Einige Erinnerungen zu einzglnen Aeußerungen in 4kleis
nen Schriften , die im vorigen Jahre herauskamen,
(1285. €. 303. 342 345. 3603.) 10) Zelenens
unb Louisens Denkmal zu Ludwigelust. —
Dis regierende Herzogin hat eine Urge von Marmor

zum
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zum Andenfen ihrer Tochter und Schwiegertochter auf,
siclien lassen. 11) Ueber einige «bey Gelcgenheit
des Ablebens der Erbprinzessin Helena Pau-
kowna erschienene insikstücke , von Herrn
Heine. -= Außer einem von mir angezeigten Stücke
(1235. 8, 143 ) (inb noch erschienen: 1. Trauerode auf
den Tod der Großfürstin Helena, Erbprinz Min von
Mecklenburg - Schwerin , nach Klopffocks Ode , die
todte Clarissa; in Musik gesetzt, und Sr. Durch]. dem
Erbprinzen von Mecklenb, Schwerin zugeeignet vor
3. E. Reichardt , K. Preuss, Kapellmeister, Penig
und Leipzig , bey F, Dienemann und Comp. IL
Klopftocks Auferstehungsgesang , für 4 Singftimmen
und Orchesterbegleitung, in Mufik gefetzt und I. D,
der regier, Herzogin von Mecklenburgfchwerin in
tieffter Unterthánigkeit gewidmet von F. Heine. Bey
Breitkopf und Hertel in. Leipzig. 12) f100 ein
paar Worte über die Reichardische Composi-
tion: der Trauerode. -- Sollte es wirklich ein
Fehler seyn, daß die Mittelsylbe in Helena für lang
angenommen wird, da der deutsche Sprachgebrauch, so
viel ich finde, dies rechtfertigt? Wer wird die Mittel-
sylbe in Rath« der für kurz halten, weil sie es im La»
keinischen ist? Vielleicht giebt es no&lt; mehrere Abweis-
&lt;ungen der Art. 153) Was hat, die Runst sonst
no&lt; zum"Gedächtniß Zelenens gethan ? --
Außer den von mir (12 B S, 145.) angeführten sind
noch zwey mir nicht bekannt gewordene Gedichte ger
druckt: 1. Todtenfeyer- den Manen 5j. $. 5. Heleng
Paulowna :c. gewidmet. (Ach wenn doch kein Grah,
mal wäre, das Liebende trennte!) Wismar, bey Deften
gedruckt, in Octav. 11. Als Helena, die hohe Kaifer-
tochter, dieser Erde zu den Sternen entfloh, erklang
am Meergestade die Stimme der Wehklage , wie sie
der Dichter vernahm. Wismar, bey Ocsten, in Octavy
Das erste ist der Text zu einer aus den Werken mehres
rer Meister, so wie sie in Güstrow auszutühren war
ren, vom Hrn Fischer zusammengeseßte Musik. Das
Webte ift oom Hrn. A, V, Riesenberg in Grevis»

mühlen,
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müblen. 14) Der Minemoniker Becker , von
LC. G. Manzel. =- Eine Nachricht , unsern Prof.
P. Becker betreffend ,/ aus den hiesigen gelehrien Zeis
tungen entlehnt. =- Es würde zu voreilig seyn , aus
einem Stüce schon die Zeitschrift im Ganzen beurthei»-
len zu wollen : inzwischen habe ich zu derselben aus der
Ursache kein großes Zutrauen , weil sie wieder an eine
monatliche Lieferung -gebunden worden , und es also
gar nicht zu vermeiden ist, daß man schlechtere Beyträ»
ge aufnehmen muß; wenn bessere fehlen. Da schon
mehrere einheimische Zeitschriften an diesem Zwange
erkfranften und ihr Ende nahtnen , so sollte man ihn
bud) na&lt;gerade wohl vermeiden.

3.
Entretiens amufants pour parvenir à la. connaiffance

du Genie de la langue francaife, fuivis de remarques
pramnmaticales, ou quelques evenements de la re-
volution de France fe trouvent marqués, avec le
nom des personnes, qui ont figuré ; les bonsmots,
Jes calembourgs, les jeux de mots, etc.etc, Ou bien,
la Cour de Rome et les pretres de France, (Tan-

taene animis civilibus irae, Firgile.) à Rome.|xoBogen in klein Octav.

m Rom ist dies Buch nichf gedruckt , sondern inRostoc&gt;k , wie auch für den , der hier bekannt
ist, aus S. 139 und 144 erhellet: und zwar im Jahre
1805. Dessen Verf. ist ein herumreisender Franzose,
der sich hier etwa ein halbes Jahr aufgehalten haben
mag, sich Renault nannte, und hier im Französischen
Unterricht ertheilen wollte, ungeachtet er von der bent;
schen Sprache sehr wenig verstand. Unterhaltend sind
seine Gespräche nicht , sondern langweilig, mitunter
abgeschmackt. Und wer auf einem andern Wege die
Eigenthümlichkeiten der franzdösishen Sprache nicht
et ' „wird aus dieser Schrift schr wenig davonerfahren.
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I,

Qo ber eilften Lieferung der Zeitschrift, Rußland
F unter Alexander 1 i3 die kaiserliche CensursVerordnung vom 9 Jul. v- J, abgedruckt. I&lt;

Debe qué berfelben das Wesentliche aus, besouders 1nRücksicht auf die Unlversitäten , und die ihrer Censur
übergebenen Distriete : 1. Die Censur hat zur Pflicht,
galle zum allgemeinen Gebrauch bestimmte Bücher und
Schriften zu unkersuchen. 11, Der Hauptzweck diejer
Untersuchung ist, dem Publicum Bücher und Schriften
zu verschaffen , die zur wahren Aufklärung map. fittlüó
&lt;en Bildung förderlich sind , uvd diejenigen Bücher
yad Schriften zu entfernen, die diesem Zwe entgegen
sind. I11. Demzufolge soll in Unserm Reiche kein
puch und keine Schrift weder gedruckt noch zum Ver?
auf ausgestellt werden , ohne vorher von der Censur

untersucht zu seyn. IV. Bey den. Universitäten werden
hiezu Censur-Committäten errichtet , welche unter dex
zumittelbaren Direction der Universitäten stehen. Vll,
Theologische Werke und Schriften über die Bibel und
die Religion , Auglegungen der göttlichen Geickze, 2c,
gehören unter die geistliche Censur des heil. Synods
Und der EparchialeBischöfe. Alle dergleichen Bücher
müssen entweder in der Druckerey des Synods seibst,
Dbet boc) in einer unter dem Synod stehenden Druckes
rey gedruckt werden. 1X. Journale und andere Zeits
schriften , die durch die Wette, vom Auslaude hereeins
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einkommen, werden durch die eigends bey selbigen bes
stellten Censoren untersucht. X. Alle handschriftliche
Theaterstücke müssen vor der Aufführung den Censur-
Committäten, und, wo es dergleichen nicht giebt, den
Directoren der Volksschulen, zur Durchsicht übergeben
werden. XZI1. Die Censoren, die die Conimittät anas
machen , vertheilen unter einander die eingelaufenen
Bücher und Scriften, und erstaften schriftliche Beriche
te darüber, für deren Richtigkeit sie verantwortlich sind.
XIII. „Wenn ein Censor Bedenken tragen sollte , auf
seine alleinige Verantwortung einem Werke die Erlaub-
niß zum Druck zu ertheilen, oder wenn sich unter den
schon gedruckten Büchern eines fände, das er für diens
lid) bíelte, ju verbieten: fo ftellt er darüber in der vos
[en Versammlung der Committät vor , wo' die Säche
nac) Mehrheit der Stimmen entschieden wird. In
diesem Falle haften diejeaigen , die für die Erlanbniß
oder das Verbot:gestimmt haben, für die Rechtmäßigso
eit ihres Ausspruchs. XIV, Bey einem ähnlichen
zweifelhaften Fall kann auch die ganze Committät durch
den Curator um eine Entscheidung bey der Oberschuls
direction anfragen. XV. Bey der Durchsicht eines
Buches ober einex Schrift ist dahin zu ' schen , daß in

selbiger nichts gegen die Religion, Negierung, die queken Sitten oder die persdnliche Ehre eines Staatsbürs
gers befindlich sey. .: XVI. Wenn der Cenfor in einem
Manyscripte Stellen findet ,/ die den Vorschrifteu des
$ XV zuwider sind, so macht er zwar in dem Manus
scripte keine Correcturen, bezeichnet aber die anstdhigen
Stellen , und schi&gt;t so das Manuscript an den Ver«-
fasser zurück, damit dieser sie entweder verändere, oder
nach Befinden ganz weglasje. Nachdem das solcherge
stalt corrigirte Manuscript dem Censor wiederum zus
gestellt ist, ertheilt er die Ertaubniß zum Dru, XVI,
Bey Schriften, die aus einzelnen nicht zusammenhän«
genden Aufsäten bestehe, versagt der Censor nur dens
jenigen Aufsägen. den Druck / die dem 8 XV zuwider
laufen. XVIII, Wenu ein Manuscript Gedanken und
Ausdrüce enthielte , die dis persönliche Ehre einesfaaté;
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Stäaatsbüäraers kränkten, oder die Sittlichkeitund Mo«-
ralität geradezu angriffen, so versagt die Committät dis
Erlaubniß zum Druc, zeigt dem Einsender die Ursa?
&lt;en des Verbots an, -und, behält das Manuscript ver
fif. XIX. Wenn aber ein Manuscript mit Grundsä-
ßen und Ausdrücken angefüllt wäre / die offenbar dasaseyn Gottes ableugageken - sich gegen die Religion
und die Landesgeseke auflehnten , die höchsie Gewalt
angriffen, oder dem Wohl und der Ruhe des Allges-
meinen zuwider liefen : so zeigt die Committät dies uns
verzüglich der Regierung an - damit selbige die ndthis
gen Maaßregeln ergreifen könne, um den Verfasser zu
entde&gt;en, und zur gesetzlichen Strafe zu ziehen... XX1,
Uebrigens besteißigt fich die Censur bey dem Verbot des
Syrudes oder Verkaufs eines Buchs stets einer vero
nünftigen Nachsicht , und enthält fich aller einseitigen
parthepyischen Auslegung des Sinnes einzelner Stellen
oder des ganzen Werks, aus-deken etwa. vermeintliche
Ursachen zum Verbot entspringen könnten. In. zweis
felhaften Fällen, wo eine, Stelle einer doppelten Aus-
legung uaterworfen seyn könnte, ist es immer besser, sie
auf die für den Verfasser vortheilhafteste Art zu deu-
ten, als ihn zu verfolgen. XXI1. Eine bescheidene und
vernünftige Auseinanderseßung jeder Wahrheit - die
auf die Religion, die Meuschheit , die bürgerliche Ber-
fassung, die Geseßgebung, die Reichsverwaltung, oder
auf irgend einen Zweig der Regiexung Bezug bat, geb
re nicht nur keinesweges unter die gemäßbigteste Strett!
ge der Censur, sondern genießet auch einer völligen,
die Fortschritte der wahren Aufklärung befdrdernden
Preßfreyheit. XXI]. Die Censyr soll die Manuscri-
pte nicht lange aufhalten. XX1V- Sie liefert die
Schriften in der Folgereihe ab, wie sie einlaufen ; nur
machen Zeitschriften und andere Werke; die zu einer ge:
wissen Zeit erscheinen müssen, hievou billiger Weise eine
Ausnahme. XXV. Nach den Grundsäßen dieser Ver-
ordnung werden auch solche Kupferstiche und Bilder
verboten , die offenbar auf Verführung oder auf die
individuelle Kränkung einer Person abzwecken. ije
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Die Censur-Committäten verfahren gleichfalls naß den
Gründsäkßen dieser Verordnung bey-Beprüfung derjes
nigen Bücher, Schriften und Kupferstiche, bie bic Mni
versitäten für ihren -eignen Gebrauch aus der Fremde
verjchreiben. XXVI1. Die Bücher und Kupferstiche;
weiche die By händler dom Auslande verschreiben,
werden von der Censur nicht untersucht , sondern jede
Cenjur-Committät macht die in dem Unwersitätsbezirk
mit ausiändischen Büchern handeinden Personen durch
schriftiiche Reverse verbindlich , bey Vermeidung einer
strengen Verantwortung und geschlichen Strafe keine
Bücher over Kupterstiche .zym Verkauf“ auszubieten,
Hie den in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften
äuwidet' wären.. Außerdem snd die Buchhändler ver»
yflicbtet, der Censur-Committät zu gewissen Zeiten des
Jahres deu Catalog allir bey ihnen verkäuflichen aus
Jändischen Bücher und Kupferstiche auszuitefern.
XX1X. In Fällen, wo der Buchhändler zweikelhaft ist,
vb er ein oder das andere Buch zum Verkauf ausbieten
dürfe, stehr es ihm frevy- darüber eine Enticheidung von
der Censur-Committät einzuholen; KXX11, Ein Werk,
dem die Erlaubniß zum Drueke- zugestanden. it , muß
von dem'Secretair der Committät vidimirt und durchs
geschrieben (2) werden. Der Nahme dcs Censors und
die Zeit, zu der die Erlaubniß ertheilt ist,.:wird auf der
Rüseite des Titelblatts bemerkt, YPYuXY111, Jede
Committät ist verpflichtet , den übrigen Committäten

" sogleich Nachricht zu extheilen, wenn einem gedruckten
Buche oder eineim Manascripte die Erlanbniß zum
Verkauf oder Druck versagt worden. XXX1V. Wenn
die bürgerliche Obrigkeit eines Orts es für ndthig ers
achtet, irgeud ein Buch- zu verbieten, welches fich: schon
in dffentlichem Verkayf befindet : so ist fie gehalten, sich
Darüber vorläufig mit der Censur-Commiträt zu verstäns
digen. XXXV. Die Censur-Committät übergiebt dem
vcademischen Rath monatlich Auszüge aus ihrem Jour-
nale, die diger an den Curator betördert. Die Cura»
foren bringen diese Auszüge zur gemeinschaftlichen
Kenntniß in die Oberschuldirection, BANIame
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Natmne des Verfassers , Ueberseßers oder Herausgebers
dart, wenn sie es wünschen , beym Druck des Werks
weggelassen werden : dahingegen muß..der Name .des
Verlegers, der Druckort und das Jahr unumgänglich
auf dem Titelolatt angezeigt werden. XXXIX, Ein
Werk oder eine Uebersezung , die einmal die Censur
passiret haben / können ohne weitere Durchsicht zum
zweyten Male gedruckt werden z wenn äber eine feldje
neüe Auflage Zusäße, Anmerkungen oder sonstige Ver,
änderungen enthielte, so ist der Herausgeber verpflichs
tet, vor dem Druck entweder das ganze so veränderte
Werk oder die in jelbigem gemachten Veränderungen
der Censur vorzustellen. ^ XL: 98enn der Autor oder
Verleger eines Werks glaubt , daß ihm dur Verbie:
tung desseiben zu nahe..geschehen sey , daß er zu langt
aufgehaiten, oder soustiauf.irgend eine Art deeinträchs
tigt .worden : so bat &amp; das Recht , seine Beschwerde
über dix Censur bey der Oberschnidireetion anzubrin-
gen; welche alsdann entscheidet, ob die Klage gegrün»
det ist oder nic&lt;t. Eben so kan aud boy) der Obers
schuldirection geklagt werden, wenn die Committät ded
Verkauf eiurs schon gedruckten Buchs interfagt;^ XLI
Kein Eigenthümer einer Druckerey darf ohne Erlaubi
iiij der Censur des Bezirks, zu welchem seine Druckerey
gehört, irgend ein Werk drucken. XLU117. Wenn es
fid) sindet , daß ein Buch oder eine Schrift ohne Er!
fanbüniß.dex Censur gedruckt wäre: so wird, wenn das
Buch auch: gar nichts den obigen Verordnungen zuwis
derlausendes enthält , dennoch die ganze Auflage des
Werks zum Vortheile des Collegiums. der allgemeinen
Fürsorge confiscirt. Ueberdem aber werden noch, wenn
das Werk nicht auf Kosten des Verlegers gedruckt ist,
die Druckkosten von seibigem gleichfalls für das Colle,
gium der allgemeinen Fürsorge beygetrieben, x11v.
Wenn aber dies ohne Erlaubniß gedruckte Werk solche
Stellen enthält, von denen ín $ XVIII quo xix bít
Nede ist, (o werden sowohl der Verleger als der Her«-
gusgeber den Gerichten überliefert 3; das Werk selbst
aber soll verbrannt werden, XLV. Der Berleger ift
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verbunden, von jedem mit Erläubniß gedruckten Werke
ein Exemplar nebst dem Manuscript aa diejentge Cen-
sur einzusenden, welche die-Erlanubniß ertheilt hat, ba:
mit dort das Original mit dem Gedruckten verglichen
werxde.. Eben dies ist auch bey jeder. neiien Auflage
eines Bychs zu beobachten; XULV1. Wenn der Verles
ger das gedruckte Exemplar an die Cenjyr einsendet, so
fügt er einen Revers bey , durch welchen er für die
Uebereinstimmung seines Abdrucks. mit dem von der
Cenjur gebilligten Original haftet, und versichert. , daß
er durchaus keine den Sinn verändernde Zusäkße. darin
gemacht habe, == -

So richtig und zweckmäßig aud) in bem $ XV, XXI
und XX11..die Hauptgrundsäte der Censur bestimmk
sind : so. wenig scheinen einige andere Vorschriften ganz
in demselben Geiste abgefaßt: zu: feyn." I&lt; wilt dies«
mal inzwischen nur zwey Bemerkungen hinzufügen. 2)
Der 8 XXVL stimmet mit demjenigen nicht überein,
was in den Scatuten der Universität zu Dorpat. (12
B. S. 277. 8 223. 224.) enthalten ist. Es scheint
aber doch auch-nicht, daß eine Abänderung jener Ska
füten beabsichtigt sey. Und warum sollten die Profess
soren nicht sv viel: Zutrauen genießen , als die Buch-
händler ? 2) Wenn dieseBuchhändler auch wirklicß
alle ausländische Bücher in allen Sprachen vorher
durchlesen könnten ,. ebe. sie sole verkaufen : würde
von ihnen wohl zu fodern. seyn, daß. sie, dem 5 XXVI
gemäß, die Censur in gleicher Maaße, wie die:Censyr«
Committäten, bewerkstelligen ?

Noch führe ich aus diesem Hefte an, daß der. Kaiser
im Jahre x804 zur Errichtung der Unipersität zu
Charkow 66910 Rubel angewiesen hat.

-„-T&gt;- 4518 2,

Das gerechte Verhältniß der Viehzucßk zum AFerbayu,
aus der verbesserten me&gt;lenburgischen Wirthschaftss-
verfassung abgeleitet, mit dem benachbarten £anbbau
verglichen, und- auf andere Gegenden angewandk,
auch durch dienliche Kupfer und Tabellen in mehrer. re
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res Licht geseßet. Nebst einem dreyfachen Anhange.
1) Von den Vortheilen und der Anwendung der
mecklenburgischen Wirthschaft, 2) Anmerkungen und
Erläuterung gewisser Zweifel gegen dig mecklenbur«
gische Wirthschaft, 3) Vergleichungen der meclen!
burgischen mit der holsteinischen Wirthschaft in der
Masch. (Qui habet praedium, babere vtramque
debet disciplinam , et agriculturae et pecoris pa-
scendi, Varro.) Neue und vermehrte Auflage. Ber-
lin, 1805. Jn der Buchhandlung des geh. Gom:
merzienraths Pauli, x Alph. 18x Bogen und
6 Kupfer. .

Sj? der in dem Buche enthaltenen Nachricht istdasseibe zuerst 1763 zu Lauenburg gedruckt,
vbgleich auf dem Titel Srankfurt und Leipzig ger
set worden. Es ist mit mehr Ordnung abgefaßt,
als ein anderes Werk des Verf. , Hrn. Nmtmanns Schu»
macher, das ich vor einiger Seit (12 85. €. 214.) am
zeigte : wiewohl doch der Vortrag hin und wieder etwas
zu ausführlich seyn mag. Den Inhalt ergiebt fol-
gendes Verzeichniß der Abschnitte. Einleitung. All«
gemeine Betrachtungen über das Verhältniß
der Viehzucht zum Ackerbau. 1 Abschn. Von
Hem Unterschiede des Bodens und seinen Kennzeichen.
2 Abschn. Von der Fruchtbarkeit des Ackers über-
Haupt, inbesondere, wiefern die Nuhe desselben etwas
zu seiner Fruchtbarkeit beytragen könne. 3 Abschn.
Won der Berpflegung des Akers. 4 Abschn. Von
Her Ordnung der Saaten, 5 Abschn. Von den vor-
läufigen Anstalten zu der Einrichtung eines Guts, 6
Abschn. Von den Koppeln überhaupt , insbesondere
aber von den Nebenfoppeln. 7 Abschn. Von dem
Umlaufe oder der Roulirung der Schläge. 8 Abschn,
Von den Bequemlichkeiten der Schläge. 9 Abschn.
Von der Anzahl der Schläge. 30 Abschn, Berech«
Hungen zur Bestimmung der Sc&lt;lagordnung. Ix
Abschn. Von der Einrichtung der Bauerdörfer, wels
&lt;e gewissermaaßen mit zu den großen Wirthschaften zu

rechnen sind, 33 Abschn. Drtbeschreibungen desute
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Gutes Scharbow und des PachthoM Boldela.
Von den im Anhange enthaltenen Nutsäen hat der
zweyte den verstorbenen Amtmann Streubel zum Verf.
Auf den Kupfern findet man die Gruodrisse der Güter
Scharbow , ;kl. Medewege , Drieberg , und
Wandrum.-- Die erste Ausgabe beträgt mit den
Tadellen aur x Alph. 23 Bogen, und es fehlen daselbst
der 10te uad 12te Abschnitt, imaleichen zwey von den
Kupfern. WMetiyel jührt eine Ausgabe an , die zu
Berlin 1774 herausgekommen seyn soll : vermuthlich
ist dies aber aur ein veränderies Titelblatt für vineny
den weiteren Verkauf beforgenden Buchhändler , und
die jezige Ausgabe also mit Recht als die zweyte any
gefündigt.

2e

De fideiufforum beneficio excuffionis, eoque orto aduer.
fus debitorem concurfu cefTante. Commentatio, quam
loco fpeciminis inauguralis illuftri Iureconfultorüm
Ordini in Academia Goettingenfi; pro fummis in Iure
honoribus obtinendis, obtulit Fridericus Carolut
Brandenburg , Ciuitatis Roftochienfis Senator , nec
non Cancellariae Ducalis Roftochienfis Aduocatus,
Roftochii, menfe Maii MDCCCV, Litteris Adlerjanis,
4 Bogen in Quart.

sy der Bürge, welcher der Einrede der Excussion nichtentsagt hat, sich derselben noch bedienen könne,;wenn
der Schuldner Concurs macht? und ob alsdann also der
Gläubiger mit seiner Klage gegen den Bü'gen solangs
warten müsse, bis der Concurs beendigt ist, und sich erge
ben hat, wie viel von der verbürgten Foderung etwa koch
qus der Concursmasse zu erhalten. jev ? das ist eine
Rrage, die in neuern Zeiten wieder von mehrexen auten
Schriftstellern bejahend beantwortet worden. Der Hr,
Verf. üherninmmt gegen diese die Bertbeidigung der ver-
neinendon Meinung 3 insoweit nämlich von einem ge-
wöhnlichen Bürgen, nicht von einem Schodloshaltyngs«Bürgen die Rede ist, Ich halte die von ihm angeführten
Gründe ebenfalls für überwiegend,

—agedr
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13. Band. 13. Stück,

Den 12. 9ftovbr. 1805.

I,

Die Rechenkunst, abgehandelt von Sranz Christian
Lorenz Rarsten, Professvr der Oeconomie zu Ro»
sto&gt;. Aufs neue bearbeitet von seinem Sohne Ig-
cob Christian Sustav Rarsten, Doctor der pbi
lofophie. Dritte Auflage. Berlin, 2805. In der
Realschulbuchhandlung. 1x Alph, 2 Bogen in Octav.

on diesem Buche erschien die erste Ausgabe 1772,
und die zweyte 1786 , in der bödnerscben

w-- Buchhandlung. Beyde betragen ohne Vorrede
und Inhaltsanzeige 436 Seiten, und sind so ungewöhne
lich gleichförmig gedruckt, daß ich anfängiich geglaubt
habe, es sey bioß das Titelblatt verändert: eine.genays
ere Vergleichung hat mir indeß einige kleine Verschie
denheiten des Drucks bemerklich gemacht, und mich also
überzeugt, daß es wirklich zwey. Ausgaben sind. Diese
Ausgabe ist kleiner gedrukt, und daber ist. die Bogen»
zahl geringer : demungeachtet sind die Zusäße und Ver,
änderungen nicht unbeträchtlich. Die ersten Ausgaben
hatten zwey Abtheilungen: diese hat deren drey, indem
die vormalige zweyte nochmal abgetbeilt ist. Unter den
Zusäßen scheint mir der eingeschobene Abschnitt, von
den Potenzen und Logarithmen überhaupt, der erheb-
lichste zu seyn. Ob aber dieser Abschnitt, so wie eini-
ges in den folgenden für Anfänger im Rechnen, denen
dies Buch hestimmet ist, verständlic&lt; genug sey, bezweifle
iG doch, &amp;S, 341 und 34 (ff vin Drucfchler aus

[49
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der ersten Ausgabe unbemerkt bis in die dritke über
gegangen.

ze

Geschichte der Entstehung und Entwickelung der hohenSchulen unseis Erdtheils,ton(€.flicinere,Königl. Grosbrittannischein Hofrath, uud ordentli-
dem Lehrer der Weltweisheit in Göttingen. Vier-
ker Band. Göttingen, bey Johann Friedrich R0-
wer, 1805, 1 Alph. » 95ogen ín Octav. ,

Sy diesem Bande wird dies Buch beschossen.
Noch jeßt kann ich kein günstigeres Urtheil über

dasselbe fällen, als schon bey dem ersien Bande (11 B.
G. 185.) acfdjabe, Die zwente Hälfte dieses Bandes
ist zwar merklich verschieden von den übrigen Theilen
des Werks, aber deshalb nicht sorgfältiger bearbeitet.
Unjerer Universität wird denn doch ein paar Male auch
darin gedacht: aber nicht, weil der Hr. Verf. endiich
inne geworden wäre, daß der neue Erbvertrag in Reuß
Staatskanzley abgedruckt ist. (2 B. 104.) oder weil er
die übrigen ihm in Justt und Mursinna Annalen
der deutschen Universitäten nachgewiesenen Hülfsmittel
aufgesucht hätte, ungeachtet die göttingischen Pro-
fessoren fo viel Wesens davon machen, daß die dortige
Bibliothek alle littergrische Hüifsmittel , die sie zur
Schriftstelserey gebrauchen , sogleich für sie anschaft z
sondern weil ihm der Zufall ein Exemplar der ältern
mit der Matrikel verbundeneu Stuüdentengeseßze zuge
führt bat Aber frenlich läßt fich ein solcher Viels
schreiber auch zur Aufsuchung der erfoderlichen Hülfs-
mittel die Zeit nicht.

Zwölftes Buch. 1 Abschn. Seschichte der
academischen Sesetze und Strafen, so wie der
Wirkungen von beyden auf die academische
Jugend. « Abschn. Geschichte der acad. Auf:
wands- und Creditgeseze. 3 Abschn. Geschich-
te der Gesetze gegen Unfleiß, gegen unerlaubte
Spiele und andere Ergötungen , gegen Un-
zucht und Studenten - Eben. 4 Abschn. Ge:

schichte der Sesetze gegen Landsomannschaften,
: rden
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Grden und Tumulte, 5 Abschn. Geschichte
der Gesetze gegen ZweyPämpfe, und gegen die
wörtlichen und thätlichen Injurien, aus wel-
&lt;en Zweykämpfe entstehen. Im Allgemeinen
läptr sich über diese Dinge nichts weiter sagen / als daß
die Gejckze der Universitäten von jeher verschieden gewe-
sen, und daß selbst die Gesetze einer jeden einzelnen Unfs
versität sich von Zeit zu Zeit verändert haben. Die
hauptsächlichen Disciplinar-Geseße wurden gewöhnlich
durch einzelne Unordnungen von einiger Erheblichkeit
veranlaßt ; sie wurden also auch häufig für die ähnlis
den Fälle zu strenge abgefaßt , und im übrigen vers
nachlässigte man eine zweckmäßige Fassung zu sehr:
ihre genaue Beobachtung würde also Schwierigkeiten
gehabt haben , wenn auch nifht bey der academischen
Policey in der Regel andere bekannte Mängel einge-
treten wären.

Dreyzehntes Bu&lt;. Lachrichten über die
neuerrichteten, oder neu eingerichteten, deut-
schen und russischen Universitäten 3; (o wie
Über die neuesten französischen und italiäni-
schen Lehranstalten; nebst Betrachtungen über
die Vortheile und Liachtheile bobher Schulen.
==. Diejenigen , weiche die neue Organisirung der
Academien zu Wurzburg und Heidelberg bestimm-
ten, und den Plan deryrussischen Universitäten ent,
warfen, haben die Grundsäße nicht allenthalben angt-
nommen, welche der Hr. Verf. in seiner Schrist über
die Verfassung und Verwaltung deutscher Universitä-
ten (11 B S, x. 12 B. S. 17,) angepriesen hatte, und
sind von dem Muster abgewichen, das er ihnen in der
Universität Söttingen darsiellte. Anstatt nun sich
zu bescheiden, daß seine Meinung aicht unfehlbar, und
das Muster nicht unverbesserlich sevn dürste , glaubt
er an diesen Planen vieles misbilligen zu müssen. Er
gesiehet zwar zu, daß die Zwecke und Bedürfnisse des
russischen Reichs , (warum nicht die Staatsverfassung
und die jetzige Lage jedes Landes? ) das gemischte Re-
ligionsverhältniß, und die Verschiedenheit neuer Anla-

gen
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gen ven bloß verbesserten Einrichfungen , ( aud) nod
wohi manche zufällige Ursachen , und unter ihnen ins*
Besondere die Größe des Fonds, ) Abweichungen von
den gewöhnlichen Anordnungen hätten veranlassen köns
nen. Aber er glaubt doh, daß die verschiedenen Or-
ganisationsplane mehr hätten zusammenstimmen müss
sen, wenn ihre Verfasser sich die Mlhe genommen hät-
ten, die besten bestehenden Lehranstalten genau kennen
zu lernen, und das reiflich zu erwägen, was uber sols
&lt;er Lehranstalten von den erfahrensten Männern
in den leßten Zeiten gesagt ist. Er macht also fotgen«
de Bemerkungen darüber : 1. Der Fond der russischen
Universitäten ist nicht allein genügend , sondern auch
bis auf verschiedene nachhin vorkommende Ansnahmen,
ünd bis auf die Vorsorge für arme Studirende, zweck:
mäßiger vertheilt, als zu Würzburg und Heidelberg,
Die für die lekßtere Universität ausgeworfenen 40000 Fi.
find aber nicht hinlänglich , und inbesondere die für
die Lehranstalten davon bestimmten 8000 Fl. viel zu
geringe. (Wenn Heidelberg außer diesem Fond dasehält, was es am rechten Rheinufer gehabt hat, wenn
es im shdlichen Deutschland erheblich wohlfeiter bleibt,
als im ndrdlichen- und wenn das, was die jeßt bewils
ligten Gehalte für einige Lehrer mehr, als gewöhnlich,
erfodern, einstweilen aus einer andern Kasse übertragen
wird, so wären 40000 Fl. doch por der Hand so gar
unzulänglich nicht.) Daß übrigens die Gemeinnützig«
keit und der Flor einer Universität am mäisten auf die
Menge unv Vortreflichkeit der Lehranstalten beruhe,
ist wieder durch die Erfahrung bestättigt worden , daß
mehrere Professoren in Göttingen ein ihnen bey Ge
legenheit der Vocationen nach den neu errichteten und
eingerichteten Universitäten angebotenes ungleich größe»
res Gehalt ausgeschlagen / weil sie aus Mangel von
Hülfsmitteln in ? der: Wissenschaft hätten stille steben
mössen, und durch Vorlesungen oder gelehrte Arbeiten
nicht so viel hätten verdienen können. 1%. Den gefähr
lichen Rath neuerer Schriftsteller , den Universitäten
alls Gerichtsbarkeit zu entzirhen, hat man nicht befolgt.er
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Ilber die peinliche Gerichtsbarfeit haf man mit Recht
beschränkt. (9 B. S. 356.) Die der hohen Schule zu
Dorpat verliehene Autonomie und 9iutofratie iff (m
zwischen bedenklich. 1i4 Das den ruisiichen Universi
täten ertheilte Wahlrecht isi niht vortheilhaft : bey
jeder Wahl der Profentoren durch Professoren ist der
grdßte Theil der Wähienden nicht im Stande , die
Wüärdigkeit der Candidaten selbst zu beirtheilen. (Wer
denn mehr im Stande wäre , die wissenschaftiichen
Kenntnisse derselben zu beurtheilen , ist auch diesmal
nicht angegeben.) I1V. Die übrigen Privilegien sind
mit Recht auf die Ertheilung academischer Wärdeny,
die Cenjur und“ gewisse Exemtionen beschränkt. V.
Den russischen Universitäten , imgleichen der zu Wärz-
burg hätte die Verwaltung des Fonds nicht gelassen
werden sollen. (1x B. S. 34.) VI. Altem Ansehen
nach ist es eine höchstweise Einrichtung , daß man die
übrigen Lehranstalten eines Bezirks den russischen Uni-
versitäten untergeordnet hat. Tübingen war bisher
die einzige deutsche Universität, die einen Untheil an
per Aufsicht über die Klosterschulen hatte. v11, Völiig
verschieden ist die Curatel der vicademien bestimmet.
VII. Sie Schwierigkeiten , welche sich bey der Wahl
des Rectors finden , werden vielleicht durch die zu
Würzburg gewählte Einleitung (12 B,. S. 146.) am
besten befeitiget werden , vorausgeseßt , daß die Pro»
fessoren ibre Wahlzettel namentlich unterschreiben.
Das Ballottiren ist nicht empfehlbar. 1X. Zu billigen
ist es nicht , daß man auf den russischen Universitäten
sowohl die. Zahl der Professoren als den Gehalt der,
selben fest bestimmt hat. Es ist nicht zu ändern, daß
man bey der Wahl derseiben wohl einmal einen Fehl»
griff thut, oder daß dicjenigen , die richtig gewählt
wurden, durch manche zufällige Veranlassyngeu ihre
Brauchbarkeit verlieren: und dann ist oft kein Mittel
übrig, die Lücke auszufüllen , als daß man noch einen
Lehrer anstellt. Eben so haben nicht alle Professoren
gleiche Talente und Kenntnisse / Lehrgaben und Fleiß,
Ruhm und erworbene Verdienste : ohne Unzufrieden-

heit
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Beit zy veranlassen - kann man also auch nicht alle
gteich besolden. (In vielen Fällen erseßen andere Pros
fessoren und Privakdocenten doch eine Lüke, wenn die
Universität nur nicht zu s&lt;hwach beseßt ist. Und die
Verschiedenheit der Besoldungen wird schr häufig nicht
durch wahre Verdienste, sondern durch andere zufälliges
mitunter auch unzuläsäge Bewegungsgründe bestimmet z
daher eine feste Bestimmung des Gehalts auch manche
gute Gründe für sich hat.) X. Die Abtheilung der
Professoren in ihre verschiedenen Departements und
Facultäten oder Seetionen, imgleichen die Bestimmung
der Wissenschaften, die jeder hauptsächlich vorzutragen
Hat, ist fast durc&lt;gehends nicht ganz angemessen. XU.
Einige Neuerungen, welche die russischen dass
plane in- Rücksicht der academisc&lt;hen Grade machen,
scheinen nicht ganz verwerflich zu seyn. XI14, Zu billi-
gen ist es ferner, daß man sowohl alle Graduirte, die
weder lehren noch. ihre Studien fortseßen , als alle
Handwerker , von der academischen Jurisdiction und
Befreyung ausschloß ? nur auf die Buchhändler und
Buchdrueker hätte man diese Ausschließung nicht auss-
dehnen sollen. XII, Alle Plane enthalten manchen unndo
thigen Zwang, sowohl für Lehrer: als noc&lt;h mehr für
Studirende. XIV. Der neue französische Lehrplan
von 1802 hat die gesammten Unterrichts-Anstalten in
Primairschulen , Secondairschulen , Lyceen und Spes
cialfdoulen véttfeilt. In den Lyceen , die wenigstens
acht Lehrer haben müssen ,/ sollen die alten Sprachen,
die Rhetorik, Logik, Moral, und die Ankangsgründe
sowohl der mathematischen als physischen Wissenschafe
ten gelehrt werden, Die lette Stufe des Unterrichts
soll sich in den Specialschulen finden. Die schon vors
Handenen Institute dieser Art sollen bleiden ? ader es
soilen noc&lt;g folgende neue Specialschulen eingerichtet
werben: 1) zehn Schulen des Rechts / jede höchstens
von 4 Professoren, 2) drey Schulen der Medicin, jede
höchtens von 8 Professoren - 3) vier Schulen der
Chemie und der Naturgeschichte / jede von 4 Professos
ren, 4) zivsy Schulen der mechanischen und Gemischen* Ynlte,
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Künste , jede von 3 Professoren , 5) eine Schule der
höhern Mathematik von 3 Lehrern, 6) eine Schule der
Geographie, der Geschichte 1. der Staatswissensc&lt;haften
von 4 Lehrern, 7) eine vierte Zeichenschule, Vußer-
dem sollen die Sternwarten , welche wirklich in Thä-
tigkeit find, jede einen Professor dex Astronomie erhal-
ten. Alle oder doch mehrere der neuen Specialschulen
sollen ueben den Lyceen errichtet werden : nür eine
Special -Militairschule , von wenigstens xo Lehrern,
zur Erlernung der ersten Elemente der Kriegskunst, ist
in einer Festung anzulegen, und wird eine ganz andere
Verfassung als die Uebrigen erhalten. In diesem neuen
Lehrplan ist die Stufenfolge der Lehranstalten eben so
mangelhaft angegeben , als die Verfassung und Ver-
waltung derselben : man weiß nicht, ob man mehr über
die großen Lücfen , oder über die positiven Gebrechen
aller Theile des neuen Entwurfs klagen sol. (I&lt;
würde die Specialschulen mit den Universitäfen gar
nicht vergleichen. GSichtlich ist es, daß man gar keine
Universitäten haben wollte. Daß die Specialschulen
ibrc Stelle vertreten könnten, oder ihnen gar vorzuzie:
hen wären, glaube ich zwar auch nicht : aber man er:
warte den Erfolg, der die beste Belehrung geben wird,
wie weit damit auszureichen ist.) X1V. Ungleich besset
ist der Lehrplan der itagliänischen Republik, (x1 B.
€. 377.) wiewohl er auch noch in vielen Puncken man-
gelbaft unb unjmedindfíg ift. — Was der Hr. Verf.
zuleßt noch über die Vortheile und Nachtheile der Uni;
versitäten sagt, ist sehr wenig und unbedeutend.

Anhang. Geschichte der verschiedenen Be:
nennungen hoher Schulen. Die älteste Bezeich»
nung derselben ist Kudium, nachhin hießen sie vniver-
Litates scholarium et magistroruw, auch ftudium gene:
rale und vniversitas tudii, in der Folge entstand die
Benennyng gywnoasium süblimius , und endlich ward
in Italien das Wort Academia gebräuchlich , was
auch in Deutschland so gewöhnlich geworden ist, daß
man sich dessen seit dem 16 Jahrhundert eben so oft
bedient; als des Worts Universität : in England hat

man
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man die Universitäten nie Academien genannt ; in
Sranfreich vordem auch nicht, wo man diesen Namen
einer ganz andern Anstalt beylegte,

e

5*

Ueber das gelbe Fieber. Einige Worte zur Belehrung
und Beruhigung für Nichtärzte, zum Theil auch zur
Beherzifgung für geschyebende Behörden , von Dr.
C.8.L Wildoverg, Hofratkund Physicus, Ber-
lin, 4805. 2 Bogen in Ortav,

Ge» nüßlich es allerdings gewesen seyn mögte, wengEin mit den nöthigen Hülfsmitteln versehener
deutscher Arzt eine zwermäßige Compilation derjenigen
Nachrichten und Heilmethoden gelicfert hätte, welche in
America, Spanien und Italien in Hinsicht auf das
gelbe Fieber bekannt gewacht sind ; so wenig kann es doch
wohl nützen, daß eine größere Anzahl unserer Nerzte Bis
&lt;er über eine Krankheit zusammenschreibt, die sie noch
nichtgenau kennen. Diese kleine Schrift wird man inzwi-
schen nicht misbilligen dürfen : da die Bogenzahl und der
auf dem Tite] angegebene bestimmte Zweck sie hinlänglich
rechtfertigen. Der Hr. Verf. will nämlich bloß eine uns
zeitige Furcht vor dieser Krankheit verhüten, die wenig.
stens schon 1694 in Westindien bekannt gewesen, gleiche
wohl aber, ber. Bánfigen Gommunicationen unaeadtet,
etft 1800 fid) nach Europa verbreitet hat; und seiner
Meinung nach bey uns nicht epidemisch werden kann,
wenn nicht theils eine solche Beschaffenheit der Atmos
sphäre eintritt, die zur Entbindung und Entwickelung
des Anstefungsstoffes geschickt ist, auch dadey einige Zeit
fortdauert, theils aber eine solche Constitution des Köy«
pers damit zusammentrift, die den Anstekungsstoff aufs
nimmt. Doch hält er :deshalb gar nicht für unnüg,
daßdie möglichste Vorsorge zur Abwendyng unb. 93er
breitung dieses Uebels angewandt werde,
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dqecklenbuürgisches Joutnal. Ersten Bandes zweyteb
Stück. 1805, August. Schwerin und Wismar, in
der Bödnerschen Buchbändiung. 5 Bogen in Octav,

OVübolt: 1) Prognostikon über das Rirchen/
AS geben, von Hin. Rußwurm in Ratzeburg.--. Kefn Prognostikon ; sondern eine Angabe
einiget Ursachen des Verfalls des öffentlichen Gottes
dienstes und einiger Mittel: dagegen. Als Ursachen
werden angegeben ; Luxus und Zerstreuungssucht ; Ro«-
zanenlectüre, Mangel au Hausandacht , Einfdrmige-
Feit des Goktesdiensties, und schlechte Prediger, so wie
das schlechte Beyspiel derselben. Was darüber gesagtUt, und Fürzer hätte gefaßt werdet kdanen, bietet Sto
zu einer Menge Gegenbemerkungen dar. Wenig'tens
bátten aud) nod) t Ursachen mitgenommen werdensollen, die schlechten Gesangbücher , und der Ueberflüß
an Predigten, welche bey der Erleichterung des Relis
gionsunterrichts durch zweckmäßige Druckschriften, und
deren allgemeinern Gebrauch / viel entbehrlicher sind,
als vormals. Ueberhaupt verdiente die Frage ; wels
&lt;ben Werth hat das Kirchengehen ? eine genauere Er?
drterung, ehe man die alten Klagen Über diesen Ges
genitand immer wieder anstimmet? und denn sehe man
doch nicht Religion und Kirc&lt;engehen , Gottesdienst
und Predigtanhdren , für gleichbedeutende Dinge an,
Nile Mittel , die Sina pne em öffentlichen Gottes,en,
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dienste zu befördern, sind gute Prediger, mannigfaltige
Avwechselung beym Gottesdienste, und gute Kircheus
pvlicey empfohlen, Die guten Prediger findet man
aber zu selten, “und wie wil! “maw es verhindern daß
die schlechten ihnen aus unrichtigen Bewegungsgrüns
den nicht, sd wie jezt vorgezogen.werden ? Auch scheint
es mir zweifelhaft / ob die vorgeschlagenen Abwechses
lungen beym dffentlichen Gottesdienst von Nagen' feyn
werden 2) Der Angfimanw., oder ehemalige
Methode, das Rirchengebenzu befördern. --
So tltein dieser Aufsatz auch ist, so verdient er doch die
Stelle nimt. Was kann es «nüßen, aus alten Büchern
dergleichen vermeinte Curiositäten- abzuj&lt;hreiben ? 3)
Litterarische L7achricht, = von einer Gelehrten
Chariatanerte, des Hrn, P.. „Reinhold , der seine
Ideen über das Aeuffere derGottesverehrung (13 55.
G. 53.) der Kdnigin vow-Preußen eingesandt Daf,
und das erhaltene Antwortsschreiben , heutiger Mode
gemäß , abdrucken läßt. 4) Bin Wörtchen über
das Wort zum Besten der meckl. Landprediger,
Das Wörtchen ist zwar besser; als das Wort , (12
B. S. 279.) aber doch auch entbehrlich. 5) Versor»
gung der Armen in Rösto&gt;. == Die hiesige Ar-
menanstalt gehdtet ohne Zu eifel zu den nützlichen (eins
richtungen z; und es ist zu wünschen , daß sie Bestand
habe , wozu “theils der fortdauernde unverminderty
Beytrag der Einwohner , theils die Entfernung aller
Willkührlichkeit bey Verwendung der Einnahme, das
Meiste beytragen wird. Gut wäre es noch, wenn dies
sehr zusammengeseßte Geschäft mehr simplificiret wer-
den könnte. Wer aber Vorschläge zu ihrer Verbesserung
machen will, untersuche zuerst, ob diese mit dem vorhans
denen Fönd und den übrigen Einrichtungen vereinbar»
lich. sind : denn sonst ist jein «Rath vergeblich. Und
wer darüber etwas drucken lassen“ will , verschaffe sich
Cine genauere Senatui, als der Verf. dieses Auffates
hat. Unrichrig ist es z. B. weitit hier gleich Anfangs:
gesagt wird, daß der gedruckte- Entwurf „keine Geseße
kraft erhalten babe, sondern eins brsondere Instructiynt
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fit ba8 Oirmencollegiumti ausaéfettiaet fep , bie abet
im Wesentlichen völlig mit jenem übereinstimmen soll.“
Es hat vielmehr durch einen Raths und Bürger'&lt;hluß
vom 27 May «80+ ;,der in diesem Jaht abaedruc&gt;tve
wund demnächst vertheilte Entwurf nach gemeinschaftlts
&lt;hem /- bereits gemeinkündia gemathten Einverständniß
die"Kraft einer förmlichen Policey-VerorTnung erhal“
fen; und es ward nur -reserviret, daß' „die wenigen
bey deren Ausfährung AU'modisicirenden :Nebendinge
in der Instruction für das Armenecollegium ihre Be
stimmung vehalten sollten.“ Die Infiruction vom 23
Jul: 1803 (nicht 27. Jul. -1804,) itt also.nicht. gleiches
Fuhalts mit bent Cntwnrzfe ;-fonberm sie enthätt vur
einige Modificationen einzelner Stellen 0c8 Gutmuefé,
neben mehreren von dem Entwurfe ganz verschiedenen;
zum Theil temporellen Vorschriften. Ebengedachte
Modificationen des Enfwurss kamen in die Instruction,
weil man sich die Kosten eksparen wollte , den Ent-
Wurf um dieser wenigen Abänderungen willen in einer
starken Auflage nochmal abbruc&gt;ken zu lassen. Die In»
struction war es also nicht, wie S. 142 gesagt wird,
deren Abdruck aus Sparsamkeit unterblieb , diese wür»
de ohnehin kaum 3 Quartseiten betragen haben. Daß
dieselbe nicht ebenfalls gedruckt ward, hatte einen ane
dern Gründ? für die darin enthaltenen Modificationen
des Entwurfs achtete man keine allgemeine Bekaynt-
machung nothwendig. 6) Mitvel wider die Was;
ferfudbt. — ^7) Ueber dis Einführung der pe:
stalozzischen V7ethode Ad der pestalozzischen
Elementarbücher in+ unsern Volksschulen. --.
Ist abgebrochen. 8) Litze T7achricht, die vielleicht
vielen erwünscht seyn wird. - Auch den Lesern
des Journals? 9) T7achtrag zu Nr. 7 des ersten
Stücks. (13 B. S. 86.)

2.

Fan einer-Zeitschrift, die unter dem Titel : Seschich-
aS te und Politik, vomL. R. Woltmann heraus:
gegedeir wird, und meines Ermissens überhaupt keinen

ato.
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großen Werth hat, finde i&lt; im Jahrgange von 1804
zufällig zwey kurze ; von dem Herausgeber abgefaßte
Aufjätze, deren ich hier gedenken muß. Der erste hat
die Aufschriit 7 Jdee einer "deutschen Stadt. In
eben dem Grade, als das Reichsband loser ward“, bat
sich nach seiner Meinung ein anderes Mittel zur Ver:
einigung depx deutschen Nation , nämlich vie Cultur
durch Kunsf und WissenjiGhaft in einer gemeinsamen
Sprache fester gebildet. Bey dieser Cultur unterschet«
bet er zwev Klassen ihrer Beförderer , die Auroren
und die Schriftsteller. „- Wer neue Wahrheiten ers
findet, oder die erfundenen mit einem solchen, ihm eis
genthümlich aunssirdmenden Leben hinsiellt , daß man
ibre Wiedergeburt in ibm nicht verkennen mag z wer
Gebilden der Einbiidungskraft die ihnen nothwendige
schöne Form anschaft, der bat productive Macht, und
ist «in Autor, ein Urheber und Schöpfer. Die Auto«
ren find die heitigen Wächter der Wahrheit und Schön«-
Heit, insoferne diese Gdttinnen unker einer Nation hei-
misch find : nur sie haben den Zutritt ins Mlerheiligste,
Verschieden von ihnen ist eine andere, viel zahlreichere
Klasse yon Geistern , welche frevlich auch zu jedem re
den, der sie hüren und lesen will und kann , aber nur
bloße Mittheilung von Kenntnissen und Empfindungen
bezwecken oder bezwecken sollten » ohne auf productive,
philosophische Kraft Auspruch zu machen. =&gt; Sie
heißen Schriftsteller. Da nun die Cultur durch
Wisscaschaft und Kunst in gemeinsamer Ursprache das
Einzige ist, welches als Gemeingut der deutschen Na»
tion betrachtet werden kann ,- und sie zusammenhält ;
da ferner die Autoren der Quell und Mittelpunct
der National-Jntelligenz und des National-Geschmac&gt;s
sind : (o folgt, daß nach der gegenwärtigen Laze der
Dinge diejenige Stadt als eine wahrhaftig dentsche bes
frachtet werden müßte, in welcher viele deutsche Auto«
ren versammelt: sind / und ihren unmittelbaren Wir-
funasfreis haben ; und daß diejenige, in weicher dieses
auf eine überstralende Weise der Fall ist , die Haupt»

flabt der Deutschen genannt werden dürfe. Boumi
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lid) soll es nun aber noch eine unentbehrlirhe Eigen»
schaft einer folchen Stadt seynz7 “daß daselbst fvrtdauernd
auf Herbeyschaffung der Kosten zur Unterhaltung einer
solchen Gesellschaft von Autoren sicher zu rechnen- seyn
iuf; uud: da cs hieran zur Zeit fehleu dürfte , Hesons«
ders aber in Berlin , dem Aufenthaltgorte des Hru.
Verf.; von dem sonst einzelne Züge in der weiteren Be-
schreibung entlehnt zu seyn scheinen , bey der“ hekaunten
Sparsamkeit der preußischen Regierung, hicrauf gar
nicht zu boffen ist, auß überdem Zweisel an der Festige-
keit dieses Auforendandes entsichen mögten : so fiefet
es mit der Rfalisirung dieser Idee der deutschen Stadt
noch so etwas mißlich aus:

,, Hiemit sieht nun der zwente Aufsaß, um den es mireigentlich zu thun ist, in Verbindung : da ex nicht groß
ist, so liefere ich ihn unabgekürzt. Idee einer neuen
Universität, er Das Hauptgebrechen aller hdhernLehranstalten in Deutschland hösicht darin, daß fic für
die höchste wissenschaftliche Cultur; deren die. giücklich-
sie menschliche Natur fähig iff, unb für die geringe
Bildung, welche zur Besorgung der meisten Geschäfte
des bürgerlichen Lebens erfodert wird, zugleich brauche
baxe Schulen seyn sollen, Sie werden es daher (ür
keinen dieser Zwecke. Wer nach dem Höchsten in Wiss
senschaft und Kunst strebt , wird durch eine Last von
Kenntnissen erdrüft, mit welcher sich der Vortrag aus
practischen Rücksichten beladet : und wer fip gern be
gnügte, weun er für Diefe burd) eine ungemischte und
even dadurch vollsiändigere «Lehre brauchbar gemacht
würde , muß sich durch ein Getreibe von gelchrten
Kenntnissen und reiner Wissenschaft verwirren fassen.
Es ift nicht zu beschreiben, welcher unsägliche Nachtheil
für die Cultur überhaupt und für Verwaltung der
Staaten aus diesem unglücklichen Vorbältnisse entsteht.
Mancher Genius ist erloschen, weil! er in Deutschland
keine Stätte fand; die ganz der Wissenschaft und Kunst
geweiht war, und die Academie ihm nuy soviel von
ihnen, und in solc&lt;er Lage darbot , daß es hinreichte,
ibm das präctische Leben iu verleiten ; oder gute Köpfe

wurden,
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tourbem ba wir ia früher Jugend die Unsperfität bezie
hen, dürdie höhere Wissenschaft: veisatoben , weil
fie nod) iicbt reif für diesetbe waren; oder;was beym
großen Haufen der Fall if, man behielt nir sovie! von
ihr, “als Im nachherigen Leben zur Last und Verwirrung,
vder zur Gleichgültigkeit , Verachtung-und zum Hdß
tiber dieselbe gereichte. Diese schädltc&lt;hen Wirkungen
werden schwinden / “weitn ayf den Academien , welche
in vielen. deutschen.Provinzen blühen ,- mur diejenigen
Kenntnisse gelehrt werden , welche dur&lt;haus- practtsch
sind, wenn auf ihnen "nur für CERNIoke FetLigkeiten/. die in nachferigen Geschäften mic&lt;t"Wntbehvt
werden können, gesorgt wird, und wenn dagegen eine
wahrhaftige Universität entsteht , welche alles Wissen
umfaßt; und 'deshalb -ein Universum ist;- weiche bie Dos
Here Kunst pflegt, und gleichsam züm Archidar die lit-
terarische Gelehrsamkeit in ihren Dienst genommen
Hat. 5 Eine solche Untversität für Deutschland kann
nur da biühen, wo die Nakional-Intelligenz versammett
ift, wv die deutschen Autoren leben und lehren , alfo
in der beschriebenon dentsthen Stadt. Alle'Jünglinge,
weiche nach Vollendung der practischen:?Studien auf
ven übrigen Academien das Bebötfniß fühlten, sich in
die-höhere Wissenschaff und Kunst , die ächte Gelehr-
jamfeit einzuweihn , würden nach dieser Universität
wallfahrten. Hier. lernten sie nun schon im reifern
Alter, den. höchsten Gesichtspunet, welcher die erworbe-
nen Kenntnisse wohlthätig für das gante Leben ordnet z
Hier würde der Geschma&gt; befestigt. Narh den Eigen-
schaften; welche wir der deutschen Stadt beyzumessen
haben, fänden fie in ihr auch eine Scene zur Uebung
in feinen Sitten, uud thäten Blicke ix den großen Ges
schäftsgang. An diesem Orte lernten sie , was die
deutsche Nation sey ; undgiengen von ihm als Deuts
schd. hinweg , in all? Provinzen des gemeitschaftlichen
Vaterlaudes unsrer Cultur ein Gemüth 'zu verbreiten,welches-jenerStadthenNahmsndepdeutschenbesFräftigen wärde. /

Gh
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* Ich habe meinen - Lesern nichts von diesem Aufsake

eines Mitgliedes unsrer National,Jutelligenz :vorents
balten wollen; weil ich offenherzig bekennen muß, . daß
ich ihn. nicht zu verstehen befürchte.“ 'Vermutblich kiegt
dies dara daß-.ich nicht im Stande bin, den Höchsten
Gesichtspunck bey diesem Gegenstande zu nehmen , so
wie Hr.:W. das thut, Soviel ergicht sich, daß wies
der von einer Ober-Universität die Rede ilt.3- wies
wohl nach. einem ganz andern:Plane, -als ihn Hr.-Ro»-
dig, von dem seither nichts weiter zuhören gewesen,
vor. einiger Zeit (12 B. S.-85.) angab. -Ob-dabey
auch andere ins Allerheilligste werden“. zugelassen. wer-
den, als die Autoren unrer den neuesten Phitosophen,
==- denn zu diesen gehören gewöhnlich die Leute, web
&lt;e sich mit: den jogenannten Höchsten Gesichts-
puncten. beschäftigen, und ung unter diesem Rahmen
bäufig ihre Phantanen; wenn solche auch unverständlich,
odex unrichtig, oder- unbrauchbar sind , vorlegen, —
fey dahin gesiellet. . Weil es aber bedauerlich jeßt noch
an der- deutschen Stadt, und wenn man es 'qu&lt; hie:
mit im Anfange so genau nicht nehmen wollte , hoch,
was wichtiger ist, an einem Staate fehlt, der für die
wahrscheinlich zahlreiche Klasse der wirklichen oder
vermeinten Autoren gute Besoldungen btraeben will :
so wird nichts anders übrig bleiben, als daß Hr. w.
und andere patriotische Theitbaber: der..Nationat,Ini
telligenz sich entschließen , ohne alles Gehalt , so wie
vormals die Juristen zu Bologna, das vorgeschlage!
ne Lehrinstitut in Gang zu sekßen;- und diejenigen 7 "die
an dessen Nüßlichfeit zweifeln werden., durch den Au,
genschein zu widerlegen. Wenn nur Aeltern und Vor,
münder dem Enthusiasmus der Jugend“ nicht Hinder-
nisse-.in den Weg legen, werden hoffentlich. viele soge»
nannte Genies daselbst unverzüglich eintreffen, Das
Uebrige findet sich dann allmätig, — —

Unsere biöherigen Academien, und diese Oberacades
inte werden sich, soviel ich einsehen kann, gar nicht im
Wege seyn, wie Hr. W. leicht würde gefunden haben,
wenn er über den vermeinten höchsten Gesichtspunct
I a
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den währen Zweik und die Einrichtung der ersieren nicht
außer Acht.gelassen hätte. . Denn unsere Universitäten
versprechen nicht, den Studirenden auf die höchste Stys
fe der wissenschaftlichen Cultur zu heben, sondern wol»
len ihn nur bis dahin bringen, daß er sich selbst weiter
fortheifen kann: die fernere Ausbildung überlassen sie
ibm selblt. Sie lassen ferner jedem Studirenden die
Freyheit, sich nach eignem Belicben gelehrte oder practi-
sche Kenntnisse zu erwerben, so wie er sie für seine
künfrige Bestimmung am zuträglichsten findet : es ist
also ungegründet , daß-ihm die eine oder die andere
Art der Kenntnisse aufgedrunzgen wird 3 und bey dem
nachherigen eignen Studio, das doch inimer Hauptsa«
&lt;e bleibt, kann er vollends alles bey Seite liegen: las»
far, was ihm nicht brauchbar it. Auch ist es ein
großer und shädlicher- Irthum', daß die meisten Ges
schäfte, zu welchen die Studirenden auf den bisherigen
Ncademien vorbereitet werden , nur einen geringen
Grad von Bildung erfodern. Daß ein Mann , der
felbft Privatdocent in Söttingen und außerordentli-
der Professor zu Jena gewesen ist , so verkehrte Ber
griffe von den jetzigen Universitäten hat, ist freplid) bes
fremdend. Aber es gehört zur Mode unserer Zeiten,
die Universitäten zu tadeln, ehe man sich noch die Mü-
he genommen hat, ihre allgemeinen und individuellen
Verhältnisse kennen“ zu lernen,

3*

Zurückgesektes Verdienst. QEin Schauspiel in vier
Acten von: Scheerer. Schwerin , 1805,- In
Commission der Bddnerschen Buchhandlung, 8 250«
gen in Octav,

Ei! Schauspfel, das in Plan und Ausführung sehr
w inittelmäßig ist, und in einem andern unter dem

Kitel, das ländliche Gemälde in drey Ycten , fork»
geseßt werden sol, Der Verf. war damals, wie dies
Stü&gt; im Druck erschien, Mitglied der Hofschauspieler-
Gesellschaft in Schwerin,
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I,

Bersuch über die Errichtung und Einrichtung der Uni
versitäten, Von D, Friedrich. Benedict Weber,
ordentlichem Professor der Veconomie unb Cant
ralwissenschaften auf der Universite t in Frankfurt
an der Oder. Aus der zwepten Adtheilung des
Handbuches der Staatswirthschaft besonders abge,
druckt. Berlin, 1805, Bey Heinrich Frölich, 11
Bogen in Octay,.

us der auf dem Titel geschehenen Nachweisung,
woher dieser besondere Abbruck für diejenigen,
welche der übrige Theil des Handbuchs nicht in

gleicher Maaße interessiret, genommen ist + wird man
schon ersehen , daß die Einrichtung der Universitäten
nur ein beyläufiger Gegenstand des Hrn, Verf. gewesen
ift. Und die nähere Nachsicht zeigt auch bald, daß er
Feine eigene vollständige Untersuchungen über diesen
Gegenstand anstellen wollen / sondern nur eine zweck:
mäßige Answahl und Zusammenstellung desjenigen be«
absichtiget hat, was seit Michgelis darüber geschries
ben worden : vorzüglich scheint er sich an die beyden
Schriften des Hrn. Meiners gehalten zu haben; von
einigen andern neueren , in diesen Annalen nach und
nach angezeigten Schriften ist nur. zwischen durch Ge!
brauch gemacht. : Bon der Schriff , Ueber die hs
here Cultur, (10 B.G. 17.) giebt er seinen Colle-
gen, Jon. Reitemeier, als den Verf. ay, Für den

9 Zweik
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Zwe dieser Blätter wird es demnach genügen , die
Anordnung dieser Schrist anzuzeigen, und cinige ein*
zelne Bemerkungen auszuheben, auf welche in verschie!
denen Rücksichten wohl -noch einmal Bezug gemacht
werden könnte. 8 I. Löugzen ver Universitäten.
Bey einem allgemeinen Lobe: und- Tadel liegt die
Wahrheit in der Mitte. Nicht zu lävgnen ist es, daß
einzelne Universitäten bey ihrer schlechten Verfassung
und Verwaltung Vorwürfe verdienen, Über bey einer
zweckmäßigen Einrichtung werden sie die glücklichsten
und seegensvollesten Wirkungen hervorbringen. Dann
hat man nicht nöthig / auf kameralistische Vortheile
Rüce&gt;lsicht zu nehmen: wenn gleich auf kleinen Universi-
täten auch das Studjum der Wissenschaften nicht ges
winnen kann, (warum. nicht?) und die Zahl der tu:
direnden überall abnimmt. Duyisburg, das jett auf-
gehoben werden soll, hatte deren zuleßt 14, Rinteln
Hat kaum 30, Altorf 20:30, Greifswald selten 60-
80. 5 2- Errichtung der Universitäten Univer-
sitäten sind Lehranstalten / wo alle Haupt? und Hülfs-
wissenschaften gelchrt, und in den, Hauptwissenschaften
die hd&lt;steu Würden ertheilt werden.  'Academien sind
eigentlich die auf esn oder einige Hauptwissenschaften,
und 'die Ertheilung der höchsten Würde in diesen, he:
schränkten höhern' Schulen. Die ältern Academien
sind in der Folge meistens in Universitäten verwandelt :
jeßt errichtet man dergleichen s&lt;hwerlih. Man nennt
indeß andre davon ganz verschiedene Institute auch Nca-
demien. 5 3. Ort. Eine nahrhafte Mittelstadt ist
am paßlichsten. - Könnte man den Studirenden im Ge-
nusse der Veranügungen feste Gränzen setzen, so würde
in vieler Nücksicht ein reicher Handelsplaß sich zur
Universität schien, theils wegen der vorhandenen Ge-
legenheiten, Anstalten: Sammlungen für Wissenschaf
ten und Künste, eines guten Theaters, quter. muricalis
scher Anstalten, 26. theils wegen des geselsschaftlichen
Tous. - 8 4. Sonoe zur Anlage und Erhaltung.
Die Größe des Fonds kann nicht im Allgemeinen bes
stimmt werden. Am vortheilhaftesten werden dazuie
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ltegende Gründe gewählt. 8 5. Privilegien und
Rechte. 8 6. Innere Verfassung. A1s obersie
Behörde empfiehlt sich vorzüglich die Ansetzung eines
Obercurators in der Person eines Stäatsministers.
Dieie Einrichtung ist vorzüglicher / als die Unterwers
sung der Universitäten unter das Ressort der Schul-
collegien oder Consistvrien, welche zu sehr mit Geschäfe
ten überhäuft sind, (sollten die Staatsminister weniger
Geschäfte haben?) und oft fremdartige Jdeen und
Plane aus ihren übrigen Geschäften auf die Besorgung
der Universitäten übertragen. * 8 7. Die Professoren,
bie Sacultáten, das Corpus.der Lehrer. Man
kann die Professoren am zweckmößigsten in 10 Scctio-
nen und 2 Nebensectionen eintheilen. Jene sind“, die
philosophische , philologische, physicalische , mathema-
tische, historische, geographische und statistische; tbcelo:
gische, juristische, mcdicinische , ftaatswirthschäftliche/
diese dis 4Inguistische und bildende Section. 5 8. StU-
dienplan und Studienzeit. Ein allgemeiner Stys
dienplan ist nicht zu empfehlen : denn das Studium
der Wissenschaften gedeihet am besten überall nur ia
der möglichst größten Freyheit. Aber die nothwendig
sten und unentbehrlichsten , und von den hülfswissen-
schaftlichen die wichtigsten Collegien, könnten, gesetztich
vorgeschrteben seyn. Vortheithaftist es auch, daß denen,
welche im Lande angesiellt-seyn wollen, zur Pflicht ge-
macht wird, wenigstens 3 Jahre auf der Academie zu“
zubringen. 1 weil sonst die Zeit häufig zu schr verkürzt
wird, wozu das nachtheilige Cursusiesen in den Haupte
fächern beyträgt. Die Bestimmung dieser Zeit ist zu-
gleich ein Mitkel - manchen armen und talentlosen
Jüngling vom Studiren abzuhalten. 8 9. Vereini-
gung der Praxis mir der Theorie beym acad.
Unterricht. Einige practische Anweisung, besonders
in Rücksicht auf die positive Landesverfassung , muß
schon auf der Academie gegeben werden 7 aber die ted)
te Gränze ist nicht so ieicht zu treffen. Jedoch scheint
es besser, lieber zu spät damit anzufangen, und zu we
nig dabey zu thya, als das Practische zu früh und zuvie
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viel einzumischen. 5 x0, Die einzelnen Lehrge!
genstände. Man mache durch eine eigene Vorlesung
die Studireuden mit demjenigen bekannt, was sie nach
ihren verschiedenen Zwecken auf der Academie zu hören
haben. 3 11. Sorm , Binrichtung , Ankündi«
gung, Dauer und Bezahlung der Vorlesungen.
Einige glauben , daß man die Honoraria beträchtlich
erhöhen, und dagegen die Besoldung einziehen oder
verringern solle. Aber diese kennen die Universitäten
gar nicht. Zweckmäßiger und vorzüglicher scheint der
Vorschlag anderer , alle Honoraria abzuschaffen , die
Professoren so reichlich zu besolden , daß sie standes-
mäßig leben fönnen , und dagegen einte bestimmte An-
zahl von Collegien unentgeldlich von ihnen lesen zu
lassen. Nachlässigkeiten und Pflichtwidrigkeiten würde
man hiebey einer gerechten Ahndung unterwerfen Fn
nen. Wenn gleich eine bestimmte "Zeit des Anfangs
ndfbig ist, um die Studirenden anzuhalten, daß sie zu
rechter Zeit da sind, so gilt das doch keinesweges eben
so von der Zeit, wenn. die Vorlesungen geendigt wer!
den sollen ; nur das Hineinlesen in die Ferien , und
das Dupliren und Tripliren ist geradezu zu verbieten.
Die freye Wahl der Stunde lasse man. dem Lehrer ;
auch hänge: es von ibm ab, welche Collegia er in jedem
Halbjahr lesen will , weng nur die Hauptcollegia und
die wichtigsten hülfswissenschafflichen Collegia “wenig
stens. alle Jahre gelesen werden. EFS ist weit besser,
daß über Lehrbücher als über Dictata gelesen werde:
wenigstens müssen bey Vorlesungen ohne Lehrbücher die
Pläne derselben gedruckt ausgegeben werden. Die
Dictirmethode im Vortrag ist schon an sich verwerflich,
und hält die Zuhörer vom vernünftigen Nachschreiben
ab, welches doch näßlich ist. Ein freyer Vortrag, bey
welchem die Zuhörer das Wichtigste sich ausschreiben
fönnen, ist vorzüglicher. Gut würde es seyn, wenn die
Vorlesungen über römisches Recht , und einige theolo«
gische und medicinische, latelnisch, und die Vorlesungen
über das Völtexrecht französisch gehalten würden. Ferien
zwischen dem Ende der alten und dem Anfang der neuen

0t,
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Vorlesungen sind durchaus nötbig: aber während der
Vorlesungen sollten keine kleinere Ferien weiter ge:
duldet werden. Hie und da giebt man aufs Jahr 2 bis
3 Monate Ferien hinter einander, besonders im Som,
mer , und läßt dann die Collegia nicht halbjährig, son»
dern jährig lesen: es ist unstreitig mehr für als gegen
diese Einrichtung , und sie verdiente daber allerdings
überall eingeführt zu werden. 6 12. Academische
Anstalten, Einrichtungen, Sammlungen. Mit
der Bibliothek ist ein Leseinstitut zu verbinden, worin
alle vorzügliche Journale undZeifungen, und die neue-sien kleinen Schriften: gegen Bezahlung. eines gewissen
jährlichen. Beotrags. vorgelegt werden... Eine eigene
Buchhandlung und Buchdruerey für die Universität
sind nicht -nöthig; ein Commerz taugt nichts für Pro-
fessoren, ( Sind denn die Buchhandlung und die
Druckerey ein Commerz der Professoren 2). |, 13.
Aufnahme und Prüfung der GOtubirenben,
WMirtel der Studirsucht vorzubeugen, Univer,
sitätszwang. . Eine allgemeine Prüfung ist da, mo
halbjährig. eine große Anzahl junger Leute ankommt,
Ffaum möglich ; und das, was zu diesem 9Sebuf an ei»
nigen Orten verordnet worden, ist ynausführbar be-
funden, Man begnüge sich also , diejenigen zu prüfen,
die eine academische. Wohlthat genießen wollen, seße
die, welche schlechte Schulzeugnisse vorlegen, unter
besondere Aufsicht, (2) und nehme die nicht an, die von
einer. "andern Academie anfoimmen , ohne-ein Zeugniß
ihres Wohlverhältens mitzubringen. Um die Studir,
sucht einzuschränken, tasse man aus dem gemeinen Bür-
gerstande oder Bayuernsiande keinen zu, der nicht schon
auf der Schule ein besonderes Talent und vorzüglichen
Eiser für die Wissenschaften gezeigt hat, und unterwerfe
diejenigen, die zu Aemtern angestellt seyn woilen, einer
strengen Prüfung. Nur denen, welche im Gtaate an;
gestellt seyn wollen, mache man es zur Pflicht, daß sic
2 Jahre auf der Landesuniversität studiren." 5. 14.
Prüfung der Abgebenden. Jeder, der nachhia
ein Umt haben will, mäßte billig bey seinem Abgang

latet;
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lateinisch und für ein mäßiges Honorar geprüfet werden,
vb er genug gelernt habe; wobey denn besonders auch
auf die Hülfswisscns&lt;aften Rüeksicht zu nehmen wäre.
Wird er nicht brauchbar befunden , so kann er'durch
einen längern Aufenthalt auf der Academie das Ver-
säumte noch nachholen. d. 15. Academische Wür-
den. Sie ganz abzuschaffen, ist kein Grund vorhanden :
aber man verhüte , daß fie nicht Unwürdigen ertheilt
werden, und entferne das ; was fir lächerlir machen
kann. 8 16. Unterstüzung der Studirenden
durch Otipenbia, Sveyptijcbe 2c. Man überlasse
die Vertheitung einer aus den Professoren gewählten
Deputation , welc&lt;e die Competenten am richtigsten
beürtheilen kann ; verpflichte diese aber, daß sie jähr»lid) an. bíe Oberbehödrde darüber berichte. an ble
ferner dafür, daß bloß Unbemittelte sie erhalten, 5. 17.
Academische Disciplin. Sie ist die Aufsficht auf
das sittliche, fleißige und zweckmäßige Betragen der
Studenten, Sie ist desto besser , je milder und dem
Zeitgeist angemessener die Geseße, und je unausblcib:
licher die Vollstreckung derselben in jedem vorkommen
den Falle ist. Man gebe der academischen Freyheit
die gehörigen Gränzen. ;, DieJugend der Stydirenden;
„der edle Zwe ihrer jeßigen Beschäftigung , und ihre
„fünftige Bestimmung, „verbieten durchaus, sie den
u dbrigen Staatsbärgern in allen Fälten und Verhält«
u nissen glesc- zu stellen. Sie fodern für sie eint ge
x wisse Freyheit, der es allein möglich seyn wird, soviel
' Character und Selbstständigkeit in ihnen zu erzeugen:
17 daß sie nicht einst zu feilen und niedrigen Sclaven sich
erniedrigen mögen : sie verlangen für sie eine gewisse
1 Nachsicht und Schonung , da von ihrer Studirzeik
7 oft das Glück ihres ganzen Lebens abhängt, Aber
ir auch nur insoferne - als jene Verhältnisse wirklich
ze berdelsichtiget werden müssen und können / mögen sie
z- den Studirenden zum Vortheil kommen : in Fällen
„hingegen, wo dieselben keinen Einsiuß haben, wv die
- Studirenden bloß als Menschen und Staatsbürger
„zu betrachten find, da myß auh ihrer besondern Rechene
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pfe unb. SBerbültni(fe nit toeiter gebacht, tecrbem, ba
„ bleiben sie den Landesgeseßen gleich andern unterwor“
p (eu, — (In diefer ganzen Bezeichnung der academi-
schen Freyheit weiß ich keinen bestimmten Sinn zu fin*
den.) 5 34. Sleiß, Sittlichkeit, Anständigkeit
des Betragens. Veranügungen der Studiren»
den. Mittelmäßige und schlechte Schauspielergesell-
schaften lind nicht zu dulden 2 ein gutes Theater hin-
gegen bildet den Geschmac&gt; und Kunsisinn der Studi-
renden. 8 39. Duelle. Man verbiete das Fechten,
und schaffe sowohl, die öffentlichen Fechtböden als die
Fechtmeister ab. Man seße ausführbare Strafen auf
das Herausfodern, Duelliren und Secundiren- , und
verhüte durch ein Ehrengericht, das , aller dagegen ge-
machten Einwendungen ungeachtet, doch das beste Mit-
tel zu seyn scheint, die Folgen geschehener Beleidigun-
gen. F 20. Geheime Verbindungen, und TCu-
multe. Bey Zumulten und Wegzügen lasse sich die
academische Obrigkeit niht intimidiren. Und uic tr
laube mau einen solennen Einzug der Ausgewanderten.
5 21. Schuldenwesen der Studirenden. Den
Gläubiger, der gegen das Verbot creditirt hat, bestrafe
man mit dem Verlust seiner Foderung, und mit fisca-
lischer Strafe. Wennaber der Student den Gläubi-
ger zum geseßwidrigen Credit verführt und überredet
Hat: jo spreche man diesen nicht gänzlich von Bezah-
lung solher Schulden frey, wgil dies äußerst verderb-lich für den Character junger Beute ist , sondern lasse
dergleichen illegitime Schuld von ihm oder seinen Ael«
tern und Vorgeseßten dennoch ganz oder zur Hälfte ad
pios vfus bezahlen. (Bessert denn dies den Character ?)
8 22. Disciplinarstrafen , besonders Carcer.
Das Carcer muß bloß durc) Mangel an Freyheit stra-
fen : dieser ist hinlänglich, um die Strafe wirksam zu
erhalten. Denjenigen, der das Coylilium abeundi er-
Halten bat , sollte man solange km Carcer behalten,
bis seine Aeltern oder Vorgeseßten das Weitere verfügt
baben. Ihm und dem 3ielegirten sollte man die Matrie
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frikel wieder abnehmen, Körperliche Züchtigung kann
keine Diseiplinarstrafeseyn.

(Das Uebrige künftig.)

2,

Ein Scherflein zur Verständigung über die Wahl der
Gegenstände und die Methoden. des Unterrichts.
Zugleich Einladung zu der am 30 September anzy«-stellenden ordentlichen Prüsung-inderRageburgi-schen Domschule, von dem Rector derselben , Io-
bann Christian &amp;riedrich Diez. Nateburg,
1805. . Gedruckt von Zacharias Hinrich Gläser,
herzog!. Hofbuchdrucker. 33 Bogen in Octav.

1s wird zuerst gezeigt, daß diejenigen dul:reformatoren, welche in der leßten Hälfte des vos
rigen Jährhunderts an die Stelle des angeblichen las
teinischen und griechischen Wortkrams gemeinnükige
Gegenstände und Sachkenntnisse zu seßen versprachen,
dies Versprechen in mancher Hinsicht nicht erfüllet ha-
ben. Und hierin hat der Hr. Verf, wohl meisiens Recht,
wenn gleich eine andere Art der Darstellung dies-uoch
einleüchtender gemacht haben würde. Aber meines
Ermessens geht er danächst auf einer andern Seite wie,
der zu weit, wenn er die Anleitung zum Urtheilen, in
dem hier vorgeschlagenen Umfange, als das vor-
nehmste Augenmerk beym Unterricht der Jugend
empfiehlt,

3e

ipm 18 Jul. ernannte die theokogische Facultät
4 ben Hrn. Johann Christoph: Ziemssen, ordent-

lichen Professor der Theologie, Consistorial Assessor
und Pastor an der Marienkirche zu Sreifswald, zum
Doctor der Theologie«
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L+

eschlyuß der Anzeige von Webers Vet»
such über die Errichtung und Einrich»
tung der Universitäten. = 5.23. Die

dem Ganzen vorgesetzten Personen, der Cyu-
rator, Rector, Director, Ranzler 27c. Um die
Einwürfe gegen das ambulirende Rectorat zu heben,
wird es, da ein perpetnirliches auch Grfnde gegen
sich hat; am besten seyn, daß man keinen Professor
zwinge / das Rectorat gegen seine Neigung zu über
nehmen, daß man aber auch die aus den übrigen durch
Wahl oder durch die Folgeordnung geschehene Bestim-
mung der Oberbehörde zur Approbätion anzeige, und
diese allenfalls das Reetorat des Vorgängers noch um
einen oder zwey Termine verlängere. ( Welche Ein-
würfe würden denn hiedurch gehoben? Würden sie
nicht vielmehr noch vermehrt werden ?) 5. 24. Der
academische Senat, dessen Commissionen und
Deputationen, 5. 25. Das academische Ge-
richt , die Verwaltung der Gerichtsbarkeit,
die Ansezung eines beständigen Beysitzers.
Criminalfölle sollten mit NRusnahme der Duellsg-
&lt;Den (?) gar nicht vor das arademische Gericht ger
bbren, sondern jeder Student, der sim eines wirkli-
ga Verbrechens schuldig macht- das academischeÜrgerrecht verlieren, und der OrtLobrigkeit überge
ben werden, Nur frägts sich , " die Untersuchung9s
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solange führe, bis c8 ausgemacht ist, daß er wirklich
das angeschuldigte Verbrechen begangen habe? Ich
glaube, daß fie vor demselben Richter gleich von Än-
fang geführt werden müsse, da der Student nicht leicht
eher in dieselbe verfallen wird', als bis seine Schuld
schon ziemlich gewiß ist. Wollte man die erste Unters
snchnng dem academischen Gericht überlassen, so wäre
die Gelindigkeit desselben zu fürchten, die man vermei»
den will. Sollte er aber demnächst als unschuldig er-
Fannt werden , so ist ihm ja sehr leicht völlige Satis
faction und Ehrenerkiärung zu geben, und derselbe
wieder unter die academischen Mitbürger aufzunchs
men. Nur in Tumultssachen ist es bod). ratbfamt,
daß bis zur erlangten Gewißheit def Schuld ein Mik»
glied der Juristen - Facultät und der Universitäts

Syndicus jugejogen werde. (Das Unzusammenhän-gende dieser Angaben wird man leicht bemer?en. )
Uebrigens ist der Rath nicht zu billigen , daß man die
academische Gerichtsbarkeit ganz aufhebe : viele wich»
tige Gründe sprechen für den Nutzen und die Nothwen-
digkeit ihrer Beybehaltung im Allgemeinen. Nut
sorge man dafür, daß die Verwaltung stets in den
Händen einsichtsvolier und der Rechte kundiger Persos-
nen sey. d. 26. ae Ortepoliceywefen auf
Universitäten, und die Concurrenz mit dent
Magistrat in Rücksicht desselben. Zur gemein»
schaftlichen Ortspolicey gehdren / die Bier- Brodt»
und Fleischtaren, die Visitation der öffentlichen Häue
ser nnd Vergnügungsödrter ,/ die Armen - Straßen« und
Feuerpolicey: auch muß der Universität die Ankunft
der Fremden gemeldet werden , und es von ihr abhän;
gen, deneu einen längern Aufenthalt zu verweigern,
deren Verweilung sie nicht für zuttäglich hält, Die
specielle Policey der Universitäk hat die genaue ennt;
niß aller Studirenden Und Universitätsverwandten zum
Gegenstande. 65. 27- Die Besorgung und Ver:
waltung des academischen Oeconomie ; und
Renteywesens. Wenn. die Academie nur baare
Fonds, keine Grundstücke besißt, so ist bloß ein Ren;

dant
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baut nbtpig: fonft ist ein eignes Administrations:
Collegium erfoderlich:

Hätte der Hr. Verf. sich die Zeit gelasseit, tmb:
rere von den angeführten Schriften über academische
Gegenstände sorgfältig durchzugehen und zu prüfen,
und hätte ihn etwas mehr eigne Erfahrung uagter;
stätt- als aus diesem Buche zu entnehmen ist: so
mögte es allerdings sehr nützlich seyn / daß bie Gm
richtung der Academien auch ju Lehrbüchern über die
Staatswirthschaft vorgetragen wird; w0 sie manchen
Leser findet , der sich um eine auf diesen Gegenstand
beschräufte Schrift gar niht bekümmert,

M o

I, Pokeach. iwrim. Beleuchtung einiger myftifchen
Allégorien und Hieroglyphen, in nächster Bezie-
hung auf den durch Bobemanus Mifsbrauch und
die Bekanntmachung feiner Urkunden merkwür-
dig gewordenen Orden der Afiatischen Brüder;
In Briefen an einen Freund in America, Von Fo-
Daun Caspar Veltbufen , Doctor der bibl. Theol,
und Magister der Philosophie, Ehrenmitgliede der
Herzogt. Braunschw. Lüveb. deutschen Gesellschaft
in Helmftádt, der Churfürftl. Heff. Gef, der Alter-
tbümer in Caffel, und der zu "chriftlich - patrioti-
schen Dienstleistungen vereinigten Gesellsch. der
Deutschen im Staate. yon Neyuyork, Generalsuper-
intendenten der Herz, Bremen und Verden; und
Consistorialrathe, auch Mitgliede der ehrwürdigen
Antoniusbrüderíchaft in Stade. Stade, 1804. . Auf
Kosten des Verfassers. 20 Bogen in Ockap.

It. Befestigungen meiner Brüder im Glauben an
Gott, Unsterblichkeit und ächt biblisches Christen-
thum. Von Johann Caspar Velthusen, Ge-
neralsuperintendenten der Herzogtbümer Breinen
und Verden. Eine Zugabe zum Pokeach Iwrim.Leipzig , bey Siegfried Lebrecht Crusius 7 1895.
x Alph,. x Bogen in Ortav.

2023
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HI  Hiftorifch - kritische Nachforschungen ' über

Schottische Maurerey von D. Jobann Ca/par Velt-
bufin, (Sacobus Juffus, Y, 17, Die Weisheit
von Oben her ist friedfam , gelinde, lässet ihr
sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte,
nicht partheyfüchtig, ohae Maske, aprox err 04, )
Leipzig , bey 8, L. Crufius, 1805, 3 Alph.' in
Octav,

Historisch - kritische Nachforschungen über Ur-

sprung und Fortschritte, auch allmilige Ausartunger sogenannten Schottischen Maurerey in Schwär-
merey ünd Myflik, Paritanismus, Rofenkreuze-
rey, Idealismus, u.£. f, Von D, 7obann Caspar
Velrbufén, General(uperintendcuten in den Her-
zogthümern Bremen und Verden,  Zweyter Band
zum. Pokeach Iwrim, (Jacob Juffus, u, f. w.)
Leipzig, u, f. w,

Maurerey und. Chriftenthum | gegeneinanderüberge-
ftellt. von. 2obaun . Caspar. Veltbufin , der heili-
gen Schrift Doctor, In drey Bänden, Leipzig, bey
Siegfried Lebrecht Crufius, 1895,

IV. Historische Winke über 4áchte und uniüchte
Freymiurerey, von D, Zobann Caspar. Veltbufen,
Generalfüperint, der Herzogthümer Bremen und
Verden, Leipzig, 1804, bey Siegfried Lebrecht
Crufius, 1804. 2 Bogen in Octav.

e den Schriften , die dey Hr. Verf. seit sel-nem Abgange von hier hat druen lassen,
habe ich bisher einen Theil angezeigt: auch
die übrigen *) würden eine gleiche Anzeige gesundenNs

*) Um wenigstens soviel zu thun, als ich kaun , will ich
vorläufig die mir bekannt gewordenen Titel herseßen :
1) Neues. ABCbuch. 2) Das BucKFabenspiel , ein
Weyhnachtsgeschenk-für gute Kinder, die gern verstän»
dig werden wollen , zts Aufl. 3) Kleines Spracbid
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baben , (10 B. S. 892.) wenn ich sie auf eben beu
Wegen „ die mir manche für meine Handbibliothek
nicht. brauchbare Schrift verschaffen , zur Durchsicht
hätte erhalten können. Alle sind aber doch im Gan»
zen theologischen Inhalts gewesen, wenn gleich manche
mystische Aenßerungen mit unterliefen, und ein Haug
zu dunkeln Jdeen sichtbar ward. Mit der ersten von
den jeßt anzuzeigenden Schriften hat derselbe eine ganz

Q 2 neue

für Kinder unter a&lt;t Jahren , ate Auf, 4) Syruche
buch für Kinder unter zehn Jahren, zte Aufl. 5) Grite
Grundlage des Unterrichts in der Religion für Kinder
unter zwölf Jahren. 6) Der fromme kandmann und
seine guten Kinder am Könige feste. 7) Taschengesang»
bud für Hirtenkinder und junge Seefahrer . oder
Sammlung ausgewählter Liederverse und einiger Sersdnge aus dem N. Stadischen O:fanghuche ,-alsZuga-be zur ersten Grundlage. 8) Secualaipredigt' über den
großen und wichtigen Gedanken , Tausend Jahre 2c.,
nach 2 Vetr. 3, 8. f. Nebst 3 Anlagen ; Hirtenbrief an
die gesammte Geistlichkeit in den Herzogthümern Bre»
men und Verden , bey Gelegenheit der angeordneten
firc&lt;lichen Feyer des neyen Jahrhunderts , Bekanntma-
&lt;ung der Betiage auf das leßte Jahr des achtzehnten,
imgleichen auf das erge Jahr des neunzehnten Jahr-
hunderts. 9) Spicilegium commentatiopum theologi
carum, Fasc, 11, III. (1t 95. &amp;. 127) — Diese Schrrf-
ten finbet.man theils hinter dem Pokeach Iwrim zum
Verkauf init Rabatt ausgeboten ; theils sind sie aufeinem
Blatte bey dem liturgischen Predigerhandduche (10 B.
S. 2409.) angeführt. Die Jahre, in weichen (ie betaufges
kommen, sind nicht bemerkt : von Nr, 6. giebt Meusel
das Jahr 1809 an. = 19) Synodal-Magazin , 4 B.
1798. (6 B. S, 352. 8 B. S, 166.) 11) Theologisches
Magazin. 2, 3, 4 B- 1796 » 1798, (6 B. S. 120.) 12)
Stufenfolge kleiner Hülsebücher zur Beförderung eines
natürlich geordneten Unterrichts in der Religion von 6
bis 12 Jahren, ein &lt;riftliches Familienbuch, Hannover,
1798. Oct, (Vermuthlich ein gemeinsc&lt;haftlicher Titel
zu Nr. 2-5.) 13) Einige Fragen. veranlaßt durch die
Appellation des Hrn, Prof. Fichte, Helmgt, 1799, 14)
Hirtenbrief , Troftznspruch. und Ermahnungen an alle
Sristlichen Gemeinen der Hertogthümer Bremen und
Verden. Stade, 1803,
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neue Latifbahn betreten; und will nnn Aufklärungen
über geheime Gesellschaften geben. Die: zweyte dev
ängeführten Schriften ist zwar eigentlich dioß asces
tisch, nud aus mancherley Büchern, zum Theil aus
des Hrn. Verf. eiguen Schriften eatlehnt, enthält
also, wie auch in der Vorrede angezeigt worden, nichts
Neucs: allein sie hat doch einen doppelten Titel erhale
ten, den einen mit dem angeführten Zusake, daß sie
eine Zugabe zum Pokeach Iwrim seyn soll, den
andern ohne diese Worte ; und durch den bey dem
dritten Bgche zuleßt angeführten Haupttitel, (bey dem
man fragen mögte, zu welchem Zwecke denn Maurerey
und Christenthum gegeneinanderübergestellt wers
dea sollen?) und durch cine sonderbare Dedication,
ist sie wieder mit beyden in Verbindung gebracht. Was
er für einen Beruf gehabt, sich mit Untersuchungen
über die Entstehung geheimer Gesellschaften zu befase
sen, ungeachtet ihm seiner eignen Angabe nach Weihe
und Saibung fehlen , das-erzählt er ganz naiv fol»
gendergestalt: „Um die Zeit der Neige des terrsristis
schen Apritmonats pasers blutschnaubenden x803ten
Jahrs fiel mir in der ersien Nachricht des ham:
burgischen Correspondenten, unter den vier dort
zuerst ans Licht gezogenen Vorstehernamen der soge,
nannten asiatischen Brüder , in dem Titel Po-
peach Ibrihm , das zwente Wort mit einem gries
&lt;ischen Betha ausgedrücft, und das zum B. gehde
rige H. hinter dem Buchstaben I. herumgedrcht,
wie ein 23Minftrabl ins Auge, der nothwen-
dig blenden mußte. Jene unsichtbaren Befehls-
baber von Goldmachern ynd Geisterschern, dachte ich
anfangs, ehe ich noch ihren neuesten Talmud erblickt,
und die castrirten Fragmente ihrer Gemara, der
Signatstern betitelt, gelesen hatte, wenn der Venus:
stern oder Lucifer , genannt Dobar Aster , Bruder
des Soax - Apis oder des Udon - Osiris , der
Isis » Atarte und des Hermes Anubis , vic;

A hier als Chacham : HalkolEL , (einen mas
gishen Einfinß in dieses geheimnißvolle Zahlenlottsaus:
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ausgeübt Daben (olte; fónnen mobi fdmerlid) einen
andern , als den Ibrahim Zerduscht ; den Freund
Gottes und des Feuers, das ist, Abraham : Abra
xas der gnostisch- alexandrinischen Kabbalisten,
im Sinne gehabt *). Allein sobald - ich das Ohr
sprechen ließ, hörte ich auf den ersten: Klang , daß die
alle sieben Faracn spielende rosenrothe Maske des
Sohns der Morgenröthe , nach dessen Zoroastrischen
Kunstregeln ich zwar die fobtem -Consonanten aller»
dings richtig buchstabirte, mein Auge getäuscht hatte.
Beyde, Wörter sind nämlich, (so wie aus Ps. 145; 14
der Ssomec&lt;&gt; Lopbelim, ) aus Psalm 146, 8.
entwandt. Ihre Bedeutung ist 1 Einer der dem Blin-
den die Augen dffnet , oder nach der welschen Prie,
sterzunge des Frater a Scrutato, in der römischen Kir-
henbibel , deren Gehrauch im Signatstern noch auf-
fallender wird, Dominus z//uminat eaecos." Jh
babe diese Probe der jekigen Sprache des Hru,. V.
meinen Lesern nicht vyrenthalten wollen, weil ich, dem
freylich auß Weihe und Salbung abgehen , von dem
ersien , dritten und vierten Buche nicht viel mehr sa-
gen kann, als daß dieser, aus Schriften der Frey-
mwäurer ynd anderer zu geheimen Verbindungen ge
hdrigen Personen , aus orientalischer Sprachkunde,
aus einigen zur Kirchengeschichte gehörigen Büchern,
und noch andern fremdartigen Zusäßen, zusammen ges
brachte Mischmasch für mich , vermuthlich anc&lt; für
alle, denen es um deutliche Begriffe zu thun ist, [tms
verständlich sey. Das vierte Buch ist eigentlich eine
Ankündigung des. dritten; so wie das erste schon eine
Ankündigung des zweyten enthält ! wiewohl die wirk,
lichen Titel viel kürzer geworden sind, als die angekün-
digten. Daß auch Verse in dem ersten enthalten sind,
muß ich doch wohl noch anführen. Eine Probe ausdem Gedichte,DerfechtendeDachdeckergesellvon Sanct Janus zuin hoben Giebel, mag,

da
*) Einige Planetenfiguren , nnd ein anderes Zeichen , die

bey den Namen fichen, habe id weggelassen,



128 Annal.d, Rost. Acad, 1 3,B,16, St,

da doch einige Ausführlichkeit diesmal ndthig scheint,
Hier no seine Stelle finden;

Zwar sc&lt; ich bey jeder Bewegung mein Grab:
Doch sfiürzt' ich auch gar von der Spitzsäul herab,
Und fänd' in den Schlünden der Klippen mein

eb:
Und — wenns so wär', =
Nun .=-- was isis mehr!
Mein Fleisch 1dst von ben fuoden sich ab.
Ich selbst bin Staub im Sternenglanz;
Und wenn pr baldBon fern her hallt,
Und wiederprallt
Vom. Fx18, der ganz
S3ergolbet firalt im Sonnenkranz,
Durch den duftenden Cypressenwald,
Die Stimme, die so lieblich schallt:
Steht auf! .--- Dann sammelt im Sternenglanz
Mein Staub um mich her sich zum Sonnenkranz.
Drum, Brüder , stets frölich vom Giebel ins

rab;
Denn die eSeele, = die stirbt nicht , weil Gott

sie uns gab.

iis

3.

S? einer in der dreyzehtten Lieferung der Zeit,schrift, Rußland unter Alexander 1, ent:
haltenen Nachricht hat nun auch der Adel der Provinz
Jekatarinoslaw sich anheischig gemacht , in 10
Jahren durch eine Anlage für die Universität Char-
Forv eine Summe zusammenzubringen 7 welche auf
108.260 Rubel berechnet wird. Einige Privatperso»
neu haben dieses Geschenk noch durc&lt; besondere Bey«
träge vergrößert.
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I,

Neder landwirthschaftliche Confracke urd deren Caute,
len 7 besonders in näherer Beziehunz auf Metklen-
barg, Zwenter Theil, von den landwirthschaftli-
sen Pacht Contracten und deren Cautelen. Vom
LegationFrathe“ von Ferber , auf Breesen und
Nütschow im Mecktenburg - Schwerinschen Erbgesef
sen / ordentlichem Mitg'iede der mecklenburgischen
landwirthschaftlichen Gesellschaft. Schwerin, und
Wigmar, im Verlage der Bödnerschen Buchhand»-
(nig, 1803. 1 Alph. 15. Bogen in Octav

ngeachtet dieser Theil mehr als doppelt fo stark
WB geworden ist, wie der erste (10 B S, 10.)

war: fo beschäftiget er sich doch, wie schya der
Titel- ien bloß mit dem adt. Gent. acte, Ditrößte-Theil des Rayms. ist, weiches nicht andets f.yufonnte, den Pachtcontracten über ganze Güter gewid»
wet: doch haben auch die speciellen Coutkracte- mit den
Holländern, Shätern, Müssern, Branntweinbiennern,
Zieglern, Kalkbrennern / Thecrschwertern : Kiligern,
Schmieden, Fischern und Glasemeisiern hier ihre Er,
rterung gefunden, Zulekßt folat noch die Abhandlung
des Erbpachtcontracts besonders über Marr; nnb
Kirchen - Grundstücke. Und ein Anhang enthält den
des DI zu einer Büraschafts - Acte für die Eh«srauves Pächters , und zu eiuer Lohn- Dienst - und Dorfs

Dibpupg, — Mannigfache Geschäfte des. Herrn Bari:SW a;
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haben denselben , wie er in der Vorrede bemerkt, ver-
hindert, diesen Theil früher zu liefern , und alles bats
in zusammenzufassen, was u den landwikthschaftlichen
Contracten: gehört. Einem dritten Theile “behält er
demnach noch Bemerkungen über die Pfand: Contracte,
so wie Modelle über alle Arten landwirthschaftlicher
Contracte vor: diesen dritten Theii verspricht er indeß
nur unter der ausdrücktichen Bedingung , daß ex die
Ruhe, Musse und Gejundheit-finde , welche Arbeiten
dieser Art erfodern. Einstweilen haben diese Theile
ein Register erhalten. == Das Urtheil, was ich über
den ersten Theil fällte, daß derselbe für diejenigen, die
dergleichen Contracte abzufassen haben , ein nüßliches
Buch sey, kann ich auch bey diesem wiederholen. Von
dem Inhalte bemerke ich. uur den Vorschlag des Hry.
Verf. , daß man zu beyder Contrahenten Besten das
Pacht» Erlegniß, so weit es für den Kornertrag zu ge-
ben ist, nicht in baarem Gelde, sondern in Getreide
bedingen solle, welches alsdann entweder an einen vom
Verpächter zu bestimmenden Kaufmanri äbgelicfert,
oder nach den durch Mätkler ; Atteste auszumitteluden
marftaánaigen Preisen baar bezahlet werden.twüßte. Beyden juristischen-Theilenmögtenauchnocheinig?Zusäkenbtbig merbem. Go erfobert, uir nut ein Beyspiel zu
geben, das , was in dem 8. 7 von dem Unterschiede
zwischen einem Pachtvorschusse und einer pränümerirten
Pacht gejagt il, noch eine nähere Erörterung, indem
bey einer pränumerirten Pacht im lezten Jahre keine
Pacht weiter bezahlt werden kaun , und dey dem Vör-
schusse die volle Sicherheit des Pächters zu Zeiten eis
nige Rücksicht verdient. =- Wenn noch ein" dritter
Theil hinzukommt, fo wird außer dem Pfand'“- Contracke,
dem man in Mecklenburg die ihm fremde Gestalt eines
Hauptcontracts zu geben pflegt - noch auf einige andere
Contracte Rücksicht zu nehmen seyn , die zwar zum
Theil nur mündlich verabredet werden, -aber deshalb
doch nicht jedem geläufig sind: 3. B. der Cönträtt mit
dem Justitiar , mit dem Schreiber, er' sey nun bloßer
Korns oder Ackerschreiber , ober Beröchner und. allge

mets
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weinerer Aufscher 5. mit. ben in Diensigeld geseßten
Bauern; mit dem Holzwärter, mit den im Gute woh-
nenden Handwerkern; die nicht. die Dienste des Katens

mannes leisteu 3 und mit. der ganzen Klasse der Dienste
oten.

2.

Kügzgefafstes Syftem, der wedicinischen Gesetzgebung.
von €; 5,1. Wildberg, ger Med. und Chir,
Doctor, -Herzogl. MecKl . Strel. Hofrath , Stadt.
und Diüriets-Phyficus, und pract. Arzt Zu Neu-
firelitz, Berlin, bey Wilhelm Oemigke dem. Jün-
trn;j 1894.,/22 9bogen ín $£Xtav.

Waden Inbalte dicses Buchs wird folgende Ueber»sicht einey Begriff geben, Erste Abtheilung.
Gesundhätspflege. I Abschn. Von der Sorge für
die Gesuvdheit. im Allgemeinen. 1 Rap. Bon der
Sorge för&gt;die-Reinigkeit.der Laft und die gesunde $56
schaffenheit der, Wohnungen. -2 Rap. Von der Sorge
für gesunde Nahrunasbmittel. 3 Rap. Von der Sorge
für. gesunde Beschaffenheit der Kleider und Moden«
à Rap: Von der Sorge für gesunde Vergnügnngen«
Ix Abschn. Von der Sorge für die Gesundheit in
besondern Zöllen. x Zap« Von der Sorge für
Schwangere , Gebärende und Kindbeiferinnen. 2 RaP-«
Vou der Sorge für gesunde Nachkommenschaft. 3 RaP-
Von der Sorge für die möglichste Unschädlichkeit der
Beschäftigungen und Gewerbe. 4 Rap. Von der
Sorge für Verhütung zufälliger Gefahren der öffent»
lichen Gesundheit. . Zweyte Abtheilung. Rranp:
Heitspflege. 1 Abschn. Von der Sorge für Kranke
überhaupt. 11 Abschn. Von der Sorge für Verhüs-
tung und Abwendung anstekender und epidemischer
Krankheiten. 113 Abschn. Von der Sorge für Ret«
tung Verungtä&gt;ter und Scheintodter. Dritte Ab-
theilung. Medicinalpflege- 1 Abschn. Von der
Sorge für Medicinal -Personen- AU Abschn. Von
der Sorge für Mediciual- Anstalten. 1 Rap. Von
ven Unterrichts - Ansialten für Medicinal - Personen,

R 2 a Ap.
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2 Rap, Von den nöthigen Hölfsmitteln zur mebielmissven Belehrung. 3 Rap. -Von den-AnstaltenzurHeilung der Krankheiten. ^ Vierte -Abtheilung.
Direction -der medicinishen Gesetzgebung.
1 Abschn. Von der Otrecnon an sih. 11 Absttin,
Bon den Geschäften der Direction. 111 Abschn. Von
den Medicinal- Olfficianten.'.Obalttd)derHr.Verfbisweilengar-nic&lt;ßt;bidiweilen aber nicht sehr in das Detail der. tn Änrege ges
brachten Gegenstände hineingehet, will ich doh aus dem
Kapitel von den Unteriichts Anstalten einige einzetne
Bewerkungen an'ühren. Jene Anstalten sind', die
wediemische Facultät / die Apothekerschule / dios Heb-
äammenschule, die Krankenwärterschule ;--und-.die Eins
richtungen zur mediciyischen Aufklärung: = "Die
Thierarzneyschule kann. nicht 'wohl demi Stadio: der
Nerzte aufgebür“et werden, sondern trfobert eiae tique
Schule, =- Die Ordnung , in welcher Stüdirende
ihre Cdslegia hdren sollen , wird von der Facultät bes
ßimmt, und der Stydirxeude muß sich darnach auf. dass
Genaueste richten, =- Wie viele Professoren nöthig
find, läßt sich nicht algemein bestimmen, «doh scheint
die Vertheilung aller für-den-Akzt gebdrenden Wissens
schaften unter 6 Personen fögemachi werden zu könnens
daß einer jeden ein Genüge geschehen känn,. === ' Kein
Collegium darf von mehr als zwey Lehrern gelesen wer-
den. = Die Anzaht der anßerordentlichen Lehrer und
Privatdocenten muß die Anzahl der oxdeutlichen Profes«
soren wenigstens nicht übersteigen. =-- Außerordentliche
Professoren werden aus den Privatdocenten von der Fas
cuttät nach der Mehrheit der Stimmen gewählt; indem
jedes Mitglied der Facultät, nachdem vorher die zur
Wahl gestellten Privatdocenten einige Vorlesungen in
ihrer Gegenwart gehalten häben, feine mit Gründen
belegte Stimme schriftlich giebt. Bey entstehender Vas
canz in der Facultät selbst wird über bie auferórbeut:
lichen Professoren der bekannfen Academien berath-
schiaat. Jedes Mitglied der Facultät muß ein tüchti-
ges Subjest vorschlagen z und die übrigen Mitglieder in

en
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ben Stand seßen, urtheilen zu können. Die Wahl muß
endlich auch hier nach der Mehrheit der Stimmen ge-
sc&lt;chen. -- Jeder Professor ist verpundeu , das Cole
legium it der destimmren Zeit voliständig zu. ese, und
den Zuhörern nichts schyldig zu dleiben. Bey einem
eintretenden Krankheitsfall muß der Professor geb -iten
seyn, entweder das Versäumte in der bestimmten Zeit
nachzuholen , oder wenn dies nicht möglich“ seyn zolite,
die Zuhörer an den zweyten Lehrer, ver eben tas Golle:
gium dieset; beh Zeiten zu verweisen, damit sie inihrem
Cursus auf keine Weise gestdrt werden. - Darum darf;
außer den Ferien , kein Professor auf mehrere Wochen
verretfen, unb die Stunden nicht verdoppen,. == Je,
der Studirende , der auf dis Universirät kommt, wuß
über-feine Schulkenntnisse sich prüfen lassen , und nur,
wenn das Examen besriedigend ist darf die Immatri-
culation geschehen. . Das Examen rigorosum muy von
der ganzen Facultät gehalten werden ; wenigstens müßs
sen 4 Professoren und der Präsident zugegen seyn, Vis
kemal," wenn“ ein Professvr sein Examen geendigt hat,
muß jeder Anwesende sein Urtheil besonhers.aufschreis
ben. Nach Endigung des ganzen Eramens werden
dann die von dem Präsidenten gefammelten Urtheile zus
sammengestellt, und das Conclusum daraus gezogen.
I|i der Candidatk nicht durchaus tüchtig befunden, so
werden die Zweige der Mediein bestimmt, 'in welchen
er no&lt; der Vervollkommnung bedarf z worauf er denn
angewiefen wird , das Fehteade nachzuholen , und sich
aufs Neue zum Eramenzu stellen. == Wenn in einem
Lande eine medicinische Farultät ist, :'fv -muß bey der,
selben auch für den Unterricht der Apotheker gesorgt
werden: sonst aber müssen ein Arzt und ein Apothekex
in einer dazu schiklichet Stadt zur Uebernahme des
Unterrichts , der Leitung , und. der Prüfung dey. pehr«
linge und jungen Apotheker gerpflichtet werden, Die
in den mehresten Ländern destehende Ordnung , daß ein
jedex Apotheker das Recht hat , Lehrlinge anzunehmen,
und, wenn sie sich eine bestimmte Reihe von Jahren, oft
ohne allen Unterricht und ohne Auflicht, in des Apotheke

ums
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umhergefrieben haben / auszuschreiben und- als Gehüls-
fen ziehen zu lassen , muß ganz abgeschafst werden. =-
Als Hülfsmittel sind erfoderlich , eine vollständige Bis
bliotbet , ein anatomisches Gebäude; ein botanischer
Garten, eine Facultäts: Apotheke mit einem guten ges
räumigen Hemischen , und noch einem pharmaceutischen
Laboratorio, eine Sammlung von Justrumenten und
Maschinen für die Entbindungskunst / eine Sammlung
von Jasirumenten , Maschinen und Bandagen flir die
SBundarzneykunst , ein oder mehrere Hospitäler und
clinische Anstalten, ein Gatbiadungshaus,

3:
J.A.

Mecklenburgisches Journal... Ersten Bandes drtkttes
Stück; 1805 , September, : Schwerin und Witmar;

in - def Bödnerschen: Buc&lt;ßhandlung.: 5. Bogen in
ctav. .

CYyhalt:.1) Orion. An den ELrblandmarschalt
a Sr. v, Hahn. = Ein mittelmäßiges Gedicht
aus; Herdexs Adrastea: 2) Verpachtung nach
einem. Anschlage? odevifartgesetzte Licitation ?
--- Soweit .ich diesen flüchtig hingewortenen „Ausfsaß
versiche5: will 'der Verf. das: Verpachten nach“ einem
Anschlage dadurch befördern , daß man den Anschlag
nicht nach Geld, sondern nach Korn machen soll. Weun
er sich bemübet hätte, uns ein Beyspicl eines solchen
Anschlags zugleich mit vorzulegen , so würde sich erge-
ben haben, ob diese Idee Überall  anwendlich fey.
3) Ueber die Einführung: der pestalozzischen
fiietbobe und KElenzentärbücher in unsere
Volksschulen, von Hrit. P. Simonis zu Ruchow.
Beschuß (13 B. S. 107.). == Diese Methode wird
gebilliget. .4). Vachtrag des Redacteurs 3 der
vorhergehenden Abhandlung. =- Eine. Strelle
aus einer -Recension in der gothaischen gelehrten Zeis«
tung , die ebenfalls ein günstiges Urtbeil über P. und
seine Methode enthält. : ' 3) Veber die Lothwen-
digkeit einer Verbesserung der Landschulen in
Wiecklenburg, == Eine Wiederhotung bekanntera:



Klagen , ohne Beankwortung der beyden Hauptfragon::
wie die Verbesserung geschehen soll ? und woher die
Kosten zu nehmen sind? 6) Heilsames Räuebe,
rungsmittel. 7). Ueber eine im meckl. Journäle
befindliche Anmerkung , die meckl, Rlöster be
treffend, von Hrn P. Hane. = Hr.- H. hatte in
seiner Uebersicht der Geschichte S. 614 den Iuhalt des
d. 35 und 36 des Hauptschlusses der Reichsdepuration
von 1803 ss angeführt , wie er im Staatscalender ams
gegeben ist, Dies konnfe'man ihm nicht zur Last le
gen, weil ihm damals wohl noc: nicht bekaünt scyn
Fonnte ,- daß die im Staakscalender angenommene Deus
tung jener Vorschrift nicht allgeittein gebilligt werden
würde: Auf Veranlassung einer Aeußerung in dicsem
Journale übernimmt ex: aber jetzt die Vertheidigung
seiner ersten Angabe mit Gränden; die keinen Beysall
verdienen. Da er selbst bemerkt, daß' es ganz außer fei
nem Kenntnißkreist liege , - die Vereinbarlichkeit einer
Aufhebung der vier noch nicht eingezogenen Kldster mit
den ältern Landesverträgen zu beurtheilen : so würde
er besser gethan haben, das Urtheil darüber andern zu
überlassen. Denn auch der Epitomator muß sich vor
einseitigen Darstellungen hüten : und es ist nichts we«niger als bloße Thatsache,weunerdenb,35,inmel;dieu fein Wort von Mecklenburg sieht, auf 77. aw
wendet. 8) Ein mecklenb.Landschaftsmaler :=-
Es werden Nachrichten pon Hrn. Friederich in Dres»
den gewünscht.“ *Diese wären. ja wohl in 2D. am jit:
verlässigsten zu erhalten. 9) ' UVebet die Eröman-
del, mit einer iluminirten Adbildung, , 16) 'Erin-
nerungen eines . Unbefangenen über einige
Stellen eines dconomischen Buchs. &lt;- Das
bconomi(djt 'Buch ist Hrn. P. Sriederichs "Küchen,
garten , und die Erinnerungen betreffen eine vormals
(1135; G. 31.) auch von mir angeführte , und 'eine
ähnliche Stelle. Zu bedauern werden die Leser des
Journais seyn... wenn der Unbefangene noch mehr. ders
gleichen Betrachtungen über die Schriften des Hrn. -&amp;;
liefert. 13) Sragen eines L6yen an einen mel:

pou
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philosophischen Schriftsteller. Hr. L. D. v,
Bampsz in Liirow hatte mehr Glauben an die Ex-
scheivywg des Mag. Wörzel in ZKeipzig, als andere
Leute, ynd ließ darüber zwey auffallende Aufsäte im
Reichsanzeiger abdrucken. Eine darin beäindliche
undeutliche Stelle will der Laye erklärt haben. Warum
wandte xr sich aber deshalb nicht brieflich an den Hrn.
v. Aanpgo selbß 2? Die Philosophen in M. können
ihre Zeit yüßlicher anwenden, als zur Beantwortung
solcher. Anfragen. 12) Johann Friederich Aepi«
nus, der Schulfreund, von Hrn. P. Reinhold,
--- (Erk vermachte den Schulen zu Robelich und.Pe-
tersdorf , .wo er zylezt Prediger war , 10005 Rthir,
Hr., Dietz bedauert in. einer Anmerkung , daß dies
Vermäctniß mit der.Zeit immer weniger betragen wird,
so wie sih der Werth des Geldes mindert. Diefex
Besorguiß kann aber durch eine Einrichtung abgehol-
fen werden; die man' in vielen ähnlichen Fällen befole
gen sollte, Man bestimme sogleich 10 Rthir. von den
Zinsen zur immerwäprenden Vermehrung des Kapitals:
nut x0 Jahre entbehrt man die eine, und 20 Jahr die
andere Hälfte dieses Abzugs3 nachhin .iß der Gewiny
desio beträchtlicher. “

4.
Uns deim Titel: Deckers Tharacter und Pri,vätleben, nebst seinen nachgelassenen Gand,
schriften, berausgegeben von Pertijabame von
Stael , hat Hr. Doct. Rlesfel in Göldverg die
Manufcripts de Mr." Necker, publiés par fa fille, übers
Inr Für Liebhaber dünner Bücher sind noch zwey be;pudere Titel heygefügt, einer für das Privtlxben; der
andere sür die nachgelassenen Handschriften. |

5.
9[" gten November verstarb zu Remplin- der Erb

landmurschäll , * Graf Srieverich von Hahn,
ber sich «ub als Gelehrter von ciner rühmlichen Seite
bekannt gemacht hat.

FF: Py
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l,

Systematische Entwickelung der Lehre von der natürli-
Fen Verbindtichkeit , und deren gerichtlichen Wir«-
kung. Mit einer vorläufigen Berichtigung der ge,
wöhnlichen Theorie der Verbindlichkeiten überhaupt,
Von D. Adolph Dieterich Weber , der Rechts,
pelahrtheit ordentlichen difentlichen Lehrer zu Ro-
sto&gt;k. Vierte verbesserte vud vermehrte Ausgabr.
Schwerin und Wismar, in der Bödnerschen Buch
bandlung , 1805. 1 Alph. 16 Bogen in Octav.

D. Adolph Dieterich Webers Zujäße zur vierten
Ausgabe der Lehre von der natürtichen Verbindlich,
beit. Für die Besizer der vorigen Ausgabe, Schwe
rin und Wismar ,/ in der Bödnerschen Buchhand-

. lungz' 1805, 34 Bogen in Octa,
FP us der Bogenzahl des besondern Abdrucks der Zu-

sätze ist einigermaßen zu ermessen, wieviel diese
im Ganzen betragen. Meistens sind sie durch

neuere Schriften veranlaßt, die entweder zu der Litte;
ratur beozufügen , vder deren abstimmige Behauptun
gen anzufähren und zu prüfen waren, * In der wesent,
lichen Einrichtung des Buches ist nichts verändert.
(6 B. S. 73. 9 B. S, 329.)

2.

Jowrtheisung und Berichtigung: der Holmschen Bepy-
träge zur nfüelten Geschichts veHopzogthyms pa' eti
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lenburg - Schwerin. Von einem Mecklenburger.
(Fleiß, Wahrheitsliebe und Unpartheylichkeit , nebst
einer gezüchtigten Einbildungskrafk, werden dem giis
ten Geschichtsschreiber dienen , die richtigsien Nach-
richten aufzusuchen , und sorgfältig zu prüfen z; hers
nach aber auch die Vorfälle genau so darzustellen, wie
fic wirklich durch diese Nachrichten bestimmt werden,
und weder etwas dazu noc&lt; davon zu thun, es sey
nun aus Leidenschaft, oder Ecthusia8mus, oder aus
Partheylichkeit , oder weil es hübscher aussicht und
ein besser Gemälde macht. Srepmüthige An»
merkungen über v. Zimmermanns Fragm. nte,
S 9.) Hamburg, gedruckt bey Jusi Christoph
Brüggemann , 1805. 12 Bogen in Ockav.

Sy» der Anzeige der Beyträge des Hrn. Zolnt
(12 B. S.382.) habe im im Allgemeinen bes

merkt , daß dieselbe keinen wilsenschaftlichen Werth
baben ; ich hielt es inzwischen überflüssig , dies Urtheil
mit Beweiseu zu belegen, da diese sich jedem, der mit
dem Gegenstande bekannt ist, sebr leicht darbieten.
Der ungenannte Verfasser dieser Schrift ist in dem alls
gemeinen Urtheile ziemlich mit mir einverstanden. Aber
den Beweis hat er in einem bohen Grade umständlich
geführet , indem er die Beyiräge des Hrn, &amp;, von An-
fang bis zu Ende durchgegangen ist, um alle darin be-
gangene größere und kleinere Fehler aufzusuchen und zu
berichtigen. Daneben hat er anscheinlich auf eigne
Kosten diese Berichtigung drucken lassen ; eim Gat:
schluß, dessen Bewegungsgründe im nicht errathen kann.
Er war gewilligt, diese Schrift in vier Abschnitte ju
theilen 5 weil aber der zweyte zu fehr anwuchs , so ist
nachhin der dritte und vierte zusammengezogen. Jckt
sind also 1. die allgemeinen Mängel der geschichtlichen
Bearbeitung, die Fehler bey Bearbeitung des Ganzeny
der einzelnen Theile und Zeiträume, bey der systematis
schen Darstellung , und bey der &lt;ronologischen Erzähs
Jung 3; IL. die einzelnen historifchen Mängel und die Ver-
stoße gegen das Staaksrecht , nebst deren Berichtigung 5

and I] die Fehler wider dis Sprachregeln, der nerau
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brauch fremder Worte der mangelhafte Periodenbau,
die Pleonasmen, die unrichtige Zusammenstellung der
Begriffe, und die fehlerhafte Zeichnung der Bilder, die
Rubriken geworden, nach welcher der Hr. Verf, seine
Erinnerungen geordnet hat, Bon dem zweyten Ab-
schnitt, als dem hauptsächlichsten, der auch allein 1 1 Bo-
gen föllet, läßt sich keine weitere, dem Lesex dieser
Blätter einleychtende Uebersicht geben; da er nach den
Abtheilyngen und Seitenzahlen der geprüften Schrift
geordnet ist, Im Ganzen ergiebt sich, daß der Verf.
dieser Schrift mit seinem Gegenstande genau bekannt ist,
daß er zu manchen Quellen Zugang haben muß, die
nicht jeder gebrauchen kann , und daß seine Erinucrun-
gen meistens gegründet sind. Demungeachtet aber sind
doch nicht alle von Hrn. H. begangene Irrungen anges
merkt, auch sind deren Berichtigungen nicht so vollstän»
dig, daß man qus beyden Schriften eine hinlängliche
Kenntniß der abgehandelten Thatsachen erhielte ; einige
Gegenstände ; z. B. die Finanzen des Landes, und
was davon abhängig ifl, sind auch hier ganz unberührt
geblieben; und unbedingt kann man selbst diesem Füh»
rer nicht folgen,

Da es doch wohl ndthig werden wird, meinen Les
sern wenigstens an einem Beyspiele zu zeigen, in wels
c&lt;em Verhältnisse die Beyträge und Berichtigungen zu
einander stehen: fo wähle ich dazu einen Gegenstand,
bey dem ich mir eine eigne und nahe Kenntniß zutrauen
darf, Hr. H. batte über die Rostoc&gt;ksche Commission
S. 37 und 38 gesagt: ,,9t0d) im Jahr 1763 ward
eine Commission vom Herzog unmittelbar am Orte
selbst niedergeseßt, deren Leitung und Dirertion dem
Geheimen Justizrath Aepinus und Justizrath von
Gundlach anvertrauet ward. Der Rath nannte
dies (?) einen Eingriff in seine Rechte. Er schickte
seine Abgeordneten uach Wetzlar / allein das Reichs-
kammergericht erkannte ihn für schuldig, die Finalre-
solution der niedergeseßten Commission abzuwarten.
Indeß verstrich eine Reihe von Jahren, ehe der Zweck
derselben , die Beylegung afler it der Stadt bieber2 pb
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obgewalteten Irrungen erreicht werden konnte (?).
Der Herzog jelbst eriebte das Ende nicht, Er hatte
nach dem Absterben der erwähnten Commissarien demHof und Land -Gerichts: Präsidentin v. Cbomftorf
und dem nachherigen Vicekanzler Locceniys ein neues
Commissorium ertheilt, die vorwaltenden Streitigkei-
ten nicht rechtlich zu untersuchen, sondern eine güts
liche Auskunft mit der Stadt zu iatentiren,'“ Dies
giebt zu folgenden Erinnerungen die Verankassung:
1 Mit Uebergehung derjenigen Säße, welche fich anch
im Aepinus ( Gesch. von Me&gt;l. ) finden, als Er
schiekte bis abzuwarten , und: Er hatte nachis zu intentiren, müssen die einzelnen Data und
Ausdrücke des Verf. besonders berichtiget werden. So
bat er sich über das Personale der langen rosto&gt;schen
Commission hier schr bestimmt herausgelassen , aber
nicht glücklich, und seine Kenntnisse des Details dersel-
ben sind dioß scheinbar. Wahrscheinlich sc&lt;loß er baber,
weil Aepinus S. 371 seines dritten Theils sagt: die
bisherigen Commissarien , der Scheime Juttizrath
Aepinus, und der .Justizrath v. Gundlach waren
1754 gestorben; ergo sind diese von Avfang an
da gewesen ; macht daber Aepinus zum ersten Com:
missarius, und ist fertig, Allein das wirkliche Per-
sonale war doch uoch etwas anders beschaffen, Die
Commission bestand nämlich bey ihrer Erdfnulg aus
dem Landrath v- Hobe, Kanzleyrath Saul und
Hofrath Aepinus. Der erste gieng sehr bald ab:
unb (don 1765 hatten bloß Zanl und Aepinus das
Commissorium 3; insbesondere aber der erste voa diesen
beyden alle Haupt- Geschäfte , solange er lebte, bis
zum Jahre 1775. Dieser Kanzleyrath und nachhe-
rige Regierungsrath Saul ist auch allen Kennern der
damaligen Geschichte und Zeitumstände als ein Mann
merkwürdig, dessen unermüdeter Fleiß, dessen rastlose
Thätigkeit, während der x2 Jahre seiner Commissions-
Geschäfte in Rosto&gt;, seinem Landcsherrn zum großen
und erkiärten Wohlgefallen - den Feinden guter Ord-

nnug und aufrichtiger Handlungen aber zum n'- du
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&lt;en Verdruß gereichten. Uyd diesen Mann , dessen
Nahme in den so starken gedruckten Commissicus»
Protocolien fast auf jedem Blatte porfommt, feine fo
lange und vorzügliche Betreibung der Comnusnsons-
Geschäfte, kennt der Verfasser der neuesten Geschic&gt;te
Mecklenburgs gar nicht ? Hätte er doch lieber die
ersten Commissarien nicht genaunt! Sp nürde er auch
nicht darin gefehlt haben, daß er den Aepinus schon im
Fahre 7763 zum Geheimen Justiz »atb. ernennt,a der Landesherr erst im Jahr 1775 ihn, weil er da-

mals erster Seiser nad) Saulle $0be mat,mit einer Erhöhung seines Characters begnadigte, unb
ihn; aber wohl zu merken , nicht zum Geheimen Ius
stiz! Rath ,/ sondern zum Geheimen BRanzley - Nach
ernannte; daß er ferner den Justizrath v. Gund-
lach zwdlf Jahre früher zum Commissarins macht, als
es wirklich geschah, denn erst im Jahre 1775 bestellte
der Herzog Friederich denselben dazu; und daß er
endlich des nachherigen ersten Commissaril , Vicedire-
ctors v. Schröder, gar nicht erwähnt, der doch im
August 1776, wie er als mec&gt;l. Subdelegatus vpn der
gesprengten Visitation des Reichs - Kammergerichts zu
Yoeolor zurüfgekommen war, als erster Commis-
sarius eingeführt ward ; und zwar nicht lange diese
Stelle behielt, aber doch sehr thätig in diesen Com-
missions - Geschäften gearbeitet hat. Der Bemerkung
des Verfassers, daß dem Aepinus und v. Gund-
lach die Leitung und Direction der rost. Commise
sion anvertrauet worden sey, fehlt es auch an Grund,
und sogar an Sinn, Denn nicht zu erwähnen, daß
die hier gerühmte Directioa und Leitung nur insoferne
verschieden sind , als der erste Ausdruck eben dasselbe
auf Lateinisch sagt , was der zweyte auf Deutsch ; ss
ist es ja bekannt, daß nicht die Commisjarien , sondern
die Herzogl. Reaierung die Leitung und Ober, Aufsicht
über die Commission hatte und behielt; die Commis-
sarien hingegen die Untersuchung der Mängel , der
Streitigkeiten zu beschaffen, ibre Absicllung und Schlich«
tung einzuleiten und vorzuschlagen batten,“

Man
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Man wird aus dieser Stelle die Manier, (n toe
&lt;er die Schrift abgefaßt ist, und den Grund ihres Ums
fangs ersehen. Zugleich aber liefert sie einen Belag zu
meinem vorhergehenden Urtheile. Ungerügt ist es ges
blicben , daß Hr. H. nach seiner Darstellung glauben
läßt, als wenn nach Herzogs Sriedrichs Tode das
(£nbe ber roftodíden Gommilfion eingetreten, mtb be
ren 3toed schon erreicht sey. Hr. 45. verwechselte ver-
muthlich die Streitigkeiten zwischen dem Landesherrn
und der Stadt, welche 1788 durch den Erbvertrag auss
geglichen wurden, und die Streitigfeiten zwischen der
recuyrrirenden Bürgerschaft und dem Magistrate. Jene
waren, wie quch schon Aepinus 3 Th. S. 309 ans
gemerkt hat , kein Gegenstand der hier anwesenden
Commission , sondern wurden erst bey den commissaris
schen Verhandlungen in Schwerin damit verbunden 5
von diesen hingegen ist nur ein geringer Theil regnliret,
und die Commission durch den Tod des V. K. Locce;
nius, bem zuleßt die Sache aufgetragen war, (2 B.
G. x.) auf sich beruhen geblieben. Eben so wenig
ist aber diejenige Art der Darstellung zutreffend, welche
sich in den Berichtigungen findet. Der R. R. ZSaull
zeichnete sich , wie ich felbft bezeugen kann; durch man-
&lt;erley Keantnisse vortheilhaft ans: nur waren dies
bedauerlich diejenigen Kenntnisse nicht, auf welche es
bey Ausrichtung des commissarischen Geschäftes vor»
züglich ankam, nämlich Kenntniß der städtischen Ver»
fassungen überhaupt, der rostofschen Verfassung ins-
besondere, und der Behandluagsart solcher Geschäfte.
Nicht so bekannt din ich mit dem Grade seiner Thästigkeit geworden : immer aber hatte diese auf sein da-
maliges Hauptgeschäft nicht den vollen Einfluß, weil
er von Zeit zu Zeit auf mehrere Monate nac, Schwes
Lin zu reisen pflegte, und einer damaligen wahrschein-
lichen Sage zufolge, auch bier viele Arbeiten hatte,
die mit den rostoc&gt;kschen Sachen nicht in Verbindung
standen. Die commissarische Untersuchung erhielt das
her durch ihn einen unrechten Zuschnitt , und eine viel

zu große Ausdehnung; welches der G. K, Aepinusni
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nicht verhindern konnte ,/ weil dieser kein Jurist, und
aljo von ihm nicht zu erwarten war, daß er die Zwerk-
mäßigkeit der Einleitung seines juristischen Collegen be,
zweifeln sollen. In den x1 Jahren von 1763 bis 1775
wurden auch von 42 Grayaminibus nur 2 entschieden.
Von den beyden entscheidenden Regulativen kann ich das
vom 18 Apr. 1774, die rostoc&gt;ker Heide betreffend, wel«
&lt;hes in seinen wejentlichen Theilen ohne Zweifel eine
Arbeit der landwirthschaftlichen Reben -Commissarien
ist, nicht beurtheilen. Das Hundertmänner- Regula:
tiv vom 25 Aug. 1770, mit seinem Anhange vom
29 Oct. 1772, als die Haupt - Arbeit des R.R, Faull,
entspricht aber den Erwartungen nicht völlig. Durch
die Trennung des ersten Gravaminis von dem siebenden
Und zwölften, mit denen es in wesentlicher Verbindung
siehet , ist die richtige Ausicht mancher Puncte und die
Wirksamkeit des Ganzen gestdretz einige Vorschriften
find ganz unausführbar gewesen ,/ und bey andern fehlt
dieiGenauigkeit in der Fassung. Da nun von den juristi
schen Nachfolgern desselben, der J. R. vp Gundlach
und der V. K. Loccenius noch weniger auszurich»
ken vermogten , der D, v. Schröder hingegen aus
Ursachen , die sich freylich zum Theil hätten vermeiden
lassen, bald wieder abtrat: so ist diese lange und, wie
man noch hinzufügen kann , kostbare Commission von
wenigem Nuten , und vielmehr in manchen Hinsichten
der Stadt ävßerst nachtheilig geworden. Hoffentlich
wird dies genügen, zu bewirken, daß unsere könftigen
Geschichtsschreiber, wenn sie ver rosto&gt;schen Commission
erwähnen , sich einer genauern Prüfung der gedruckten
Commissions -Acten , und einer sorgfältigen Erkundi,
gung nach den übrigen Nachrichten unterziehen , damit
sie eine bestimmtere und zuverlässigere Notiz davon ge
ben, als Hane, Holm und dieser Ungenannte liefern.

3.
S Sifere 3teife nad tiontpellier im Sráb.
a jahre 1804, finden sich folgende wenige Notizen,
die einen gößern oder entferntern Being auf die dorti-
ge Universität und Medicinalschule haben. „, mont

pei:
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pellier zieht sich an den Abhängen eines Hügels her:
unter, der eine Mine von gedicgenem Quecksilber ent
bätt. Die eigentliche Stadt bietet, mit wenigen Aus-
nahmen, nichts als ein Labyrinth von engen , fteiten,
winklichten und schmußigen Gäßchen dar, denen es aber
gar nicht an schönen Gebäuden fehlt. Die Vorstädte
hingegen haben größtentheils breite und regelmäßige
Straßen, und nehinen sic) auch in Anschung der Ge-
bäude recht gut aus- Das so schr gerühmte Clima
scheint wenigsteus für Hypochondristen und Brustikran-
ke nicht passend. Die Sommter sind stikend beiß, - die
Winter dagegen sind dennoch empfindlich kalt ; der
Frühling ist äußerst furz, der Herbst angenehm , doch
in der Regel regenhaft. In allen Jahregzeiten ist aber
die Temperatur äußerst veränderlich : nnb mur der
Nordwestwind brinat milde und heitere Witterund mit.
Im Ganzen skeint es nicht wohlfeil zu seyn 3 die Pe
bensmittel sind inzwischen vortreflich. Dik Universität
bestand vormals aus drey Facultäten : außerdem war
Bier nod) eine besondere &lt;irurgishe Schule. Die
Universität ist fdrmlich aufgehoben : . die medicsnische
Facultät aber und die &lt;hirurgische Schule sind“in eins
geschmolzen; und in ein neues Institut gedildet / das
unter dem Nahmen, Ecole speciale de Medicine, meh»
rere berühmte Lehrer , und fast an 100 Studirende
zählt. Es ist der Minister Chaptal, ehemals Prof,
der Chemie zu M7. , dem dieses Institut setne neue Ore
ganisation verdankt. Er hat es aus demi vorigen zu ens
gen focale ben Batimeus de St, Come, ín ben großen
bischdflichen Pallast verlegen , und hier ein neues anas
tomisches Theater und hemischet Laboratorium erbauenlassen, die eben so zwe&gt;mäßig als geschmackvoll einges
richtet find. Er hat ferner bedeutende Summer zur
Verärößerung“ der Bidliothek, zur Wiederherstellüng
des botanischen Gartens, u. f- w. bewilligt, wonon ges
wiß der beste Gebrauch gemacht werden wi: d. Mehrere
Professoren sind theils als practische Zerzte, theils als
Schriftsteller berißmt: auch unter den Adjuncten solte!
sich sehr talenfuetie Männer befinden.
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uf gleiche Weise, wie ih nach dem Schlusse des
vierten und achten Bandes ( 5 B. S. 17. 9 B.

9^» &amp;. 97.). eine kurze Uebersicht besjenigen, mas
medlenbürgische Schriftsteller in dem inzwischen verlau
fenen Zeitraume leisteten, geliefert habe: will ich diese
Notiz jezt nach vollendetem zwdisten Bande auch für
die Periode von Ostern 1799 bis Ostern 1805 fortseßen.
- 1, Den Theologen hat Hr. P. Thube eine neue
Uedberseßung und Erklärung des Propheten Sacharjah
(10 B. S. 57. ) geliefert, und ihnen in der Folge
zum Ueberfiuß unumstößlich bewiesen , daß seine Arbeit
untadelhaft sey. (10 B. S. 310, ) — Hr. Prof.
Lange bat den ersten Theil eines neuen Systems der
&lt;hristlichen Theologie ( 11 B. S. 329 ) herausgegeben;
zad das Eigenthüämliche dieses Systems nachhin iu riv
ner besondern Schrift gerechtfertiget. (12 B. S. 209.) =
Vom Hrn. Prof. Ziegler erschien der zwepte Band
seiner theologischen Abhandlungen, (12 B. S. 281,)=-
Hr. CR. Martini schrieb den ersien Band einer prag-matischen Geschichte der Lehre von der Gottheit ebrii
in den vier ersten Jahrhunderten. (10 B. S. 145.) --
Hr. C. R. Masch nahm durch sein Verhältniß bes Su
denthums und Christenthums an. einer Controverse Ans
fbeil. (9 2, (&amp;. 174.) — No gehört in diese

Klasse der Aufsag eines rostocfischen Dandwerksmannes,
Hex über die vermeintliche iniit ber Beeßyng
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fe&amp;uag Luthers mehrere Aufklärung haben wollte, als
der vr. Doct. Derharding ihm geben konnte , aber
sein Geld vergeblich anwandte, weil man ihm einen un
rechten Weg gezeigt hatte. (1xB S 201.)

IL Für die orientalische Litteratur hat Hr. K R.
Tychsen ein neues Hü:fsmittel durch die Herausgabe
einer zweytengSchrift des Almakrizi (9 B. S. 241,)
geliefert. Auch gehdret zu dieser Klasse dessen Schrift
über die Erbfolge des jüdischen Ehemänres in den Nach»
laß seiner ohne Kinder und ohne Testament verstorbe;
nen Frau. ( 12 B. S, 32x.)

114, Dem gemeinen deutschen Privatrechte sind
vorzügli&lt; mehrere Schriften des Hrn. Prof. Weber
gewidmet. Seine Beyträge zur Lehre von Klagen und
Einredeu bat er fortgeseßt, ( x1B. S. 121.) die Ver-
bindlichkeit zur Beweisführung im Civilprocesse (12 B.
S. 353.) in einer besondern Schrift erörtert, dap ei;
nige vormalige kleine Schriften aus dem Civilrechte in
einer Sammlung verbunden, (10B. S 185.) Auch
Hat er eine neye Ausgake von Zöpfners Commentar
(12 9 S. 57.) und von Schmidts Lehrbuch der
Klagen und Einreden (11 95. G3. 385.) mit einigen
Zusäten versehen. =- Daneben ist nun seine Nbhand-
lung von JInjurien und Schmäbschriften durch die
dritte Abtheilung (9 B. S. 257.) vervollständiget. ---
Zum Civilrec&lt;t gehören ferner Hr. P. D. Henne,
manns Abh. über die bevorzugte Hypothek des Fiscusy
(10 B. S, 15,) und des Hr. A. Sibeths Erdrterun-
gen aus der Lehre vom Besitze, 1 Theil. (10B. S. 31.)
Von den kleineren Schristen werden anzumerken seyny
des Hrn. D. Rrügers Disp. de yatura conuentionis
de postponendo credito, a foemina inita, (9B, S, 33.)
des Hin D. Stevers Abh. de litis denunciatione,
(12B,. S. 345 ) und des Hrn. K. Prehns Abh, über
die Zahlung der Pupillen - und Kinder - Gelder ohne
richterliches Decret. (12 B. S. 78.) -- Ferner hat
Hr. P. Posse eine Sammlung kleiner Abhandlungen
über vorzdgliche Gegenstände des deutschen Staats-
und Privatrechts angefangen ; die während seines 9.

en
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seyns erschienenen beyden Hefte (17 B. S. 49. 12 B.
S. 289.) sind inzwischen nur dem letzteren gewidmet. =
Ebenderselbe bestättiate shon früher durch seine Erbe
foige in Lehn- und Stammgüter ohne den Unterschied
zwischen Erbtolgerecht und Grbfolgeorbnung (9 35.
S. 225.) seine in einer vormaligen Schrift vorgetra-
gene Meinung über i(iesen. Gegenstand: und vertbei:
digte dieselbe nachhin' noch weiter gegen Hrn. P. D,
Ziennemanns Nbh. über Il PF. 45, (12 B. S.3439.)
durch jeine Festprogrammen. ( 12 B. S. 361, 13 B.
S. 33.) =- Das mecklenburgische Privatrecht inss
besondere hat durch die von dem Hra. H R, Schrd-
Der veranstalicte Sammlung der neuesten Geseße (3 1. B.
S. 129. 280. 367. 12 B, S, 387.) eine brauchbare
Wervollständigung seiner noch immer nicht allgemein
genug bekannt werdenden Quellen erhalten + an welcher
jedoch bisber der Schluß tehlt. =- Erhebliche Fork:
schritte wird dasselbe durch das angefangene Handbuch
des Hrn. A v. Ramptsz über das Civilrecht machen,
dessen Beendigung hoffentlich durch den Abgang des
Verf. nach Wetzlar nicht unterbrochen werden wird, =-
Ebendesselben Beyträge zum mel. Staats - und Pris
vatrechte sind mit drey Bänden vermehrt, ( 10B. S.
121. I1B. S.105. 12B. S, 322.) die größtentheils
Gegenstände aus dem Privatrechte erdetern. Auch hat
derselbe eine Sammlung mel. Rechtssprüche (9B.
S. 297. 13B. S.1.) drucken lassen, tnferm gris
vatrechte ist auch des Hrn. Bar. v. £xettelblaote
Archiv für die Rechtsgelahrtheit in hiesigen Landen
(ix B. S. 395. 12 B. S. 337.) gewidmet. =
Von den kleineren dahin gehdrigen Schriften werden
des Hra. Dir. Martini Vormundschaftslehre, (1 B.
S. 73.) des Hrn. D. Riedel Abh. de lucris lepalibus,
quae coniugibus, inprimis vidvae, in Megapoli com-
petunt, (9 35, GS. 38 ) des Hrn. Dock. Prehn Disp.
de iuflis limitibus beneficii. transmiffionis' actorum,
(10:5, OG. 369.) unb be8 tn. Doct. Srebfe Dip.
de neceffitate, hominibus propriis in Megapoli impo-
fita, confenfum nuptialem a dominis villaribas impe-

$3. trandi,
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trandi (10 B. S, 377.) zu bemerken seyn. = Die
auf die neue Lehnsconstitution Bezug habenden Scrif-
ten werden unten vorkommen.

IV. Das deutsche Staatfs- und Fürstenre&lt;t hat
der Hr. A. v. Ramprz mit ciner Darstellung des
Präsentationsrechts zu den Assessoraten am Kammerge»
gerichte, (10 B. S,. 371.) und einer Erörterung der
Verbindlichkeit weltlicher Reichsfürsten aus Handlungen
ihrer Borfahren , (9 B. S. 235.) bereichert. =
Ein Yaar Beyträge zum meikl. Staatsrechte finden sich
in ebendesselben unter der vorigen Nummer angesührs
ten Schriften: einige anbere Schriften , bie aud) noch
Hieher gerechnet werden könnten, werden nachhin unter
Stt. XVII eine bequemere Stelle finden, =- Hr. H.R;
Spalding bat zwar seine Landesverhandlungen fort
geseßt, aber so langsam , daß die Beendigung dieses
uÜklichen Werks schwerlich zu hoffea ist, Hr. D. Wolf
Hat eine zweyte Fortsekung seines Repertorii (9 VB,
S. 385.) drucken lassen.

V. Unter den medicinischen Schriften dürfte dem
fünften Bande von des Dru. H.R. Vogels Handbuchder practischen Arzneyvisjenschaft (10 B. GS. 57. ) die
erste Stelle gebühren. -= Mit den Ruhpocken haben
sich Hr. D.- Böuchholz, (11. B. S. 55. ) Dr. D.
Sachse, (11 B. S. 129.) Hr. P. Diolde, (11 B.
S. 137.) Hr. D. Ufasins, (11 B. S. 236.) unb
Hr. D. Schmidt(tt B. S. 88.) beschäftigt, — Sor. 99.
Joscphi hat die Schwangerschaftaußer der Gebärmutter
(12 B.S. 89.) beschrieben, und Hr. P. LTolde hat Bey«
träge yur Geburtébülfe (1035. &amp;. 265.) angefangen, ==
Hr. C. Intze schlug neue Heilmittel für das männliche
Unvermögen vor, (12 B. S, 294.) und Hr. D. Schmidt
blidte solange in das Gebiet der Heilkunde, ajs sein
Verleger witbliken wollte, (9 B. S. 142. 343. 10B.
S. 314.) wandte auch nud) einen Seitenblick auf die
Thier-Arzueykunde. (9 B. S. 80.) =- Von Schaar-
schmidts anatomischen Tabellen ist eine neue; darch
zwey berühmte auswärtige Aerzte besorgte Ausgabe er-
schienen. (13 B, S, 7.) =&gt; Dis in diesem minemer:
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heransgekommenen kleineren Schriften scheinen mir keis
nen großen Werth- zu haben,

VI. Auf die Nakurgeschichte haben hauptsächlich
des Hrn; P. Links Neisebemerkungen ( 10B. S. 1.
12 B. S. 201.) Beztg ; ihm' hat auch seine Reise den
Stoff zu einer Fortsezung der Beyträge Fur Naturgesschichte (10 B. S. 177.) dargeboten. = Zwey Mecklen»
burger, Ör. Crome, (13 B. S, 145.) und Hr. Blan-
dow, (12 B. S. 386) machten sich um die Darstel«
lung der Laybmoose verdient, == Einige kleine Schrifs
fen vom Hrn. D. Schmidt (9 B, S. 173.) und Hrn.
P Sriederich (10 B. S. 391. 11 B. S. 556.)
geben sc&lt;hwertich einen Gewinn für die Wissenschaft,enn gleich eine zweyte Nuflage darunter ist, =- Hr.
Mag. Siemssen hat in Gesellschaft seines Freundes,
des Hrn, Dirmar, seine Notiz von den Mineralien um
fers Landes umgearbeitet. (12 B. S. 305.)

VIL Senn es zum Vortheile aller Wissenschaften
diente, daß man sie in das Gewand der neuern Philo-
sophie einhüllte, so würden wir uns auf das bey uns
zu Stande gebrachte System der höhern Landwirthschafts-
Wissenschaft des Hru. v. Seutter (9 9, S. 293.
io B, S. 173.) etwas zu Gute thun können: bedauer-
lich aber pflegt alsdann die Hauptsache desto weniger
geordnet und geprüft zu seyn. = Hr, F. I. Becker
hat seine zu Ropenbhagen gekrdate Preisschrift über
die Cultur, künstliche Bildung und Fällung des Schiffs-
baüuholzes (12 B. S. 250,) dein Drucke übergeben. —-
Des Hra. P. Friedrichs Anweisung zur. Bienenzucht,
(9 B. S. 320.) und Küchengarten (tx B.S, 3x.) sind
anscheinlich ohne Werth. == Für die mecklenburgische
Landwirthschaft sind zuvörderst die Annalen unserex dep»
nomischen Gesellschaft zu merken , von denen der erste
Theil (xx B. S. 337.) edirt worden. Die erste Preis»
aufgabe dieser Gesellschaft über die Vermehrung unserer
ländlichen Erwerbszweige veranlaßte , daß mehrere Ins
länder fich als Coneurrenten angaben; und drey von ih-
nen, He. v. Tornow, (10 B. S. 129.) Hr. A.
Eggers ( 30 S. C. 252.) und Hr..H, R. Witte

IQ 20.
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(10 $5, S. 193.) ihre Abhandlungen , von denen die
erste bekanntlich den Preis erhielt, drucken ließen, =
Ob des Hrn, A, SHnmacher Prüfung einiger Urtheile
über unsere Wirtbschaftsverfassung (12 B. S,. 214.)
nüßlich werden kann, ist mir zweifelhaft. = Des Hru,
LR. v. Ferber Schrift über landwirthschaftliche Cone
tracte und deren Cautelen (10B, S. 9, 13 B, S.129.)
ift, mie aud) ber Sitel schon besagt, besonders in dcos
nomischer Rücfsicht und in näherer Beziehung auf Me&gt;e-
lenburg abgefaßt.

VIIL Aus dem Fache der speculativen Philosophie
kann ich diesmal nur zwey Schriften vom Hru, R.
fies anführen ; seine Beantwortung der idealistischen
Briefe des Hrn. Tiedemann , (10 B. SG. 192. ) und
die Philosophie und der Philosoph aus dem wahren
Gesichtspuncte betrachtet. ( 11 B,. S. 192.)

IX. För die Geschichte im Ganzen ist in diesem
Zeitraume nichts geschehen. Zum Behuf ber &amp;tatiftit
hat Hr, H, R. Lorrmann des verst. Büschings
Vorbereitung / von ihm und einigen andern Gelehrten
umgearbeitet, herausgegeben, und deinnächst noh in
einen Auszug gebracht. ( 11 B. S. 225.,377.) ==
Die Geschichte unsers Landes hat Hr. P. Hane in ei-
nem Handbuche dargestellt. (13 B. S. 65.) Hr. A,
Holm schrieb eine Geschichte der jeßigen Regierung,
(12 8, G. 382.) die nicht für den Gelehrten bestimmt
ist. ==“ Für die Statistik liefern die Staatskalendex
beyder Landestheile (9 B. S. 168. 169. 10 B,
G. 32. 79. 335. 357. 1T 98. C. 213. 248. 12 B.
GS. 163. 200.) cin schr brauchbares Hilfsmittel. —
Zu den Landkarten ist nun auch die homannische
Karte des schwerinschen Antheils (10 B. S- 142.)
und eine kleinere für jeden Staatskalender bestimmte
Kartt (12 B. S. 129. 13 B. S. 64.) hinzugekom-
men. =- Hr. G.A.R. Evers hat seine Münzkunde
durch den zwenten Theil (9 B. S. 137.) vervollständiget.
Des Hrn, JI. Westphal Abh. von unsern Münzen,
Maaßen und Gewichten ( 11 B. S. 382.) hat, wie
auch der Zitel ergiebt; einen von jenem verschiedenenive
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Zweck. =- Liebhabern der Genealogie mögen wahr-
scheinlich die mille vingt quatre Quartiers des Princes
de Prusse, (11 B. S- 23.) wegen des Antheils der
Personen aus dem mei. Fürstenhauje, erfreulich seyn. =
Des Hrn. P. Fuchs Geschichte des göstrowschen Gym-
nasii (10 B. S. 71,) würde das einzige Programm
des Verf. seyn, das ich für nützlich halte , wenn es
nicht bey dem ersten Abschnitte verblieben wäre.

- X, Der Gelehrten : Geschichte bleiden diese Anna-
sen gewidmet: ihre ursprüngliche Bestimmung für die
einheimische Litteratur ist bekanntlich dahin erweitert,
daß sie auch die neueren Vorschläge und Nachrichten
über die Einrichtung ailer Universitäten fammeln. Au-
ßerdem hat Hr. Doct. Roppe eine göttingische jus
ristische Bibliothek angefangen. (12 B, S, 313.)

C Das Uebrige künftig.)
2.

Ay p. 3. Horsch Versuch einer Topographieder Stadt' Würzburg, in Beziehung auf
oen allgemeinen Gefunobeitesuftano, uno oie
dahin zielenden Anstalten, Arnstadt und Rudol-
stadt, 1805, 8, vermuthete ich mehrere auf die Uni»
versität einen genauern Be;ug habende Nächrichten. I&lt;
Habe aber nur folgende, den Ort als Universitätsstadt
betreffende, mich nach meinem Zwecke interessirende Nach-
xichten darin vorgesunden: ,, W. ist fast ringsum mit
Bergen eingeschlossen , zwischen welchen der sie durch
strömende Main eine Kinit geöfnet hat. Dir Höhe
der Berge, und ihre Nähe hat einen unverkennba1en
Einfluß auf die Beschaffenheit der Luft innerhalb der
Stadt. Es hält viel schwerer , die schädlichen mit der
Luft verknüpften Dünste zu verscheuchen , welche ig dem
Schlunde gleichsam eingeschlossen sind, Eine vorzüg-
lich zu bemerkende Wirkung dieser Gebirgskette ist das
Zurücprallea der Sonnenstralen von den Rücken der
Berge, daher die. oft so schwöle Hiße. Diejenigen, de-
nen Leibesbewegung ndthig ist- können nur kieine Pro;
menadyen machen, obne dis Berge zu besteigen, wenn

ARCHIV se
"FR UNIVERSITÄT ROSTOCK
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sie nicht in der Nähe der Ringmauern umher wandeln
wollen. == Die Straßen sind durc&lt;hgeheuds. unregel-
mäßig : die Zahl der breiten ist zu der der engen ziem
lich klein, Durch die Hemmung des freyen Sonnens-
lichts in den engen Straßen entstehen mancheriey Nach»
theile für die Gesandheit. Ein vorzüglicher Punct,
welcher die Aufmerksamkeit der Palicey verdient, sind
die Winkel zwischen den Gebäuden, in welchen oft eine
unglatbliche Unreinlichkeit herrscht. == Die vorzüg»
lichte Schädlichkeit unserer Wohnungen ist die Feuche
tigkeit, welche in der untersten.Etage selten mangelt, =-
Größere Ueberschivemmungen sind nicht selten, bey wel-
&lt;en fast der vierte Theil dex Stadt unter Wasser gesehtwird. Das langsam zurüctretende Wasser, die zurüß«
bleibende Feychtigkeit, das iu den Kellern sichende
Wasser, welches mühsam ausgeschdpfet werden muß, un-
terhalten den schädlichen Einfiuß lange genug, als daß
er ohne Folgen für die Gejundheit seyn könnte. Noc:
nachtheiliger änd. die Uebersczwemmungen , wenn fe
ein plößlicher Eisbruch begleitet. ==“ Die Volksmenge
beträgt gegenwärtig ungefähr 16400 Menschen, obne
das Militair : die Zahl der Gestorbenen übersteigt fast
jährlich die Zahl 'der Gebohrucu. *" In Rücksicht der
Gesundheit hätte also Rostock einen Vorzug vor
Würzburg: ünd wenn unsere Warnow. auch dem
Maine an Größe nicht gleih kommt, so haben. wir
doch auch vonUeberschwemmungen nichts zu befürchten.

I.

Untern 5 Januar erklärte die theologische Facultätden Dru. Jac. Wallenius , „Prof. der inorgey
ländischen Sprachen , der Nesthetik und der Beredsam»

felt zu Seifowald / zum Docter der Gottesge-ghrtheit.
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Den 18. Febr. 1806.

l.

Die Vorzüge der Stallfütterung ; nebst einigen Anwveb
sungen über die Behandlung derselben. In gedräng;
ter Kürze aus mehrerea kleinern Schriften gezvgen,
und zur größeren Gemeinülikigkeit besöndets abges
druckt. . Allen fleißigen und einsichtsvollen Landlew
ten gewidmet. Rosto&gt; ; in der Stillerschen Buchi

Handlung ; 1805. 13 Bogen in Octav. |
eil die Abhandlung des Hrn. P. Plitt über die
Stallfütterung, im Kalender vom Jahr 1793;

. (4 95. €. i20.) bey unsern Landleuten nicht
soviel Eindruck gemacht hat, als sie nach des Hrn. Verf,
Meinüng billig bätte machen sollen , so hat er für ver:
dienstlich geachtet, diese Einrichtung nochmal zu empfeh»
sen. Als Gründe für die Einführung der Stallfütter
rung führet er an: x ) Bey dem Weidegang des Rind-
biehes ; == dein von diesem ist bey der Stallfftterung
eigentlich die Rede ; = kommt iman um einen großen
Theil des Düngers; den das Vieh dahin verschleppt,
wo er zi nichts hilft. Die Weide wird dadurch be
sc&lt;hmußt, denn kein Vieh frißt von dem Fle, wo ein
düderes Häupt hin gemisset oder urinirt Dat: und dent
kande kommt dieset Mist, den Gewürme, Luft, Sonne
und Wikterung zerstören , wenig zu Statten. 2) Eine
auf den meckl. Weiden gehende Kub liefert nicht so-
biel Milch , als dey der Stalfätterung ; auch die zum
Melken gebenden Leute-hrauchen bon viel längere Zeit3



154 Annalen der Rostockschen

3) Es kann dem Viehe nicht zuträglich seyn, daß es
5 Monate hindurch unter freyem Himmel Tag und
Nacht jeder Veränderung der Witterung ausgeseßt ist.
4) Die Kuh bedarf vieler Ruhe zur Verdauung : diese
fani sie auf dem Felde nicht haben. 5) Die Abwech-
selung zwischen dem Winterstalle und der Weide fällt
in eine unbequeme Jahrszeit. weite Wege, nasse fup;
pfigte Stellen, welche das Vieh, ohne wieder gereinigt
zn werden , durchwatet,/ unreines Wasser , das es aus
Pfützen trinkt, Jnsecten , 'vor denen es sich nicht retten
kann, vermehren dessen üble Lage auf der Weide, 6)
Der Hirte wird bey der Stallfätterung unndthig. (Da
das Vieh im Stalle nach cs Hra. Verf. eigener An-
gabe mehr Menschen erfodert, als auf der Weide, sd
Faun die Ersparung des Hirken wohl nicht in Anschlag
gebracht werden. ) 7) Aus Mangel an Weide wird
an manchen Orten Holzweide zu Hülfe genommen, und
das Holz dadurch ruiniret. 8) Wenn bey kleinen Wirth-
schaften das Vieh in eine nahe Koppel eingetrieben wird,
so fallen zwar einige der vorher bemerkten Unbequems-
lichkeiten weg, aber darin sindet das Vieh selten völlige
Nahrung / und das Gras verliert auf die Dauer seine
Güte. Soll inzwischen die Stallfftterung gedeihen 2
fo sind folgende Bedingungen zu erfüllen: 1) Das Vieh
muß regelmäßig gewartet werden ; 2) es muß gesundes
Futter haben; 3) aus den Krippen müssen jedesmal,
wenn Futter gegeben wird / zuvor die Ucberbleibsel von
der vorheraehenden Fütterung herausgenommen wers
benz. 4) das Tränken mit reinem Wasser ist nie zu vers
säumen ; 5) das Melken muß regelmäßig geschehen 3
6) Reinlichkeit des Viehes sowvhl als des Stalles, und
das Ausmisten um den andern Tag, ist durchaus noths
wendig. 7) Die Ställe müssen gut und. zur Lüftung
Eingerichtet seyn , auc&lt; im Sommer gegen Hiße und
Jusecten, (so wie im Winter gegen Kälte, ) mögligst
schützen. 8) Man muß binlängliche Futterkräuter säen,

2.

IZ -sblus der Uebersicht der meckl. Schriftstel-
ley-Arbeiten von Ostern 1799 bis Ostern

1805,
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1803. == XI. Insoweit die Philologie durch fernere
Ausgaben der griechischen und römischen Schriftsteller
gewinnen kann, hat Hr- Prof. Dahl durch eine Auss
gabe des Sallust (9 B. S. 273.) und des TheoPrit,
(i2B. S. 285.) imgleichen durch eine Chrestomathie
aus dem Philo, (19 B. S. 121. 11 3. OG. 89.)
sich yim dies Fach verdient gemacht. == or. 9. 286;
per hat von seiner Biumenlese aus den Weisen des
Riterthums einen zweyten Band gelietert. ( 0 BV.
S. 48. ) =- Das Lehrbuch des Hru, Mag. p
mann zum ersten Unterricht in der lateinischen Sprache
ist zum vierten Male aufgelegt. ( 10 B. S. 353.) ==
Unter den kleinern Schriften mögten zwey Abhandlune
gen des Hrn. Mag. Wiggers, welche die Erklärung
des Plato zum Gegenstande haben, ( x1 B. S. 305,
x2 B. S. 329. ) zu bemerken seyn. =- Eine philolos
gische Controverse über den Ausdru&gt; in einer mebici
nischen Disputation gereichte weder zum Vortheile ih-
res Urhebers , der zur Vertheidigung einer begangenen
Uebereilung eine noch größere beging , (9 B. S. 177.
213. 233. 302.) noch zum Vortheite der Sprachkunde.

XI]. Für die Pädagogik hat Hr. K. R. v. Türk
eine Abhandlung über die zwe&gt;möäßige Einrichtung ber
niedern Schulen , mit vorzüglicher Rücksicht auf Mec&gt;-
lenburg, dem Drucke übergeben. (12 B. S. 300.) —

Des Hrn. P. Reinhold Buchstabir-Büchlein, (712 B.
S. 168. ) gebet eben so wie das Religionsbuch desHrn. D. Detharding, ( x0 B. S. 351.) und ein
Katechismus des Hrn. 5. Vbube, (10 $. G. 54.)
zu den entbehrlichen Schriften. =- Des Hr, R. M.
Sturm Rechnungs-Aufgaben (10 B. S. 9.) scheis
nen für seinen eigenen Unterricht berechnet zu seyn:
ein älteres Rechenbuch, das von Crohn, (10B.
$ mo fat ba$ fctue Giüd. einer zehnten Auflageerlebt,

XIIL Steine vormalige Bemerkung , daß Werke
aus dem Fache der schönen Wissenschaften in unserm
Lande nicht leicht gedeihen, wird auc) durch den vorlie/
genden Zeitrahm bestättiget. 1m den angeführtenp?
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Gedichten , (10 B, S. 47. 140. 12 B. S. 205.
292. Zt1.) Schauspielen, (9 B. S, 96, 10 B,
GS. 1412,) und Romanen, (10 B, S, 136, 11 B,
S, 72. 12B, S, 16.) ist kein Stück vorzüglich,
manche aber sind ganz schlecht, =- Auch ra. P. Röpers
Verjuche zur Beförderung, wahrer Lebensweisheit (x0B,
S. 56, x1 B. S. 312.) erreichen ihr Muster nicht. =
Eine ästhetische Abhandlung, des Hra. P. Pries Mel-
Dome (12 B. G. 393.) ist in diesem Zeitraum ersdienen, Gemiffermagen gehört hieher auch die Schrift
des Hyn. Wundemann , Mecklenburg in Rücklicht
auf Eyltur, Kunst und Geschma&gt; , (9 B. S. 289.
I2 35. &amp;. 105.) die uns aber in diesen Rückächten
nicht empfehlen wird, =- Noch wird die Caledonia
der Mad. Harmes (11 B. S. 383, 12B. S,. 361.)
in diese Klasse zu bringen seyn, dg sie sich mehr mit
Beschreibungen der schönen Natur , und Bemerkungen
fiber Dichter , als mit Nachrichten von dem bereiseten
Lande beschäftiget. == Einige Musicalien , (10 B,
S. 376, 11:33, €. 96. 12 B.S. 32. 143. ) btt*
mutblid) nod) nicht alle, die berausgefommen sind,
beweisen unsere Theilnahme an dieser schönen Kunst
in ihrer jetzigen Gestalt: aber bald werden wir in einem
glänzendern Lichte uns zeigen kduneu, wenn nar die Ver-
beißungen in Erfüllung gehen, die uns Hr, P, Cles
mann ( 10 B, S. 220. ) gemacht hat. |
XIV. Bon den aus dem vorigen Zeitraume fotts

gesetzten Zeitschriften ist die Monatsschrift von und für
Mecklenburg endlich an der Auszehrung verschieden,
(19 B. S. 221.) -- Ihre Stelle nahm das Patrio«
tische Archiv ein, (10 B. 'S. 97.) aber der Mangel eis
nes genquern Plans und sachkundigen Redacteurs erlaub;
fen ihm gleichfalls feine lange Bauer, (1295. €,289,) —
Das Ersbeinen des Archivs weckte ' quc&lt; die inel. gt
meinnüßigen Blätter, oder , wie sie nun lieber genaont
seyn wollten, die mel. Provinzial - Blätter des Hry.
P. Wehnert ( 12 B. S. 89.) aus ihrem Schlafe:
sie sind aber nochmals darin versunken. (11B, S.361.) +

Diese Annalen haben ihren ununterbrochenen Fortgang
€:
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behalten , weil sie von Anfang an nicht auf Geider-
werb berechnet waren , und eine bestimmte Zeit des
Abdruc&gt;ks ihren Verfasser nicht belästigt.

XV. Einige von unsern Laudsleuten abgefaßte
Preisschriften habe ich schon unter Nr. VII, angefübtt:
eine yom Hrn. Zylius wird noch nachfolgen , da ichsie af spät erbalten habe, | |

XV1. Als Schriften, die unter vorstehende Ruo-
briken nicht füglich zu rechnen sind, muß ich noch bemer,
ken , des Hrn, M. Tarnow sittlich staatige Shrif-
tea, (9.35. C. 361.) deren Fortseßung bisher nicht
erschienen ist, des Hrn, Rnopfs Productenbuch für
die Küche (12 B. S. 182. ), und des Hrn. v. Both
Vorschläge zur bessern Einxichtyng der Kochheerde und
Defen (12 B. S. 216,).

XVIL In der bisherigen Darstellung habe ich
manche kleine und ganz unbedeutende Schriften übergans
gen , in der Angabe derjenigen Schriften, die durch
einheimische Vorfälle veranlaßt find,' werde ich aud)
die kleinern Aufsäße mitnehmen müssen, wenn (it be
sonders gedruFt sinds was in den angeführten Zeit«
schriften , in den Beyträgen des Hru. A, v2 Ramprz,
in dem Archiv des Hrn, Bar. v, LTcttelbladt, 1c.
eingerücfet worden, wird man ohnehin leicht auffin-
den. = Von dem zu Dobberan angelegten Sce-
babe hat Hr. H, R. Vogel bisher jährlich bie gembpus
lichen Nachrichten ertheilet. (9 B. S. 263. xo B,
S. 153. 11 B. S. 25, 289, 12 B. S. 220, 377.)
Zu den Schriften über die Erbpachten der Kir&lt;enäker
ist noch eine vom Hrn, P. Uhlig binzu gekommen,
(9195, 6. 383.) — Die Vermählung des Durchl.
Erbprinzen, der Hervorgang der Erbprinzessin, und deren
bedauerlicher früher Tod, hat mehrere Gelegenheitg«
schriften veranlaßt. (9 9, €. 154. 184. 185, 1o $5,
G. 33, 40. 12 $5, €. 143. 176.) == Unter den
Schriften; welche auf die neue Lehnscoustitytion Bes
zug haben, sind die Betrachtyngen HruR, R, Rrüöger
( xx B. S. 169, 367.) und die Abhandlung des Hrn.
v. Winterfeld. über das Retractrecht der Söhne und

Mi-
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SMinorennen (1198. C. 293.) vorzüglich zu bemerken.
Einige kleinere (10 B. S. 321, 11 B. S. 142. 190,
x2 B. S. 245. ) sind minder wichtig, einige werden
noch nachzuholen seyn. = Die Fleckeugerechtigkeit von
Dassow ( 10 B, S. 38.) und die Fischerey dieses
Orts (9 B. S. 369.) ist für den Eigenthümer ge:
druckt vertheidigt. = Auszöge aus den Landkagss
Protocollen sind noch für einige Jahre, wiewohl nicht
in ununterbrochener Reihe geliefert. (9 B. S. 197.
249. 11 B. S. 8x.) -- Die Vorschläge wegen
Abstellung der Betteley im Lande haben außer einer
pleinen Flugschrift, (9 95. G. 400.) nod) jmeo ets
beblichere Druckschriften zur Folge gehabt, des Hrn,
D. v. Suckow Beyträge zur Landpolicey mit Rück:
sicht auf ein zu errichtendes Land-Arbeitshaus, (15 3.65. 281,) und des Hru. L. D. v, KLebften Grunb,
fäße der Armen - Versorgung , Sicherheits « Anstalten;
und eines Land - Arbeitshauses, (11 B,. S. 41.) toos
pon jedoch bisher nur der erste Theil herausgekommen
it. — Ueber die Korntheurung und die daraus ents
standenen Unruhen verbreiten sich mehrere Aufsäke.
(9B. S, 392, 10B. S, 5. 46. 65.73. 105, 313. ) ==
(Einen Beweis, daß ein verkehrter Gebrauch der Pubs
licität nicht allein nicht nüße, fondern sogar dem Zwecke
zuwider sey, gab Hr. C. R. Amtsberg durch seine
Druckschriften über die Streitigkeiten wegen der Winds
mühle zu Scharfstorf. (10 B. S. 209, 297. 1135,
S. 103. 351. 12 B, S. 2332, 239. ) — Von der
nun endlich gauz verunglückten Bepflanzung der Düs
nen zu Warnemünde handeln zwey Schriften des
Hrn, Prof. Karsten und des Hrn. M. Siemssen,
(10 B, S. 287. 11 B. S. 265. ) == Zwey Pres
diger , Hr. Präyp. Rosegarten (19 B-. e. 280.)
und Hr, C. R. Masch, (15B. S. 381. 11 B, S, 143.)
seyerken ihr Amts- Jubiläum. =- Das Präsentations
recht bey den Pfarren im Fürstenthum Schwerin,
(19 B. S. 49.) die fortdauernde Absetzung der
Bayern, (xx B. S. 107, ) die Aufnahme der Juden,
(11 $8. €. 322.) Roftoc&gt;s Beytrag zum Reichscon-ne
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tingent , (xx B. S. 273.) und die Errichtung einer
Bildungsanstalt für Köster und Landshullehrer zu Wol»
deg?, (13 B. S. 256.) bewirkten jedes eine einzelne
Schrift. Die Abtretung des Priwalls an Lübeck
ward die Beranlassung zu zweyen- ( 1x B, S,. 359»
123B. S. 370.) -- Dem Creditwesen unsers Lan-
des widmete der Hr. K. R. Zimmermann eine um-
siändliche Abhandlung, (12 B. S. x85. ) durch welche
endlich die von manchen Leuten so sehr gepriesenen
Vortheile des Gükerwuchers einer richtigen Beurthei«
lung etwas näher gebracht sind : einige kleine darauf
Bezug habende Schriften, (12 B. S. 303. 326» 342.
863.) sind von keinem großen Werthe. = Einer für
die bisherige Verfassung der Landesklöster ui&lt;t gün-
stigen Erklärung des 6. 35, 36, des Hauptschlusses der
Reichsdeputation, (12 $3. €. 314, 359.) wird in
dem folgenden Zeitraum noch weiter zu erwähnen seyn.
Endlich hat eine Schrift des Hrn. H. R. Worrmann
über die Freyhbeit des Getreidehandels (10B. S. 337.)
auf Mecklenburg einen Bezug.

XVHL 3ule&amp;t werden nun noch einige kleinere
Schriften hiesiger Professoren anzuführen seyn , welche
im vorhergehenden entweder gar nicht, oder wenigstens
nicht namentlich , angegeben worden. == Hr. H.R.
Witte hat noc&lt; eine Nbhandlung über die Bildung
der Schriftsprache und den Ursprung der keilfdrmigen
Inschriften zu Persepolis abgefaßt. (9 B. S. 105.) =
Hr. Dir. Martini schrieb noch ein Einladungs - Pro-
gramm bey der Vermählung des Erbprinzen. (9 B.
G. 153.) -- Den Hrn. P. Wiese nennt das Ge-
rächt als Verf. des Aufsates: Wie kdunen Rosto&gt;s
Bürger gegen Wucher geschüßt werden? (12 ZY.
S. 363, ) == Von dem Verf. dieser Annalen ist no&lt;
ein Festprogramm, de emancipatione tacita nachzuholen
(9B. S. 25.) -- Hr. P. Hecker schrieb drey Fct-
programmen über die entgegengeseßten Gröden, (9 B,
S. 20x. 249. 281. ) und besorgte fernerhin die Kalen-
der, -- Dem Hrn. Prof. Karsten gab die Feyer der

Geburt des Prinzen Paul Gelegenheif, ein Einla,
Yngs-
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dungs, Programm über die fortgeseßte Ausbildung desMeuschengeschlechts in staatswirthschaftlicher Rücksicht
zu enfwerfen. ( 10 B, S. 33.) == Elnige Schriften
des Hrn. P, Weber (9 B. S. 329. 12 BV. S. 25.)
sind ohite erhebliche Veränderungen wieder aufgelegt. =-
Hr: H. R. Vögel hät Curtis Tagebuch ( (2 B.
S. 177. ) aus dem Englischen übersißt, und zwey Feste
progranimen über medicinische Gegenstände ausgefer-
tigt. (1x B. S. 17. 33.) = Auch vom ru. CR.
Martini häben wir drey Festprogrammen übte die
tichtige Ansicht der Christen-Verfolgungen unter den
römischen Kaysern erhalten, ( ix B, S. 217; 28x,
313.) die aber diesen Gegenstand noch nicht vollständig
erdrtern. == Hr. H. R. Horrmann handelte in set-
nen Festprogramnien von Wismiars Handelslage,
(12 B. S. x13, 193: 249. ) und edirte den fünften
Theil der Erfahrungen des versiorbenen P B9sch,
(118. €,321,) — t. 9. LVoolde ließ während
seiner Reise Vorschläge zur Verbesserung des Medici-
nalwesens drucken. (1x B. S. 297.) -- Die neue
Einrichtung des hiesigen Artmnentvesens veranlaßte den
Sud einer datauf Bezug habenden Predigt des Hrn,
P. Petersen und bes Hrn. P. Länge, (1x B. S.327.)
ersterer hielt auch eine Nede bey der Vertiählungs-
Feyer. (9 B. S. 185.) =- Außerdeni sind noch
von einigen Professoren zu den vorhin angeführten Zeit
schriften ; zu dem Archsy des Hrn. B. v. LTettelbladt,

und zu einigen andern Büchern , Beyträge geliesettworden.

3i

H“: Organist  Slorschürz hat im äbgewichenen+s Jahre ein kleines musicalisches Werk heransge,
geben , welches auf 2 Bogen in Querfolio in. Kupi
fer gestochen ist, und den Titäl hat : Capriccio con
fughetta. per il Pianoforte, di E. Plorfibürz, Op: 5.
(Pr. 10 gr.) ^fn Lipfa, preffo Hoffmeifter ét Küb:
ne), Bureau de Musique.
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WMecklenburgisches Journal. Erfiet Bandes viertes
Stü. 1805 Detober. Sc&lt;werin und Wismar,/
in der Bddactschen Buchhandlung. 5 Bogen in
Stay.

GWnbalt: 1) Etwas über Lutbers Denkmal,
A zur richtigen Beurtheilung der Llichtbey:| tragenden. =- Der Verf. vertheidiget diejenigen
unter unsern Landsleuten, welche zu dem gedächten Denk-
mal keinen Beytrag geliefert haben. Sollte es wohl
einer Rechtfeetigung bedürfen, daß man Leuten ; die
auf fremde Kosten Projecte machen, das Geld nicht
nach Wunsch zusendet , da tttan es gewöhnlich. besser
auwenden fann? 2) Ueber die Beurtheilung und
Berichtigung det Holmschen Beyträge. ( 13 B.
S. 137.) =- In den Streit des Beurtbeilers mit
Hry. 4. will sich der Verf. dieses Aufsatzes nicht ml-
schen : er hebt also einige Stellen aus dem Buche aus,
welche erweisen sollen, daß manches Factum recht gut
bekzüchtet sey; nur ein Paar Male setzt er eine Bemer«-
kung hinzu. Was hier vorkommt, bettift, die Bevöl
kerung des Landes; den Handel mit Hambntg, die
Bauernwirthschaft , die säädtische Nahrung, den Sr,
A.S. v. Bernstorff, des P. Frank A, u. N. Me&gt;-
lenburg , den siebenjährigen Krieg - die Streitigkeiten
des Landesherrn mit der Stadt Nöstock und der Re-
eyrreaten. mit: dem Rath, die SPifbarmacungderde
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Elde, und den ehemaligen Zoll zu Warnemünde.
Wieviel man sich auf das Urtheil des Verf. dieses Nus,
zugs verlassen könne, wird sich am besten zeigen lassen,
wenn ich eine von diesen als vorzüglich ausgehobeneit
Etellen hier anführe : und sie mit einigen Gegenbemexr:
kungen begleite , welche zugleich über einen bey dem
Buche selbst schon in Anrege gekommenen Gegenstand
(13 B. S. 139. ) vorläufig noch eine Nachlese enthal-
ten. „ Die innern Spaikungen in Rostotk, b. i. die
Streitigkeiten der Bürgerschaft mit dem Magistrate an»
langenb, fo bestanden allerdings schon 1763 die beyden
Quartiere der Hundertmänner. ( Damals waren die
Hundertmänner in vier Quartiere vertheilt, deren
jedes aus Kaufleuten und Gewerkern zusammengeseßt
war. Erst 1770 wurden durch das Hundertimänner«-
Regulativ die vier Quartiere in zwey verwandelt, und
die Kaufleute und Gewerker von einander abgesondert.)
Ader die Zahk war nügleich, 60 Kaufleute gegen 49
Brauer, foll woh! heiben Gewerker, (Eigentlich waren
es 40 Brauer, 20 andere Kaufleute und 40 Gewerker.)
Dies Misverhältniß (nicht dies hauptsächlich erst seit
1735 nachtheilig gewordene Verhältniß allein , fondern
vorzüglich auch das, was in den hfer ausgelasscnen
Worten, und besonders die ersteren sollten ans
geblich immer mit dem Magisfirat gegen die
Bürgerschaft zusammenbalten, in dem exccrpirten
Buche dunkel angedeutet war.) gab zu vieien Unord-
nungen und Beschwerden Anlaß: und erst 7 Jahre nach
dem Anfange der Eommission , und nach [anger Wider-
setzlichkeit des Magistrats, erschten das landesherrliche
Requlattv, und bestimmte die ganz gleiche Zahlt der
Deputirten beyder Quartiere. Die:Handwerker (alle
Einwohner , die Häuser vder Buden besaßen,) wurden
(waren vor 1763) zum Behuf der preuf. Stequifittonen
zu resp. 100 und 50 Thafer von ihren Immobilien ams
geseßt, Cund zwar, was nicht ausgelassen werden sollte,
von dem preuß, Kriegsrathe v. Rleist; denn nach die-
ser Darstellung müßte man glauben, daß der Rath und

die Quartiere die Gewerker fo angeseßt haben , ) undaner
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außerdem mußte noch jede Zunft und jedes Gewerk eint
gewisses Quantum erlegen- Dessen weigerten sic sich keisnesweges.-(Allerdingsweigertensiesich,wiedieBeichwerdeführung vom 14 Januar 1763 und die Vers
handlungen über das achte Gravamen ergeben. ) Als
jein das erste Quarticr, das der Kaufleute, (kein Quaro
tier, und also auch nicht das erste, sondern die von den
Quartieren ganz verschiedene Kaufmanns -Compagnie, )
Hatte zur Bezahlung seiner Quote Geld aufgenommen;
und zum Abtrage desselben die Vereinbarung getroffen,
von ailen einkommenden Waaren monatlich eine ge
wisse Abgabe zu erlegen. Diesen sich selbst auferlegien
Jinpo verlangte es nun auch von den übrigeu Bürgern
und Handwerkern, verlangte mithin, daß diese zu der
Kaufmannsquote mit beptragem, und sonach doppelt
contribuiren sollten. (Erwiesen finde ich ein soic&lt;es Bes
gehren nicht : mir ist es wahrscheinlicher, daß durch ein
bloßes Versehen des Deputirten der Kaufmanns: Com-
pagnie einem oder vielleicht einigen Gewerkern ein Beys-
trag abgefodert worden , der nach der Vereinbarung
nur die Mitglieder der Compagnie treffen sollte, )
Dies veranlaßte den Recurs der vier Gewerke, (und der
angeblichen Tausenden, ) au den Magistrat , der das
Benehmen des ersten Quartiers, (die Urschrift hat den
berichtigenden Zusaß , eigentlich der Raufmanns-
Compagnie, ) selbst nicht billigen konnte, (In Ro-
fioc hat man die beom Rath angebrachten Besc&lt;werdes-
führungen nie einen Recurs genannt. Seitdem aber
bet legte Erbvertrag, 5. 169, eine neue mir bis babin um
bekannt gewesene Definstion des Recurses geliefert haf,
sollte man.den AnsdrvE, Recurs an den Rath,
gar nicht gebrauchen.) Unter den gegenseitigen Beschwer;en kam zuerst die von Seiten de? Bürgerschaft wegen
schlechter Führung der Stadtkassen» Rechnung vor.
Der Magistrat gab, nachdem er ich 6 Jahre gesträubt
Hatte, erst 1769 die Rechnungen von 1762 und 1764
heraus. Es kamen ungeheure Unordnungen in der
Rechnung, und äußerst beträchtliche Dkfeete zum Voy-
schein, (Wahrscheinlich sind die mir nicht bekannten

X 2 Kasse-



164 Annalen der NRostockschen
RoffeSted)nungen ben 1762 unb 1763 nidjtà: wenfgatt,
als Muster guter Rechnungen , es mögen also dagegen
mehrere graründete Erinnerpngen Statt finden, Nhex
daß ungeheure Unordnungen und äußerst be-
trächtliche Defecte rechtlich ausgemittelt wären, und
daß irgend jemand zu einer Erstattung verurtheilt
sev, wie man nach dieser Darstellung gianben muß,avon ist mir doch. nichts bekaunt geworden. ) Nach ge-
schehener Revision wußte der Magistrat die Erstattung
derselben durch Vergleichshandlungen , u. sw. zu ver-
eiteln : so daß im Jahr 1780 noch nichts erhebliches
darin geschehen war. ( Warum mag hier vom Jahre
1780 die Rede seyn? Jett , im Jahr 1806, ist auch
noc&lt; nichts weiter geschehen, Schlimm wäre es doch,
wenn die Commission wirklich von erheblicen Defecten
fiberzeugt gewesen wäre, und sich durch Vergleichshand«
Jungen, u. f. vv. (?) hätte abhalten sassen, den Ersatz
zu verfügen. ) Au dieser Verwickelung war also H.
Sriedrich nidt Schuld. ( Das war er freylich nicht,
wenn er gleich gegen NR. viel zu schr eingenommen war:
allein die Stadt, welcher in der Urschrist die Schuld
heygemessen wird, noch weniger ; sondern die Commiss
fon und die gesammten snteressirenden Hauptpartheyen,Zer Antheil eines jeden läßt sich.zwar nicht genau bes
stimmen: aber ich wäre doch geneigt, der Commission
den größern Theil der Schuld zuzneignen , weil, wie
i fion erwähnt habe , die erste Einleitung nicht
zweckmäßig war / und sie sich auch in der Folge nicht
von der Hauptsache so oft entfernen, und zu so vielen
Unterbrechungen hätte Veranlassung geben mössen.. Sie
hatte in ihren Verhältnissen die Mittel in Händen,
alle den Fortgang oder die Beendigung des Geschäftes
behindernde Verwikelungen zu heben wenn sie solche
nur anwenden wollte. =- Sollte der Mitarbeiter des
Journals wohl eine weniger gelungene Stelle im gan-
zen Buche haben finden können?) 3) Schreiben
des Herzogs Friedrichs an den R. 4 p. t)NRofer, ---
aus beffeu patriotischen Archiv wieder abgedruckt, und
4) Einige Bemerkungen: bey Gelegenheit desV. &gt;.
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fiv. IIT. mitoetbeilte Priefes, -- Die in die«
sen Bemerkungen angestellte Vergleichung zwischen dem
H. Friederich und dem K. Sriederich von Preußen
ist eine auffallende Idee. Und der Pietigmus zeigte
Dod) mod) mehr Verkeßzerungsgeist, als /, die dürre
ji wittenbergisch-rostocfsche Theologie der ersten Hälfte
zu. des vorigen Jahrhunderts, welche mit der Vernunft
zr eben so schr stritt , als das retigidse Gefühl zu ets
titen und das Practische der Religion in den Hinter-
1 Sxund zu stellen, wenn nicht suchte, doch geeignet war.
5) Erläuternde Bemerkungen zu dem Aufsatze,
betreffend die Versorgung der Armen in 210;
stock, (13 B. S. 106, ) vom Hrn. 17ag. Tar;
now. — Hr. M. Tarnow verweigerte den ver«
sprochenen Jahres - Beytrag zur Kasse dex Armen-Ord-
nung, und ward also in dem gedruckten Verzeichnisse
als ein solcher Einwohner aufgeführt, der nichts ge-
ben wolle. Dies veranlaßte cine dffentliche Erklärung
pe(felben in der hiesigen Zeitung , in welcher er sich auf
eine Bedingung bezog, die er bey der Subscription ge;
äußert hätte, und die dadurch unerfüllt geblieben sey,
daß ein Paragraph der Instruction , welcher eine Mos
dification des gedruckten Entwurfs enthält , nicht allges
mein bekannt gemacht worden: DerBVerf, jenes Aufsaßes
entschuldigte dies Verfahren. Hr. T. aber glaubt,
zu seiner Rechtfertigung nog mehr sagen zu mössen.
Meines Ermessens 'hat er indeß Unrecht, weil er zurechter Zeit, als er dazu aufgesodert war,gegendievon ihm gemisbilligten Stellen des Entwurfs feine Ers
innerungen an die Behörde gelangen ließ, und die hin«
terher geschehene Verweigerung des Beytrogs nie ein
Zwangsmittel werden kann, Rath und Bürgerschaft zu
einer Abänderung ihres Beschlusses (13 B. S. 107.)
zu vermögen. 6) Eine Erfahrung für Bienen,
freunde, mit einigen Bemerkungen. 7) Heco:
nomische Bemerkung und Anfrage. 8) LErste
Sortschritte der Ausbreitung des Christenthums
unter den nördlichen Wenden. -- TJist noch nicht
pollendet, 9) Ansichten von Ratzeburg — von

* der
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der Dem. Wöniger und ihrem Bruder“ gezeichne?,
und vdn Günther in Dresden gestochen, werden
illuminirt das Stück zu einem Speciesthaler auf Sub-
scription angeboten. 10) Litterarische Statistik
dev Zerzogtbümer tiiectlenburg , vom rn. p.
Mangel. -- Diesmal nur der Anfang. 11) e:

fahr beym Verbrennen des alten angestrihenenHolzes. 12) Wittel das Holz wider die 8äuls
niß zu sichern.

2.

Urin 3 Nov. v. J. sind für die Universitäten zuMoscau, Rasan uud Charkow gleichlautende
aus 21 Paragraphen bestehende Bestättigungs-Urkunden
ausgefertiget, von denen eine vollständig , die andere
nur dem Eingange“ nach, in dem 162 Intelligenzblatte
zur hallischen Litteratur « Zeitung eingerückt ist. Da
iu diesen Urkunden aber mehreres fast eben so lautet,
als in der zweyten Bestättigungs - Urkunde der Univer-
sität zu Dorpat, (11 B. S. 331. ) so ziehe ich uur
dasjenige aus, was von der lekteren wesentlich verschie:
den ist, (auf minder bedeutende Abweichungen wird cs
für diese Blätter nicht ankommen.) und verweiseim übri-
gen auf jene darch den in einer Parentbese angemerkten
Paragraphen derselben, == 1: Die kaiserlt&lt;c Univer»-
sität zu Moscau wird eine Societät gelehrter Män»
ner verbleiben , welche unter Unserm unmittelbaren
Schuße uach Grundlage des Reglements, welches Wir
am heutigen Tage bestättiget haben *), dirigirt wirds
11. Auf derselben werden sowohl bie allgemeinen, jes
dem Menschen nödthigen, als auch die besondern, zur
Bildung des Staatsbürgers für die verschiedene Arten
des Staatsdieastes dienenden Wissenschaften / in ihrem
ganzen Umfange gelehrt. I. C4.) IV- Sie hat ihre
besondere Verwaltung, und genießt in Hinsicht der andern
Gerichts «Instanzen wit den Collegien gleiche Rechte,
V. Gic hat das Necht- anderweitige Personen aus unra

*) Dies Reglement ist daselbst noch nicht mit geliefert,
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sern Unterthanen oder auch qus Ausländern zu Chrens
mitgliedern aufzunehmen. VI. (5). VIL (4.) VUKL
(6.3 IX. (7.) X. (7.) X1. (8.) XII (16.)
XIII. Die Universikät hat ihr eignes Siegel, mit dem
Reichswapen und der Juschrift: Siegel der kaiser,
lichen mosPowischen Universität. XIV. Die
Correspondenz der Universität ist frey von alien Avgas-
bru; und die Betreibung der Sachen geschichet auf or-
dinairem , nicht auf Stempel - Papier. XV, (3 x.) XVI.
(15.) XVvIl. Alle Beamten der Universität erhalten,
da sie in wirklichem Dienst gerechnet werden, nach Vor-
zeigung der ihnen vom Univerkitäts- Conseil gegebenen
Zeugnisse von der Heroldie das Patent auf den Rang,
ihrer Klasse gemäß. TVU. (13.) XIX;(14.) XX. (14,)
XX1. Wir verleihen der moscowisc&gt;en Universität
allergnädlgst 13000 Rubel, als Etat - Summe, jähr
lich zu ihrem Unterhalt, die auf Anweisung des Neichs:
Schaßmeisters tertialiter , und zwar jedesmal voraus,
an selbige verabfolgt werdön muß Der nach Bestrei-
tung aller im Etat angeführten Ausgaben nachbleibende
Ueberrest wird für unvorhergesehene Bedürfnisse dor
Universität von der Etat-Kasse zur Oeconomic : Kasse
geschlagen 3 so mie aud) die für die Beamten und die
Wittwen zur Pension bestimmte Summe, und die Intet»
essen von derselben, mit keiner andern vermischt wer«
den darf. = St. Petersburg, den 5 Nov. 1805.

3.
Das Bekenntniß des Weisen und Gutett, er sep nicht

von Gott verlassen. Eine Predigt über die Epistel
am 1oten Sonntage nach Trinitatis, gehalten von
Otto Enoch Simonis ,/ Prediger zu Recknig.
Rosto&gt; , gedruckt in der Adlerschen Officin , 1805,
1x Bogen in Octay. '

BN gleich diese Predigk nicht für as. grbgere fupblicum bestimmt ist, so muß der Hr. Verf, ihr
doch einen Werth beylegen, da er sie für einen engern
Zirkel abdrucken ließ. Den hat sie aber meines Gr:

„messens dberall nicht. Wenn sich auM der gewählte wichtige&amp;
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Gegenstand auf x9 weitläuftig gedruckten Ockavseiten
zutreffend vorträgen ließe: so würde voch diese Anord«
nung und diese Ausführung nicht genügen... Die. Ans
vrdnung ist folgendergestalt gemacht : Wie der Weise
uno Guté unter uns es dankbartich bekennet, er sey
nicht von Gott verlassen ? Dies ist sein Bekeuntniß, 1)
weil er sich auch jetzt noch der großen Kraft bewußt
ist, weislich handeln zu können, 2) weit er sich in Gr-
fahren zu Vorstellungen empor beben kann, die ihm
Muth einflögein , und 3) weik er unter dem Druck
wirklicher Leiden Trosigrände auffinden kann,“ die sie
ihm erleichtern und versüßen. '' Daß die Ausfüh»
rung dieser Anordnung ähnlich sey, darüber wird es
keiner umständlichen Beweise bedürfen.

„+.
Die Ehestands+ Kandidaten. Lustspiel in zwey Äcken.

Frey nach dem Framötischen bearbeitet von 8, W.
Großmann. Leipzig und Rosio&gt;/ in K. €. Stils
kers Verlage, 1805. 5 23ogen it Octav.

$y es in Srankreich Mode seyn mag, daß einGardecäpitain nud ein Rittmeister verkieidef,
her eine als Gärtner der andere als Reitknecht) bey dent
Vatex ihrer Geliebten fm Dienst treten , um einen drits
ten Freyer zu entfernen, weiß ich nicht : für Dettsch-
kand ist aber eine solche, in der wirklichen Welt nich
vorkommende Täuschung durchaus unwahrscheinlich.
Es würde alfo wohl rathsamer gewesen seyn , eiu ans
deres unsern Sitten angemesseneres Stück zur Begrbei«
fung zu wählen. Yuch die Bearbeitung des Hru. 'G.-
der sichvermüthlich nog bey der sc&lt;werinschen Schau:
spieler - Gesellschaft definden wird , ist nimt votzüglich,

5. |

f'Ya bem dritten Bande des Leekrologs der Teut,
a3 fen im neunzehnten Jahrhundert von 8.
Schlichtegroill ist eine Lebensbeschreibung unsers Hrn,
Prof. Lafius zu finden, welche den Hrn, Prof, Dahl
zum Verfasser hat. Ob sie gleich in litterarischer Rücksicht keine bisher nicht schon bekannte Notizen enthält,
so wird man sich doch Gey der Lecture mit Vergnügen
eines alten Freundes erinnern,
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Geschichte der Universität zu Halle bis zum Jahre 1805,
Von Febaun Christoph Hoffbauer , ordentlichem
Profeflor der Philosophie, Halle , 1805 ; bey
Schimmelpfennig und Compagnie, 1 Alph. 134
Bögen in Ocktav.-

ey der ersten Nachricht von diesey Geschichte ver-
müthete ich ; daß der Hr. Verf, diejenigen Dy-

' potbefen, melde er in seiner Sihrift über die
Perioden der Erziehung (10 B. S; 137.) vortrug,
auf die Geschichte der Universität Halle angewandt bar
ben würde. Mit schien dies um sogläaublicher, da wir
erst vor 11 Jahren eine Geschichte dieser Universität
vom Hru. Prof. Förster (6 B. S. 25 ) erhalten
haben , und eine zweyte also enfbehrlich geachtet wer!
den mußte; wenn sie bloß wiederholt, was in der vor
hergehenden schon gesagt ist. I&lt; fing baber dies Buch
mit einem ungünstigen Borurtheile zu lesen an. I&lt;
habe aber gefunden, daß e8in einem ganz andern Geiste
abgefaßt ist, als die Perioden der Erziehung: und wenn
es auch nicht gerade Bedürfniß gewesen seyn mag / jekt
schon eine andere Geschichte dieser vormals berühmtern
Universität zu erhalten , auch noch hin und wieder Ver-
anlassungen zu Bemerkungen über juristische Gegenstände
unbenußt geblieben sind, also dies in andern Fächern,
die den Hra. Vert. nicht zunächst angehen, woh! eben
so seyn wird [9 kann doch jane Geschichte , daie
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sie einmal vorhanden ist, der Geschichte des Hrn. Sóv
ster unbedenklich vorgezogen werden. |

Bon der Einrichtung des Buchs. führe ich hier nur
an, daß es in acht Abschnitte abgetheilt ist, welche
die Geschichte, 1.) vor der Einweihung, I1.) von da
bis zum Tode ihres „Stifters , I11,) unter Friedrich
Wilhelms 1 Regierung, IV.) unter Sriedrich 11
bis zu dem Curatorie des Srepherrn von Zedlis,
V.) unter eben dieser Regierung während des Obercw
ratorii des Srepherrn v. Zedlitz, VI, ) unter Sries
drich Wilhelm 17, VIL) unter Sriedrich Wilhelm
III bi$ zum Jahre 1803, VIII) seit dem gedachten
Jahre, in sich tassen. Jeder dieser Abschnitte hat aber
eine ziemliche Anzahl Unkerabtheilungen , deren jete eis
nem bestimmten Gegenstande gewidinet ist, und alles
das zusammensteltet , was in der ganzen Periode diesen
Gegenstand betrifft. Dadurch und durch ein beygefüg»
tes, wenn gleich nicht sehr volitändiges Register wird
man in den Stand gesjeßt, alles leicht übersehen und
auffinden zu können. 7

Meines Ermessens verdient das Buch, daß man
in einem ausführlicheren Auszug: manche bemerkliche
Nachricht und Betrachtung aushebt, - Besonders fällt
es auf, daß in einem“'großen Staate, dem cs an der
erfoderlichen Einnahme nicht fehlte, alles Rühmens
von der Cultur desselben ungeacßtet, dennoc&lt;h die erste
Universität so lauge durchaus vernachlässiget ward: und
daß, um nur ein einleychtendes Beospiel anzuführen,
von cinem Könige / der selbst Gelehrter war, -an das
neue Schloß zu Potsdam, das er nicht gebrauchen
wollte, Summen verwendet wurden, die-für die Unis
versität viel wohlthätiger bestimmt gewesen seyn wörden,
Was in diesen Blättern sonst schon vorgekommen ift,
werde ich so kurz, als möglich, - aufähren. '
 Erster Abschnitt. S. 2. 3: In den ersten

zwanzig Jahren wurden in Halle 9338 , in Göttin-
gen hingegen nür 4776 GStudirende immatriculirt.
Unter ihnen waren nochmal so viele Jüristen als Theos
logen, weil Chomasius, Stryk, Lydwig, Gund-

| ling
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ling und Böhmer einen größern Ruf hatten, als
die Mitglieder der theologischen Facultät. S. 72. 33.
Die Hauptveranlassung zur Stiftung der Universität
gab die Verkezerungssucht der Theologen zu Leipzig
und Wittenberg. Die Heyrath des kutherischen Her»
zugs Moritz von Sachsen - Zeitz mit der reformirten
verwittweten Herzogin Miaria Amalia von Meden,
burg Süstrow, einer Tochter des Churfürsten Srie-
drich Wilhelms des Großen von Brandenburg,
bewog den Probst Phil. Müller zu 0s3deburg,
dagegen eine anonymische anzügliche Schrift, Der
Sang des edlen Lebens durch fremde Glaubens-
Ebe, drucken zu lassen. Sie ward von Thomasius
durch eine Erörterung der Ehe- und Gewissens-
Srage, Ob zwey fürstliche Personen im römi-
schen Reiche, davon dieeine der lutherischen,
die andere der resormirten Religion zugethan
ist, einander mit gutem Gewisjen heyrathen
Pónnen? widerlegt. Diese Schrift, so wie manche
Neaßerungen, die CT. in seinen Vorlesungen vorgebracht
haben sollte, und ein juristisches Erachten desselben für
A. dz. Sranfe gegen die theologische Facuität qu fL eip:
zig, bewogen die Tegtere, in Verbindung mit der zu
Wittenberg, in Dresden gegen ihn Denunciationen
anzubringen, welche bey dem dortigen Oberconsisiorioübereilte Verfügungen bewirkten.-Chomasiusgiengalso nach Berlin, verschaffte sich die Erlaubniß, Vor-
lesungen in Galle £u Balten, unb erhielt sogleich eine
ziemliche Anzahl von Zuhörern. Nuchhin bemübete sich
der Churfärst vou Sachfen vergebli&gt;, die Ertheilung
des kaiserlichen Privilegii für die auf diese Veranlassung
gestiftete Universität zu verhindern. S. 27. 32. Erst
wollte man bey dieser Universität sparen, und glaubte,
mit den für die Nitteracademie bestimmten 1108 xS
und mit 2400 2&amp; Zulage jährlich auszukommen. Das
von erhlelfen Thomasius, Breithaupt und Stö
fer v. Lilienthal jcber 5oo 29, € pener 400 2G,
drey dort schon befindliche Aerzte und vier Philosophen,
jeder 50 xS, Biecke 100 xS; hingegen der Stall

Y 2 mei:
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iler 60029, cit Exereitienmeisteyx 250 5&amp;9 mb
bic &amp;yprad Zam unb Fechtmeister 200 76, Aber
man kam schr bald von dieser Idee zurück , berief aud:
wärtige Gelehrte, die s&lt;on auf andern Universitäten
in Ansehen standen; mit grdßerem Gehalte, und bewil-
ligte nidt allein für Stryp.das damals erhebliche Ge-
Dalt»0n 1200 249, sondern war anch entschlossen,
noch höher zu gehen , wenn man denselben nicht anders
erhalten könnte. S. 36. Auch in Halle äußerte fich
gleich Anfangs die Verkeßeryngssucht. Verschiedene
Stadtprediger hielten sim fähig und berufen , einiges
was Breithaupt und Sranke vortrugen, auf der
Kanzel für Irriehren zu erklären. Eine angeordnete
Commission unterdrückte aber dicse Controversien sehr
bald. -- Noch isi zu erwähnen, daß in den ehurfürst-
sichen Privilegien denen, welche die Rechte studiren,
unter gewissen ( hier nicht angeführten ) Bedingungen
die Erlaubniß ertheilt wird, den Verhandlungen der
Gerichte beyzuwohnen.

(Die Fortsetzung folgt.)
"a

is Scillings- Calender für das laufende Jahrenthält eine Abhandlung des Hrn. Past. Plitt,
welche den Gegenstand erdrtert:' Die Religion ist
die schönste Stütze, welche Gott demtlienschen
bey den Mühseligkeiten dieses Lebens gegeben
hat. Ste ist biop für diejenigen bestimmet , die sich
nit dem Calender behelfen, in weichem sie sichet, Die
lezte Seite eathält noch eine kurze Anzeige der vpa der
Landwirthichafts « Gesellschaft ertbeitten kleineren Preis-
fe. =“ Ja dem Quart: Calender finden sich öcono-
misch : patriotische Phantasien vom Hrn, Prof,
Karsten. Aut Verantassung des auß in Mecklen«
burg, der größern Cultur des Landes ungeghtet, ents
standenen Kornmangels wirft er zuerst die Frage auf:
Sind unsere Felder nicht mehr so fruchthar als vors
mals ? und wenn dies wäre, welches sind die Ursachen
davon ? €r getrauct fi. nit, vine andere Ursache

das
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davon anzugeben , als die. zu schnelle Abwechselung mit
den Einrichtungen der Schläge. ( Sollte nicht der häus
fige Wechset der Gutsherrschaft, die sv vielen Gutsbe»-sißern fehlende Kennfniß der Landwirthschaft,dieBessäung des schlechten Feldes, um dadurch den Gütern
den Schein eines größern Werths zu geben, und die
Vernachlässigung alles dessen, was vicht Kornertrag
und Holländerpacht giebt, hiezu noch häufiger beytra-
gen.) Dann empfiehlt er das möglichst frühe Säen des
Winterkorns, und zu solchem Behuf die Autbewah«
rung des überjährigen Sagtkorns für die nächste Erndte,
Hierauf folgen noch Bemerkungen über die kleineren
Wirthschaften der Stadtleute , der Landprediger und
der Bayern. (Obgleic) durch) diese ,, zum Theil so
j, äußerst miserablen Wirthschaften, nach dem eigenem
Urtheile des Hrn. Verf. , ,, der gesegnete Erdboden Got:
p- tes recht sündiich gemißhandelt wird, ^ fo kann ex
fi bod) nod) von dem Vorurtheile nicht 198machen,
die Erbpachten der Pfarrsändereyen ganz zu widerrathen,)
Besonders aber beschäftiget er sich mit den leßteren, die
sowenig dem Gutsherrn als dem Bauern das einbrin:
gen, was sie einbringen könntea 3 und schlägt die Stall
Fütterung, verbunden mit der Abschaffung der Erxtrafub:
ren, als das hauptsächlichste Mittel vor, die Bayer:
wirthschaften zu verbessern , und sowohl dem Bauern
felbst, als deim Gutsberrn und dem ganzen Lande einen
erheblichen Bortbeil zu verschaffen.

3.
LEn deim neuen. oeutfiben flTerFur tar des Vor,
JS sc&lt;hlages, die Universität von Altdorffnach Mürn,
berg zu verlegen , gedacht worden. Dies veranlaßte
einen im December - Stücke von 1804 eingerücften ano«
komischen Brief aus LT. , nach welchem einsichtsyolle
Patrioten, (zu denen der Verf. des Briefes nach feinem
patriotischen Ausdruck ohne Zweifel auch gehört, ) es
deflagen , daß man nicht Muth habe, laut und am
rechten Orte sich einer Individualität entgegen zu stems
mew , welche die Erhalfung der Academie wünsche,S ci
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theils um gewissen Personen und Gegenständen näher
zu seyn, - theils um ihr Privatinteresse zu befördern.

» einer Zeit, wo auf allen deutschen Universitäten dienzahl dex Studirenden in jedem Semester abnimmt,
und immer mehr abnehmen wird ; wo bey der Schul»
denlastder Stadt die Besoldungen sto&gt;enz; wo für
Erlangen und Würzburg mit königlichem und sürsts
lichem Aufwand gesorgt wird, sollte man eine beynahe
zufamimeageschrumpfte Academie lieber eingehen lassen,
unb allenfalls in ein Lyceum verwandeln,

Dieser Aussaß- veranlaßte zwey andere , die in dem
Mäarzitücke von 1805 sich vorfinden, Der eine ist in
der Hauptsache mit dem vorigen Schriftsieller. einigz
spricht aber in einem ruhigern, unbesangenen Tone,
Folgendes aus diesem Schreiben kann hier seine Stelle
finden: „„ Berechnet man den Flor einer Universität nicht
blog tad) den Bess würdiger Lehrer, sondern auchnach
der Zahl ihrer Zöglinge, deren Summe wieder einigen
Einfluß auf das beitere Wirken und längere Ausdauern
jener hat: so mißte A. in den neuern Zeiten nothwens
dig eine schnelle Übaahme empfinden. Zwey Ursachen
verminderten insbesondere die Zahl der Studirenden.
Einmal machen die steigenden Bedürfnisse des Lehens
den geringen Ertrag der Aemterstellen so fühlbar, daß
der Eutschluß, sich dem Ctaatébienfie zu widmen , dea
Muth erfodert, sich zum Hungerleiden zu verurtheilen,
Diesen Muth haben nur wenige, und so nimmt jede
Universität ab. Einst war zweytens ein frölicher Aus»
tausch der Kenntvisse zwischen den gesammten deutschen
Ländern: nun ist änders , zum geschlossenen Handels
staat kommt auch die litterarische Sperre. “Der heilige
Zweck der höbern Bildung , die jeden Zwang verschimäe
Het, wird fameralistis&lt;en Zwecken untergeordnet, ein
strenger Cordon ist für litterarische Ausreißer gezogen z
und auf jeder- Universität müssen sich die Recruten- des
Landes stellen. So mußten die Ausländer ihr stilles
A. verlassen. Schwer mögen die Berathungen gewors
den seyn, wie diesem alten ehrwürdigen Institute neues
Lebeneinzuhauchen sey. Nur ein Mittel schien queWas
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burdgreifeno, bie SSerfetumng nach L7. Die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten scheinen zwar groß: doch was
durch Geld geschaffen werden kann, ist besiegbar. Mit
einer jährlichen. Zulage von 50000 Fl. zur anständigen
Besoldung der Lehrer , zur Ergänzung der Biblio-
theken, zur Unterhaltung der speciellen litterarischeu
Fuslitute / zur Anschaffung der ndthigea Instrumente,
0. fann man einer Untversität schon einigen Glanz ers
theilen. Aber wie bewirkt man die Frequenz der Stu-
direnden ? Das eigne Gebiet gibt wenig Landeskinder ;
wehe ihnen, wenn ihre Zahl über 20 steigt: und die
wensgen Fremdlinge; welche anch andere als heimatliche
Weisheit hören dürfen, werden LT. vielleicht wegen
der Theurung und Zerstreunngen nicht einmal wählen.
Ueberdem würde diefe Versetzung noch eine üble Folge
Haben können. Die Nähe von £x. und die ehemalige
Unterstüßung durch Stipendien zog sc&lt;hou manchen seich-
ten Kopf nach A., weil Studiren leichter und wohl:
feiler schien , als dic Erlernung eines Handwerks, und
älterliche Eitelkeit den Hang nach Höherstreben besrie«
digen konnfe. So erhielt LT. schon nicht wenig kennt«
nißlose unfähige Subjecte für geistliche und weltliche
Stellen, zu denen ihnen endlich das Erbarmen , oder
sonst etwas, was man nicht gerne nennt, verhalf. Wird
nun nicht vollends jeder Jdiot sich dem Studiren wid»
men, da der Aufwand, zumal bey erbettelten Freycol«
legien, noch unbedeutender wird ? Wird nicht die wis-
senschaftliche Bildungsanstalt, entweiht. durch unwür,dige Jünger, an N&lt;tung verlieren? ^

Ein zweyter Aufsaßz ist überschrieben : Audiatur et
altera pars. I&lt; führe daraus folgendes an; „Mit
der Verlegung der "iniversität von A. nach L7. wird es
wirklich Ernst, Die Einwendungen, . welche dagegen
gemacht werden, sind nicht neu, und denen nicht unbe-
kannt, die sich mit dem Verlegunasplave beschäftigen.
Ati bey den Verwendungen für Würzburg und Er,
langen läßt sich nicht wohl glauben / daß auf Auslän-
der gar nicht gerechnet werde : und war e8denn die Größe
des Gebiets seinex Nutritoren, was Jeng so besucht

machte?
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machte? Lüurnberg legt in seine Wagschaale alle
Vortheile einer großen Stadt, die angenehme Lage,
seine Handlungsverhältnisse , seine Werkstätten, seine
republicanische Verfassung. Es hat dem kleinen Alt-
dorff nie an berühmten Lehrern gefehlt , die Tränslo-
tation wird diesen Vortheil eher befördern als hindern
und natürlich hat sie auch. eine Erweiterung der theore-
tischen und practischen Lehranstalten zur Folge. Der
Gründ ist überall vorhanden, man darf auf ihuy- nut
fortbauen Königlicher und fürsilicher Aufwand kann
freylich nicht erwartet werden: aber schlecht it das gerade
nicht, was nicht prächtig ist. Man vergesse nur.nicht,
daß feine neüe Universität errichtet, sondern eine schon
bestehende in einen bessern Zusiand gebracht, und die
Verkegung derselben ein Mittel werden foll, bie inte
sectwelle Bilbung zu erhöhen. Unverantwortlich wäre
es doch , wenn der Staat die Universität sogleich vhne
Noth aufgeben wollte. “'

as

Des Durchlauchtigsten Fürsien und Herrn, Herrn
Christian Ludewigs, Herzogen zu Mecklenburg, Fürs
sten zu Wenden, Schwerin und Naßeburs, auch
Gräfett zu Schwerin, der Lande Rostrik und Stars
garb Herrn, ze. mit Dero Nitter + und Landschaft
getroffener Landes-BSrund Geseßlicher Erb-Vergleich,
Voin Dato Rosio&gt; den 38 April 1755. X Alph,
3 Bogett in Ortayv.

S den gewöhnlichen Abdrücken des Landes Ver-e gleichs unterscheidet sich diese %üsgabe theils durch
das Format, theils durch ein-vollständigeres Register,
das über 5Z Bogen beträgt. Sie ist im Jahre 1805
erschienen , und von dem Herrn Hofrath Spalding
im Güstrow besorgt.
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Brüchfik&gt;e einer physischemedicinischen Beschreibung
von Nostiv&gt;k, Erste Abtheilung. Einladungsschrift
zur Feyer des Weyhnatchtsfeltes von Wilhelm Jo»
sephi, als jezigem Neetor der Universität. Roftoc&gt;,en 25 Dexember 1805. Gedruckt in der Adlerscheit

. Officii.
x. Prof. Josephi.. will ein größeres Werk dieses

Juahalts drucken lassen, und liefert also. in dies
jem Setiprogranune eine Probe , welche davon

die acht ersten Paragraphen enthält. Die drey ersten
Paragraphen, 5. 41. Geschichte der Stadt, 5. 2.ahme, 5. 3. Verfassung, gehören eigentlich
nicht in eine physisch - medicinische Beschreibung , und
ich würde rathen, se in.dem Frößern Werke ganz wegezulassen , dä sich über. / die „Bedeutung des Nahmens
nichts sagen läßt, das einige Bahrscheinlicpkeit hätte,und die beyden andern eine gänzliche Umarbeitung fos
dern. In dem lekteren ist der Hr. Verf. mitunter
einer unzuverlässigen Quelle , den statistischen Bruch,
stücken in der Monatsschrift von und für MeKlenburg
(10 B. S. 22x.) gefolgt. Zu den folgenden Para«
graphen will ich einige Bergerkungen machen , um beyTügarbeitung des angekündigten größern Werks eine
noc&lt;malige Prüfung einiger Gegenstäi'de zu veranlassen.
6. 4. Stadtgebiet und Stadtfeld , dessen Bo-
den und Cultur, Aus dem vor dem Ardplinen-Ihos

: j
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belegenen öden und unbenußten Theil des Stadtfeldes
läßt sich fein beträchtliches Landgut machen. Vor
einigen Jahren kam in Vorschlag, darauf eine kleite
Meyerey zu errichten z aber der Mangel an Wiesen,
Wasjer und Holz, imgleichen die dem benachbarten
Gute zustehende Schafweide, machten die Ausführung
unmöglich ; der grdßere Theil ward also ju einem Gam
nenfampe bestimmt. == Daß den Eximirten keine
Grundsib&gt;e zugeschrieben werden , wenn sie nicht ciues
honorarii geworden findy hat freylich seine Richtigkeit :
aber als ein Hinderniß des Erwerbs der Grundstücke
sollte dics nicht angeführt werden, da es den Käufer
bloß einmal mit der kleinen Erlegniß von 5 ES 16 fiy
belästigt. = Nach dem Hrn; Verf. ist es vorzüglich
der gänzliche Mangel einer behörigen Aerpolizey, wels
&lt;e den Muth des Akerswirths lähmt, und der Cultur
des Stadtfeldes im Wege ist. Was derselbe aber uns
ter behöriger Ackerpolicey versteht, kann ich nicht
errathen.. I&lt; würde die Hauptursache ber geringen
Cultur vieler Aecker aus andern Ursachen ableiten. ==
Daß vor dem Kröpliner Thor 146702 []R, gemeine
Weide , verschieden von dem cultivirten Neker, der nach
der Erndte auch beweidet wird, sich befinden sollten, bes
zweifie ich. 8. 5- Geographische Lage und An-
fiditen. 5. 6. Stadtthore, Stadtgraben, Wall.
d. 7. Eintheilung und Größe der Stadt. Ein
St. Katharinen-Kirchspiel giebt es eigentlich nicht, weil
diese Kirche keine Pfarrkirche ist. 5. 8. Straßen
und Häuser der Stadt. Eine Hauptursache des
schlechten Pflasters ist auch darin zu suchen, 'daß einzelne
Stellen häufig zum Behuf der Wasserleitungen aufge
brochen, und dann nicht fmmer gehörig wieder in ihre
Ordnung gebracht werden, = DOffene Fliesengänge
find zwar für den Fußgänger dequem? ader unter des
nen, die sich ihrer bedienen, sind von Zeit zu Zeit Leute,
die sim Ungebühren gegen die Bewohner des Hauses
erlauben. Unbillig würde es also sehn, wean man es
diesen verwehren wollte, sich dagegen möglichst zu
sichern, == Die alte Klags 7 daß das Anzünden der

ame
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gapeu. sich nach bem. &amp;alenber unb nit nad derwirklichen Dunkelheit des Wetters richtet, ist wieder
holt: wie manzaber dis Schwierigkeiten heben könne,
die der verlangten Einrichtung / bey dem vorhandenen
Tond , entgegenstehen, ist auch hier nicht gezeigt. ==
Es giebt viele Häuser, die nicht massiv aufgeführt sind,
und mehrere, die es nur zum Theil sind: von den soge-
nannten massiven Häusern sind in neuern Zeiten viele
mit Spargut, (einer Vermischung von Lehm und Kal?)
einzelne Häuser auch wohl einmal mit bloßem Lehm
aufgeführt. =-- Zu der soust gewöhnlichen Abtheilungder hiesigen Wohnungen in Häuser,Buden,WohneFeller und Wohnsäle, setzt der Hr.-Verf. noch eine fünfte
Klasse unter dem Nahmen der Erker hinzu. Dies
sollen Wohnungen unter dem Dache, und deren gegen-
wärtig 607 seyn ; von diesen Erkern babe id). aber mod)
nie etwas gehört. - Rathsamer mögte es seyn, die
Speicher und Packhäuser in solchen Angaben jet von
den. Wohnhäusern und Buden zu trennen. == Statt
639 Häuser, 1253 Buden und 131 Keller, die im
diesjährigen Staatscalender angeführt siud, werden
hier .952 Häuser, 1046 Buden / uud 122 Keller att
gegeben, Welche Angabe ist die richtige ? Bey der
letztern sind sicher die Vorstädte ausgelasjen. =- Wenn
auch die Gärten in der Stadt wirklich so nachtheilig
find , als. sie hier beschrieben werden, so würde ich doch
wünschen ;. daß ibrer viel mehrere hinter der Häusern
wären, weil das dafär eintretende dichtere Bebauei
der Hofpläße dex Gesundheit noch nachtbeiliger ist, und
weil dergleichen freyere Pläße ,- besonders wenn nianu
durch Auffahrten zu ihnen gelangen kann bey Feuers
bränsien große Vortheile gewähren.

2.

Ege Sortsegung der Auszugs aus Hofbauersw^ Gefcbichte der Univerfitüt zu Halle, — Syoeytev
Abschnitt. .S. 42. Die Einweihung, zu welcher der

32 Gbuts
*) In der Erzählung der Foperlichkeiten wird angeführt,

daß 8 Fudirende Srafen unter andern die Insigniener
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GDurfürft (eI6ff nad) 25. fati; ge(dyabe mif vieferiayrüdyt
und großen Kosten. Auch dieser Yufwaitd-, dex 'mäan
fonft auf 2 bis 3 Lage-für zu groß halten könnt? , war
boch für die Universität wobltbátig, ba er zekfte, wels
&lt;en Antheil dex Churfürsi an dieser Stiftung nahimz
und hoffen ließ, daß es qm den Kosten zu nothwetidigen
Erfodernissen auch nicht- fehten werde. ^ S. 57. 6.
Bis zum Jahre 1709 war es nicht möglich , einty bes
stimmten Etat für den Universitäts-Fond: zu: formfren,
weil die Ay8sgaben zu:'mannigfach waren , und gewöhn»
lid) oie Ginnafme überftiegon; Im Fahre 1x7vg ward
er endlich zu 7690 2xE regülirt. Hiepsn- gaben dis
Stände: pes Herzogthums Magdeburg, die fid) am
fänglich zu einem Beytrag von 1200 7 erboten hats
ten, aber nach und “nach. zu eiter Erhöhung bewogen
waren, 2309 ^O Dtr, aus den ländesherrlichen Kass
sen wurden außerbem noch 4400 7*E at den Quäsior
der Universität ausgezahlt ,/ 'und 980 7, ( die man
nicht auf immer bey dem academischen Fönd-iy lassen
gedachte, ) wurdeuy don“ verschiedenen Professoren: us
mittelbar aus den ihnen'aigewiesenen-Kässen'erhoben,
Wenn man inzwischen dagegen die saEintahnie
der Accife- den Gewinn; der aus den Bächhandlit jen

un
D TiUui A 9
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der Universität getragen, und daß diese InsignienY) ir bem Ornat des Prorectors, nämlich einem purz
purrothen sammtnen, imtGold gestiten Mäntel; uud
einem Hute, der glei&lt;falls- von Sammt, und wt

ann S ratgen besegtwar, 2). in zwey. vergoldetenibernen Sreptern, und )in ivey dergleiwen Sf A2seln beftanbetr haben. Ich hebe "diese Bewerkang 1
Bezug auf eine vormals Cx 5B. G. 24. 90t7 FX.) ges
machte Yeußerung aus ; qub füge jeBt nod Dingu, bag
in. Rostock. weder, ein. besanderer Ornat. des Rectorsvot 1760 üblid mat, nod meines Wissens jemals
dergleichen siibertte Schlüssel vorhanden: gewesen sind.
Außer den bepden größeren Sgxeptern, die dem Rector
vormals nicht festen durch die mit einem schwarzen
Mantel bekleideten Pedellen vorgetragen wurden , hat
avH die philosophische Facultät zwep kleinere ähnliche
silberne Scopter, die nur selten bep großen Feperlichs
Feiten gebraucht sind.
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imd Buchdrnereyen entsprang ,* die vepdrbperté ats
fung der Stadtefutsöhüer, und die Verdesserung dop:
tiger Grundstücke in Anrechnung bringt: qo fatte btt
Staat wahrscheinli&lt;h wenigstens ebewfs viel uten von
der Universität; als sie ihm kostete. “S. 6, 'Wenn
gleich schon" bey der Stiftung der Universität daräuf
Rücksicht genvimmen war, ihr zugleich: iip ere PODER.
sialten zu verschaffen : so war die Yusfühvnkg doh init
nänchen Schwierigkeiten verbunden.“ s hatte mar

beschlosien , daß Schurzfteisch: dahin 'bbeyfen, md
seine Biblibthek auf-seinen Todesfultangekänft werden
solte; aber ex--[ehnte den "Rif *46/""Die"Doubictttrer churfürstlichen "Biblivthef ; "eme näbeVeutente Einfiähtme von Inseriptkonen , Promotivyen hy ande
äüetfönen; wrd'die Anweisung eines Kapitals von 609 GS
ape Ginriditatg „waren zu unbedeutend; “Erhdblicherürén weh Bermächtäisse / Ürdeih Jeb Elivator; Frey
beer v. DanPehhänn, der sieh ihre" Elrichtung und

üfnahmeibderhaypt"elft 9 ungelegen Seitliel; u yder Prof. Sision, - ihre Bihtibthsken Sé Wtiversi
hinterließen." S.“ 8: 30. Der Pryf, Wofmann Be
wirkte durchiie Benda bf Ne Stande eDeryogtbümd Mguäbeburg einen * GU (i 27,
Und die des "bends Sapeewiise e nei
Faso Rien iim eine ähnlich S? vg UMEitiwohnervow DIinden Ut Ravenspe ray ed:
Grbicten ibam. aéfiteben mar, nid? iü Gian qi Mme
und arum Bd S oi aübrkm: br qadiaeeabnit bre) ébéltcf idt, eat CYTptI7O2Bemirtteder Prof. Shane daf alle Fabre vretmäf in ven pro:
Lfrantischen Kitcheft eine Coslteke ungesttlfet ward; 4
Wavaa "Freptishe zh imterhalten., "diemämdie ona
dieu nennt. -3hifarqs mar bie GiutibHte Ditteient
üm bqoom136 Gnbireiibe Mittags imd Nheüds TE
speisen: in ber/Fölge? hat ''bie Ws Hltfätigkeit bes rs
blicums sd schr nächaelassen, "Cunb'; "ws" ny" wohl
binzutnffigen ist bie Preise der Lebtidmittel. find free
höhrt.) daß eine "geringere Anzahl von Personen nur den
Mittagstisch erhalten kann , angen&lt;tet:dis Zahl der zu

| e
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bicfer Collecte beytragenden Provinzen / == Anspach
und Bayreuth, Süd - und LJeuostipreußen , und

die neuen Entschädigungsländer sind aufgenommen, --.
sich. erheblich vermehret hat. (5 B. GS. 342.) S.
86. 116, 733. Nüßlich ist für die Universität das von
8ranken gestiftete Waisenhaus und-das damit verbun
dene Pädagogium insoferne geworden , daß es den ars
men Theologen eine Unterssüßung gewährte , und olso
auch manchen von ihnen dahin 409. Indeß ist doch
auch nicht zu. läugnen , daß die Universität in anderer
Hinsicht dadurch gelitten habe. Denn dadurch wurden
viele arme Studirende nach H. gezogen - die weder ek-
was Gründliches erlernen , noch sich in ihrem änßern
Betragen empfehlen , noch. nachhin weiter forthelfen
Founten, „Das nachtheilige Heftschreiben ,- welches in
dem Unvermögen, sich die erfoderlichen. Lehrbücher ans
zuschaffen , seinen hauptsächlichen Grund hat, ward
deuen,.. die den Tisch des Waisenhauses genossen, sogar
CERRAR gemacht. und dadurch eine ganz falschetubitmetbone beghnfliuf.. € 76. - Aucß das theos-
Logische Seminarium , - wozu. 1695. die Einkünfte des
Klosters Zillexsleben. angewiesen: wurden 1 vermehrte
Die. Frequenz er „Acädemit,. fan es gleich damals
nticht zwe&gt;mäßig EE ward; denn 6 Studirendeerhielten oaburd) (repe. 2 ohnung, und mehr denn 100
wöchentlich. eine. Unterstüzung von 4 bis 16 Gr. S,
720,., Endlich. trug auch das iu dieser Periode einge-
richtete reformirte Gywnasium illustre etivas zur Frets
qnem der Academie. bey. Denn. weng gl. ich dasseibe,zur Vermeidung. der Colisonen unter den Lehrern, außer
aller Verbindung mit „der Universität hlieb 3 fo hörten
bod) pic teformítten &amp;ubirenben mande Vorlesung
Der. zur Universität gebdrigen Professoren.- S. 97%
Däß die theologische Facultät.uur mit. 2 ordentlichen
Professoren besetzt war - würde nicht geschadet haben,
ba SrahE alé put. der orientalischen Sprachen mitBeytall auch theologische Vorlesungen hielt , wenn nur
die beyden Theologen nicht fo verschieden in ihren Grunds
säßen gewesen, und dadurch unter den Studirenden yat
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Partheyen entstanden wären. Auch ward es der Uni-
versität nachtheilig , daß die Streitigkeit mit einigen
Stadtpredigern sich wieder erneuerte, und nicht völlig
so anpassend , wie das ersie Mal beendigt ward. S.
702. Am schnellsten hob sich die stärker Mire Juristen»Facultät. Stryk, Cbomafius, Gunbling, 26D»
mer und Ludwig hatten als Gelehrte einen ausges
zeichneten Ruf, und bewirkten; daß das Spruchcolles
ginm in Ansehen, kam. ' Jnsbesondere trug dazu ber,
daß das deutsche Staatsrecht und die damit verwandten
Wissenschaften auf keiner andern Universität mit gleichem
Eifer getrieben wurden. ( Manche Grundsäße des
Staatsrechts, die Thomasius, Gundling und Lud-
wig vortrugen , machten freylich Aufschen, und erfo»-
derten, um ihnen bey den Gelehrten möglichst Ein
gang zu verschaffen ; einen Apparat gelehrter Kennt
nisse: aber ein größeres Verdienst erwarbeu sich die Ju-
risten um das Privatre&gt;t/ indem sie den Bezug auf
Auctoritäten / dem man bisher unter demi Nahmender
Opinionis communis einen unbegründeten Werth gege-
ben hatte, entferneten, und manche nur hadurc&lt; erwiee
sene Lehren mit richtigern Gruündsäken vertauschten,Zöhmer insbesöndere that bekanntlich noh für die
Ausbiidung des canonischen Rechts viel. ) S. 709.
Zu schwach war vhne Zweifel die medicinische Facultäk
mit zwey; wenn gleich berühmten Männern beseßty
besonders, da diese anch noch die Physik, die Botanik
und die Chemie kehren sollten. S. 2:23. Nicht min-
der unzulänglich war die Beseßung der philosophischen
Facultät, aus welcher zweene anch andere Vorlesungen
übernahmen: indeß ward dies einigermaßen dadurch
erseßt, daß die Professoren der andern Facultkäten die
mit ihren Fächern in Verbindung stehenden philosophie
schen Collegia lasen. S. 733. 137. 142- Die Verfase-
sung der Academie wich sc&lt;on in manchen Puncten von
der Verfassung älterer Universitäten ab , und ward da-
durch nachhin bey der Einrichfung von Göttingen
das Muster. Daß man dieselbe der besondern Aufsicht

Fines oder zweener Staatsminister überlassen hat, seheint9
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doch im Ganzen derselben vortheilhaft gewordew zu seyn,
wenn gleich nicht alle sich ihrer so tbätig annahmen, als
der Sr. v. Danfelmann. Vortheiihaft war die Be-
freyung der Professorenhäuser von alten Abgaben. weil
dies zum Ankauf und zur Einrichkung eines Hauses er-
muntert, und demnächst der Besiß eines solchen Hau-
ses die Neigung« einem andern Rufe zu folgen, jehr
pere Den im Anfange begangenen Fehler, daßan den Theologen nicht gleiche Censurfreybeit bewils
ligt hatte, als den. Professoren der andern Facuitäien,
verbesserte man in der Folge: mänche Schriften von
Baumgarten und „Semler mögten nicht erschienen
seyn , wenn ein orthodoxer Censor- ihnen das Imprima-
tur hätte verweigern können; „ja wer weiß, ob H. je
einen Baumgarten und Semler gehabt. hätte, wenndie Lehrfreyheit daselbst nicht frühzeitig geschützt wäre.

ET

9[" Ende des Jantars verlicß fert. dirof. txoloéunsere Academie, und ging nach Braunschweig,
wohin er einen Ruf als Director dex dortigen Entbins
dungsanstält , und. Mitglied des Medicinal» Collegit/
mit dem Charakter eines Hoftaths, eihalten. Es
schien lange, dals wenn et durch einige ihm gemachte
Vorschläge bestimmet werden würde, bey uns zu blei-
ben ; zuleßt aber erfolgte die von ihm nachgesüchte Ents
lassung unerwartet. Hier widmete er sich vorzüglich
der medicinischen Praxis , indem sein aufängliches Ges
halt von 200 72€ nicht vermehrt ward, und er an den
meisten Geschäften der Facultät keinen Antheil hatte.

T
«Vn der 19 Lieferung der Zeitschrift, Rößland unter
&gt; Alexander dem Ersten , ist das Reglement für
die Lehranstalten / welche den Universitäten untergeord-
nef sind, abgedruckt. Da diese Einrichtung zur Zeit
von der Einrichtung unferer Universitäten ganz abweicht :
so genüge diess gligemeine Nachweisung.
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Mecklenburgishes Journal. Ersten Bandes fünftes
Stück. 1805, November. Schwerin und Wismar 2c.
5 Bogen in Octav.

vbatt: 1) Gedanfen bey Gelegenheit einer
Preisaufgäbe über den Werth des Les4 bens der einzelnen Unterthaner in staats-

wirtbschaftlicher Hinsicht, vom Hrn, v. Müller
in Altstrelitz. == Ic&lt; weiß nicht, ob diese Gedan-
ken für irgead jemanden ein Interesse haben können:
aber in dieser Zeitschrift hätte ihnen auf alle Fälle kein
Plaß eingeräumt werden follen. 2) Sreymütbige
Beantwortung der 8rage : Wie kann Uieck»

lenburgs Policey verbessert werden? &lt;- Istabgebrochen. 3) Bemerkungen des F. I. Becker
über den aus Riga gezogenen Rocken als Sagt“
korn. In der naturforschenden Gesellschaft am 9 Ockl.
vy. I. vorgelesen. == Auch ein Aufsaß- dessen Abdruck
überflüssig war , weil der Hr. Verf. nichts weiter sagen
konnte, als daß der Mangel Hinlänglicher Erfahrun,
gen ein bestimmtes Urtheil behindere. 4) Veber die
Mittel, die Landschulen in mecklenburg zu
rerbessern. == Die Ritterschaft soll jährlich 1009
bis 1200 Rthlr. ausseßen, um drey Prediger zu besol-
den, welche Landschullehrer bilden / und 12 Leuten Un
terhalt zu verschaffen, welche sich dazu bilden lassen.
Dann. aber sollen die daraus zu erwählenden ritter»

Ag schaft!
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schaftlichen Schullehrer wenigstens 100 Rthlr. Gehalt,
theils in Geld, theils in Korn zu Mittelpreisen , bes
fommen. 5) Erste Fortschritte des Christentbums
unter den nördlichen -Wenden. 'Fortseßung,
6 ) Der Mahler Sriederich (13 B. &amp;. 133.) —
ist kein Mecklenburger. 7) Zur Geschichte der
Schöubübne in Mecklenburg, -- Diesmal nur
der Anfang 8) Kitterarische Ltachricht. =“- Hr.
Hane hat seine Geschichte dem regierenden Herzoge
und der Königin von Preußen eingesandt, und da-
ffür geldene Medaillen und Antwortsschreiben erhal-
fen , welche letztere hier abgedruckt werden. Daß 'ich
dies für eine Gelehrten - Charlatanerie halte , habs ich
schon bey anderer Gelegenheit geäußert,

2.

wepyte Fortsezung des Auszugs aus of
bauers Geschichte der Universität zu Halle, —

Dritter Abschnitt, S. :47. 225. Die öconomische
Regierung tes Königs FSriedrich Wilhelm 1 wardem Flor der Universität nicht günstig.-Soweiseman anch bey der Errichtung dieser Universität sogleich
daran gedacht hatte, derselben die nöfbigen Lehran«
stalten zu verschaffen; anstatt man sich bey Stiftung
einer Universität bieher damit begnügte , Besoldungen
für die Lehrer und einige Unterstüßung für arme Stus
dirende auszumitteln , so war doch von allen diesen
nichts in völlige Ordnung gekommen. Indeß blieb
auch nicht alles bey seiner ersten Verfassung: der Kd-
nig nahm die Hebungen des Klosters Hillersleben
wieder an sich, und gab dafür der Universität 30000 Rtl,
Kapital, welche mit diesem Gelde ein wiederkäufliches
Gut Beesen an sich brachte , das aber nachhin 179x
eingelöst ist €. 749. Mit Benukung des ium bota;nischen Garten bestimmten Theils des Fürstengartens
konnte in Ermangelung eines Fonds der Anfang nicht
einmal gemacht werden. Zum anatomischen Theater
ließ der- Kdnig zwar ein altes C-mödienhaus anweis
sen; allein die Einrichtung des Gebäudes mußte der da,

mA
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malige Professor der Anatomie auf eigne Kosten (bet
nehmen. Dies hatte die üble Folge , daß bts 17847
da Böhmer hierauf Berzicht keisiete, die folgenden
Professoren der Anatomie den Erben ihrer Vorgänger
diese. Auslage zu erseßen sich gefallen lassen mußten.
(635. 8.28.31.) S. 756. Am meisten empfand man
den Mangel einer öffentlichen Bibliothek, an die jähr-
lid kaum 200 Rthlr. gewandt werden konnten. Ein
Gelehrter, der wohlhabend ist, oder von seinem Amte
eine beträchtliche Einnahme hat, kann sich zwar die
neuern Werke anschaffen: aber das Vermögen des reiche
sten Privakmannes mögte nicht hinreichen, sich auch
alle ältern Werke anzuschaffen , die obnehin durch den
Buchhandel selten sogleich zu haben sind. Diese und
die kostbaren Werke, welche dem Privatmann zu theuer
sind, muß die Bibliothek haben. Fehlen sie, und kön-
nendie Lehrer sie bey ihrem Unterricht und ihren Schrif«
ten nicht benußen , so merkt das Publikum dies bald,
und die Achtung der Universität leidet darunter.. (Ob-
gleich das Wesentliche dieser Aeußerungen so wenigen
Zweifel leidet» daß wohl niemand es bestreiten wird,
sv i| die Darstellung doch vielleicht noch einleuchtender
auf folgende-Weise zu machen. Jeder Gelehrter bedarf
einer Handbibliothek , welche) wenn ex nicht vermö-
gend ist; fich auf die Hauptschriften seines Faches, äls
tere sowohl als neuere , beschränkt ; bey dem hingegen;
der etwas mehr daran wenden kann, sich auch auf min»
der nothwendige Schriften, oder auf solc&lt;e , die " ei:
nem Nebenfach gehören , erstrecket ; ein academischer
Gelehrter muß inzwischen immer auf“ eine größere
Haudbibliothekrechnen, als ein anderer Geschäftsmann,
weil er sich auf manches einlassen muß, was den eigent-
lichen Geschäftsmann nicht viel bekümmert. So uns
erläßlich dem Gelehrten überhaupt - und dem Acade«-
miker insbesondere, der in seinen Kenntnissen, und
selbst ia deren Form , mit der Zeit fortschreiten muß,
diese Handbibliothek ist: so ist ihm doc&lt;ß nicht anzumu-
then, daß er sich alle übrige zu seinem Fache gehörigen
Schriften , und nnter den Neuern gych die minder

| Aa 2 brauch-
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brauchbaren , und diejenigen, die nur selten mufbar
werden , anschaffe. Diese kosten zu viel , und die mei-
sten Bücher verlieren in der Folge ihren Werth , sobald
ein besseres Werk -in demselben Fache) oder. eine ver«
änderte Ausgabe erscheint, oder äußere Vorfälle; z, B.
nene Gesetze auf die juristischen, Beränderungen in denStaaten auf historische und statistische Schriften, ihren
Einfluß äußern. , Gleichwohl sucht aber daun und wann
der Geschästsömann schon Bücher, vie seins Handbiblio»
thef uicht hat, und iw aupern Handbibliotheken auch
nicht zu finden sivd: und der academische (Belebrte kann
sie noch weniger entbehren, weil er sich eine litterati
sche Kenntniß seines Fachs erwerben , und nicht selten,
vorzüglich aber bey Schriftsteller - Arbeiten , auch Bits
&lt;er aus ganz andern Fächern benüten mnß. So wers
den 4: B. dem Inristen , der sich dem Civil» uno Gri
minalrechte gewidmet hat, zu Zeiten Schriften vsthigz
die zum Staatsrechte , zu den Alterthümern des römi-
schen. Rechts , zum deutschen Privatrechte, zu dem Par»
ticylair-Rechte fremder Länder, zu der Arzneygelahrheit,
zur Reichs - und Landes - Geschichte gehdren. “ Wie soll
der Professor dazu gelaugen- wenn er fie nicht auf citer
öffenttichen Bibtiothek findet? Und wie kann man von
ihm födern, daß er seinem Amte gauz genüge, wenn
mau ihnr die Mittel zum Zwecke nicht verschafft? )
S. /58. 267. 269. Zur Vermehrung des Fonds geschabe
unter dieser Regierung nichts weiter, als.daß er durch
eine Zukage von 300 Rthlr, auf 7000 Rthlr, geseht
ward. Wahrscheinlich ist dem Könige von den Mits
gliedern der Universität Das. Bedürfniß- nicht auf: die
rechte Weise vorgetragen worden: und „andere Leute,
die von, den academischen. Verbältuissen- keine richtige
Begriffe hatten , mdgen.den öcononisch denkenden Kd-
nig. uoch in der Meinung bestärkt baben, "daß die Uni«
verstät keiner weitern Hülfe bevürfe- Denn sonst ex»
giebt sich -aus. einigen andern Dingen, daß er gar nicht
die Absicht: hatte , ihr seine Vorsorge zu entziehen. Uns
richtige Ansichten -der academischen Gegenstände veran»
laßten 419, daß der König dafür hielt ,. ein Professor

[4
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bedürfe keines großen Gehahts, und also die Besoldun-
gen verringerte, dagegen aber mehr Professoren ans
stellte: weniger branchbore: Lente-, die sich erboten , eis
nige Zeit-ohne Gehalt, oder für ein geringeres Gehalt,
Professorstellen zu übernehmen, bestärkten ihn in diesem
Glauben. Vielleicht sahe er auch auf die Zahl der
Studenten ; die man für diese Periode im Dut&lt;schnitt
wohl zu 1500 annehmen kann ; ohne zu wissen, daß
anf keiner andern Academie so viele Arme , besonders
unter den Theologen waren, S. 275. Unzutreffend war
anch der Befehl, daß die Collegia- publica fleißiger ges
lesen , und in. cinem öffentlichen Gebäude gelesen wer»
den sollten; was zwar befolgt. werden mußte, aber
durch die Abneigung der Zuhörer bald wieder aufhörte z
imgleichen, daß das Honorarinm denen, die einen Freys
tisch hatten , erlassen werdeu solle. (Ohne Zweifel ist
das Letztere eine eben so angerc&lt;hte, als wenig ange
messene Maaßregel, die zu vielen Mißbräuchsn führen
würde: äm wenigsten aber'würde das Honorarium bey

Privakvorlesungen erlassen werden dürfen, wenn Collc«gia publica über alle Haupttheile der Wissenschaften ge-
tesen-werden , welche der unvermögende Studirende sv-dant wählen muß..Oeffentliche,nichtweitvoneitander gelegene Auditoria sind in einer großen Stadt vor-
zuziehen ,/ wo die Wohnungen der Professoren sonst so
weit auseinander kommen würden , daß die Studirett:
den. zwey"auf einander folgende Stunden zu Vorlesun-
gen zu bönußen außer Stande wären: dann-müssen abet
anch so viele Nuditoria seyn, daf alle Lehrer in dengewöhnlichen Zeiten des Tages versorgt werden können.
Hin kleinern Orten ist es aber für den Staat eine Er:
sparttg - und für- den Professor bequemer, daß er in
seiner eignen Wohnnng -lieset. Ob aber Collegia
publica zu billigen find - beruhet meines Ermessens'auf
ändern Gründen, als auf denen, welthe hier angeführt
find.. Man' unterscheide nämlich diese unentgeldlichen
Vorlesungen nach ihrem Gegenstande. Es ist entwe»
der zum Behbuf ärmerer Studirenden die Einrichtung

getroffen, daß alle Hauptvortssungen wentgeldlich. geal



I90 .Anttalen der Seoftod fien
halten-werben , und jeder ordentliche -Professor dazu
eine Stunde widmen muß z oder ein Professor , der ein
Hauptcollegium' privatim lieset, sondert einen Abschnitt
davon ab, um iha in einer andern Stande oder-gar zu
einer andern Zeit zu lesen, z.- B. in Göttingen
wurde wohl einmal die Lehre von der Appellation. in
den Vorlesungen über die Pandecten übergangen , und
sollte publice in den Ferien vorgetragen werden z oder
ein Professor nimmt eine speeielle Materie, die niemand
für Geld hören würde, zum Gegeystande einer unent»
geldlichen Vorlesung, Um bie le&amp;teve Gattuag be-
kümmert sich der Staat nicht: finden sich Lehrer und
Zuhörer freywillig zusammen, so ist dagegen nichts: zu
erinnern , wenn auchjener die Nbsicht hat, sich dadurch
besonders zu empfehlen. Die mittlere Gattung sollte
gauz untersaget werden: fie ift. cine turegelmápiofeit,
durc&lt; weiche die eigentliche Borlesung unvollständig
wirb, unb sie schadet, weil einem Theil der Zuhdrer
die dazu bestimmten Stunden und Tage nicht passen
werden. Eigentlich aber kommt es auf dieerstere Klasse
an, die den schon angesührten sehr guten Grund für
(ib. Dat, und die übrigen Dosepten /- .melche eben. das
Collegium lesen, berechtiget, alle, die kein Honoras
rium bezahlen wollen -- abzuweisen. Sind diese einmal
eingeführt, wie z. B. in Leipzig, fo. ist es nicht
unrec&lt;t, darauf zu halten, Aber diese Art der dffents
lichen Vorlesungen da einzuführen , wo sie bisher nicht
Üblich war , würde ich nicht anrathen. Anch der ärs
mere Studirende, dem fie eigentlich nuken sollen, schäßt
sie geringe; vermuthli&lt;, weil ihm dadurch die. Wahl
eines Lehrers, zu dem er Zutrauen hat / entzogen wird,
zu Zeiten auch deshalb , weil sie wirklich mit wenigerer
Sorgfalt, als Privatcollegia , gelesenjwerden, Ucber«
dem muß der Staat nach Billigkeit eine: oder andere
Art der Vergütung dafür übernehmen, oder sie bey der
Vocation des Lehrers bedingen 7. wenn nicht'.ein am
Orte -Anwesender diese Einrichtung ohnehin schon fem
vel.) S. 207, Mehrere große Gelehrte, die-aus der
vorigen Periode noch lebten, oder jetzt zufällig dahinas
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famen; Detoirften; bag bie Laiverptüt unter biejen Ttt
ständen sich noch in Aufnahme erhielt. Die Juristen
hatten wohl die beste Lage ihre Einnahme von den Fa-
cultäts- Arbeiten .war so ergiebig, daß “die Hofnung
zu dieser Einnahme, an der gleichwohl nur eigentlich die
vier ältesten Mitglieder der Facultät Theil Hatten, auch
brauchbare Männer anlo&gt;te, sich um eine juristische
Lehrstelle zu bewerben. Von den in. dieser Periode vo»-
cirten Professoren trug ZHeineccius das Meisie zu ih-
rem Rufe bey, S. 272, Das Ansehen der medicini-
schen Facultät wurde hauptsächlich durch Hofmann
erhalten: auch erwarb sich IunPker das Vordienst, eine
Art von klinischer Anstalt. beym Waisenhaufe einzurich-
ten, oie bis 1786 bestand. : S, 293. 2:2. Mehr würde
die theologische Facultät gelitten haben, wenn nicht das
theologische Seminarium und das Waisenhaus man-
&lt;en Studirenden dahin gezogen hätten, und wenn
nicht Baumgarten sich einen so ausgezeichneten Bey-
fall erworben hätte. Sie tieß sich überdem einen An»
fail von Verkezerungssucht zu Schuiden kommen , .wo-
durch Wolf und Spangenberg entfernet wurden,
S. 278. Am wenigsten war, besonders nach Wolfs Ab»
gang, die philosophische Facultät versorgt: indeß fiel
die Vernachlässigung derseiben in cinen Zeitraum , wo
man überhaupt von ihrer Wichtigkeit nicht so überzeugt
war, daß dies der Universität geschadet hätte. S- 220.
Ein 1721x entstandener Tumult veranlaßte den Gedan-
ken, ein beständiges Prorectorat einzuführen , und da
dessen Nachtheile, insbesondere von Thomasius, schr
einleuchtend gezeigt wurden ,. ward statt dessen dem in
ihren Meinungen vft sehr getheilten Rector und Di.
rector ein Kanzler beygefügt: diese nüßliche Einrichtung
dauerte bis 1754. Auch verwandelte man 1736 das
bisherige jährige Prorectorat in ein halbjähriges, stellte
aber (don 1741 die alte Ordnung mit Recht wieder
her. e. 165,189. 229. 230. Die Privatwohlthätigkeit
äußerte sich zum Vortheil der Academie nicht weiter,
als durch die Stiftung einiger kleinern Stipendien für
Theologen; doch beförderte das von ihr unabhängige

cal,
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callenbergische Institut; welhes 1728 errichtet und
1791 aufgehoben ward / in diejem Zeitraume die Gul:
tur der otientali(d)eu Gpraden. - Stadtbeilig aber marb
es der Academie daß der» König denjenigen: Profehso-
ren , die einen Ruf nach- einem andern Orte erhielten,
die Entlassung erschwerte. oder abschlug z und daß man
im Auslande eine.nicht ganz ungegründete, wenn gleith

peint Furcht vor einer gewaltsamen Werbungatte.

de

9i „dem.neunten Stücke des neuen „teutschenÜercurs, vom ». 55. entlebue id) cin paar t[eine,
die: Universität zu Würzburg betreffende Notizen:
h rne war 68 dem Universitäts -SenatGdaß ihm die Civil- und Criminal *Gerichtsbarkeit abge»
nommen, und an die gewöhnliche Justizbehörde ers
wiesen. worden. Er wachte Vorsiellungen : allein es
blieb. dabey. =“ Zu tö?7ünchen soll man“ unzufrieden
seyn „ daß weder eine Zeitung zu Stande kam, noch
auch: sonst mit der Universität es laut ward. = €»
eben. heißt. es unser Churtürst kommt : - -ein Harter

Sa Professoren, welche freyes Quartier gesnossen- “Sie, müssen dies sdgleich räumen :- die Landes-
Direction wird dahin verlegt.

4

nv

Herzoglich Mecklenburg - Strelikischer Staatscalender
auf. das Jahr 1806. Mit Herzoglichem Privilegium.
Neusireliß 1. bey" dem. Hofbuchbinder Spalding.
x3 Bog. in Octav. ,

Uber der bisherige Redacteur dieses Stagtsca+Jenders, Hr. Sr. v. Schulenburg, die Herzogl.
Dienste verlassen hat, hat doch dieser Staatscalender seis
nea, Fortgang und die bisherige Einrichtung behalten.
Airs ddt Annalen ist ersichtlich, daß nunmehr das Land«
arbeitöhags zu Altstreliß / verbunden mit einem Zucht-
und Irrenhause, völlig organisirt und in wirkliche Artie
vität getreten sey.



ÄAntalen
Der

Rostockschen Academie.
13. anb, 25. C tid,

Den 6, May 1806;

E

Einige anthropologische und. medicinische Erfahrungen
von S. G. Vogel , Herzog|. Mecklenb, Leibarztke,
Hofr, und Professor der Medicin zu Rosto&gt;, u.[s. w.
Stendal , bey Franzen und Grosse, 1825, :-9 DL-
gen in Oxstav.

à Gr Sammlung von fünf. kleineren SInf(ágen:+45" 3). Geschichte einiger merkwürdigen Blinden,
nebst Betrachtungen über die Blindheit über«

hauptz 2) Geschichte der -Wiederbelebung eines iat
Wasser verunglückten Menschen; nebst einigen Bemer»
kungen darüber z 3) Pracktische Beyträge zur Path90-
logie einiger merkwürdigen Krankheiten, Zotter, Rumi-
natio humparnaz: 4) Einige Beobachkungen, welche den
Nutzen der nettern entzündungswidrigen Heilart durc&lt;
Quecksilber besiättigen ; -'vorher kurze: allgenteine Bt
merfungen.sber.den Werth der Erfahrung; : 5) Von
mehreren durch die Baccinakson. veranlaßten. aber nicht
verschuldeten Todesfällen. Die beyden ersten sind urs
sprünglich Vorlesungen in unserer naturbiftori(d)en Go,
sellschaft, die beyden andern Festprögramme; L11'B,
€. 17. 53.) und die leckte] ist ein Auszug aus einem
Facultäts - Erachten.-

P.

Dritte Sottfegung oes 21u65u 6 aus Z0fs"^ bauers Geschichte der Vive fei *« Halle,
Vb. - “ ier
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Vierter Abschnitt. S. 242.250. Als Friedrich 21
zur Regierung gelangte / stand. die Universität nicht
mehr E dem Pundt“, zf Den vein Regierngsattstet fRseihos Vaters -drdeicht Hüfte, - Mehrere?bethmte
Männer waren gestorben , ihre Stellen aber nicht ims
mer mit glxich brauchbaren Leaten-wlederbeseßt worden,
und den angestellten Lehrernwär ein zu geringes Gehalt,
bisweiter gar keines; zugestanden : so daß rs“ ihnen
nicht möglich ward, sich. gehdrig ausznbilden. Die
Zahl der Studirenden batte.abgenommen, die reichen *)
Ausländer blicben weg, und die Zahl der Armen hatte
sich, besonders unter den Theologen, unverhältnißmäßig
vermehrt. Die Studirenden blicben häufig schon zu
kurze Zeit auf der Academie : und das Betragen ward
umnorbentlicher. " S.-262. Im Jahre 2747 ward ihr

eM daß fie Vorschläge jur SSerbefferungrer:Einkänfte machen solle. Allein vergebliche Hofnun-
gen hatten sie schon so ermüdet, daß sie antwortete, sie
wisedergleichen nicht in inachrn. Auch erfolgte keine Ver-
mehrmig des Fonds. S.., 264. 265. Die Juristen»
Facultät verlor Heinvercinus, Ludwig / und Böh-
Wern.: Schmauß. ward: zwar nach Halle bexufen,
Jing aber ;-al9 :07 die Lage: der "Dinge "inder "Nähe
Hättekomen. lernen; nbteder. nach Göttingen zurück,
ohne“ setne Stelle vdllig zu übernehmen: : Dagegen er:
qwärb sch: in diesem 3eitránm tvettelblaot dadurch eis
deti Sf , ba er die gamze Rechtswissenschaft nach ei-
ner veräudeöten -Methode "Cin zwey "Zahren.) vartrug,
wiewohl die Gultur kinzeiner"Zweigs :der:Rechtswissen-
sehaft-dudurchiein halbes Jahrhundert in-&lt;aite i" FS ' "AC 2 mnndi+» Bx

amy pror diurni hep-üieserGelegenheiteias tru ! T M 1 » - dnBern, BEER tpra
nicht einmal ernstlich fudiren ; Ge maden
einen Aufwand , der andere zur unzeitigen Nachah-

dung ounb poten ein , bet. inpam Hinsichten. nicbtzu Wünschen -it. JBemirtrIte

ENere S AoiNetinte $? WD bo
v fórbern ben dilgemeinen $lcif, "
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dert seyn mag. (11 B. S. 45.) S. 26. 275-7 Jt
der theologischen Facultät ward Baumgarten der
Stifter einer eigenen Schule, wiewohl die: pietistische
Schule anch noc&lt;ß forfoauerte, unb am Bnapp nod)
eine vorzugliche Stüße hatte. Das theotogijche Ser
minarium bewirkte mehr Andachtsibungen- als eine
wissenschaftliche Bildung der Theologen! ward aber
endlich von Semler umgeformet, und' zur Sefdrde»-
rung der alten classischen Litteratur benußet. S. 272.
Für die medieinische Facultät war diese Periode nicht
vorzüglich, wenn gleich Junker und Büchner zu den
guten Lehrern zu rechnen sind. S. 243 273. Wolfs
Rückkehr war zwar für die Universität in manchen Hin-
sichten vortheilhaft ; aber er fand doch jet den Beyfalk
nicht , den er zuerst gehabt; und im übrigen hatte die
philosophische Facultät keine vorzügliche Mitglieder,
als Segnepn , der an Wolfs Stelle berufen wurde,
€5;i37. agi. 294. 296. Durch den siebenjährigen
Krieg litt'die Universität auf mannigfache Weise: und
insbesondere ward dadurch die schon angefangene illibe-
rale Art des Studirens allgemeiner. Um' dies juvet,
hindern, ließ man seit 1769 bey der Juscriptivn eine
methodologische Anweisung , wie jeder nach Verschie-
denheit seines Hauptstudii feine Collegia orbnen folíte,
pertüeilén z^ aber diese Vertheilung - welche ram bod)
eite' ziemliche Zeit fortselzte; war ohne Erfoin, thrils
weil diese“ Anweisung zu Überladen war , theils weil
Eingeschränfheit de? Vernrögens, und'die Furcht purd)längeren Aufenthalt auf der Acayenyke sich Lüt eine ftt
Bere Versorgung su bringen, alle Gtubtenplame unnüg
machen. -( Wären diesd-beyden Ursachen! dis bhanpt«
sächtichstet , welche einen allgemeinen Studienplan für
die meisien Studirenden oder eine bestimmte Klasse unnütz
mächteni: :so würde er doch für diejenigeAÜßlich wer:
den, deren Vermögen und Zeit müder beschränkt ift.
Abev anch diesen hilfe er' itt der "Hivherigen. Fassung
nicht, weil die'befondern :Aussichten Und die vielfachen
Nebensfweike-jedes Einzelnen maicherley Modifirationen
erfodernz;" und weil eine Mage quien Hindernisse2 eine
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cine vollständige Ausführung unmöglich machen, . der
Studjreude aber gewöhnlich nicht im Stande ist, die dess
balbnöthigen Abänderungen des Plans einzuleiten.) S.329% 30% An öffentlichen Lehranstalten wurde in dieser
Periode nichts gewandt. Um für den botanischen Gars
ten doch etwas zu thun, bewirkte man, daß von den
medicinischen Promotionen, und den Studireuden, die
Botanik hörten, eine Kleinigkeit zur Uaterhaltung beyger
kragen werden mußte, Eine Vermehrung derzufälli-
gen Einnahme, weiche die Bibliothek von den Juscrip«
tionen ynd Bücherauctionen hatte, war unbedeutend.
Durch Vermächtniß erhielt die Universität ein nicht
ganz unbeträchtliches Münzkabinet. S. 293. 309. Die
Gervicefreyheit der Academie wurde 1752 auf 20 or-
dentliche; vier außerordentliche Professoren, und einige
Universitäts - Beamte beschränkt. Das Degentragen
der Studenten wurde 1750 auf Veranlassung- eines
Tumults verboten. S. 258. Eine in diesem Zeitraum
angefangene gelehrte Zeitung stiftete den Nußen nicht,
ben fie bep ciner bessern Einrichtung hätte stiften können,
S. 3:7. Die Universität hatte in dieser Periode an
der kurz vorher zu Göttingen errichteten Univerjität
eine Rebenbyhlerin erhalten , durch welche fie verdune
kelt zu werden besorgen mußte. Diese war nach eben
dem Plane eingerichtet» nach welchem Z, eingerichtet
werden sollte: nur ward dort wirklich ausgeführt, was
hier nur Borschlag blieb. Der Fond ward sogleich
viel größer angewiesen. - Die Lehrer erhielten angemes«
sene Salaria , und konnten sich also ni&lt;t allein viel
besser ansbilden, sondern aych auf ihren mündlichen
Unterricht. und ihre Schriften mehr Zeit und--Fleiß
wenden. Die Lehranstalten wurden bald nach ihrer
Stiftung zu Stande gebracht , auch zugleich-auf. eineso ausgezeichnete Weise ausgestattet , daß ihr .allges
mesne Achtung und Zutrauen nicht. fehlen konnte. In
ihrem ersten Curator hatte ihr das Glück einen Manngeschenkt, der einea seltnen Eifex für ihren Flor bewies,
und bis an sein Ende für alles, was zu ihrer Aufnahme
gereichen konnte, mit Einsicht. und Erfolg forgte ;unte
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Sünfter Abschnitt.. S. 290. 323. 328. Inder
vorhergehenden Periode war schon eine Visitation der
Universität veranstaltet , und der eigentliche Zustand
derseiben dadurc&lt;- genauer bekannt geworden. Unter
dem Curatorio des Sreyh. v. Zedlitz sahe man alss
die Nothwendigkeit ein, daß etwas mehr für dieselbe
geschehen müsse, Es wurden auch zu diesem Zweck meh-
rere auswärtige Professoren berufen. S. 330. In der
medicinischen Facultät machten sich Meckel, Goldha-
gen und Eberhard um die Nufnabme der Universität
verdient. S. 334. In der juristischen Facultät behielt
fiettelblaot den bisherigen Beyfall, S. 337. 348.
In der theologischen Facultät zeichnete sich Semler
und Lösselt auf eine vorzügliche Weise aus. Das
theologische Seminarium erhielt jezt an Schüren
einen Inspector, der nicht allein die humanistischen
Borlejungen bey demselben. vermehrte, sondern auch
es zur Bildung künftiger Schullehrer einrichtete: nur
dauerte der gute Zustand dieses Seminarii nach Schü-
pens Abgang nicht lange fort. Die Anträge der theo»
logischen Facultät gegen Bahrdt entzogen ihr und ber
sonders Semlern , der auch gegen ihn schrieb, das
2Wohlwollen des Ministers, der Fehden dieser Art mis»
billigte. S. 342. In der philosophischen Farultät
wurden Rarsten , Eberhard, Sprengel, Forster,
Trapp, Wolf, und Rrause berufen: auch eine
besondere Lehrstelle der Pädagogik errichtet, S. 358.
In dieser Periode vermehrte fich auch die Zahl der Stu-
Direnden wieder, und betrug 1784, 1785 und 1786
über 1100. Dabey nahm die Zahl der Theologen
ämmer sv zu, daß von 1779 an die Juristen nicht völlig
ein Drittel, und die Mediciner nicht vdllig den fünf
und zwanzigsten Theil ausmachten. S. 372. 3755.
Das Haus, in welchem hisher das anatomische Thea,
ter angelegt war, wurde der Academie ganz überlassen,
und in der untern Etage zu dfesem Gebrauch bequemer
eingerichtet ;-in dem obern Sto&gt;werkt aber wurden oc
räumigere Zimmer für die Bibliothek angelegt, Auch
wurde eine Wittwen- und Begrähnißkasse für diePro,

efforen
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fessoren und academischen Beamten errichtet, welche,
wenn gleich die Zahl der Wittwen sich erheblicher ver
mehret hat, als man bey der ersten Berechnung. voraus
setzte , dennoch im Stande gewesen ilt / bisher'.meistens
diejenigen 50 Rthlr. Wittwengehalt zu liefern; welche
man daraus erwartete.

3.
Herzoglieh - Mecklenburg - Sebwerinfeher Staatskaler:

der. 1806. Schwerin, im Verlage: der Hof-Buch»
drückerey, 1 Alph. 8 Bogen in Octav, .

1 den bemerklichsten Zusatz im diesjährigeon Staats,F+ calender führe ich hier die im zweyten Theile S.
x18 befindliche Vergleichung der herzogl. Domainen
und ritterschaftiichen Gäter an. Sarnad) babe bie
Domainen, mit Ausschluß der zum - ritterschaftlichen
Kataster gehörigen Güter, 219,525832 []Ruthen und
die ritterschaftlichen Güter, unter geschehener. Reduction
der nicht vermessenen Grundstücke nach dem Durchschnitt
der vermessenen , 315,155618 []Ruthen Areal-Fläche,
die für die ersteren zu 8353 []Meiten und für letztere
zu 1205% []Meilen berechnet sind. == , Bey dem Ver»
zeichniß der Klostergüter -sind die Worte! und sind
Durch den Reichsschluß von 1803, 8. 35, 36,
der landesbherrlichen Disposition überlassen,
mit der Notiz, und werden von gesammter Rit-
ter- und Landschaft auf Landtägen und sonst
vertreten, vertauscht, und es, ist blvy der Bezug auf
Pen Ctaatsfalenber von x804 beybehalken. == Das
Verzeichniß der me&gt;l. Litteratur vom Dec. r804 bis
Dec. 1805 enthält, 1 theologische, xx juristische, 13
zum Staatsrecht, der Geschichte und Statistik gehdrige,
6 medicinisc&lt;e, 4 politische, x mathemotische, 9 natur
Historische und dconomischo, 2 philologische , 2 littt
rarische 4ind: pädagogische». 7 ins Fach der schönen
Wissenschaften und Künste zu rechnende , 3 vermischte,
und Ir von. streliischen“ Schriftstellgyn verfaßte
Schriften, zufammen also 70 Std&amp;&gt;,“== Nath' bet
in den Annalen vorzufindendes Angaben. haben. in ztStäd:



Städten 1804 219 Meisier mit 99 Gesellen 30 Lehr,
lingen und 1103 Spinnern 23447 Stein Wolle ver-
ärbeitet. Die Wolle kostete 61341 Rihlr. und erfst-
derte 27605 Rthir. 24 bl. Unkoficn. +-- Unterm ten
Januar ergürg auf den Antrag der vorigjährigen Land»
tags» Versammlung eine Circular - Verordnung an die
Landesgerichke , daß sie durch die Fiscäle auf die Geld,
wechster , welche frem:de Gelder zu hohen Zinfen an
sich btingen, um solche oder ihre eignen Kapitalien für
ungewöhnliche Provisionen, oder unter sonstigey wu-
&lt;erlichen Bedingungen, auf kurze Fristen auszuleihen,
wachen lassen sollten. (Die Erfahrung zeigte, daß dik
von der Ländkagsversammlung gehoffte Wirkung dieses
Mittels zur '- Beförderung des Credits nicht erreicht
ward. Der Geldmangel vergrößerte sich, ein noch kost-
bareres Mittel sich.:Geld zu verschaffen , trat in die
Stelle ber Provisionen, und dte Zahl der in Concurs
gerathenen Söäter vermehrte sich merklich.) =“ Wegen
der Flüchtlinge ins Preußische sind endlich die hisheri-
gen, dem Vernehmen nach zur Retorsion gebrauchten
Grundfäße ausgehoben / und es werden zwar auch jekt
noch die Ueberläufer nicht ansgetiefert, wenn sie feit
Verbrechen begangen haben3 was sie aber von fremdeh
Sachen. .mitgenvmmen haben / foll ausgeliefert, ^ ub
der Ueberläufer mit seinen Foderyngen an den.compg
kirenden Richter verwiesen werden. == Nach einek
Circulax - Berordnung an „die Lanvesgerichte soll über
bie exceptionem cautioni$ nie ein bejonbere$ 9Berfafs
ren. eingeleitet, od) M ar gone mder Cautions - Punct allein: zur Urthel. befördert, fon-
dern nach. der Replik der Bestand jener Exception vom
Nichter ssfort geprüfet, und-entwederauf deren Abhelfung
erfannt, oder deren Entscheidung: mit zum Erkenntniß
in der Hauptsache verstellet werden, (Ersteres ist .frew
Jich nicht zu billigen: aber durchdie ießige, mit'dem
bishenigen Gang "des Processes. nicht übereinstimmende
Vorschrift werden andereSchwierigkeiten, statt derer,
die gehoben werden sollten, veranlaßt.)

4
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A.

Sy Wiederbeseßung der Professur der griechischen. Sprache (12 B. :S. 320. ) hat einige Schwie-
rigkeiten gehabt. Freylich ist das eigentlich mit dieser
Stelle verbundene Gehalt von 300 Rthlr. so kiein, daß
aud) ein unverheyratheter Mann davon und von dem

eringen Ertrage dex Vorlesungen nicht leben kann.
Altein für denjenigen , der mod) gat fein Amt hat,
wird diese Professur als eine Interims-Stelle doch im-
mer anzunehmen seyn: und da E. E. Rath dem Ver»
nehmen nach die Absicht haf, damit in der Folge das
Rectorat au der hiesigen Stadtschule zu verbinden , fo
wird sodann auch die Einnahme so viel größer werden,
Hr. Ast erhielt inzwischen zu gleicher Zeit einen Ruf nach
Larndshut, den er vorzog; und die Herren Exfurdt,,
Lange , Schäfer und Schott, imgleihen Hr. Hör-
stel in Braunschweig, den man hienäc&lt;st befragte,
waren, wie sich ergab, in einer Lage, die sie nicht vers
tauschen wollten / ohne erhebliche Zulagen zu erhalten.
Dies veranlaßte dann, daß der Hr. Mag, Huschke aus
Göttingen berufen wurde, dessen sonstige Verbältnisse
Ihn in den Stand gest haben, ein größeres Gehalt
nicht zur nnerläßlichen Bedingung zu machen. Er hatdiese Stelle also auf Ostern angetreten, ynd ist bereits
bicfclb(t eingetroffen.

5.

Mf 32 Bogen in Querfolio sind erschienen: Sechs| deutsche Lieder, mit Begleitung des Forte-Piano»
in Mußk gesetzt von Friedrich Heine, Herzogl. Meck-
lenb. Schwerinschem Kammer -Musicus- Hamburg,
bey Job, Aug. Böhme. Die Musik ist in Kupfer gesto-
then, -Der dazwischen stehende Text ist es anscheinlich
nicht, hat wenigstens eine traurige Gesialt. Die
Wahl der in Musik gesekten Stäcke ist nicht zu rühmen,
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Rostockschen Academie.
13,.. Band, 26. Stück,

Den 20, May 18006.

&amp;d-

Aunalen der Mecklenburgischen Landwirtbs&lt;hasts&amp;Geselh
(daft. Zweyter Thesl. Rosto&gt;, bey K. C. Stiller)
1805. 21 Bogen in Oetav.

hw (eser Band enthält !- 1) Die Annalen beu
$ Gesellschaft, -- Die Zeit, von weicher hie-

„/“ bey die Rede ist, scheinen die Jahre 1801. und
1802 zu fe9d; 2) Resultate solcher von der Ge:
sellschaft angestellten Versuche, welche stätuten+
mäßig von sechs, gleichmäßig über den Gegen:
stand des Versuchs / und dessen, was zu beobi
achten, instruirten Mitgliedern vorgenommeit
worden. -- Eine einzige Seite mit der Anzelgej daß
diese Rubrik, nicht zu beseitigender Hindernisse wegen;
für diesmal leer bleiben müsse. 3) Brfahrungen
Binzelner. Fünf kleinere Aufsäße. 4) Vorschlägt
f£inselner. Sep solche Aufsäte. 5) Gemein!
nüzige Aufsätze. == 1. Ueber die Amvendung dex
englischen Wechselwirthschaft mit: Getreide mrd Futter»
kräuter , bey gänzlicher Abschaffung der Brache, auch
mit Verbindung der Stallsütternng, auf Mecklenburg z
vom Hrn. A. Eggers. 11. Einige Bemerkungen fiber
die Schäfereyen in Meeklenbury; vom Hin. V. L, M,
v. Oerzen auf Lübberstorff. Diese zweite Abhand»
lungistabgebrochen. 6) Anfragen derLandwirths-
schafts - Gesellschaft / =- über 14 Punkte, 7) Bes
antwortungen. == Sie nehmen ungefähr die Hälfte
des Ganzen ein.

G c
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So. Sortsezung des Auszugs aus Hoffe"bauers: Geschichte der Universität zu Halle,
-=-- Sechster Abschnitt, S. 328. Unter der Regie«
rung Sriedrich Wilhelms 11. war eine günstigere
Periode für die Universität, Der Kanzler v. Hoffe
mann, welcher selbst in Hälle studirt, und auf seinem
Landgute Dieskau, eine Meile von der Stadt, manche
Jahre zugebracht hatte / bewirkte derselben erhebliche
Unterstüßungen » mdgte auch no&lt;“ mehr ausgerihtet
haben , wenn er nicht um seine Entlassung gebeten
hätte, als der Hr. v. Wöllner Curator der Universi,
tt urbe... Ser ibm über den Prorector angewiesene
Rang, andere ihm beygelegte ungewöhnliche Befugnis-
se, und sonstige Verhältnisse gaben indeß Veranlassung,
daß nicht aile Professeren zufrieden waren , und ihm
selbst Misvergnügen verursachten. S. 399. Außer
einigen einzelnen Zuschüssen zu gewissen Instituten er-
Hielt die Universität vure&lt; feine Verwendung haupt-
sächlich eine jährliche Vermehrung ihres Fonds' von
7000 20€? y; o0n. miden: 240020. 11 Gebalten der
Professoren. und das Uebrige zu“"dru Lehranstalten bes
fiitmmet wurde.“ S. 407. Dir Biblivthek erhielt von
diesem neuen Fond jährlich 560 2e. - ann gleich
auch hievon das Nöthige noch bey weitem nicht anges
schaft werden : so erseßte doch die wohleingerichtete Le-
sebibliothek des Hrn: Bispink den Mangel der neue
sten deutschen Werke , die dem gebildeten Manne Uns
terricht und Unterhaltung gewähren. S. 403. 445.
Zu einem olinischen Institute wurden von jenem Fond
1100 XC atigewiesen ; dies ward um so nothwendiger,
da: das Waisenhäus durch den siebenjährigen Krieg und
andere Unfälle so sehr gelitten hatte , daß das von
demselben eingerichtete clinische Institut erst einge-
sc&lt;ränkt werden mußte, und 1786 ganz eingieng. Eine
Verbindung mit dem städtischen Lazareth war nicht zu
erreichen , weil der Magistrat sich die Mitaufsicht bes
dung, und die Universität dafür hielt , daß der Zweek
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des Clinici darynter [leiden würde. Bald nachhin
ward die neue Anstalt in ein medicinisches und ein
&lt;irurgisches Clinicum vertheilt :. jenes hehielt zu seiner
Erhaltung 850 20S. dies bekam die übrigen 250 2,
S. 406. Zum Behuf des botanischen Gartens wurden
voi jenem Fond jährlich 170 2xS ausgeworfen ^ ber
Kanzler bewirkte aber in der Folge noch, daß dazu der
ganze ehemalige erzb?fschöfliche Küchengarten hergeges
ben und von einem darauf haftenden Canon von x15
GS befreyet ward. (12 B. S. 161.) Zueinem cono,
mischen Garten wurden insbesondere noch 30 7 von
dem Fond ausgesetzt. S. 409. Man beschloß zugleich,
Freycollegia für ärmere Studenten, vorzdglich Theos
logen, zu veranstalten, und dadurch zu bewirken , daß
sie mehrere ihnen nüßliche Kenntnisse erlangten , um
welche fie fid) sonst nicht bekümmerten. Die Volksmes-
dicin, Naturlehre , Naturgeschichte , Botanik., Staa-
tengeschichte , Etatistik und theoretische Pädagogik,
waren die Wissenschaffen, worüber gelesen werden (oll.
te: dem Professor ward eine billige Verglitung bewil-
ligt, wofür er eine gewisse Anzahl Studirender, des
nen ein Schein dazu ertheilt war, ohne Honorar auf;
nehmen müßte. Im Ganzea wurden hiezu beynahe
3500 28 verwendet. Im Anfange schien es auch, als
weng diese Vorlesungen Nußen stiften würden , aber
das änderte sich bald : es waren publica, denen man
keinen vollen Werth beylegte , und Gegensfände j^ auf
die man keinen Fieiß verwenden mogte*; 'äuch veran»
Jaßte es Collisionen; wenn der Professor dasselbe Eolle:
gium zugleich publice und privatim [esen, oder diejes
tigen, die es privuatim hören wollten, in ba8 publicum
verweisen sollte. Sie kamen also bald in Verfall, und
einige hörten noc&lt; in -dleser Periode vdslig auf. S,
412, “Nun ward auch“ein philologisc&lt;hes Seminariam
eingevichket : der Direefor erbielt 150 258 zwdlf Ge
mittaristen 480 2c? ; und zu den Kosten des 'Dinc&gt;ks
einet efwa zu liefernden Disputation :wurden jährlich
30 ?^ genügend geachtet. * S. 4/4. Um Yer Unfvew

fitdt ein Statutálientabinet zu vea,in: die(2 e
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beträchtliche Naturaliensammlung des O. B,R. Gold-Hagen für 2500 WG angekauft, und die Berichtigung
diejes-Kaufgeldes in der Maaße reguliret , daß aus
dem neuen Fond bis zum gänzlichen Abtrage jährlich
250 xS hergegeben werden. Zu dessen Vermehrung
bestimmte man jährlich. 30 2S, und es erhielt einen
besondern Auffeher. S. 4:5. Das anatomische Thea-
ter hatte aus mehreren Gründen bisbher eine unbequeme
Stelle, 68 ward also in die ehemalige bischöfliche Residenz
verlegt, und daselbst auch das cbemische Laboratorium,
undder Saal für das Naturalienfabinet angelegt. S.

17, Aller dieser Verbesserungen ungeachtet nahm. die
Sahl der Studirenden in dieser Periode immer ab, so
daß 1797 nur noch 762 vorhanden waren, (Sollte
die geringe Sorgfalt, welche man mehrmals bey der
Wahl der Professoren bewies, hiezu nicht das Meiste
beygetragen haben 7?) Noc&lt; mehr als die Hälfte von
ihnen waren Theologen, beynahe ein Drittheil Juris-
gen, und ein Achtzehntheil Mediceiner- Die illiberale
Art zu studiren dauerte fort: die eigentlich philosophi-
schen , bistorischen , mathematischen , phitologischen,
und. andere Vorlesungen der philosopbischen Facultätwurden auf eine auffallende Art versäumt, Die phi«
[osophische Facultät schlug vor, es möge eingeführt
werden, daß diejenigen, die Beförderung wünschten, von
ihr eben ein solches Zeugniß bedbringen müßten , als
von der theologischen Facultät schon lange, und von
der juristischen auch seit ettelbladts Absterben eingt-
führt war. Das Curatorinm biligte diesen Vorschlag
zwar vorläufig unterx-einer Bedingung, und erfoderte das
bey ein Gutachken von den übrigen Faxeultäten, Der
Vorschlag kam: indeß nicht zu Stande, es fey nun,
daß die übrigen Facultäten ihm Schwierigkeiten in den,
Weg legtäy..- oder: daß diz philosophische Faceultät
nicht genzigt:war / eine neue, wenigstens Zeit rauhende
Beschäftigung „ohne Entgeld zu übernehmen. (Dies
zeigt:-die philosophische Facnltät in einem ungünstigen
Lichte» - Die übrigen Facultäten konnten diesem Vor«
sFlage-niot anders Schwierigkeiten in den Weg irona
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als wenn die philcsvophische Facultät die: Zahl der phi-
iosophischen Vorlesungen+» die jeder Student. hdren
sollce , übertrieben hatte3 in dent Falle verden sie ver-
muthlich erinnert habeh; daß für die Hauptwissenschaft
nicht genug Zeit übrig bleibe, Auch in diesex- Rücksicht
wäre es alfo Eigennuß der Philojöphen gewesen, der
diesen im Ganzen genommenen zweckmäßigen Vorschlag
rüdgángig gemadt.) &amp;S. 422. Seit Toettelbladts
Zeiten hatte fast jeder Lehior sich entschließen mössen,
über alle Theile der Jurisprudenz, (cinen sogenannten
Cursum, ) zu lesen, wenn er Beyfali haben wollte. (Aa
der Richtigkeit dieses Grundes zweifle ich: ich glaube
vielmehr / daß es gerade das rechte Mittel gewesen
wäre , sich Beyfall zu verschaffen , wenn inan jene uin
zweckmäßige Methode nicht nachgeahmt hättez auch
habe ich Ursache, zu vermuthen, daß wenigstens mehrere
juristische Professoren sich auf einen vollständigen Cur-
sum nie eingelassen haben. ). Nach dessen Tode ward
aber die gewöhnliche Einrichtung wieder eingeführt, daß
jeder Lehrer sich in der Regel ein bestimmtes Fäch der
Rechtsgelahrtheit wählte: dadurch erhielt er Gelegen
heit, in diesem speciellen Fache mehr zz leisten, und er
durfte nicht soviele Stunden auf Vorlesungen verwens
den, als wennder Cursus in höchstens zwey Jahren been»
digt seyn mußte. Unter den-Professoren dieser Periode
ift vorzüglich Rlein zu bemerkten. - S. 429. Jn der
theologischen Facultät lebte Semler noch bis zum An-
fänge des Jahrs 1791, und Kdössele, Rnapp undLiemepyer verschafften sich einein-größern Wirkungskreis
unter den Studirenden, als Schulze hätte. Lösselt
übernahm die Direction des theologischen Seminarii,
dem aber ,' nachdem es seither! eine ungleichbessere
Einrichtung erhalten hatte, ein Theil seiner Einkünftz
entzogen ward, S. 439. In der philosophischen Fas
eultätsfarb gleich im Anfange dieses Zeitraums Rarstemy
an seige Stelle ward Rlügel berufen. Außerdem 29
bielt sie eine ziemliche Anzahl „ordentlicher ynd aitßer«
ordentlicher Mitglieder, meistens aus den dortigen Pri
vasdwebnten 5 verschiedene davon folgten- aber bald él

nm



206 . 9(ntmafen der Stoftocf fiennan anbertocitigen Sif,-57445,lud)bicmebiciabToc Sacultit erhielt mehrere neue Mitglieder , unter
andern Gren , Reil und Sprengel. S. 447. Im
Jahbre.1787'ward die Univexsität dem Ober - Schulcol-
legio untergeordnet, da bisher ein oder zwey Staats»
minister das Curatorium hatten. Verschiedene Pros
fessoren , besonders die Veteranen, glaubten sich her»
abgeseißt , daß fie einem Collegio untergeordnet wur»
den 5 dessen -meiste Mitglieder zugleich Lehrer an den
niedern Schulen und Gymnasien warea, Unb wenn
gleich dessen Eifer, das Beste der Universität zu beför«
dern, nicht zu verkennen war , so machte es doch bis-
weilen Anordnungen, die entweder unausführbar wa.
ren, oder deren Ausführung doch nicht zu wünschen stand.
Auch wäre es gutgewesen , wenn dasselbe nicht manchen
jungen, und febit auch manchen bejahrten Mann, auf
die Universität gezogen hätte, der in den Erwartungen,
welche er-sich gemacht hatte, sich auf eine empfindliche
Art getäuscht fand. (Diese Neußerung verstehe ich nicht.)
Uebrigens bewirkte eine dem R. R. Vangerow zu
V7agdeburg übertragene Justiz-Visitarion eine ums
siändliche Vorschrift für, die academischen Gerichte,
(8 8. m. no) ynd- es ward verordnet, daß den ab»gehenden -Studirenden Sittenzeugnisse. ertheilt werden
sollten. S. 458, In diefer Periode erlebte die Univers
sität auch wieder ein Beyspiel der Privat: Wohlthätigs
keit, Ein Inspector Lenz zu Hornburg vermachte
der theologischen Facultät :ein Kapital auf den Fall;
wenn ein oder zwey Enkel ohne Kinder versterben wür»
den , -ünd verordnete, daß die Zinsen einem Mitgliede

er Hacultät zufallen» diefer aber dagegen, verpflichtetfeu ollep.:ein zur bessern Erklärung der Bibel dienens
m Collegium nach den von ihm bestimmten Grundsäken zu halten. Durch das bald nach des-Erblassers
Tod erfolgte Absterben „des einea Enkels kam bic ya»
Gar Erhebung der Hälfte des Kapitals , ynd derProf. Lriemeyer fing diese biblischen Vorlesungen
an.“ .S- 4%. In diese Periode fällt auch das Jahr,
in welchem die Universität ihr dundertjähriges-Zubi-

$
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läum hätte feyern können. Eine Feher'in der gewöhn-
lichen Weise fand aber nicht Start; weil die Academie
dazu keinen Fond hattez "und eine Uebernahme der Ko-
sten von Seiten- derRegierung mitten im Kriege nicht
zu erlangen war. * Etwa 230. Studirende Feperten ins
deß den Tag in einem Garten: vor der StadLimit einer
Rede, einem Mittagsmahle, einer“ Erleuc&lt;kung- und
eirtem. Balle, wozy die academischen Lehrer und svüsiige
angeschene Familien aus der Stadt eingeladen! wayen.

de
Meclenburgisches Journal. Ersten Bandes sechstes

Stü, 180, December, Schwerin 2c 5 Bos
gen in Ockav.

SEnhalt, 1) Beptrag zur Berichtigung der Up-
a theile über gute und schlechte gelehrteSchus
len. -- Der Hr. Verf: fodert, män- solle bey dem
allgemeinen Urtheile “siber die Eulen. unterscheiden,sb-man a) ba$ Gebüube, ober b) oie € aríditunig ter
Schule, oder c) die Ehüler, oder d) die-Lehrer-gut
und schieht nenne. Bey dieser Gelegenheit nimmt er
manche andere Bemerkung über die Schulen mit, Wenn
auch manche in diesen; Auffaße enthaltene Neußerung
ganz richtig ist, so ist doch derselbezy weitschweifig ab-
gefaßt, und die Hauptsache nicht für alle einleuchtend
vorgetragen. 2) Etwas über Wismars Armer»
anstalt. -- Sie scheint der uasrigen , mit welcher
sie zugleich ihren Anfang? geyommen, in der Einrich«
tung ähnlich zu seyn. 8) Weber Getteiberbeurung
und die Ulittel dagegen. -- Eine aus der halli;
schen Litteraturzeitung abgedruckte Recension , welche
die Freyheit des Getreidehandels umständlich bettbeis
diget. 4) Dachtrag zu den Bemerkungen über
den russischen Nocken, als GaatForn, vom Hrn.
F. I. Becker (13 B. S. 185.) — Noch immer
fehlen entscheidende Erfahrungen. 5) LErste Fort,
schritte der Ausbreitung oee £briftentbume un,
ter den nördlichen Wenden, vom Stn, 9f. Holm.
Beschluß. (13 B, S, 165, 136.) == Für unsere

[4]
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Geschichte qm Aufsäße dieser Art keinen Gewinn.6) Sreymüthige Beantwortung der Srage: wie
tann fiiedlenburao Dolicey verbessert werden.
Beschluß, (x3 B. S. 185.) = „Eigrtntlich sollte diese
Frage heißen t: wie kann das Land von Dieben, Be-
trügern: und Bettlern reiner. gehalten werden ? deut
weiter erstre&gt;t sich der Inhalt nicht. Eine Vorschrift
fur „die Diffricts- Husaren , daß. sie in den Krügen' ihr
Nachtquartier nehmen; und .dabey beständig wechseln
müssen, die Anlegung festerer Gefängnisse , die Ab-
weisung solcher Miethöleute inden Städten, die keinen
unverdächtigen Erwerd nachweisen können, und dte Enk-
fernung aller Herumziehendey, Raßenfä «zer - Mariotek»
tenspieler, und ähnlicher Leute, werden als Mittel hiezu
vorgeschlagen. : Im Wesentlichen hat der Hr. Verf.
wobl Negtz mit manchen einzelnen Aeußerungen wird
man es also nicht so genau uehmen müssen.

Nach-Vollendung dieses ersten Bandes wird man
sina schon äußern können, daß er noch keine große Hofs
nungen «trgt;

d.
Helena Pawlowna, Eine Skizze. zur Erinnerung an

" die entfchlafene Holde. Von 77, C, F, Wundemann,
Prediger. zu Walkendorf, Zweyte verb. Auflage.
Roítock, 1806, bey K. C. Stiller. 43 Bogen in

„HOctav.. | -

Gy Beyfall, den diese Skizze.gefanden, und died= wiederholte Nachfrage darna&lt;, hat laut der
Vorrede diese neue Auflage vergnlasset. Der Hr. Verf.

at dabey - soviel ex vermochte , verbesfert ,/ inzwischen
feinen ersten Plat beyzubehalten ndthig gefunden , in-
dem er keine Biographie, sondern nur eine Skizze
zur Erinnerung liefern wollte, Auch in dieser perbes-
ferten Gestalt giebt mir der Aussa keine Beranlassung,
mein. vormaliges Urtheil, (12 B. GS. 290.) im Wy-
fentlichen. abzuändern.
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Den 17,.. Junius 1806,

TI.

Die Grundwahrheiten der neuern Chemie, nach Four.
croy's Philofophbie chimique herausgegeben mit vie-
len Zufitzen von D; H, F, Liók, Profeffor zu, Rostock
und verschiedener gelehrten Gesellschaften Mitgliede,
Leipzig und Rostock ,. im. Verlage der Stillerschen

, Buchhandlung, 1806. 16Z.Bogen ik Ocfkay.
AS ür seine Vorlesungen über die Chemie wählte der

Hr. Verf. Sourcroys Buch , fand aber . eine
1796 davon schon herausgekommene deutsche

Uebersekung nicht anpassend, theils weil der Ueberseker
die 'erfoderlichen Zusäte nicht gemacht, theils weil ex
damals Sirtanners jekt nicht mehr: gebräuchliche
deutsche, Nomenclatur angenommen batte, . Er unter«
i98 fich „also den zu seinem Zwecke ndihigen Veränderungen.

2

Zünfte Sortsezung des Auszugs aus Ff")bauersGeschichte der Univerrit: zu Halle,
e Siebender Abschnitt. S. 467, „Ungeachtet det
unter der vorigen Regierung erhaltenen großen Beyhülf,ward doch keine erhebliche Aufnahme; der Universität
hemerklih. (Das. läßt sich leicht erflären , weil ein
binlänglicher Fond allein nicht hilff- wenn ex. nicht zus
gleich tihtig verwendet, und wenn nicht daneben für
qute Lehrer und-für sonstige angemessene Einrichtungeny CT ger
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gesorgt wird.) Die erledigken Stellen in allen Facul-
täten wurden mit audern' dort schon. vorhandenen obs
rern wieder. besetzt: wur daßiber B. R, Säherer auf
eine kürze Zeit dahin känt,/ und daß eine durch den Tod
des Prof. Sischer erledigte Stelle in der Juristen-Fas
eyltät unbeseßt: blieb. * S. 470, Von der Ober-
aufsicht des Ober-Schulcollegii ward die Universität in
diesem Zeitpuncte wieder befreyet / und der Skaatsmi-
nister v. Massow zu“ ihrem. Curator ernannt. Auch
wurden einige Vorbereitungen zu- einer- weiteren Ver-
besserung eingeleitet, S. 478- Mit der Bibliothek
ward eine erhebliche Veränderung vorgenommen. -Es
ward ein Ober» und ein Unterbibliothekar angestellet,
&amp;enem ist, außer der allgemeinen Oberaufsicht über die
bep der, Biblipthek vorfallenden Geschäfte, insbeson-
dere Dic. Wermehrung und Erhalkung der Biblio-
thek, und die Erhaliung des Gebäudes und sonstigen
Zubehörs übertragen : er hält auch ein Journal über
die angeschaften Bücher. Dieser: beschäftiget sich
mif dem AuÖleihen der Bücher , und ergänjt den No»
minal; unb Real - Catatog , führt auch noch eine Copy
trolle über die angeschafften Bücher. Zu den.Gehdlfest
des Letztern-werden 3 Candidaten oder -Studirende ans

enommen» weiche die Bemühungen, dic die Benüßung
ber Bibliothek veraulaßt,/ -mit übernehmen, und tho-
von einer insbesondere die Secretariatsgeschäfteiimit
versichet. Ein Bibliothekdiener hat die Bestellungen,
so wie die Reinigung und Heizung zu beforgen aud)
auf etwanige von den Besuchern zu befüärchtende Unord-
nungen zu achten. Die Bibliothek soll regelmäßig
alle Mittwoch“ und Sonnabend Fedffnet werden; - die

erien.ausgenommen , in welchen jedoch auch den Pros
essoren der Gebrauch derseiben gesat Auf jees-Buch "müß. ein. bessnderer Eimß angschesmt“ ausge
fizffettpevben z pen von einein- Studenfen eingelieferten
Scheim'muß -eift “drbeiflicher Professor als Cäveitf mit
ynterschkieben haben- Die verliehenen Bücher 'mdssen
tach 6 Wochen zurücgelfefert seyyy' "oder (pet darauf
ausgestellte Empfgngschein' erneuert werdyn. DU denE MS e»
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beydesmaligen Bibliothek-Ferien“ müssen alle verliehene
Bücher auf. derselben wieder beysammen seyn. Damit
die Bibliothek zwemäßig vermehrt, und in allen FF
&lt;ern. ergänzt werdey:: kann jeder ordentliche-Professor
in... einem auf der Bibliothek - befindlichen „Buche die
Werke.; weiche er-auf derselben vermißt, anzeigen, da-
mit der Oberbibliothekar sie wenn auch nur bey guter
Gelegenhseit , anschaffen kann. : Zudem iff bet. Seca;
nen zur Pflicht gemacht die Wünsche ibrer Collegen
für die Bibliothek vor Mederlegung ihres Amts zu
sammeln, und. sie zum Einzeichnen in doserwähnte
Buch. auf der Bibliothek bereit zu hasten. Ferner. ist
jeder einzelne Professor verpflichtet; diethm aus fernen
Gegenden zukommenden Catalogen von Bücherauctio:
nen auf die Bibliothek zu schien, und die Werks, die
ihm zum Ankauf ndihig scheinen, 'anzustreichen. Auch
hat: :der Oberdibliothekar die eingesandten '"Catalogen
von bedeutenden Bsicherauetiooen den Decanen zu glei-
&lt;em Behuf mitzutheilen.“ Um die Bibliothek -von
Doubletten vud andern yabranchbarea Werken zu vet
nigen, ist der Oberbibliothekar verbunden, von Zeit
zu Zeit ein Verzeichnis der ihm uunüiß scheinenden
Werke bey dem academischen Senate einzugeben , und
darauf; anzutragen ,. daß sie Ucijtationyis modo verkauft
werden. Ueber solc&lt;en Antrag. kann aber die Stimmen-
mehrheit niht entscheiden, sondern wegen einer Stimme
für die Beybrhaltyug des: Buchs muß der-Verkauf s&lt;o4unterbieiben. (Diess. Vorschrift finde ich doc&lt;bedenk-
lich: was den jetzigen Mitgskedermn des. -Senats nicht
nußt, und sie seibst in Absicht künftiger zufälltger Ver,
anlassyungen nicht einmal im voraus beurfheilen können,
das kann einem folgeuden Profesfor, oder 6inem Gelchr,
ten , der nicht Mitglied des Senats ist, schr brauch,
batseyu z, und cs müßte wahrscheinlich nicht selten mit
grdhern Kosten und mit snehrerer Umständlichkeit wie»
der angeschafft werden. ). Auch das:Aenßere des Biblig-
thek-Gebäudes ift verschönert worden. Woeil übrigens
in dem Reglement für die Bißliatheks- Beamte verord»
net ist» daß gemeine Jonrnäle nicht gekauft werden

Dd 2 sol:
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folien; jondern: nur die allgemeine'Likteratur-Zeitung,
die göttingischen Anzeigen.» - die. allgemeine deutsche
Biblivthek, und dergleichen Zeitschriften , die, wie die
ehemaligen Acta. Ervditorum; zur allgemeinen. und spes
gellen Litteratur wichtig sind, ^ time: sehr s&lt;wankende
Bezeichnang; ): fo hat der Hr: Prof: Jacob füär-dies
Bedürfniß gesorgt, und mis dem Jahre 1800 ein Mus
seum der“ periodischen Litteratur. errichtet, . Un-diesem
Institute nehmen theils die 41-4, wohnenden 5 theils
die in der“ Nachbarschaft befindlichen Freunde der Lec-
füre Antheil: :Jene-:theilen sich. in solche, weiche die
Journale und Zeitungen blos indem in des Prof. Ig:
vobs Hause angelegten Museum lesen, und in solche,
denen sie auch ins Haus gebracht werden. Die erste
Klasse, für welche die gelehrten Zeitungen 4 Tage, die
Jotrnäte 8 Tage- liegenbleiben, zahlt jährlich 's Rtlr.,
die: zwryte Klasse, bey welcher sie nach dieser Zest-eir-
culiren, giebt 10 Rtlr.“ Haben. sie den Umlauf bey
dieseri beendigt : sg erbalten die Nuswärtigen fie gegen
ein jährliches Erlegniß von 44 Nthlr. Im Jahr 1804
erhielten. die Interessenten 1r4 Zeitungen und Joux-
nale. ( Sollte es wirklich e viele geben? Jc&lt; zweifledoch fast.). ...DieZahl der Studirenden nahm übrigens
ín diesem Jahre immer weiter: ab: im Jahre 1802
waren nur. noch 603 vorhanden. Indeß veränderte
sich das Verhältniß unter ihnen dahin, daß die Jnri-
sten zuleßt mehr: als. die Hälfte betrugen. . Sd
 Achter Abschnits. S: 4826, Am Schlusse des
Sue wagte“ es endlich die Universität auf Veranlas-
ung ihres. Neetors, “des Prof. Sio dem Kdnigedie Gründe vorzulegen ; warum sie bey ibrem zu:gerins

gen Fönd die Absichten -des Kdnigs zu erfüllen unver»
mögend sey, und lich einen jährlichen Zuschuß von
8000 bis 10000 Rthlr. zu erbitten. Der König war
auch so gnädig , ihr sogleich die Zusicherung zu ertheis
len ; daß 8090 Rthlr. zur Vermehrung ihres Fonds
angewiesen werden sollten, um ihr eine vollkommnere,
den Bedürfnissen des Zeitalters angemessene Einrich«
tung zu geben. - Es ward daneben vvrgeschrieben , daß

jede



Acadomie:; 13. 29. 37596 213
jede Facyltät für sich Ibre-Vorschläge: thun falle, wie
pet Unterricht und die-Disciplin der -Studixeitden 1147
bessert, und“ zugleich für die Fortschritte in 'den Wisseh-
schaften gesorgt: werden könne; utib taf beri acabemi
sche Senat diefeVörschriften :prüfen zv und mit Wox-
schlägen färdas Ganze: ergänzen. sp4le.“ Dern. Professoren
ward dabey empfohlen, mit'Verläugnung aller egoisti-
schen Absichten bey diesenBorschlägenblöß das bestimmty
Ziel vor Nugen za haben, und 'dem Beyspiele ihrer
Amtsvorfahren. zu folgen, die- sich“ vur&lt;: Verbreitung
4nd Vervollkommnung der Wisseaschaftew überhaupt,
und durch Bildung bränchbarer Staatsdiener,- einen g&amp;
rechten Ruhm erworben; '.!Zügleich. ward'ihnen erbfnet,
daß der König fünftig die Prisfessores ordinaricgt
auf den Vorschlag des Obercurators. selbst ernennen
werde; baß der Staatsminister v, Massow-in Erwä.
gung der Bedürfnisse der übrigen Univerjitäten, für H.
zwar nur die Abhelfung der dringendsten Bedürfnisse
in Anrege gebracßtz daß aber*.der König beschlossen
habe, vorerst die Universität D.7 als die wichtigste iir
Lande, so vollkommen als möglich einzurichten, und die
Verbesserung der übrigen der Folgezeit vorzuhehaiten.
S. 498. Die Einreichung dieser Vorschläge hatte für die
Universität die glüclfc&lt;he Folge, daß" ihr , außer dyn
versprochenen 8000 Rthlr. , 'da dieselbe nicht-zureichend
befunden wurden, noc&lt; eine jährliche Erhebung von
7000 Sitblr., ^ wtb alss eine Vermehrung des Fonds
hviit 15000 Rthlr. (mit den vorbergehenden Hehungen
von 14000 Rthlr. (13 B, S,. 188. 202,) also zusammen
eine jährliche Hebung von 36000 Rthl.) bewilliget wärd,
Vorläufig bestimmte man von der neyen-Zulage über
6000 Rtihlr. zur Anlegung und Erhaltung neuer Insti,
tüte, zur Ausbildung und Erweiterung der ältern Lehre
anstalten, Und zur Einrichtung eines eignen academt-
schen Gottesdienstes. (Sollke dieser in H. nöthig oder
nur von erheblichen Nutzen gewesen seyn? ) Das Hebrige
soll zu "neuen Lehrstellen , zu Gehaltszülagen", zur Ut-
ferhaltung der Univerfitätsgebäude, und zu einem Re-
serve; Fond dienen. S, 500, 5:0, Fir das allgemeinste

e
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Bedürfniß der Universität, die Bibliothek, ist von. der
zu den Lehranstalten ausgeleßten Summe eine jährliche
Zulage von 1000 Rthlr. bestimmet worden. , Zu den
juedscinischen Anstalten sind gegen 3000 Rthlr. ange-
wiesen. -- Dex acadeinische. Gottesbienst ist eingerichtet.
/Dem theologischen Scminarip» isbieine neye Verfassung
gegeben. „(Es theilt sich in zwep-Klassen -. die theol9gi
sche und dis-pädagogische i. jens hat die practische-Bil-
dung fünffiger Prediger, und. die Zuziebung sol&lt;er
Seminaristen; die sich durc&lt; -Kenutnisse, Tatente undLehrgabew auszeichnen'- zu theologischen Lehrämtern,
diese hingegen - die nähere Anleitung zum Schuldiense
zum-Zwoß: .: Jede-Klasse hat einen.besondern. Director,
der ein Mitglied: der: theologischen Facultät ist ; (sollte
nicht für. die pädagogische Klasse «in Philplog vorzuziehen
seyn ?) Beyde haben daneben einen gemeinschaftlichen
Fuspector / welcher der thevlogischen Facnltät unter-
georonet (2) ity und von ihr vorgeschlagen wird, aber
Fein Mitglied-derselben , sondern nur Profelsor Thea-
Jogiae extraordinarius seyn Fann, Jeder Director
übernimmt in seiner Klajse wöchentlich 2 Stunden;
der Inspector: muß wöchentlich: 2 Stunden, zu tbeologi»
sehen und eine Stunde zu- pädagggischen Uebungen ver-
wenden. .Jede- Klasse bestehet aus 12 ordenilichen
Mitgliedern, und einer unbestimmten Anzahl von Präs
paranden , welche unter. gewissen Bedingungen die Nys
wartschaft habewz. zu ordentlichen Mitgliedern aufges
nommen zu werden, - Unter den ordentlichen Mitglit
dera jeder Klasse sind 2 Senioren ; zu welchen. diejenie
gen genommen werden, welche sich durc&lt; gelehrte und
wissenschaftiicpe Bildung auszeichnen . und Hofnung
machen , daß sie sich zu academischen Theologen, Vor
fiehern gelchrier Schulen, oder Vorstehern von Schul-
meister -Seminarien ausbilden 7 ober. doch zur Ausbile
dung ihrer Commilitonen zu Predigern mitgebraucht
werden kdöunen, Die. Senioren genteßen ein jährliches
Beneficium von 50 Nthlr., von den übrigen Mitgliedern
einer Klässe die 5 ältesten jeder eins von 40 Rthir., und
die jüngerin von 30 Fthir- In der Regel kann vie

man
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mand das-Betefieinm länger als 4“Jahre genießen:
hur denjenigen Senioren, welche-als "Privatdocenten
auftreten. wollen, fann dasselbe, Föilange-sie noch kein
anderes Amt oder::keine Besoldung Yäben, auf drey *)
Jahre verlängertwerden. Man kannin beyden Klassen
Mitglied seyn, äbex..anr in einer die Benefieien gentefi
sen... Die übrigen“ Institute sind ju Zeit tod) iü
ihrer alten Verfassung, weil deren Exweiterung- und
Qusbiidung einenvon allen Seiten durmgedachten Plan
erfodert, den man nicht“ so "'geschwinde ehtwerfen und
zur Ausführung bringen kann, S. 493.:508. “Dis Zahl
der acadamischen Lohrer ward nad Zusicherung des
netten Fonds vermehrte Von anderit Orten würden. hes
rufen, Schnialz, der an Rleins Stelle zugleich Dis
rector wurde, Loder, Schü, Stessens, Schleyer,
mader tnb Srotieps "ben ben in &amp;. schon vorhan:
denen Gelehrten: erhielfon -HorPel ,' Voigtel, Wag:
nit; QT7eckeol: mid "Ronopack eine. orbéntlithe ober
auferorbeutlide 9rofe(uri ^ 5, ig. Die Zahl der
Studirenden gieng 3803 noch weiter bis auf-578 bets
unter, stieg aber im Jahr 1804 wieder bis zu 796.
Zur Beförderung eincs binlänglicheren Stydii ward
übrigens die Verordnung erlassen , daß jeder, -der im
Lande angestellt seyn will, in der Regel :3 Jahre auf
der Academie zubringen:-muß, .(12-B. -S. 359.) | €.
496. Zu erwähnen ist. noh“ daß in. diesent-Veitraum
die Unternehmer “der allgemeinew- Litteratue»Zeitung
bestimmt wurden, ' ihr "Sinflitut nad; ju berleatn,
wobey demselben eine vdllige Censurfreyheit unter der
Verantwortlichkeit seines Redacteurs zugesichert isi.
Wenn gleich dasselbe mit der Universität in fein beson
ber?s: Berhäftnip geseht, vielmehr NN OOfdung.(d bie Oirectiouw Denommeu ift sv wird dd&lt;
das iitterarische Verkehy. dadurch belebt, und die Vor
teile, die man von einer gelehrten Zeitung erwartenh " find

+l vv

*) Ob dies im Ganzer“also-fänf Jahre seyn fonlen , oder
ob es mit Inbegriff der ersteren zwey Jahre überall
Rur drop Jahre [epn sollen, ist uicht gengu angegeben.



216 9üntal. 0:2 0ft. 21cab, 13.33.27; Cf.
sind durc&lt; ein Justitut von: einem solchen Umfange in
einem hohen “Grade zu. erreichen ;, insbesondere abex
werdeu. die Gelehrten zu H; jekt mit mehr Bequem»
lichkeit daran Antheil nehmen können. S. 507, „Die
Verfassung -der Universität hat dyrch; die Aufhebung
des Concilii .dgesnalis,- dessen Geschäfte vertheilt Find,
und durch: eine Veränderung in der: Form der Rector;
wahl, eine minder erhebliche Ubänderung- erlitten. S«
574. Als Beptrag der. Privat- Wohjthätigkeit ist noch
ein s&lt;äßbarer Zuwachs zu bemerken, den die academise
sche Bibliothek aus der Büchersanatiung des Kanzlers
v, Hoffmann durch dessen Erben-erhalten hat. (Wore
in dies Geschenk bestehet, ist nicht genauer. angegeben.)

3:
(Sm ss unerwarxfet, als- der Abgang des Hry. Prof,

Liolde , war mir die Eraeunung seines Nachfol
gers. Die medicinische Faeultät“hatte noch die erbver-
tragsmäßigen Vorschläge an das Concilium nicht ge-
langen lassen, ;mithin war auch. die gewöhnliche Nomi
nation. von Lesterem noch nicht beschaffet, als schon
ein Notificatorium eingícag, ba. Ov. Doct. Geord
Geint. Masius, , augübenber. Sivit: i0. C berin,
und vorher zu Stzopen / - zum: -Professpr ernannt sey,
Erselb folgte mit einstweiliger - Zurücklassung feiner
Familie bald qg&lt;m, und ward am 15 Febr. recipiret,
Eine: wahrscheialiche Ursache: dieser Abweichung von
der erbvertragsmäßigen Vorschrift weiß ich aicht anzu»geben.

Mün 3 Ali.

i 4.

Sm 15; avri verstarb nach einer ziemlich langtoio++rigenKrankheit der Hr. Consist. Direct. Jobann
Mathias Martini im 68. Jahreseines Alters:, Eine
Nachricht -von- seinem Leben. bis 1.783 ist in des Hry,
Doct. Röppe jektlebenden gelehrtem Mecklenburg
im zweyten Stücke zu finden.
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Der Genius ber. Gefunbbeit. Eine Zeitschrift für df
fentliche und private Gesundheitspflege. Mit Unter-
sftüßung deutscher Aerzte herausgegeben von Georg
Heinrich WMasius ; der NArzneywissenschaft undundarzneykunst Doctor , Herzögl. Meiklenburg»
Schwerinschem Hofmedicus ; der correspondirenden
Gesellschaft der Pharmacie und ärztlichen Naturkunde
ordentlichem Mitglied, und practischem Arztzu Schwes
rin. Ersten Bandes erstesStü, Schwerin, 1805,
beym Herausgeber, und in Commission bey Hamme»
rich in Altona, 8 Bogen in Octayv,

&lt; babe es vormals (13 B. S. 24.) schon .ängt-
à führt, daß die Gesundheits-Zeitung des rm

Verf, eine andere äußere Form und den vorfté
henden Titel erhalten .wärde; Daß zugleich die Eis
richtung verändert wäre, finde ic nichtakgegeben.::I&lt;
begnüge mich also. den Inhalt des' Stüfs" antiieigen,
x) Von den Sicherungsanstalten gegen die Eipbrinäung
des gelben Fiebers, und von den zur Hemmung ud Til,
gung der wirklich ausgebrochenen Seuche zu ekgrteifendenaaßregeln. Vom Herausgober. - 2) Institietipy des
Collegii medici in Berlin, wie matt beym“ Scharlach«
fieber zu verfahren hat, 3) Neueste Resultate-Über den
Werthder Kuhpo&gt;en. 4) Verordnungen, die yuf'das
dffentliche Gesundheitswesen Bezug haben; 8.) Neyx
in die Gesundheitskunde einschlagende. Schäften,e A.
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2.

Die Verbindlichkeit der Eingepfarrten , zum Bay unb
Unterhalt der Kirchen - Pfarr. und Küstergebäude,
befonders bey dem Unvermögen der Kirchen-Yerarlen,
benzurragen, mit Hinweisung auf das gemeine Recht
aus mecflenburgischen Kirchengeseßen, aus Urkunden
und Urthelssprüchen entwickelt, von dem Hofrath
und Kirchen-Procurator Sranpe.- Sit LIV 95epla;
gen. Schwerin und Wismar , in Commission der
Bddrerschen Buchbändlung, x806. 1253 Bogen inetav.

ge dieser Abhandlung ist es der Zweck des Herrn
Verf. , die unbeschränkte subsidiarische Verbind,

lichkeit der Eingepfarrten zu erweisen, und insbesondere
darzuthun, daß der Patron, als folder, dazu keine
Verbindlichkeit habe, Er hat seine Schrift in drey
Abschnitte «etbeilt. 1. Wie beantwortet das ge;
meine Recht diese Frage? 11, Wie beantwor-
ket das meckl „Rirchenrecht diese Stage? 111,
Prüfung einiger gewöhnlichen Einwendungen
gegen die behauptete subsidiarische Assistenz
der Eingepfarrten. -- Die Hinweisung auf das rd.
mithe Recht enthält nichts mehr; als daß das Eigenthum
der. Kirchen ündPfarrgebände den Eingepfarrten zustehe,
diese aljo auc die mit dem Eigenthume verbundenen
Lasten Übernehmen, und .zur Erhaltung derselben , da
dein Staat hieran gelegen sey, die Kosten hergebenz
Imgleichen daß Societäts-Genossen, wofür der Hr. Verf.
eine Gemeine ansichet , fid) das gefallen lassen müßten,
was zurErxeichung des Gocietäts-Zwecks erfoderlich ift.
Und aps. .dem;canonischen Rechte. wird das ec. 4. X de
eccl. aedi£s vel repar, angetübrt, in weldyem die Schluß-
worte. . ceeteri inuitenrur, dahin gedeutet werden, daß
Caeter4, die Eingepfarrten, und. inuitentur. eine 08er,
bia dlichfeit anzeigen solle. Schon dieser unzutreffende
(ítraana erregt Mistrauen gegen das Folgende, Die
zwepte“Abtheilung beschäfftiget sich etwas umständlicher
mit den in-auserer Kirchenordnung und dem Lande

*er«
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vergleiche befindlichen Vorschriften, welche bekanntlich
weder bestimmt noch vollständig genyg snd. Dem oru.
Verf. nracht es. aber wenig Mühe , über diese Unbes
stimmtheit und Unvollständigkeit hinzuwegkommen. Aus
der Kirchenordnung hebt er die Worte aus, daß „Srädte
„m und Dorfschafsten die Kirchen nnb der Kirchenperso-
ven Behausungen, Schulen und CustoS8wohnungen
ze nicht zerfallen lassen, vieimehr dieselben treulich bauen,
poter qoo sie bautällig / - wiederum aufrichten lassen
za folien, /“ Und freylich, wenn man diese Worte für
sich allein betrachtet , so läßt sich daraus die allgemeine
subsidiarische Verbindlichkeit der Gemeinen - ziemlich
herleiten. Was unmittelbar darauf folgt, und denn
doch ohne Zweifel wohl eine Beschränkung enthält, wird
übergangen, und in den dritten Abschnitt verwiesen,
wv sich Abfertigungen fölgender Art finden. Die Kirs
ehen-Ordnung sagt zwar ! ,, Zudem wird auch die Herrs
ii fbaft zu allen nöthigen Gebäuden an solchen Orten,
ix da es die Nothdurft erfodert, Holz geben: aber dies
geschiehet nur, wo es die L7othdurft evfooert,
d. i. Wo die Rirc&lt;hen und Pfarren selbst keine
Hölzung haben, oder wo die Rirchen-Aerarien
hicht den Sond haben, die Bedürfnisse anzus
kaufen, oder wo so wenig die Eingepfarrten
als die Patronen das erfoderliche Zolz auf ih-
ren Gütern haben. Von denjenigen Stellen der
Kirchenordnung , in welchen den Kirchen eine Beyhüife
aus den eingezogenen Kiostergütern verfprochen worden;
ist zwar eine unter den Bepiagen abgedrut , aber in
der Abhandlung ist davon keine weitere Notiz genoms
men. Hiernächst wird -auf den 5. 499 und 500 des
Landesvergleichs verwiesen. In dem leßteren sichet nyy
zwar ganz allgemein, daß die Eingepfarrten zu den neu
zu erbauenben Pfarr: und Küsterhäusern keine Geldbey-
fräge oder Baumaterialien zu liefern, anb» unb Spanns
dienste aber nur da, wo es hergebracht, zu leisten schuls
dig seyn solten. Aber auch hiebey weiß sich der Hery
Verf. zu heifen. Ex erwiedert : „Oavon, daß dergleis

„hen Gilde und Materialien - Beyträge selbst in dem
- qARCHIV 8

DER UNIVERSITÄT ROSTOCK
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(Su nicht Statt finden sollten , wenn auch die Kir
z1 Hen-Aerarig erschöpft find , sondern, daß sodann die
1 Patroni jutreten sollen, findet sich nicht ein Wort in
zu diesem Grundgeseß, Gleichwphl hätte dies doch au
7 drücklich verordnet seyn müssen, menn. eine folde gänze
liche Umwerfung des gemeinen und ältern. vaterländiv-
er ichen Rechts, und namentlich der in ihren Sanctio-
iv ven fyrz vorher bestättigten Sirdyenorbnungen, uten
n bitt mare, Wie ungatürtich ist auch- nicht in andes

eter Hinsicht die Erklärung der Gegner, Das Sen foil bíe Ginaepfarrteu aller Verbindlichkeit, auch selb
ir im Fall des Unvermögens der Kirchen entlassen,
ergleichwohl niemanden genannt haben, der an ihre
u Stelle eintreten sol, Das läßt sich von einer weisen
4 Geschzgebung nicht denken ; wie weit natürlicher geht
+ die Sache atiSeinander, wenn man die im 5, 499 vor»
y Formae Hinweisung auf die Kircheagelder auch sür
p den Fall des 3. 500 gelten läßt, 1 Auf die bey dies
sem Gegenstande vorkommenden Nebenfragen, z. B. ob
nicht dex Patron durch seine bey der Nechnungs:Aufs
nahme , bey der Verwendung des Kirchengeldes, und
bey unsichern Ausleihen bewiesene Culpam sich zu einem
Betrage verpflichte ? welche Hränzen die subsidiarischeerpflichtung in Absicht des Objects habe? oh die Ver«
pflichtung die zur Zeit der Ausgabe vorhandenen Mikte
glieder allein treffe, oder auch auf die Fünstigen repar«
firet werden dürfe? oh alle Mitglieder der Gemeine,
quch die temporellen, gleichen. Antheil übernehmen müss
sen? und wer die Unvermögenden wieder übertrage ?
hat sich der Hr. Verf, nicht eingelassen. Dagegen ift
einiemlicher Theil der Beylagen ganz überfidssig. Sechs
sind AnSzüge qus dey Kirc&lt;henordnungen und den Landes-
Gesekzen , die der einheimische Rechtsgelehrte , der al-
lern diese Schrift benuken fan, obnebin Fennet, Sun,
&amp;cbu sind Erkenutnisse in einzelnen Processen über dies
seu Gegenstand: aber die Entscheidungsgründe sind day
wo sie geliefert werben lonnten; nicht beygefügt , und
eben so "wenig sind diejenigen , bey welchen dies nicht

angleng,. mit einer hintänglichen Nonz der fachischen
ers
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Verhältnisse und des Proceßganges begleitet. Die
übrigen Beylagen sind meistens Actinstü&gt;e nnd Auszüge
aus Actenstücken, hey denen selten in Erwägung gekom
men zu sevn scheinet, daß nicht jedes Papier eine Beweis
kraft habe , und daß einzelne ans dem Zusammenhange
des Ganzen ausgehobene Bruchsiücke , sogar einzelne
Perioden , nicht oft Zutrauen verdienen,

I&lt; kann also dieser Abhandlung nur einen gerins
gen wissenschaftlichen Werth beylegen. Freylich wird
bey Beschaffenheit unserer bisherigen geseßlichen Bor,
schriften schwerlich anders, als durch ein neues pollítàns
digeres Gesch eine-Gewißheit zu- erhalten , und einex
Menge von Proxessen vorzubeugen seyn: aber auch dies
ses hätte ein Schriftsteller, der diesen Gegenstand so oft
bearbeitet, und so manche Kirchenrehnung zu schen
Gelegenheit gehabt hat, in einem solc&lt;hey Aufsaßz merke
Iich erleichtern föngen. |

I»

Yeber die zwe&amp;mäßige Anwendung der Universitätsjahre,
Ein Handbuch für Academisten, und die es werden
wolten, aych Lehrern auf Universitäten und höhern
Schulen zur Prüfung und weitern Empfehlung ges
wibinet, yon Sriedrich. Erdmann August HZeys
denreich , Pastor Senior und Consistorialassessor
zu Merseburg. Leipzig, 3804, bey C. F. Steinecker.

..X Alph, 4 Bogen in Octav. :

il den Büchern diefer Art verdient das vorliegende
insoferne eine Empfehlung, daß es manche gute

Lehre enthält. Allein es ist doch nicht vollständig genug,
es hätte in der Darstellungsart viel kürzer seyn können,
uwd mancher darin gegebene Rath ist übertrieben. Es
wird genügen, wenn ich den Inhalt der Abschnitte ans
führe, und einiges yon dem Wenigen, was auf die
academische. Verfassung einen nahen Bezug hat, aus:
bebe. Das Hebrige muß ich nach dem Zwecke dieser
Blätter ganz übergehen. 1. Welche Jünglinge fino
reif zux Academie, Diejenigen, welche natürliche

Xalente, bie nöthigen SSorfeuntnifje ,-cinenMinnen
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&lt;eu Fleiß und einen guten Character haben , nicht
zu jung sind , (wie.alt denn der Studirende wenigstens
seyn müsse , ist nicht angegeben, ) sich bea ntbiaen tlm:
terhait verschaffen können, wissen, wie sie sich bilden
wollen, und wenigstens mit den ersten Grundlinien der
Welk- und Menschenkenntniß vertraut sind. 11. Bes
sondere Verdienste, welche si&lt; Scholarc&lt;hen
und Sc&lt;hulrectoren um abgehende Jünglinge
erwerben können. Unter andern durch strenge Prü
fung vor dem Abgange, und durch wahrhafte Zeug»
nisse. 1. Ueber das, was man bey der Wahl
einer Universität zu berücksichtigen pflegt. In
der Neget wähle man, wenn man es kann, die vater,
ländische Academie und eine auswärtige, 1V.. Auch
ein Beytrag zur Beantwortung der Frage, wie
man sich äls- ankommender Academicus zu be:
tragen habe? V. Ueber das Allein: und mit,
andern-Zusammenwohnen des Academisten.
Vi, Veber den generellen und speciellen Studien-
plan. VII. Ueber die rechte Benutzung dev
Vorlesungen. Unter den gegebenen Rathschlägen
find auch folgende richtige Grundsöße :Man komme
vorbereitet. Man feke auf das modische Nachschreiben
keinen zu großen Werth. (Insoferye läßt der Hr. Verf.
es zw als Dinge, die bey der Vorbereitung dunkel blies
ben, oder mertwürdige Aeußerungen des Lehrers vor:
kommen.) Es ist sehr gut, wenn der denkende Jüngling
sich in einer gewissen Unabhängigkeit (der Meinung) von
seinem Lehrer zu erhalten sucht. VIII. Ueber den
Gebrauc&lt; der Werke der Runst und des Ge,
schmac&gt;s. 1X. Ueber den Privatfleiß. X. Uebep
wissenschastliche Uebungen der Studenten un,
ter einander. X1, Ueber die Bemühungen des
Academisten , die Professoren und andere ge-
febrte Männer privatim zu benützen. Xu,
Veber die verderbliche JLefefucbt vieler Acade-
misten, X111. Veber die BenuSung der Serien.
Für die Ferien sprechen Alle, welche eine genauere
Kenntniß von der Sache haben. Dey Styudirende br;

"nugt
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nuke sie zu einey Totalrevision seiner halbjährigen Sty,
dien und zu einer Vorbereitung für das nächste Halb-
jahr. Er bleibe in der Universitätsstadt, und theile seine
Zeit zwischen Aufheiterungen und Arbeiten, die ihm
verhältnißmäßig weniger Anstrengung kosten, als soust,
Will er aber die Ferienzeit durchaus zu einer Reise ans
wenden: so-richte er diese so ein, daß er Nahrung für
seinen Verstand und Geist daraus ziehet, XIV, YJeber
den Genuß der Verganügungen. XV. Ueber
gcademische Sreundschaft. XVI. Ueber die wirth-
schaftlichen Einrichtungen der Academisten.
XV11 Veber die Armuth der Academisten. (Für
Arme wären doch noch wohl manche das Studiren be;
schränkende Regeln nöthig ) XVII. Ueber das ganze
äußerliche Betragen der Studenten. XIXY. Ueber
die Religiosität des Academisten. XX. Veber
den Umgang. XX1, Ueber die Sorge für die e;
sundbeit. XX11, Oft übersehene, und nicht genug
beberzigte Bemerkungen fär Academisten an
gesehener und begüterter Aeltern. Xx11. Ueber
den ientor, dermanchen Academisten zur Seite
stebet, und über das gegenseitige Verhältniß
derselben, XXIV, Yeber das Unterrichtgeben
des Academisten. XXV, Ueber die droge: welcheLehrer solider Academist sich wä len? Er wähle
denjenigen , der gründlich, bündig, deuflich, angenehm
und practisch lieset, XXV1, Von den Pflichten ae
gen academische Lehrer. XXYIL Veber den
beyfallswürdigen Abgang von der Reader
XXVIII, Wiscellen für Academiskeh: &lt;= "Die ges
nauere Anzeige dieses Buchs wird zugleich die Gründe
nachweisen , warum ich manc&lt;es Buch , ähnlichen In:
Dalt$, ganj übergehe,

Hiftoire de la maison et des etats de Mecklenbourg.
Tome III et IV, a Suerin, chez les heretiers de J.
G. Birenfprung, typographe de la cour Ducale, 1805,
z Alph. 4 Bogen ín Quart.

4,

Was
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Wes der Titel verspricht, findet sich noch nicht ganzin dem Buche ; denn der dritte Theil ist zwar
vollendet, aber von dem vierten Theile ist nur das erste
Kapittel vorhanden. Der dritte Theil enthält in vier
Kapitteln die Geschichte vom Jahre. 1503 bis zum Vet»
gleich » 1701: und das erste Kapittel des viertenBuches führet sie bis zum Tode des Herzogs Carl
Leopold fort. Die Art und Weise, wie der Herr
Verf. seinen Gegenstand behandelt, habe ich bey den
beyden vorhergehenden Theilen (6 B. S. 121.) hinläng-
lic angegeben: wenn man babep crmáget, baf feitt
vornehmlies Hülfsmittel, die Geschichte des Hru. R.
R. Rudloff nur noch für einen kleinen Theil des drit.
ten Theils nußbar geblieben ist, und die folgenden Ab-
schnitte nach sonstigen Hülfsmitteln haben bearbeitet
werdemmüssen 5 daß ferner der Hr, Verf. in seiner Lage
weder eine vollständige Kenntniß des Landes, seiner Vex-
fassung und seiner soustigen innern Verhältnisse erlangen,
noch erhebliche ungedruckte Nachrichten benutzen konnte ;
so wird man schon voraussehen können, was man erwar»
ten dürfe. Was unter diesen Umständen geleistet werden
konnte, mag wöhl geleistet seyn, auch find einige allgemei-
nere See Bemerkungen vielleicht weiter zu besnußen &gt; aber für den Meeklenburger werden doch einhei-
mische -Geschichksschreiber den Vorzug verdienen,

I.

1m 28 April erklärte die medicinische Facultät
den Hru. Carl Sriedrich Röppen , aus Trep:

tow gebürtig, zum Doctor der Arznepgelahrtheit.

A Ma Ms
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Der

Rostockschen Academie.
13. Band, 29. Stüc&gt;,

Den .8, Julius 1'806,

A.

Index praelectionum in Academia Roftochien(i pet fc.
ipéftre. aeftiuum a die XXIII Aprilis MDCCCVI ha.
bendarum; Litteris Adlerianis; y 25ogen ig Ouatt.

olgende Vorlesungen sind, wie gewöhnlich, ig
, dieset Perzeichnifse von den hiesigen Lehrern für

€ das laufende Halbjahr den Studirenden vorge-lageit, „Von den Professorei.=|1. In der theologischen Faculrät. n VontHeu, €. R. Ziegler, der erste Theil der allg. Kirchen»
geschichte um 9U., die Psalmen um roll, tnb öffenks
lich am Sonnabend die Reformationsgeschichte 4m xo
und 3.11... 2). Vom Hrn. rof, Deterfen, bie Domi
letif nad) en gewöhnlichen Evangelien und Episieln
um.7 U., und die thepl. Möral- nach Vogel. 3) Vom
$n. prof. Lange, das Evangelium ves Johannesuit 101L, unb bie Dogmatif umi tr1L.— 4) Som bti,
Prof. Dahl, die theol. Encyclopädie um 8 1, Wetas
tholischen Briefe und der Brief an die Ebräer ym-toUY,,
und die in den historischen Büchern des alten Teskumnents
enthaltene Gedichte nebst einigen ausgesuchten Psalmen
um x1 Uhr, imgleichen die Uebüngen der Semingristen,
verhunden mit einer Anweisung zur Pädagogik,

IL, In der juristischen Facultät. 1) Von bert
seithet schon verstorbenen Hrn. Ditect. Martini, das
medi, Privatrecht. 2) Vom " Professor Wiese;

H*.
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das Lehnrec&lt;ht nac Böhmer um 9 U., und seine ge«
wöhnlichen practischen Anleitungen ums 3-U.: 3) Vom
Prof. Eschendach , das Criminalrecht nach Meister,
und das me&gt;l. Staatsrecht nach Hagemeister, in den
Morgenstunden. 4) Vom Hrn. Prof. Weber , die
Institutionen nach Höpfner üm 8 U. , das Criminal-
recht naß Meisier um to U., und ein Examinatorium
über die Pandecten um 1x U.

I11, In der medicinischen Facultät. 1) Vom
Hrü. H.R. Vogel, eine Anleitung zur ckinifchen-Arze«
neywissens&lt;aft. 2) Vom Hrn. Prof. Weber, die
Diagnostik um 7 U., und cliwische Anweisungen um 1xU.
3) Vom Hrn, Prof. Josephi , die Anthropologie nachseinem Grundriß der Naturgeschichte.des Menschen um
2 YU. die Entbindungskunst um 3 U., und. öffentlich eis
nige ausgesuchte Gegenstände der Chirurgie. 4) Yom
Hru. Prof, Masius, die Kinderkrankheiten, und dsfent«
lich theils die Organologie und Organofcopie theils die
Geschichte, Theorie und Methode der Kuhßpoc&gt;ken-Im:pfung.
 IV. In derphilosopbischen 8acultät. 13 Vom
Hru, K.R.-Tychsen , die Anfangsgrände der orfenta;
lisc&lt;eu Sprachen , Erklärungen einzelner Stürkfe aus
dem Alfoxan und Talmud, und- die orientalische, rds
mische oder griechische Mänikunde, 2) Vöm Hry.
H.R. Rönnberg, das Naturrecht nach dem' nasterb-
lichen Kant um 7U. , die juristische - Encyclopädie
nach Ghmälz um 9U., das deutsche Staatsrecht'nach
Pötter. um 11 U,, das meckl. Staatsrecht nach Hages
meiser unr 2.11. , unb bas Zeityngs-Collegium um 5 U,
a Vom, Hru. Prof, Schadeloow, dieprackischeGeometrie nad) Bugge, die schöne Baukunst nach Hirt,
und die bürgerliche und .dconomische Baukunst. 4) Vom
Hry. Prof Hecker , die angewandte Mathematik und
die Analyse endlicher Größen, .alich öffentlich die Buche-
siabenrechnuyug und. Ylgebrä. -. 3) Vom Hrn, Prof.
Rarsten, die Fortseßung des Cursus der Mathema-
tik, die Landwirthschaft nac&lt; dem eignen Lehrbyche, und
dis Encptlopädie der Cameral - Wissensthaften nach

ic



Dickaten. 6) Vom Hrn. 9.91. frorrmann, bie
Universalgeschichte nach Schlözer um 8U. , die Stati-
stik um 11U,, und privakissime entweder die Geographie
vder die Handlungs-Wissenschaft nach Büsch. 7) Vom
Hrn, Prof. Link, die Mineralogie mit Vorlegung der
nun ziemlich voliständigen Sammlung im hiesigen Mu-
seo um 111U1., die Botanik um 4 U. im botanischenGarten, und öffentlich die Naturgeschichte .um 3U.
8) Vom Hrn. Prof. Beck, die Logik um 7 U. , das
Natürrecht um 10 U., und die reine Mathematik um
3 U. 9) Vom Hrn. Prof. Pries, die Aesihetik um
8 U, , und die Moxal'um 11 U,, nach Dictaten, anch
privatissime die Geschichte der Menschheit nam Mei-
ners. 10) Vom Hrn. Prof. Huschke, die alte Geschichte
nach Eichhorus Excerpren der griechischen Schriftsteller
wn 11U., und die neuerlich in Absicht ihrer Aechtheit
bestrittenen Reden des Cicero um 4 U., anch dffegtlich
die ersie) Gesänge der Jliade um 91.

.. on ptrivatbocenten,

I. Im theologischen Jache, Vom Hry, Mag.
Tarnow seine gewöhnlich angekündigte Anleitung für
Predigex.. |

. 11. Im juristishen Sache, Vom Hry. Dock.
Mühlenbruch, das Lehnrecht nach Böhmer , unddie juristische. Encyclopädie.undMethodologienad)€inem eignen jegt.unter der Presse befindlichen Lehrbucht,
auch. difentlish die Erklärüng einiger vorzüglichen und
s&lt;weren Beseker die febte n Erhrechte betreffend;IL. Im philosophischen Sache. 1) VomHru,
Mag. Ltidwig, Anleitung zur englischen Sprache und
Reichsgeschichte, 2) Vom Hry, Mag. Tarnow,. das
Naturreßt.. 3) Vom Hrn: ts Siemen, bie bep,
Roe Mineralogie und die Forstbötanik. 4) Vom
Hri, Mäz. Wiggers, die Gesichte der YPhilofophie
vom Mittelalter bis „auf ME Zeiten, einige auf:denSocrates“ und. dessen Philvsopbie Bezug habende: Diag
J90e4 ves Plato, die Wolken ves Aristophanes, und
bit fagi qat Buhr,
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2.
Vetfuch einer richtigen Auslegung und Anwendung

des Hauptfchluffes der aufserordentlichen. Reichs-
Deputation zu Regensburg vom 25 Februar 1805,
9. 35. 36. ( Semper generalia fpecialibus iüfuut, L.
147. D. de R, L), Zweyter Theil. Schwerin, in
der Hof-Buchdruckerey, 1805. 9 Bogen in Octav.

SEn diesem zweyten Theile vertheidiget der Hr. Verf.
AS den ersten Theil (12 B. S. 314. 359.) gegen die
widerlegende Schrift des Hra. G, IJ. R. Zäberlin.
(15 35. $. 49.). Gr folgt ber le&amp;teren von Parägra-
phen zu Parapraphen, ziehet diejezßzigen Stellen, welche
er beantworten will, wörtlich aus , -und fügt alsdann
seine Gegengründe hinzu. Diese Methode hat das Un-
bequeme, pap bie SBertbeibigung unndthig gusgedehnt,
und das, worauf es eigentlich ankommt, zu sehr act
ftreuf worden: manlieset daher diesen zweiten Theil
bey weitem nicht mif dem Interesse, welches die Lectüre
des ersten Theils begleitete. Weun man sich aber auch
Durch die Art der Darstellung nicht abbatten. läßt, so
findet man doch keine hinlängliche Befriedigüng; odgleith
auch bier oet Xon vermeinter Unfebibarkeit beybehalten
ist. Mit Bezug auf meine Anzeige des ersten Theils und
der Schrift des Hrn. Häberlin will ich poy dem we-
sentlichen Inhalte einige nähere Nachricht geben.

Von dem Hrn. Verf, des. Versuchs war in Dev Ctt
leitung die Nothwendigktit einer buchstädlichen Erklä-
rung behauptet, uhd Yr legte dadurch allgemein allen
Landesherren die in deim 8. 35 bestimmten n bey.Är. H. fand eine buchsiäbliche Erklärung mi t age
messen, und beschränfte daher die Unweadung auf biejenigen Landesherren , welche Territorial: Eytshädigun»
gen erhielten. Für nic) Daf (repli) fotveníg ber vom
n o. angeführte "Grund , als seine Erkjäring eine
völlige Evidenz : aber ich. Fann dd&lt; auchver in. bum
Versuche enthaltenen. Dehauptung hicht beppflichten.Denn immer bleibk'fioth "das Wort reipectits übrid,
welches sich weder buchstäblich 10&lt; allgemein eimären
Wt, ba es eine Limitation anzeigt, deren Segensjand

| V Til:
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unbezeichnet geblieben ist. Der Hr. Verf, des Versuchs
weiß aber hierüber bald wegzukommen. Er fertigt seis
nen Gegner mit der Antwort ab: „Die gesetzlichen
Bestimmungen , “Alle =- Klöster =-- respectiven
Landesherrem „, Überheben uns aller Zweifel, und
beantworten jede Frage, indem sie jeden Unterschied
ansschließen 1 durchaus keine Ausnahme zulassen.“
Und in der Folge seßt er noch hinzu. „Nach Hrn, H.
Supposition -- hätte es heißen müssen , de eous /es
princes territoriaux, $a$ le&amp;tere mürbe frenlid) auf
tite communionem: bonorum führen , -folgiich wider
die Absicht der Gesekgeber einen verkehrten Sinn heraus-
bringen. Diescr ward dagegen vott ihnew weit richtiger
durch das Wort respectifs ausgebruct; ciue Serminos
logie , die dur&lt;aus keine Zweydeutigkeit zuläßt, und
jedem Geschäftskundigen verständlich genug ist. /“' Mit
Yrgumhettten dieser Art kann mag freplich weit reichen.

Beyde Schriftsteller , sowohl der Verf, des ner
fuchs , ungeachtet er eine buchstäbliche Erklärung genü-
gend hielt, al8 4&amp;., haben sich auf ciue geschichtliche
Bestättigung ihrer Erklärungen eingelassen, Daß hier
«uf beyden Seiten manche Behauptungen vorkommen,
die nicht ganz unzweifelhaft sind , ergiebt die Natur der
Gad; und die Art und Weise wie in diesem Buche
die Controverse fortgeführt wird, läßt sim erratben.
Eben diese Behanblungsart findet bey den allgemeinen
Nechts-Srundsäken Statt, die auf beyden Seiten aus
den historischen Erdrterungen abgeleitet worden. Ich
begnüge mich also, aus diesem zwepten Theile die Er-
wiederung auf die beyden Hauptpuncte hier. wörtlich
auszuziehen, ,, Zum 21 6. (Ronnten die Urheber
des Y.D.S. alle der Aufhebung entgegenste-
hende Hindernisse, sie mogten in allgemeinenReichsgeserzen dder in speciellen Landesver-
trägen ihren Grund baben, den Rechten nadaufheben 2? ) Die Frage: ob.der Geseßgeber ein Ges
seß, sv wie es da lautet, habe erlassen Fönnen, kommt,
wenn es einmal nach den verfassungsmäßigen Formen
abgefaßt und promulgiret ist, folglichformelles Recht

giebt
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giebt , viel zu spät. Ihre-Erdrterung liegt außer der
Sphäre des Privat + Schriftstellers , mehr noch des Un-
tertbanen, bent (obanu mur obfequii gloria übrig bleibf.
Sie würde die bürgerlime Ordnung der Dinge umkeh«-
ren, indem sie den Geseßgeber vor den Richterstuhl
der individuellen , oft eingebildeten Vernunft zicht,
Dann könnte gar keine Gesetzgebung mehr bestehen, feine
befolgt werden. Aber glücklicher Weise leben wirnicht
inehr in den. Zeiten der Staats- Umwälzungen, und cs
ist eine der vorzüglichsten Wohlthaten , die wir dem
Deputations-Hauptschlusse nach dem unverwerflichen
Zeugniß des bestättigen Reichsgukachtens vom 24 März
1803 verdanken, daß durch denfelben, als “das einzige
«Mittel, den so nothwendigen Ruhestand , und eine
“gute Ordnung der Dinge im Reiche wieder herzus
* ftellem ,,- bie deutsche Reichsverfassung gegen alle Der
gleichen müssige Fragen und unnöthige Zweifel im Alls
gemeinen gesichert und befestiget wurde. Was-die vor«-
liegende Frage anlangt , -so ist solche schon vorlängst
von andern; =- Yrfoser in. den Nebenstunden, S, 119.
6.14, = und für den gegenwärtigen Fall sowohl übers
Haupt, als in besonderer Beziehung auf Meclenburg/
in dem Versch, 5. 27, 287 überflüssig beantwortet.//
Ferner: 7, Zum 26 8: (Wollten die Urheber des
D.H S. dieses auch thun? Unläugbar erregt
es gegen dieses Wollen einen starken Verdacht,
daß pe nicht eine Annullirung odex Cassirung
der besondern Landesverträgeihrer Disposition
hinzufügten. ) Diesem Zweifel hat zwar schön- selbst
Hr. 5. durch das angeführte Urtheil eines Mosers
seinen eigentlichen Nahmen gegeben , indem er ihn für
ein Advocaten-Geschmäcklein erklärt.:. Allein wenn
ebea die Urheber am 9-May 1803 erklärfen : Los dis-
Positions fondamentales, que le Porps Germanique
vient de confacrer, abrogent quelques difpofitious
Pprecedentes , dont le Touvenir fubfifte encore: ce//es -
ci Ane füuroient plus etre invoquées à Lavenirs was
war das. anders als eine Annullirung oder Cassirung
entgegensiehender gesetzlichen Verfügungen, weiche ita
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Urheber des D.H. S. ihrer Disposition hinzufügten;
Les droits „conferes et les droits reserves s'y trouvent
egalement, "Hätte man also den Landschaften ein Wi-
derspruchsrecht vorbehalten wollen, würde solches. eben
falls ausgedrücket seyn. (Weil das Gesetz nicht bes
fieblt sondern erlaubt, giebtes deutlich genug iu
erkennen, daß hier feine Y1otbywenoigteit ein-
trete..) Was waraber hiebey zu erlauben, wennkeine
bisherige Hindernisse in den Rechten eines Dritten, dik
in besondern Verträgen ihren Grund hatten, stillschweis
gend zu heben waren ? und wozu bedurfte es der Erlaub»
niß einer außerordentlichen Reichs- Deputation für dix
Latndesherren, .zur Ausütbung einer schon in dem Umfang
der Landeshobeit liegenden Befugniß, welcher keine ime
derntsseim Wege standen ? Gerade durch eben diese reichs»
Beseßliche Erlaubniß einer sonst unerlaubten Disposition
waren alle bis dahin ihr im Wege gestandenen landesg&amp;-
setzlichon Hindernisse gehoben. Die Benußung dieser
Erlaubniß. bleibt allemal eine xes merae facultatis, zu
deren Ausübung den Landesherrn keine Nothwendigkeit
zwingt. Diesen Mangel einer Nothwendigkeit hat das
vorliegende Geseß mit jeder Befugniß gemein, die dans
um nicht minder geseßlich ist *),/' Für jeden, dem der
Gegenstand bekannt ist, werden diese Stellen, in deneK
sich die Tendenz des Schriftstellers sehr vernehmlich aus-
spricht, den Srad des Zutrauens leicht bestimmen, wel«
&lt;en er dieser Vertheidigung widmen kann.

In dem letzten Abschnitte, welcher. die speeielle An-
wendung auf unsere Klöster enthält; hatte Hr. H.,
wie ich auch bemerkt habe, verschiedene Nebendinge eig,
gemischt, die nicht so unbezweifelt sind , als er sie ach,
tete, . Diese geben also Gelegenheit zu manchen Erig,
nerungen. Im Wesentlichen wird der Grundsaß wie-
derholt, daß der H. D. S. alle bisherige Normativen
vernichte. Als Beylage ist die erste Klosierordnung

- vönA

*) Die in diesein Ercekpte iu einer Vatenthese eingeschlosssenen Sake sind aus der Schrift des Hru. 3. äusges
b. Das Uedrige it die Beantwortung dieser
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von 1572, mit Auslässung eines bier nicht releyirendey
Abschnitts / beygefügt.

Mich hat auch diese abermalige Darstellung der
Sache nicht überzeugt, daß der Hr. .Verf. Necht habe?
ich werde also bey meiner ersten Ansicht der Sache (1.3 B.
S, 318.) beharren,

3
Meclenburgisches Journal. Zweyten Bandes ersies

Stäü&gt;. 18067 Januar- Schwerin, 2c. 5.Bogen
in Octav.

LBnhalt : 1) Vaterlandolied der Mecklenburger
a für die hoben Seste des Volks, besonders
den 10 Dec. und 10Oct, == Ein mittelmäßiges Ges
dicht von Philopatros. -.2) Beantwortung der
Preisaufgabe der me&gt;l. Landwirthschaft. Gesell»
shaft, den Credit in fiTectlenburg dutch eine
öffentliche Bank sicher zu stellen, dem Wucher
Einhalt zu thun, und den Geldunterhändler
entbehrlich zu mächen , von I. J.. 113. Dreves.
— Der bekannte Vorschlag, daß sich alle diejenigen,
weiche Geldanleihen bedürfen, in solidum für. einander
verbürgen sollen; wird auf eine so unbefriedigen “€ Weise
dargestellet, daß die Leser des Journals mit diesem Auf-
saße wohl hätten verschonet werden können. 3) Zur
Geschichte der Schaubühne in Mecklenburg,
Fortsckung. . 4) Beantwortung eines vorberge-
benden Aufsatzes ; vom Hru,. L. D. von Ramps3.
=. Die Frage eines Layen (13 B. S. 135. 136.)
veranlaßt eine Erklärung des Hrn. Verf. ; deren Inbalt
ich kurz und richtig anzugeben mir nicht getraue, 5)
Litterarische Statistik der Herzogthümer t]7ec&gt;-
lenburg. Fortsetzung.

An 70 May) ward der Hr. rof. SimmanueI Gott.
* dieb Zuschke gewdhnlichermaßen ins Conciliumrecipiret,

a.
-/ 21.08
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Rolto&gt;schen Academie
13. Band. 30. Stück,

Den 15. Julius $806,

1,

Der Genius der Gesundheit, Eine Zeitschrift für 6,
fentliche und private Gesundheitspflege. Mit Unter«-
stüßung deutscher Acrzte hergusgegeben von D. Georg
Heinrich Masius, Herzogl. Professor der Heil-
kunde auf der Universität zu Rosto&gt;, und mehrerer
gelehrten Gesellschaften Mitglied. Ersien Bandes
zweytes Stüc. Rosto&gt;, 1806, beym Herausgeber,
und in der Stilerschen Buchhandlung. '9 Bogen
in Octav. = Drittes Stü, =“ 40 Bogea in
Octav.

egen der eingetretenen Veränderung. des Wohn
orts sind diefe beyden Stücke, welche mit dem
vorhergehenden den ersten Band ausmachen,etwas später erschienen, als sie versprochen waren. Das

acepte enthält, 1) Von den Sicherungs - Anstalten gegen
das gelbe Fieber 2c. Fortsekung, (1335. C. 217.)
2) Wärme und Licht in Bezug auf neugebohrne Kin«-
der, vom Hrn. Doct. Walther in eubranden-
burg. 3) Bon einigen unter dem Volke gebräuchli«
Yen Curmethoden , vom Hrn. Doct. Mende in
Greifswald. 4) Landesherrliche Verfügungen und
Anstalien gegen das gelbe Ficher. 5) Verordnungen,
die auf das öffentliche Gesuudheitswesen Bezug haben.
6) Neue in die Gesundheitskunde eins&lt;lägende Gdrifs
ten. Im dritten Stücke findet man: 1) Von den Sis

derungéanftalten gegen das gelbe?Fieber 2c. Beschluß,g 3
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2) Ueber die Bäder, ihren Nuten und ihre Vernach-
lässigqund, vom Hrn, Doct Walther in Qeubran-
oenbürg. 3) 95on den Maschinen und Erfindungen
zur Rettung der Schiffbrüchleidenden , und anderer im
Wasser verunglückten Menschen, vom Herausgeber.

2.

gu Sortfesuná oco 2fuesuge aus Hoff:bauero Geschichte der Universfeär zu Halle,
=-- I&lt; bin bisher der Ordnung des Buches gefoiget,
habe aber noch einige Nebenbemerkungen ausgelassen,
weil sie sich nicht ungezwungen mit dem Uebrigen verbin
den ließen: und es also am besien schien, sie bis zum
Schlusse zu versparen. Sie sind zwar guten Theils
nicht neu : es wird doch aber nicht undienlich seyn, das

Urtbeil eines Sachverständigen öber diese Gegenständezu hdren. 1. S. 88, Beneficien sollten nicht für die«-
jenigen seyn ; die von Haus aus nicht so viel üchere
Unterstützung haben, daß sie damit die ersten Bedürf-
nisse oder Nothwendigkeiten des Lebens bestreiten fons
nen. Süybjecte dieser Art soliten nicht allein um des
gemeinen Besten , sondern auch um ihrer selbst willen,
von dem Studiren abgehalten werden. Denn schwer»
lich werden sie es, auch bey dem besten Willen, nur
bis zum Mittelmäßigen bringen, da sie außer Stande
(inb, fid) die unentbehrlichen Hülfsmittel zu verschafs
fen. Mancher, der ein brauchbarer und glücklicher
Mann geworden wäre , wenn er sich einer andern Les
bensart gewidmet hätte ; ist unbrauchbar und zeitle-
bens unglücflich, weil er sich durch die Hofnung auf
Beneficien zum Stuüdiren verführen ließ. Dem Sty:
direnden hingegen, der des Nötddörftigen wegen schon
von Haus aus gedeckt ist, sind Beneficien nüßlich, welche
ihm sein Studiren erleichtern; und ihn mit mehreren
Hhifsmitteln versehen, (vorausgeseßt, daß sie wohl
ansewandt werden.) Es wäre zu wünschen, daß diese
Bettfieien häufiger würden, da die Kosten des Studio
rens immer schwerer, und die Einkünfte von einem
Umte, das von einem Gelehrten bekleidet seyn will,

ins
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immer unbedeütender werden ; indem die Gehalte und
andere Eimolymente bey weitem nicht in dem Verhälks
nisse gestiegen sind , als die Preise der Dinge. Geht
das noch länger so fort, sv steht zu besorgen , daß itr
der lieber irgend eine andere Lebensart ergreifen , als
ein Amt sychen wird, das ihn wegen des zu seiner Aus-
bildung gemachten Aufwandes nicht entschädigt, (Es
hätte noh darauf Rücksicht genommen werden sollen,
daß ver Stydirende auch nach beendigten academischen
Jahren an eine Handbibliothek und an sonstige Hülfss-
mittel nicht unbeträchtliche Verwendungen machen muß:
imgleichen , daß er ein Amt oder einen sonstigen hin-
känglichen Erwerb, wenn sich dergleichen quch darbdöte,
nicht sogleich übernehmen kann , sondern meistens noch
mancher Vorbereitungen bedarf , wenn er nicht Subal-
fernen - Stellen annehmeg will, Dahingegen würde ich
den Mangel an Competenten zu den Aemtern in solcher
Ausgdehnung nicht als Grund anführen :. an diesen fchlt
es laut der Erfahrung in der Regel nicht, nur die
brauchbaren sind seltener, ) 11, S. 125, Eine besone
dere Verfassung der Academie zu H. ist es, daß der
Professor in den Versammlungen des Concilii genera-
lis sein Botym schriftlich ablegen , oder einem elle
gen übertragen kann, Diese in andern Collegien nicht
gewöhnliche Einrichtung ist für eine Universität zweck»
mäßig. Deny bey jenen ist in der Regel vorauszuse-
ßen, daß ein Mitglied von den vorkommenden Inge:
legenheiten so auf unferrichtet sev , als das andere.
(Schon diese Vorausselzung halte ich nicht für richtig.)
Die Universitäts. Sachen hingegen sind so verschieden
und ungleichartig , daß ein Professor über den einen
Gegenstand sehr zutreffend urtheilt, von dem andern
aber mangelhafte Kenntnisse hat. Es würden also bis,
weilen vota saniora verloyen gehen + wenn sie nicht
schriftlich abgelegt werden kbönnten. ( Dies halte ich
noch weniger richtig. Mündliche Versammlungen ha-
ben unter andern hauptsächlich den Zweck, solche Ge
genstände wechselseitig zu besprechen - die entweder an
sich zweifelhaft sind , oder deren Ffactische Verhältnisse

82 nnd
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und Grände nicht ohne Umständlichkeit vorgetragen
werden können. Das schriftliche Votum des Abwesen-
ben, vder dessen Auftrag, wird oft nicht zutreffend seyn,
weil er das, was bey der mündlichen Erörterung vor«
Fommt, nicht vorher sehen kann. Bequeme Mitglie-
der werden überdem diese ErlaubmF leicht mißbrauchen.)
II. S. 160. Eine Universität , auf welcher die Profess
soren schlecht besoldet werden, wird seiten tüchtigeMän»
ner haben, wenn diese nicht von unten auf bey ihr ger
dient haben. Ein solcher muß freolíd) iít einem ua:
beteütenden Gehalt vorlieb nehmen, solange sich ihm
nicht anderwärts eine Gelegenheit, sich zu verbessern;
zeigt, Will man ihn alsdann erhalten , so wird ex
gewiß mehr fodern, als ihm auswärts geboten istz
theils um sich wegen desjenigen , was ex bisher hat
Gtbehren müssen , zu entschädigen, theils weil er an
dem Orte, wohin man ihn verlangt, Ausfichten hat,
in Zukunft sich noch mehr zu verbessern. Läßt-man ihn
gehen , und sucht seine Stelle durch einen Auswärtigen
zu beseßen ; so kann man sicher darauf rechnen, daß
man diesem noc&lt; mehr bewilligen müsse. Ueberdem
wird dem tüchtigen Mann , weun er nicht wenigstens
anständig gefet ist, ein sehr verzeihlicher Mißmuth als
Ien guten Willen nehmen, mehr zu thun, als ihm im
eigentlichsien. Sinn abgefodert werden kann. Ein
noch größerer Schade , der daraus entspringt, wenn
die Lehrer von ihrem Amte nicht das nbtbige Ginfom:
men-haben , ist, daß sie darin lässig werden, und es
als Nebensache treiben. Dies ist um so mebr zu besor-
gen, da die Regierung auch bey den weisesten Vorkeh-
rungen, die sie treffen mag, doch das Meiste von dem
guten Willen des Lehrers erwarten muß, und auf diesen
gewiß nicht rechnen kann, wenn er sich aus Noth. nach
andern Arbeiten umsehen muß. (I&lt; würde dies auf
folgende menigere Grunbfáte jyurüdtübren, (Go [ange
man von der vollen Brauchbarkeit des Lehrers noch
nicht hinlänglich überzeugt ist, ist es nicht unrecht, ihm
ein geringeres Gehalt zu geben. So bald man sich
aber davon überzeugt hat; f9 gebs man ihm so vel

g
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daß er ohne Nahrungssorgen und ohne drü&gt;ende Arbeit
leben, und sich ganz seinem Amte widmen kann.) 1V.
S. kör, Eine wenigstens mäßige Besoldung , auf welche
ein Lehrer, der etwas leistet, rechnen darf, ist ndthig,
damit eine Universität die Lehrer, die sie dereinst nöthig
hat, so viel möglich auf sich selbt bilde: "Diesen
Grundsaß hat man auf der jeßt berühmtesten deutschen
Universität, =- Brandes über den gegenwärtigen Zu-
stand von Söttingen , S. 164, -- im Allgemeinen
bewährt gefunden ; und um nach diesem Grundsaß han-
dein zu können , muß sich der angehende Gelehrte von
seinem Fleiße ein von Näahrynasyorgen treyes Leben
versprechen können, (In diesen Aeußerungen etfobert
manches eine genauere Bestimmung, Die Universität
bildet eigentlich den Lehrer nicht: sondern er muß sich
nach vollendeten academischen Jahren selbst weiter bil:
den , wubey freylich theils die academischen Hülfsmik-
fel ndthig sind, theils der Anfang mit den Vorlesungen
Felbst gemacht werden muß, auch noch Repetitionen, und
ähnliche Bemühungendienen. Auf größern Academien
widmen sich mehrere junge Gelehrte dem academischen
Fache ; aber nicht alle mit gleichem Erfolge. Und der
meistens knapp zugeschnittene Fond erlaubet es in der
Regel nicht, denjenigen unter ihnen eine mäßige Besol-
dung zu geben, welche gegründete Hofnungen erregeit.
Es isi vielmehr nicht unrecht, dies so länge zu vers
schieben, bis sie wirkliche Lehrer werden, vder bod)
schon bestimmt sind , einen Lehrer zu erseßen, auf den
man nicht lange mehr rechnen kann: man würde sonst
das ,. was man ihnen zuwendet, den andern Lehrern
vder den Lehranstalten entziehen müssen. Ueberdem
ist es wohl keinesweges als ausgemacht anzunehmen,
vaß man so viel möglich diejenigen zu Lehrern wählen
müsse , welche sich auf der nämlichen Academie gebiss
det haben. Die Erfahrung zeigt vielmehr, daß dies
eine gewisse Einseitigkeit und manche unrichtige Wahl«
motive zur Folge habe: und es scheint noch immer bess
ser, daß man etwa die Hälfte der Professoren ven an
dern Orten vocire. Hiemit ist auch Brandes a, a, O.

etie
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Einverstanden. (12 B. S. 262.) Er feft freplid) Din:
zu: „ In einigen Sächern scheint das Unziehen jun-
7 ger Docenten vor dem Vociren von auswärts im
Allgemeinen Vorzüge zu haben; aber das isi von der

Meinung des Hrn, Verf, sehr verschieden ; wie denn
auch -in Söttingen, besonders in der Periode ihres
böchsten Flors, die meisten Prosessoren dahin von au
dern Orten vocirt waren. Ohnehin wird es nicht leicht
seyn, alle Professoren am Orte zu finden, wenn man zus
gleich auf volle Brauchbarkeit schen will.) V. S. 233.
So (cbr ein wandelndes Reetorat einem bleibenden vor-
zuziehen ist, so darf es doch wohl nicht eher als in Jah-
resfrist wechseln. Denn sonst würde der Prorector, be-
sonders, wenn er sein Amt zum ersten Mal bekleidet,
gerade dann abgehen , wenn er sich mit seinem Amte
und allen Verhältnissen bekannt gemacht hat. ( Auch
derjenige, der schon vorher Rector gewesen ist, braucht
viele Zeit, um den Gang einzelner Geschäfte kennen
zu lernen. Undman kann i die nicht eiligen Sachen
dem Nachfolger zu leicht aufbürden.)

Jo

Mi: der Rubrik, über Necklenburg-Strelir,besonders über die Zerzogliche Samm:
lung slavischer Alterthümer zu Prillwis, findeq
sich im, füntten vorigjährigen Stücke des neuen teut-
shon Merkurs zwey Briefe des Hrn, A, Röbs in
Greifswald. Da sich aus denselben ergiebt, daß
wir von ihm , Untersuchungen über die Wohnsitze,
die Geschichte , Sitten und Religion der slavischen
Völker im rórdlichen.Teutfchlande, zur Erláuterung
der Herzoglich - Mecklenburgifchen Sammlung flavi-
fcher Alterthümer, ju erwarten haben z und daß der
Hr. Prediger Schmidt in Prillwit3 sich gleichfalls
mit einer Beschreibung dieser Altertbümer beschäftigt,
auch der Herzog (ie vielleicht in Kypfer stechen lajjen
wird: sv fähre (d, mit Uebergehung desjenigen, was
diese Alterthämer betrift, aus dem zweyten Briefe hier
bloß einiges andere Notizen an. == Prillwirz bat“inepone
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schöne Lage: das herrschaftliche Haus ist in neuem Styl
aufgeführt. Eine kleine Biertelmeile davon liegt 40:
benzieris, der Sommeraufenthalt der herzoglichen
Familie. Die Anlagen, welche gegenwärtig schon eis
nen ziemlich hohen Grad der Vollendung erreicht haben,
sind nach einem einfächen Plan durchgeführt, und ich
freute mich , hier nichts von den Armseligbeiten: zu ent-
deen , die man so oft in englischen Gärten findet : die
Natur hat übrigens für diesen Ort nicht viel gethan.
In einer Niederung zwischen Blischen und Bäumen ver»
stet, erblickt man ein Monument, das der Serzog
seinen heyden Gemalinu-n und verstorbenen Kindern er-
richtet hat: es ist aus pirnaschem Sandstein , und,
irre ich nicht, von einem einheimische Kötistler , Hru.,
Wolf , verfertigt. Das Schloß ist in modernem Ger
schmac&gt;, und nicht besonders groß, Die Herzogliche
Bibliothek in Strelitz , welche ebenfalls erst unter der
jetzigen Regierung angelegt ist, enthält schon über
78000 Bände ,/ größtentbeils neue, seltene und kostbare
Werke ; besonders reich ist sie an französischen, eng:
lifen und dänischen Büchern. Die Bücher sind
nach alphabetischer Ordnung aufgestellt; und da diese
Rangirung consequent durchgeführt ist, wird es selbst
einem Ungelehrten leicht, das verlangte Werk zu fin-
den. ( Eine sol&lt;e Rangirung hat doch die große Un-
bequemlichkeit, daß jedesmal, so oft einige Bücher
binzufommen, alle diejenigen , welche von gleichem
Formate sind, und der alphabetischen Ordnung nach
auf die nenen Bücher folgen, umgeseßt werden müssen.)
In dem Hotel des Herzogs Ernst findet man eine Ge»
mäldesammlung , worunter sich köstliche Sachen ,/ bes
sonders von engländischen und holländischen Mei-
stern, finden. Unter den Einrichtungen dieses glücklichen
Ländchens verdienen besonders die Armenanstalten und
das Erziehungswesen einer rühmlichen Erwähnung.

Zur Geschichte eines vormals (r1 B. S. 201.) ange
zeigten Buches will ich noch folgendes Avertisse,

men,

KE

PET 4.



240 9(nmnal. 0, Stoff. 9[cab, 13.23.30. Cjt.
meut aus. ber £5eplage gum 1x &amp;tüd ber Diefigen 2eí-
tung aufnehmen, da man es nachhin nicht so leicht, als
die übrigen Stücke, wieder auffinden kann, „Wer
sich von der Fürsorge Gottes für seine deutsche Bibel
überzeugen will , der lasse sich den rostockschen Bür-
ger an die theologische Sacultät hieseibst von dem
Hra. Buchbinder Dahm in der Wasserstraße umsonst
hoien, bey welchem auch meine Schulbücher für die
bestimmten Preise zu haben sind. Dock, Georg De-
tharding.' Es muß doch eine unangenehme Empfin-
dung für den rostoc&gt;schenBürger seyn, daß er seinen
Aufjaß- der ihm sein gutes Ge!d gekostet bat, nachdem
ihn wenige haben kaufen wollen , durch den Hra, Doct,
Detbarding umsonst ausbieten lassen muß. Und die-
ser ist vermurhlich besorgt gewesen, daß man ihn auch
umsonst nicht begehre, weit er die Ueberzeugung, welche
doch erst durch die verlangte Antwort der theologischen
Facultät bewirkt werden jollte, schon als eine Folge
der vergeblichen Anfräge angiebt,

Aufforderung an alle Menschenfreunde zur Anlegung
einer Speiseansialt - um durch eine gesunde, nahr-
Hafte und wohlfeile Speise die uns drohende Then,
rung zu erleichtern , und Unterricht, diese Speise zu
bereiten. Von einer Gesellschaft Patrioten, 1806.
33 Bogen in Octav.

E* ist eine Art rumfordscher Suppe, welche iaVorschiag gebracht wird, um die Theurung zu
mindern, welche der Durchmarsch und Aufenthalt. frem»
der Truppen in einem Jahre, wo der Rocken und die
Kartoffeln nicht geriethen, bey uns veranlasset hat. Es
wird dabey empfohlen , bey dieser Speiscanstalt alles
zu vermeiden, was ihr das Ansehen einer Armenanstalt
geben könnte , um auch diejenigen zur Theilnahme zu
vermögen, die noch nicht zur Klasse der Armen gerech»
net werden kdnnen oder wollen.

5.
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Ucber Natnrpyhilofophie. Von D, H. F. Link, Pro,
 fessor zu Nosierk/ und verschiedeney Gelchtten. Gesell;

schaften Mitgliede, Leiptig- und Rosto&gt; / in. der
Stillerschen Buchhandlung ,- 3806. -3X34 Bogen in

.., ctav. UT C

D ey dieser Schrift ist. die Absicht des Hry, Verk,
vor dem Mißbrauch zu warnen , den mehrere

| jetzige Philosophen; in$Gejonbere ebelling. (n
Rücksicht der Naturlehre mit ihren Hypothesen wachen.
Gie hat aber zu diesem Zwecke die. unverständlicheSprache der yeuesten Philosophen so ziemlich bephebal:
ten müssen : und ich.getraue wir also nicht, über den
speciellerenInhalt „etwas weiter zu sage, als daß ich
folgende Stelle aus der Borreds ausziehe. 7/Iu demersten Abschüitte habe: ich den Gedanken duschzufübren
gesucht, daß uns die Natur, sobald von deim.Urspyrünge
der Gegenstände, (eigentlich den Vorstellungen von ih-
nen,) die.Rede ist, uuerforschlich. bleibt , daß wir das
Angeschäuete hur einseitig und mangelhaft bezeichnen
können. Im zwepten. Abschnitt babe. id. einige SS rue
auf die Säte in der. Physik PR rele von e
befonberm „Erfahrung, nicht 'gbhäugen... - Sie warens&lt;hou- vorher zugut behaudelt, :a18.daß.es einer zidüeiü
Ausführlichkeit hedurft hätte, „ Dr Suum
enthält Aitne He bít, Pes t einstimmig. die Ga ring. füs ie tt Xyelfg. qatT 7 h der H “fe t;
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kenntniß halten. Es sind ihrer wenige 3 mir schien
eine genauere Darstellung des Besoudern nicht zu dem
Allgemeinen, wovon bis dahin.dis Rede war, zu passen,

42.

ESiebende und letzte Sortsezung des Auszugs
/ aus Zossbauers Geschichte der Universctät

zu Halle. -- VL. S. 261, Jh weiß nicht, - ob es
wünschenswerth ist, daß Tischgesellschafken von Profes-
soren gehalten werden. Der Professor kann , unter
übrigens gleichen Umständen, den Tisch nicht so wohl«
feil geben - als der Speisewirth , und muß sich also
mehr bezahlen lassen. Das sekt ihn bey dem Ununter«
richteten leiht in den Verdacht der Eigennüßigkeit,
und ihm wird gemisdeutet, was er oft'aus einex:;aufe
opfernden Gefälligkeit thut. J&lt; will nicht einmal in
Anichlag bringen, daß er in zeitraubende Corresponden-
zen verwickelt wird. (Mehrentheils entschließt üch.der
Professor nur dann hiezu , wenn er keine hinlängliche
Einnahme hat , und sich also durc&lt;z den Tisch belfen
will : das giebt aber zu vielen bedenklichen Foigen die
Veranlassung.) Vil. S.-329. Der. arademischt Leherer; der sein Auskommen hak, kann und wird , wenn
er anders seinem Amte gewachsen ist , durch seite
Gcehriften nicht allein sich selbst, sondern auch der Uni-
versität Ehre machen. Was noch mehr ist , er wird
sich dadurch für sein Amt noc&lt; nüklicher machen, Weil
er nicht ums Brodt schreiben darf , wird er 'auf seine
Arbeit alien Fleiß wenden , und eben daher 'vurch Ab«
fassung seiner off Jahre 1ang vorbereiteten. Schriften
seine eignen Kenntnisse erweitern und aufbessern, - Gänz
anders verhält sich dieSache, wenn er aus Nährungs-
sorgen Schriftsteller , und. Schriftsteller vom Metier,
werden müß. Um viel'zu verbiénen, darf er nicht den
unbezahlten langsamen Fleiß auf seine Schriften wen?
den. Daher läuft er aber auch Gefahr , seine eant;
nisse rie Geriftsieller- Arbeiten -zu: verwirren,
unb bic Ou giri seines-Kopfs, unstreitig eine der et-
sten DycentelWTngenben;' einzubüßen, VIS, 395.Vw Ein
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Eiu Fehler-in der acadehischen Verfassung ist es, wenn
einer vder einige zu viel Einfluß haben. Je republfs
canischerx bie Verfassung des academischen Senats in
seinem Innern.ist, d-[. je mehr fe alle bleibende 9b;
hängigteit des einen Mitglieds. von dem "andern 'aus-
splicht, um-desto besser, und je weniger republicanisch
in dem angegebenen Sinye sic ist , um desto üntaugli
hör ist sie, Da dies hey andern Collegien nicht so ist,
so.muß ich hierüber. no&lt; einiges sagen. Wäre das
ganze Corpus der Professoren von seinem ersien Mit-
gliede jo abhängig , als die Mitglieder eines Landes
Collegit von jeinem Chef « so würden vielleicht in To
bis 15 Jahren die Angelegenheiten , welche für denacademischen Senaf gehhren, in die größte Unordnung
kommen. Die Ehre von allem Guten würde auf den
Chef, und. auf diesen auch wohl alle Verantwortung
fallen : die leßte würde niemand mit ihm theilen,
und für die erste niemand arbeiten wollen; Zu andernCollegien ist das nicht zu besorgen. Die Arbeiten kdn-
jen. Uäter den Mitgliedern naß einem sichern Maaß-
siabe vertheilt und beurtheilt, auch kann der Fleiß unddie Sorgfalt cines Mitgliedes bey den ihm überträage-
ven Arbeiten nach der Natur der Sache no&lt;h mehr bes
lohnt werden, als in einem academischen Senate möge
lich ist, wo es an einemsolchen Maaßstabe fehlt. Die
in dem letzteren vorkommenden Angelegenheiten mögen
der Zahl nach weniger seyn; als in andern Collegien?
sie find aber obne Vergleich mannigfaltiger, und unter
sim ungleichartiger. „Hiezu kömmt, daß man schwerlich
bey der Anstellung eines nenen Professors darnach fra:
gen darf - ob er Kenntniß von dem Unißhersitätswesen
bat, sondern zufrieden seyn muß, wenn der Matin scin
Lehrfach ansfällt 3 denn das, ist und: bixibt. boch die
Hauptsache. Man mnß es daher seinem Köpfe , sei»
nem Fleiße und seinem guten Willen überlassen, ob er
sich weiter - als sein“ besonderes Lehrafnt es ihn zur
Pflicht macht , umsehen, und sich um das Ganze ves
dientmachen will. Das einzigt ttelsst wohl, daß
man ihm einen ganz aetiven Antheil au"allen Geschäfts

USD) 3 9€.
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fen giebt. daß mithin ein Mitglich 'des Senats: dem
andern völlig gleicht, und'kein ndrer Unterschied bleibt,
als das Verhältniß zum mt , d$ mírb fmmschen die -Gleichbeit.nicht auf ichen, „solange"dies Amt
wechselt ,..und jeder hoffen darf , Nector zu werden,
(Die Hauptsache hat freytich ihre Richtigkeit ; je uns
abbängiger ayf einer Universität ein Lehrtir von demandern feyn Faun, desto bessex ift eß8. Aber 'yegen die
Gründeließe sich manches eng.) IX. S. 427.Mit. der Beförderung-eines Pfihätdocenten zum außer-
ordeatlien:- Professor sollte man schr svarsam, seyn
nict.allein der. Universität, sondern auch der Privatdv»
venten wegen, Der Unsverktät wegen, weil das Publi;
eum den großen Unterschied zwischen ordentlichen und
auferordeutlichen Professoren nicht kennt , und beyde
also: gleich achtet ; der außerordentliche Professor aber
nicht immerein Man.ist, der bald mir Ehren ordent
licher Professor werden kann. Aher auch um des jun:
gen. Mannes willen.nicht, weil es wdglich wäre daß
er auf der Universität niht fortkommen kann; was
uit imer. seine Schuld. ist : uiib alsdann dieser Tie
tel ihm. sein Fortkommen guf. eineni andern Wege vr
schweret. R, S, 471.. Zu ändert ist änf einer Univer;
sität schr leicht, mit Sicherheit zu verbessern jst um fo
schwerer. ' Denn einmal ist manches , das veu der

erfassung. anderer Corporationen und Collegien abiweicht, unh.hep diesen zweikwidrig oder gar ungereimt
seyn würde, auf einer Universität wegen gewisser eigen»
tbümliher. Berhältnisse an sesnem. rechten Orte, Zwey-
teng ist manche Einrichtung init andern oft sebr unsicht
bar durchfjochten, oder- hängt. mit gewissen.Meyanngeg
und fem apibeiten, über welche feine menschliche Macht
gebieten fagn,, auf.eine leicht ridere Weise fo schr
Mann daf man Gefahr fAüftz. mit einem kleine,vft nur schei gren Mangel . ein überwiegendes- Gite
zu verhichfen. — Dit kömmt noh drittens , daß cs
dct Dali, manchen an sich wänscheuswerthen Anord»
nungen alf Mawersitäten die nöthige Festigkeit pde
ben. (Auch Hiebep liegt eine richtige Warnung, zum

rums
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Grutibe, aber- fieift ditt gan jutreffenb:ansoebrnd C)
XI. G. 502. Fät-die Wahl des Mexiors ist-jekzt folgent
de Form vorgeschrieben, Die dred oxdentiichen Pto)
fessoren, weiche näch der "ältern: Verföfiing in den. 3
nächsten Jahren qim Prorectorat gelangt feyn: würden,
und wenn eintef von ihnen es 'ablehnte 7 der nächstfols
gende, mit ihüent aber nö&lt; der: bisherige Rretok, mies
wohl dieser nicht mehr a18 dreymal: hinter einander)
sollen die Personen:seyat,-aus denen der Rertsk Gewählt
wird. Jedes Mitglied" des Senats foll! demjenigen,
ben es erwählf'whnscht , "auf einem dazu kiügerichtetent
Zettel vier Stiimmen , demjenigen ,.-dem:"es zächst jds
nen gewählt eru mif j^ bre) Otitmes wf. mànben. ^^ Sam foll. die Stimmenmehrheit. entfcdesdeir.
Nach der ersten Exfahrung scheint diese Methode idit
von Mängelnfret su feyn : mancher, - der sonst das
Rectorat annehmen und'gut führen würde): will nicht
auf die Sefahv*,.: einem andern nachgeseßt: zu 'werden;
liber fi) ftimmen laffén y^ aud) (doeint^fe-bet coltegiatis
[oen Sreunbfdoft;/^welder auf Universitäten so' mars
&lt;es im Wege sieht, nicht günstig. ' P

2.
12.44

Mercklenburgisches Noürnäl,  -Ziveyten Bündeb! zwentek
- Städel. 3896 Fedtnar. Schwerin: 5 Bygen

GeibelDI —€ wübalt : Y)*ymievseit dürfen Ger Pünftigen

ab aneUP "mebicinifdbe Renntnissemitgetheilt werden 7? Bin Versuch von S. 1.
Reinbold. = Aus guten Gründen beschränkt det
Hr. Verf, diese Kevntknisse a) auf eine Rotiz von dem
Bay des menschtichen Körpers, und der Bestkmmunwg
seiner cinzelwen Theite, b) auf die Grundsäge der Diä.
tetif; und c) auf die zur Rettung plottid) verimatüd.
ker Perfonew dienlichen: Mittel, soweit sie ohne Instr
mente ausführbar sind. - 2) Veber die von Flotow:
fbe- Appellation von ver DersonL med meas
tator; Derorbnima weaen oet: Deyittebnevet,
Kusscrungen "einrässenden Mivbräuce, . EN

: Sev.
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Beytrag. zur. weiteren Geschichte. derselben. =-
Ein Abdruck des in. Wegzlar ertbeilten“ Promemoria,
(13.B. S. 73.). In' einer Vorxrinnerung wird als
Grund dieses-Abdrufs angegeben, daß man von dem
Erfolg dieser Appellation noc&lt; nichts exfahren babe:
und zugleich wird angeführet , daß die Appellation
„feinen geringern Zwe. gehabt, als durch Wiederauf»-Hebung der Deelarator - Verordnung - das Eigenthum
und den Credit mecklenb. Vasalleu den Gefahren von
neuem auszuseßen, denen sie: durch Ertheilung des Ges
sees glücktic&lt; entgangen sind. /' Bedurfte der nicht
zu misbilligende Abdruck solcher sonderbaren Rechtfer»
tigungs-Gründe. 3) Ueber den: Hrn. m. Tarnow,
und seine Fehde mit dem rostockschen Armenin-
ftitut. (13:9). €, 165.) — Eine umständliche, aber
etwas unsanfte Ankwort auf die Bemerkungen des Hun,
T-, mit mehreren Anmerkungen des Hrn. Redacteyrs
verseben.,. In: der Hauptsa&lt;e hat Hr. CT. , wie ich
vormals: shon. erkläret habe, schwerlich tet: abet au
einigen NReheüdingen würde ich-.doch dem sonst wohl
unterrichteten Verf. dieses Auffaßes nicht beypflichtea
können. ' So ist z. E. Hr. T. nicht ber einsiae bo
kannte Gegnex des Instituts, indem ja nod) einige au
bere Personen allen Beptrag verweigert haben , und
insbesondere Hr. Doct. Detharding , ungeachtet ct
die Armenordnung in einer gedruckten Predigt (xx B.
GS. 327.) seiner Gemeine empfahl, denuoc&lt; nicht allein
aus einem bloßen Vorurtheile die Verbindnng der Cur-
rende mit diesem Institute verhinderte - sondern aunc&lt;
in dem Verzeichniß- der Beyträge für das Jahr 1805
ebenfalls aufgetührt ift, Director Ministerit, Doc-
ror Detharding, will nichts mehr geben. War»um ward. denn dies ignorirt? 4) Auch ein Wört
hen über Erbcontracte. =- Der Verf. ist gegen
die Erhcontracte, So wie aber ein bloßes Wörtchen
über einen erheblichen Gegenstand schwerlig genügt, sv
ist dies auch hier der Fall. Der Verf, erzählt uns, daß
zwey Pfarxen-zu LT, und 277. gleich viel Aer , näm»
lich. 189 Scheffel Aussagty auf sandigem Boden gehabt ;
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daß der Pfarracker zu LT. in Erbpacht gegeben sey, Und
der Prediger dafür 120 Schfl. Rocken und x 20 Schfl.
Hafer an Pacht erhalten ; daß der Pfarräc&gt;ker zu 07.
welcher von gleicher Größe nnd Beschaffenheit gewesen,
auch in Erbpacht gegebea werden solle 7 aber / weil
dem Gutgelgenthümer die ähnliche Pacht zu viel ge»
schienen, statt dessen eine Permutation eingetreten sey z
daß der nachherige Prediger zu Y07., ver fid) einige Dcos
nomische Kenntnisse gesammelt gehabt, dadurch in den
Stand geseßt worden, diesen Akfer in 6 Schläge zu les
gen, und durch den unter dem Sande einige Fuß tief
gefundenen Lehm denselhen abzulehmen : daß er sich
nach 6 bis 7 Jahren im Durchschnitt einen Erträg von
400 Schfl., sogar zum Theil besseres Korn verschaffetz
und daß folglich die Pfarre um einen jährlichen Ertrag
von 165 S&lt;hfl. deterivrirt seyn würde, wenn die Erb-
pacht zu Stande gekowmen wäre. Angenommen nun,
daß dies anonymische Histörchen an sich richtig fey : ist
denn auch die Folge richtig? Steht denn allenthalben
unfer dem Sande Lehm ? wird denn auch von nun oan
jeder dortige Prediger gleiche deconomische Kenntnisse
haben? Und wseviel kostete zuerst die Einrichtung dieses
Ackers, wieviel kosten jährlich das zur Cultur. und zum
Transport erfoderliche Vieh , Gesinde , Wagengeräthe
u. dgl. ? wieviel die zur Aufbewahrung ünentbehrliche
Scheune ? Alles dies muß ja erst abgerechnet werden,
che man einen wirklichen Gewinn bat: unb. alfo, fun
ke der Prediger inLT., desonders wenn er keinen großen
Trieb zum Ackerbau hat, doch no) immer glüklicher
daran seyn, daß er seine 120 Schfl. Rocken und 120
Sc&lt;fl. Hafer ohne Belästigung , Zeitverlust und Aufs
wand ruhig erwarten darf. 5) Ein Paar Worte
über Gesindelohn , besonders des: weiblichen
Geschlechts, in unsern Tagen. =- Es hat wohl
seine Richtigkeit, "daß das Gesinde etwas zu viel Auf-
wand in der Kleidung macht; und daß das Lohn. mehr
gestiegen ift, als.nach Verhältniß der dafür zu“ yrwar«
kenden Dienste seyn sollte. Aber übettricben ift e&amp; bud)
anch, wenn:in diesem Aufsake angenominen wird) daß

"4 a gi . DIC
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die. Bedürfnisse des Gesindes, mit Ausaahme-des Fuß
ineti$, bióber nicht theurer geworden sind, Gesekliche
Bestimmungen des Lohns, und Kleiderordnungen für
das Gesinde, mögten doch nicht die, rechten Mittel fepy,
fine Aenderung. zu bewirken. 6). Mittel , die Eyer
ange aufzubewahren. 7) Mittel wider. die

Erdflöhe..8)Eine8conomischeAnfrage,
as

Gy vormals (5 B. S, x25.).:9on, mir angefährteWw" göttingische Verordnung, die Klagen geschwän-
gerter Personen gegen Studegten betreffend ,. it durch
eine Declarator-Verordnyung-voimn 13. Nov. v. J. das
pin näher bessimmet : 1) daß die Zeit.von 8 Wochen,
welche auch Meiners schon zu. kürz hielt, (14 B, S.
68.) nur in Absicht jeder Klagen auf Satisfaction, Wos
c&lt;enbetts- und Kindtausskosien. auwendlich bleibt , in
Absicht. der Alimenten aber , . weil das Kind durch die
Saumseeligkeit der Mutter leiden würde, gänzlich aufe
pehoben worden ; 2) daß keine Gescwängerte sich hers
ausnehmen soll , nach gerichtlich gesichehener Reguli-
xung dey, Versuch zu machen, ob sie durch Briefe. oder
Besuche- am: Orte oder in der Heimath der Studiren-
den, selbst oder durc&lt; ändere ; von dem Vater noch
mehr erpressen könne, oder ihn auf irgend eine Weise zu
beunruhigen ; bey achttägigem Gefängniß für die Ges
schwächte, hey Verbietung der Praxis und Verlust des
des Amts für Advocaten. und Notarien / die ibr.dazu
behülflich sind, und bey viertägiger Gefängnisstrafe für
Copiisten und andere Briefschreiber. =-. Die ebener»
wähnten Strafen haben unter sich-kein ri&lt;tiges Ber»
báltuig: und scheinen mir nicht ganz angemessen, wenn
ße auch dyr&lt;weg.ausfübrbar wären, esI.

E T— t 5 5: A s er ..

den 30 Jun. bat. die Juriskem-Facyltät den Hen.
b%"Mag. I. C.S. Rarsten. zum Dpetor der Rechts-
grlahrtheit erkläret. Ex;hat feinen Entschluß, kch. dem
Cameral-,und Baufache gt mibmen, «12:85. €. 320.)
hald witder:vgrändert» und die Advocatar:zy; seiner Bs-
schäftigung in Schwerin gewählet.
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Der Mecklenburgische Landtag des Jahres 1805, Mik
den Landkästen - Rechnungen desselbigen Jahres.
Rosto&gt;, gedruckt und: verlegt bey Adlers Erben,
1806, 12x Bogen in ZQuark. D |

bgleich diese Nachrichten vom. £anb(age - ibten
wirklichen Nuten haben, und insbesondere dies
jenigen, welche den Landtag besuchen, dadurch

ein brauchbares Hülfsmittel bekommen.: so scheint es
doch ,. als wenn das Werk zu wenig Unterstükungfindz
um sich zu erhalten« Von dem ganbtaae des Jahres
1804 fehlt der Abdruck wieder: und. jeßt ist abermals
eine neue Verlagshandlung eingetreten. Im Ganzen
beziche ich miß- auf die vorigen Anzeigen , und debe
einige dem allgemeineren Zweck dieser Blätter gemäße
Notizen aus. == Der Hr. A. v. Ramp33 hat der
Ritter » und Landschaft seine Sammlung der bie aed T.
Rechte betreffenden Dedyctionen ; angeboten4; auf dem
Frühjahrs- Conventesoll bestimmt werden , ob man jie
ankaufen will. == Ueberdas immer tiefer sinkende Cres
ditwesen ist ein Eracßten vom Hrn. H, R, Norrmann
erfodert , aber doch auf dem Landtage nichts beschios-
sen. &gt; Die Nothwendigkeit der gerichtlichen Zuttitm
mung zur Erhebung pupillarischer Kapitalien soll naß
dem Erachten der Landtags- Versammlung. im- gemeis
nen Rechte und in eincr Stelle der mel. Policey-Ord»
nung, welche dem Vormunde die Veränderung des

WW Ver-
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Vermögens der Pupillen unkersagt, begründet feum. (1285.
S. 80. ) Gleichwohl fanden fich bey Anwendung. dies
ses Grundsatzes solche Bedentlichkeiten / daß man cinen
hierauf gerichteten Antrag bis zukünftigem Landtag aus-
sekte. == Dem Hrnu- Prof. Masius, der den ersten
Band seines Genius der Gesundheit (13 B. S.
217. ) dem Engern - Ausschuß dedicirte , ward dafür
ein Geschenk von 16 Louisd'or gemacht, --&lt;"Hr. KJ.
v. Berg hat in seinem Testamente 8000 Rthlr. zu einem
Stipeadio für adliche Studirende, vorzüglich aus sei-
ner Familie, und im Falle des unbeerbten Absterbens
seiner Töchter noch 8000 Rthlr. zu einer Stiftung für
adeliche Södbne und Töchter vermacht. Die dein Ens
gern Afsschuß überlassene Besorgung dieser Stiftungen
ist aber wegen der damit verbundenen Belästigung und
Verantwortlichkeit abgelehyt, =“ Eine Juristen - Fas
cultät, (nach andern Nachrichten die zu Góttincen,)
bat ihr Erachten über die Verpflichtung der Guperin-
fendenten -zur Ablegung eines Zeugnisses in Kirc&lt;höne
sacheit dahin ertheilet, daß fie als Diener des Staats
sich bew zur Erforschung der Wahrheit erfoderlichen
Zeuguisss nicht-entziehen könnten , und das Kirchen -Ar-
Oi ais eine Staatseitbichtung nicht zur Verhelung

er “Wahrheit benußt werden dürfe.- Anf. künftigem
Landtag soll also bestimmt werden, was in Absicht eines
andern Grundsäkßen folgenden Rescripts (1x B. S. 250.)
vorzunehmen sey. =- Die Bequartirung des ritter
und [&amp;"dschäftlichen und des ritterschaftlichen Syndics
hat veranlasset , daß die noch nicht erfolgte Confirma-
kion des 1793 mit der Stadt Rostock über den neuen
Erhverträg geschlossenen Vergleichs wieder angereget
verden soll.

5.

(9 Aufsaß über die Organisation einer Aca-
deinie der Wissenschaften in München, die

einen Stratömann zum Verf, hat , nad im zehnten
Stück des neuen teutschen Merkurs v. v. S. eiu

gerfft ist , enthält einige Betrachtungen über diese »
' fürs
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jehrten Institute , die hier 1. mitWeglassung. desjeub-
get, was locab und minder wesentlich ist] einen Plaß
einnehmen mögen. |

 Academien. sollen die Hauptpulse (?) im Organiom
der gelehrten Welt bilden : vine Academie muß also
nicht nur nicht karg, sondern reich ausgessattet sepu.=&gt;
Man kaun die Subsistenz dieser Anstalten dur; Ags
weisung eines eigenthümlichen , selbst zu verwaltenden
Fonds decken , und dadurch vom Schwauten des jh
fentlichen Finanzsiandes sowohl , als von der Veräns
derlichfeit der Gesinnyagen einer. andern Regierung
unabhängig machen: Das kaun man 3; aber bleidey
solche Grundeinkünffe dea Eingriffen einer FinemRegierung überhaupt unzugänglich ? Sind diese Fonds
nicht auch aus dem Staatsvermdgen geyommen ?.Unh
wenn die Größe dieses ausgeschiedenen Theils nicht ger
nau mit deg-Übrigen Bedügfnissen des Staats (ion
ursprünglich 4n Verhältniß geseßt ist, kann nicht eins
andere Regierung sich eben so jeicht veranlaßt finden;
eine Theil desselben wieder in die Staatskasse. zu zies
bey, wenn fie fid) auf einer andern Seits-beengt fühlt ?
Es myß sim. überhaupt. für jeden Staat Ein wahret
natfirliches- Verhältnib des Aufwandes für Wissenschaft
und Bildung , mit dem Staatsvyermdgen sowohl als
unt dem Nationaglvermdgen , ausmitteln lassen ; und
uur ig :der genauen Beachtung dieses Verhältnisseslàét fid) die Erwartung eines. sichern Besiandes allex
dahin gehörigen Anstalten. begründen, Außer dem
feiben- ist fein gesundes dauerhaftes Leben in diejent
Theile des öFentliGen- Zustandes zu Doffeu. — .:. Weun
ein. Stgat den Aufwand für mehrexs bejondere gelehrte
Justitute nicht ohne Beschwerde. bestreiten kann, so isl
zu wünschen , daß eine Universtät mit der Academie
an einem Plaße sich besinde, damit heyde Anstalten dis
nämlichen Apparate brauchen, Außerdem würde der
fiubitenbe Jüngling dadurch auch in den Stand geseßt/
eine gröbere. Menge von Gelehrten für seine Bildung
zu benutzen, Denn daß man von einem gelehrten
Mann, auch yhne ein förmliches Collegiym von ihm

Si 2 zu
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zu hören, lernen kann, sollte, denke ich, keinem Zweifel
Unterliegett, und hätte längst besser beachtet zu werden
verdient, als es geschehen ist. (Es ist zwar richtig,
daß man durch den Umgang mit einem Geichrten
Kennknisse einsammeln kann; aber wird denn der Stus
dent so leicht mit dem bloßen Mitgliede der Academie
Umaang erhatten? 4ind wenn dies auch dürch besondes
re Verhältnisse einmal möglich wäre, werden dann die
Gegeustände, denen sich det: Academiker gewidmet- hat,
m diejeniger, mit deuen sich der Student hauptsäch:lich beschäftiget, wohl oft übereinstimmen?) = Außer

er dcdnoiitischen Rücksicht kommt aber noch eine zwey»-| Citt in Beträcht, die personelle, Die gleichmäßie
e“Förtdaner ber Vorzüge 'gelehrter- Anstalten hängt
ämlich auch wesentlich von dem stetigen Daseyn: der

erfodertichen Zahl vorzüglicher Gelchrten ab. * Jede
entstehende Lücke sollte fi) natürlich und gleichjam,
wie von selbst, ausfüllen. Dies läßt sich aber nicht
Erwarten, wern 'die Zahl ', welche zur Besckung der
höchsten -wissenschaftsichen Justitute erfodert.. wirdy
größer ift, als daß fie aus dem Jnlände sich ctseßen
könnte, „Man wird immer vonnöthen haben, Anstäns
ber suberufen, mas (dion mieber eine. vorzügliche Bes
günftiquag ocr' SBHfenfdidft-umb S5ilonng^ bon GCeiten
der Regierung voräusfeßt. == Ich denke mir eine Aras
demie immer in doppeltem Bezuge, Sie gehört er-
stens“ der vianen freyfn Welt der Wissenschaften any
und sofite ;-wie ich“ schon sagte , für diese Weit einew
Hauptpuks in ihrem Organism dbilden.? :Sie. gehört
zweytens Pem Hesondern Staate an , in welchem-sie
griftirt ; imd für diesen soli fie das noch immer man-
gelnde Medium einer fietigen Verbindung der idealen
und“ der wirklichen ,- der theoretischen und- der practis
schen, der spectsirknden und der handelnden Welt, der
Wissenschaft urd ihrer Anwendung in den-Verhältnise
sen und Bedürfnisse' des Lebens, bilden. Ich begreife
Nicht, wie in beyden Géfiditepunéten: die Nothwendig-
feit einer. philosophischen und staatswissenschafttichen
Abtheilung auch nur bezweifelt werden kdnns. == m

am



9(cabemie; ^ 13. 2395. 32, Ct. 253

den zweyken Gesichtspunck fällt eine öffentliche Einrich»
tung, welche ich am meisien, am wesentlichsien vermißt
Habe ; eine aus den reissten / durc&lt; reine Wissenschafb
und Erfahrung in seltnem Vereine sich atiszeichnenden
Männern zusammengesetzte Stelle, welche ausschlicßend
alle Theile der Geschzgebung planmäßias umfassend und
gründlich zu bearbeiten hätte , ohne sich zugleich .mit
dem Detail der Adminisiration. befassen zu müssen.
Dem administirirenden Geschäftsömanne stdßt im Laufe
der Arbeit wohl hie unt da eine trefßltiche nene Jdes
auf: aber er hat kaum Zeit, sie in seinem eignen Kopf
bis zur Reife zu pflegen z? die Departements:Beschräng
kung giebt seinen Jdecn nr zu oft den Character der
Einseitigkeit ; die Berührung mit denjenigen ,/ welche
andere Abtheflungen bearbeiten,'ist zu lose, unbestimmt
und regellos, .ais daß er einseitige Productionen von
selbst zu einem reinen Verhältuiß -von-Ebrumaaß nnd
Uebereinstimmung ordnev könnte. Nur durch inen
Nath von Männern, weicher , jedem Fache der Admie-
nisiration nahe genug, um die Detail» und Localitäts-
kunde sich. eigen zu;machen ; unb bod) Ourd) keine
fremdartige Unterbrechung gestört, ausschließend. alle
grökern Gegenstände der Geseßgrbung behandelt, alls
dazu gehörige Jdcen autrimmt und. verarbeitet , [dt
fib ber ächte Seist eines festen ; in sich übereinstitnmens
den und: geschlosjnen Systems in die erste Hauptfuns
etion der Staatsgewalt bringen 3: indem in einem sol-
&lt;en Rathe / als. einer organischen Ginheit, -Ein- Geist
sich firirt, und sodann in alle seine Produetionen übers
geht; indem in ihm,. als dem Sammelpuncte und 'der
Queile der Intelligenz, 'alle Spetle ber Gefeiacbung. iit
fhrer Totalität und ihren wechselseitigen. Berhältnissen
umfaßt, in ihrem ihnern Tiefen erforscht werden, undjede'
Einjetheit in der stetigen, Coneurrcnz zur Einheit des
Ganzen modificirt wird. Ueberdies sind die Objecte der
Geseßgebung von so großem uakrennbarem Umfange,
daß se: nur'hey.: der Möglichkeit einer langen ununter-
bröchenen Verwendung mit Glü&gt; und gründlicher Rei-
fe bearbeitet werden können, Jene ungesiorte Verwen-

dung
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dung wird aber dem administrirenden-Staatsmann nie
zu Theil, -= Noch muß ich einen Punck berühren, wels
&lt;er mir in vielfacher Hinsicht schr wichtig scheint; ich
meine die Besekung der Präsidentenstelte:- -Nach -mei-
nem, Urtheile wöre es das Zwemäßtöste - wenn mar
dieWahl der Academie überließe , und zwar mif der
Bestimmung, daß sie nach einem hestimmten Zeitraumimmer wieder erneuert werden solle.-EinPräsdentkann offenbat, wenn er der geeignete Mann ist, einen
sehr vortheilhaften Einfluß auf die Bethätigung der
Anstalt äußern. * Atein :ein kräftiger Character wird
fatimmer einen beherrschenden Druck empfinden lassen,
weichen nichts weniger erträgt, als ein-wissensehaftliches
Institut : ein schwacher aber wird an seiner Stelle uur
eine Lücke erkennen lassen , wodurc&lt;ß das. Ganze eine
empfindliche Lähmung erleiden .mfißte. - Ferner iss
nichts szltrer, ais der freye, ganz encyclopädische Geist,
wricher , erhaben überjede Einseitigkeit , alle Theile
des meuschlithen Wissens immer nach ihrem. wahren
Werthe, ohne Vorurtheil und Vorliebe würdigt; und
doch. wäre dies eine uncrläßliche: Eigenschaft: eines gu»
tein :Präsidenten:.. - Endlich bringt der grfcherte lebenss
hingliche Besih:einer Stelle. fast unwillkährlich eine alle
mälige Ermattung in ihrer Besorgung: hervor. Alle
dieseUcbel verschwinden oder verringern sich, soviel möga
hig; durch den Wechsel der Personen auf dem Wege
einer freven Wahl. Keine Untkugend. eines.kemporären
Prüfidenuten wird. eivig (?) drücken ; jeder Vorzug wird
wenigstens successiv an die Reihe kommen pdie Einseis
tigfeit sHwindet durch stete Aenderung; ' die: Thätigkeit
wird lebhaft und rege erhalten. Was will nan. mehr !/

*DeSaffeetirten Ausdrurks, der die Deutlichkeit nicht
befördernden Einmischung mehrerer Modewdrter , und
mancher Uebertreibungen ungeachtet , wird man doh
einiges finden, was zur Bestimmung des Zwecks dieser
an&lt; mit den Universitäten wohl einmal verbundenen
Institute beyträgt, und angalogisch auf Universitäten
gngewandt werden kann.

Ver-
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I.

Verhandelingen , uitgegeven door Teylers tweede
* Genootschap, Dertiende Stuk , bevattende een

Andwoord'op de Vraag, betreffende den teegen-
woordigen Staat onzer Natuurkennis van de Wa=
terachtige Verhevelingen des Dampkrings, uitge-
fchreven voor den Jare MDCCXCIX, en vernieuwd
in' den Jare MDCCCI, en welk Andwoord met den
gouden Eerpfys bekroond is in den Jare MDCCCIL
te Haarlem, by Johannes Jacobus Beets, MDCCCIV.
T Alph. 214 Bogen in gr. Duart.

IPB id) zu demjenigen, was aus dem Titel erhellet,
„4? hinzusüge, daß Hr. Zylius, der schon vormals

fiber einen ähnlichen Gegenstand einen Preis erhielt;
(5B. S. 360, ) der Verf. dieser Preisschrift ist, so wird
sich daraus ergeben , warum dies Buch- von mir angc
zeigt wird. Die Abhandlüng seldst ist darin nicht ällein
in der deutschen Urschrift, sondern anch in ciner hol-
jändischen Uebersezung vorhanden. Da beyde vielteicht
einzeln verkauft werden, so mögte es nicht überflüssig
seyn , daß ich die speciellen Titel hier anführe. “Bey
jener heißt er: Abhandlung über den gegenwärtigen
Zuftand unferer Naturkenutuifs von den wáfferichten
Lufterscheinungen, von Johann Diederich Orto Zy-
lius ; in Goldberg im Mecklenburg-Schwerinfchen,
Welcher Abhandlung von dem Directoren und- Mit-
gliedern der "Teylerfchen Stiftung die goldene Preis:
medaille zuerkannt ist. Bey dieser heißt er: Verhan-
deling over den tegenwoordigenStaat der Natuurken:
tiis Van dewaterachtige Verhevélingen des Dampkrings,
door Z'oPann Diederich Otto. Zylius, te Goldberg,
in het Mecklenburg- Schwerinsche, Aan wien door
Directeuren en Leden van Teylers Stichting in den
Jare 1802 de gouden Eerpenning is toegewezen. Bon
dem Jabhalte kann ich hier nur soviel anführen, daß der
Herr Verf, zuerst die Meinungen der neuesten Meteo»
rologen, des de üc, Ie Roi, Uonge, Hube,
Saussüre, Libes und Parrot anführt und pröfet :
dann- aber seine eigne Meinung vorträgt, und darnach

€s
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bestimmet, von welchen Meteoren wir die Natur und
Entstehung durch wohl begründete Erfahrungen kens
nen, und welches diejenigen sind, deren Erklärung zur
Zeit mod auf bloßen Hypothesen und Bermuthungeneruhiet.“

4 '

Geschichte der am ersten May d. TJ. eröffneten Speise»
Anstalt in Crivißk, Erzählt von €. S.angel,
Präpositus. Abgedruckt zum Besien der Armen in
LCrivis, Barnin , Gädebehn, Göhren, Sattin und
zweyer abgebrannten Familien in Zapell, Dc 8Mis
pimum des Kaufpreises 8.6l. 1806. 2 Bogenin

ctav. :

Ein: wohlthätige. Gesellschaft in London sandte auf
„dar“ Veranlassung unsers La"dsmannes , des Herrn
Vebele, Predigers an der dortigen lutherischen deuts
schen Zions: Gemeine und ausübenden Arztes, 60 Pf.
Sterling für Mecklenburger , welche durch Krieg und
Theuruug viel gelitten hatten, zur Unterstüzung ein,
Der dritte Theil davon, 110Thaler 29 hl. NZwdr.,
ollte von dem Hrn. K. R. Tyvsen , Hrn. Doct.

etharding und vierhiesigen Kausiruten 3 ein zweytesDrittbeil von Hru. €. R. Haupt und 4 Kaysleuten in
Wismar vertheilt werden; das dritte Drittheil ward
dem Hrn. Verf. und dem Magistrat zu Crivitz zur
Vertheilung überlassen. Er giebt also davon eine of;
fentliche Rechenschaft. Die Auffoderung an alle
flfenfc:enfreunoe (13:5. &amp;. 240.) bewog densels
ben, das Geld zu einer solchen Speiseanstalt. gls darin
vorgeschlagen ist, zu verwenden ; öoch lehrte.die Erfah»
rung , -daß sowohl die Zuthaten vermehrt und etwas
verändert , als die Portionen vergrößert werden muß-
ten. So reichte das Geld, da die Stadt die Feurung
hergab ,. gerade hin, um 50 Arme 2 Monate hindurch
unentgeldlich zu speisen, und einigen audern die Suppe
für mäßige Bezahlung zu überlassen. Die vorliegende
Erzählung ist in der Absicht gedruet, um zu versuchen,
ob sich nicht soviele Käufer zu dem angegebenen oder cis
nein höheren Preise finden ,/ daß diese Unterstüßung der
Armen noch etwas fortgeseßt werden köune.
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Den 26, August 1806,

A 4

Differtatio inauguralis inedica de inuerfione vieri,
quam confenfu gratiofae Facultatis medicae Rosto-
ehienfis pro obtinendo Doctoris gradu examini

publico fübmitüt Carolus|FriedericusKöppen,Ireptouienfi.Roftochii,litteris^Adlerianis,CIILICCCVI, 25 Bögen ín Quart..
AC ine Erklärung dieser exst in neuern Zeiten hinläng

lich untersuchten Krankheit, die Art und Weiße,
W^ wie sie, besonders im Anfange, zu heben ist, und
drey darauf Bezug habende Krankengeschichten, mags

'c&lt;en den Inhalt dieser Probeschrift aus.
2d.

Ar. Rath Schmidt in Wernigerode hat in bag
 diesjährige Hannsversche Magazin. einrücken

lassen, Sreymütbige Betrachtungen über den
gegenwärtigen Zustand der protestantischen
Universitäten in Deutschland, in Rücksicht auf
die Büdting, Pflege, Geconomie und deny
Wandel der Stydirenden; mit zweckdienlichen
Vorschlägen zur Verbesserung desselben. Der
Verf. hat seiner Versicherung zusolge 20 Jahre quf eis
ner der-vorzüglichsten und besuchtesten deutschen Univer-
sitäten unter den Studirenden verlebt, auch seit 15. Jahs
ren über seinen Gegenstand oft.tac&lt;gedacht ,- und sich

mit mehreren verdiegten. aetates . grademischen
f
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Lehrern davon unterhalten. Es wird also billig seyn,
seinen Vorschlägen eine sorgfältige Prüfung zu widmen.

Das Mittel , wodurch dem Unfleiße, dem Schulden»
machen, und den Unsittlichkeiten der Studirenden vor-
gebeugt werden soll, ist die Anordnung einer Curatel
für diejenkzen, deren Versorger sie der Aussicht und
Leitung eines unter öffentlicher Auctorität angestellten
Mannes zur bessern Verpflegung, zur Verhütung eines
übermäßigen Aufwandes, zur nüßlichen Anwendung
ihrer Zeit, und zur Erhaltung guter Sitten und Ordenung anbertrauem mollem.—ObeinStudirendereinersolchen Curatel zur Aufsicht angewiesen werden, und
wie weit diese Aufsicht sich erstre&gt;en soll, müßte solange
von dem Gutbefinden der Aeltern und Vormünder ab»
hängen, als derselbe sich ruhig verhält, keine groben
Ausschweifungen begeht, und andern nicht durch Beys-
spiel oder Verführung schädlich wird. Sobald er aber
fid) anders verhält, müßte auch das acadcmisc&lt;he Gericht
die Befugniß haben, ihn dieser Eurarel zu unterwerfen.
Der zu dieser Curatel zu erwählenden Personen mäßten
mehrere seyn. Soll sie sich auf Anleitung zum zwecks
mäßigen Studiren erstretken ; so kdnnen ihnen. die dazu
erfoderlichen wissenschaftlichen Kenntnisse nicht fehlen :
nur soll man keine Professoren: dazu nehmen. Es würde
dazu ein Mann von mittleren Jahren zu wählen seyn,
der theils Welt- und Menschenkenntniß, Erfahrung
und Auctorität, theils Kräfte und Thätigkeit hat.
Sein Character müßte gut, sein Lebenswandel Untadels
haft seyn. Nach seinem Temperament müßte er weder
hißzig und aufbrausend, noch pflegmatisch und träge,
weder mürrisch noch sorglos , weder ängstlich und uns
entschlossen , noch leichtsinnig und voreilig» weder an
gesellig noc&lt; zerstreuungssüchtig seyn. Durch frohen
Sinn , Freude an Geschäsken , Freundlichkeit, Ernst,
Festigkeit, Geduld und Gelassenheit wird er das Ziel
seiner Bemühungen am sichersten erreichen, unddie da-
mit verbundenen Unannehmlichkeiten jeichter erkragen.
Soll eine versdnliche Pflege und öconomische Hülfslei-
stung mit Ver übrigen Aufsicht verbunden seyn, so&lt;hat

ein
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ein Verbeyratheter, voransaefeft, daß finc Frau ihm
darin Beystand zu leisien fähig und geneigt ist, den
Vorzug vor einein Unverheyratheten, Rathsam wird
es auch seyn, darauf Nücksicht zu nehmen, daß derselbe
am Orte nicht zu nahe Berwandte / besonders unter
den Professoren , Privatlehrern , Kaufleuten , Speist-
wirthen und Professionisten habe, damit er dadurc&lt; nicht
zur Partheylichkeit verleitet werde. Es wird frevlich
schwer halten , alle diese Eigenschaften in einer Person
vereinigt zu finden. Wenn indeß nur für feinen utet
chenden Unterhalt, besonders im Anfange, gesorgt
wird, werden fid) bod) wohl Männer finden, durch die
der Zweck allmälig erreicht werden kann. Nur muß
vom Staat, wenn ein verdienter Curator im Yiter eine
ruhigere Lage wünschet, dafür gesorgt werden, daß er
alsdann nicht Mangel leide, Der Versuch fönnte
übrigens zuerst mit einem gemacht werden.

Die Geschäfte eincs solchen Curators find bauptsäch«
(if: 1. Rath und Anleitung zum Studiren.
Ein allgemeiner Studienplan ist wegen der verschiede-
nen Fähigkeiten , Vorkenntnisse und Bestimmung der
Studirenden weder rathsam noch ausführbar... Der
Professor , an den man sich etwa wendet, hat dazu
selten Musse, kennt auch den Studirenden in8gemein
viel zu wenig / als daß er ihm, wenn er auch wollte
beständig guten Rath ertheilen könnte. Wenn alfo
das Studium nicht von dem unerfahrnen und unbes
rathenen Jüngling verkehrt angefangen, zweefwvidrig
fortgeseßt, und mit Reue beendigt werden soll; so bie»
tet die vorgeschlagene Aufsicht ein wirksames Mittel
gegen dies Uebel dar. Wenn auch der .Aufscher sich
einem andern wissenschaftlichen Fache gewidmet hat,
z.B. er ist ein Jurist und dex Studirende ein Theologe,
so wird ihn doch die Beyhülfe eines zuverlässigen
Theologen in den Stand seen - das Ndtbige qu before
gen. Er muß inzwischen immer die Kenntnisse des
seiner Aufsicht anvertraueten Studirenden prüfen, und
seine Anlagen und. Fähigkeiten erforschen, auch überseinen häuslichen Fleiß , soytel möglich . wachen. Dir

-K&amp; 2 —— Mu
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wissenschaftliche Bildung wörde dadurch no&lt; befördert
werden können , wenn er sich wdehentlich einmal mit
allen unterseiner Aufficht stehenden Stydirenden.gemein«
schaftlich über dasjenige , was fe gehört und gelesenhaben , unterhielte, und dadurch den Trieb zur Erler-
nung dessen, was ihnen nothwendig und nößlich ist,
anfachte. I1. Rath und Beystand in 8conomi-
schen Angelegenheiten. Wie weit sich diese Pflicht
erstrecen soll, hängt zunächst von der Bestimmung der
Aeltern ab. Auf Verlangen muß der Curator 1)
einen Etat yon den Bedürfnissen und Ausgaben nach
Verhättniß der dem Studirenden ausgeseßten Susten»
tations- Summe vor der Ankunft einsenden , auch 2)
vorher noch für die nächten Bedürfnisse desselben , z.
B. Wohnung , Feuerhölz, u. d. g. sorgen; Ex muß
3) ihnen bey ihrer Ankunft über ihre ganze Einrichtung
den nöthigen Rath ertheilen , sie vor dem, was sie zu
vermeiden haben, warnen, und ihnen eine anpassende
Gesellschaft zu verschaffen suchen , damit sie in keine
schlimme gerathen, Er muß 4) während ihres Da-
seyns den. Rath in Absicht ihrer Einrichtungen und
Ausgaben fortsetzen, unnüße Ausgaben und Schuldene
machen zu verhüten bemähet seyn, und bey den nöthigen
Ausgaben Anleitung geben“, wie älles anfs toofifeilfte
und gut zu erhalten sey. Zu diesem Zweck imüß er bit
Studirenden in ihren häuslichen unnd gesellschaftlichen
Verbindungen genau beobachten, ihre Einrichtung und
Wirthschaft durc&lt; die Hauswirthe, und andere, ' die
ihnen am nächsten find / zu. erforschen suchen und dies
jenigen, welche den Styudirenden zum Schnidtumachen
verleiten; oder ihn übermäßig übervortheilt haben, nach
Befinden der Umstände der Obrigkeit anzeigen. Eiüdlich
muß er 5) bey dem Abgange des Studirenden seine
Angelegenheiten reguliren, 11, Perfönliche Pflege
und Vorsorge, besonders in Krankheiten, Die
Nothbwendigkeit leuchtet von selbst ein, da man nicht
Immer aof eine hinlängliche Vorsorge der Hauswirthe
rechnen kai.“ 1V, Aufsicht über den Wandel.
€t mif ibt mit den Gefahren, die ihn waren, s

^ ann
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faut madjen ; von Verfährern und bösry-Beyspicken
zu enkfernen suchen, ihn, wenn er aus Unbesonnenheit
strauchelt, aufrichten; durch eindringliche Vorstellungen
erst als Fregad' glimpflich, dann auch-als -täterlichest
Führer ernstlich ;; von Abwegen abzubringen: bemüthet
jeyn, die Aeltern dävon benachrichtigen; wenn cs kothe
wendig wird , und wenn auch dies: nicht Hilft 2 der acas
demischen Behörde die erfoderlichen Nachrichten ertheis
len. Er muß ferner- verhüten, daß der Studirende
nicht in ein Haus ziehet, dessen Bewohner .im Ruf der
Unlitklichkeit ehen ; muß die Schulfreunde, Bekannte,
Verwandte und Hausgeuossen des Studiwegdeu sogleich
bey der Ankunft: erfragen , und deren Lebensaxt. erfor
(dens. mu sich mit den öffentlichen zur Erholung und
zum Vergnügen bestimmten Orten und Apsialten genag
bekannt machen; und nicht allein den Jängling-vor vers
dächtigen Gelegenheiten, so wie vor unzüchtigenPersonen
und Spielern warnen, sondern auch der Obrigkeit davon
Kenntniß verschaffen. Erinuß sie von Zeit zu Zeit uns
erwartet besuchen, und sich bey ihren Lehrern nach ih»
rem Fleiße erkundigen. Er muß ihnen in seinem Hause
zu jeder Zeit Zutritt verstatten, gemeinschaftliche Pro»
menaden, mit ihuen machen , sie bisweilen , wenn es
angeht, zu einer frugalen Mahlzeit einladen, und“ so»
wohi überhaupt, als besonders in den Ferien, für ihrs
nügliche Unterhaltung sorgen. Diejenigen a weiche eie
nen übermäßigen Fleiß beweisen, muß er-davon zurücke
batten, Er muß auf die Lectsre desStydirenden. und
andere Rebenbeschäftigungen achten , Streitigkeiteg
und Händel sogleich zu ersticken suchen , gegen Duells
und Ordensverbindungen schleunigen obrigkeitlihen
Beystand veranlassen. Wahrscheinlich wird er dies
alles bestreiten kdunen , wenn cr täglich 10 Stunden
hiezu verwendet, und also zu eignen Geschäften noch
einige Stunden übrig haben. Mehrere Cüratvren wert
den. sich unterstüßen können. Sollten Neltern etwa
ihre Söhne dieser Curatel nicht gerne öffentli&lt; anver-
ftätren wollen, aber doch wünschen, inégebeim unb opm
daß es denselben bekannt wird, von.ihrem Febenswandel

- vn
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und Fleiß unterrichtet zu werden; so ist der Curator
auch zu dieser geheimen Aufsicht und Berichtsersiattung
gegen eine verhältnißmäßige Belohnung zu verpflichten.
V, Aufsicht über den Haushalt und Verwal+
kung der Kasse. Von den Aeltern und Vormündern
wird es abhängen, ob sie ihren Söhnen und Pflegbes
fohlnen die bestimmten Sustentationsgelder zur eignen
Werwendung übergeben, und dem Curator nur den
Auftrag ertheilen wollen, öber ihren Haushalt zu was
(jen, und infsoferne es ndthig ist, sich Rechenschaft
darüber ablegen zu lassen 3 oder ob sie es rathsamer fin-
den, dem Curator die Kasse anzuvertrauen, wobey aber
doch dem Stüdirenden zu seinen kleinen Ausgaben eine
gewisse Summe äusgeseßt, und etwa monatlich zu reis
hen seyn wird. In den meisten Fällen ist es wohl raths«
famer ; daß män dem Studirenden die eigne Verwale
fung des Geldes überläßt, solange man sich noch nicht
überzeugt bat, daß er dazu uatanglich ist. Hak der
Curator bloß die Aufsicht über die Oeconomie des
Studirenden, so muß dieser eine genaue Rechnung über
seine Einnahme und Ausgabe führen , und solche dem
Curator von Zeit zu Zeit zur Revision vorlegen; eigent:
Iich müßte. freylich noch. die jedesmalige Vorlegung des
Tassenbestandes hinzukommen 3 diese mögte aber mit zu
vielen Schwierigkeiten und Verdruß derbunden seyn.
Außerdem aber müßte die geselztiche Borschrift gemacht
werden , daß niemand den unter Aufsicht-geseßten Stu-
direnden - deren Qualität an einem bestimmten Orte zu
erkundigen wäre, Waarcn auf Credit verabfolgte, Geld
anliche, oder Speisegeld, Quartiermiethe, u. d. g. nach
der Verfallzeit oreditirte, ohne die Zustimmung des
Curators erhalten zu haben. Uebernimmt aber der
Curator die ganze Verwaltung der Kasse, so muß er
mit den Aeltern den Etat des Studirenden genau regye
Iiren , und nachhin diesen periodisch, etwa halbjährig,
Rechnung ablegen z auch neben den gewöhnlichen Quis»
tungen noch die Ausgaben von Zeit zu Zeit durc&lt;.den
Studirenden, als für ihn verwendet, agnosciren lassen,

-. € Das Uebrige künftig.)
8,
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3.
Mecklenburgisches Journal, Zweyten Bandes drittes

Gtüd. 1806, März. Schwerin und Wismar, in
der Bödnerschen Buchhandlung. 5 Bogen in Ockay,

Cvnhbalt. 1) Ueber die Theilnahme der Mütter
JS an der ersten intellectuellen Bildung ihrer
Rinder nach Pestalozzis tlTetbooe, von Jorn. 9.
Simonis. Der Hr, Verf. findet P. Buch der
Mütter , theils an sich, theils in Rücksicht auf die
Kenntnisse der meisten Mütter , uicht ganz zweckmäßig :
und wünschet“ daher ein anderes Buch der Art nach
einem andern Plane. 2) Einige t3acbricdbten von
der 1712 in der 7ähe von Gadebusch zwischen
der dänisch - sächsischen und der schwedischen
Armee vorgefallenen Schlacht, von ru, 9. anc.
= Die Nachrichten sind aus zwey Kirchenbüchern und
einigen mündlichen Erzählungen gesammelt. ( Da das
Detail einer solchen Schlacht iu bie mel. eetnicht gehöret, so wäre es doch wohl udthig geweset),
dänische und schwedische Schriftstelier nachzusehen,
wenn darüber ein gedruckter Aufsaß geliefert werden
sollte, Und da htte das Buch, auf welches man hiebey
zunächst verfallen wird , nänzlich ordbergs Leben
Carls-X11, über manche hier angebrachte 'Vermuthutt
gen schon Auskunft geben können. Der daselbst, 2 Tb.
S. 38x, f. befindliche Bericht ist zwär auch nicht sehr
umständlich : er ist aber mit einem in Kupfer gestochenen
Plane der Schlacht begleitet, welcher das Locale him
länglich darstellt.) 3) Ltachtrag zu einer vormaligen
Nachricht. (13 B. S..186, Nr. 8.) Hr. P. Hane hat
auch von der vussischen verwittweten Kaiserin für einExemplar seiner Geschichte eine goldene Dose erhalten,
4) Ueber Mecklenburgs Volfsmenge, von Hrit.
P. Reinhokd, = H.R. zweifelt an den bisherigen
Angaben, und glaubt für das ganze Land mit Einschiuß
von Ratzeburg 445000 Menschen annehmen zu kön»
nen. (Beym Uebergang von S. 224 zu 225 ist eine
Gtelle des Manuscripts ausgelassen, und der Sinn

S ge
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gestdret. Die Berechnung scheint doch ju Dod.) 5)
Literarische Statiitik der LHerzogtbümer Teck,lenpurg. Fortseßung. 6) "Picrets Erfahrungen
in Absicht der Schafzucht. 7) Noch etwas über
den Berberitzen: Strauch.

d.
VWorbereitungs- und Confirmations-Reden von C. S.

- Schmidt, Prediger zu Moisall im Melenburg-
Schwerinschen. Nebst einer Orgel - Einweihungs:
Predigt yon demselben. Schwerin, gedruckt bey J.
W. Bärensprungs Erben, 1806. 77 Bogenin Octayv.

ier Vorbereitungs - Reden haben die Verbindung
: des religidsen Sinnes mit den-Ueberzengungen von

ben Glaubenswahrbeiten, die persdnliche Anbänglichkeit
an Chrisium ,/ unsern Erldser , die Bibel, als heilige
'Sthrift , und das Gebet, zum Gegenstande. Bey den
in den drey Confirmations - Reden enthaltenen allge-
meinen Erinnerungen sind Joh, 15, 9,- Sprüchw.
Sal. 3, 23. und Jerem. 29) 13. 14: zum Grunde
gelegt. Die Orgel » Predigt handelt vom Werth der
ebristlichen Absicht, durch den von der Orgel begleiteten
Gesang unsere gottesdienstlichen Versammlungen zu er-
Heben. Gy. wenig nach dem wesentlichen Inhalt, als
nach der wortreichen Darstellung kann ich diese Reden zu
den vorzüglichern rechnen.

I.

9[" 26 May verstarb zu Schwerin der Hr. Yost,Director Hennemann.: Er war zugleich Sach-
wald, und dies hat-ihm Veränlassung gegeben, mehrere
juristische“ Schrifteit dririken zu sassen, davon die meisten
in diesen Blättern aset fino; ein aar anbere gtbàren in frübecre Seiten:
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Rostoc&gt;kschen Academie,
13. Band. 34. Stück,

Den 2. September 1806,

| Es

Bruchstäcke einer physisch - medicinischen Beschreibung
von Rosso&gt;. Zweyte Abtheilung. Einladung zur
Feyer des Osterfestes von Wilhelm Josepbi, als
jetzigem Rector der Universität. Rosto&gt;, den 6 April,
18056.. Gedruckt in der Adlerschen Officin, 23 Boo
gen.“ Dritte Abtheilung; Einladung zur Feyer
des Pfingsifestes. Rosto&gt;, den 25 May, 1806, 3 Bos
gen in Octav.

bgleich iß mich dem Vernehmen nach in derjenk
' gen Vorausseßzung geirret habe, durc&lt;ß welche

die Einrichtung meiner Anzeige der ersten Ab-
tbeibida (xs B. S. 177.) bestimmet ward: so wirdes
doch nicht nnnüß seyn, in Lbsicht. des Osierprogramms
in ceben-dex Maaße fortzufahren. 6 9. Wohnungen.
Der Hr. Verf. gesellet sich zu denen, welche die Stadt
für wenig bevölkert halten ! er gestehet aber doch, daß
sie mehr Einwohner hat, als in derselben nothdürftige
Wohnung finden, und, ohne eine Theurung der unenfo
behrlichsten Lebens-Bedürfnisse zu veranlassen, sich aufs
Halten tdnnen. An den Wohnungen tadelt er manches,
doch ohne sich darauf einzulassen, wie ein Haus, das. sich
in der Regel auf einen mäßigen Plaß beschränkehi muß,
Und än den Seiten. meistens kein Li&lt;t erhalten kann,
fn physischemedicinisher Hinsicht.einzurichten sey, Solle
ten insbesondere die Alkoven einen unbeschränktch Tadel
verdienen, wenn sie .mit zweckmäßigen Oeftungen jur

i eÄRCHIV
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beständigen Lüftung versehen sind? &amp;. 10, "Aircben
und Begräbnißplätze. Die Kirchen sind alle noch
nicht didietisch eingerichtek: wie aber ihre Einrichtung
gemacht werden müsse, ist nicht angegeben. Das Be-
graben der Todten in den Kirchen wird , wie acwöhn-
liy gemivbilliget. 8 x7. Gewässer. Der Nahme
Oberwarnowbezeichnet den ganzen Fluß jenseits der
Schleuse, bis na&lt;- Schwaan, Der mittelstädter
Bory ist meines Wisiens ein dsfentliches Institut, und
daher auch in seinerVerfassung von den -bepdcen andern
merklich verschieden. Daß die 'Specnla eire Wasser-
kunst gewesen, bezweifle ich. 6, 13, Vorstädte. Ich
würde die 3 Brüche und den Mühlendamm noch zu
den Vorstädten rechnen.

Hiemit schließt sich "der erste Abschnitt des ganzen
Werks. der eine allgemeine Beschreibung der
Stadt enthalten soll. In dein Pfingstprogramm sind
von dem zweyten Abschnitt, weicher die besondere
Betrachtung der vorzüglichsten äußern Verhält,
nisse ,. welche einen Einfluß auf den Character
und die physische Organisation derBLinwohner
baben, insich faßt, die 3 erstemParagraphen zu finden;
nämlich 3. 1. Luft und Witterung, 6. 2. Gewevbe
und 5. 3. Speisen. Sis liesern hauptsächlich nur
tabellarische Angaben von den Witterungsbeobachtun
gen des Hrn, Prot. Nieper, von den Gewerben nach
dem Staatscalender, und von den Nahmey.der einzel
nen Nahrungsmittei aus dem Thier: und Pflanzenreiche z
der 5 2 ist verhältnikmäßig kurz behandelt. Ich bes
merke alsp aus diesem Abschuitte bloß,- daß die Luft
in znd.ym Rostock für vorzüglich rein. und gesund
ertläret wird,

4.

JZeschluß des Auszugs aus Schmidts Betrach-
tungen über die Universitäten in Röcksicht

auf Bildung, Pflege, Ceconomie und Wandel
der Studirenden. -- Fürdiese Bemühungen muß

aber der Curator auch anständig rcmunerirt werden.
ITHTI
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Billig wäre es, daß der Staat ihm wenigstens 300%E
Jahrgebalt gebe ; wenn auc 4 dergleichen Enratoren
auf einer Universität ndthig wären, so wfirde das nur
1:00 XE betragen. Außerdem aber können und müssen
die Aeltern und Vorgeschten der Stndirenden ihnnach
Verhältniß der Summe, die den Studirenden.ausges
fegt ist , und nach Verschiedenheit desjenigen, was ct
zu besorgen hat, belohnen. Rechnet man 10%E für
einen Studirenden, der unter 30072 zu verzehren hat,
mit Ansschluß der Kassenverwaltung und der Berichte
und läßt diese Vergürnng nach Proportion steigeu, [9
würde nach einem ungefähren Aaschlage ein Eurator/
dem 25 Studtrende zur Aufsicht angewiesen sind, von
diesen 632 28S erhalten, „mithin zujammen 932 2*S
Einnahme haben. Die Wahl eines svichen Curators
müßte nicht vom academischen Senat, der bioß mit
seinen Vorschlägen nnd Gutachten dabey zu hören ist,
sondexn von -einer höhern Behörde geschehen. Dem
Senat aber, oder noch besser einer aus demselben und
aus der-Civilobrigkeit erwählten Deputation , müßte
die specielle Inspection über den von ihr eydlich zu vers
pflichtenden Curator, so wie dessen obrigkeitliche Unter
stüßung, übertragen werden. Jhr müßten auch die über
die Kässenverwaltung geführten Rechnungen zur Revis
sion vorgekegt werden. Die Garantie für die Kassch
müßte der Staat übernehmen; und sich dagegen wieder
möglichste Sicherheit zu verschaffen suchen.

Er ergiebt sich leicht, daß dieser Vorschlag aus meh
reren einzelnen Einrichtungen , darüber die Erfahrung
schön entschieden hat, zusammengesetzt ist : und ich mögte
daher von dessen Ausführung so große Erwartungen
nicht hegen , als der Hr. Verf. hakt. Denn 1. am näch-
sien-kommt der angerathenen 'Curatel die Bufsicht eines
Professors , der Studirende in sein Haus uud an sef-
nen Tisch nimmt, an den“also auch gewöhnlich das den
Stuüdirenden bestimmte Geld addressret wird... Der
zwischen einem Professor und einem.&gt;andern Gesehrten
wirklich oder vermeintlich vorhandene Unterschied ist
doc&lt;ß nnbedeutend, besonders wenn dagegender genauere

: : ina
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Umgang. und die engere Aussicht im eignen Hause in
Anschlag gebracht wird. Gleichwohl hat die hisherige
Erfabrung nicht ergeben, daß dies Verhältniß den Sty-
birtnben von Schuldenmachen und andern Unordnun»
gen sicherer abhalte , als unter andern Umständen ge-
schiehet. Noch viel weniger bedeutet das bloße Logiren
in dem Hause eines Professors, wenn damit nicht der
Tisch und die Aufsicht über die Kasse verbunden ist.
II. Reiche Studirende sind nicht ganz selten mit einem
Hofmeister begleitet , der eine viel genauere Aufsiht
und Vorsorge beweisen kann, als der vorgeschlagene
Curator, und leichter, als dieser, Nachrichten von dem,
was unter den Studeaten vorgeht, erhalten kann; auch
bisweilen sogar gleiche Local-Kenntnisiedaben wird, dann
nämlich , wenn er selbst vorher auf derfelben Universi
tätftudirte, Gleichwohl hat man nach den bisherigen
Erfahrungen dies für kein sicheres Mittel ansehen dür-
fen, den. Jüngling für Schulden und Ausschweifyu-
gen zu sichern. 111. Einer größern Aussicht, als von
dem Curator zu erwarten ist, war vormals der Stu-
dirende in den Collegien-Gebäuden ynterworfen, und
ist es an einigen Orten noch. Aber bemutgeadtet fin,
den die meisten Gelehrten , welche über diesen Gegen-
stand geschrieben haben, diese Einrichtung nicht nüglich.
IV, Wäre aber auch ein solcher Curator im Stande,
mehr zu bewirken, als der Professor, welcher Studirende
ins Haus nimmt , der Hofmeister und der Aufseher
im Collegien-Gebäude , so wird es doch schwer halten,
Leute zu finden, die sich dieser Curatel vnterziehen,
Die zu erwartende Einnahme ist schr ungewiß; der ge
nauere Umgang mit Studirenden , vie-mqn von Aus-
gaben und Ungebührlichkeiten abhalten soll, hat für
den Curator und dessen Familie manches Widrige z
und wenn der Zweck verfehlt wird ,:so sind eine Menge
gegründeter und ungegründeter Vorwärfe zu erwarten,
fheils von den Aeltern , welche die Schuld lieber dem
Curator als ihren Kindern beymessen werden, theils von
dem academischen Senate, der oft mehr fodern-mdgte,
als geleistet werden kann. Auf der andern Seits aber

wir
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wird es nicht leicht seyn, zu prüfen, ob diejenigen,
die zur Annahme der Curatel bereit sind, die voraus-
zusckenden Eigenschaften haben, V. Angenommen in-
zwischen , daß man den besien Mann getunben babe;
wie wird dieser zu rechter Zeit die ndthigen Nachrich»
ten über das Betragen seines Cyranden erhalten ? Auf
die Nachrichten von den Professoren , Hauswirthen,
Gastwirthen , andern Studenten, und den übrigen mir
dem Studirenden umgehenden Personen ist nach den
bisberigen Erfahrungen wenig zu rechnen. Spione
aller Ark, die ohnehin guteBelohnung verlangen wür»
den, lassen sich auch nicht einpfehlen. Und ohne si:
&lt;here und hinlängliche Kenntniß desjenigen, was vor-
geht; wird der Curator selten etwas ausrichten. V1.
Aber auch die Vergütung für die Aufficht ist zu geringe
angeschiaget, Wer diesem Geschäffte täglich 10 Stun-
den widmen soll, wird zu keinem ändern Erwerb Zeit
Dbrig behalten, und seine eignen Sachen nicht immer
besorgen kdnnen. Gleichwohl würde er nach den eignen
Berechnungen des Hrn. Verf, von 25 Studirenden,
wenn man ihm diese auch garantiren könnte, nur 6322
jährlich zu erheben haben , obgleich die Aeltern und
Vormünder die Remuneration vielleicht noc&lt; zu groß
finden mdgten. Diese reichen aber sichtlich nicht zu,
wenn er 25 Personen von Zest zu Zeit mit einem -frugä-
len Mahse bewirthen soll. Yuf ein irgend bedeutendes
Gehalt ist bey dem mäßigen Fond der meisien Univper-
sitäten nicht zu rehnen. VIT Daß Aeltern und Vor-
münder meistens nicht geneigt sind, das Geld für die
Studirenden administriren zu lassen, hatdie Erfahrung
bey dem in Halle zuerst eingerichteten Administration
Collegio gezeiget.

3.

Regulativ des bey der feyerlichen hohen Vermählung
der Durchlauchtigsten Prinzessin, Charlotte Frie-
deripe , Tochter des Durchl. regierenden . Herzogs
von Mecklenburg: Schwerin , mit Sr, Kdanigl. Hoheit
dem Prinzen Christan Sriederich von Dännemark,

zu
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zu beobachtenden Ceremoniels. Schwerin, 18056.
Gedruckt bey J. W. Bärensprungs Erben. 1X Bo,
gen in Octav.

Dana und Vändalia, Eine Bardiete, zur Feyer der
Vermählung Sr. Kdnigl. Hoheit des Herrn Frie-
derich Christian, und Ihrer Hochfürstlichen Durch»
laucht der Frau Charlotte Friederike , Prinzessin
von Mecklenburg - Schwerin , gesungen von Philo-
patros, 1806, .2 Bogen in Octayv.

(Sisi mag freylich die erste dieser beyden Schrif-tem nicht in das litterarische Fach gehören ; indeß
kaun die Anzeige ihres Dascyns doch vielleicht einmal
jemanden angenehm seyn. Die zweyte enthält zuerst
auf 3 Blättern ein Gedicht, dem dex Nahme eines Bar-
diets nur in der Hinsicht zukommen kann, daß darin
die alte nordische Mythologie angebracht ist. Der Hr.
Verf. meint zwar, daß diese Mythen (cbr gerdienten,
daß die Nation wicder einheimisch in diesem Heilig
thum der Bätex werde: ich dächte aber dom, daß es
nur für schr wenige empfehlbar werden wird, diesem
entbehrlichen und ungewissen Gegenstand einige Zeit zu
widnien ; schlinm-.ger ug, daß wan-fich mit der grie-
&lt;ischen undrdmischen Mythologie schon so viel beschäf«
tigen muß. Fölgende Probe mag zeigen, db dies Bes
dicht dadurch mehr Werth erhalten hat, als es sonst
baben würde.

Ausgeschmü&gt;t ist sie mit Snotra's Golde,
Und mit .OQyna's Menschen- Freundlichkeit!
Lossen's Anmuth gürtet Unsre Holde !
Sreya hat zur Ljebe fie. geweiht? .
Wird dein Christian Balder's Thaten üben,
Wird Sie Ihn, wie Lanna, zärtlich lieben,

So wie Blumen aus der Erde keimen,
eben atfmet, und die Freude singt,
Süße Fürchte ?nospen auf den Bäumen,
Wenn die Hertha Radegast umschlingt :-
So wird Christian's und Charldttem's Liebe
Sich verherrlichen durch Schöpfer: Triebe! die
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D ie tYorne gab ihm Sc&lt;ild und Lanze,

Zu beschirmen deinen freyen Heerd ! :
Ihrverlieh sie aus Jdunen's Kranze
Eine schöne Blume, Kronen werth!
Dana Dir drey Runen , Ruhm! Glück!

Frieden!Göfferthum ist Dir durch Sie beschieden !
Mit des Falken leichtem Flügelschlage

Eilte in die Zyku-ft hin mein Geist,
38 erspähn das Glück von diesem Tage :
Ob die Nachwelt “ihn auch segnend preist? =
Juble den Accorden der Bardale!
Juble: Däne, Norrmann und Vaändale,

Das Ucbrige sind Anmerkungen , oder , wie der Verf.
es neunt, eine Nachschrift , in welcher. theils diese
fremden Nahmen kurz ertläret, theils allerhand hieher
wohl nicht gehörige Dinge, unter andern eine Verthei«
digung der Wenden gegen den Vorwurf der Barba-
rey, enthalten sind. "

4,

ge Gelegenheit der Untersuchung einiger Studen
tenhändel ward zur Entschuldigung angeführt,

es sey hier üblich, baß dir meisten Studirenden im
Anfange einesjeden Halbjahres ein sogenanntes großes
Commerz veranstalteten. So wenig diese Verände-
rung des Nähmens und eines Theils der Einrichtung
eine sonst verbotene Sache eitts&lt;uldigen kann :-so hielt
man es 0d) nicht unzwecdmäßig , diese sogenannten
großen Commerze auch unter dieser neuen Beneanurg
Kausdrücflich zu untersagen. ' Es ward“ also folgender
Anschlag am schwarzen Brette publiciret; —

n' Rector und Concilium hiesiger Academie haben
bey „Gelegenheit einer angestellten Untersuchung mit
Befremden erfahren, daß einige ältere Etudirende den
Jüngern, und insbesondere den auf Ostern erst angekom»
menen Commilitonen, die ganz ungegründete Vorstel-
lung gemacht, es sey hieselbst üblich , daß alle halbe

abre



272 Annal.d, Rost, Acad. 4 3,B.34,. St.ffabteocin gropes Gommen augeflellet merbe,—Souhätte freylich ein jeder von selbst ermessen können , daß
dies Vorgeden unrichtig sey, und Gesellschaften dieser
Art zu den in den Studenten «Gesetzen verbotenen Zus
sammenkünften gebören 3; wie sie denu , wenn man auch
ihre schlimmsten Seitän möglichst zu verbergen sucht,
dennoch immer cine überflüssige, und für manchen nicht
ganz freywillige Ausgabe, Veranlasjyungen zur Betrüuns
kenheit und zu Händeln , und zudringliche Verbindun
gen mit sich führen z. welches alles denn die Folgen ei
nes solchen vor einigen Wochen veranstalteten Commer«
zes ebenfalls befättigen, Damit inzwischen dieser Wahn
nicht weiter verbreitet werde, so sollen diese Commerze
hiedurc&lt; noch besonders und ausdrüclich verboten seyn,
Diejenigen also, weiche dieselben veranstalten und be-
fdrdern , oder auf denselben irgend eine Direction über,
nehmen , haben schon deshalb eine angemesiene Strafe
zu erwarten ; die dadurch veranlaßten Ungebühren sollen
firenger / als andere , beahndet werden; und die Ent-
schuldigung der Trynkenheit soll dabey niemanden recht»
fertigen. Rosioc&gt; , deu 236 Jun. 1806.

teme ma Ae

Syn dem Absterben des Herrn C,D. Martini hatdie Juristen - Facultät dem Concilio , zum Be-
huf der weitern Nomination an die herzogliche Regie-
rung, den Hrn. Prof. Cramer in Riel „ den Hry.
Prof. Göde in Jeng , den orn. Prof. Heise 'in
Heidelberg, den Hry. Doct, Rodbertus.in Greifs»
wald , den Put Prof, Schnaubert in Jena „undden Hrn. Prof. Seidensticker daselbst, vorgeschlagen.
Zweene von ihnen waren auch (don ben bem vorigeu
Vorschlage (13 B. .S. 64.) gewählt. Das Coneilium
bestimmte sich diesmal für die Hrn. Cramer, Göde
und Schnaubert,

6. ,

e Etat der Otabt 2toftod? ift aud). für bas
Jahr x806 abgedruckt ; die Einrichtung ist unprt

ánbert geblieben, (x3 $5... &amp; 6.)
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De vera origine, genuina vi ac indole ftipulationis,
Commentatio biftorico - iuridica, quam aufpiciis
inclytae Facultatis iuridicae in Academia Ruperta-
Carolina pro fummis in vtroque iure adipifcendis
honoribus examini eruditorum. fuübmittit C2r, Fr,
Müiüblenbruch , Roftochienfis. Heidelbergae, menfeAprilis MbCcccv.|Mannbemiae,typishofpitaliscinici, 6 Bogen in Quart,

nter manchen Gegenständen des römischen Rechts,
darüber uns sowenig das justinfaneische Gesetzbuch
als andere Schriftsteller eine völlig befriedigende

Auskunft geben, gehöret auch die Lehre von der Sti-
pulation. Der Hr. Verf. hat den Versuch gemacht,
den Begriff dieses Contracts genauer zu bestimmen, als
gewöhnlich geschiehet. Er hat dieser Erörterung die
Form gegeben, daß in einem Abschnitt dieser Jnaugurals
Schrift, generalia de kundamento et historia pactorum
atque contractuum, voraufgehen, und dann einzweyter,
de ftipulatione, mitfolgenden vier Abtheilungen folget z
I. Communis de natura ftipulationis fententia et varizlureconfultorum errores recenfentur.—IL.Devíuetfrequentia flipulationis in foro Romano, et de magnainter ftipulationem|et.alioscontractusdifferentia,lI. De probabili ftipulationis origine, IV. Vera et
genuina ftipulationis notio. Sn 9Ibfid)t der Sache selbst
ist der Hr. Verf, der Meinung, daß das ältere Nexum
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die Veranlasjung zur Stipulation gegeben habe : und
daß das Wesentliche dieses Contracts in der ausdrüc,
lichen Erklärung, eine Stipulation schließen zu wollen,
bestehe. Expressa declaratio contrahentium, velle fe
ftipulationem contrahere, omni inesse debet ftipula-
tioni, 9n be Richtigkeit dieses , durch die Natur der
Sache noch mehr , als durch die angeführten Geseße
unterstüßten Grundsatzes ist wohl nicht zu zweifeln:
aber zur Aufklärung der Form und übrigen Eigenthüm«
lichkeiten des Contracts trägt er doch zu wenig bey, als
daß man nicht wünschen sollte , auf einem andern Wege
zu einer genanern Kenntniß zu gelangen.

2.

Mec&gt;lenburgis&lt;es Journal, Zweyten Bandes viertes
Stü&gt;. 1806, April. Schwerin und Wismar, 2c.
5 Bogen in Octav.

Svxnhalt: 1) Ueber die Bildung.des mecklenb.
Y Bauern von C. 8. S. zu 177. =- Nußer dem
ndthigen Unterricht über seinen Stand und dessen Ver-
hältniß zu andern Ständen, manche Gegenstände der
ihn umgebenden Natur, und die Grundsätze der Moral,
hält der Hr. Verf. noch erfoderlich, daß er a) schreiben,
und b) rechnen ierne, c) allgemeine Begriffe von Welt«
gegenden, Nationen, Reichen , Handel, besonders
Kornhandel, Witterungs- Veränderungen , Landcesver»-
fassung babe, insbesondere von solchen Einrichtungen und
Geseßen, die ihn und seinen Stand treffen , d) diätekis
sche Kenntnisse zur Erhaltung seiner Gesundheit erlange,
e) die Bergnügungen des Lebens richtig beurtheilen
könne, um sie mit Auswahl zu genießen, f) von den neuen
Verbesserungen und Erfindungen, die den Ackerbauy
und die Wirthschaft betreffen , Nachricht erhalte , end-
lid) g) bey Waaren und Bedürfnissen , besonders sols
&lt;en, die ihm von hausirenden Kaufleuten angeboten
werden , imgleichen bh) bey ESchuldverschreibungen,
Quitungen und so'ichen Verhältnissen , die darauf Be-
zug haben, einige Vorsicht anzuwenden im Stande sey.
(Sollte zur Zeit dies wohl alles in Unrechnyng kom-

mes
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men dürfen?) 2) Litterarische Statistik. Fort-
seßung. 3) Ueber die Dauer des Antonii: oder
Trinitatis- Termins in niecklenburg, von Hrn.
Doct. 4. |. Bornemann in Gadebusch, --- Eine
bey Burchard und Ranpz abaedruckte , im Aus,
druck nicht correct genug gefaßte Belehrung der hiesie
gen Juristen - Facultät hat dem Verf. , dem doch auch
die Gabe einer zutreffenden Darstellung jeßt noch man«-
gelt; und dem daneben eine vollständige Kenntniß des
Gegenstandes abzugehen scheint, zu einigen unndthigen
Zweifeln veranlaßt. Die hiesige Belehrung betrifft
die Frage : ob der Autonii , und also auch der Trinita-
tis-Termin sieben oder aht Tage daure? Wenn sich die
hiesige Facultät für die lezte auch auf dem Landtage
von 1794 von den Landständen gebilligte Meinung
erklärte, so geschähe dies aus dem Grunde, weil man
in Ermangelung anderer Entscheidungsregeln die mils
dere Meinung vorzichen mußte : es kommt ohnehin
dem Gläubiger eben fowoh! zu Gute, daß er am achten
Tage fündigen, als dem Schuldner, daß er noch am
achten Tage bezahlen kann. ,IJn Bezug auf die Enks
scheidungsgründe einer ausvärtigen Urthel fügte man
hinzu , daß der daselbst bey der Zahl 24 supponirte
Druckfehler vielmehr in der Zahl6 zu suchen seyn mögte:
wenigstens erhellet aus der Rede des C. R. Mandtzel,
daß schon in einem ältern Laudo die Absicht gewesen
ist, die billigere Meinung anzunehmen. Gegen diese
Entscheidung sche im noch jezt keinen erheblichen Git;
wand ; denn das, was hier gesagt wird, trifft größten
theils weit vom Ziele. Aber freylich hat der Referent
sich nicht correct genug ausgedruckt, und inbesons
dere hatseine Vermuthung, es sey bey der verschiedenen
Bestimmung ber Sauer des Termins eine gedoppelte
Frage zu beantworten gewesen, keine binlängliche Gründe
für sich, Dahingegen bat das Erkenntniß des Hof- und
Landgerichts einen andern Gegenstand , nämlich nicht
den achten Tag , sondern die- ganze folgende Woche.
In Süstrow und Schwerin wird bekanntlich oft
bebauptet, daß dort der Termin tod) die zweyte

Mm 2 WW 0s
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JOdje Dítburd) máfre: mil von baber mebrere ber;
jenigen , welche sich mit Geldgeschäfften befassen, die
erste Woche hicher kommen , und das, was hier nicht zu
arrangiren gewesen, dort noch in Richtigkeit bringen
müssen. Diese locale Ausdehnung auf zwey Wochen
mißbilligt das Erkenntniß des Hof - und Landgerichts ;
welches also mit jener Belehrung sehr wohl vereinbar»-
lich ist. Wenn der Hr. Verf. sich weiterhin , wie zu
wünschen ist, der wissenschaftlichen Ausbildung des ein»
heimischen Rechts widmen will, so wird er sich mehr
vorbereiten , und mehr Sorgfalt auf die Darstellung
wenden, insbesondere aber nicht vergessen müssen, daß
manches auf Gründen beruhe, die sich nicht sogleich
auffinden lassen, Hoffentlich wird ihm das Civilrecc&lt;ht
des Hrn, NR. K. A. v. Ramprz und die Praxis nod)
manche Gegenstände nachweisen, die einer Aushülfe bes
dürfen. 4) Beyträge zur meckl. Runst- und
Rünstlern- Geschichte. =“ Nachrichten. von den
Musitern Fasch , I. C. Hertel, I. W. Hertel,
Mad. Affabili und Zeller. 5) Bemerkungen zu
einigen in einem vorhergehenden Stücke (13 B.
S. 240.) aufgestellten Sätzen des Hrn. G. R. v.
"amps, vom Hrnu: P. €. 8. Schmidt zu TMoi-
sal. 6) Wie nöthig ist in unsern Schulen ein
faßlicher Unterricht in den Landesgesetzen?
von Hn. FS. Lorenz, = Hr. L., ist vermuthlich ein
Theolog, denn sonst würde er zuerst gefragt haben, ob
ein für Schulkinder faßlicher Unterricht in den Gesetzen
überall möglich sey? und nicht vorschlagen, daß ein
würdiger Geisilicher oder Schulmann die Ausarbeitung
eines jolchen Büchelchens übernehmen solle. 7) An-
fragen wegen Vertilgung eines Gartenfeindes,
des Schweinigels. 8) Warnung für Liebha«
ber von Canarienvögeln. 9) Schreiben an den
Herausgeber, — von einem Manne der „schon
„längst in seiner Seele den Wunsch gehegt hat, ir-
11 gendwo über die Benennung, Patron, etwas zu le!
„jen,“ und nun sein eignes Schreiben darüber gc
druckt zu lesen bekymmt. 30) Qeonomfé pelti
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tische Bemerkung , =- daß das Bauernlegen die
Erndte verspäte , und die Wintersaat behindere , wenn
die Witterung ungünstig ist. Findet sich dies aber nicht
aud) an Orten, wo keine Bauerngelegt sind? Eigent-
lich ist der Grund alfo wohl darin zu suchen, daß yu»
sere Landleute zu wenig auf Unglücksfälle rechnen,

3'sEneinemBuche,dasdenTitelhat:England,a Wales , Irland und Schottland: Erinne,
rungen an fjatur uno Runst aus einer Reise
in den Jahren 1802 und 1893, von Christian
August Gottlieb Soede, finde ich folgende wenige
Nachrichten und Urtheile über die englischen Universitä-
ten. Vermuthlic&lt; besuchte der Verf. sie selbst nicht.
ITheil, S. 226. Im sechszehnten bis achtzehnten
Jahre beziehen die jungen Engländer eine Universität,
Diesen Nahmen führen bekanntlich Oxford unb Can
bridge: eigentlich aber bestehen sie bloß aus einem
Haufen schlecht angeordneter Gymnasien. Ein engli-
scher Student und ein Schülknabe gehören noch unter
dieselbe Kategorie: er hat seinem Tutor, wird zum
Besuchen der fesigeseßten Lehrstunden und zum Kirchen-
gehen angehalten, sein wissenschastlicher Kreis beschränkt
sich auf die Lectüre der Alten , und er wird, menn. et
gegen die Disciplin versidßt , damit gesiraft, daß er ein
größeres Pensum überseßen muß. Den Jüngling auf
den höchsien Standpunct zu führen, aus welchem in
dem gegenwärtigen Zeitalter die Wisseuschaften betrach-
tet werden, ihm den Ueberblick des großen Feldes zu
erleichtern , auf dem er seine Kräfte versuchen soll, den
heiligen Enthusiasmus aufzuregen und in seinem Ge-
müthe zu unterhalten , dies liegt ganz und gar quer
den Gränzen der wisscuschaftlichen Bildung auf engli«
schen Universitäten. Es giebt zwar einige Professoren,
die von Zeit zu Zeit Vorlesungen halten; allein die Uni-
versitäten sind niht mehr im Besiß des Ruhmes, sich
ausgezeichneter Lehrern zu erfreuecn- Der einzige Vor-
theil , den diese Institute jungen Leuten gewähren 4 ber

| ' cht
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steht in der cursorischen Leetüre der Alten. Dies Stu-
dium der Alten ist gleichsam der Talisman, der die Nn-
fechtungen des illiberalen Mönc&lt;ssinnes, welcher in den
alten Collegien nur noch zu mächtig wirkt, von den jun-
gen Gemüthern abhs&amp;t. Beym Eintritt in die Welt
schütteln sie auch bald den rostigen Schulstanb ab : und
am glülichsten sind sie zu schäßen , wenn sie von ihrem
academischen Leben nichts als die aufgeregte Liebe zu
den Geistern des Ulterthums behalten. 1U1 Theil.
S. 4. Unter den Engländern erblit der Deutsche nur
fdywadje Spuren jencs litterarischen Gemeingeistes, wels
&lt;er die Gelehrten seines Vaterslandes verbindet , den
Enthusiasmys wach erhält, und der Theilnahme an
den Fortschritten des menschlichen Geistes einen cosmo-
politischen Schwung verleihet, In Deutschland. hat
sich eine Gelehrten Republik gebildet, die nicht nur eine
hohe Unabhängigkeit erlangt, und fich zu einer beträcht-
lichen Größe erweitert hat, sondern auch unverkennbar
einen mächtigen Einfluß auf die Stimmung der Nation
behauptet. ( Soslte dies alles wohl so ganz seine Rich-
tigkeit haben ? ) Dahin ist es aber noch nicht unter
den englischen Gelehrten gekommen. Die Nation hat
den Wissenschaften nie jene lebhafte Theilnahme geschenkt,
die sie an den Fortschritten des Handels, der Gewerbe
nnd anderer Angelegenheiten unablässig dußert. Wo
treffliche Schriftsteller nicht hoffen dürfen, uumittelbar
auf ihre Nätion einzuwirken, da pflegen die Großen
und Mächtigen vietumfassende Patronatrechte zu erhale
ten: dies ist in England geschehen, wo nur wenig große
Schriftsteller ihren Weg zum Publicum fanden+ ohne
die Livrce eines vornehmen Mannes zu tragen. Auch
Haben die englischen Geseßgeber seit anderthalb hun-
dert Jahren die wissenschaftliche Vervollkommnung iD:
rer Nation feiner Aufmerksamkeit gewärdiget. In die-
sem langen Zeitraume hat die geseßgebende Gewalt al»
les auf das sorgfältigste beachtet , was den Handel und
die Indüsirie erweitern und beleben , die Gewerbe «t»
leichtern, und der Nation neue Quellen des Neihthums

erdfnen konnte, Doch, während sär den Handelneue
a
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Bahnen gebrochen, die alten Heersiraßen ausgebessert
und geebnet, und alle Mittel angewandt wurden, die
Berührungs - Puncte der handelnden Welt zu vervielfäls
tigen, ließ man unbekümmert das scholastische Unkraut
in den Lyceen und Academien wuchernd um sich greifen,
und jeden Weg, der den Jüngling zur Wissenschaft
führt, unter dem alten Schutte verwittern. Keine ein:
zige öffentlihe, der wissenschaftlichen Ausbildung ge
widmete Anstalt, ungeachtet solche bekanntlich dfter,
als andere Gegenstände der Staatspolicey; einer Revi-
sion bedürfen, bat in neuern Zeiten die verbessernde
Vorsorge der Regierung erfahren. S,18. Bey dem
trägen und bequemen Mönchsleben der englischen Acas
demiker könnte es nyr durch ein Wunder gescheben, daß
der Enthusiasmus für Wissenschaft unter ihnen zur
Flamme aufloderte , und die dunkeln Klostergänge der
Collegien zu Cambridge und Oxford erleuchtete.
In der That läßt sich kein laueres Verbältniß geden-
fen, als das der öffentlichen Lehrer und der Studiren«
den auf den englischen Universitäten: so wenig der Ehr»
geiz der einen nach Beyfall strebt, so wenig bekümmert
sich. der andere um Unterricht. S, 40, Die Gleichgül-
kigfeit gegen schriftstellerishen Ruhm zeigt sich nicht.
bloß bey derjenigen Klasse englischer Gelehrten , die
aus dem Gebiete der Specnlation unablässig in das ge-
schäfftige Leben abgerufen werden : sie verräth sich auch
bey denen, deren Beruf bloß in wissenschaftlichen Be»
schäftigungen bestehet. Unter den academischen Leh-
rery zu O. und C. haben sich zwar einige große Ge«
lehrte auch als Schriftsteller ausgezeichnet ; doch sicht
der größte Theil der Uebrigen keinesweges in dem Rufe
einer lebhaften Theilnahme an den Verhandlungen der
litterarischey Welt, In der That ist die littergrische
Erndte auf den englischen Academien so äußerst armse;
lig, daß es, wann man die erstaunliche Anzahl derer
in Anschlag bringt, die hier nach vollendeter academi»
scher Laufbahn in der freyesten Musse leben , eine un»
erklärliche Erscheinung bleibt. Außer den öffentlichen
Professoren werden durch die Stiftungen bepder Uni-

^ pet
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verfitáten 840 Gelloms unterbalten, benen eine beques
mere sorgenfreyerc Existenz gesichert ist, als vielen nicht
unberühmten Lehrern auf den deutschen Academien.
Diese englischen Ncademiker genießen eine große Freys
Heit „' sie sind durch kein öffentliches Amt gefesselt , sie
haben feinen andern Beruf, als den ihnen die Liebe
zur Wissenschaft auflegt / sie stehen in der Blüthe des
Lebens, wo der Enthysiasmus den Geist am kräftigsten
bewegt, und sie scheinen nag Vollendung ihrer ersten
gcademischen Studien unter den glücklichsten Verhält«
nissen in die litterarische Laufbahn einzutreten. Es ist
auch nicht zu läugnen, daß aus ihnen mehrere der ach,
tungswürdiglien Gelehrten hervorgegangen sind, Aber
wie äußerst selten sind diese Ausnahmen,

4.
Die wohlthätigen Wirkungen der Säuren bey innerli-

den unb äußerlichen Krankheiten ; eine practische
Abhandlung von Dr. 4. GS. Wüstney. Rv«
stoc&gt; und Leipzig, bey Karli Christoph Stiller, 1806.
13 Bogen in Octav. |

NR der eignen Bemerkung des Hrn. Verf. enthält
dies Buch keine.neue Entde&gt;ungen; sondern er

Hat nur den Werth der in Vergessenheit gerathenen
Säuren wieder in Andenken bringen wollen, da fie, als
Reizmittel betrachtet , besonders für die dürftige
Klasse der Kranken in dconomischer Rücksicht einen wich-
tigen Vorzug haben, Er hat zu diesem Endzwe&gt; die
Urtheile vieler ältern und neyern Nerzte über die Säu-
ren und deren Wirkungen gesammelt und zusammenge-
stellet, und seine eignen Erfahrungen damit verbunden.
Welchen Nußken diese Schrift gewähre, muß ich den
Kunsiverständigen zu bestimmen überlassen-

5.
An 21 Jun. verstarb zu Schwerin der Hr. Amt-

many Christian Wilhelm Christlieb Schw
macher, von dem, dußer den besonders herausgeges
benen Schriften , mapcher anonymische Aufjaß in der

Monatsschrift von und für Mecklenburg verfasset seynvil. '
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ls

Grundsäße der Geschgebung, von I. S. Beck, Pro«
fessor der Philosophie zu Rostock, Leipzig, bey Sio
bann Friedrich Hartknoch, 1806, 3 Alph. 93 Bv4
gen-in Octav.

ach einer Einleitung, in welcher mehrere Bes
griffe erkläret werden , trägt der Hr, Verf. im
ersten Hauptstücke, das Recht im Natur-

zustande kurz vor, dann folgt im zwepten Haupte
stücke das öffentliche Recht, Das dritte und aus,
führlichste Hauptstück ist dem Privatrecht im bür«
gerlichen Zustande gewidmet , und ein viertes
Hauptstü&gt; hat die Grundsätze des Völkerrechts
zum Gegenstande. Imt dffentlichen Rechte wird gezeigt,daß Geseggebung, Regierung und höchstes Gericht die
Hauptbedingungen des rechtlichen Züstandes eines Vol-
kes sind, und die übrigen dahin gerechneten Puncty sind
nach diesen Hauptbedingungen geordnet, Das Privat
recht hat noch drey Unterabtheilungen. 1. Von der
Unterthänigkeit des Staatsgenossen , als dem
unmittelbaren Rechtsverbhältniß des Staatsuntertbane sum Gtaateoberboupt.|IL.Gruposätze des Civilrechts. II. Grunofáte beo vis
minalrecbte,. hum

" Je mehr Schwierigkeiten die Verbesserung der jeßig
gen Geseke bisher gefunden hat, desto mehr Dankiyexe
dienen diejenigen, welche is der Bemühgng amen: n et,
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hen , dem Geschäffigmanne hierin vorzuarbeiten. Ins
zwischen dürfte es zur-Erleichterung des Gebrauchs doch
am' RA ep dabey die philosophischen undBolts en“ Grundfäte nicht zu krennen, und von den
enmal bestehenden Geseßen und der allgemein ange
nommeney"Terminologie', sowohl in der Sache selbst
g [8 in der Darstellung, nicht ohne Noth, besonders auch
n icht um irgend eines philosophischen oder politischen
Systems willen) : abzugehen. Der Hr! Verf. dieses
Buches hat sich weniger. mit dem politischen als mit
dem philosophischen Theile der Geselßgebung beschäffti-
get, und mehr die ersten Grundsätze in einem größern
Umfange vorgetragen , als sich auf die gesammten
Grände und die weiteren daraus zu machenden Folge:
rungen eingelassen. Er folgt dabey der aus seinen an-
dern Schriften“ schott bekannten Darstellungsart. Viels-
Leicht ist es indeß nicht überflüssig , ein lefscht zu beur«

m Beyspiel der Behandlungsweise hier- anzw
ren. -

+ Willenlose Dinge / die von der Jdee des allgemei-
nen Willens ausgeschlossey sind / heißen Sachen. Die
lebt ofe und die belebte bloß thierische Natur steht um-ker“diesem Begriff? : Segen Wesen dieser Art giebt es
nicht Pflichten; weil sie willenlos sind. Das Recht ei»
nes Menschen , eine Sache zu gebrauchen, wird bloß
im Verhältniß zu andern Menschen gelten, sofern er
nach allgemeinen Geseßen. von diesem Gebrauch Andere
avsschließen , und sie'- durch Zwang bestimmen kann;
von diesem Gebranch abzustehen. Rechte dieser 'Art
hfßen: dingliche Rechte, Eine-Sache ist das Seine
derjenigen Person; “die das Recht hat, Andere vom
Gebrauch: derselben! ausjuschließen. Auch eine Person
kann der Gegenstand des Willens einer andern Persona
feyn: - Dieses Object isi Glied pes allgemeinen Willens.Deinfach wird, die Möglichkeit des Seinen eines Men»
schen an einer andern Person von Bedingungen abhän»
geit) "die: aus der Persönlichkeit dieses Objects seines
Wisleäs fließen. Das Recht des Menschen , theilhaf-

tig zu seyn einer andern Person, heißt das persönliches €
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Recht, Dasselbe ist von zweyerley Art. Bestimmte
Handlungen „einer Person sind mögliche Objecte des
Willens in einer andern Person. Eine bestimmte
That eines Menschen ist das Seine eines Andern, dem
sie Gegensiand des Willens ist, wenn die Erzwingbar-
keit dieser That der Idee des allgemeinen Willens enf-
spricht. Dieses Necht, einen Menschen durc&lt; Zwangzu bestimmen , daß er eine gewisse That vollbringe, |('
das bloß persönliche Recht. Aber auch das Ver-
mögen einer Person zu Thaten von einer gewissen Ark
kann Gegenstand des Willens eines andern Menschen
seyn. Ein Vermögen zu. gewissen Thaten eines Men-
schen ist das Seine eines Andern, wenn dieser, um
davon Gebrauch zu machen, zu einem Zwange befugt
ist. Sein Recht ist das auf dingliche Art persöne
liche Recht. Sachen , bestimmte Thaten, und das
Vermögen zu Thaten unter einem bestimmten Begriff,
sind die möglichen erwerblichen Nechtsgegenstände. Was
Ohject des menschlichen Willens werden urd es seyn
Fann, steht unter diesen Begriffen. = Personen, Sa
&lt;en und Klagen können nicht als Rechtsgegenstände
aufgeführt werden: diese alte Eintheilung der Objecte
des Rechts hat kein Princip.

26

Ueber die Beytragsverbindlichkeit der Gemeinden zu
zu Kirchen - und Pfarrbauten. Ein Versuch , vet;
anlaßt durch die kürzlich erschienene Schrift des Herrn
Hofraths Franke über diesen Gegenstand. Schwe-
rin, in Commission der Bddnerschen Buchhandlung,
(1806.) 33 Bogen in Octav, re

Syon habe ich mich bemübet, ben elaentlidjenZweck dieser Schrift zu errathen. Nach dem
Ditel mögte man vermuthen , daß sie gegen die Schrift
des Hrn. H. R. Franke (13 B. S. 218.) gerichtet
sey : allein es wird sogleich im Eingange erkläret, daß
sie weder eine Vertheidigung - noch eine Beurtheilung
luer Schrift enthalte, sondern zur Darsiellung derje-
igen (Gründe bestimmet sey - welc&lt;e von oun. S. vict

Nn 2 kidt
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leidt nod) bátten becugt merben. fonneu. — tebet mán
sich aber nun nach den angeblich von Hrn. FS. nicht ges
brauchten und hier crgän,ten Gründen um, so findet
man auch nicht , was man sucht, Denn das Wesent:
liche dieses Aussaßes ist unverändert aus der Schrift
des Hrn, &amp;. entlchnt: und das Uebrige ist so unbedeu-
tend, daß es gar keine Rücksicht verdient. Auch die
Art der Darstellung empfichli diesen Nussaß nicht : viel»
mehr stehet derselbe in dieser Hinsicht der Abhandlung
des Hrn. S, nod) nad): denn eine richtige Auordnung
des Ganzen, eine zweckmäßige Kürze und einen correcten
Ausdruc vermißt man ganz. Wenn ich also der
Schrift bes Hru. 8. keinen wissenschaftlihen Werth
beylegen konnte: so muß ich diese für völlig überfihsüg
erklären.

Zur Bestättigung meines Urtheils will ich einiges
daraus anfähren: Nachdem schon mehr ald die Hälite
mit allerhand Betrachtungen angesüilt ist, welche die
Verbindlichkeit nach dem gemeinen Rechte begründen
sollen , wird der Uebergang zum Landesrechte folgender-
gestalt gemacht: ,, Aus allem Gesagten erhellet , daß
wir kein positives Geseß kennen , das mit bestimmter
Nücksicht auf das Verhältniß der Kirchengemeinde zu
ihren Kirhensachen , sowohl überhaupt als speciell in
Betreff der Conservation derselben, etwas festseßte."
Wanz recht? warum ward denn aber diesen unbrauche
daren Dingen der größere Theil der. Abhandlung ge-
widmet?) ,„, Es muß also bey der allgemeinen Vor-
schrift des Naturrechts sein Bewenden. behalten : und
Hiernach ist die Verpflichtung unserer Kirchengemeindenin Mecklenburg wnläugbar entschieden, da wir keine
Nußnießer der Kir&gt;engüter kennen, und daher den Ei»
gentbämer und Jnhaber der Kir&lt;ensachen selbst zur
Conservation für verpflichtet halten.“ ( Wenn das
Naturrecht hierüber wirklich etwas bestimmte: so hätte
dies deutlicher angegeben und erwiesen werden müssen.
Nah den angefährten unbestimmten Aeußerungen sollte
man glauben, daß es den Prediger, die Wittwe und

den Küster, als Nußnießer und Juhaber der "e
: ubt
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bäude, zu deren Conservation verpflichtete.) ,,Dies"ist
gemeines Recht bey der vorliegenden Untersuchung.“(Wieder eine Verwechselung bekannter Begriffes..dasgemeine Recht ist ja positiv , das Naturrecht nicht; das
Naturrecht kann also nicht gemeines Recht seyn. War-
um wollte man durch willkährliche*Abweichung von
den allgemein angenommenen Erklärungen Zweydeutig:
keiten veranlassen?) „, Zu ihm mössen wir zurückkeh:
ren in allen Fällen, wo specielles Landrecht. nichts bks
stimmt ; und wir dürfen nur dann diese Regel unbefolgtlassen,wennLandesgeseßesieaufheben.Eskommtnun darauf an, ob und in wie ferne dies gemeine
Recht in Mecklenburg gelten könne." (So viele Säte;
so viele Unrichtigkeiten, wenigstens im Ausdrucke.)* ^In deim Resultat,wasderHr.Vaf.S.50ausseiner Exegese der Kirchenordnung und des Landesyer-
gleichs herausbringt, trifft er mit Hrn. 8. zusammen?!
nur daß er nach der revidirken Kirchenordnung den Ges
meinden in kleinen Landstädten und auf den Dörfern
die Reparaturen der Pfarrgebäude nicht bloß sybsidia«
risch , sondern unbedingt zur Last bringt. Dabey fögt
er hinfy? „, Was einzelne gelegentlich ertheilte fürsts
liche Befehle und Verordnungen in Rücksicht der Bey»
kragsverbindlichkeit bestimmen, hat nach unserer Lans
desverfassung nicht die Kraft wahrer gültiger Geseke,
daher die Superintendenten» Instruction v. J. 1681tz
das Mandak au die Thelkower Patronen von 1694, (die
damit übereinssimmende allgemeine Verordnung vom
15 May 1694 ist auch hier übergangen, ) und die
Stiftungsacte von 1784, auf das Resultat meiner
Untersuchung deinen Einfluß haben können.“ Das
hauptsächlichste' Eigne dieser Abhandlung mögte die
Stelle seyn, wo der Einwand, daß gleichwohl nirgends
vorgeschrieben sey , wie zu Kirchenbauten contribyiret
werde , angeführt, und dahin beantwortet, wird ,. daß
man sich in Ermangelung einer Observanz des einzelnen
Drtes nach der Erläuterung der Kirchenordnung richten
müsse. “7, Diese sey zwar kein Landesgesch; indeß wür»
den ihre Borschriften doch bey fürsilichen Patronakpfar-

ren
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xen von den Gemeinden anerkannt, daher das Statut
im 6. I. Lit, IV. als eine Norm angesehen werden
könne, wornach bey dem größten Theile unserer mecäl,
Kirchen verfahren werde.“ ( Wenn man auch diese
Anerkennung ohne weiteren Beweis annehmen will: sy
stehet in der Erläuterung der Kirchenordnung doch auch
nicht mehr, als daß in Ermangelung einer beweislichen
Ordnung, was Patronus und Vingepfarrte bey:
zutragen haben , das geistliche Gericht es entscheidenolle.

Noch bemerke ich , daß auch die allegirten Schriften
nicht mit voller Aufmerksamkeit nachgesehen sind. In
der 6. 34 angeführten Abhandlung von Cramer sicht
8. 10; „„» Nach der Difpofitione Iuris communis liegt
bem Decieatori und Parrono allezeit die Ghuldig-
keit vor den Parochianis'auf, die Kirche und den Kirche
thyrm zu repariren z"' und 6. 1! „Peliciente itaque
probatione confuetudinis in contrarium war selbiger
in vim Concilii Tridentini, qua Decimator ez zzfi-
enul Patronus icl eBenber al$ bie. Parochiani ,. qui
in fubfidium tantum. tenentur, jür Separatur des
Thurms zu condemniren.“ Dies ist do nicht eine
ley mit demjenigen, zu dessen Bestättigung C. ange
führt wird.

Ich habe den Mängeln dieser kleinen Abhandlung
eine umständliche Anzeige gewidmet, weil sehr zu wüas
schen ist» daß ein Mann, der Nbhandlungen aus dem
mel. Rechte auf eigne Kosten drucken läßt, sich der
Erörterung des vaterländischen Rechts fernerhin unter-
ziche 3 dabey aber -auch die zu Schriftstellerarbeiten er-
soderliche Sorgfalt nicht unterlasse, Wenn er sich zus
vor mit seinem Gegenstande völlig bekannt macht, dann
feine eigne Meinung mit Unbefangenheit bestimmet, sei-
nen Aufsäßen mehr Ordnung , Deutlichkeit und Kürze
zu verschaffen sucht , die-Richtigkeit jeder einzelnen
Acußeryug und jedes Allegats hinlänglich prüfet, und
nicht deu ersten flüchtigen Eatwurf sogleich zur Dru«
eferey shit: so wird er für seine Bemühung Dauk

verdienen. Selbst die unter andern Voraussekungen! wo



Acadentie. 13. B. 36, St. 289
wobl zu vertheidigende subsidiarische Beytragsverbind,
lichkeit der. Gemeinden wird sich sodann zutreffender
darstellen lassen.

3.
Gedanken über die zweckmáfsigfte Einrichtung: und

Benutzung óffentlicher Eutbindungsaiftalfen.:5 Eine
Gelegenhbeitssehrift beym Antritt einer Lehtitelle
der Geburtshülfe an. dem Collegio medico - chirur-
gico zu Braunschweig ; womit zugleich die Anzeige
seiner Verlesüungen verbindet Adolph Friedrich
Notde , der) Arzneywissenscheft und Wundarzney-
kunft Doctor! Herzogl; Braunfchweig- Lüneb; Hof.
rath und Leibarzt, ordentlicher offentlicher Lehz
rer.au dem Collegio: medico-chirurgico zu Braun
schweig, Director der herzoglichen Entbindungan-»
stalt, auch Assessor beym Hochfürftl. Obersanitäts-
Collegio daselbst, der medicinischen Gesellschaft zu
Kopenhagen ordentliches, der raturfor(chenden Ge-
sellschaft zu 'Roftock correfpondirendes , wie. auch
der schweizerischen Gesellschaft correfpondirender
Aerzte nnd Wundärzte , und der mecklenburgi-
schen öconomischen Gesellschaw "Ehrenmitglied,
Braunschweig, 1806. Gedruckt bey. Friedrich Vie-
weg, 83 Bogen in gr. Quart,

IZ" diesex-Selegenheitsschrift ist 'es die Absicht des
Hrn. Verf, nicht so schr , neue Bemerkungen

vorzutragen, und das größere gelehrte Publieum als
Leser zu betrachten : sondern er will vielmehr nur auf
die Einwohner des Landes wirken , benen bie ifm an
vertrauete Entbindungs- Anstalt vorzüglich nößen soll.
Außer den Vorlesungen über die Geburtshülfe selbst, und
keiner Nnleitung zum Touchiren, wird er noch Yorles
sungen über Frauenzimmer, und Kinderkranfheiten,
imgleichen über die physische Erziehung der Kinder hals
ken, und; wenn die Verhältnisse es erlauben , im

Sommer, gn in den Nachmiktagssiynden, Unter-richt für Kinder» Wärterinnen geben. :

4
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4. ! ;

Beyträge zur. Kenntniß. einiger deutschen. Elementaw-
Schulanstalten, namentlich der zu Dessau, Leipzig,
Heidelberg , Frankfurt am Mayn und Berlin, von
W. €. L. von Türk, Herzogl. Oldenb. Juftizrath),
der ;natyrforsc&lt;enden. Gesjellschasteh zu: Rostock und
„Ixna - der mineralogischen in Jena Ehren - der Ge-
sellschaft - deatscher Arinenfreunde wirklicem Mit-
gliede. : Leipzig, -x806:, bey Heinrich Gräff. x Alph.
1-Bogen in Octav. | :

e. Hr. Verf. , welcher seine bisherige Stelle in„Weustrelitz mit einer ähnlichen in Oldenburg
verwechselt hat, will-noch ein« Schrift über die Lehre
anstalt des Hru, Pestalozzi unter deni Titel: -Briefe
aus Münden. Buihsee, herausgeben. Die: vor»
liegenden damit anscheinlich in einer Verbindung sie-
henden Beyträge enthalten allerhand Beierkungen
über einzelne Schulea., und über Gegenstände des
Schulunterrichts, [o wie sie sich dem Hrn. Verf. , bey
Gelegenheit einer. - zum Beduf solcher Untersuchungen
angestellten Reise, darboten,

"T
8 .

Give unter-folgendem Titel: „Wider die Freyheit
w" „„ des Getraidehandels, nebst dem angehängten

„ Beweise, daß die Churmark Brandenburg hinläng«
lic und, wohlfeil mit Getraide und Lebensinitteint
„ fortdauernd versorgt , zugleich aber auch der Flor
je des Aferbaues, der Gewerbe, Fabriken und Hand-
„ lyng befördert werden kann. Herausgegeben von dem
„ Krieges- Rath Fischbach, Berlin 1805, bey IJ,

aS Unger.2“ herausgekommene Schrift-isthauptssächlich gegen die Schrift des Hrn. H, R $lorrmann
über bie Freyheit des Getraidehandels (10 5. €. 337.)
gerichtet. Die Widexlegung ist jo umstäudlich ,, daß
sich kein kurzer und dabey verständlicher:Auszug machen
läßt, betrifft auch mehr die allgemeine Ansicht der Sache,
als die besondere Rücksicht auf Meckleuburg. Es ge
nöge also zur Zeit , das Daseyn diesex Gegenschrift
bemerket zu haben.
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Den 30, September 1806,

I,

Der Genius der Gesundheit. Eine Zeitschrift für Df,
fentliche und private Gesundheitspflege. Mit Uns
terstüßung deutscher Aerzte herausgegeben on Dr,
Georg Heinrich Masius , Herzogl. Professor der
Heilkunde auf der Universität zu Rostock, und meh
rerer gelehrten Gesellschaften Mitgiied. Zweyten
Bandes erstes Stück. Rosto&gt;, 1806, beym 5er;
ausgeber, und in der Stillerschen Buchhandlung.
73 Bogen in Octav,

qw nbalt: 1) Wiederholte Erinnerung an die Kuhe
po&gt;kenimpfung , das sicherste Schukmittel gegen
die natürlichen Pocken, und das einzige Mittel

zur Ausrottung derselben. Vom Herausgeber. 2)
Bruchstücke einer physisch - medieinischen Topographie
der Stadt Gnoien. Von ebendemselben. =“ SorLage ist nicht die gesundeste, weil sich in ihrer Nähe unis
pfige Gegenden finden , welche vorzüglich im Herbst die
Luft verderben, und weil der gewöhnlich!wehende Nord-
west bey der unbeständigen Witterung häufig Zugwind
veranlasset. Der Ortist, wenige Häuser ausgenommen,
schlecht gebauet. Der größte Theil der Häuser hat ein
finsteres, trauriges unb baufälliges Anschen, enge, nies
drige , nur im untersten Stoke bewohnbare Zimmer.
Die Straßen sind ziemlich breit, äber äußerst s&lt;hmußig»
Und nicht durchgängig gepflastert : noch weit größer ist
die Unreinlichkeit, die im Innern der mehresten Häuser

Dn» herrscht
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herrscht. Die Nahrungsmittel und Lebensweise sind
der Gesundheit nicht vortheiihaft. (I&lt; kenne diese
Stadt nicht, kann also nicht beurtheilen; ob nicht
einzelne Züge in der ganzen Darstellung zu mildern seyn
mögten ) 3) Neueste Ereignisse in Medicinal - Bege-
benheiten. 4) Kurze Nachrichten, die $ubpodenime
pfung betreffend. == Sollen fortgeseßt werden. 5)
Litteratur. == Eine Anzeige von dreh medicinischen
Schriften.

2,

€ Babe vormalá (13 5. €. 166.) bie 9Seffütti
A gungs.Urkünden für die Universitäten zu 3T 0fcatt
Charkow und Rasan nach einem Abdrucke in der
ballischen Litteratur « Zeitung nachgewiesen. Sie
finden fich aber außerdem noch in der neunzehnten Lie-
ferung der Zeitschrift, Rußland unter Alepander.1
von Storch , wo mit ihnen zugleich die Statuten
für diese drey Academien abgedruckt sind. Unter sich
sind. die Statuten bis auf Nebendinge eben so gleich-
fdrmig, als gedachte Bestättigungs- Urkunden: von den
Statuten für Dorpat und Willnag sind sie hingegen
merklic) verschieden. Mit Rücksicht äuf meine Nach-
richt von den Statuten für Dorpat (12B. S. 250.)
unb YOilna (1285. €. 329.) führe ich daraus
noch einiges an. |

Erstes Rapittel. Voy der Universität
Überhaupt, 8. 1-12. =- 1. 5. Die Universität hat
ihre eigne Verwaltung. Der Rector ist Präsident der-
selben, und die Decane sind die Mitglieder : tbnea
wird vom Curator noch ein unveränderlicher Beysiter
nus den ordentlichen Ptofessoren beygegeben. Der
Verwaltung wird das ganze öconomische Fach der Uni-
versität anvertrauet. d. 8. Ihr wird auch das Gericht
und die Rechtspflege über die zu der Universität gehdri-
gen Beamten übertragen: der Entscheidung der Strei!
tigkeit wohnt noch ein Beamter bep, welcher von der
Universität aus ihren Mitgliedern als Syndicus ge
wählt wird, 5. x 1, Ein vorzügliches Verdienst wirdi
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die Universität sich erwerben, wenn sie aus ihrer Mitte
gelehrte Gesellschaften bildet , die sich sowohl mit der
russischen und alten Litteratur beschäfftigen, als auch
die Verbreitung derjenigen Wissenschaften zu ihrem
Gegenstande machen , die auf Erfahrungen und zuver-
lässige Beobachtungen gegründet sind. Die Universie
tät kann denselben behöülflich seyn, indem sie die Arbei-
ten derselben und die periodischen Schriften auf Ko»
sten der dconomischen Suinmen drucken läßt. Zwewy»-
tes Rapittel. Von dem Rector, $. 13:23. —
Drittes Rapittel. Von den Professoren, und
ihren Pflichten, 6. 24-33. =- 5. 28. Die Haupt»
pflichten der Professoren bestehen darin ; x) daß ihre
Carse auf die beste Art vorgetragen werden , unddaß
sie die Theorie mit ber Praxis verbinden; 2) daß sie
ihre Curse mit den neuen Entdeckungen füllen, welche
mm andern Gegenden vou Europa gemacht werden;
3) daß sie den Sißungen und Prüfungen beywohnen z
4) daß sie den Adjuncten Mittel an Hand geben, zu
einer höhern Stufe der Vollkommenheit zu gelangen.
Viertes Rapitel. Von den Adjuncten und
ibren Pflichten , 5. 34-39. = Sünftes Rapits
tel. Von den Ehrenmitgliedern , 6. 40546. --
$. 40. Die Universität nimmt solche Mänuer, die sich
durch ihre Gelehrsamkeit und ihre Talente berühmt ges
macht haben , es mögen eingebohrne Russen oder Au
länder seyn, zu Ehrenmitgliedern auf. 5. 4x. Der
Vortheil der Universität erfobert, bap fie mit ben ge
[ehrten Societäten in Berbindung siche. Dieserwegen
wählt das Conseil von seinen Ehrenmitgliedern in den
auswärtigen Staaten vier der thätigsten zu Correspon-
denten ,- [os daß jede Facultät einen hat. Erstes Ras
pittel, Vom Universitäts-Coyseil und den
Versammlungen, 5. 47-70. =- 4. 54. Zu den
Gegenständen der allgemeinen Versammlungen gehöret
die Auffuchung der Mittel zur Vervollkommnung der
wissenschaftlicßen Unterrichts- Methode auf der Unie
versität, und in den Schulten ihres Bezirts, $. 55.
In jedem Wonat wird eine besondere Cifung gehalten,^5Dta
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in welcher die Professoren und Ehrenmitglieder, die
sich unter dem Porsitz des Rectors versammeln, über
Abhandlungen , neue Entdeckungen, Versuche , Beob-
achtungen und Untersuchungen berathschlagen, die ents
weder vom Rector oder von einem der Mitglieder vor«
gelegt werden, 5. 56 Das Conseil giebt jährlich eine
zur Verbreitung der Wissenschaften dienende Preisaufs-
ib auf, und seßt für die befriedigende Auflösung der-elben eine verhälfnißmäßige Prämie aus, folgt aber
dabey der auf ausländischen Universitäten und Acades
mien angenommenen Ordnung, und läßt die Facultä-
ten bey den Preisaufgaben der Reihe nach auf einander
folgen. Jedoch müssen diese Preisaufgaben und die
aunsgeseßten Prämien zuvor dem Minister der Aufklä-
rung zur Besjättigung vorgelegt werden. $. 57. Die
Universität hält jährlich , nach der Prüfung der Stus
direnden, eine feyerliche Versammlung, in welcher Abs
bandlungen gelesen werden, die sich auf die Wissen-
schaften und Litteratur beziehen, und die schon vorläus
fig in den Facultäten, vor welche sie gehören , gele-
sen, untersucht und genehmigt worden. In diefen
Versammlungen werden die Preisaufgaben vorgelegt, de.
8. 63, Die Facultäten haben unter. dem Vorsiß des
Rectors oder des Decans ihre Specialversammtungen.
8. 64. Die Gegenstände dieser Specialversammlungen
sind: 1) die jährliche Anordnung des Systems, der
Ordnung und der Stunden zum Vortrage der Wise
senschaften, die in die Facultät gehören z 2) die Prüs
fung derer, welche Würden suchen; 3) die Untersuchung
der Neden, welche in den öffentlichen Versammlungen
gelesen werden sollen; und die Prüfung der Werke,
welche der Universität vorgelegt werden, um sie auf
ihre Kosten zu drucken 3 4) die Wahl der Preisanfga-
ben, unb die Beurtheilung der eingesandten Antwor-
ten; 5) die Untersuchung der verwandten Summen,
die für die Facultäten zu verschiedenen Anlagen be-
stimmt find ; 6) alles, was der Decan auf Bestimmung
des Rectors oder für sich selbst vorlegt, und sich auf
die Facultät bezieht. 5. 65. Die Beschlösse der Sy

: culi
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cultäten werden in die allgemeine Versammlung zur
Unfersuchung eingereicht , und diese kann, selbige beftát:
tigen, oder beliebige Veränderungen darin treffen.
6. 67. Die Universität hat jährlich zweymai Ferien, um
sich von den Arbeiten zu erholen; die ersteren. dauern
vom 30 Jun. bis zum 17 Angust, und die leßteren vom
24 Dec. bis zum 8 Januar. Achtes Rapittel. Von
den Secretarien , 8. 71:75. == $. 73. Zum Amte
des Secretairs des Conseils gehört auch die Verfas
jung der Geschichte der Universität.

( Das Uebrige künftig.)
3s

Mecklenburgisches Journal, Zweyken Bandes fünftes
Gtüd. 1806 , May. Schwerin und Wismar :c,
5 Bogen in Octav.

d 1) Noch etwas über das Rirchenge«« ben. — Jst abgebrohen. 2) Ueber die
Schrift des Herrn H. R. Sranke 2c, (13B, S.
218.) — Wer Lust hat, ein anderes Urtheil über
diese Schrift zu lesen , als ich darüber fällen konnte,
der lese diese Recension. Hier heißt es z. B, „Der
1. Verf. war gerade der Mann, der die in unsern Ta-
„gen so wichtig gewordene Frage: wein beym Unver«
p,mbgen ber Kirchen - Aerarien die Unterhaltung der
m kirchlichen Gebäude obliege, am besten beantworten
„fonnte :- und er hat es mit soviel Gründlichkeit,
n Cdarífiun, 9iedtéfunbe unb linpartbeilicfeit ges
than, daß es ihm alle Dank wissen müssen, die noch
,, uit zum völligen Religious - Indifferentigmus hers
„„ abgesunken sind, und daß die Erreichung seines bes
1, zielten Zwecks vollkommen zu erwarten stehet.“ 3)
Kitteravi(e t'yadvit aue Xoftod. — Sie
hat die Vocation des Herrn Prof. Huschke zum
Gegenstande, und es wird bey dieser Gelegeheit ans
geführt. „Einer Erhöhung des herkömmlichen (ge
„ringen) Gehalts hatten die Herren Kaufleute im
z, ersten Bürgercollegium widersprochen. Sollten wohl
1, Gelehrte , wenn sie eine Stimme in Dandlungs- An-

i 906
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1 geleaenbeiten gepabt Dátten, in: eben. biefem Oiftengdtimmtbaben?|GoüteubieFortschrittederCultur,n folite bic tfe ber ebrmürbigeu Gelebrten, bie 3to»
n tod besit, nicht endlich auch jene Männer, schön zu
z: der Einsicht oder wenigstens zu der Ahnung geleitet
1: haben , daß Wissenschaften und deren Bearbeiter auf
1 das Ganze den wohlthätigsten Einfluß haben ?'' Frey»
lich trenut sich das Interesse der Wissenschaften und
des Handlungsaeistes, das sehr wohl neben einan-
der bestehen kann, - bisweilen auf eine unerwartete
Weise ;- und diesmal hatte das erste Quartier zu fet
ner ablehnenden Erkiärung schwerlich einen Grund, der
sich angeben läßt: aber die hiesige Academie giebt eine
Menge von Beweisen ,. daß auch andere, bey denen
man es noch weniger erwarten sollte, die Cultur ge-
Iehrter Kenntnisse nichk achten. 4) Litterarische
Statistik der Herzogthümer Mecklenburg,
vom Herrn Präp. V7anzel, Beschluß. (73 B.
S. 1609. 232. 264. 275.) =&gt;“ Eine Nachahmung ähnli-
&lt;er Aufsäte. I&lt; will do&lt; einige Nachrichten aus-
heben. „, Das &lt;irurgische Clinicum in Rosto&gt; ist
jet mit der Armenanstalt hbieselbst pereinigt, unb da-
durch fester consolidiret worden. (Nachdem der Herr
Prof. Josephi sein Assessorat bey der Arinenordnung
im vorigen Jahre aufgegeben / scheint es ganz aufge;
Hört zu haben.) =- Die Kirche z1 Lübz hat eine
aus etwa 600 Bänden besiehende Büchersammlung :
die mehresten sind Incunabeln. Sie wird endlich von
den Motten verzehrt werben, wenn nicht mehr Auf-
merksamkeit, als bieher, darauf verwandt wird. =-
Die Herausgeber der Monatsschrift* von und für
Mecktenburg waren hintereinander H. R. Bouch«
bolz, Prof. Wehnert, Mag, Siemssen, F. IJ.
Becker und der Verleger. == Politische Zeitungen
Hat man gegenwärtig uyreine in Rosto&gt;. (Die schwe-
rinsche ist also eingegangen.) == Seit 1797 werden
die stretikischen Calender im Lande selbst gefertigt,
gedrückt und verlegt." 5) Zur Geschichte der
Schaubühne in mecklenburg, Fortsekung.

"n
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d.

Die Anwendbarkeit und Consixuction des Bohlenda«
&lt;hes , theoretisch und-practisch untersucht, auch mit
Rückblicken auf die Geschichte desselben versehen, von
Jacob Christian Gustav Rarsten , Dr. Priyat»-
bocent. auf der Academie zu Rosio&gt;. Rebst 1 Kys
pfer. Berlin, bey Heinrich Frölich, 1805. 11 Bo«
gen in Octay.

Sd der Meinung des Herrn Verf. liegt es au bez
Gewinnsucht der Professonisten, daß die in Rück-

sicht der Bearbeitung wohlfeilern Bohblendächer nicht
allgemeiner angewandt werden, (Sollte nicht die Un-
bekanntschaft der Professionisten mit Arbeiten dieser
Art, zu welchen sie in jüngern Jahren keine Anleitung
erhalten haben, und die daher entstehende Besorgniß
des Mislingens , eben so viel Antheil daran haben ? )
Weil dies Motiv sich nicht durch Vernunftgründe weg,
disputiren läßt: so hat der Herr Verf. den Versuch
machen wollen, auf dem Wege der Theorie den Baue
herren eine lichtvollere Unsicht dieses Gegenstandes zu
verschaffen. Zu diesem Zwecke schickt er folgende Un«
tersochungen voraus: I Untersuchung über den Druck
auf das Gespärre ; I]. Ueber den Druck des Gespär»
res auf das Gebäude ; 111, Ueber die Wirkung des
Windes auf die Giebeiseiten .des Daches; und IV. Von
der Beschaffenheit der Dachlinie in Rücksicht auf eine
sichere Eindeckung. Dann folgt V. die Anwendung
der bisherigen Untersuchungen auf das Bohlendach.
Das Buch mag seinen anderweitigen Nuten haben:
hur den angegebenen Zweck wird es nicht erreichen.
Dena die wenigsten Bauherren verstehen die Grund
säge, die technischen Ausdrüce , die Buchstaben -Rech-
nungen , welche die Hauptsache in dieser Schrift auss
machen: und die Unkundigkeit der Zimmerleute läßt für
Jeßt doch immer besorgen, daß sie die zur Festigkeit er-
foderliche Einrichtung verfehten - wenn sie nicht unter
einer genanen Uufsicht eines völlig unterrichteten Sach»
verständigen arbeiten.

5
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5.

Sonntags Leben in Doberan." Geschilberkf im Mo-
nat August 1806. Schwerin, gedruckt bep 25. 20.
Bärensprungs Erben, 13 Bogen in Octav.

G^ unbedentender Aufsaß, der in folgenden Ab»schnitten einiges über die darin berührten Gegen»
stände sagt, was manmeistens aus jeder oberflächlichen
Erzählung auch erfahren kann. 1) Seebad, 2) Dof
harmonie, 3) Tafelgenuß, 4) Gleich nach Tische,
3) Faro - Bank , 6) was in Bädern nicht fehlen darf,
(eile Frauenzimmer, ) 7) Kauf- und Handelsleute,
8) Leseinstitut - 9) Kirche, 10) Schauspielhaus , 11)
Feuerwerk, 12) das köstlichsie Kleinod in Dobberan,
(die herzogliche Familie.) Zur Probe der Darsielung
Hebe ich den achten Abschnitt aus, da er der kürzeste
ist. „- Ihm steht ein gewisser Herr Dö5eyer als Bib»
„liothetar, vielleicht eigner Schöptung , « vor; und
wenn gleich nicht viel an demselben zu rühmen ist,
jj unb e$ aud) nad) der gewiß kleinen Anzahl curienser
p Leser nicht beträchtlich und weitumfassend seyn kann,
u so findet wan doch manches Nutrimentum Spiritus
1 darin „ das “hon ein, müssiges Stünd&lt;en ausfüllen
erkann: Der sc&lt;dne Holzstich vom heiligen Damm im

/ zr nettesten Stücke der Georgia vom Prof. Rilian
u zu Jena, einer Zeitschrift, die nicht ganz uninteress
pt ist, und auch mehrere Aufsäte über Mecklen»
1 burg enthält, ist s&lt;on eines Ganges dahin werth."

6.

Das ländliche Gemälde, Ein Schauspiel in drey
Acten.. Fortsezung des Schauspiels; Zurückgeseßs
tes Verdienst. Von Scheerer. Schwerin, in
Commission der Bödnerschen Buchhandlung , 1806,
45 Bogen in Octavw.

Dies Gemälde ist ganz misgerathen. Der Verf. isiin der Folge von unserer Schauspieler «Gesell
schaft getrennt: kündigte indeß nach seinem Abgange
hier in Rostock ein sogenanntes Declamatorium an;
und fand einmal Zuhörer aju. (13:5. C. 112.)



Sr dd ale
Der

Rosto&gt;kschen Academie.
13. Band, 38/Ot ü &gt;,

Den“ -28, October 1809

-"

m 24 Jim. und x Jul. war die Reckorwahl yu
der Rectoratwechsel, wie solches gewöhnlich ist,
SvdnProf.Link erhielt das Rectorat, und

yeben. dem Reetor und Exrectox wyrden pr... R,
Ziegler und Hr. Prof. wiese „Mitglieder des engernConcilii. „Ot. Prof. Hecker sbWein bis
Convictorii und der Stipendien... Das Decayat Hbers
nahmen Sud. R. Ziegler, Ht: Prof, Webex, Hr.H.-R. Vogel, für den jedoch Hr. Prof. Sofepbi

nünzeilen emgetreten ist, und Hr-H-R, Qoxrmänn,
Immatrieuljres sind S: die Zahl der Stü
direnden überhaupt betrug zwischen 60 und 79,

ortsezung. des Auszugg aus. den Statuten
der Universitäten zu Moscau , Rasan und

Charkow. --- Achtes Rapittel. Von den gt
lehrten Hülfsmitteln und den Instituten, 9 76
95. 5 82. In der Universitäts-Bibliotbek können alle
nach dem Gutachten der “Faonktäten und des Biblioe
thekars nöthige gedruckte und geschysebene Werke aufe
bewahrt werden. Da aber nicht allein die Professo-
ren, sondern das -ganze Pyblicum diese Bibliothek be-
Küßen können, jedd&lt; nur die Professoren und Adjypc-
fen eine uneingeschränkte Erlaubniß dazu haben ; so
fuß die Censur für die übrigen diejenigen Bücher, diep ie
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(ic für anstdhig und schädlich bàlt, im ben Catalogen
unb. auf ben itelbláttern boycid)nen y; unb. wirmanben,
oh ben Professoren und Adjuncten erlauben / selbigsurfikse*). 6 84. Zudem physicalischen Kabinet, beu
Observatorio, und der Sammlung von Maschinen und
Modelle gehört d&amp;Insirümentenmacher « d&amp; die Ins
strumente reparirt, und sie in Ordnung ä&amp;hält. Er
muß für Rechnung dieser "Anstalten mit den zu seiner
Arbeit ndthigen Jusirumenten und-Matetialien verse
hen werden, die er unter.der Aufsicht des.Professors der
Physik bey sich verwahrt. 6 83. Der Prof. der Na-
turgeschihte darf die verdorbenen Exemplare nicht eher
au dem Naturalienkabinet entfernen , bevor er. deimfiseik därkber vorgesteflt hat, 8 89. Für die gelehts
ten Anstalten würd - ein: Mahßler Und ein Kupferstecher
gestellt. 8 91. "Die Wahl des Gärtnets für den bos
kanischen Garten"; des Laboranten, fär das &lt;emische
Fe : E der*nöthigeit Chirurgen für dieYospftäler; ; dängb dvi "dem-Vorgesekten dieser Anstal?
ten ab ; er Dat dud) das Recht ; ihre Stellen mit ts
beth gi befeten, tenu ét fie nicht fähtg genug fär- fel?
bige findet : uitn e£ it beiben Fällow Die Ursachen?picibr bap beteogen ver. Universitöts Verwaltung
Berichten. 5 92: Die innere Einrichtung “dieser Aus
stalten und Institute wird den Vorgeseßten  derselbett
überlassen. 8 94. Die Vorsteher verantworten dafür,
daß alles bey ihnen unversehrt sey z 'und deswegekann-niemand vön bh Professoren, 'bie im wissenschaft
lichen Fache ihres- Mitedslegen in der Facultät oder
Klasse Vorlesungen halten wollen, zu welcher die bes
Rannten Sammlungen“ der Instrumenke vder.- Apparate
grhbren, von selbigen ohne besondere: Erkaubniß seines
Mitcollegen', der sogar das Set fat; fic ibm abi
(dlagen , bro (cien Vorlesungen Gebrauch machen.euns

*) Hiedured und durch den folgenden F. 737 bestättigt sich
meine Vermuthung - daß in dem aud hiemit nicht
vereinbarlichen 5. KXVI der 4 Monate früher erlassenen
Censitrdrdnung*gur der Ru6dru&gt; untichtig gewählt sey»
(u3 9. [- 94.) 7
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*1euntes apitteLi oif oen Drüfungen, uno
oer Beförderungzu Universitäts Wurden. 9. 96:108. -=“ 5 104, Besonders ist die medicinische Facul-
tät verpflichtet» die größte Strenge und äußerste Vor-
sicht bey Prüfungderjenigen zu beobachten! die bey. dik»
ser Facultät die Magister - oder Doctorwürde zu ers
Halten wünschen. 5 106. Obgleich in. Gemäßheit. der
allgemeinen Verordnung die Disputationen tu lateini»
scher Sprache - gehalten werden müssen , so kant die
Facultät doch setbige auf: vorhergegangenes Gesucß
auch in russischer“ Sprache gestatten. 8 107. Bey den
öffentlichen Vertheidigungen der:Dissertationen opponie
ren, nach den'anderweitigen Gelchrten , drey. Professv-
ren der Facultät;-nach ihrer Anciennetät, und beriche
ken über den Erfolg dieser Prüfung an das Universi-
räts.Conseil. Zehntes Rapittel.: Von den Sty-
denten überhaupt. 6 109-114. Eilftes Rapittel,
Von dein Inspector , und den Rronstudenten.
$115/124.— S:115, DerInspeetor der Kronstuden»-
ten wird von der aligemeinen Versammlung aus ber
ordentlichen Professoren gewählt. 8 121;-Das Uni
versität Conseil wählt für den Inspector aus der Zahl
der Candidaten oder der Magister zwey Gehülfen, wels
&lt;e mit den Studenten zusanimen wohnen , und den
Tisch mit ihnen genießen. Sie haben die Yufsicht.dber
die Aufführung der Studenten , über di? Anwendung
der Zeit außer den Klassen, und über alles , was (id)
auf die gvte Ordnung in den Zimmern bezieht. Sie
rapportixen dem Inspector alle Monate über die Aufs
führung ihrer Zöglinge: über vorfallende Excesse hfns
gegen berichten sie dem Juspector unverzüglich, der sich
denn an Ort und Stelle äberzeugt,. und gehörige Maaß
kegeln nimmt, oder sich an den Reckor wendet *). Das
Factum aber wird in ein besonderes Buch eingetragen,

Pp 3 . und

*) Hiedurh wäre alfo fär die ftom(mbenten die ältere
Einrichtung des gemeinschaftlichen Aufenthalts in ei-
nem dat bestimmten Gebäude unter besonderer 'Auf-
ficht wieder nachgeahmt.



doo 3(ünalen der Rostofschen
ynd leßteres bey der. jährlichen Prüfung dem Confeil
vorgelegt, weicher die Aufführung eines.jeden attestiret.
h 122. Zu wünschen wäre xs, daß die-Professoren einis
ger Wissenschaften - besonders der Litteratur , der Phi-
Josophie und der Jurisprudenz z Zusammenkünfte mit
den Studenten veranstalteten, in welshen sie ihnen Ges
genstände zur mündlichen Auflösung vorlegen , se in
ihrem Urtheile und der Art ihxes Ausdrucks zurecht
weisen, und sie daran gewöhnen köynten , ihre Mey»
nung gründlich und frey vorzutragen. Un die lateinis
Äche Litteratur bey der Universität aufrecht qn erbalten,
könnten in diesen Zusammenkünften; die Gegenstände
porzugsweise in der lateinischen Sprache abgehandelt
werden. Zwölftes- Rapittel. Von dem päda
gogischen Institute, : 8: 125133, Dyreyzehntes
Rapittel. Von 'der Universitäts- Verwaltung,
$.134145. — 5 139. Die Ueherreste» welche nach
wirklicher Befriedigung aller jährlichen. Bedürfnisse von
der EtatiSumme übrig bleiben dürften , werden zur
dconomischen Summe geschlagen, und- auf die von der
Höhern Obrigkeit bestättigten Schlüsse des Conseils zu
verschiedenen für die Universität nüssichen Aulagen ver
Wwandt,. Die Verwaltung untersucht ebenfalls sowohl
die Verwendung dieser Ueberresie als auch die der übri,
gen dconomischen Summen; und wenn sie derselben
nicht: unmittelbar bedarf, so legt sie svlc&lt;he in die Reichs
Hanf oder beym Findelbause nieder,

3
Sammlung aller im Jahr 1802 bey dem Höhlipreis:

lichen Kaiserlichen Reichskammergerichte ergangenen
$t oder sonst eine practische Ansicht gz?währen-en Urtheile und Decrete , auch Gemeinen Beschei-
de , und entweder in dep. Proceß eins&lt;logenden oder
sonst zur Bekanntmachung geeigenschaftet?a Conclu-
sorum Conlilii pleni, nebst fordersamster Bemerkung
des fammergerichtlimen Personale und der sich dabey
yon Zeit zu Zeit ergebenden Veränderungen, heraus
gegeben pon: der Kaiserlichen und Feichskammergericht-
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rüchtlihen Kanzley:. Weklar, 18525 .. Gedruckt mit

„„Winklerschea Schriften. 3 Alph. x.12 Bogen in 9g.
M“ diesem dritten Jahrgange (1x B, S, 94. 99,):awVFistdienüklicheAbänderunggetroffen,daßalleRebenbescheide ; anßer dem ersten , der bie uen nu
brächten Sachen kennbar macht, weggelassen sind. Un-
ker den Plenarbeschlüssen heziehet sich auf Mecklenburg
der Pienardescheid vom 12 May , welcher durch die
Infinuation der Declarator-Verordnung über die Ver-
äußerung der Lehngüter veranlaßt ward , und aus den
darüber erschienenen Sc&lt;tiften schon bekannt ist. Es
ist nämlich die Jnsinuation angenommen, X) mit Ausß-
schließung alles in- Rechten verbotenen eigenmächtigen
Verfahrens in Ansehung der , auf geschehene Versen-
dung der Acten über entstandene Streitigkeiten an eine
auswärtige Facultät, von daher eingegangeneyUrtheln,
wogegen vielmehr, wenn solche etwas Aunsioßendes und
Gravirlihrs gegen die meckl. Lehnrechtsgrundsäge ente
hielten ; der Lehnkammersiscal sieh vines geeigneten
Rechtsmittels comrs Searentiam zu. gebrauchen hätte;
2) Kaiserlicher Majestät und des Reichs - Juxisdiction,
auch mäaniglichen Rechten, Juteresse und Einredea
dagegen jederzeit vorzubringen vhnabbrüchig. Von den
Bescheiden sind folgende zu bemerken. 1. Ja Sachen
des Grafen v. Bothmer auf 250tbmer gegen. Den
Hofrath. LemFke, ats Fiscal, eine deim Aippellanten,
wegen nicht geschehener Adhibirung des Kreisphysici zu
einer Section , zuerkannte Strafe von 20 Nthlr. betres-
fend, ist die Appellation nach dem 5 430 des €, R, un
zulässig geachtet. Nr. 17, 497. 11. In Sachen Bür-
yermeister und Raths der Stadt Süstrow gegen das
Hof- und Landgericht daselbst, eine Bestrafung der
Appellanten wegen der ihnen zur Last gelegten Entweis
&lt;hung einiger Gefangenen betreffend, ist das erhetege
Mandat de callando Jdecreto pocnali absque praeuía
rauffae veorilatione, inquifitione, defenflone, conclu.
fionc, transmiffioois actorum renuncjatione, — nullíe
ter lato, íed. finito: prius proéeffu praeparatorio, 'in-
Shoando proce(fa;: fi opus videtut; contra magiftia-

rum



302 * Anttdölen der' Rostsrkschen
tüm in €tdthite ddris ordinário, siet fecundum leges
praefcriptas , ipptimis domefticas, -per accufatiónem
Fifcalis hucusque penitus tiegleéram, — und die even-
tyell nachgefuchfen Avellationsprocesse, mit einen Ver-
weise an den Advocaten und Prornrator abgeschlagen.
Nr. 453. I114.. Ju Sachen des:Hrn, v. Behr-L7€-
gendank- auf- Ravelstorf wider den Hey. G. R.
v. Shack auf LTustrow» eine-vot Appetsanten erh0-
Hene aber verworfene Lehnretractstlage,. rücsichtlich der
während sefner Minderjährigkeit veräußerten Familien-
lehngätet 'Qustrow, Stassow nnd Grammow bes
kresfend , sind nach Insinuation der Deelarator - Ber-
vrdnung Appellationsprocesse erkannkf. Nr. 591. IV,
€ja Gadjen ber Untertbauca ber 9lomter edlageborff
and Schönberg wider den Hen. Herzog von Ted
Lenburg- Strelitz ist das erbetene Mandaka 1) de
callando fic dictam tenouatam, scd nunquam legitime
publicatam constitutionem de 30 Tulii 1766, == eum
omnibus suis sequelis, vtpote: stätni poffefforio et li-
berac implorautium dispositioni 6irca ecorum bona cón-
ttariam; /2) de non vlterius éxigendo pecuaiás „fic
dietas &amp;éamaportgelber,. coord apertam: aequitatem
exactas, fed refticuendo 'actualiter et violenter: ex»
actas, == abgeschlagen, äber mif der Ordinativy, "auf
weiteres Ansuchen der Imploranken denselben den Weg
Rechtens zu erb(nen, und die Sache mit dem Kammer»
Procurator rechtlicher Ordnung nach austragen zu lass
sen. Nr. 582. : V. In Sachen des Lieutn. v. Leh»!
sten wider G. R. P. Ou. Grafen v. Bassewitz,
eine Lehnretractsklage rücksichtlich bes Erblehns War-
dow betreffend, find gleichfalls im Julius Appesla-
tionsprocesse erkannt. Nr. 714. Bey dieser Gele-
genheit ist der Auszug aus dem Appellations - Libell eins
gerückt, welcher auch besonders abgedrust vorhanden
ist. (1x B. S. 190). VI. In Sachen des G. R. v.
Bülow auf Schlagstorf, des H. R. Schnelle auf
Rubow, und des Eigenthümers Schwark anf
Liessow wider den H. R. Srancke , als Procurator
der Kirche zy Rettendorf und Buchholz, betreffend,
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die Fragen? inwiefern die Pfarreingesessenen nach der
m Kir&lt;eyordnung fol, 140,. b. and dem Erhs
vergleiche PA $7483, 409 tff0580)indiftiüctej1) ob die Sirdjc aru fep obér nij, müb^2) ob bet
Kirchenpatron vörher 'nicht anzugehen, zum. Bau undzur Bessering der Kirchen - Pfarr und Köflergebäude
mit Nakuraldietsten' und Geldbeyträgen" zu'concurrireg
schuldig seyen? sind auf Bericht und.Gegenberimt Pros
cesse?erkannt. Nr. 774. . VI. Ii Sichen der Stade
Gadebusch und der daselbst eingeyfatrkek ritterschafts
lichen Höfe und Oetter /' gegen den H.R, *Stancte,
als'Procurator der dortigen Kirche; die Frage betref»
fend, ob die Pfärreingesessenen , * auch wenn fein Sens
trag ober Observanz in der Mitte liegt, naß dem Erby
vergleich mit baaretn Gelde und Herbeyschaffung der
Materialien zum Bits“elnes neuen. Predigerhauses zu
concurtite suldig fepen 2 sind gleichfalls Appellations
processe erkannt. - Mr: 783. Auch“ist'bädey angeföhrt;
paf im einenr bepnaße gänz leiden Salle j^ in Sachen
DeEigen Sine it miber eben" diesen Procuratordortiger Kirche, s&lt;on am 21 Jan, 1799 -Appelsations:
processe ergangen sind. VIII. Jn Sachen Bürgermei-

er vnd Rath der Stadt Süstrow gegen das Hof s
Mv Landger dt, cue Official -Einschreffung wegennicht gerägter Hasardfpiele betreffend , if 'das nachg&amp;
füdjte Mandatum-de caffando, quoad pafíus grauan;
tes, decreto incompetenter, hinc nullitet ;'emanato,
don fibi artopando ian praeiudiciüm implorantium
exercitium planc incompeteotium' iutiüf maieftati-
corum 'in cauffis intus nominatis, eucntüalitet autem
et iu- cafum vlterioris perfeucrautiae potius proce-
dendo fecundum leges domefticas , fitque; ig earum
€onformitatem inchoando ptoceffam' per éónftitutio:
üem procutatoris, et deinde cius exitüm quiete ex.
fpectando , nebst den annoc&lt; eventualiter erbetenen Ap«Betons Processen ; abgeschlagen..Nr.1196.—on dem folgenden Jahrgange, mit welchem dieseSammlung wieder aufgehört hat- habe ich noch kein
vollständiges Exemplar erhalten können,

d:
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Ueber öffentlichen Gottesdienst, und heiliges Abendwahl.
Eine beantwortete Preis - Aufgahe von... S.
Schmidt, psi zu Moijall . im HerzogthumMecklenburg - Schwerin, Rosto&gt;,. bey Karl Chri
stoph Gisler; 1896. 2 Bogen in Octav,

Gy Gefcilidaft pro fide ct. cbriftianismo ít Stock-
Te holm. hatte vor einigerZeit die Preißaufgabe ge»

wählt: Sind der. dsfscütliche -Göttkeßdienst unh dis. Bes
gehung des brit. Abendmahls solche Resigion Banngen, baf sie ohne Nachtyeil der Religion und der-gu-
ten Sitten von irgend einem Christen vernachlässigek
werden können 2 Der Hr, Verf. fand fid) dadurch
veranla(et, cine Gebanfen über diesen Gegenstand zu
sammeln. hat sie aber der Gesöllschaft nicht eingesandt)sondern dem Drucke übergeben:-underinnert,..daßman keine gelehrte dogmatische he erwärtenmüsse , sondern eine allgemein. verständliche Belehrung
sein Zwe&gt;l fey. Er; beantwortit die Frage ganz -glher
mein dahin, daß der öffentl ze Gottesdienst und dasAbendmabl ohne Nachtheil. der Religion und guten
Sitten nichl.vernachläsiiget werden ddrfe. I&lt; zweifle
inzwischen ..daß diess Schrift die gehoffte Ueberzeugynbewirken fönne. Bedarf es gleich keiner gelehrten
Darstellung für den größern Theil. der Leser : so wäre
doch meines Ermessens eine genauere Bestimmung der
Begriffe - eine mehrere Rücksicht 'auf die Verschiedegs
heit der Fälle, .: und eine andere Entwickelung dex
Gründe ndthig gewesen. Ein kurzes Beyspiel von der
S:Daríiellusgáart finde hier noch seinen Plaß: 7 Keine
Liturgie ist-sy fehlerhaft / keine Predigt so langweilig,
kein Gesang (0 abgeid)madt,. daß wir durchaus nichts
davon nußen könnten. Von ynserm guten Willenhängts oft nur ab , ob wir den Einwendungen eines
zum Guten trägen Herzens folgen / oder ihnen &lt;rift
lichen Widerstand leisten wollen.“
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Menue Rnnalen des Seebades zu Dobheran. Syri(tes
Heft , welches die Geschichte der Badezeit im Gon;
mer 1805 enthält. Nebst einem Anhange über die
Bäder in Paris. Von S. S. Vogel. Rostock,
bey Karl Christoph Stiller / 3866, &amp; Bogen ig

ctav,

IL uf dein Titel sind die beyden HauptabtheilungenA der'Schrift sc&lt;on angegeben. Die erstere weiche
uns hauptsächlich interessiret, enthält eine kurze

Nachricht von dem Verlaufe der Badezeit im vorsgen
Jahre , die gewöhnlichen zwdif Ktaufengesc&lt;ichten, und
eine wiederholte Betrachtung i die E pis desFräanenzimmers: Die zwepte Abtheilnng ist d; durch
veranlasset wördetr/ daß' der Hr: -Verf, den vorigen
Winter, seiner Gesundbeit halber, zu einer Reise nach
Sranfreich anwandte , und also durch einige dort jze-
machte Beobachtungen den Nußen der Bäder zu bestät«
tigen im Stande war,

A

ZZeschluß des Auszugs aus den Statuten der
Universitäten zu 7oscau - Rasan und

Charkow. -- Vierzehntes Rapittel, Von der
Rechtöpflege der Universitäteti, 5, 142 = 162.
Sunfzebntes Rapittel. Von der Administration
und Avfsicht über die Saulen, $. nSq . 163.
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$. 163. Die Ulniperütüt, melde bie 9Iuffidit über ben
Unterricht und die Erziebung in allen Gouvernements
ihres Bezirks hak, forgt besonders und unermüdlich
ddfdr , daß die Gymnasien, Kreis! und Pfarrschulen
überall , wo solche seyn müssen, errichtet und mit ges
schiten und gesitteten Lehrern und gelehrten Hülssmit
teln versehen werden , so auch, daß die Ordnung des
Unterrichts überall strenge beobachtet werde*). Sechs»
sebntee Aapittel- Don oer Buchdruckerey und
der Censur der Bücher / 8. 178-188. =- 8. 187.
Die Universität , und jeder Professor insbesondere,
können ungehindert alle Werke verschreiben, wes Inhalts
sie auch seyn mögten :- allein die Censurcommittät di
verpflichtet, diejenigen von denselben. durchzusehen; welche
für bie Bibliothek .der Universität bestimmt (inb, und
den Bidiiothekar auf diejenigen aufmerksam zu machen,
die sie für anstößig und schädlich hält.

Als eine Beylage ist diesen unterm 5 Nov. 1804 bes
fiättigten Statuten ein vorbildlicher Etat der Uni
versität beygefügt, denich ganz aufnehme?

„Acht und zwänzig Professoren, jedem
* 2000 Rübel. e o
4 Ehrenmitgliedexu(üadCoriespondens

ten,) jedem 200R.
12 Adjuncten, jedem 800R. .
3 Lectoren odex-Lehrern der Sprachen

jedem 600 R. | . .

12 Magistern beym pädagogischen Insti-
tüte, jedem .qooR. =

12 Candidaten aus den Studirendesß/
jedem 300 R. . . .

go Studirenden auf Kosten ber Srone,
„jedem 200R-

Dem Rector ...
4 Decanen und dem-unveränderlichen

Beysitzer - jedem 306.R.

$000 —

600 —

1500 —

 Dui
EDHb = " uL

3) Die nun folgendey specielleren Vorschriften Übergehe
i$, e$ in Deutschland unanwendlich. (33 B- S. 8.)
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Dem Syndicus, als Zulage zu dem Ad-

juncten : Gehalt
Dem Secretair des Conseils Vut
Dem Archivarius, der auch in ber Umi

versitäts «s Verwaltung den Dienst des
Neberseßers und Schriftausfertigers
versieht, . .

4 Secretairen der Special - Versamm-
lungen, jedem 100R. . .

Dem Direckor des pädagogischen Insti-
tuts . . .

Syem Sjnfpector ber. Sron(tubenteu
Syem 2Dibliotbefar . . .

Dem Gehülfen desselben, und seinem
Schreiber

Zur Bibliothek . . .

Zur Unterhaltung des anatomischen Theq-
. kers und der Präparaten . .

Zur Unterhaltung des botanischen Gar»tens und Gärtners . «

Zur Unterhaltung des &lt;hemischen Labora-
toriums und Laborators

Zum Observatorium .

Zumphysicalischen Kabinet
Zum naturhistorischen Kabinefk .

Die zu diesen Instituten gehdrigen
Künstler, als der Instrumentenma-
&lt;er, der Maler und der Kupfer»
ftecher, erhalten ihren Gehalt aus
der deonomischen Samme.

Zum klinischen Institut und dem Hospitale
Zu Yrämien für die Aufldsung der Preis»

fragen - .

Zu. den jährlichen Belohnungen für Sty-
denten , die sich durch Fortschritte
und Sittlichkeit auszeihnen -

Dem Secretair der Universitäts Verwal»
tung, den Kanzleybedienten mit Ein-

schluß des Kassirers, des Buchhalters,q2

m 200 R
. 300 ==

700 =

400 —

500 —

400 —

400 —

500 —

1000 ==

800 -—

I.000 -—

I000 —

500 —

500 --
600 —

5000 —

250 —

250 —

des
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des Erecutors ünd der Schreiber, im-
gleichen zu-.den Ausgaben der Kanzley

Zu den Reisen. der Schulvisitatoren, und
zur Correspondenz in diesem Fache

Zu Journalen und Zeitungen
Zur auswärtigen Correspondenz
Zur Versendung der russischen Adjuncten,

welche sich durch Taleate auszeichnen,
in fremde Länder . :

Dem Geistlichen, nud zur Unterhaltung
der Kirche . . .

Zu. Besoldungen und zu Kleidungen fürfür die Wachtkerle :
Den Zeichen» Tanz- und Musikmeistern.
Zu Pensionen für. die gelehrten Beamten

- und ihre Wittwen .

Zur Unterhaltung der Gebäude, zur
* Feuerung, Erleuchtung, Relniaung

Die Buchdruckerey erhält sich von ihren
eignen Einkünften.

$3009 —

SOO =»
500 —

200 —

2000 ==

IO000 ==

1000 --

1500 --

6000 -

$800 —

Summe 130000R.
Eine Vergleichung. dieses Etats mit dem von Dor-

pat (r2 B. S. 285.) wird mehrere merkliche Ver/
schiedenheiten. nachweisen. Keine aber ist mír auffallen;
der gewesen, als die Bestimmung der Summe für die
Bibliothek: für diese sind denn doch 1009 Rubel, so»-
wohl in Rücksicht des Bedarfs, als in Rücksicht des Ver-
bältnisses zu einer Einnahme von 130000 Rubel, eine
viel zu unbedeutende Summe.

3:
Mecklenburgisches Journal. Zweyten Bandes sechstes

Stü. 1806, Funius. Schwerin und Wismar :c.
5 Bogen in Octav.

FEnbalt, 1) Beytrag zur Erörterung der Frage :
ad wie weit und zu welchem Zweck sind dem
künftigen Landschullehrer medicinische Rennt»
nisse mitzutheilen ? yom Hry. v. Müller in Alt- res
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ftrelig; — Er dehnt sie etwas weiter aus , als Hr,
Reinhold. (13 B. S. 245 ) 2) Beytragzur meckl.
Schulgeschichte, vom Hrn. P. Hane. -- Auszug
aus Vilitarions-Protocollen, die Schule zu Sadebusch
betreffend. 3) Jur Geschichte der SHaubühnein
MeClenbuig. Beschiuß. (13 B. S. 186. 232, 294.)== Rhapsodische Notizen, meistens aus Nachrichten
in den Theater-Kalendern und eignen Bemerkungen zu-
sammengeseßt. 4) Ueber die Weissagung, daß
der jüngste Tag in diesem 18060ften Sabre Eom:
men werde, vom Hru.P. Reinhold. -- Sie sticht
in einem 1732 gedruckten Buche. 5) An das Pub-
likum. -- Was ich schon beym Anfange dieses your:
nal$ (t3B. S, 88.) erwartete, und auch beym Schlusse
des ersien Bandes (13 B. S. 208.) besorgte , das ist
noch etwas schneller, al$ id) dachte, eingetroffen ; das
Journal wird mit diesem Stücke geschlossen. Der in
diesem Abschiede angegebenen Ursache, daß die jeki»
gen Zeiten manchen abgehalten haben dürften, es sich
anzuschaffen, ungeachtet dadurc&lt; wichtige Angelegenhei-
ten zur Sprache gebracht, und zur Berichtigung ber tt,
theile und zur Beförderung des Umlauss nüßlicher Ideen
beygetragen worden , kann ich indeß nicht beypflichten.
Ih halte es vielmehr in Rücksicht auf künftige ähnliche
Jastikute nützlich , hier noch etwas umständlicher zu bes
merken, daß die Anlage und Ausführung dieser Zeit«
schrift keinen Beyfall verdiente. Zu den Fehlern der
Anlage gehörte es znerst, daß man monatlich ein Heft
von 5 Bogen zu liefern. versprach , ohne zu wissen, wo»
her denn so viele brauchbare Beyträge eingehen würden.
Dahin gehörte ferner der unbestimmte Plan, der sowohl
die Gegenstände als die Art der Bearbeitung fast ganz
der Willkühr überläßt? und auf der eineu Seite freylich
die Aufnahme von Lückenbüßern erleichterte, auf der
andern Seite aber auch die Zurügabe unzwecdmäßiger
Beyträge unthunlich machte." Durch Beydes ward deun
bienádyft die hey der Ausführung unmmgänglich adthige
Strenge des Auswahl , sowohl in Bezugauf das Ber-hältaiß zum Ganzen, als in Bezug Kuf die Gböts des

ein«
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einzelnen Aussaßes, durchaus behindert. Ganz unrich-
tig ist die Behauptung, daß durch dies Journal irgend
eine wichtige Angelegenheit zur Sprache gebracht
wäre, wie der von mir angegebene Juhalt der einzel
nen Hefte jeden überzeugen wird. Selbst zur Berich
tigung der Urkheile, und zu Besörderung dcs Umlaufs
nützlicher Ideen, die auf einemandern Wege zur Sprache
gekommen, hat es wenig beygetragen. Der größere Theil
der Aufsäte hat meines Ermessens kein Interesse, und
dasjenige , vas noch wohl eine weitere Erörterung ver-
dienen mödgte, ist selten auf eine solc&lt;e Weise behandelt,
Daß es den Leser zu einer nochmaligen sorgfältigen Priv
fung des Gegenstandes einiöde. Kein Wunder alsv/
daß dies Jonrnal keine fortdauernde Untersiützung hat
finden können. So schr es. zu wünschen ist, daß wir
eine eigne , bloß einheimischen Angelegenheiten gewid-
mete Zeitschrift erhalten, == was uns nicht unmittelbar
angehet, werden wir füglich den in hinlänglicher Menge
vorhandenen allgemeinern Zeitschriften überlassen können,
— so wird sie doch schwerlich anders von Dauer scyn,
als wenn man die Lieferung an keine Zeit bindet, son-
dern bloß von dem Daseyn zweckmäßiger Beykräge ab-
Hängen läßt, und wenn der Redacteur bey der Auswahl
der Beyträge theils überhaupt die ndthige Strenge bes
weiset, theils zu weitläustige Aufsätße abzukürzen berech-
tiget ist. Auf einen großen Gewinn wird übrigens der
Verleger bey dem geringen Umfange des Landes, und
bey der zunehmenden Gleichgültigkeit gegen manche laf:
sen nüßlicher Bücher, nicht rechnen müssen.

a.

Af eine zufällige Veranlassung ist der 5. 198, I. x.des neuen Erbvertrags (2 B. S. 78.) abgeändert
worden. Da die hiesigen Prediger um eine Zulage zu
ihrem Gehalte anhielten, so kam neben einigen andern
Mitteln, ihre Einnahme zu vergrößern, auch die Ver-
minderung ihrer Zahl in Vorschlag. Die herzogliche
Regierung billigte: diesen Vorschlag, und erlaubte durch
ein Rescript vom 7 Lug. d. I, die beyden Archidiacomrel:
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Stellen an der Jacobi- und Marien-Kirche eingehen zu
lassen, um dadurch die Lage der übrigen Prediger zu
verbessern : machte aber dabey in Rücksicht auf den
8. 198 Nr.1, 1. des N. E. V. die Bedingung, daß, wegen
der dadurch gehäuft werdenden Amtsgeschäste der blei-
benden Prediger, künftig keine Professur der Theologie
mit einer Prediger-Stelle an den vier, Hauptkirchen wies
der verbunden werden soll, Da dieser Grund auf phi,
lofophische Professuren in gleicher Maaße zutrifft, so
wird deren Verbindung mit gedachten Prediger-Stellen
auch in der Folge Bedenken haben.

I.
Prodromus florae Stargardienfis, continens plantas ii

Ducatu  Megapolitano - Stargardienfi f. Strelitzenfi
fponte prouenientes, auctore Caro/o Friderico Schulz,
Med. et Chirurg, Doctore, S, Duci Megapol. Stre-
litzens, a confil, aulic,, Soc, Physic. Megapol, Soc,
honor. et a litteris iuncto, Societ, Cassell. Pharmac.
et hift, natur, inedic, Sodali ordin. Berolini; fumti-
bus C, F. E. Spaethen, MDCCCVI, 1 Alph. 93 Bo-

geningr.Delay, el bt 6 i ichus der Bogenzahl ergiebt | on, wie sehr sichRA „dies Verzeichniß durch eine größere Anzabl der au-

eführten Pflanzen und durch ausführließere Doae dem Verzeichnisse des Hrn. Doct.Brückner (1 2535.
S. 335.) unterscheide. Die Zahl der Pflanzen '
nämlich bis zu 1492, Und von der Art der Darssls
lung wird die bey Timm (1 B, S. 121.) und Brück»
Her von mir angeführte Chara ein kurzes Beyspiel ges
bein. Classix XXI. MoNoECIA Monandria, CHARA
CArmleuchzer.) L, G. P.,cd, Schrebi Nr. 1397. Mas,
tal. o. cor, o.; Foe, cal, 4-phyllus; cor. v; nux fpi-
raliter ftriata, 1-locularis, Sem, plurima. 683, Chara
tomentofa, C. aculeis caulinis ouatis. L, RozZ "Tent.
Flor. germ. T, IL, P.-H; p. 418. Habitat in lacubus
frequens, -- prope Neubr. im Tollenste, Junio. 684.
C4ara vulgaris, C. caulibus laevibus, frondibus in-
terne dentatis, L, Rerb 1, c, P. 418, Habifat in agris

, fla.
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flagnantibus, paludofis frequens, — prope :Neubr,
am Trollenbagenfiben Berg; Juro, ^ 685. Chara his»
pida. C. aculeis caulinis capillaribus confertis. L, Rot?
kc. p, 419. Habitat im Tollen/te bey Neubrandenburg

infrequens, Augufto..696.Charaflexilis.C,cauliumarticulis inermibüs. díaphanis fuperne latioribus,.L.Roth. c.p. 419. Habitat in foffis paludofis copiofe,—
prope Neubrandenburg in ded Gráben bey der Bleiché.
Julio. Den Anfang machen auch hier, wie bey Brück-
her, bie Hipparis vulgaris Wb Dic Callifl riche. 9801
der leßteren hat indeß Hr. S. eine Gattung mehr, Col»
listriche cespitosa, wel&lt;t, soviel er finden können, von
andern Schriftsiellern noch nicht genugsam bezeichne!
worden. Bey dieser Art ist die Beschreibung noch et
was umständlicher.

6.

Sm 7 Julius verstarb zu Strelitz der Geheimerath„und Minister Anton Ludwig Seip in seinem
83 Jahre. Seit seinem Aufenthalte in Mecklenburg
Hat er, soviel mir bekannt geworden, den Schriftsteller-
Arbeiten ganz entsaget.

"T. Wt

Ns einer von dem Örn. Prof. Pöschmann in deimH TJatelligenzblatt zur hallischen Lütteraturzeitung
viS., Qt, 146, ertheilten Nachricht sind zur Erbauunder dffentlichen academischen Gebäude in Dorpat, auf
ser den schon. bewilligten 120000 Rubeln (1185. €.400,)
noch 264000 Rubel bewilligt worden , weil unvorher-
gesehene Schwierigkeiten. einen weit größern Aufwand
erfoderten - als der ersie Anschlag erwartenließ, Es
müssen aljo bod) aud) bie 9Saumatetialicn und das Ar-

-deitsloha-in Siefland nicht wohlfeil seyn.
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Den. 25. November 1806,

L 6

Index praelectionum. in Academia Roftochienfi pet
femeftre bibernum a die XIII Octobris MOCGCCVIbabendarum,—LitterisAdletiadis,—qBogeninQuart.

CQ ür beu jefigen Winter sind von den biesigen dffent-
, liben unb. Privatlehrern folgende Vorlesyngen

vorgej&lt;lagen :
Il, von den Professoren,

L In der theologischen FSacultät. 1) Yom
rn. €. R, Ziegler, die Dogmatik um 9 U. , und die
äweyte Hälfte der Kirchengeschichte um x 1 U., auch Sonns
abends öffentlich die zweyte Hälfte. der Reformations
Geschidte. 2) Vom Hrn. Prof, Petersen, die Evamwgelien des Matthäus , Marcus und Lucas um 6 IL,
und die Homiletik um cx U, 3) Vom Hry, Prof.
Lange, die eben erwähnten 3 Evangelien um 10 1L.
die theol, Moral um 11U,, und die Homiletik umsU,
4) Vom Hru, Prof. Dahl, die theol. Encyclopädie
um 8U., die größern Episiely des Paullus um 10U,,und die kleinen Propheten um 2.——II, In der juristischen Facultät, . 3) Vom
Hry, Prof. Wiese, das Landesrecht nacb den Geseßen
um 9Y., practische Uebungen. nach Pütter um x3.U.
und das Kirchenrecht nach dem Lehrbuche srines Sohne
am 31. 32) Vom Prof. Eschenbach, der Proceß ng
Martin um 2.4. ünd die Mni Encyclopädie Mt : tien»
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Eisenhart um 3U. 3) Vom Hrn. Prof. Weber, die
Pandecten nach Hellfeld u. xo0U.

*1H. Sinber mebiciniftben Sacultát. 1) Vom
Hit. H. R. Vogel, die clinische Arzneywissenschaft)
die Pharmacologie, und die gerichtliche Arzneywissen-
schaft, oder die medicinische Encyclopädie, 2) Vom
Hru. Prof. Weber, die diagnostische Beurtheilung der
Krankheiten um 1x U., und darauf Bezug habende
pracktische Uebungen am Krankenbette um 3U. 3) Vom
Hrn. Prof. Iosephi, am Vormittage anatomische
Sectionen und Demonstrationen, und die Entbindungs-
kunst um 3U., auch öffentlich einige auserlesene Theile
der Chirurgie. 4) Vom Hru. Prof. Vfasius, die Phys
sioogie , die gerichtliche Arzneywissenschaft für Juristen,
ünd die Vieharzneykunde, imgleichen öffentlich die Lym-
pbatologic.

IV, In der philosophischen Sacultät, 1)
Vom Hru. K. R. Tychbsen, die kleinen Propheten,
einige - Abschnitte des Schülchan Aruch Joreb Deab,
desgleichen dffentlich die Anfangsgründe der ebräischen,
syrischen , arabischen uud persischen Sprache , letztere
nach Wilken. 2) Vom Hrn. H. R. Rönnberg, das
allgemeine“ Staatss und Völkerre&lt;t um 11 U,, das
Naturrecht nach Kant um' 2U., das mecki Staatsrecht
nach Hagemeister um 3U., und das Zeitungscollegium
um 5U. 3) Vom Hrua. Prof. Schadelook, die Ope
tik , die mathematische Geographie, und die Encyklo»-
pädie der angewandten Mathematik. 4) Vom Hrn,
Prof. Hecker ; die angewandte Mathematik nach Kar-
sten, und die Analyse endlicher Größen naß Kästner,
auch öffentlich die logarithmischen und trigonometris
schei Berechnungen. 4) Vom Hru. Prof. BRarsten,
die reine Mathematik, die Fortsekung der Kameral-
wissenschaften, und die Landwirthschaft , lektere nach
seinem eignen Lehrbuche. - 6) Vom Hrn. H.R. 7orr-
mann, bie Staatengeschichte na&lt; Meusel um roU./
und die Reichsgeschichte nam Mannert, aud) pribati
sime entweder die Geographie oder die Handlungswis
senschaft. 7) ' Vom Hrn, Prof, Link, die Pharma

"rw €
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cie um 11 U., die Experimental-Chemie um 3 U., und
dffentlich die Erperimental-Physik um 4U. 8) Vom
Stn Prof. Bee, das Naturrecht um 8 U. , die Logik
um 9U. und die angewandte Mathematik um 11 1.
9) Vom Hrn. Prof. Pries, die Geschichte der Philo-
sophie um 8U, ,/ die philosophische Moral um x1U.,
und die Grundsäße des deutschen Styls um 3U.- 10)
Vom Hry, Prof, Huschke, die Fortsezung der Vor»
lesungen über die Jliade , und die Gedichte des Horaz
mit besvaderer Rücksicht auf die griechischen Dichter,
die derselbe benußte.

11, Von den Privatdocenten,
1, Im theologischen Sache. Vom Hrn. Mag.

Tarnow, Bruchstücke des Neuen Testaments mit Rüäc&gt;-
sicht auf die darüber zu haltenden Predigten.

Il. Im juristischen Sache. 1) Vom Hrn. Dock.
Roppe , das deutsche Recht, mit Rücksicht auf das
einheimische Privatrecht , nach Göden um x1 U. 2)
Vom Hrn. Doct. Mühlenbruch , die juristische En"
eycsopädie und Methodologie nach dem eignen, nächstens
erscheinenden Lehrbuche , die Institutionen nach Wal-
deck, und das Lehnrecht nach Böhmer, auch am Sonn-
abend Disputirübungen, als ein dffentliches Collegium,

111. Im philosophischen Sache, 1) Von Hry.
Mag. Ludwig, englische Sprache und Reichsgeschichte.
2) Vom Hrn. Mag. Carnow, die Ethik. 3) Vom
Hrn. Mag. Siemssen , die Naturgeschichte der me&gt;l.
Bäume und Gesiräuche nach seinem eignen Forst-Her-
bario, und die Theorie der Landwirthschaft nach Fischer-
4) Vom Hrn, Mag. Wiggers, die Litterärgeschichte
bis zum Untergang des römischen Reichs im Occident
nach Eichhorn um 8 Uhr, die Logik nach Bubie um
Toll, und einige Gespräche des Plato um 2U., tnis
gleichen öffentlich die Geschichte der Philosophie vou
Kant bis Fries. 5) Vom Hrn. Mag. 8rähn , der
in diesem Jahre in sein Vaterland zurücgekehret ist,
Anleitungen zur arabischen Sprache, und die muhamme-
banische Mänzkunde nach Tychsen, auch öffentlich einige
von ven kleinern Propheten,

9812
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NR LG. Ecks Reifen in Seliweden finden sich einige
„F Nachrichten von Upsala. Das Wenige , was

nicht einzelne Professoren betrift, oder aus einer andern
Reisebeschreibung kürzlich (13 B. S. 12.) eben so be-
reits angeführt worden , will ich ausheben, „ Das
Heine Upsala ift während des Sommers schr leer,
Ibel] ban Ferien sind, wo Studenten und Professoren
größtentbeils verreisen. Jene gehen zu ihre" Aeltern
und Verwandten, und diese aufs Land, wo, außer den
theologischen , auch mehrere philosophische Professoren
Pfarren haben, deren in Getreide bestehende Einkünfte
den vorzüglichsten Theil der Besoldung ausmachen,
Diese außerordentlich langen Ferien, wegen deren heils
samer Abkürzung schon mancherley Vorschläge gethan
sind, werden von schwedischen Docenten in Schuß ges
nominen, da hauptsächlich denen, die Pfarren auf dem
Lande haben , das göttliche Farniente baß bebagt.
Wollten diese Herren sie abgeschaft wissen , so würde
dies bald geschehen; daß sie es aber nicht wollen, kann
ic&lt; ihnen nicht verdenken, Uebrigens ist es kein trifti
ger Grund zur Vertbeidigung dieser Ferien, wenn man
agt, daß sie den Nuten hätten , daß die Studirenden

eine lange Zeit im älterlichen Hause zubrächten , und
dadurch weniger der auf mancher ausländischen Univer-
sikät herrschenden Rohheit ausgesekt wären. (Dieser
Grund taugt freylich nicht , auch nußen lange Ferien
nicht, wenn ein Farnieate daraus wird, Aber man
hat andere Gründe für ihre Beobehaltung ; und das
bloße Nichtwollen der Professoren könnte doch ihre
Beybebaltung nit bewirken.) Wegen der innerlichen
Unruhen konnte sich dieser Mysensik anfänglich nicht
gehörig heben ; und die Studien wurden oft und lange
unterbrochen. Der große Gustav Adolph ward end-
lich gleichsam der zweyte Stifter der Universität, und
verlich ihr durch die Schenkung seiner geerbten Ländes
reyen, ber Samilietgüter be$ Hauses Wasa , Glanz
und Festigkeit. Gewöhnlich sind hier 24 Professoren,

ie



Academie. 13, B. 40. St. 317
die ihre Borlefingen alle (diwebijd) Dalten. Drey vog
dicsen werden durch Privatstiftungen des Reichsraths
Skytte , des Bischofs Ralsen, und des Bergraths
Bergström, aus den Jahren 1625, 1754 und 17590,
erhalten, Die beyden lcßten haben die schlechtesten
Besoidungen / weil die Stiftung in Kapitalien besteht,
Die Jurisprudenz -macht in Schweden einen unbe
deutenden Theil der Stydien und der Litteratur aus,
da sie beynahe ganz auf dem allgemein angenommenen
Geseßbuche und den Reichstagsschlüssen beruhet. Kei-
ner von den jetzigen Professoren .der Rechtsgelahrtheit
auf allen 3 Universitäten ist Door Iuris ; ja in ganz
Schweden gibt es keinen Doctor der Rechte, als den
Bar, v. Borke , der 1805 zu Wittenberg promo»
virte. Wenigstens ist seit'30 Jahren in U, keine juris
stische Promotion gehalten, Die philofophischen er:
folgen alle 3 Jahre; die medicinischen etwas seltener ;
theologische Promotionen, wo vom König die Docto-
ren dazu ernannt werden , geschahen unter Gustay
Adolph 111. 1772 und 4778 , und unter dem jeßigen
König 1793 und 1800, Dadurch, daß die Promotig-
nen in der Domkirche vorgenommen werden, gewinnen
sie außerordentlich an Feyerlichkeit. Ueberhaupt be-
trachtet das Publicum die academischen Würden mit
großer Achtung : und daher, weil man mehrere Candi«
baten zusammen mit vielen Ceremonien und Musk
promovirt , erheben sich diese Solennitäten gleichsam
zu Volksfesten ,- an den anus nähern und entferntern
Gegenden viele Zuschauer Antheil nehmen. Das zu
dem neuen botanischen Garten gehdrige Gebäude ward
im August 1787 angefangen, und die Facade , 10 wie
das große Auditorium, sind im erhabensten Styl 3 es soll
80000 Thaler Banco gekostet haben. (Hiernach sollte
man yermuthen, daß es nun vollendet sey.) Die Häu«
ser, deren Anzahl sich wohl gegen 500 beläuft , sind
größtentheils nach schwedischer Weise von Holz , Ein
Gtod bod), braun ober rotb angestrichen , und mit
Schindeln oder Rasen gede&gt;t. Der Umfang der
Stadt beträgt eine gute Stunde. Die Bibliothef

a
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hat zum Ankauf von Büchern jährlich ungefähr 900
SI, Einkünfte. Die unbemittelten Studenten in
Schweden pflegen sich, um die nöthigen Kosien zu ih-
ren academischen Studien zu erschwingen, gleich in ih-
rem ersten Univerktätsjahre als Hofmeister bey Sdh-
nen von Adlichen odec Kaufleuten unter der Bedingung
zu engagiren, daß sie ihre Zöglinge mit auf die Univer«
sität bringen können. Diese Knaben müssen nun auch,
wenn sie nicht von Adel sind, unter Caution eines alten
Academikers inscribirt werden , und heißen daher im
gemeinen Leben Cautionsstudenten. Indem ihre Hof-
meister die Vorlesungen besuchen, sollen sie zu Hause für
sich arbeiten, bisweilen hören sie aber auch selbst Colle«
gia - besonders historische. Es bedarf wohl nicht erst
meiner Erinnerung, daß diese seltsame Sitte, sowohl
für die jungen Leute, als für ihre Hofmeister , sehr
nachtheilig ist,

3.

an IJ. I. Spaldings Lebensbeschreibung vonihm selbst aufgeserzt,&lt;Zalle1804,findeichzwey Stellen , die auf. unsere Gelehrten - Geschichte
einigen Bezüg haben, und ich ziehe-sie also aus, S.3.
Um Ostern 1731 bezogen wir beyde, mein Bruder und
ich, die Universität Rostock. Wir fanden es da so,
wie es die Umstände der Zeiten mit sich brachten. Mor»
genländische und gelehrte Sprachen wurden kaltsinnig
und wenig, und die Kirchenhisiorie gar nicht getries
ben. Dadurch verlor sich auch in Anschung des er-
stern , was wir noch etwa von Schulen dahin gebracht
Hatten. Die Philosophie war fast noch ganz aristotelisch-
fcholastisch , außer daß einige Lehrer die Denkungsart
von Byddeuys und Syrbius aus Jena mitgebracht
Hatten ; und auch diese waren nur selten. Man eiferte
wider die wolfische Philosophie, grdßtentheils als ger
gen ein Ungehever, welches man nur vom Hdöysagen
kenneke.- Der sel. Aepinus, ein sonst fleißiger und
moderakfer Mann; las die Weltweisheit scholastisch/
gad dictirke Zusäte wider die wolfischen Lehren, Er

wa
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war fast der allgemeine Lehrer der jungen Gottesgelehr-
ken. Seine sonst ohne Zweiselfreyeren und unpartheyi
scheren Einsichten wurden durch seine umsiände und
durch das Uebermaaß von Arbeit eingeschränft und ge
bunden. Wir lernten die Schulwörter des Rönig ver-
stehen / == „eine nicht geringe Kunst! == und die pie
tisten und Unionisten verabscheuen. I&lt;h habe- mich
nachbhin vst gewundert, wie es zugegangen , daß der
Geist der Mäßigung und der Frömmigkeit bey diesem
rechtschaffenen Manye nicht thätiger gewesen , auch bey
seiney Zuhörern Mäßigung und Frömmigkeit zu erwecken,
Alles war ein troc&gt;nes Werk des Verstandes und uod)
medr des Gedächtnisses ; und doch waren diese Män-
gel bey den mehresien andern dortigen Lehrern noc&lt;
größer. Die Predigerkunst sich lehren zu lassen, war
ein wichtiges Geschäft, und wie sie gelehrt ward, diente
sie gerade dazu, die wahre christliche Beredsamkeit zu
verderben, und die Erbauung zu verhindern, Indessen
fanden sich verschiedene rechtschaffene Prediger, bie if
ren Vortrag auf den rechten Zweck richteten, so daß
auch mein Herz, mitten unter dem jugendlichen , nicht
eben boshaften Leichtsinn, manchen Eindruck empfieng.“'
S. 61. „, Das in der Vorrede zu der zweyten Aufs
lage der Gedanken über den Werth der Gefühle
in dem Christenthum angeführte Zeugniß einer Stan-
desperson war eine Stelle aus dem Antwortsbrief der
Gräfin v. Bassewisz auf Dallwitz in flrectlem
burg, der ich die erste Auflage zugesandt hatte: und das
Haif mirzu einer nachherigen, theils persönlichen, theiis
beständig schriftlich fortgesekten Bekanntschaft mit diescr
Dame, die wegen „ihrer ausgebreiteten Belesenheit,
ibret eignen scharffinnigen Einsichten in mehreren Wis-
senschaften, und ihres feinen richtigen Geschmackes, eine
vorzügliche Aufmerksamkeit auf sich “gezogen haben
würde , menn sie sich nicht zu sehr vor dem Nahmeneis
ner Schriftstellerin gescheuet hätte. Einen Beweis da-
von befiße ich noch in der von ihr mir überlassenen ziem«
lich starken Handschrift : Srauenzimmer-Geschwärze
nach Durchlesung des Phädon, (von 177. men,

eio,
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delssohn,) in welcher beydes, Philosophie und Sprache
der Verfasserin die größte Ehre macht, “

e:

Gedächtnißschrift auf Johann Jacob Engel. Von
Sriedrich Liicolai. Berlin und Stettin, 1806.
25 Bogen im Octav,

Men gleich Engel unser Laudsmann ist, so hat er! doh nur eine kurze Zeit in seinem Vaterlande
sich nach Vollendung seiner academischen Jahre aufge-
halten : inzwischen bey diesem Aufenthalte in Schwerin
den Fürstenspiegel (8 B, S. 245.) abgefaßt. Eine
freylich nur kurze Bekanntschafff mit demselben in den
Jahren 1767 und 1968, welchenachhin bey seiner Anwe:
senheit hierim Lande erneuert ward, war noch ein Grund
mehr, diese Gedächtnißschrift zu lesen: aber sie ist doch
nicht vollständig und genau genug. Ich führe nur ein
Beyspiel anz S. 5, heißt es: Es herrschte in seinem
- Vaterlande die ciendeste pietistische Orthodoxie ; beson»
„. ders ward damals ein gewisser , jeßt ganz vergessener
v Professor ZaMaria in RostoX und Bützow für
„ eiten großen Kirchenlehrer gehaiten. Der'Vortrag
„- dieses Mannes, angefüllt: tit frommfklingenden Spie-
1 lereyen und hartherzigen Verdammungen, misfiel in:
„geln sehr ; er vernachlässigte daher in Bützow ganz
ar die theologischen Vorlesungen, “' Hier ist, wie man
leicht ficbet, Sacbarid und Döderlein mit einander
verwechselt worden 3 denn jener war hier nie Professor,
hatte auch wohl unbestritten einen erheblichen Vorzug
an Kenntnissen und Character vor: diesem; und ward
bekanntlich bald nach Göttingen, und von dort wie-
der nach Riel berufen, . Indeß zweifle ih, daß E. an
den Vorlesungen unsrer übrigen damaligen, in manchen
Grundsäßen von D. schr abweichenden Theologen mehr
Wohlgefallen gefunden hade. Das beygefügte Bildniß
würde ich nicht erkannt haben; wenn nicht der Nahme
unter demselben stünde.
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13. Band. 41. Stück,

Den 30, December 1806.

A.

De differentiis hypothecariae actionis contra ipfum
principalem debitorem et contra tertiut poffeffo-
rem inflitutae,  Differtatio" inauguralis iuridica,
Quam ampliffimo Ordini: Iureconfultotum: pro gra
du.Doctoris vtriusque juris fite obtinendo. obtulit
lacobus Chrifliamis Guffauis Kavflen, Bützouien-
lis. -Roftochii , litteris Adlerianis, MDCCCVI,
4 Bogen in Quark.

LT olgende Abschnitte ergeben die Anordnung, welche
«bey dieser Abhandlung beobachtet ist. I. Intro-

„ ductio, 11, De natura et indole actionis hy-
potlecariae, III. Actio hypotbecaria contra debito-
rem: tàntum pluribus actionibus cumulatur , quae
coniunctio contra tertium poffefforem baud ita proce-
dit; IV. Modus probaudi differt, fi contra debitorem
et fi contra tertium poffefforem agatur, V, Lex Tufti-nianea de beneficio excuffionis,.VI.Depraefcriptio-ne actionis hypothecariae,.VIL.Deactionehypo-thcéaria' contra creditorem. inflituta,—ieAusfüh-rung hätte merklich abgekürzt werden können : vielleicht
wäre dann eine genauere Darsiellung der Hauptpuncte
und: ein correcterer Ausdruck davon die Folge gewesen.
Daß der Hr. Verf. zur Erklärung derjenigen römischen
Geseke, deren Sinn nicht einleuchtend genug ist , oder
deren Vorschriften man mit den sonstigen Grundsäßen
nicht vereinbaren. kann, nichts bepzutragen im Standege
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gewesen, wird man ihm nicht zur Last legen , da dies
aud) von andkrn bisher vergeblich versucht worden;

26 baF

Erörferung der Frage: Wem liegt bey unzureichendem
Kirchen-Aerarium die Verbindlichkeit ob / zum Bau
und Unterhalt der Kirchen» und Pfarr-Gebäude bey»-
zutragen 2 Mit besonderer Rücksicht auf Meklens
burg. (Audiatur et altera pars.) Süoflodf, georudif
bey Adlers Erben, 1806. 63 Bogen in Quart,

Ns dem Mokto wird man s&lt;on erwarten , daßO- dies eine Widerlegung der Schrift des Hrn. H,
R, Sranfe (13 9. €. 218.) [t: und diese Erwar-
tung findet sich auch in der Maaße bestättigt , daß der
Hr. Verf, das entgegengeseßte Extrem behauptet, und
dem Patron die. streitige Verpflichtung ganz zuefgüet.
Zu dem Zwerke-gehet er von dem Sake aus ,/ daß jede
Kirche ein Eigenthum des Patrons / wenn gleich ein
beschränktes Eigenthum, sey. Dies Eigenthumglaubt
derselbe aus dem Begriffe des Patronatrechts, aus der
Geschichte desselben , und aus der Verbindlichkeit “des
Patrons , bey Erbauung der Kirche einen hinreichen-
den Dotem herzugeben, ableiten zu kdnnen. Der “Ge
meine spricht er dies Eigenthum ab , theils weil dazu
kein Erwerbgrund und keine Erwerbungsart vorhanden
ist, theils weil die Gemeine kein zum Umfange des Ei»
genthums gehöriges Recht an der Stiftung ausübt,
vielmehr bloß commoda spiritualia aus dleser Anstalt
ziehet ; da dem Patron hingegen manche sehr bedeuten-
de nüßliche und ehrenvolle Rechte zusichen. Unter die-
sen Rechten des Patrons werden insbesondere die Ver»
waltung des Kirchenvermdgens ohne Concurrenz der
Gemeine , und die Ernennung des Geistlichen, ausge-
zeichnet. Nach diesen Voraussekungen wird denn nun
die Frage: wem die Erhaltung der Gebäude nach dem
gemeinen Necht zukönme? dahin beantwortet, daß der
Patton in Rüätksicht seines Eigenthums und seiner Vers
pflichtung zu einem hinlänglichen Dote fich disser eav



Academie,|.13.29,41.€t.323
halfung der Gebäude unterziehen müsse. Hinzugefügt
wird daneben , daß dies in Rücksicht der dem Patron
zustehenden Rechte gych gar nichts Unbilliges sey. Der
von dem Hru. H. R. 8. aus den Verhältnissen einer
Societät entlehnte Gegengrund wird dadurch beseiti»
get; daß die Kirchengemeine keine Societät seyn kön
ne, indem. sich eiue Societät mit einem Patron, der die
Socigtäts- Genossen von den erhehlichern Societäts;
Rechten ausschlösse, nicht denken lasse. Bey dem Ue-
bergang zu dem einheimischen Nechte schließt nun der
Hr. Verf. weiter, daß die vorausgeseßte Bestimmung
des gemeinen Rechts auch bey uns solange gelten müs-
se, bis ein dieselbe abänderndes Provinzialgeseß nach»
gewiesen werde. Daranfehle es aber durchaus : viele
mehr bestättigten sowohl die revidirte Kirchenordnung,
als die Stifßtungsacte zur Unterstüßung herzoglicher
Patronatkirchen und Pfarren aus dem Fond des erhö-
beten Steuerpfennigs von 1784 , die Vorschrift des
gemeinen Rechts, Jenes Geseßz bestimme nämlich: „in
den klejnen Landstädten und Dörfern , da die Kirchen
unvermögend sind, und die Kirchspielleute die Wede-
me und Küsterey mit den Scheyern , Ställen und Zäus
nen gebessert und erhalten haben , sollen sie auch: bey
denselben beschaffen, daß sie spl&lt;e Gebäude ferner in
gutem Stande erhalten , und die unvermdgendenKir«
den hiemit verschonet werden/, und zu ihrem eignen
Gebäyde-Nothdurft haben.“ Daraus folge alfo, daß
den Eingepfarrten nur daun die Ausgabe angesonnen
werden könne, weyn beydes zusammen zutritt , das
Unvermögen der Kirche und die hisherige Observanz.
Regel sey es also , daß die Kirchspielleute zur Erhal
fung der Wedeme ünd Küsterey nicht verbunden sind.
Zu der Stiftungsacte von 1784 sey der zu erwartendeond bestimmt „zur Reparirung und Wiedererbayung
Herzoglicher Patronatkirhen, deren Vermögen daz un-
durceichend befunden wird ; dann ferner im Fall des Un-
vermögens des Kirchen-Aergriums zur Conservirung,
Und da ndthig, zu neuer Erbaunng der Pfarr, Köster«

und Wittwenhäuser./ Dies B in der Maaße nicht2 : . be
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bestünmef werden können , wenn die Gemeine in dem
erwähnten Falle eintreten müßte. Es werde ferner
Hinzugefügt, daß „das Dascyn dieses Fonds sowenig
die Verbindlichkeit der Gemeine aufhebe , wenn die
Eingepfarrten erweislich baare Kosten zu Bauten der
Kirchen und Wedemen hergebrachtermaßen zu -tra-
gen schuldig sind, als weniger sie mit Beyträgen zu ob-
liegentlichen Hand - und Spanndiensten -dder zu: den
Strohdächern bey Landpfarren befreyet werden." Dar-
aus ergebe sich also; daß die Gemeine bloß im Fall eines
erweislichen Herkommens, (ontt aber in der Regel nicht,
zu baaren Beyträgen verbunden sey. Endiich aber
werde darin versichert , daß zur Schonung und Siche-
rung dieses Fonds vor der Hand: ,, arme 'Patronatkir-
&lt;en noch ferner aus den Amtskassen untersshtzt wers
den sollen./““ Diese Versicherung würde auch nicht er-
theilet seyn , wenn die Unterstüßung von der Gemeine
zu beschaffen wäre. Nede Übrigens gleich diese Stife
funggsacte bloß von den fürstlichen Patronatpfarren,' ss
könne doch bey den landschaftlichen kein anders Recht
gelten, als bey den landesherrlichen. Außerdem beruft
sich der Hr. Verf, darauf, daß in-dein 5 8 der uper,
intendenten- Junstruction vorn 1687, Und den 5 599, 5047
505 des 'vkandesvergleichs dieser ausgedehnten Verbind
lichkeit gar nicht gedacht ilt,

Dies ist das Wesentliche dex in dieser Schrift bey-
gebrachten Argumente. Inzwischen kann ich doch auc&lt;
dieser Darstellung der Sache nicht beypflichten. Das
gemeine Recht entscheidet, wie ich schon (13 B S. 218.
284.) angemerkt habe, die streitige Frage. geradezu nicht;
man kann qud) in Grundlage desselben den Patron nicht
für den Eigenthümer der Kirchen» und Pfarrgebäude
erklären. In allen Verbindungen, in welchen das rd-
mische und canonische Recht-des Patrons erwähnt, be
zeichnet es damit keinen Eigenthümer : im Gegentheil
fottben nad) jenem res diuini iuris vom Staats- nnd
Privateigentbum unterschieden, und dieses erkennet bey
Kirchen und andern geisilihen Sachen keinen Layer
als Eig enthümer an. Erst bey der Reformation nahmme
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moistens der Landesherr, dann und wann aud) aubere,
das Vermögen und die-Rechte -der-Geistlichkeit in:'den
protestantischen-Ländern güte". Theils au siche nur das
Vermögen der Kirchen und Pfarren 7 -Foweit-xs nicht
von den Katholiken weggeschaft oder verborgew war
vder im dreyßigjährigen Kriege verloren gieng ,- blich
ihnen doch wohl meistens.“ Die Geschichte und i
besondere Landesyerfassung müßte also den Eigentbit
mer der profestantischen Kirchen nachweisen, wetn dem
Eigenthümer die Erhaltung obläge, nicht das xönsche
und canonische Recht: und da käme denn noch eine
dritte Meinirig zur Erwägang , vb. nicht die Kirchen
und Pfarren ein Eigenthym des Staats geworden *
Dieser Meinung scheint mit“ der Hr. Verfasst netsStaatskaleinders zu seyn, welcher die Kirhen üind Pfar-
ren *) ,/ mit wentgen Ausnahmen XX), zu denherzoglis
&lt;en Domainen rechnet. Man mag übrigens mit dem
Hrn; FS. die Geweine , vder mit. dem Hru. Verf. den
Patron als den Eigenthümer annehmen wollen: so hat
es doch immer seine Schwierigkeiten , die Anwendung
auf die aus dem Eigenthum, entspringenden Rechte zu
machen, Auch den aus dem canonischen Rechte ent-
Ichnten Nebengrund , daß der Patton die Kirche bey
ihrer Erbauung hinreichend dotiren mösse , halte ich
nicht zutreffend; - indein daraus wicht folgt, daß derselbe
nachhin noch mehr bergeben müsse , wenn die Kirche
dessen bedarf. Wenn übrigens gleich das geineine Recht
geradezu über die streitige Frage nichts eatscheidet,. sa
wird doch ein allgemeiner , in demselben gebilligter
Grundsaß wohl anwendlich werden, daß nämlich der-
jenige , welcher die sreye Benyßung einer Sache hat,
auch deren Erhaltung übernehmen mösse. In dieser

Sin.
*) JH fepe hiebep voraus,daß.betlüticte9r"pierden de das bedeute pas pins PEto ornftorf, Cramon, Gagelow 16 bud AiPfarre, bezeichnet wird, ex 4 Rirch “
92) Die. Kirchen zu Rostock, die Vfarrkirhe zu Göstr

' und die Kirche zu Penzlin sind nickt benannt -- vie.
leicht fehlen vo4 mehrete, c

-sodifie- de
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Hinsichtawird freylich der Patron hiezu seinen Beytkrag
leisten: müssen , da die Ernennung oder Präsentation
des Predigers ahne Zweifel ein erheblicher. Vortheil ist.
Aber auch; die Gemeine wird sich dessen nicht entzichen
fönnen ;- wenn man auch ihre Benußung.ein comwodum
spiritvale nennen will, jo-wird dadurch die Sache nicht
perändert, - Judeß würde doch derea subsidiarischer
Beytrag - insvoferne sie nicht von selbst ein mehreres
thun „will , nur immer auf das Notbwendige gehen,
mithin sich auf manches nicht erstrecken , dessen Conser-
vation , Wiederherstellung und Einrichtung jekt wohl
einmal verlangt wird. Und eben so wird sie ,- sobald
es ihrer subsidiarischen Beyträge bedarf , ihren vollen
Antheil.an der Verwaltung: des Kirchenpermödgens be-
gehren fhnnen, damit nicht andere auf ibre Kosten bes
liebige Verwendungen machen. == Vorläufig werden
diese Bemerkungen. zeigen / daß wenn gleich nach dem
geineinen Nechte zu völlig gewissen Resultateu nicht zu
gelangen ist ,dennoch ein auderer / als dex in diesen
heyden Streitschriften gewähite Weg aufgesucht wer-
den müsse, um zu foldjen Argumenten zu gelangen, bey
denen man auf cinigen al rechnen kann. Dannmird es auch eher möglich werden, die eben -so unvoll-
sändigen und nnzusammenhängenden Vorschristen des
medlenburgischen Rechtes damit zu verbinden.

3«
$9 Srankreich ist man, den bisherigen Nachrichten
A zufolge , der Meinung geworden , . daß es besser
fey, die Universitäten | wo alle Wissenschaften: gelchrt
werden, in mehrere Specialschulen zuvertbeilen, auf
welchen nur das Hauptfach des Stydirenden. vorgetra»
gen werden soll. (14 B, S. .102,) Was man eigens
lich für Gründe zu dieser Vertheilung des gelehrten
Unterrichts gehabt, ist mir unbekannt 3 mir scheint die
Verbindung des Unterrichts in alen Wissenschaften
vorzüglicher ; theils, weil dabey jeder Studirende außer
seinem Dauptfache auch jedes Nebenfach erlernen kann,
welches er zu destimmten Zwecken, oder zu seinem a

gui
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gnüägen wählet, theils, weil mänches auf einer Univer«
sität: nur einmal vorhanden styn darf, was sonsten auf
jeder Specialschule erfoderlich ist , „und also eine. Er«
sparung dabey möglich wird, JIndeß- muß-man in der
Folge zweifelhaft. geworden feyn , gb uicht die ältere
Einrichtung besser war! denn dey dep neu otganifirfen
Universitäten zu Genus, [, das Intelligenzblatt Nr.
102 zur jengischen Litteraturzeitung d. J,) und zu
Turin , ([. das Intelligenzblatt Nr. 145 y, I. zur
ballischen Litteraturzeitung,) ist die alte Verbindung,
wenn gleich mit Vergnderungen in den Bettennuügen
und in andern Nebendingen, wieder eingetreten, Die
Universität zu Senits soll nämlich aus sechs , die zu
Curin aus acht Specialschulen bestehen. Die an
jenem Orte anwendlich geachteten Specialschuley sind,
3) die des Rechts , 2) der Arzneywissenschaft , 3) dev
physischen und mathematischen) Wissenschaften , 4) der
Sprache und dex Geschithte, 5) der Handlungswissens
schaften, und 6) der Pharmacie. Än dem leßteren
Orte hingegen sind die Specialschulen, x) der Arzneys
wissenschaft, 2) der Naturwissenschaften , 3) ter Sia:
thematik, 4) der Thierarzneykunde , 5) der Rechts8ges
lahrtheit, 6) der Sprachen und Alterthümer , -7.) der
Zeichenkunst, und 8) der Musik. gewählt, Zu Curin
soll noch eine kaiserliche Academie von 36 Mitglicderag
Hinzukommen, deren ePentlicher Gegenstand aus vorers
wähnter Nachricht nicht zu ersehen ist. Die Verschiedeys
heit in den Grundsäßen, näch welchen veifahren werden
soll, macht eine weitere Rücfsicht auf die Nebenbestim«
mungen überflüssig , die ohnehin sehr kyrz und unzu
lánglid) sind..

4.
Aufschlässe über den Herrn Baccalaureus und Magi

fier, aud) Prediger Tatnowp ji Rölttotk. Zunächst
für das rofio&gt;sche Publicum bestimmt von 'D. Sa,
muel Gottlieb Lange. 3 1806, . Gibrudt in der Adlerschen Officin- 4* Bogen in Oetav.

Öffens Anzeige des Professor Dabi in Rosie) , g
,
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Betreff der in dem Streit des Herrn Prof. Lange
und:-des Herrn M. Tarnow ihm: widerfahrnen
Verunglimpfang. Nostoc&gt; , in der "Adlerschen Of:
ficin; $ Bogrn. in. Ockav.

7) tan dem Hrn. Prof. Lange und dem Hrn. Mag,Tarnow ist ein heftiger Zwist entstanden, welcher
zuerst in den Verhandlungen des Ministerii seinen An-
fang genommen hat, und darauf in den hiesigen Zeitun
gen durch Avertissements und Beylagen fortgeseßt ward,
außerdem aber anch" die erste dieser beyden Flugschrif-
ten veranlaßte, und endlich durch ein ergangenes höhe-
res Verbot unterbrochen ist. Aus den gedruckten Bruch»
stücken erhellet der eigentliche Gegenstand nicht hin:
länglich. I&lt; kann alfo bey der Anzeige des Daseyns
dieser Schrift nichts weiter darüber sagen, als daß der

ganze Streit keinen wissenschaftlichen oder litterarischenegenstand betroffen, und daß beyde Theile die Grän-
zen nicht genau beobachtet, die man beh Streitigkeiten,
welche in Druckschriften geführet werden , nicht über-
schreiten sollte.

Weil Hr. Prof, Lange , als Beylage zu der vors
tiegenden Schrift ein ungünstiges Urtheil des Hrn. M.
Tarnow über den Hrü. Prof, Dahl abdrucken laf»
(cu: fo batte leßterer ndthig gefunden, zu seiner Rechts
fertigung durch eine commissarische Untersuchung bey
Herzogl. Regierung Anträge zu machen. Diese reseri-
dete ihm aber, daß die Untersuchung fiberfiüssig sey,
fachdem ihm ihre Ueberzeugung von dem guten Rufe
feiner Gelehrsamkeit und seines Characters in ticsrexen Rescripten zu erfeunen gegeben -wotoen,—Die:ses Rescript hat derselbe also in der zweyten- Schrift
bekannt gemacht.

Rf der Universität Ländshut haben die Professo-4. ren Sailer und Rrüll. es übernommen, die tn
nähmen und Nusgaben der Studirenden auf Verlan-gen der*Keltern ind Curgtoren, gegen ein. Honorar
von dreh Pröcent für ihre untergeordneten Geschäfts
führer, zu besorgen. —À5—
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Gutachten nach jüdischen Seseken über die Frage: Kata
ein vor einem chrisilichen Gericht von einem jüdischen
Ehepaar nach christlichen Geseßen errichtetes wechsel,
tiges Testament vorherige bündigst stipulirte Erb,
Verträge desselben vernichten. Von Olof Ger,
hard Tychsen, Kanzleyrath, Professor und Seniox
der Universität zu Nosto&gt; , Mitglied mehrerer Acas
demien und Gesellschaften der Wissenschaften. Ro»-
sto&gt; , gedruckt bey Adlers Erben, 1806. 93 Bo-
gen in Quart.

ach dem Tode eines reichen jüdischen Kaufmanns
entsichen Streitigkeiten zwischen der Wittwe
und den Vormändern seiner einzigen unmündi-

gen Tochter ivegen des Sra und des Witthumsder ersteren. Beyde treifen darüber einen Vergleich
vor einem jüdischen Gerichte, durch welchen die Mut«
ter abgefunden, und zugleich bestimmt wird, daß;
wenn die Tochter unbeerbt verstürbe, deren Nachlaß
an ihren Vaterbrüder , als geseßlichen Erben, fallen,
auch die Tochter nach erlangter Majorennität diesem
Vergleich nict widersprechen solle. Wie sie hlerauf
nach Berlin verheyrathet wird, wird in den Verlo»-
bungs: und Trauungs-Pacten ebenfalls verabredet, das
wean die Braut im ersten Jahre nach der Hochzeit ohne
Kinder verstärhe, ihr Eingehbrachtes den Erben jurc
gegeden werden solle. iai machen beyde Eve,eute
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leute 5 Wochen nach der Tranung vor einem christlichen
Gerichte ein wechselseitiges Testament , und zwar im
r8ten Jahre des Alters der Frau z; und da diese nach»
Hin im ersten Jahre ihrer Ehe verstirbt, so weigert sich
der Mann, dem Intestaterben der Frau deren Nachlaß
auszuantwörten. Die Ungültigkeit dieses wechselseitigen
Testaments nach jüdischen Rechtsgrundsäßen , und die
Verbindlichkeit des Mannes, den Verlobungs- und
Trauungs-Vertrag zu erfüllen , bemühet sich der Herr
Verf. darzulcgen; und das Erkenntniß erster Instanz,
welches unter den Anlagen mit abgedruckt ist, hat sein
Erachten gebilliget. Noch ist das zu dieser Schrift eis
gentlich nicht gehörige Revisions-Erkenntniß des Ober-
Tribunals über denjenigen Erbschafts- Fall beygefügt,
über welchen der Hx, Verf. vor einiger Zeit (12 B.
S. 321.) ein ähnliches Erachten ertheilte: es verwirft,
den Grundsäten desselben gemäß, die Berufung auf
den Rimli, und seßet fest, daß bloß der Talmud
bey Bestimmung des Erbrechts zum Grunde zu legen
sey 3 wornach es denn die vorhergehenden Erkenntnisse
abgeändert hat,

25.

Drs die besonders abgedruckte Schrift des Hry,
Prof. Weber über die Unfverfitäten(13B.S.113)ward mir A. 8. Lüders Schrift über Lational-

industrie und Staatswirthschaft nachgewiesen, in
welcher auch von Universitäten gehandelt seyn sollte,
Ich habe also dies Büch , das ich sonst vermuthlich
nicht gelesen haben*würde, sofort nachgesehen , und in
dem dritten Theile im zweyten Kapittel des achten
Buches, S. 300--365, eine Abhandlung von Schulen
und Universitäten gefunden, die mir eine sonderbare
Unterhaltung gewähret hat. Ein solches Gewebe von
richtigen und unrichtigen Behauptungen, bey denen
Häufig von einem Falle auf alle, von Aeußerungen eis
nes einzelnen Schriftstellers auf allgemeine Wahrheiten
geschlossen wird, und in einem Tone vorgetragen, als
wenn der Verf. den alleinseligmachenden Glauben hätte,ma
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macht wirklich einen auffallenden Eindru&gt;. Meinem
Zwecfe gemäß, will ich daraus einen hinlänglichen
Nudzug machen ; und selbst den Ton des Ganzen beys
zubehalten suchen. Bey den hauptsächlichften Unrich-
tigkeiten will ich einige Bemerkungen hinzufügen : mins
der erhebliche muß ich der Beurtheilung des Lesers über:
Iassen , um den Auszug nicht zu weit auszudehnen.
- 4 Mit Geistlichen, Mönchen und Layen beseßte man
die Lehrstüle auf hohen Schulen. Da lenkten und ent-
schieden der herrschende Orden , der königliche Beichts
vaker , der Ruf der Heiligkeit, und Gunst und Vor-
wort von Menschen aller Art, Hier trieben Glück und
Zufall das bunteste Spiel, (wie bey allen andern Aem-
tern.) =“ Bald mußte der academische Senat wählen;
und dieser. entschied sich nie (?) für einen Mann, der
die Glorie seiner Wähler hätte verdunkeln können.
Bald mußten die Candidaten ihre Geschilichkeit in
dem Concurse beweisen, in dem albernsten aller ge-
jehrten Wettkämpfe. =- So mußte auch der Ruf des
Schriftstellers zum Leitstern dienen; wo man die ge-
schiftesten Lehrer zusammenbringen wollte , vereinigte
man die berühmtesten Schriftsteller. (Hierin that man
meines Ermessens nicht unrecht. Ein Schriftsteller,
der weder einen richtigen noch geordneten Vortrag bat,
wird nie ein guter Lehrer werden; ein Schriftsieller
hingegen / welcher in demselbigen Fache , worin er lehs
ren soll, seine Kenntnisse durch gründliche Schriften
dargethan hat, wird meisiens ein brauchbarer Lehrer
werden, wenn sich gleich Ausnahmen finden. Denje-
nigen, der nichts hat drücken lassen , kann may nicht
zuverlässig beurtheilen , und aufs Gerathewobl, oder
auf das Zeugniß seiner Lehrer , jemanden zu rufen,
mögte doch auch nidt anzurathen seyn.) = Man
schloß zu gleicher Zeit alle aus, die nicht zur herrschen-
den Kirche gehören. =- Hätte der Staat nicht die
Lehrer gewählt, so vermißten wir in der Reihe dersel-
ben nicht so viele Mäaner, die alles in sich vereinigten,
was zum vollendetsten Lehrer geböret; (wollten fie
denn damals, als man dieseEigenschaften au ihnen2 qu
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erkannte, au&lt; academische Lehrer werden ? ) so sähen
wir in dieser Reihe nicht so sehr viele Männer , wels
&lt;e gar viel wissen, nur nichts von allem dem, was dem
größten Theil ihrer Schüler brauchbar ist; (sind denn
die vom Staat nicht gewählten Privatdocenten lauter
brauchbare Leute? ) und so fänden wir auch nicht un-
ter-unsern Lehrern hochberühmte Schriftsteller, die nicht
Ichren können, die nur Hefte abzulesen oder zu dictiren
wissen. Der Staat stellte die Lehrer an ; und Lehrer
und Schüler geriethen in ganz neue , in recht unsclige
(?) Verhältnisse. Jeder war vorher Lehrer und freyer
Arbeiter. Von vielen Tausenden hieng sein Loos ab,
(war denn damals jeder ein guter Lehrer? oder wähls
ken die Tausenden , die erst lernen wollten , besser, als
der Staat? ) und nur dem Geiste der Zeit hatte er zu
huldigen. Mit jener Stiftung mußte er der Fahne
des Hofes nachziehen. = Die neuerrichteten Insti-
füte waren Jastitute der Herrscher für das Publicum.
Nichts schien natürlicher, als ihnen Aufseher , Ober-
Curatoren und Directoren zu geben. Wer aber konnte
diefe Aussicht und Leitung übernehmen, ohne die Freyv»-
Heit der Lehrer, wie die der Schöler, zu verletzen ?
Die hoben Obern bestimmten, was gelehrt werden solle ;
wo, in welcher Zeit und in welchem Ro&gt;e es erlernet
verden solle. Der bessere Theil der Lehrer , wie der
Schüler, erhoben laute und stille Klagen über Dru,
Zurücksekung , Vernachlässigung , Erniedrigung und
empdrende Behandlung. =“ 'Die Priester der Weis-
Heit entlehnten von den ehrsamen Gilden der Handwer-
ker, was sie nur immer von diesen entlehnen konnten.
Sie schrieben ihre Jünger ein und aus, machten Gesellen,
und aus Gesellen Meisier. Die hohen Schulen bes
kamen das Monopol des öffentlichen Unterrichts, der
Deist aller Monopolisten ist aber ein enger, träger und
ünterdrückender Geist. =“ Vor der Dotirung der
Universstäten befanden sich alle Lehrer in einer Noth»
wendigkeit, sich anzustrengen , die nicht größer seyn
konnte. Darch diese Dotirung wurde die Lage der
Lehrer ganz verändert. Ihre Abhängigkeit vom Pub; iau
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licum hörte bey vielen ganz und gär, bey andern zum
Theil auf. Sekte man den Lehrern einen Gehalt aus,
und verbot ihnen dabey die Ynnahme eines Honorars,
so versezfe man die Lehrer in die unseligste aller Lagen
für Wissenschaft und Cultur. IJhr Unterhalt ward
jeßt von der Geschiflichkeit, die sie in ihrem Berufe
erwarben, oder von der Treue, mit der sie arbeiteten,
ganz unabhängig ; die Aufficht kann nicht mehr tbi,
als die Lehrer anhalten, auf ihre Zöglinge eine gewisse
Anzahl von Stunden zu verwenden, oder eine gewisse
Anzahl von Vorlesungen das Jahr hindurch zu halten.
Die Beschaffenheit dieser Voriesungen aber bleibt im
mer noch abhängig von dem freywilligen Fleiße der
Febrer : bey einem äußerst geringen Grade von Kennt:
nissen und Fleiß kann ein Lehrer einen wenig oder ganz
nichts werthen Unterricht ertheilen , ohne sich doch ger
radezu der Verachtung oder dem Gelächter seiner Schü-
ler auszusezen, und ohne etwas ungereimtes und abges
schmactes sagen zu dürfen. Gab man hingegen dey
Lehrern einen Gehalt, der nur einen Theil ihrer Ein«
nahme ausmachen sollte, sollten die Lehrer außerdeni
auch eine Belohnung von ihren Schülern erhalten, so
wurde die Mitbewerbung und die Abhängigkeit der Leh-
rer nur vermindert. (Diese ganze Declamation, dit
im Buche ungleich weitläuftiger ist, s&lt;eint aus Smiths
Werke entlehnt, und von den englischen Universitäten,
die doch ihre besondere Einrichtung haben, auf alle
Universitäten übertragen zu seyn. Wenn man nur das
einzige unbefangen bedenkt, daß die gelehrten Hölfss
anstalten welche für den Unterricht so wichtig find;
ganz wegfielen , wenn der Stagt den Universitäten ihre
Bedürfnisse nicht gäbe ; so wird man daraus schon den
Ungrund der Meinung ersehen, daß der Staat den

academischen Unterricht ganz den Lehrern überlassensolle. Wir haben Beyspiele der Art ja schon gehabt,
und finden dadurch diese Hypothese nicht besiättiget,
zu Bologna z. B. war anfänglich eine solche Vers
assung: aber die Vorzüalichkeit des dortigen mers

richts hat man. doch nicht Ursache zu rühmen, vagtac&lt;s
tet
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fet e$ at. Cdülera. nit feblte, folange wod) solche
Institute in andern Ländern mangelten. Man darf sich
ferner nur an die dem mündlichen Unterrichte auf manche
Weise ähnliche, und in der Regel von dem Beyfall
des Publicums abhängige Schriftstellerey erinnern ; und
sich die Frage vorlegen, ob denn die meisten wissen
schaftlichen Schriften gute und vortreffliche Werke sind ?
Hat hier der Beyfall des Pyblikums die Wirkung nicht,
warum sollte man sie bey dem mündlichen Vortrag er-
warten? Sonderbar genug ist es übrigens, daß der
Mann, der, die besoldeten Lehrer so schr herabnürdis-
get, selbst ein besoldeter Lehrer , und Professor ain Ca-
rolíno ist, und daß er den Titel eines Hofraths angenom-
men hat, um desto mehr zu zeigen, daß cr, wenn ich
seinen eignen Ausdruck auf ihn anwenden darf, der
Fahne des Hofes nachziehe, Wenn er sich nicht seibst
für einen schlechten Lehrer hielt, warum befolgte er
nicht die Grundsätze , die er predigt? warum wählte
er nicht die glänzende Rolle eines bloß vom Publicum
abhängigen Lehrers?) =&gt; No weiter , als die Bes
soldungen der Lehrer, führten die milden Stiftungen,
die Stipendien , die Freytische , die Collegia und Se-
minaria. Man band. diese Stiftungen an die öffent«-
lichen Erziehnngs-Anstalten, , und so war ihre erste
Wirkung Herbeyzichung der Schüler, wovon dann
Verminderung des Fleißes der Lehrer die Folge seyn
mußte. Schüler zogen den Stiftungen nach ; Schüler
kamen, die ohne jene Stiftungen nie gekommen wären;
sie kamen gewiß , der Ruf der Lehrer mogte groß oder
ganz unbedeutend seyn. Sie bewirkten zweptens eine
Zunahme der gelehrten Zunft , die nachtheilig war,
Manches in andern nüßlichen Gewerben brauchbare
Subject wurde nun ein unnüßes Mitglied des gelehr-
teu Standes. Der Stand der Gelehrten wurde über-
laden ,. und die Folge davon war / daß der Lohn der
Gelehrten der Lohn aller Arbeiter blieb, deren Waare
die Nachfrage übersteigt z und daß der Stand der. Ge-
lehrten nicht die Achtung erhielt, die er erhalten und
verdient haben würde. Drittens: waren cs euiuns
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tungen zur Bildung einer besondern Klasse von Gelehr,
ten y so wurden dadurch viele-der. besten Köpfe zu einem
Fache gezogen, gegen das ihr Genius sich sträubte, und
das begünstigte Fach ward auf Kosten der Uebrigen
überladen. Viertens: Inallen Klöstern, Seminaxrien
und „Collegien verschwand mehr .oder weniger die Leb;
haftigkeit und Originalität des Characters. Das kid,
sierliche Leben und die klösterliche Zucht schied von der
Welt, und machte dadurch die Zöglinge unbrauchbar
für die Welt. Hier lernte man, selbst in den Jahren
der Unbefangetiheit und Offenherzigkeit, die Kunstgriffe
fiacher Heucheley. Hier verlor fo mancher Jüngling
Gesundheit, Tugend und Menschensinn. .."

(Das Uedrige künftig.)

Ar 13 Defober früße verstarb , nach mehrmaligen
Anfällen vom Blutspeyen in seinen letzteren Jah:

xen, der Hr. Prof. Petersen, ältester Sohn des Hry.
Pasi. Petersen an Jarobi-Kirc&lt;e, Außer der Rede
auf die Vermählung des Durchl. Erbprinzen (9 B,
€. 185.) und einer Casuaspredigt (x1 B. S. 327.) hat
er feine Schriften drucken lassen, Mitglied der theo»
logischen Facultät ist er nicht geworden, weil er fich
bisher die Würde eines Doctors der Theologie nicht
erworben hatte.

3.

aaAegyptus, auctore 752-al.Vardi,ExAEfcorialenfi vna cum lectionibus variis pographo
Dresdenfi primus edidit, vertit, notulisque illuftra-
» Chrifiianue Martinus Fraehn , Roftochiensis,

alae, 1ormis 10, Chrift, Hendeliik MDC
7 Bogen in e E endelii CCIV.,

$e laentlid) ifl dies eine Probeschrift eines sam enE Stipendiaten, welche inzwischen zu venUse
gehört. Ste enthält, wie aus demTitel schon einiger-
maßen ersichtlich ist, ein bisher nicht gedrucktes Ex-
Frpt aus einem größern arabischen Werke in der

mg:
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möglichst berichtigten Urschrift, mit einer Einleitung,
Ueberjezung und erklärenden Noten.

3*
Sammlung deutscher Laub- Moose. Gesammelt und

berausgegeben von GeorgErnst Wilhelm Crome,
der botanischen Gesellschaft zu Regensburg Ehrenmits-
glied. Erste Nachlieferung. Schwerin, 1805. Ge-
druckt bey I. W. Bärensprungs Erben. 7 Bogen
in Quart,

Deutschlands Laubmoose. Gesammelt , beschrieben
und herausgegeben von Georg Ernst Wilhelm
Crome, der botanischen Gesellschaft zu Regensburg
Ebrenmitglied. Zweyte Nachlieferung. Schwerin,
1806. Gedruckt bey I, W. Bärensprungs Echben.
7 Bogen in Quart.

LLede dieser Nachlieferungen enthält die Beschreibung
4 von 30 Moosarten, und ein getronetes Erem-

pe dersetben. In der ersten Nachlieferung sind einigeeten, die nicht , wie die übrigen, um Schwerin
gesammelt sind. In jeder Sammlung sind zwey lr»
ten enthalten, die sich no&lt; bey andern Schriftstellern
nicht angegeben finden, nämlich Dieranum interme-
dium mihi. Palitrichum laterale mibi, Funaria dentata
mihi unb Politrichum minimum mihi, Eine Bemer,
kung über die Art und Weise die Laubmoose zu zerglie-
dern, zu untersycheu und zu bestimmen , ist der ersten,
eine Physiologie der Laubmoose ist der zweyten Nach,
lieferung vorgeseßt. = Nach einem Abschieds:Aver»
tissement in den Intelligenzblättern ist der Hr. Verf.
von Schwerin , wo er über 4-Jahr die gottschalk-
sche Apotheke verwaltet hat, auf Michaelis nach Göbse
tingen abgegangen, um die Medicin zu sindiren.

6,

1p 4 October erklärte die theologische Facultät
denordinirten Prediger und Magister, Hrn. Seorg

in M SGothland gebürtig» zum £icencíaten dercologie.
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1l.

Quid de Trisnio Sauvagefii dolotificó esperientia duceftatuendum fit, differitur,^Programma,quod,cumProfessoris ordinarii munus medicae artis; in lite-
rarum Vniuerfitate, quae Roftochii floret, docendae,
publicedemandatum iniret, iudicibus barum rerum
peritis et candidis tradidit exatninandum  Aictor,
Georgius Henricus Mafius, Medicinae et Chirurg.
gite Doctor, Ducis Sereüisfimi Megapolitano-Sue-
rinenfis Medicus aulicus, pluribus Doctoruin focie-tatibus vfu coniunctus,-Roftochii,typisAdlerianis„impressum , MDCCCVI. 33 Bogen in Quart.

GVnden ersten Abschnitte dieses Programms werden
sieben Fölle angeführt, die dem Hrn, Verf. vom
Gesichtsschmerze , (tic douleureux, ) vorgekom-

men sind : und nur in einem Falle, in welchem oer,
selbe einen venerischen Ursprung haben mogte, gelang es
ihm; denselben durch Salivation zu heben. Der zweyts
Abschnitt Wii et fich mit Bemerkungen über dieverschiedenen Ursachen, die Natur unb. bie Heilung
dieser Krankheit. Unfer Prof. Lasius m mebrereJahre :qn dieser Krankbeit: soviel ich weiß , ward er
aber dapon pdllig wieder befreyet.

3: 2.

Fortseoung des Auszugs aus Lüders Scirift
.„Dber National-Industrie und Staatswirth,. it aft.—
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schaft. == Zu gleicher Zeit ward es unmöglich, gute
Prkvatiehrer zu finden. Indem der Staat seinen Leh-
rern eine Besoldung verwilligte , seßte er diese Lehrer
gegen die Unbesoldeten , die mit jenen in Concurrenz
kreten wollten, in eben das Verhältniß, in welchem
ein Kaufmann, der eine ansehnli&lt;e Ausfuhrprämie
erhält, gegen den steht, der denselben Handel ohne
Prämie führt. Dieser bleibt ein armer Mann, wenn
er nicht gar dabey zu Grunde geht, (Auch sodann,
wenn er gufe, jener unbrauchbare Waare liefert? )
Ueberdem nahm dieRachfrage nachPrivatlehrern ab, oder
hörte ganz auf, als die academischen Würden reizten, die
nur denen ertheilt wurden, welche auf Universtäten
den Vorlesungen öffentlicher Lehrer beygewohnt hatten,
und keinermehr zurZunft der Gelehrten gerechnet wurde,
oder als Gelehrter von Profession galt, und sein Gli
machen konnte, der nicht auf Academien gelebt hatte,
Auf große baare Belohnungen konnte also nun der Pri-vatlehrer nicht rechnen. Er konnte aber auch eben so
wenig auf Ehre und Ansehn rechnen: denn, seitdem
der Staat Lehrer anstellte , standen die Privatlehrer
auf der untersten Stufe. Schwerlich konnte nun ein
Mann von Kopf und Gelehrsamkeit die Laufbahn eines
Privatlehrers wählen. (Der Hr. Verf. vergißt seine
eignen Grundsäße, und verfällt in lauter Jnconsequens»
zen. Nach seinen vorhergehenden Aeußerungen schwächt
die Besoldung den Fleiß, und hindert den Wetteifer.
Die unbdesoldeten Privatlehrer werden also gerade
diejenigen seyn , welche sich anstrengen, und den besol«
deten Lehrer leicht übertreffen. Die Zuhdrer werden
sich also, wenn dies wahr ist, vorzüglich an die Pric
vatlehrer wenden, und das Honorar wird ihnen mehr
einbringen, als jenen die Besoldung gewährt. Sie
werden sich folglich besser stehen, als die besoldeten
Lehrer, und es wird an güten Privatlehrern nicht feh-
len können. Da man überdem die Professoren meistens
aus den Privatlehrern wählt, so wird es bey ihnen
stehen : ob sie ihre einträglichere-Stelle behalten , oder

die Besoldung des Stagts annehmen, und eine Stufeer
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bößer steigen wollen. Dies sind die Folgerungen,
welche aus den Prämissen des Hru. Verf. fließen.) —
In den früheren Zeiten war Bildung der Geisilichen
die Bestimmung der Universitäten. (Ausschließend ist sie
das auf wenigen gewesen, einigen ward sogar die theo«
kogische Facultät anfänglich. nicht bewilliget.) In spä
tern Zeiten sollten sie Pflanzungen seyn» worin der bese
sere Theil der Nation, ( nur die Gelehrten, ) gezeitigt
und gereift werden sollte. Ihre Bestimmung wurde,
dem Staate Subjeete zu sämmtlichen gelehrten Aem-
fern zu erziehen, und nicht bloß den Geist sondern aud
das Herz der ibnen anvertraueten Jünglinge zu bilden.
(Das Lektere kann die Universität geradezu nicht; und
kann nicht anders dazu mitwirken, als wenn der Jüng-
ling schon eine gute Vorbildung dieser Art mitbringt
und dabey die auf der Universität dazu vorhaudenen Vor-
lesungen und Erinnerungen benußt, sich auch vor Ver:
föhrungen in Acht zu nehmen im Stande ist.) =
Das Product unserer gelehrten Schulen entsprach nicht
nur den Erwartungen ganz und gar nicht, sondern auch
der Preis, der für dies Product erlegt werden mußte;
war ein ungeheurer Preis» Erstliht! In keinem ans
dern Gewerbe (?) ist das Verhältniß der ganz und halb
Verunglückten zu den Gelungeuen ein so unglückliches
Verhältniß. - Man überschaue die Schaaren von Jüng-lingen , die auf unsern Musensiten ibr oder ihrer Ael-
kern Vermögen , und die kostbarsten , für das ganze
künftige Leben ; meist ohae Ansnahme entscheidenden
Jahre. verschleuderten ; die mit heillos verdorbenen
Sitten, mit zerstörter Gesundheit, verwahrlost au Geist
und an Körper, in den Schooß ihrer Familien zurü-
kehrten. Mat berechne die Größe des Unglü&gt;s- das
diese Misgerathenen über ihre Familie brachten , und
das sie als Geistliche - als Jugendlehrer/ als Aerzte
und als Diener der Gerechtigkeit anrichteten und ans
richten mußten. (In Rücksicht auf Geschiflichkeit
werden strengere Prüfungen dies Uebel bey denen, welche
fich dem Dienste des Staats widmen, sehr mindery.) —
Zweytens: Große Summen wurden von den Studi-u 2 ten
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renden verschleudert, die unter den Angen der Aeltern
vder unter einer, mit der academischen Freyheit unver,
einbaren Aufsicht niMt verschwendet worden. wären.
Große Sutnmen- wurden weggeworfen, die man vdllig
unbrauchbaren Lehrern reichte; Lehrern, die nicht un-
terrichten konnten, oder nicht wollten, die ihre Stellen
wie Sinechres betrachteten. Große Summen wurden
weggeschmissen, mit welchen man Erziehungs-Institute
anlegte und erhielt, in welchen. weder Nachfrage nach
Wissenschaften war , - noch Mäuner aufgesunden ter;
den konnten , die würdig waren, bie: neuerrichteten
Lebrftüle zu besteigen. (Ob das Carolinum in Braun,
schweig, bey welchem Hr. L. angestellet ist, eine Aus»
nahme macht?) Große Summen wurden verschleu-
det, da wir weit mehrere eyxrichteten, als zu dem Zweek
ndthig war, den man zu erreichen strebte! und da wir
Institute errichteten, die durchaus unzweckmäßig waren;
wie die Rikteracademien, in welchen man bloß Edel-
leute erzieht, die doch nicht als Edelleute sondern als
Menschen erzogen werden sollten ; oder wie die Klösier
und Seminarien , in welchen die Zöglinge für eine
Welt gebildet werden, die wir unterm-Monde verge
bens süchen, Große Gummen: murben feit der Doti-
rung der' Schülen weggeworfen , die , hätte man sie in
den Händen des Volks gelassen, den Gang für Pro»
ductive vergrößert, und den Gang der (reptilligen Gul;
fur beschleunigt haben würden ; Summen, die man
ans den-Händen des Volks:nahm, um Cultur zu ver-
breiten und zu erhöhen, und die nur auf Kosten der
Cultur dem Volke genommen werden konnten. (Den
leßtern Perioden verstehe ich nicht: aber ich gebe ihn,
wie ich ihn finde.) Drittens: Man berechne, wie viele
Jünglinge durch unsere Erziehungs, Justitute und diedamit verbundenen milden Stiftungenbewogen wurden,
fich den Studien zu widmen - um wie viele Köpfe da-
durch unnatürlich die Klasse der Produetiven vermin-
dert» und die Klasse der Unproductiven vergrdßert
wurde; wie durch diese Verminderung der productiven
Klasse die natürliche Entwickelung der Kräfte (?) leidenmußte;
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mußte; wie nachtbeilig es den Gelehrten selbst. wurde,
indem man den Stand derselben-über die Nachfrage
hinaus vergrößerte, und durch die unwärdigsten Mey»
schen zugleich eben diesen Stand erniedrigte , wie nach-
theilig jene Verminderung für die intensive sowohl, als
die extensive Cultur (?) werden mußte.

3:

: Sy. man von Tübingen so wenige Nachrichten er'
hält, so nehme ich folgende kleine Notiz mit. Sie

ist aus. dem fünften Bande: der Bemerkungen des
Hrn. C. U. D. v. Eggers auf einer Reise durch
das südliche Deutschland, entlehnt, „Tübingen
ist eine alte Stadt in einer überaus schönen Gegend.
Sie hat 700 Häuser, gegen 7000 Einwohner, und
enge, unregelmäßige Gassen, - Die Lage trägt, wie
mich dünkt, zu den Vorzügen der- Universität vicles
bey: manche Wissenschaften lassen sih vollkommener
erlernen, wenn die Gegend Hdifskenntnisse befördert,
und ermuntert. So wärde (d) T. ausgezeichnet he-
quem halten zu der Erlernung der naturhistorischen und
dconomischen Wissenschaften ; die erstaunende Mannig»-
faltigkeit der Gegend, der Reichthum der Producte,
bietet .Mittel dar, die sich selten an. einem Orte jn dem
Maaße vereinsgt finden, Und dabey wird-die.Nähe eis
ner so geschmackvollen Residenz, wie Stuttgard , in
andern Rücksichten ungemein vortbeilhaft zur Ausbis-
dnng des Kunsisinns, und des Gefühls für das Schöne,
das dem Menschen zu seiner Veredlung so nothwendig
ist. Auch die wohlfeile Lebensart, die heitere gesunde
Luft, der gute gesellige Ton dieser Universität, scheinen
sie Ausländern so vorzüglich zu empfehlen , daß ich mich
in der That wundere, ihre Zahl nicht größer zu finden,
Aber die Frequenz einer Universität hängt so oft ab,von
Sufállen, von litterarischen Moden -und Launen , daß
man daraus keinesweges immer richtig auf den innern
Werth der Anstalt schließt. Sovst hatte T. von jeher
berühmte Männer in allen Fächern : Rechtsgelehrsam-
feit und Theologie wurden insonderheit mit dem sb

en
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ftn Grfolg getrieben. Sfud) jet seid)nen sich mehrere

Lehrer durch Gelehrsamkeit und Fleiß aus.-CL.ift(cbrgut dotirt. Sie hat, wie alle (?) alte Universitäten,
ihre eignen Güter. Diese Einrichtung hatihre unläugr
baren Vorzüge, weil sie den Lehrern ein verhältnißmäse
siges Einkommen sichert , wie nie eine stehende Besols
dung. Bey weitem die größere Hälfte der Studirenden
sindStipendiaten ; sie werden in einem gemeinschaftlichen
€ollegío [ogírt unb gefpeifet, auch bekommen sie etwas
an Geld ; ihre Kleidung ist schwarz. . Man. versichert
mich ; daß hier die Mängel in geringerem Grade ange-
troffen werden", die dergleichen Anstalten fast immer
ankleben. Sonst liebe ich sie nicht: ich kann mich nicht
Überreden , daß die wissenschaftliche* Ausbildung bey
einem solchen Zwange nicht leide. 'Cottas Buchladen
zähle i&lt; mit zu den wichtigsten litterarischen Hälfsmit«-
tein für T. ;

H“ P. Plitt hat für die diesjährigen Kalender fol»gende Abhandlungen geliefert. Für den Schil
fings-Kalender : Wahrscheinliche Ursachen , Wat-um unter einem beträchtlichen Theile der arbei»
tenden Volksklasse in Mecklenburg eitie sehr
sichtbare Armutb herrscht. Angegeben sind, 1) die
Theurung des Brodts, 2) der Mangel an-Arbeit in
den leßteren nicht ergiebigen Jahren, 3) der Luxus,
H) die große Leichtsinnfgkeit der Jugend und ihre Ver-
sc&lt;wendung. Erschöpft ist hiedurch der Gegenstand bey
weitem nicht: so wie auch die verschiedenen Gattungen
der Personen, welche zur arbeitenden Voliksklasse gereche
net werden mössen, nic&lt;k ganz nach einerley Maaßstab
zu beurtheilen sind. =- Für den Quartcalender: Von
den Mitteln, wodur&lt; Menschen und Thiere
in der ganzen Welt von der Vorsehung Gottes
erhalten werden. An die nicht zutreffende Antwort,
daß der Feldhau und die Fische diese Mittel sind, hat
der Hr. Verf. manche Betrachtungen gereibet, die man
zum Theil hier nicht erwarten wird. Unter. andern isari

d.
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darin die Bemerkung enthalten, daß unsere meisten
Landgüter zu groß sind, indem einzelne Besiter dadurch
zwar reich werden können, dem Ganzen aber geschadet
wird. Anstattdies aber aus landwirthschaftlichen Grün-
den zu beweisen , begnüget sich der Hr. Verf. aus den
in Dännemark eingeführten Parcelirungen, aus der
Vertheilung des gelobten Landes an die Kinder Israels,
aus det ersten Einrichtungen der Römer, und aus
der geringern Größe der Pachtungen in England, vier
Beweise abzuleiten , die sc&lt;werlich jemanden überzeugen
werden ; besonders, da unsere Baurenwirthschaften eine
sehr scheinbare Widerlegung darbieten. Unter manchen
einzelnen Neußerungen, bey denen mir Zweifel vorge
kommen sind, hebe ich zwey über einheimische Gegen:
stände aus, die eine Berichtigung erfobern, Von Ro-
stock heißt es: „Alle Morgen kommen von Warne«
u münde eine ungeheure Menge Fische zur Stadt,
+, welche den Aufenthalt an diesem Ort besonders an»
«7 genehm machen. ““ Wir erhalten aber notorisch vou
W. weder alle Tage Fische, noch wenn man die Heringe
in einer mäßigen Zeit ausnimmt, die Seefische int ss
beträchtlicher Quantität, daß sie wohlfeil wären. Wet
terhin heißt es. ;, Der Stör, der Hausen und der
11 Wels verirren zuweilen in unsere Gegend, und i&lt;
n fringere mich, daß in Rostock weiche zum Verkauf
11 gebracht worden... Sie sollen wie Rindfleisch fdmeden,
y, und weit über 100 Pfund wiegen. “' Diese Angabe
ist nur vom Stör richtig, ' wiewohl nicht in Ansehung
des Gewichts, das gewöhnlich geringer ist. Yom Hau-
sen habe ich hier nie etwas vernommen : und von einem
Wels habe iG zwar einmal gegessen 3 der war ader in
einem unserer Landseen gefangen. =“ Noch ist in bey
den Kalendern eine Nachricht von den Preisvertheilun
gen derdconomischen Gefellschaft enthalten. --. Sonst ist
die Einrichtung der Kalender geblieben, wie sie bisher war.

5.
Einige Bemerkungen über den Sprachunterricht. Nebs

einer Einladung zu .der am 29 Sept, andis
nr
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Prüfung in der hiesigen Domschule, von-I. C. FS,
Diets. . Raßeburg, -gedrn&gt;t von dein Hofduchdru:
&gt;er- Gläser , 1806. 2 Bogen in Octay.

Nr findet hier einige einzelne Regeln für den Sprach»unterricht, und eine Anwendung auf die erste
Anweisung in der französischen Sprache. Unbekannt
ist mir die Vorschrift: gewesen , daß man - nicht nöthig
hade, den Lehrling gleich Anfangs mit dem Lesenlernen
zu quälen. Ucber die vorgeschlagene Methode getraue
ich mir nicht weiter-.zu urtheilen , als daß sie mir für
spätere Jahre, für manche andere Sprachen, und bey
der Erlernung einer zweyten fremden Sprache nicht an-
wendlich scheint.

6,

3. ver durch ben Sob des Hrn. Prof. Petersen er-ledigten Lehrstelle in der theologischen Facultät
wurden von dieser dem Concilio erbvertragsmäßig zur
weiteren Nomination an E. E. Rath vorgeschlagen, Hr.
Prof. I. C.W. Augusti in Jena, Hr. Mag. C. 117.
Srähn bieselbst, Hr.. Prof, SG. W. tl ieyer in Altorf,
Hr. Prof. I. S. Vater in Halle, Hr. Prof. I. Wal-
lenius in Sreifswald , und Hr. Mag. 8. G. Wig»
gers bieselbst. Die Pluralität des Concilit wählte
aus ibnen die Hrrn, Srähn , Wallenius und Wig-
gers, und empfahl diese E. E. Rathe,

7,

Ar 6. Rvv. verstarb zu Berlin in der Charite derHofrath und Laudsyndicus Ernst Iobhann Fries
drich Dantzel. Er hatte in seinen leßtxn Lebensjah-
ren das traurige Schi&gt;sal, den Gebrauch seines Ver-
standes zu verlieren. „Da. die Hülfe seines hiesigen Arze
tes seine Krankheit nicht heben oder mindern konnte ; sv
ward der Versuch gemacht». ihn nach B, zu bringen,
aber auch dort war die ärztliche Bemsihüng vergeblich.
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is.Commentatio. de. Orphei Argonauticis,—ScripfitImmauuel G, Hufcbke .. literarum. Graecarum in
Academia Roftochienfi Profeffor, Roftochii, apudCar, Chriftoph, Stillerum, MDCCCVI,|zi$Bogen in. Quart. Din

ey Erörterung der Frage» : in welche Zeitperiode
der Dichter zu seen seh , welcher die Argo«
nautira geschrieben hat, ist von dem Hry.Prof.

Schneider das Argument gebraucht worden: , daß
manche in diesem Gedichte vorkommende Wörte und
Yusdrücke einen Schriftsteller aus den spätern Zeiten
bezeichnen. Eine Prüfung dieser von Hen, S. ange-führten Stellen + bey welchen der Hr. Verf meisiens
anderer Meinung ist, macht den Hauptgegenstand dies
ser Schrift aus: zugleich aber sind auch andere phitos-
logische Bemerkungen hinzugefügt.“ Das Zeitalter, in
welches das Gedicht wahrscheinlich gehöret, hat dersels
be jeßt no&lt;M nicht bestimmen wollen. =- Vielleicht isk
es meinen Lesern :angenehm, wenn ich ihnen von denz
Hrn. Verf. folgende biographische Nachrichten mittheis
le. Er ist zu Greussen im Fürstenthum Schwarzebürg-Sondershausen geboren, und studirte zu Jes
2a, wo er Mitglsed der lateinischen Gesellschaft und
Inteßt rar derselben wurde. Nach geendigten
gut Hen Jahren gieng er auf eine kurze Zeit nach

ieftand, aber: wieder nach Jeng: zurö ; n)| b ga
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begab fid) bal. nad)bin nad) Amsterdam. Hier er,
hielt er 1796 eineu Ruf nach Leiden , als Professor
der griechischen Litteratur ; er nahm ibn auch an, fand
aber in der Folge rathsam, auf diese Stelle freywillig
Verzicht zu thun. Er wählte nun Göttingen 'zu
seinem Aufenthaltsorte, und privatisirte- daselbst bis zu
seinem Rufe hieher. Während dieser Zeit ertheilte
ihm die philosophische Facultät zu Jena 1800 hono-
ris caufla dis Würde eines Doctors der Philosophie
und freyen Künsie ; und die philosophische Facultät zu
Göttingen ernannte ihn 1802 zu ihrem Assessor.
Außer mehreren Aufsäßen in Journalen und getehr-
ten Zeitungen sind von ihm bisher im Druck erschie,
nen! 1) Epistola ctitica in Properrium ad virum
eruditiifimum Lourenrium van Santen. BAccedune
nonnulla in Cazullumn et Tibullum. Amttelodami,
apud Petrum den Hengst, 1792, 2) Analecta cri-
tica in Antbologiam Graecam, cum füpplémento
epigrammatum, maximam partem ineditorum, Ienz
et Lipfiae, fumtibus Friderici Frommann, 1800. 3)Differtatio de fabulis Archilochi,|AcceditnotitiaCodicis Auguftani cum fabulis ineditis, Altenburgi;
impenfíis Rink et Schnuphafe, 1803.

2,

JZZeschtus des Auszugs aus Lüders Schriftüber Lational - Indüstrie und Staats:
wirthschaft. --. Vergleicht man das Product unser
rer gelehrten Institute mit dem Preise, den wir dafür
erlegen mußten, und ist nian zugleich mit den Quellen
des Verderbens bekannt , so kann man sich des Wun»

sches nicht erwehren : wären doch nie gelehrte Er,ziehungs-Anstalten vom Staate errichtet! wä;
ven bod) nie Lehrer , Erzieher oder Bildner
künftiger Staatsbeamten ,. öFentlicher Ge-
schäftsmänner oder Gelehrten, vom Staate be,
soldet worden ! hätte man sie doch., wie die
Lehrer im alten Rom und in Athen, und wie
alie productiven Arbeiter unter une , mma

un



Academie, 13, B. 44. St. 347
uno überall auf oie Drobucte ibree Sleifeó an
gewiesen! Eben diesen Wunsch hat schon mehr als
ein berühmter Schriftsteller (2) laut geäußert z und
unhaltbar (?) ist der dagegen noch neuerlich von Hrn,
Wieiners abermals gemachte Einwurf, daß, fiele die
Besoldung der Lehrer hinweg, der Unterricht niht nur
um vieles vertheuert , sondern auch zugleich schlechter
würde. Man kann dur&lt;ßaus nicht annchmen , daß,
fiele die Besoldung weg, der Lehrer gendthigt seyn wür-
de, von jedem Zuhörer sich soviel bezahlen zu lassen,
als er jeßt für ein Privatissimum cmpfängt. Verdop-
peln mdgtfe man das Honorär ; und was läge daran?
der Lehrer könnte dabey nicht einbüßen. Der Gehalt
auf den protestantischen Universitäten mag bisher im
Durchschnitt ein Drittheil von der Einnahme betragen,
den die Profefforen als Lehrer zogen. Bit diesesDrittheil hinweg , so würden die beyden übrigen fich
verdoppeln ; und der Gewinn wäre ents&lt;ieden. Aber
Habey kann es nicht bleiben. Fiele nämlich der Ges
Halt hinweg, so würde den branchbaren und vorzdglbv
&lt;hen Lehrern, =- und von diesen kann doch nur' die
Siebe (cpm, — der Markt nicht mehr, wie bisher, ver-
dorben. Alle, die jetzt lehren und [lehren können, weil
sie einen Gehalt ziehen, müßten das Unterrichten aufs
geben, sobald fie ihren Gehalt einbäßten. Der wirk,liche Lehrer könnte also dann auf ein volleres Audito-
rium S das Honorar könnte verdoppelt, ja dreysmal größer werden. Hörten die milden Stiftungen
auf, so würde nicht weiter die Anzahl der Gelehrten
die Nachfrage nach denselben übersteigen 3 so würden
die Bedienungen lucratioer unb ebrenvoller, (o. tvütbe
der Wirkungskreis der Diener des Staats größer und
wohlthätiger werden: und so würde mandenn auc&lt;
ein größeres Kapital auf die gelehrte Erziehung ver»
wenden können und wirklich verwenden. (Soviel er-
giebt sich aus diesen nicht recht zusammenhängenden
Betrachtungen, daß Arme vom Studiren ausgeschlosfen
werden sollen. Wie aber bey vermehrter Za er
Lehrer und verminderter Zahl der Zyhdrer dom auf

x 2 ein
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ein volleres Auditorium zu rechnen sey, ist nicht ersicht«
lich.) = Eben so wenig verlören die Schüler. 1)
Mancher könnte dann vor seiner Thüre haben, was er
jeht in weiter Ferne aufzusuchen hat. Sich selbst über-lassen hätten die Musen niezin abgelegenen Winkeln ih-
Ten Wohnsik aufgeschlägen. Sie hätten sich in großenStädten, in den Hauptstädten niedergelassen, und die
Väter hätten dann (?).mit der Hälfte ausgereicht, und
doch noch mehr als jeht für ihre Gdhne thun kdnuen.
2) Es tbeilte sich davn der Aufiwänd aicht mehr , wie
gegenwürtig, in Ausgaben für unuüßen Plunder, und
in Ausgaben für den Unterricht in nüßlichen Kenntnise
fen, 3) Es würde mehr Fleiß von Seiten der Gd
ler angewandt werden z; sie entrichteten ibren Lehrern
ein größeres Honorar, sie erhielten einen theurern und
zugleich bessern Unterricht, 4) Bey größerm Fleiße
und durch Verbannung :alles unnüßen Wusies würde
die Zeit der Erziehung und Bildung abgekürzt , und
DadirH der Aufwand vermindert werden. 5) Endlich
kdaaten. nicht mehr jene teben Blicke in die Zukunft
den Geist lähmen und niederschlagen / gegen die jekt
selbst .dex jugendliche keichtsfinn, uus zimt verwahren
kaun. == Der Unterricht soll aber schlechter werden,
weil einzelne Lehrer sol&lt;e Sammlungen von Büchern,
Insirumenten , Naturalien, u. [ w. nicht zu Stande
Pringen fóunten, als ihnen jeßt auf guten Universitä-
ten zu Gebote steben. Unmöglich! Die allerwenigsten
Universßtäten haben weder große und brauchbare Biblio«
theken, noM andere Hülfsmittel der Gelehrten : und
die Erfahrung verwirst auch den Schluß von jenea
Hülfsmitteln auf das, was geleistet ist , ober geleiftef
werden wird, Kann man denn Bibliotheken nur auf
Universitäten haben ? Wie viele Professoren und andere
Privatleute sammelten kostbare Apparate , ohne daß
zu ihrem Ankauf ein Thaler von oben herab kam ?
Hätten unsere Musen ihre Wohnsiße in den großen
Gtädten genommen, wie vieles hätten sie da nicht ver-
einigt gekrofsen ? Welcher Herrscher wäre wohl so
reich und zugleich so thörigt, alles das, was in Haupte/,
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flábten vereinigt ist , in einer Landsiadt vereinigen zu
wollen, wohin man eine gelehrte Lade geiragen hat.--
Wir haben Professoren in Menge mit Nebenämtern,
weil sie ohne diese hätken verhungern müssen. Aller
Besoldungen ungeachtet, ynd auc) aller Arbeiten un-
geachtet , starb der' bey weitem größte Theil der Pro-
fessoren axim-== Weder in Rom noch in „Athen
blieb die. Nachfrage nach Lehrern unbefriedigt. Unses
re Ahnherren hatten Lehrer, soviele fie bedurften , in
Zeiten, da kein Herrscher Lehrer besoidete, und Bücher
jelten, auch cben so selten die Männer waren , welche
Büchedenußen konnten. Ueberall, wo. nur'Nachsrage
war, imd Giidezwang und Besvldungen nicht unter»
drückten, ertheilten Privatlehrer den fruchtbarsten Uns
terricht in Wissenschaften, wie in Sprachen und Kün-
sien. Wie könnte es uns an Lehrern fehlen - da wir
sv viele und so shäßbare Bücher in allen Wissenschaf,
ten besßen, da Männer, fähig Unterricht zu ertheilen,
in allen civilisirten Ländern zerstrenet leben , da Kennt:
nisse und Wisscuschaften zu allgemeinen und dringenden
Bedürfnissen geworden sind , und da wir im Stande
und geneigt sind, für den Unterricht einen Preis zu er-
legen, tem nod) unsere Großväter unglaublich gefun-
den habea würdey. --

Dieser vielleicht schon zu umständliche Auszug zeigk,
daß der Gegenstand im Ganzen-höchst unvollstätdig und
dürftig abgehandelt ift, bap bet Jor. Verf. sich bloß
um einige Paradoxien in besjändigem Cirkel drehet,
daß er die längst vergangenen und die gegenwärtigen
Zeiten, die guten und die schlecht eingerichteten Unis
versitäten überall nicht unterscheidet , und daß sogar
keine erträgliche Ordnung in diesem Übschnitte beobach«
tet ist. Werdessen ungeachtet den Aeußerungen des
Hrn. L. einigen Werth beylegt, wird das Uebrige in
dem Buche selbst aufsuchen müssen.

Ge» nahe auch diejenigen Streitigkeiten, welc&lt;ßt zwisw^ (itn bem Corpore Doctorum Non-Profefforum
em auf

mu 3.



350-AnnalenderStofterfídyen
auf der einen, unb zwischen dem Concilio und Rathe
auf der andern Seite, vor etwas mehr als 70 Jahren
entstanden, dem jeßigen Zeifpuncte liegen : so wenig
Habe ich doch bisher eine vollständige Kenntniß *) das
von erhalten können. * Jh will also einzelne Data
sammeln, so wis sich die Gelegenheit darbietet , und
dadurch deren weitere Sypplirung verankassen.

Ciner
*) Gedruckt sind hierüber folgende Schriften : I, Species

Facti, fs an Ihro Pbodfütfi. Durchlauchtigkeit, Dern
Herzog Christian Ludwig zu Meklenburg, abs favfer-
liben höchftverordneten Commissarium, auf Derofelben
gnädigsten Befehl von Seiten des Corporis Doctorum
Non-Profefforum pet Rofto&gt;schen Academie wider Bür»
germeister und Rath er Consorten daselbsten unterthds
vigst übergeben worden. Mit Beplagen von Lit. A, big
E ee, Gedruckt im Jahr 1741. 15 Bogen in Folio, II.
Continuation bet an ben Durchlauchtigsten Kapserlichen
Herrn Commisßarium sab dato Rosto&gt; den 23 Geptbr.
1738 untertbánig(t abgelaffenen Facti Speciet in Sachen
bt8 Corporis Doctorum Non-Profefforum bet NRosto&gt;kschen
Academie entgegen Bärgermeister und Rath und Con-
sorten daselbst. Nebst Beplagen von No. x dis 13.
Gödruckt Anno 1741. 6 Bogen in Fol. 111. Wahrhafte
Species Facti cum repetita Turtam deductione , fo an
Ihro Römisch Kapserliche Majestät- zlorwürdigsten An-
denkens, und dero Hochpreißlihen Reichshoffrath , in
poen Bürgermeister und Rath der Stadt Roßto&gt;, für

&lt;h und in Vollmacht Magnifici Domini Rectoris et re-
verendi Concilii der Universität daselbst], entgegen einis
ge abs academico foro excludirte dasige Doctores priua-
208, hiebevor alleruntertbánigft übergeben ; und worin
die von Lettern zusammengesuchte neulie| gedruckte
Species Facti hauptsächlich widerleget , anch nunmebto
du mehrerer und unparthepischer Einsi&lt;t be&amp; Publici
zum Druck befördert worden. Yit Beplagen fub No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. et Lit. A, vsque C c... Gebrndt im
gare Gbrifli 1741. x Alph, 8 Bogen. Diese Swrift

at nach einem kürzen Vorberichte auf dem dritten Blat
ke noch folgenden zwepten Titel : An die Römisch-Kaps
serliche auch zu Hispanten, Hungarn und Vöheim Kör.
Maptt. allerunterthänigste in Concluso de 4. May a, c.
quam clementifiime frepgelassene Nothdurfts-Verhand-
Jung , auf die von dem Durchlauchtigsten Kapserlichen

Herrn Commillario und dem Hochfürfil. Mecklenh. fande
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Einer der hauptsächlichern Gegenstände war befaunt,

lich die Weigerung des Raths, den Doctor Und Coynsi-
storialfiscat T. $17. fliartini bep Abholungihrer Les
gaten anzunehmen. Die Art und Weise , wie dieser
Sache in den gedruckten Schriften gedacht wird, erreg-
te bey mir mancherley Vermuthungen , die nachhin
sehr zufällig durch Nachrichten wiederlegt wurden,
welche zwar nicht ganz hinlänglich sind, aber doch zur
richtigen Beurtheilung dieses Punctes immer beytragen
werden.

Der gedachte Dockör Martini hafte vor seiner
Promotion und Annahme des Fiscalats hieselbst advo»-
ciret: und in drey verschiedenen Sachen, sür das Col,
legium oct Sechzehner, für einen Apotheker Eggers,
und für einen Capitain v, Zulqw, Memoriale gemacht,
in welchen ungegründete Vorwürfe gegen den Rath
enthalten seyn sollten 3 auch beschuldigte may ihn, daß
er Conuenticula in seinem Quarkier gehalten, und ges
wisse. damalen entstaudene Unruhen. (?) befördere. Es
ward ihth also am 18 Dec, 1733 der Gerichtssecretaix
Weiß mit dem Wachtmeister und 3 Mann pon der
Wache ins Haus geschickt , die ihm seine gesammten

: „Pas

unb $offaetibte etflattete Berichte, Anwaids Bürger-
meister und Rath der Stadt Rosto&gt; , für sieh und no-
mine Réctoris et Concilii der Unsversität daselbst, Apo
pellanten, contra einige abs academico Foro excludirfe
baflge Doctores priuatos , Appellaten, in puncto eigens
mädctig und neuerlich denegirter Abholung derer Lega-
rorum beé Magiftratus vrbici, tanquam Compatruni Aca-
demiae, bey solennen academischen Actibus, et inde factae
abs Academia exclufionis, Gedruckt im. Jahre 1741.
IV. Nöthig defundene Beantwortung der, SegensätigerFacti Specici annectirten sogenannten Conr nuation, im
Sachen Bürgermeister und Rath der Stadt Rostoc&gt;, für
sic) und in Volmacht Magnifici Du Rectoris et rene.
rendi Concilii der Universität bafelbft , entgegen einige
8bs academico foro excludirte bafíae Doctores priuatos;
Nebst continuirten Beplagen lub No. 8. 9, xo. IT. 12.
er 33. Gedruckt im Jahr Chrifii 1741. 4 Bogen in
Fo!. == Ved aller Weitiäuftigkeit enthalten diese Schrifs
ten ader keine [tgend volliändige Nachrichten von ih»
rem Gegenstande,
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Papiere wegnähmen, und selbige, in einem Satke ver-
fiegelt , aufs Rathhaus lieferten. Weil man aber
nichts Verfängliches darin gefunden : so hatte man
bald darauß die übrigen Papiere, mit Ausnahme eini-
ger Concepfe in den drey gedachten Sachen , zurückge-
ben lassen. Inzwischen trat der Stadtfiscal bey dem
Stadtgerichte gegen ihn auf: und es ward der Beklag»
te, ungeachtet er sich auf-die Incompetenz des Richters
berief, durch angedrohete Praciudicia gendthiget sich
auf die Sache selbst einzulassen , da er denn die ihm
gemachten Beschuldigungen ganz abläugnete. ' Als
hierauf die Acten zur Abfassung des Erkenntnisses an
eine auswärtige Farultät versandt wurden , erkannte
diese : „Daß die Klage, immaßen sie angebracht , vor
diesem Gerichte nicht Statt finde,  — Won dieser am
3 May 1736 publfeirten Urthel hat der Ctabtfifcal
ans Hofgericht appelliret : ob die Sache aber daseldst
bis zu einer zwenten Urthel fortgeführt sey , darüber
finde ich inden Papieren, aus welchen ich gegenwärti“
ge Notiz entlehnt habe , keine Auskunft. Auch ist
datin keine vollständigere Nachricht über diejenigen
Beschuldigungen enthalten, weiche diefes Verfahren
veranlaßten.

As

s Würzburg ist die neue Eintheilung der Pro-fessoren nach Sectionen (12 B, S, 138.) wieder
aufgehoben, und dafür die alte Eintheilung nach den
vier Facultäten wieder hergestellet. Auch sind bie bey
den protestantischen Mitglieder der theologischen Facul«
tät entlassen, und treten in bapersche Dienste zurück,
um bey der nun von Altdorf nac) fiürnberg ju
verlegenden Academie angestellt zu werden.
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De l'education litteraire, ou effai fur l'organifation
d'un ctabliffement pour les hautes sciences. Par
M, Haffuer, Profeffcur en theologie a l'Univer-
fité de Strasbourg,  ( Late fufum opus eft et mul.
tiplex, et quotidie nouum, :et de quo nunquam
dicta erunt omnia, Quae funt tameo tradita, quod
ex his optimum, et fi quid mutati, adiici, detrabi
melius videbitur, dicere experiar, Quinctilien.)
à Strasbourg, a la librairie academique, 1792,
221 $509. iu Octav,

ngeachtet dies Buch für uns Deutsche keine
großen Wertb hat , will ih doch ber 93ollitdtdigkeit halber eine Anzeige desselben nachholen,

da ich es jetzt erst habe. kennen lernen. Es enthält eis
gentlich eine Vertheidigung der ältern / auf eine Ver-
bindung des Unterrichts in gesammten Wissenschaften
beruhenden Verfassung, so wie solche auf unsern pros
kestantischen Universitäten vervollkommnet ist , gegen
die damals sc&lt;on vorgeschlagene Abänderung derselben
und Vertheilung in Specialschylen. Es it in folaetu
be 19 Abschnitte abgetheilt : !. Refexions hiftori-
ques fur les Univerfités, .JI De l'organifation. d'u-
ne Univer(té, 11, Theologie, -IV. Cours de Thea-logie,|V,DesSeminaires.—VI.lurisprudence,Víi, Medicine, VIII. De l'education des Chirur
giens, 1X, Les établiffemens mDeceffaires aux ccoles

9p» dc



354 9l(nnalen bet Rostockschende Medicine,—X,Humanités,—Belles[lettresetbeaux-arts,—XI,Hiftoire,—XIL.Mathematiques,XII. Sciences naturelles, Philofophie. XIV. Des
Profeffeurs, XV, De Pelection des Professeurs,
XVI, Des examens, XVII, Des Commitslites er
Inspecteurs, XVIII, Des bourfes; XIX, De |'Uni«
verfté de Strasbourg. Mu dieser Inhalts - Anzeige
ist denn schon ersichtlich, daß 'die Gründe theils aus
einer allgemeinen Uebersicht der Wissenschaften, welche
man auf den Universitäten gewöhnlich. vorträgt, theils
aus ber duGera Einrichtung dieser Unterrichts Anstalten
entlehnt sind. Jene Abschnitte nehmen den größern
Theil des Buches ein : aus diesen, die auf den Zweck
dieser Blätter einen nähern Bezug haben, will ich doch
einiges , wenn gieich nicht wödrttich , ausziehen. Es
zeigt wenigstens , daß auch im Auslande der Werth
unjerer Universitäten anerkannt wird. 1. Ju den ältern
Zeiten schäßte man hauptsächlich! die Theologie und
Philosophie, weil man durch sie am ersten zu reichen
Pfründen und einträglichen Stellen gelangen konnte,
Jene aber war bloß ein scholastisches Gewebe von
Gpigfindigfeiten, verbunden mit dem Studio. des casnonischen Rechts : diese bloß das, Mittel stine Behaup,
kungen gegen einen Gegner zu verfechten. Die Päbste
sahen bald ein, wie wichtig es sey , sich die litterari-
schen Institute zu verpflichten, durch welche sie sich eis
nen desto gewissern Einfluß verschaffen konnten, je wes
niger die Zuhörer damals gewohnt waren , die Mei-
nungen eines berühmten Lehrers zu bezweifeln. Und
dies ließ sich destv leichter erreichen, da der größte Theil
dey Lehrer zugleich Ordensgeistliche. waren. In die-
sem Zustande nußten die Universitäten wenig : anstatt
Aufklärung zu verbreiten , verbreiteten se bloß Meirnungen. Dies dauerte bis zum 16 Jahrhundert , in
welchem sie gerade das Mittel wurden, neuen Grund«
säßen eine schnellere Aufnahme zu verschaffen. Luther
und Melanchton würden wenig ausgerichtet haben,
wenn sie nicht auf einer Universität gelebt, und eine

folche Menge von Schölern gehabt hätten, Nur in
t£s
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diesen! Verhältnissen waren sie im Stande, mit ihrem
Muthe und ihrer Uneigennükigkeit die Unwissenheit,
den Fanatismus, den Aberglauben und die verjährten
Meinungen zu bekämpfen. Seit der Zeit erhielten die
protestantischen Universitäten eine ganz andere Einrich-
tung, Die Lehrer durften ihre Gedanken frey vortras
gen: und die Stydirenden konnten sich an denjenigen
Lehrer wenden, zu dem sie das meiste Zutrauew hatten.
11. Eine wohleingerichtete Universität muß alle Zweige
der „Wissenschaften umfassen : sie sichen alle in einer
genauen Verbindung , und können der gegenseitigen
Anshülfe nicht entbehren. . Kein Zweig der Wissen-
schaften ist ganz ohne Nußen / wenn er nur gehbrig
vorgetragen wird. Mancher Jüngling, der sich einem
unrechten Fache zu widmen im Begriff ist, entde&gt;t erst
auf der Universität, wozu ihn die Natur bestimmt hat,
wenn er daselbst alles hören kann und darf : manches
schlafende Genie erwacht dort auf eine zufällige Ver-
anlassung. Durch diese Einrichtung zeichnen sich die
berühmtesten deutschen Universitäten aus. Sie baben
eine Meuge von Gelehrten gebildet , die sich in allen
Wissenschaften Beyfall erwarben ; zu den schnellen
Fortschritten, welche die Wissenschaften in den lekten
50 Jahren gemacht haben, zu dem freyen Gange ih-rer Ausbildung/ zu der richtigern Methode , dieselben
vorzutragen, und zu den Entdeckungen, mit welchen sie
bereichert sind, hat dicse Einrichtung stark mitgewirkt;
auch verdanken wir derselben viele gute Lehrbücher und
größere Werke. Aber da giebt es auch keine Semina?
rien 3; da sind keine Inspectoren und Commissarien,
nach deren Meinungen die Professoren sich richten müf»
ten; da siehen die Studirenden nicht unter einem drüs
&gt;enden Zwange. Alles wird gelchrt - aber alles ist
frey. Wenn gleich jedem Lehrer gewdbnlich ein Theil
des Unterrichts angewiesen ist , so bat er doch keit
Monopol : andere haben gleichfalls die Befngniß, bit
nämlichen Vorlesungen zu halten. Daraus entspringt
ein Wetteifer, der sowohl für die Wissenschaften als
für die Studirenden zuträglich ilt- Man kann leicht

Yy 2 eiwas
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etwas von diesen Einrichtungen misbilligen, und neue
Vorschläge machen : aber jemehr diese neuen Vorschiäge
sich“ einer idealischen Vollkommenheit nähern , desto
mehr Mistrauen seße man in sie. Unsere Nachbaren
gelangten nicht durch schleunige Umwandlung iörer
Lehranstalten uud durch nene Schöpfungen zu dem qe
igen Grade der Vollkommenheit; sondern durch vijel-
fache Versuche , durch sorgfältige Benußung der da-
durch gemachten Erfahrungen, und durch allmälige Re-formen.|V.(àiftnichtaerathen)dentheologischenUnterricht , getrennt'von den übrigen Wissenschaften,
auf besondern Seminarien zu ertheilen. QOhne Din:
reichende Kenntniß in den sc&lt;dnen Wissenschaften , der
Phitosophie,* der Geschichte, der Kritik, und der Phi-
lologie , wird man sich nicht zu einem brauchbaren
Geistlichen bülden. Diese Nebenkenntnisse lassen sich
aber auf Seminarien nicht erwerben. XIV. $3on ct
nem Professor erfodert man eine vollständige Kennkniß
der Wissenschaften , worüber er Vorlesungen halten
will, Er muß ihre erste Gestalt, ihre fernere Ausbilk»-
dung, die verschiedenen Darstellungsarten , und seibst
die darin begangenen Fehler inne haben. Er muß ihre
Linzeinen Theile von allen Seiten übersehen, und mug
im Stande seyn, alles, was tabii gehdrt, hinlänglich
zu erflären, zu ordnen und zu prüfen ; auch selbst das,
was darauf einigen Bezug haf, zu würdigen. Er muß
nicht allein alle vorzügliche Schriftsteller seines Faches
studiret haben , sondern er muß auch Werke aus ans
dern Fächern nicht unbeachtet lassen, wenn sie entweder
die menschlichen Kenntmsse erheblich bereichern , oder
sonst einen wichtigen Einfluß auf die gelehrte Welt has
ben. Er muß sich hiebey nicht auf die Schriften seiner
Nation beschränken: sondern sich auch um das , waß
im Auslande vorgeht , sorgfältig bekömmern. Ae
Hiedurc&lt;h erlangte Gelehrsamfeit gendgt inzwischen doch
nicht, wenn er nicht zugleich ein philosophischer Kopf
isi, und die Gabe eines quten Vortrags hat. Ein
solcher Lehrer wird auch feinen Schülern eine gründli-
&lt;e Kenntniß verschaffen ; er wird ihnen das Sint

einer
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seiner mühsamen Untersuchungen vorlegen, welches, sii
selbst ohne Führer nicht würden auffuchen und zusäm«-
menstellen können. Sie werden solc&lt;ergestalt nach be
endigter academischen Laufbahn sich selb weiter forts
helfen können : he wissen , was sie noch zu beschaffen
haben ; sie werden mit Ruswah!l und Prüfung lesen ,
neue Begriffe werden sich leicht mit den schon erwors
benen Kenntnissen verbinden und ordnen lassen. XV.
Die Wahl! der Professoren ist ohne Zweifel von Wiche-
tigkeit, Sie verbreiten eben so leicht Jrrthümer als
Wahrheiten. Ihre Einsichten , ihre Talente , ihre
philosophischer Geist , wirken auf mehrere folgende
Generationen. "Ein berühmter Mann bringt eine
Neademie in Ruf, und zieht Studirende dahin. Diese
Wahl erfordert aiso den höchsten Grad der Sorgfalt,
Eine mündliche Prüfung in einem Concurse ist weder
anständig noch zuverlässig , wenn wän ihr auch die
Form giebt » daß der Competent die Fragen in dex
Maaße beantworten muß , als er fie in einer Vorle:
sunz vortragen würde , und wenn wan diese Fragen
guch aus dem ganzen Gebiete der Wissenschaft aushebt.
Man wird doch einen Lehrer wählen wollen, der sich
schon als einen Mann von Kenntnissen und Talenten
gezeigt bat; dieser wird aber , wenn er guch noch fo
bescheiden ist, nur im äußersten Notbfall sich einer (ol;
&lt;en Art der Prüfiwng unterwerfen. Sein Ehrgefühl
wird ihm sagen, daß er seinen Richkern an Kenntnissen
gleich ; vielleicht gar überlegen sey ; und er wird sich
also einem ungünstigen Urtheile solcher Männer uns
gerne ausseken. Oft klebt auch dew Gelehrten, wel-
c&lt;er auf seinem Zimmer zu leben gewohnt ist , eine
Biddigkeit an, die ein richtiges Urtheil unmöglich
macht, Man wird also. auf diesem Wege nur. ent,
scheiden können, wer von den Competenten die andern
durch ein glückliches Gedächtniß, durc&lt; Segenwart des
Geistes, und durch die Fertigkeit - ohne Vorbereitung
einen Gegenstand vorzutragen, übertreffe, Auf vielen
deutschen Universitäten hat man die Gewohnheit , bey
deu Facultäten noch einigen jungen Gelehrten,vie bet

. octor,
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Doctorgrad schon angenommen haben, die Erlaubniß
zu Vorlesungen zu ertheilen, Erwerben sich diese ei-
nen fortdauernden Beyfall bey den Studirenden in
ihren Vorlesungen, so ist dies ein zuverlässigerer o
weis der Brauchbarkeit, als durch einen Concurs zu
erhalten ist, welchen man dort gar nicht kennet, und
doch gute Lehrer erhält. Statt des Concurses bediene
man sich also einer andere Methode , erledigte Stellen
zu beseßen.. Man überlasse die Wahl der gesammten
Versammlung aller Professoren ! wenn auch einer oder
der andere nicht frey von Leidenschaften ist, so kann
man doch nicht glauben, daß sie sich alle hierin gleich
find. Aber man dberlasse sie ihnen. nicht allein , son-
dern ordne ihnen noch acht Mitglieder aus den übrigen
Landes - Collegien bey: und dann bespreche man sich
vorher umständlich über die Verdienste dev verschiede«
nen Competenten, ehe man zur wirklichen Wahl (direi
fet. Wenn sodann jeder seine Meinung freymüthig
sagen darf, so wird man nicht so leicht irren, als bey
einem Concurse. XV1. Sollen die Prüfungen der Dos
etorwürde öffentlich geschehen? Das Publicum ist
fein competenter Richter, und kann die Fragen und Anks-
worten nicht beurtheilen. Es wird die Mängel, die
man durch seine Gegenwark entfernen will, nicht heben,
wohl aber die Handlung stören. Man wird sogar bes
stellte Zuhörer erwarten müssen , wenn diese ihren Bey-
fall oder ihr Mitefallen bezeugen können. Noc&lt; wenis
ger ist der Vorschlag zu billigen, daß man auch einige
Studirende zuziehen, und diesen ebenfalls erlauben
solle, Fragen vorzulegen. = Zu den Prüfungen rech,
net man auch die Vorlegung und Vertheidigung von
Thesen und Dissertationen , weiche gewöhnlich den
Schluß der academischen Laufbahn machen. Weng
mansich bey den Thesen auf einzelne allgemeine und
außer Verbindung sichende Sätze beschränkt: so ist dies
eine bloße Formalität , die dem Studirenden Kosicn
und dem Zuhdrer Langeweile veranlaßt, NMNüßlicher
sind die eigentlichen Abhandlungen / durch welche sich
ein junger Mann vortheilhaft in der gelehrten Welt(s
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bekannt machen kann, die viel öfterer seine eigne Ar;
beit sind, als die Thesen, und die der Universität rühme-
licher werden. Dä. die Thesen inzwischen nicht ganz zu
entbehren sind: fo sollte man nur denen, die sich auf
der Universität ausgezeichnet haben, a18 Belohnung ju
gestehen, daß sie eine nützliche Abhandlung wählen,

(Das Uebrige künftig.)
I.

Die Succession der Kinder in alte Lehne und Stamm,
güter ist keine gemeinrechtliche, sondern eine dicsen
Gütern esgenthümliche Erbfolge. Von A. 8. H.
Posse, Hofrath und Prof. zu Erlangen. Zweyte
vermehrte und verbesserte Auflage. Rosto&gt; und
Leipzig, bey Karl Christoph Stiller, 1806, 83 Bor
gen in Octav.

sesigen Lesern wird es erinnerlich seyn, daß der Hr.
Verf. diesen Gegenstand in seinen Rectorats-Pro-

grammen abhandelte: und daß sie also in diesen Blät«
kern einen anderweitigen Abdru&gt; gedachter Program-
men erhalten. Die auf dem Titel erwähnten Vermeh-
rungen bestehen in einem Zusaße zu dem $. 21, unb cinís
genzum 5, 22, 23 und 24 hinzugekommenen Anmerkun-
gen. In der Sache selbst ist alles unverändert geblice-
beu, unb die ebengedachten Zusäße enthalten nichts
Wesentliches: ich kann mich also auf meine vormalige
Anzeige der Programmen (13 B. S, 33.) beziehen.
In Worten und Kleinigkeiten können indeß nod geringe
Veränderungen hinzugekommen seyn, welche ich vielleicht
bey einer allgemeinern Vergleichung nicht bemerkt habe;
an einigen Stellen, wo der Ausdryc&gt; dadurch wohl ges
wonnen hätte , sind sie nicht angebracht. |

Von den jezt hinzugekommenen Anmerkungen
führe ich hier die eine an: $m Texte des 8. 22 ist an-
geführet, daß die Lehnsgeseße das agnatische Recht auf-
zubeben oder zu schmälern befugt gewesen , und daß zu
den auf diese Art entsiandenen Ausnahmen von der
Regel es auch gerechnet werden müsse: 2) ,, daß jeder
n Nachfolger im Lehn die auf dasselbe haftenden Stal

n vt
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den übernehmen muß. Bey gemeinem Gut berech:
4r tigte die Noth , dasselbe zu veräußern, und dem Gv
y famteigentfümer gebübrte in diesem Falle nur. das
1 Vorkaufsrecht ,- 5. 2, 14. Nachdem aber die Bene-
„-fizien, und aus diesen die Lehne entstanden waren,
mußte die Natur dieser Güter jenen altrechtlichen
11 Saß dabin beshräaken , daß der Verkauf, den sich
der Agnat gefallen lassen mußte , nur solcher Schul-
„den wegen geschehen konnte / für welche den Geteken
„und der Natur der Sache nach das Lehn haftete;
„mithin durfte ihm bey 'Ausübung ves Dor,
„Laufs oder der Revocation nichts weiter an»
„gesonnen werden, als diese Schulden entrich-
,ten su müssen.“ Zu dieser lektern Aeußerung ist
jeßt die Anmerkung beygefügt : ;/ Diesen Saß drucken
„ die mel. Reversalen vom Jahr 1572, Nr. 8, so aus :
Wollen voir binfübro u. f. wv." Sollte wohl
daran irgend zu zweifeln seyn , daß der Hr. Verf. aus
Vorliebe für seine Hypothese unsere Reversalen nicht
richtig erkläre?

I.

A" 25sten Nov. ernannte die philosophische Facul«tät den Hrn, Joh, Bernh. Rrey, aus Rostoc&gt;
gebürtig, zum Magister. Er war einige Zeit vorher
zum zweyten Prediger an der Petri-Kirche erwählt
worden , nachdem sein Vorgänger , Hr. Mag. Peter-
sen , das Pastorat erhalten batte.
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I.

Üurarurh* gxegetico -eriticarum. in Nabumüni "Pr:
phetam: Specimen, pro obtipenda licentia docendi
fcripüt Chrifl. Mart, Fraebu, Phil, Docr, et LL,
AA; Mag. Rottochii, literis Adlerianis MOCCCVI,
43 Bogen in Octav. |

Wu dieser: vorläufigen Prdbe eines ausführlichen
AK Sommentaré über den Propheten Ltahum, den

( der Dr. Verf. "auszygrheiten übernomn;xn hat,
ndet sich die Erklärung von sieben einzelnen Stellen»ie wird man hier pon dem Jahalte einer Schrift,

die sich ganz auf Grundsäkße der ebräischen Sprache und
der init derselben verwandten Dialecte beziehet, nicht
erwarten.

3.

ZZ-sbluß der Anzeige von Haffners Schrift
de leducation litterdire, — XVIL (o ult

lich es beh andern Dingen seyn kann , sie nach gieichen
Srundsäßen einzurichten ; ynd' die Fortdager dieser
Einrichtung durch eine Oberaufsicht zu bewirken : so
wenig paßt dies für Untverhtäten. Hier fam man
keine einseitige Ansicht der Gegenstände , keine fests Besstimmung dessen,wasfürwahrgebaltenwerdensoll,und keine eiförmige Behandlyngsart vorschreiben.
Dies würde einen litterarishen Dispotismus peführen. Inghesonders aber kaun man einem bräuchs

“ Zz CU bären
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baren Lehrer die Methode nicht vorschreiben , deren ex
ficy „bedienen foll: denn je gründlicher und ausgebreite«
ter seine Kenntnisse sind, je tiefer er in das Innere
der Wissenschaft eingedrungen ist, je mehr er ein Mana
von Talenten ist, desto weniger wird er sich nach den
Vorschriften anderer richten, oder auf dem gewöhnli-
&lt;en Wege bleiben wollen. Die einzige Methode, die
man verbieten sollte, ist das Dictiren der Hefte, die
man in der Form eines Commentars erläutert. Ix
bequemer es der Lehrer hiebey hat: desto weniger Nu-
fen hat der Zuhörer, und cs ist viel vorzüglicher , ein
gedrucktes Lehrbuch zur Grundlage seiner Vorlesungen
zu wählen. XVIU. Bey den vorhandenen mildentiftungen ist es sehr nothwendig, die Bedingungen
des Stifters genau zu beobachten. Geht manvon dean-
selben ab, so erstickt man die Neigung zu mehreren
Stiftungen dieser Art. Ohnehin ist nichts willkührlis
&lt;er und unzuverlässiger, als der Vorwand des grdßeren
Nutzens, den man durch die Abänderung bewirken will.
XIX. Das im Jahre 1538 gestiftete Gymnaßum gab
die Veranlassung, daß x621x die Universität errichtet
ward. Der Magistrat glaubte, das durch die Refor-
mation erledigte Vermögen der Geistlichkeit nicht besser
als zum öffentlichen Unterricht anwenden zu können.
Von den Einküuften der 16 Domherrn zu St, Thomas
wurden also 13 Präbenden für soviele Professoren, und
die andern für 3 Prediger bestimmt. Da dieser Fond
in der Folge nicht haf vergrößert werden kdunen, und
die Bedürfnisse sich seitdem sehr vermehret haben: so
hat dies viele Unbequemlichfeiten. Nur 13 Professorenbekommen ein Gehalt. Die übrigen müssen solatige
warten, bis die Reihe sie trifft. Und diejenigen, welche
billig auf ein geryhiges Alter Ansprache machen dürfs
ten, mössen sich noch in hohen Jahren aus Noth allen
Arbeiten unterziehen, Dessen ungeachtet hat es bisher
an guten Lehrern , und selbst an berühmten Gelehrten,
in Straßburg nicht gefehlt. Auc&lt; mangelt es nicht
an gelehrten Hülfsmitteln. Die öffentliche Bibliothek
ist beträchtlich ,. besonders im historischen ade: einas.
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Kabinet von Alferthümern und Münzen ist damit ver»
bunden. Das anatomische Theater hat von jeher viele
Ausländer hieher gezogen , weil es aus dem Stadtho-
spitale reichlich mit Cadavern versorgt wird. Eine
Entbindungs- Anstalt , imgleichen ein clinisches und
&lt;irurgisches Institut, verschaffen den jungen Medicinern
Gelegenheit, ihre Laufbahn mit Erfolg zu vollendeq.
Die Hospital- Apotheke bietet der Chemie ein Labora«
korium dar. Der botanische Garten hat seit langer Zeit
das Glück gehabt, unter der Direction ausgezeichneter
Gelehrten zu stehen. Die Astronomie hat ihr Obser«-
vatorium. Die Kabinette für die Naturgeschichte und
die Experimental - Physik verdauken ihr Daseyu bloß
dem Eifer und der Uneigennügigkeit der Professoren,
gleichwohl können sie die Bergleichung mit manchen
auf öffentliche Kosten unterhaltenen Sammlungen dies
ser Art erdulden. Auch haben manche Gelehrte, un-
geachtet ihrer geringen Unterstüßung, sich eine erhebliche
Bibliothek verschaffet. Die Lage dieser Universität auf
der Gränze zweyer großen Reiche, deren Sprache hier
geredet wird; die Handelsverbindungen und der Ueber-
fluß aller Bedürfnisse, die großen Annehmlichkeiten des
Orts, das milde Clima, der Gottesdienst aller 3 &lt;rists
lichen Kirchen , und die guten Gelegenheiten zur Erler-
nung mancher Nebendinge, hat immer noch die Aus
länder hieher gezoaen. Vonmehreren hier vorhandenen
Bursen ist das Seminarium des heil. Wilhelm die
vorzüglichste. In demselben haben 22 Theologen freye
Wohnung und Tisch : die Einrichtung desselben ist aber
übrigens nicht klösterlih. Die Gerichtsbarkeit wird
von dem Reckor und den Decanen der 4 Facultäten
verwaltetz fie wird summarisch und ohne Formalien be-
sorgetz; Thorheiten und Schulden der Studirenden sind
der gewdhnliche Gegenstand. Da jnnge Leute lieber
ihre Lehrer auch zu ihren Richtern haben, und derea
Ermahnungen eher befolgen; so hat man diese Ge«-
rihtsbarkeit von jeher als ein nükliches, wenn gleich
dabey lästiges Privilegium der Universitäfen angesehen,
und es ist zu bezweifeln , ob Ausländer die Universitäk

312 währ
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wählen würden, wenn bierin eine Verändernng einkräte,
Jn den übrigen Bersammlungen hat man, da die Untis
versität von der Stadt gestiftet ward , sonst einen Kanze
ler und zivey Scholar&lt;en zugezogen, die der Magis
(irat aus seinem Collegio wählte ; jeßt ist der Chef und
zwey Mirgleder der Municipalität an deren Stelle ge-
treten. In diesen Versammiungen werden alle sonstige
Angelegenheiten der Universität verhandelt; auch die
Wahlen der Professoren werden darin vorgenommen.
Und freylith werden die Verdienste des Gelehrten wohl
nit:t von andern, als von Gelehrten, richtig beurtheilet
werden können. Die Professoren haben ohnehin ein
einleuchtendes Interesje, dafür zu sorgen , daß ihnen
keiner zugesellet werde, von dem sie nicht Ehre haben :
und dieser Wahlmethode verdankt man wahrscheiniich
den guten Ruf , in welchem die Universität sich bisher
erhalten hat. Einen besondern Vortheil haben die Leh-
rer diejer Universität dadurch noch gehabt, daß sie nicht
allein mit den litterarischen Producten Srankreichs
vollständig bekanuf werden, sondern auch durch ihre
Kenntniß der deutschen Sprache in den Stand geseßt
werden , die guten Schriften vieler andern Nationen zu
benußen , da man in Deutschland diese sogleich zu
übersetzen pflegt.

ZI.
Yctenmäßige Darstellung der Appellakionssache des R0;

nigl. Preußischen Lieutnants und Adjutanten , Joa-
&lt;&lt;im Detlof von Lehstert wider den Gutsbesiter,
Daniel Rremer, wegen Retracts der altväterlis
(ca vou £ebftenfdjen Otammlebngüter Slíg, $5ob;
din, Neu. Boddin und Kranic&lt;shof. Weßkßlar, 1803.
Gedruk&gt;t bey Heinrich Wilhelm Stak. 413 Bogen
in Quarf. -

Actenmäßige Darstellung der Appellations - Sache des
Eigenthümers Daniel Rremer , auf Dilik,
Boddin, Neuboddin und Kranichshof Erbgesessen,
Verklagten und Appellaten, wider den Königlich»
Preußischen Lieutnant und Adjutanten, Detblof

von
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von Lehsten, zu Praga bey Warschau, Kläger
und Appellanten, prd Rerractus, Nosto&gt;, gedruckt
wt Adlerschen Schriften. 1804. 161 Bogen inolso.

Ihm man die vermuthliche Urfache der Einführung
des Familien : Retracts aufsucht, so läßt sich

doch wohl feine andere angeben, als daß man die Er-
haltung 'unbeweg ier Grundstücke, und insbesondere
der Lehne, bey dem Geschiechte, dem sie einmal gehödr-
fen , nüßlich gefunden ,- und thnen diese Erhaltung ero
leichtern wollte. För einen Misbrauch dieses Netracts
wird man es also meines Ermessens ansehen können,
wenn jemand das vom vorigen Besiher veräußerte Grund»
stücf nur in der Absicht zurückfodert, um es sogleich
wieder zu einem hdhern Preise außerhalb der Familiezu verkaufen, und sich auf Kosten eines andern-einenGel*gewiun zu verschaffen , den eine zufällige Conjun-
ctur mbglid) macgt. Sehr angemessen ist also jener
Zweck des Retracts, den ich für den einzigen halte,
Cwiewohl er für unsere Zeiten und in unserm Lande
nicht so wichtig seyn mag, als ehemals, unb am am
dern Orten, ) durch eine gesegzliche Sanction bey uns
als eine nothwendige Bedingung bezeichnet, damit dies
ses Anrecht nicht in eigennüßige Einleitungen und uns
billiue Verationen des Käufers und Verkäufers qusarte,
Wenn die Preise der Grundstücke durch die Zeitumstände
beträchtlich steigen, wie das in den leßtern zwanzig Jah«-
ren der Fall war: so ist sonst jeder Käufer und Ver»
Fäufer eines dem Familien - Retract unterworfenen
Grundstücks zu häufig Weiterungen ausgeseßt , die
bloß auf Eigennuß berechnet sind. Selbst diejenigen,
denen Vermögen und Credit zum Ankauf des in Anm
sprache genommenen Grundstücks fehlt, leihen oft if,
ren Nahmen einem Speculanten. der zu dem Gelde
Anstalt zu machen weiß: und dberlassen diesem den
größern Antheil des zu machenden Gewinns, tenu ati
ders für sie am Ende überall etwas übrig bleibt. Sollte
wohl die Absicht eines Gesetzgebers jemalen seyn können,
Versuche solcher Art zu begünstigen ?

Mich
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Mid baben uehrere in unserm Lande vorgekom-

mene Retracts: Fälle, insbesondere aber auch derjenige,
welcher zu den benannten beyden Deductionen die Ver-
anlassung gegeben' hat, zu diesen Betrachtungen gelel-
ket. Der Water des Hrn. v. Lehsten hatte jeine
Güter mit so vielen Schulden beschweret, daß er li&lt;
außer Stande fand, seine Gläubiger zu gehöriger Zeit
zu befriedigen. Er erhieit zwar einen Indult , aber
auch die Zinsen wurden nicht promt abgetragen, und
dessen Berlegenheit dauerte aljo fort. Er verkaufte
daher 1785 bie Güter für 115000 3itbír. 30$ an den
Hru. Oberforstmeister v, Zastrow, und 1793 erhielt
sic von diesem wiederum der Eigenthümer Hr. Rre-
mer für einen erheblich höheren Preis. Im Jahre
1802 melbete fid) der Appellant, und verlangte die von
seinem Vater verkauften Güter, mit UAusbescheidung
eines kleineren, das nicht zu den vom Großvater schon
acquirirten Gütern gehörte, für den von dem O.F. M.
von Zastrow gezahlten Kauspreis , und entschuldigte
diesen verspäteten Antrag damit, daß er bisher mino
berjährig gewesen, und daß er gegen das, wasin seiner
Minderjährigkeit verabsäumet worden , insbesondere
gegen den von seinen Vertretern nicht besorgten Res
track, und gegen die ergangenen Präclusiv»Abschiede,
in den vorigen Stand restituiret werden müsse. Die-
(t am 10Fcdbr. 1802 eingereichten Antrag wies die
Lehnkammer unterm 17 Febr. sogleich als unstatthaft
ab; er appcllirte davon also an das Reichskammerge«
richt , und erwirkte völlige Appellations 5 Processe:
aber in dem noch vor der Auflösung dieses Reichsge-
richts ergangenen Definitiv - Urtheile ist es denn do&lt;ß
bey dem Erkenntnisse der Lehnkammer geblieben, und
Appellant mif seinem Retractsgesuche abgewiesen wor-
den, Während dieser Appellations- Jasianz sind die
vorliegenden beyden Shriften erschienen, von denen
die Ie den Hrn. Doct, Burchard b. Sy. puVerfasser hat.

Ein günstiges Erkenntniß konnte denn der Retra«
Bent auc) wohl nicht erwarten. Wenn gleich mehrere

neuere
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neuere Rechtsgelehrte den Descendenten das Recht zu
eignen, bie von ihren A'cendenten ertheilten Einwilli-
gungen zur Veräußerung des Lehns nicht anzuerkennen:
fo würde man ' dom die im Lehnrechte anerkannten
Wirkungen eines-Consenses der Agnaten ganz ausgeben
müssen , wenn deren Descendenten , insbesondere min»
derjährige oder noch ungebohrne , baram nídt gebuns
den seyn sollten, wie ich das schon bey einer andern Ges
legenheit (13 B, S. 36. ) bemerket habe. Mit vollem
Rechte würde daher dies Retracts-Gesuch eines Sohnes
verworfen seyn, wenn auch die Decsarator -Verord«
nung von 1802 diese Prätensionen der Descendenten
nicht nochmal für unstatthaft erkläret hätte. Bemerk»
lich ist aber auch das Nestitutions- Gesuch in der zuerst
erwähnten Rürksicht. Ungeachtet der Appellant zur
Zeit des geschehrnen Verkaujs durchaus kein eignes Ver,
mdgen batte; aud) fio vorber zu schen war , daß ey
von seinen Nektern künftig keine große Erdschaft erhals
ten würde; und ungeachtet er sich den Kriegsdiensten
gewidmet hatte, mithin ihm auch die Kenntniß zur Bes
wirthschaftung oines Gutes abgieng ; so gab er es doch
für eine Läsion aus, daß man in seiner Minderjährigs
Feit den Retract für ihn nicht ausgedbt, und nicht mit
Nichts Güter gekauft: habe , deren Kaufpreis zu
x15000 Rthlr. bedungen war. ( Eigentlich verlangte
er in einem andern Processe, dessen ich nächstens geden»
fen werde, auch nebenher noch die Retrahiryug des
Sutes Wardow ," desen Kaufpreis zwischen 40 und
530000 Rthlr. betrug. ) Gr glaubt babe, daß man
für ein uubemitteltes Kind wohl einen Credit von ans
derthalb Tonnen Goldes hätte finden können, und daß
man das nachherige Steigen des Preises der Gäter hätte
vorhersehen müssen. Für die-Theorie -des Lehnrechts
ist übrigens in diesen Schriften keine weitere Erdrtes
rung enthalten: und das, was darin auf den Proceß«
gang Bezug bat, kann meine Leser nicht interessiren.
. | 4. :

Fn 5 Stücke des fünften Bandes der litterarischenBlätter sichen Beyträge zum zweyten Theile
| von



368 Annal: d, Rost. Aead, 13.B.46. St.
von Meusels Lexicon der 1750 -- 1800 verstorbenen
Scriftsieller ; und in denselben knd zwey Artikel voy
medl. Schriftstellern, welche ic, da wenige sie dorf
suchen und das Buch erhalten werden,, hier ausziehen
will. 1. Paul Theodor Carpov. Seit 1737
war er ordentlicher Professor der morgenländischen
Sprachen, Bey der zuerst angetührten Schrift muß
das vorgeseßte Programm wegfallen z und nach pandi-
eur, nicht pondirur, wie in meinem Exemplare sieht,
Hinzugescht werden : cum pracfatione D. 7. G Carp-
zovii, . Bey der Dill, de ieiuniis sabbathicis etc,
Hatte. C. doch einigen Antheil: z. B. die Strelle Übey
den Martial itt von ihm. Die physicalischen Be:
merfungen. (leben nibt im Jahrgang 1737 der
Hamb. gel. Berichte , sondern im Jahrgang 1742.
Gänzlich fehlt folgende Schrift : Animaduerliones
philologico - cxitico - sacrac, quibus aliquot Bibliocum
hebr, editionis recenfentur, virorum illustrium prac»fertim -Jabeculae, notantur et placide|excutiuntur,Lipf. 1740, In Dethardings Disl, de plica Polo-
nica findet sich über diesen Gegenstand auch ein Briefpon ihm !. und mehrere Ayfsäke dber pbosicalische, und
litterarische-Segenftäade in den hamb Berichten, Jahr-ang 1742..U.BeyGeAug.Dethardingfehlt:m Dania Germaniae nunquam .íubiecta, Hafn,
3744. 4.

B.

IA" die Stelle -des Hrn, Dir. Martini ist der Hr.Prof. Christian August .Gottlieb Goede in
Jena zum ordentlichen Professor der RNechtsgelahrbheif
ernannt, wund es wird derselbe auf Ostern. hier ein,
treffen. (13 23... 274.)
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I,

Beschreibung der Nakuralien-Sammlung der Universi:
tät zu Rosto&gt;, Erste Abtheilung. Von D. 5. 5.
Linp, Professor der Naturgeschichte, Chemie und
Botanik, und verschiedener Gelehrten-Gesellschaften
Mitglie. Zugleich empfiehlt derselbe als jeßiger
Rector der Universität die würdige Feyer des Weyh-
madtfefles, Roltoc&gt;k, den 25 December 1806. (Q0
druckt bey Adlers Erben. 32 Bogen in Octay,

eher den Hauptinhalt dieses Programms giebt der
Titel (don hinlängliche Nachricht. Wenn ichzu

"9 demselben noch hinzufüge, daß die nicht beträcht»
liche Klasse der Säugthiere und die schon zahlreichere
Klasse der Vögel in der vorliegenden ersten Adtheilung
beschrieben ist: so wird von dem Gegenstand dieses Pros
gramms das Wesentliche angeführet seyn. Ich will
also einige der allgemeinern Bemerkungen hier ausheben,
welche sich im Eingange finden.

„Es ist der Reichthum an litterarischen Hüälfsmitteln,
und die zwefmäßige Anordnung derselben, wodurch
die Universitäten einen sichern, daueynden Rvf erhalten.
Einzeine berühmte Männer können zwar eine Universi-
tät schnell berühmt machen, aber dieser Ruhm ist vielen
zufälligen Umständen unterworfen : Alter, Tod und
die Veränderlichkeit der Meinungen und Systeme, sind
dft die Ursachen, daß er eben so schnell wieder verschwin-
det, Litterarische Hülfsmittel haben über dies manchen

3laa Mann
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Mann von mittelmäßigen Talenten zu einem brauche
baren Gelehrten gebildet: ohne sie verwelkt nicht felten
die Blüthe des Geistes. = Zu den litterarischen
Hülfsmitteln. gehört auch eine Naturatien-Sammlung.
Sie darf nicht die erste Anstalt auf einer Univerjität
seyn; manche andere, und damit ich mich auf verwandte
Fächer beschränke , ein botanischer Garten und ein che
misches Laboratorium müssen ibr sogar vorgezogen wer»
ben; aber fie darf auch nicht die lekßte seyn. =“ Eine
Naturalien-Sammlung auf einer Unfversität muß zwek-
mäßig eingerichtet seyn. Sie sollzum Unterricht dienen,
dies ist ihre einzige , wahre Bestimmung. „Es kommt
also gar nicht darauf an, ob sie einzelne s&lt;öne, seltene
Stüe, sogenannte Kabinetsstücke, enthält: sie bedarf
nurdeutlicher Stü&gt;e, vorzügli&lt; aber ganzer Folgen
von Naturproducten, um verwandte Arten unterscheiden
zu lernen, und eine Uebersicht des Ganzen zu erlangen.
Einzelne ausgezeichnete Stücke sind für den Kenner und
den; Unwissenden, für jenen, um fie zu studiren, tür die-
sen, um fie anzustaurien ; zum Unterricht auf einer Uni-
versität sind sie nicht hinreichend. Aus di:sem Gesichts
puncte muß :auch unsere Naturalien-Sammlung beur,
theitet werden 3; und man- muß auf die Anordnung und
Bestimmung des Ganzen mehr Rücksicht nehmen , als
auf die einzelnen Stücke. Die Geschichte dieser Samm-
lung bis 3792 ist vom Hrn. K. R. Tychsen erzählt
worden (2 B. S. 177.). =- Seitdem lieferten die
im Ganzen sparsamen Beyträge nur einzelne Stücke,
keine brauchbare Folgen. : Im Jahre 1893 wurde da-
her eine ansehnliche Mineralien-Sammlung von dem
Bergrath Gieseke , (welcher sich jeßt mineralogischer
Untersuchungen wegen in Grönland aufhält,) auf Ko-
fien der Universität angeschafft , wozu nachher noch ei-
nige“ Ergänzungen kamen. . Die Mineralien .machen
yustreitig den wichtigsten Theil einer solchen Sammlung
aus, Die Mineralogie hat einen wichtigen Einfluß
nicht allein auf die Chemie, sondern auch auf bie Sed
nologie und sogar Oeconomie z; - und läßt sich überdies
aus Büchern allein nicht lernen, weil man nicht imStande
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Sfande. it, nach Beschreibungen ein Mineral zu erken«
nen, noc&lt;. weniger nach Abbildungen, welche. doch in
andern Fächern der Naturkunde viel leisten, Die Mic
neralien:Sammlung verdient daher die ersie und größte
Aufmerksamkeit: derer, weiche zur Aufnahme solcher
Anstalten etwas- beyzutragen haben. Im Jahr 1804
erhielten . wir die vortrefjiche Sammlüug von ausges
stopften Vögeln des ra... 90. emb£e (üt eine Eeibu
rente, wozu die Universität ein Drittheil giebt. == Im
Jahr 1805 erhielten wir von dem Durchl. Herzog die
in Weingeist verwahrten Sachen der oatutaliem Gamme
lung äuf dem Schloffse zu- Schwerin.. Sie sind ufo
ferst s&lt;äßbar , und füefern "uns eine vortrefliche Folge
für die Klasse der Säugthiere und 'der Amphibien. Um
die Sammiung vollständäz'zu machen , fehlen uns-noß
eine Sammlung von: Fifchen;: eine Sammlung. von
Insecten , eine Sammlung::von Eingeweide-Würmern
und ein Herbarium, Dem Range der Wichtigkeit-nacß
folite: man. von: dem deter anfangen, und so zu denersteren: fortgehen.--MitderNaturalien-Sammlungwar anch eine Sammlung von Modellen, Instrumenten,
Kunstsachen u. d.'g. verbunden. Wir trennen diese ims
mer mehr und mehr. Auf einer Universität soll alles
benutzt werden ;. das Zusammenstellen aller dieser Dinge
in ein buntes Gemische ist ein Febler bet mau fovitl,
ais möglich, vermeiden muß. “

"eo

Ueber die Verhältnisse der Stadt Rosto&gt; in Beziehung
auf die Beytrags-Verbindlichkeit zu den Landes'Ne-
cessarien, vom Bürgermeister DV. I. 8. Zoch. Ro-
sioc&gt; , „gedruckt bey Christian Müller , E, E. Raths
Buchdrucker. 123 Bogen in Quart.

Sen der Abschließung be8-gaubcévergleid)8 Dat.fidj
die Stadt Rokto&gt; bekanntlich wegen der ordent-

lichen Necessarien dahin verglichen / daß sie dazu jähr»
lid) 2000 Nthir. erlegen wolle. Für die Domainen
schwerinschen Antheils wurde der jährliche Beytrag zu
booo Rthir. Rz , und für die Landstädte eben dieses

Aga 2 An,
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Antheils pw 6000 3itblr,Gontarit bestimmet: der Bey-
frag der Ritterschaft schwerinschen Antheils, sv wie
der Beytrag des stargardischen Kreises blieb damals
unbestimmt, Worin die Verschiedenheit der Quote der
Doinainen und der Städte ihren Grund hat, ist mir
unbekannt. Aus dem Vergleiche von 1781, (in Mans
els Staatskanziey, 1 Th. S. 149.) ist ersichtlich,
daß der Beytrag der Landstädte schwerinschen Antheils
in schwer Courant erhöhet worden, ungeachtet dieses
zur Zeit des Landesvergleichs nicht im Lande galt, daß
die Ritterschaft alter drey Kreise damals 7386 Nthlr.
Nx aufbrachte , daß aber die Städte stargardischen
Kreises nur 1000 Rthlr. Gold lieferten. Es erbeliet
ferner aus diesem Vergleiche , daß zu den Necessarien
in det Regel die zujsammengebrachte Summe nicht ers
foderlich gewesen ist, sondern. ein beträchtlicher Theil
zu andern Bedürfnissen der Stände verwandt wurdes
0b von. 1755 bis 1781, besonders in den Zeiten des.
siebenjährigen: Krieges , in irgend einem Jahre mehr
zu den Necessarien gebraucht ist, als die jährlichen
Beyträge ausmachen, habe ich nicht in Erfahrung brin-
gen können. In diesem Vergleich ist übrigens verab«
redet," daß von dem Ueberschusse ver Necessarien-Kasse
jährlich 6000 Rthlr., und außerdem auch dasjenige,
was-sonst noch.von 4 zu.4 Jahren ersparet werden kann,
gerit zum Abtrag der Landesschuiden, so lange fie
nicht ganz getilget sind, verwandt werden; und nachhin
auf die Häifte zur Disposition jedes Standes verbleiben
sössen. Zügleich sind die von diesen Necessaviengeidern
zu bestreiteude Nusgaben in gewisse Klassen gebracht,
und es ist dabey fesigeseßet, daß alles, was daraus be-
zahlt werden soll, gemeinsam beliebt seyn müsse. Nach
diesem Vergleiche hat sich denn die jährliche Einnahme
der Necessarienkasse zu einer Summe von 23982 Nthlr,
32 bl. NT gebildet : außer den 7000 Rthir. für bepbers
seitige Domainen , und den rostockschen 2000 Rthlr.,
werden uäinlich von der Ritterschaft 7209 Nthlr. 4 bl.
eingebracht» . weil die Quoten der Städte nur diese

Summe betragen ; dann kommen aber von den Kloster
gu



güferm, aus bent roffod (den Diffriete inb bem Decong:
inte Sorfe2Sergrabe upd 5564 Rthlr. 8 61, hinzu. Da-
geger betrugen im Jahre 1804 bis- 1805, als dem letztes
ren, dessen Berechnung allgemein bekannt ift, bic eígeritlis
c&lt;en Ausgaben dieser Kasse, des vergrößerten Etats um
geachtet, nur 17792 Rthir. 33 bl. Von der Einnahme
konnten also die zum Schulden - Abtrag bestimmten
6000 Rthlr. ebenfalls noch bestritten werden, und außer
dem in vorigen Jahre gebliebenen Ucberschuß lieferte
die Einnahme des angejührten Jahres für sich einen
Ueberschuß von 189 Rthlr. 47 bl , ohne den Vorrath
aus dem vorigen Jahre.
. * Ueber die Quote der Stadt Rostoc&gt; war inzwischen
beym Reichskammergerichte ein Proceß entstanden, derdie
Abminderung der im Landesvergleich übernommenen
2000 Rthlr. zum Zwe&gt; hatte. Durch den Vergleich
bon 1703 (in t3anoelo Staatskanzley, 3 Th. S. 204.)
ward dfese Streitigkeit dahin verglichen, daß die Stadt
dem Proceß entsagte, und die Verpflichtung zu einem
jährlichen Beytrage von 2000 Rthir, nochmals aner-
kannte: dagegen aber auch von Nitter- und Landschaft
die Segenversiherung erhielt, ihr ,, nie zu den in dem
p$ 221 unb 222 des Landesverzlrichs fundirten und
17 bezeichneten ordentlichen Landes. Ausgabeu einen höhern
zx Beytrag, auch keine Mitübertragung der gemeinen
p- Landkasien-Schulden ansinnen zu wollen, “' Bey dies
sem Aversions - Handel ward denn noch beybedungen,
daß die Stadt sich aller Einmischung bey dem der Rit,
ker- und Landschaft im 5 226 des L. V. vorbehaltenen
Schalten und Walten nach Gutbefinden und der Theil-
nahme an dem Ueberschnß begab.

Dieser Vereivbarung ungeachtet verlangte die
Ritter; und Landschaft vvn der Stadt Rosio&gt; auf dem
Landtage von 1805 einen größeren Beytrag. Der
Durchmarsch der schwedischen und russischen Truppen,
den man nicht verhindern konnte, gab Gelegenheit;
daß mehrere ritter und landschaftliche Depytirte als
Marsch-Commässarfen erwählt wurden , und wenn de-

ren Diäten aus der Necessarien-Kasse bezahlt werdenMID
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sollten , die Verwendung von 6000 Nthlr. zu den Lan-
ves(epulben untpunlíd) mar. Um beyde Ausgaben zu
bestreiten, verwandelte man die Ausgade für die Marsche
Commissarien in eine besondere Anlage, foderte von
der Stadt Rostio&gt; den zwdiften Theil, und bewirkte
durch eine indirecte Einleitung , daß darauf Erecution
erkannt ward. Das Unstatthafte dieser Foderung, und
die Unzulässigkeit der executivischen Verfügungen in ei-
nem sol&lt;en Fall, bemühet sich der Hr. B. M. Zoch in
dieser Schrift zu zeigen. -Sie ist in 4 Abschnitte actbeilt:^yabemerftenwird das Verhältniß der Stadt Rostock zu ihren
mitständen erdrtert. Diese Erdrterung führt zu dem
Resultate , daß die Stadt ein besonderer Stand sey.
(Eigentlich waren die beyden Scestädtke Rostock und
Wismar eine besondere Abtheilung der Städte, welche
gegen die Landstädte eigene Rechte hatten. Wie es ges
kommen ist, daß die Beyträge derselben. zu den fent
lichen Anlagen nicht ganz zur städtischen Quote gerech!
net, sondern ein Hülfsbeytrag (für Syomainen, Ritter-
schast und Städte geworden sind, darüber ist auch hier
nichts gesagt. Daß die Verhältnisse der Stadt Ros
sio&gt; in Absicht der Necessarien von dem Verhältniß dex
andern Städte veischieden sind, ergiebt fich auch ohne
Bezug auf andere Verschiedenheiten aus den vorhin an«
geführten Verträgen.) Der zweyte Abschnitt handelt
von dem Beptrags-Verhältniß der Stadt zu den
Landes-L7ecessarien überhaupt. Es werden dare
in die durch den Landesvergleich und den Vergleich von
1793 gemachten Bestimmungen erläutert. (Durch den
leßteren ward der Beytrag von 2090 Rthlr, ohne Zwei»-
fel eine Aversions- Summe. Die Stadt begab sich aller
Theilnahme an den schon geschehenen und weiter fole
genden Ersparungen, woran sie sonst eben so gut ihren
verhältnißmäßigen Antheil hatte, als die übrigen Con-
fribnenten : und mau entledigte sich der Ne Bwendigfeit,
ihrer Zustimmung zu dem Schalten und Walten .bey
dieser gemeinschaftlichen Kasse zu bedsirsen, dadurch
nur, daß ihr Interesse ganz entfernet ward, "Naßder

. n"
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Nakur der Sache kann dieser Vertrag nicht zur Absicht
daben, allen Vortheil der Einrichtudg viner gemeine
schastlichen Kasse den übrigen Ständen zu sichern , und
den Nachtheit , wenn dergleichen eintritt , der Stadt
Rostoc&gt; aufzubürden. ) In einem dritten Abschnitte
wird dieses in besonderer Beziehung auf die von
der Stadt nicht mit bewilligte Anlage voy
6000 Rthlr. zu 'gußerordentlichen Lecessarien
fortgescät. Es wird mit Bezug auf das Vorherge-
bende gezeigt, daß dieie von der Stadt Posto&gt; nicht
bewilligte Auflage mit Unrecht auf dieselbe repartiret
sey. (Außerordentlicher Necessarien , wenn man sich
dieses Ausdrucks bedienen will, bedurfte es ohnehin gay
nicht, sobald man die Necessarien-Kasse, die ihr ganz
fremde Verwendung einer gleichen Summe zu den altey
Landesschulden abnahm, Und selbst ein größeres Ber
dürfniß hätte auf mehrere Jahre repartiret werden
mössen. Gut mag es übrigens immer seyn, daß. die
Stadt Rostock sich um die Veränderungen des tat
bey der Necessarienkasse zu bekümmern keinen Sud
bat.) In einem vierten Abschnitte über das weg«n
dieser neven LT7ecessarien-Anlage wider die Stadr
Rosto&gt; eingetretene Executions - Verfahren
wird endlich ausgeführet, daß bey diesem Gegenstande,
pobep die Verbindlichkeit noch streitig war, sowohl
nach allgemeinen Grundsäßen , als nach der besondern
Verfassung des Landes, nicht sogleich executivische Ver-
fügungen anwendlich werden.

3*
Der Cid, Tragödie in füaf Aufzügen. Uebersetzt

| von C. G Kileffel. Leipzig und Rostock. bey
Carl Christoph.Stiller, 1807, 9 Bogen in Octav.

YAerdings ist es wohl Verdienst, ein ehemals so ge«
+T schäztes und jeßt beynahe vergessenes Trauerspiel
wieder in Andenken zu bringen. Wenn das aber dard
eine Ueberseßung geschehen soll, so wird diese für das
Theater bestimmt werden müssen: denn gebildete Leser
werden es meistens im Originale lesen können, und,

wenn
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wenn die Ueberseßung nicht einen hohen Grad der Voll-
Fommenheit hat, lieber im Originale lesen wyllen.
Für die Bühne würde aber wohl die freyere Ueberseßung
einer genauen, und die prosaische einer metrischen vor-
zuziehen seyn. Der Hr. Verf. hat Fünffüßige Jamben
gewählt , eine Versart, welche manche Schwierigkeiten
erleichtert, und gewissermaßen ais ein Mittelding zwi-
schen Prosa und Versen anzusehen ist, welche aber dem-
ungeachtet wenigen gelingk, und bey größeren Gedichten
eine widrige Einfdrwigkeit veranlasset, insbesondere
aber bey den Schausptelen die Declamation erschweret,
Auch dieses Stüc liefert manche Beweise, daß die
Schwierigkeiten des Versbaues nicht so leicht dabey zu
überwinden sind , als es scheint. In den von mir vers
glichenen Stellen habe ich übrigens die dem Original
genau folgende Ueberseßungim Ganzen richtig gefunden:
pft würde der Hr. Verf. wohl einen andern Ausdruck

gewählt haben, wenn das Sylbenmaaß ihn zugeiassentte.

Gedichte von Sriedrich HÜckstädt. Rosto&gt; , gedruckt
bey Christian Mätter , 1806. 11 Bogenin Octav.

ou auch einige einzelne Ställen in diesen Gedicheten die Vermuthung veranlassen, daß der Hr.
Verf. nicht. ohne Anlage für das Fach des Liedes sey:
so bestättiget doch alles Uebrige die in diesen Blättern
mehrmals gemachte Bemerkung , daß Gedichte in uns
serm Baterlande äußerst selken gedeihen.

"m

Unterm 6 Februar erklärte die theologische Facultätden Hrn. Prof. Dahl zum Doctor der Theologie.
Statt des sonst gewdhn-ichen Patents war diesmabl ein
Programm des Decans, Hru. €. R. Ziegler, gewählt,
das mit der Ingugural-Abhandlung ertheilt ward..

5,



Annalen
ber

Rostoc&gt;kschen Academie.
13. Band, 48. Stü,

Den 17. Mätz 1807,

L.

Differratio: theologica de myfteriis religionis reue-
latae; quàm confentieüte fumme vencrabili-Theo-
logornm Ordine. pro. Licentiati in Theologia 5o-
notibus ;tite obtínendis publico eruditorum, .exae
mini: submittit auctor , Mag, Georgius Funk,
Gothlandia:Suecus, a faeris.ordinibus Roftochii,

. typis Adlerianis, MDGCCVI, z Bogen in Quart,
"Jur Nofftärung des auf dety Titel bemerkten Sts
% genstandes wird diese Abdandlung meines t
"9 melsens nicht viel beytragen. (Es werden. darin

die ved Frägen aufgeworfen, vob: die geoffenbaxte Rer
Hafen: Sims entbalted foune? o0 fie folde mirlidy eitballe? uub obfie betálcicbeu enthalten müsse ?
Ale Ore werden bejähenb brantwortet : "ader die Art
der Därsiellung dürfre sowenig diejenigen befriedigen;
welche in der- Hauptsache mit dem Hrn, Verf, -e:nver-
standen sind, als diejenigen über:eugen, welche anders
benken? Folgendes ist seine Erklärung ciues Gebeims
nisses : $5. Quia ! Quod Riaiiles fummo Deo fieri &amp;ori
modo aon prabibBeibut, Verum etiani-inbemur, At
quum meminerimus, 'noffrag ét gogirariopes et àctio:
né$ tempotis et fpacit liditibus effe ^ ciicumfecriptas;
prob! quauta inter naiüFáii illam" immienidsi ét in-

tétininatáni ac. noftram aue citcumferiptámm apesricur abyffüs !' Nonne rifülta illi ineffe debéte quae
lirhites noftrae sationis trans(cendánt, mérito fulpis

5Sbb camur?
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gamur ?: Atque ca ipfa sunt, quae, quanquam ex parte
duntaxat cognofcere nobis datum fit; myffer ia
üoininamus,

De

Carl Christoph. Albert Hinrich von Ramptz,
ordentlichen Beysitzets des Herzoglich „Mecklenbur-
gischen Land - und Hofgerichts zu Güstrow , Civil:
Recht der Herzogthümer. Mecklenburg. Erster Theil.
Erste Abtheilung, Queller und Litteratur, Schwe-
rin und Wismar , in der Bödnerschen Buchhand-
lung, 1805, 1 Alph. 5 Bogen in Octav.

(gti für die fernere wissenschaftliche Bearbei»tung unsers Privatrechts, als für das Bedürfniß
des juristischen Geschäftsmannes, ist dies Werk , wenn
es vollendet seyn wird /' eine sehr: wichtige Gründlage.
Schwerlich war eite voliständige Darstellung on an
dern zu erwarten, als von einem Mitgliede eines Lat-
desgerichts, weil es, was Ausländerr vielleicht auffals
len wird, andern Gelehrten zu schwierig. wird , sich
dazu alle erfoderliche Hülfsmittel-zu verschaffen.) wid
denn die hiesige Juristen-Facultät ohne Erfolg darun
angesucht hat, daß ibt. pon ben Qatentberorongen,
welche nicht in die/ s&lt;werinschen Intelligenzblätter einges
rückt werden, ein. Eremplar, und von Circular-Rescrips
fen und ähnlichen , irgend eine allgemeine Norm enta
Haltenden Verordnungen ,/ welche nicht gedruckt wevs
peu, eine Abschrift zugehen mdge. JInsbesondere-aber
ward die Kenntniß der Hülfsmittel einem Mitgliede
des Hofgerichts dadyrc&lt; noh erleichtert , daß die Ges
richtsbarkeit desselben. sich auch über deu stargardschen
Kreis erstreckt, und daß. man daselbst angefangen Hat,
diejenigen Verordnungen und Urkunden, welche allges
meinere Normen enthaltey, in einer besondern Abtheis
Jung des Archivs zu sammeln und zu ordnen. Mit
Dank. muß. also der einheimische Nechtsgelehrte die
Bemühung .des Hrn, Verf. erkennen. Zy wünschen
wäre es zwar gewesen ,: daß derselbe auch die übrigen
Theile des meckienburgischen Privatrechts sogleich mit-

ge
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gekommen hätte : ' inzwischen wollen wir auch das,
was er uns liefert, zu shäßen deshalb nicht ermangeln,

' Das Buh ist in 6 Hauptstücke getheilt , welche T.
von dem Begriffe und Umfange, 11. von der Geschich-
fe, III. von den Quellen, IV, von den Sammlungen
der Gesetze, V. von den Hülfswissenschaften.; und V1,
von der Litterairgeschichte des mecklenburgischen Civile
rechts handeln. Der Inhalt des dritten und größten
Nbschnitts bedarf noch ciner specielleren Anzeige. Er
besteht aus einer Einleitung, aus einer genauen Sar:
siclung der zum geschriebenen Eivilrechte gehdrigen
Vorschriften , und aus einer allgemeinen Notiz des
meckt. Gewohnbeitsrec&lt;ts.. Bey dem geschriebenen
Rechte werden die aufgenommenen freimden Rechte und
die einheimischen '-Geseke unterschieden : und erstere
sind entweder allgemein anwendlich oder nicht, Zu
den auch bey uns allgemeign geltenden fremden Rech-
ken rechnet der Hr. Verf. das römische Recht , das
LFänonische Recht , das mosaische Ehere&lt;t , und die
deutschen Reichsgeseße 8 -- diejenigen , welche nur an
einigen Orten und bey einzelnen Klassen von Einwoh-
nern angewandt werden; find das lübsche Recht , das
märkische oder magdeburgische Recht , die militairi-
schen Ordnungen und Gewohnheiten anderer Mächte,
die hanseatischen Rechte, und die jddischen Nitualgeses
ße. Unter den einheimischen Geseken machen die allges
meinen, für ganz MeElenburg geltenden, den Anfang,
namentlich, 3) die Kirchen-Ordnung, 2) die Conusisto-
rial-Ordnung, 3) die Superintendenten-Ordnung , 4)
die Policey-Ordntng, 5) die Reversalen von 1572 und
32621 , 6) die Hofgerichts-Ordnung nebst den gemeis-
nen Bescheiden des Hosgerichts , 7) die kaiserlichen
Verleihungen / 8) vie reichsgerichtlichen und.Reichss-
Vicariats- Erkenntnisse, 9) die Kesoluriones ad Graua-
mina, 10) der Landesgrundgeseßzliche Erbvergleich, unb
11) die aligemeinen Landes-Constitutionen, Hierauf
werden 'die Geseke jedes Landesantheils / sowohl des
schwetivischen als des streiihischen angeführt. Und
iulegt Cotnmem. die defondern Geseke , welche in Spe,Jur : 2 eal
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tial: unb Particylairgeseße eingetheilt werden. Speciab
Geseke pount der Hr. Verf diejeni en, bie nur. für
einzelne Klassen der Einwohner bestimmt sind , ifo
für den Adel, den Bürgerstaud und die Bayern für
K.tholikfen , .Judeu und Zigeuner ,/ für die Geifiltdy
Fit, die Landesbediente, die. Hofhediente und das Mis
lftair, für die Landes-Acgdemie, die Klöster und. mehe
rere andere Klassen. Particyulair.Gesekße hingegen sind
ihm diejenigen , welche sich auf einzelne Theile des
Landes beschränken ; es wird also von dea Gescken für
die berzoglichen Kammergüter, für die yitterschaftiichen
Güter, und für die Städte gehandelt. Die Notiz der
Beseke für die Städte ist schr ausführlich. Unter der
Rubrik, Codex der meckl. Stadtrechte, ist zuerst. jeder
Stadt ein besonderer Paragraph gewidmet; pm anzu
jeigen, ob und welche besondere Geseke daselbß gel-
(eu; fobann aber werden die landesherrlichen und die
satutarischen Stadtrechte bespnders -angegeben , und
bey den leßteren sind als allgemeinere Stadtrechts. das
schwerinsche, rosto&gt;sche, parchimsche und neubranden-
byrgische Recht vorangescht. Auch die titer, desmel, Rechts «st. nicht nur in dem 6 Hauptäücke, sons
dern auch in deyr übrigen ganzen Buche möglichst ges
nau nachgewiesen, =- Man wird aus dieser Inhalts,
anzeige den hohen Grad der Vollständigkeit dieses
Werks ersehen. Mögte -auch ein und anderer Lesex
sieinit bie uab ba eine2Ibfüriung aumeob[id) achten ;
9 wird man sich bod) den Urberfluß eher gefallen lassen

können, als den Mangel. | . press

Von den Bemerkungen, wolche wit bey der ersten
Lectüre dieses Theils vorgekommensind, will ich einige
anführen , um eine gelegentliche Erdrterung der Ge«
genstände zu veranlassen. Jm F 2 wird gesagt / daß
das Färsienthum Schwerin in keiner Gesekverbindyng
mit dem übrigen Lande stehe 2 sollte das wohl in Ab-
sicht des, Privatrechts zu behagpten seyn? =. Wenn
in der dritten. Note zum 5 32 - angeführet wird , - daß
die cura sexus aus dem lübschen Rechte wohl in keine

Stadt Mecklenburgs aufgenommen sey, sy ist Seed
. aus,



Academie, 13. B. 48.. St. 381
gyßzubescheiden. Hier hat man sie von jeher beybe:
halten ; gleichwohl aber das in diesem Pynkte dußerfi
mangelhafte iübsche Recht im Stadtrecht nicht ergänzt.
— Bey dem 5 33 34 und 35 halte ich es wahrschein,
licher, daß dyrch die Verleihung des lübschen Rechts
bauptfácbit die Zusicherung einer ähnlichen Stadt,
verfassung, also allerdings etwas Staatsrechtliches bes
absichtigt worden ; wenn gteich das, was aus der Reichs
unmittelbarkeit floß, darunter nicht begriffen seyn konmty..Unmöglichteitistesübrigens,nurdaszurZeitder Aufnahme vorhanden gewesene läbsche Recht: für
geltend anzunehmen, weil es an bestimmten Nachrich:
ten fehlt, welche Beränderungen das lübsche Recht in
jedem Jahre erlitten hat: in Rosto&gt; hat man das re-
vidirte lübsche Necht von 1586 bis 1757 zum Grunde

elegt. Ob deutsche Reichsgesete allgemein dem 1üb-
schen Rechte in der Regel vorgehen , scheint mir doch
zweifelhaft, == Die'im 3 100 angeführten dür den
neuesten Erbvertrag außer Anwendnng geseßten Con-
cordienformeln von 1563 und 1577 finden sich auch in
der urkundlichen Bestättigung Anl, 58 und 67;
erstere ist ein Vergleich zwischen dem Landesherrn, ber
Academie und dem Rath , lekterer ein Vertrag imi
schen ver Academie und dem Rath. "Gomenig ber am
geführte gemünschaftliche ; (Urk, Bestätt. Anl. 70.)
als n specielie Visitations-Abschied für die fürstlichenProfessoren, (Srank, 1x B. S. 120.) entfalten. ct
was Civilrechtliches. Auch die hienächst angeführten
4 Rescripte gehören nicht hieher. Bey dem vierten
ist der Inhalt zu allgemein angegeben ; es ist nämlich
bloß von Stydenten und Disciplinarsachen darin die
Mede. == Unter“ den Stadtgebräuchen in Malchow
wird hier das Vorkaufsrecht aus dem Grunde der
Nachbarschaft beym Verkauf aus der anb angeführt.
Vormals (12 B. S. 325.) habe ich. schon benierfét,
daß in einem Processe auf. den Beweis dieses Gewohn-
heitsrec&lt;ts erkannt worden : seitdem isi, dem Verneh-
men nach, das Definitiv:Erkenntniß dadin ausgefallen,
doß dieser Beweis nicht geführt sey, c=. Meines €

kt mej:
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messens gehen auch die allgemeinen Stadtgeseke-in den
Städten, welche damit bewidmet sind , den Landesge-
setzen vor. Hibr wird im 5 159, 11, die Posteriorität
als Grund des Vorzugs angegeben. =“ Daß in Bro»
derstorf nach dem 5 182 vormals das schwerinsche
Recht gegolten habe, bezweifle ich ; die Leibeignen auf
dem Lande haben aber hin und“ wieder bey ihren Erb»
tdeijungen einige Grundsätze, die vom gemeinen Rechte
abweichen. =" An dem im 8 226 angeführten ersten
Theil der Staatskanzley des. Bar. v. Ditmar feblt
eigentlich ein Theil der Vorrede.

3.
Nrtenmäßige Darstellung der Appellationssac&lt;ße des

Königlich Preußischen Lieutenants und Adjutanten,
Joachim Detlof von Lehsten, wider den Her-
zoglich Mecklenburg - Schwerinschen Geheimen
Raths-Präsidenten, Srafen von Bassewitz , mt:
gen Retracts der altväterlichen von Lehstenschen
Stammlehngüeer Wardow, Klein-Wardow , Vie-
periß und Spotendorf. Weßlar, im April 1804,
gedrucft bey Heinruh Wilhelm Steck. 343 Bogenin Quart.

Rechtliches Gütkachten über die Appellationssache des
Herrn Lieutenauts und Adjutanten von Lebsten
zu Praga bey Warschau , Klägers und Appellanten,
gegen Ge. Ercellenz, den Herrn Reichsgrafen von
Bassewitz in Schwerin, Beklagten und Appellaten,
wegen eines agnakischen Lehnretracts. Mit Beyla-
gen von 1-33. Hamburg, gedruckt bey Just Chris
ftopb Brüggemann. 36 Bogen in Quart.

Ms dem Titel ergiebt sich shon , daß diese beyden
*%4 Schriften einen ähnlichen Zweck haben , als zwey
andere, die ich vor einiger Zeit (13 B. S. 364.) an»
gezeigt habe. Der Kläger ist derselbige- auch ist von
ihm ebenfalls eine Retractsklage angestellet: nur'ist sie
gegen einen andern Beklagten wegen efnes andern Gz
tes angestellet , und das zur Veranlassung dienende

Sacjum ist etwas verschieden. Das Fehngut Wardow
mi
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mitseinen Pertinenzien ward nämlich 1781. von cimenm
Agnaten des Hru, Klägers für 41800:20- pub zwey
Leibrenten von. 400 708 und :60 xS verkauft. Sein
Vater hatte den ihm außergerichtlich angebotenen Vor«
kauf abgelchnt, resexvirte sich aber-hey der Proclamas
tion die ihm gls Agnaten zustehenden :Befugnisse im
Allgemeinen. (Eigentlich also. die Revocation des
dem fünftigen Anfall;) Hiemit ward er zwar-abgewie-
sen ; wie er sich aber nitht beruhigte, so kames zu einem
Vergleiche, durch weichen er x200 3 von dem Käufer
erhielt, und dagegen sowohl für sich als seine Kinder
und Nachfommen der gemachten Ansprache eutsagte.
Gleichwohl trat der Sohun- als Retrahent wieder auf,
ward auch in diesem Processe mit seinem Antrage so-
fort abgewiesen, und appeltirte an das Reichskammer»-
gericht. Zur Entscheidung ist aber die Sache dort'nicht
gefommen : vielmehr hat der Kläger vorher feine An«
sprüche gegen. ein zweytes Abfindungs:Qnantum dem

ternehmen nach aufgegeben. För die Familie wur
den,also die Güter picht: erhalten , abet  der- Bosißer
mußte: fich die Ruhe! prkaufen. Die erste Schrift hat
eine ziemliche Anzahl Beylagen, welche meistens Aug-
züge aus Druckschriften *) sind, - Dieser Methode bal,
bor, .vermuthe ic&lt;h,; daß der Hr. v. Winterfeld Ver-
fasser der Schriften, für den Kläger sey. A1s Verf. dex
jweyten bat sich Hr., Prof. Weber am Schlusse genaunt.

puts . .

Metktleoburg - Schwerinscher Staatskalender, 1807,
Schwerin, im Verlage der Bürenfpringfclien Buch-
druckerey," 192 Bolen in Octav. |

H("fänolic schien es, als wenn die jekigen Zeitläufte
4. die Reihe unszrer Staatscalender ganz Unterbre,

&lt;en würden, Nachhin baben wir doch denselben,
wenn

-«) 'Aurb aus diesen Antalen sind einige Stellen darunter,
-. Ader die ans meiner Anzeige, der Scrift des Hru.

* VB. Winterfeld (11 B. S. 293 ) ausgehobene Stelle
ift unvollständig angeführt : und dadey' das wegges
lassen, was mjt dessen Meynung nicht übereinstimmt,
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wenn gleich von geringeren Umfande erhalten !- es fehlt
nämlich der erste..Theil-ganz, und- nur der zweyte ist
diesmal: vorzufinden. Jc&lt;- ziehe - wie gewöhnlichy
aus: der litterarischen Notiz und den: Unnalen einiges
aus. Ju. jener sind 4 theologische ; ro- juristische , 1x
zum Staatsrechty zur Geschichte und zur Statistik: gei
HFrige, 7 meditinische, 4 pvlitische , 1 mathematische,
8 natutbiftori(d)e inb: bconomide, r pbilologtítbe. x
litterarische, 7 zu den sc&lt;dnen Wissenschaften und Kün
sien gehdrige / :und '6 vremischte Schriften , in allem
also 60 aufgeführt, denen in einem Nachtrage noh 3
strelikische- beygefügt sind == Ais Verf, der Erditti
rung über die Verbindlichkeit zu Kirchen - und Pfarrsz
bauten (13 B, S. 322.) wird Ht,. Docet. Rarstent
in Schweritt, und der Vorzüge der Stallfutterung
(13 B. S. 153.) Hr. Pred. Plitt zu freuFitdbéh)
angegeben Unterm 14 Febr. v. J, ist eine Jusikil
etion für die Beattten, erlassen 7 welche die Kithepi
und Pfarrbauten und. Reparaturen bekrifft.- DiE Gei
meine soll 1) in der Regel- bey Repäratiten' Dietsste
leisten, bey-neuen Bauten aber'nicht änders, als went
es hergebracyt ist. - 2) Die Baukosten und Baumetkes
riallen sollen von den Kirchengeldern , wenn derglei
&lt;en vorhanden sind, genommen werden ! nur da, 'ws
ein ausdrückliches iPactum oder ein erweisliches Her?
kommen die Kirche davon. befreyet. , sind sie von der
Gemeine zusammenzubringen. 3) Ia fubfidium abet
soll die Gemeine zusammenbringen. /. was die K'x&lt;&lt;s
ficht hat, ohne Rücksicht auf Pactum gder Observanz,
auf die von den Eingepfarrten geleisteten oder nicht
geleisteten Dienste: 4) Wenn die Assistenz der Eingepfarrten erfoderlich ist , soller diese auch hey. der Be-
fichtigund zugezogen werden; == Von den rostockschen
Verordnungen ist die eine wegett des Baltast; nnd
Baggergeldes in Warnemünde angeführt ; nicht
aber eine spätere, die vielleicht Mehrere interessiret. fü
welcher den. Stadthuchschriften ein größerer Vorzug
ertheilf ist / hingegen die Vertheilung der Concursko-
sten auf die Pereipienten, das Vorrecht des Geldes ohneZinsen, und dis Adjudicate aufgehoben sind.
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Differtatio theologica de aürlisntia epiftolarum Petri-
nac pofterioris atque Iudae, Pro fummis in Theolo-
gia honoribus rite capeffeadis fcripfit Joannes Chri»
flianus Guil, Dahl, Prof, 'Theol, P, O. ec Seminariipaedagogico-theol, Director,^Noftotbii,^typisAdlerianis, MDC. .CVIL, i15 25ogen. (n Quark.

Viro fumme venerabili et doctiffimo, Ioanni C^riff,
Guil, Dahl, 'Theologiae Profetfori publico. ordi-
nario , et Semiuárii paedagogico theologici Di-
rectori in Acad, Roftochienfi, dignitatem Boeroris
Theologiae d. VI Febr. A, “!, MD.CCVII ex af.
ctoritate Ordiais Theologorum ia Academia Rofta-
chievfi rite collatam cffe , publice teftificatur D,
Werner Carolus Ludouicus Ziegler , Facultatistheologicae h, t. Decanus,|.Roftochii,typisAdle-rianis, 25 Bogen in Quart,

x Prof. Dahl bat seine Inangural - Schrift in
6 Abschnitte getheilt. Inu dem ersten werden
Stellen aus den Kirchenvätern angetührt; welche

für oder wider die Yechtheit der auf-denm Titel.bengan
ten beyden Briefe angezogen worden. -: Der qmeyte
vergleicht diejenigen Stellen des Briefes Petri ,-wel-
&lt;e auch in dem Briefe des Judas zu finden sind. Der
dritte beschäftiget sich mit den Gründen , warum die
Kirchenväter entweder des zweyten Brieses des Petrus
gar nicht erwähnen , odey seine Authentieität ia Ver-

€ cc dacht
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dacht ziehen. In der vierten werden bie auf. ben yr,
balt beruhenden Argumente , die man gegen die Yecht-
beit des gedachten Briefes in neuern Schriften ges
braucht hat, geprüfet, Nach dem fünften Abschnitte
erkläret sich der Hr. Verf. für die Autheaticität dieses
Briefes, und führt seine Gründe für diese Meinung an.
Dagegen bezweifelt er ia dem sechsten Abschnitte, daß
der Brief des Judas vom Apostel herrühre : er hält
ähn vielmehr für einen, seinem wesentlichen Inhalte
nach aus der zweyten Epistel Petrus entlehnten Aufs
saß, den ein späterer Judas versertiget haben mag.

Das Programm beantwortet die Frage , warum
man den kleineren Briefen des N, T. , die nicht von
Paullus verfaßt sind ; den Nahmen der katholischen
Briefe gegeben habe? dahin , daß man dadurch , wer
nigstens in spätern Zeiten: ihre Anerkennung von Sei-
ken der Kirchen habe bezeichnen wollen. Aus dem
beygeffigten Lebenslaufe des Hrn, Prof. Dahl ziche ich
folgendes aus : Er ist am 1 Sept. 1771 bjer in Ro-
stock geboren , bildete sich zuerst auf hiesiger Schule,
Hauptsächlich unter dem seel. Lasius , und studirte
bernacß von 1788 bis 1792 auf hiesiger Academie,
Auf Ostern 1792 gieng er nach Jena , blicb daselbst
bis Mich. 1793, und machte in den Ferien theils eine
Reise über Halle und Leipzig nach Dreoden, theils
uad) Erlangen und Altdorf. . Auf Michaetis gieng
er no&lt; auf ein halbes Jahr nam Göttingen , und
wärd daselbst mit den Blattern befallen. Nachdem er
sich von Ostern 1794 bis 1795 in seiner Vaterstadt
aufgehalten, und hienächst zwey Jahre in Süstrow
Hauslehrer gewesen , widmete er sich endlich Ostern
4797 dein academischen Leben. Der fernere Erfolg
Äs in diesen Blättern schon angezeigt. Außer den eben-
fällt: schon. angezeigten Schriften ist hier noch angeführt :
T)" Ankündigung und Proben einer neuen deutschen Ue-
berseßung des Slavixys Josephus vom jüdischen
Kriege, in SGablers tbeol. Journal / 1802 , 1 B,--
Zer Hr. Verf. entsagte diesem Vorhaben, als fid) et»

gab, daß Dr. Srise mit einer solchen Uebersekung schoni eit
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scif einigen Jahren beschäftigek sey. 2) No&lt; etwas
über das Kirchengehen, im meckl. journal. (13 B.
S. 293.)=- Durch das bald nachher erfolgte Aufhören
Bersani ist dieser Yufsatßz unvollendet gesieben,

2e

Sy den in den leßteren Jahren ausgebro&lt;henenKriegen hat auch unser Land, und mir demselben
unsere Academie, die Folgen des Krieges empfunden.
Die erste Belästigung, nämlich die Einquartirung bey
dem Durchmarsche der schwedischen und russischen
Truppen , hat zu einem förmlichen , erbvertragsmäßig
eingeleiteten Processe mit E. E. Rath die Veranlassung
gegeben, von dessen Gegenstande und Erfolg ich einige
Nachricht zu ertheiten habe. Es kommt hiebey theils
auf die Deutung theils auf die Anwendung des 58 235
des neuen Erbvertrages an. Er heißt bekanntlich z
"Zy Kriegeszeiten mögen die Academie-Verwandte sich
nicht entziehen, 1. das, was den Personen und. Gütern
des Raths selbst übergeht , auch über sich zu nehmen.
11, Die Einquartirung soll aber überdies die Academie
nur sodann treffen, wenn die in Nostoc&gt;k liegende feind-
liche oder landesherrschaftliche Truppen sich über zweys-
tausend Mann erstrecken." Nach dieser Fassung muß
man freylich glauben , daß in der leßtern Hälfte der
Academie rin Vorzug vor den Mitgliedern des Raths
zugestanden sey. Das ist aber nicht geschehen ; denn
diese haben nach einem mit der Bürgerschaft t712 3e-
froffenen Vergleiche eine ähnliche Befreyung, Dä ger
dachter Vergleich meines Wissens noch nicht gebrutist,
gleichwohl aber bey dem streitig gewordenen Gegen-
stande zur Erläuterung jener Stelle des Erbvertrags
dienet, so will ich ihm vorläufig hier eine Stelle wids
men. Man crinncre sich-dabey , daß er zu einer Zeit
geschlossen ward, wie wenigstens ein Drittel der Stadt
vom großen Brande her noh unbebauet lag , und alfs
die Befreyung noch größer war, als jekt, da die Stadt
bis auf einige wenige leere Plätze wieder bebaust ist.

Ecc 2 Ver,
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Vergleich wegen der übermäßigen f£ínquat.
tirung swifeben fe, ££. Rath und der Ebrl.
Börgerschaft errichtet,

Nacwdem über den Punct , daß E,. E. Rath in
Nothtällen nebst der Ehr. Büärgerschaft Einquartirung
mit übernehmen möge; zwischen E. E. 9tatb unb bet
Ehrl. Bürgerschatt Conference gehalten, wozy a Parte
Awpl. Senatus Hr. Bürgerm. Thielke und $r. 6a
briel tlióiler, unb von Gviten ber Ehrl. Bürgerschaft,
Christ. Thurmann. Hans Goltermann, Christ.
Rud. Stolte, Claus Pegelow, Balzer Guble,
Ludwig Christoph Bendler , Zans Vick und
Johann Georg LEyller depytirt gewesen , ist, wie
Deputati: Ciuium mit ibren Committenten darüber
äuvödrderst Rärksprache gehalten, endlich verglichen und
angenommen, daß

. 1) weil die Noth jeßkv wegen Menge der Einquar:
Hirten, als welche über 3000 Mann ausmachen , groß
ist, E 'E. 'Nath aus Liebe zu der Ehrl. g5üraerfchaft
den Königl. Dänischen Hrn, Commandanten mit Quars
fier zu versehen, und was drswegen ; Cdoch obne Licht
Holz, als womit E. E. Rath nichts zu thun hat , bes
fondern, im Fall es gegeben werden sollte , von gemes.
ner Stradt getragen ' werden muß, ) für Obdach und
Lagerstätte , soweit das demselben anzuweisende Haug
und gessen Pertinpnzien sich erstrecken , zu bezahlen ;aneben

2) sechszehn Reuter und deren Pferde mit Quartier,
Gtaslung und dem , was sol&lt;en an Betten , Fey«
rung und Licht gegeben werden muß; zu versehen über»
uomine ;

3) aber dieses in keine Folge sonsten gezogen , noch
dergleichen E E. Rath jemalen binfünftíg zugemu-
thek werden soll , als wenn Hinführo 5 so doch Gott
gnädigst verhüte, die Zahl der Einquartirten sich über
2005 Mann erstrecken dürfte , auf welchen Fall denn
auch E. E. Rath nicht höher , denn er Jo übernom»
men ; beschweret ; jag auch

4)
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4) in diesem Fall, da die hiesige Universität, wider

alles Vermuthen und Absehen , auch der von E. E
Rath und Bürgerschaft coniunctim hierunter gebrauch»
ten rehttichen Mittel ungeachtet, obtiniren sollte , daß
fie die Einquartirung nicht mit zu tragen gehalten, E.
E, Rath. ebenwohl von seinem jetzigen Erbieten und
Uebernehmen wieder befrenet, und solches oder diese
Ertlärungen E. E. Raths Immunität nicht präjudiei-
ren solle. Wie denn auch
 5) wenn die jetzige Einquartirung gemindert , doch
über 20c0 Mann bliebe , E. E. Rath an dessen jeto
übernommenen (Anthseile *) aud) billig eine Remission
genießen 7 und da die Einäuartirten dergestalt abneh»
men, daß nur :000 Mann hie verharren dürften, E.
E, Rath gänzlich wieder davon befreyet werden soll.

6) Werden pracleote casu unter E, E. Rath mit-
gerechnet, auch der verstorbenen Herren Bürgermeister
und Herren des Raths nachgelassene Wittwen , solche
treiben bürgerliche Nahrung oder nicht , und tragen
also zu dem bey , was E, E. Rath im Obigen über»
nominen z wie denn auch *

7) unter solche mit gerechnet seyn sollen, die Herren
Syndici und der Protonotarius und Secretarius , so
mit ju 3tatbe filet, und deren hinterlassene Wittwen.
Weil aber solchen kraft ihrer Bestallung alle Jmmy«
nität sowohl in realbus ql$ perfonalibus competis
tet, so (inb bit übrigen membra Senatus erbbtig, solche
mit dem Beytrag nicht zu beschweren. Urkundlich ist
dieses untex E. E. Raths und der vier Gewerker In-
fiegel ausgefertigt. Rosto&gt; ben 20 Januar, 2712.

2.
Academifche Gefetze an der churfl, baierfchen Lud.

wig - Maximilians - Univerfirát zu Landshut, rgo.
3 Bogen in Quart,

HT

*) Dies Wort findet si&lt; in allen mir vorgekommenen
Abscdtiften nicbt ; der Zusämmendang zeigt äber , daß
dasselde oder ein ähnliches ausgelassen (cv.
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quio ist es, daß man auf mehreren Universitäten
die-Studenten - Geseße zu verbessern bemühet gewe-

sen ist: aber auffallend it es doh, daß in den neuen
Gesezen dieser Urt noch mehr Verschiedenheit obwal-
tet, als die Natur der Sache zu erfodern scheint. Sg
wie ich bey andern ähnlichen Vorschriften gethan habe,
will ich daher auch bey diesen diejenigen Stellen aus»
ziehen, welche zunächst zu Vergleichungen brauchbar
sind. 1 Titel, Von den Bedingnissen der An-
nahme an der Universität. 6.-- 11. -- ß,.1.
Wer nicht mit den zu den academischen Studien erfos
derlichen Vorkenntnissen verschen ist, kann an der Unis
versität nicht angenommen werden. Er muß sich daher
hierüber, so wie über sein sittliches Betragen durch
gültige Zeugnisse ausweisen. 5. 4. Selbst Ausländer
sollen nicht zugelassen werden , wenn sie nicht mit gültis
gen Zeugnissen über ihr sittliches Betragen und den
nothwendigen wissenschaftlichen Vorkenntnissen verse-
hen sind. 5. 5. Kein Ncademiker soll aufgenommen
werden, bey welchem porausiufeben ist, daß er die er-
foderlichen Mittel zu seinem Unterhalte nicht verbe aufs
bringen können. 8 8. Jeder Ankämmling hat sich in»
nerhalb dreyer Tage mit den erfoderlichen Zeugnissen
bey dem Rectorate zu melden, und mit vorläufiger Auss
stellung eines Reverses gegen jede Theilnehmung an ge-
beimen Gesellschaften um die Immatriculirung anzusus
&lt;en. 5. 9. Die mitgebrachten Begleiter und Diener
müssen bey der Immatriculation dem Reckorate anges
zeigt, so wie auch die in Rücksicht ihrer vorfallenden Aen-
derungen jedesmal gemeldet werden. 6. 10, Jeder
Ncademiker ist schuldig, in kürzester Zeitfrist nad) fei
ner Ankunft eine Privatwohnung zu miethen , welche er
gleichfalls, so wie ihre Veränderungen, dem Rectorate
anzuzeigen hat. 2 Citel. "Don oen erbáltnif,
sen der Academiker zu ihren academischen Vor-
gesezten, 5. 1--6, 3 Titel, Von den Ver:
hHältnissen der Academiker zu andern Staatsbe-
Hörden. 9.1 --5, --- 6.1, Denallgemeinea Civil»

und Criminal -Geseken ist jeder Academiter. gleich an-
ern
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dern Staatsbürgern unkerworfen. Die Untersuchung
und Aburthelung der dahin gehörigen Civilsachen ist
dem academischen Senate mit dem, Appellationszuge
an die oberste Instizstelle in München übertragen.
In peinlichen Fällen hat der academische Senat die
erste Information, Sobald sich aber aus dieser er-
giebt, daß der Fall zur peinlichen Gerichtsbarkeit wir
lich geeignet ist, so soll die weitere Verhandlung und
Aburthelung einer solhen Sache dem gewöhnlichen
peinlichen Gerichte, nämlich dem einschlägigen Hofges
richte , übergeben , und der Inquisit dahin abgeliefert
werden. 4 Titel. Allgemeine Policey Gesetze. 5. r
-- 8,--4. 1. Alle deliberirenden Versammlungen derNcas
demikex sind in der Regel verboten, und können nur mit
besonderer Erlaubniß des Rectors und. Senats gestattet
werden. 5.6. Besondere Spiel» oder Trink: oder Schaus
spiel - Gesellschaften sind verboten. 5 Titel, Be-
sondere academische Policep, Seseze. d. 1—6.
6. 1. Academiker sollen sich nach der Policeystunde nicht
mehr in öffentlichen Häusern betreten lassen. 5. 6.
Werboten sind ferner den Academitkern, a) das Toback:
rauchen auf öffentlicher Straße , und im Universitäts-
Gebäude; b) das Tragen farbiger Kokarden; «&lt;) und
Masken z; d) das Tragen landesherrlich nicht bewillig
fer Uniformen, insbesondere jener der Shüten z e) alles
Fischen , Jagen und Schießen ; Ff) das Besuchen der
Handwerksjahrtage 5 g) der in Schenken und Gasthd-
fen gehaltenen Hochzeiten, wenn sie nicht als Verwandte
besonders geladen sind ; b) das zahlreiche Begleiten
abziehender Academiker zu Wagen und Pferde; 1) das
Besuchen der im Gefängnisse sich befindender Academi«
fer ; Kk) die Uebernehmung von Schauspieler - Rollen
bey umherzichenden Schauspieler - Gesellschaften ; 1)
überflüssiger Anfwand bey Begräbnissen ; w ) Leichen-
begleitungen mit Vernachlässigung eines Collegiums,
oder wenn solches auf eine andere Stunde verschoben
werden müßte ; nv) und Grab- Musiken ohne Erltaub:
niß des Rectors. 6 Titel. Ueber das sittliche
Betragen oer 2fcabemifer, $. 1— 11. 7 Titel,eber
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Ueber die Studien der inländischen Academi-
ker , welche einst in den Staatsdienst eintreten
wollen. 6. 1--9, 8 Citel Ueber das Credit-
wesen der Academiker, ß. 1== 10, — |. 10.
Ncademiker , weiche wiederholter Schulden halber ver-
klagt werden, sollen mit geziemenden Strafen belegt,
und in gröberen Fällen , oder wenn die vorhergehenden
Besserungsmittel frachtlos geblieben sind, oder andere
Gefährden unterlaufea, von der Univerätät entternt
werden. 9 Citel. Von ausländischen Academi-
Pern. 6. 1--5. 10 Litel. Von Strafen und
Belohnung. 9,1 =7. = ß.2. Die Mittel , welchedie Universität,inRücksichtihresbesondernZwecks,zur Leitung der ihr untergebenen Individyen zu gebrau-
&lt;en hat, nach welchen sich also jeder Academiker zu fügen
schuldig ist, sind , a) väterliche Ermahnungen , b) ge-
heime oder öffentliche Verweise, c) Zimmerarrest, d)
leichteres oder strengeres , €) kürzeres oder längeres
Gefángnif, F) Verlust der Stipendien, g) einfache
Entlassung , b) Entlassung als Strafe, oder Relega-
tion, i) Relegation mit dsfentlichem Anschlage , k)
mit Bekanntmachung an die associirten Universitäten
Deutschlands. $. 3.. Jede Entlassung ist wit der An,
zeige des Nahmens des Entlassenen an die Local: Polis
cey» Behörde , und nach Gestalt der Sichen mit dem
Verbote eines längern Aufenthalts an dem Wohnorte
der Universität, verbunden,

A+

Hm rr Febr, haf die medicinische Facultät den$n. Srieorid) fLuowig €arow, practifden
Arzt und Rathmann zu Lreukalden , zum Doctor
der Arzneygelabrtheit erkläret.
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I,

on den Büchern, die ich für mich selbst nicht ans
! schaffen kann , aber do&lt;. für diese Blätter zu

benutzen pflege , habe ich erst ikt die kleinen
Wanderungen durch Sachsen und Branden
burg, 1795, zur Durchsi&lt;t erhalten können: Sie
enthalten bepyläufige Bemerkungen über folgende Uni-
versitäten. 1: Srankfurt. Die Universität zeichnet
sich bloß durch einige gelehrte und brave Männer aus.
Die Freyheit der Theologen ist sehr beengt worden,
ba die Dogmatik nach Viorus Compendium gelesen
werden wuß.. “Vor einigen Wochen zeigten auch bier
die Stydirenden'5- daß“ sie Beleidigungen zu rächen
wüßten. Als der Minister St. in der lezten Messe
einen Aufzug dadurch störte , daß er. seinem Kutscher
gerade durch den Zug durchzufahren befahl , und sein
vorreitender Jäger hiezu den Anfang machte , Jo prü-
gelten sie“ setnen Jäger. aus / und hieben die Stric&gt;e
der Pfetde von-deim Wagen ab , so daß sich der Mini-
ster genbtDigt saß , zu Fuß in ein benachbartes Hains
zt'eilen.. 11: Wittenberg, Die Universität ist sehr
in Verfall, woran wohl der Manzel guter Docenten
die Hauptursache ist. Seit Reinhards Abgang ist
seins Stele noch nicht beseßt," Der damalige Consisto-
rialpräsident v. Burgsdorf wollte seinen treuergebnen
Spohn aus Dortmund hieher befördern , einen

Manny dem gesunder Versand und alles fehlte: undn a
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als man ihm einwandte, daß dessen Kennkniß der latei-
nischen Sprache so geringe sey, daß der Corrector sei-
ner neuen Ausgabe von Schöttgens Lexicon sich ge,
nötbiget gesehen, in seinem Geist eine Vorrede zu schret
ben, und daß man ihn , so oft er in Leipzig die
Kanzel bestiegen, angemerkt habe, daß er sos eben von
Aufsuchung arabischer Wurzeln zurückgekommen sey; so
mußte er ihn zwar verlassen. Er schlug 'aber einen
noch ärgern Janoranten , den D. Müller vor , den
man bey der Combinatiyn der beyden Academien Ro»
stock uyd Bürzow zu emploiten vergessen, und daher
mit Pension in B. zurückgelassen hatte. Als man die-
sem Hyperorthodorie Schuld gab, und Tollheiten aus
seinen Schriften anführte ; so mußte'er auch hier nache
geben, doch mit der Bedingung / daß der schon ver«
worfene Spohn gewählt werde. Längeren Wider»
spruchs überdrüssig, -stimmte man -bey 7 und so wurde
Spohn zu Reinhards Nachfolger designirf, Doch
genoß dieser sein Glück nicht; ehe er noh Dortmund
verließ, rührte ihn der Schlag. Mit solchen Kabalen
|treitet man hier. Auch diese Universität drückt das
Uebel , das fast alle andere drückt , nämlich die Ein-
richtung, daß jeder Studsnk sich selbst den Plan seiner
Studien entwirft. (An sich ist dies wohl kein Uebel,
weil jeder sich nac&lt;ß seiner eigenen Lage und seinen ins
dividuellen Zwecken richten muß. ) Die dffentliche
Bibliothek, welche an einem unbequemen finden Orksaufgestellt, oder vielmehr daselbst in verschiossenen Ka-
sten mit hdlzernen Gitterschlägen gegen das Unglück,
gelesen zu werden 3 gesichert ist / erhebt sich nicht über
das Mittelmäßige ; und kann auch nie beträchtlich meri
den, da ihre jekige kärgliche Unterhaltungsquelle jähr«
Hb etwa in 30 Gulden gewissen, und eben so viel un:
gewissen Einkünften besteht, Im Collegium Augusta-
num wurden sonst 216 Studirende gespeiset , wozu
jeder wöchentlich 6 Gar. Beytrag lieferte. Da aber
die Directoren dieses Convictorium schr vernachläs«
sigten, und weder für gesunde no&lt; reinliche Speisen
sorgten; noM den häufigen Klagen / die darüber entaute
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standen, abhalsen, so griffen die jüngen Leute selbst ans
Werf, errichteren eine eigne Tischgesellschaft , und kön»
nen jeßt, da sie Hofnung haben , die ältern Tischstis
pendien zu erhalten, auf sichere Consistenz rechnen. ILI.
Halle, Der Ton der Studenten hat sich zu seinem
Vortheile sehy geändert. Jeßt ficht, man sie anständig,
selbst modisch gefleidet, und sie haben größtentheils die
unermeßlichen Stiefeln und großen Hüte abgelegt,
Juch haben die barbarischen Trinkgelage , in welchen
fic sich um die Gesundheit sc&lt;weläten, fast gänzlich atf»
gebört; und giebt es noch zuweilen derselben , so sind
fte doch gegen die ehemaligen schr mäßig. Doch hat
diesc Art dtr Verfeinerung auf der andern Seite wie-
ber schlimme Folgen, Als dem Studenten noch sein
Bierglas altes in allem war , hdrte man wenig von
Ausschweifwngen der Unkeuschheit : jekt sind sie aber
diel allgemeiner, Offenbar schadet aber die Unkeusch-
heit zehnfach mehr, als der Trunk. Den dconomischen
Umständen und dem Fleiße vieler Studirenden ist das
nahe Schauspiel in Lauchstädt sehr nachtbeilig. Die
Lebensmittel sind sehr wohifeit : aber die Einwohner
kann man nicht wohlhabend nennen. Es herrscht un»
ker ihnen ein gewisser Hang zum Luxus , der wohl zu-
nächst von den Studenten seinen Ursprung hat, die den
Bürgern hierin mit gutem Bevspiel vorgehen. Des
Sonntags und Montags wimmeln die nahe gelegenen
Dörfer von Männern, Weibern und Kindern aus dex
Stadt, die hier Kaffee trinken, tanzen, spielen und sich
des Abends tractiren lassen: und wenn die Badezeit in
Lauchstädt angeht, würde sichs kein hallischer Bür-
ger verzeihen, wenn er nicht ein Paar Male mit seiner
Familie drüben wäre. 1V, Leipzig, Die Universi»
fäts-Bibliothek hat weder in Anschung der Größe noch
der Schönheit etivas Vorzügliches. Zu ihrer Vermeh-
rung dienen einige Groschen von: jeder Inscription,
Promotion , Auction / und freywillige Geschenke der
Bu cHhändler und Gelehrten. Die zu jeder Wissen-
schaft gehdrigen Bücher stehet in einer Art von ver-
schlossener Kammer, Der schäßbarsie Beytras in den
' Ddd 2 neuern
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neuern Zeiten“ist. die Bibliothek des H. R. Böhme,
der seine Sammiung voa größteutheils historischen ynd
pubijic:tiichen Schriften der Universität vermachte :
sie nimmt ihren eignen Plaß ein , und wird in 12
Scränten, doch in der erbärmlichsten Orduung, nach
dem Format gestellt, aufbewahrt. (Evllten denn alle
Fo: mate unter einauder gesteltet werden 2) Um diese
Bidliothe? siehen oder liegen vielmehr die Handschrifs
few sie sind von, weniger Bedeutung , 4n bod mug
màn,um eine zu schen, die. sämmtlichen ordentlichen
Professoren um ihr Votum dazu bitten. Die Rachs-
bilhliothet hot zwar auch nicht viel Bücher , aber Dod)
im, Aeußern mehr Zierde. Vorzüglich zeichnet sich dies
se Bibliothel durch die Manuscripten-Sammlung aus :

ie Anzahl derselben soll sich auf 2600 belaujen. ==
Mehr finde ich für meinen Zweek nicht, ungeachtet ich
nach einer vormaligen. Recension in einer gelehrten
Zeitung. ungleich mehr erwartete.

"e

Freimüthige Rüge. einer. offenbaren Ungerechtigkeit
auf der Georg-August Universität zu Göttinger, von
Friederieh Spangenberg und Friederich Meyer,
Eine Vertheidigy Et ; die fie; dem Góttingi.
schen Publicum schuldig find, Hamburg, 1805,
I Bogen in Quark:

Die Unruhen in Böttingen, in Hauptbezug auf Lude-
wig Spangenberg. (Soluo 'metus 3 feret haec
8liquam mihi tama falutem.). Rosto&gt;, in Commis-
sion bey Carl Chrisioph Stiller, 3806, 74 Bogen
it Octav.

S Söhne unsers Hrn. G. K, R. Spangenberg
FJ.baben zu verschiedenen Zeiteh das Schicksal gehabt,

aus Göttingen durch das academische Gericht entfer-
net zu werden : und beyde haben sich bey dem Publico
zu vertheidigen ndthig erachtet, In der Rechtfertiv
gungsschrift des erstern wird bloß angeführt, daß in cie
ner. Nacht einige unbesonnene und sc&lt;händliche Handlun-

gen
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gen vorgegangen, daß man ihn und seinen Freund ity
Werdacht gezogen , weil sie erst nach Mitternacht zu
Hause gekommen , und weil sje vorher schon einmal
nach ihrem Logis sich verfüget gehabt , also zweymal
aut der Straße .bemertet worden. Dieser Verdacht
zog ihnen das Consilium abeundi zu 2. sie halten aber
eine Strafe für ungerecht / die sich nicht auf Beweis
gründer, und versichern, daß sie an der.ihnen angeschuls
digten Niederträchtigkeit nicht den geringsien Antheil
baben. :

Der zwepte hatte an den Händeln / womit sich die
Unruben anfingen, auch keinen Thäil. Ex machte aber
ais Deputirter der Mecklenburger vor dem academischen
Gerichte Anträge, wie ein großer Theil der Studenten
die Klagen icrer , die zuerst in Händel mit einigen
Bürg.rn gerathen waren). als gemeinjthaftliche Sache
übernahm; er hatte in den Zusammenkünften der Stys
denten mehrere Anreden an die. Anwesenden gehalten z
under führte als Deputirter den Zug dex im Anfange
des Jahres 1806 auf einige Tage nach M7 ünden auss
wandernden Studirenden an, wetl bei Mecklenburgern
das Loos die erste Stelle im Zuge angewiesen hatte«
In-der öffentlichen Bekanntmachung, durch welche den
Ausgewanderten eine Abolition zugesichert ward, wur»
den auf diese Veranlassung er und noch zwey anderenamentlich benannte; als die Unruhstifter,Wort-undRädelsführer, und mit ähnen im Allgemeinen alle, die
sich gleich großer Vergehungen schuldig gemacht batten,
von dieser Abolition ausgeschlossen. Eine Resolution
des fönigl. Staatsministerit bestimmte inzwischen in
Absicht der drey namentlich ausgeschlossenen Gtubiten;
den , daß „nsoferne selbige sich einer Untersuchung zu
unferwerfen gemeint wären , die Untersuchungs» Neten
in Röcksicht ihrer zur Entscheidung anher, (nach Zan-
nover,). gesandt ,/ und auf ihre sonstige untadelhafte
Aufführung bey dem abzugebenden Erkenntnisse die größe
te Rücksicht genommen werden solle. “' Dieser Unter-
suchung entzog sich der Jnculpat zwar nicht, und reche
nete dabey auf seine sonstige untadelhafte Aufführung i

: wei
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weil et aber vorher ein sicheres Geleit verlangtey wb
ihm dies abgeschlagen ward, er also in dem ihm anbes
rahmten Dermin ausblieb, so erfölgte seine Relegativn.
Diese ward auch gegen einen seiner beyden Gesellschaf
ter erfannt, dagegen deim dritten die Abolition zuges
standen ist. : Dies Verfahren, durch welches gegen ihn
mehr Strenge bewiesen ward, als gegen die Deputirten
anderer Landsmannschafken / insbesondere die Versa-
gung des sichern Geteites , und diedemungeachtet ges
schehene Verurtheilung in contumaciam , ist es + was
der Hr. Verf. für ungerecht erkläret. Seine Schrift
bestehet eigentlich aus folgenden Stücken : 1. Vorstel-
lung an den Hrn. Grafen von edulenburg Reh»
nert, Chef der provisorischen Regierung. 11. Reso»,
tution desseiben. 111. Berücksichtigung einiger in vor
stehender Resolution befindlichen Rechtsanführungen.
IV, Nachtrag aphoristischer Bemerkungen über die Un-
ruhen in Göttingen. 1) Vorerinnerung, 2) Wer ist
Schuld an den Unrahen in-Gdttingen? 3) Sind-dje
Unruhen eixem Orden zuzuschreiben ? 4) Wie ich da-
zu kam, ant.den Unruhen Theil zu nehmen ? 5) Die
ungünstige Stimmung des academischen Senats. 6)
Der 4 2 der academischen Gesetze. 7) Alexander
Wolf, (der zweyte von der Abolition ausgenommene
Studirende.)

- In wie weit dem einen oder dem andern der beyden
Brüder zu viel geschehen ist, läßt sich ohne die gerichts
lichen Acken nicht beurtheilen. Inzwischen ist doch
nicht zu verkennen, daß manche in der letzteren Schrift
vorkommende Aeußerungen, wenn sie gleich unter den
Studirenden. noch immer gewöhnlich sind, wohl keinen
Beyfall finden kdunen. Angenommen z. B. , daß die-
jenigen Studirenden, welche die Händel mit den Bür-
gern hatten, ohne]alle gegebene Veranlassung beleidigt
waren: so ist es doch auf keine Weise zu entschuldigen,
daß andere, die bey diesen Händeln gar nicht zugegen
gewesen, sich nac&lt;ßhin darin mischten ; daß diese durch
mancherley Einleitungen vom Rector Verfügungen be-
gehrten, die dem Stande der Sache nicht gemäß waren ;

' un
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und daß sie , wie-man ihnen ihr Verlangen abschlug
auswanderten, um mit Gewalt zu erreichen , was auf
erlaubten Wegen nicht wöglich war. == Den $ 2 ber
göttingischen Disciplinar-Geseße , vermöge dessen ein
Studirender ohne hinlängliche Untersuchung und rechts
Iiches Erkenntniß entfernet werden kann , (7 B. S.
173.) billige ich nicht , wie ich ehemals s&lt;on (10 B.
&amp;. 86. VIE) erkläret habe. Vollends würde ich aber
dieAnwendung misbilligen , welche hier *) davon ers
ior wird, Wenn indeß einmal ein solches Geselprhanden ist: so kaun man doch mit dem Verf. der
ersten Schrift ' es dem academischen Gerichte nicht zur
Last segen , daß es darnach verfährt. Ohnehin lehrt
die Erfahrung , daß zu vft die academischen Untersu»
thungen da, wo nicht sogleich volle Beweise vorhanden
fb, burd) übertriebene Zurückhaltung der Wahrheit
möglichst erschweret werden. =“ Auffallend ist es mir
endlich gewesen, daß in der ersten Schrift Hr. H, R.
UVreiners der edelste, gerechteste Mann genannt wird,
für den noch der legte Pulsschlag beyder Verfasser vor
Liebe und Danfbarkeit sc&lt;lagen werde z; die zweyte
Schrift hingegen "ein sehr ungünstiges Urtheil über ipa
föllet , und als Ursache des fehlenden Zutrauens bec
Studirenden zu ibm angiebt, weil er in seinen es

enMew

12) 8. 95. „Mehrere Stydirende wurden bald nach ihrer
* Rücfehr aus münden, Nachmittags 2 Uhr auf das

Concilienhaus citiret. Wie sie erschienen, ward ihnen
feverlich nochmals die allgemeine Amnestie und Abo-
lition wiederholet , zugleim aber auch angekändigt,
daß sie morgen fräh um 8 Uhr aus der Stadt müßo
ten. Anfs höchste erstaunt über diese unerwartete
Strafe der Verweisung , da sie weder vorher in Un-
tersuc&lt;ung gewesen, noch sib irgend eines Vergehens
bewußt waren, wagten sie es nach der Ursache ihrer
Verurtheilung, zu fragen. Sie erdielten zur Antwort,
daß sie den 5 2 der academischen Gesepe wohl kennen
Wütben, bet sie zu einer solden Frage nicht berechtige.
Mehr erfuhren. ste ni&lt;t, und nachdem fie kaum Zeit
gebaht hatten, in der Nacht ihre Angelegendeiten inrdnting zu bringen, so mußten sie beym frühen Mor-
gen S, vrtlaifen, vhne. zu wissen, warum? ''
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ken Ansichten von Universitäten- und Gruündfäge über
ihre Verwaltung geäußert , welche von den gemópnii
sen Begriffen der Studirenden zu sehr abweichen.

3*
Ar. Nicolai hat beym Schlusse der neuen allge:

meinen deutschen Bibliothek die Nahmen
der verstorbenen Mitarbeiter angezeig: ; wiewohl obne
Angabe der Zeichen, woran man ihre Recensionen ex-
Fennen Fann , was denn doch in mehreren pinnatawohl nüßlich gewesen seyn mögte, Unter ißaen, fino
vier Mecklenburger, sämmtlich aus Btitzow, nämiich
der Doct. Lange , welchem --- sonderbar genug ! —
das Fach der Staatswirthschaft und Litterafur zuges
dacht gewesen, der J. R. Toze, der E. R. Trendes
lenburg, und der 9. R. Witte. Es ist auch nicht
einmal angegeben, in welchem Zeitraume sie an diesem
Journale gearbeitet haben.

Em sechsten Bande der litterarischen Blätter im
a 20 Stücke findet sich. eie "oW bem rn, 3rof.
Veesenmeyer in Ulm eingesandte Nachricht von den
verschiedenen Ausgaben der iKeschichte der augsburgis
schen Confesion von Chpträus, Ihr Juhait ist ino
zwischen von der Art; dap für meinenZwe eine-blöße
Nachweisung genügen wird.

de

Ss einer ini Jntelligenzblatt zur jenaischen Litte
rafurzeitung v. IJ, Nr. 99,-4uthaltenen Nachricht

Hatte die Universität zu Riel, ihres ausgedehuten
Zwaängrechts ungeachtet , im abgeBichenen Sommer

nur 109 Stydirende , und aet fe -8 Auskänder.
Ot. Lueder (13 B. S. 334,9 fà die noh die Zeiterleben, da. die Gelehrten selteuer:werden 2 -0b-Fodann
feines übrigen Erwartungen einteeffen/mito fid) ergeben.

5,
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